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Vorwort 

Die vorliegende Studie über das Herrenrecht der ersten Nacht entstand aus der 
Beschäftigung mit einem spätmittelalterlichen Reisebericht, in dem sich eine 
Erwähnung dieses angeblichen »Feudalrechts« findet. Dieser Fund, der sicher-
lich einen Einzelfall darstellt, löste beim Verfasser zunächst Erstaunen und 
Verwirrung aus. Die einschlägigen Lexika halfen kaum, ein Bild über dieses 
sogenannte jus primae noctis zu gewinnen, obwohl, wie sich schnell heraus-
stellte, in den letzten 150 Jahren nicht wenige Historiker das Problem diskutiert 
haben. Die unmittelbare Quellenlektüre vermittelt den Eindruck eines festen 
Glaubens an dieses herrschaftliche Vorrecht im späten Mittelalter. Doch wie 
soll ein solches »Recht« jemals bestanden haben? Bald war die Neugierde ge-
weckt und auf Anregung meines akademischen Lehrers, Prof. Dr. W. Paravici-
ni, habe ich seitdem intensiv dieses bemerkenswerte Phänomen der europäi-
schen Kulturgeschichte zu erforschen versucht.  

Zwei einschränkende Bemerkungen seien an dieser Stelle erlaubt: Die Stu-
die umspannt die europäische Kulturgeschichte von der babylonischen Keil-
schrift bis zur Moderne. Bei einer solchen Breite, die notwendig ist, um die 
Genese und den Ursprung des Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht zu er-
forschen, bleibt es unvermeidlich, daß viele philologische Fachdisziplinen an-
gesprochen werden. In einigen dieser Disziplinen konnte ich nur mit Hilfe von 
Übersetzungen arbeiten. Dies mag den Quellen im Einzelfall nicht immer ge-
recht geworden sein. Ich freue mich jedoch über jede diesbezügliche Ergän-
zung und Belehrung.  

Eine weitere Einschränkung betrifft den geringen Umfang, in dem diese Ar-
beit die weibliche Perspektive des durch Männer und für Männer formulierten 
Anspruchs auf die ersten Nacht behandelt. Diese Gewichtung ist zum einen in 
der Quellenlage begründet, in der Frauen nicht zu Wort kommen. Zum anderen 
liegt mir besonders daran zu zeigen, daß der Bedeutungskern des Herrenrechts 
der ersten Nacht ein Produkt männlicher Phantasie aus dem Kontext des Wett-
bewerbs von Männern um Frauen ist. Die »Vernachlässigung« der weiblichen 
Perspektive liegt somit nicht in einem unbewußten Androzentrismus, sondern 
vielmehr in der Überzeugung begründet, daß es außer der Bezeichnung des 
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Herrenrechts als Vergewaltigung und Willkürakt keine weibliche Perspektive 
dieser Thematik gibt. Doch hiervon will diese Studie bewußt nicht handeln. 

Die deutschen Übersetzungen der fremdsprachigen Quellen und Zitate stam-
men in der Regel von mir. Sie halten sich bei den Quellen eng an den Wortlaut, 
da eine interpretierende Übersetzung häufig der besonderen Problematik der 
Quellen des Herrenrechts der ersten Nacht nicht gerecht geworden wäre. Stili-
stisch ungünstige Wiederholungen ließen sich daher manchmal nicht vermei-
den. 

Die Arbeit wurde von meinem akademischen Lehrer Prof. Dr. Werner 
PARAVICINI betreut, dem ich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen 
und seine stetige Unterstützung danken möchte. Zu Dank verpflichtet bin ich 
auch den vielen anderen Forschern und Freunden, die mich auf dem Weg der 
Entstehung dieser Arbeit begleitet haben und die ich hier nicht alle einzeln 
nennen kann. Namentlich erwähnen möchte ich aber Prof. em. Karl Siegfried 
BADER (Zürich, CH), Prof. Jean BART (Dijon, F), Laura BETZIG, PhD. (Ann 
Arbor, USA), Prof. Larry S. CRIST (Nashville, USA), Familie CUSSAC (Paris, 
F), Prof. Paul FREEDMAN (Yale, USA), Dr. Jan HIRSCHBIEGEL (Kiel), Prof. em. 
Helmut LÜDTKE (Kiel), Prof. Uli REYER (Zürich, CH), Prof. Bobbi LOW (Ann 
Arbor, USA), Dr. Bruno SCHMID (Uster bei Zürich, CH); Dr. Inge SCHRÖDER 
(Kiel), Prof. D.B. WALTERS (Brüssel, B) sowie die Mitarbeiter der Archive und 
Bibliotheken, in denen ich das Material für diese Studie gesammelt habe. Dem 
Korrekturlesen der Arbeit haben sich Dipl. Biol. Percy ROHDE (Hannover), Dr. 
Susanne KÄHLER und Mirco KREYTZ (Lübeck) sowie Rechtsanwalt Roland 
HOYER (Rostock) gewidmet. Auch dafür sei ihnen herzlich gedankt.  

Für finanzielle Unterstützung in einzelnen Phasen der Arbeit an dieser Stu-
die bedanke ich mich beim Deutschen Historischen Institut (DHI) in Paris und 
seinem Direktor sowie dem German-American Academic Council (GAAC) in 
Berlin und New York. 

Schließlich möchte ich meiner Lebensgefährtin Anja STEINLEN, M.A. eben-
so wie meinen Eltern für die gewährte Unterstützung meinen besonderen Dank 
aussprechen und diese Arbeit widmen. 

 
Kiel, im Juni 1999 



 

Kapitel 1 

Einführung  

The further I go, the more convinced I am by the primordial importance  
of semantics in history. For me, there can be no real history without semantic investigation  

and no real semantic investigation without computers.  

Léopold GENICOT,  
Rural communities in the west,  

Baltimore 1990, S. 4.  

 
Das Herrenrecht der ersten Nacht gehört zu den ungewöhnlichen Themen der 
europäischen Kulturgeschichte. Das rührt aus einer merkwürdigen »Doppel-
existenz«. Zum einen erscheint es eng an die Geschichte der ländlichen Gesell-
schaft des späten Mittelalters gebunden, zum anderen aber ist es ein scheinbar 
zeitloses Phänomen der Weltgeschichte, dessen früheste Spuren in die Anfänge 
des Schriftgebrauchs zurückreichen. Es wird üblicherweise der Domäne der 
Rechtsgeschichte zugeordnet, da es sich nach allgemeinem Verständnis um ein 
Recht der mittelalterlichen Feudalherren auf den Beischlaf mit den Bräuten 
ihrer abhängigen Bauern in der Hochzeitsnacht gehandelt haben soll. Eine sol-
che Definition tritt dem Interessierten, der sich diesem zumeist als »pikant« 
empfundenen Thema nähert, in den einschlägigen enzyklopädischen Lexika 
entgegen. Man liest dort u.a., daß es sich bei dem jus primae noctis um ein im 
Mittelalter vereinzelt bezeugtes Recht auf die Brautnacht einer neuvermählten 
Hörigen handele, dessen Ausübung aber in keinem Fall nachgewiesen sei.1 
Auch das Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte insistiert darauf, 
daß es sich um ein Privileg handele, dessen Ausübung nicht nachgewiesen sei 
und dessen Begründung, zumindest für die deutschsprachigen Quellen, in dem 
herrschaftlichen Konsens für eine Eheschließung außerhalb der Hofgenossen-
schaft vermutet werde. Dabei wird mit Verweis auf den Rechtshistoriker Otto 
von GIERKE von einer »scherzhaften Rechtsübertreibung« ausgegangen.2 

Der Begriff jus primae noctis wird jedoch ebenfalls in einer weiter gefaßten 
und nicht auf das europäische Mittelalter beschränkte Definition verwendet. Im 
diesem allgemeineren Sinne versteht man unter einem solchen jus primae noc-
tis das Vorrecht eines Mannes, mit einer Frau vor dem eigentlichen Ehemann 
                                                 
 1  BROCKHAUS ENCYKLOPÄDIE, Bd. 11, 1990, S. 51. 
 2  ERLER 1978, S. 498. 
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den ersten Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Das entscheidende Moment liegt 
dabei in der Idee des Vorrechts gegenüber dem Ehemann. Durch die enge 
Koppelung von weiblicher Sexualität an das gesellschaftliche Institut der Ehe 
besitzt in vielen Kulturen der Ehemann den ausschließlichen Anspruch auf den 
sexuellen Verkehr mit seiner Ehefrau. Eine Negierung dieser Regel durch das 
einmalige Recht eines anderen, zumeist sozial höher gestellten und mächtige-
ren Mannes auf den ersten Beischlaf mit der neu verheirateten Frau wurde des-
halb häufig als despotisch oder tyrannisch empfunden und diente zur Charakte-
risierung einer solchen Herrschaftsform. Dieses Verständnis des Herrenrechts 
der ersten Nacht, das ich im folgenden als »literarischen Topos« bezeichnen 
möchte, wird bis heute in Kunst und Literatur zur Darstellung tyrannischer 
Herrschaft verwendet und erfreut sich andauernder Beliebtheit.3  

Das Herrenrecht der ersten Nacht wird seit dem 17. Jahrhundert latinisiert 
als jus primae noctis bezeichnet.4 Es ist jedoch mit einer Vielzahl weiterer Na-
men belegt worden, von denen keiner auf den mittelalterlichen Sprachgebrauch 

                                                 
 3  Vgl. zur Literaturgeschichte unten S. 43f. An dieser Stelle sei auf einige Titel hingewie-

sen, die in diesem Zusammenhang bislang noch nicht erwähnt wurden: BÜTTNER, Hein-
rich, Das Recht der ersten Nacht (ius primae noctis), Wien o.J. (Geheimnisvolle Biblio-
thek, 58); DERS.; Der Liebesvorschuß. Eine Wahre Familiengeschichte, Wien o.J. (Ge-
heimnisvolle Bibliothek, 60); Právo první noci. Komický román. (Das Recht der ersten 
Nacht.), Praha-Karlín, o. J. (Zapovežené Ovoce, 44); RECKE, Elisa von der, Aufzeich-
nungen und Briefe aus ihren Jugendtagen, herausgegeben von P. RACHEL, Bd. 1, 1900, S. 
194 (über das Herrenrecht auf baltischen Herrensitzen); Herrenrecht, Drama in einem 
Aufzuge, von Robert HEYMANN, Leipzig 1902, 14 S.; BERGEZ, Jean-Baptiste, Le droit du 
seigneur, nouvelle ossaloise, Pau 1903 (Umsetzung der Rechtsquellen aus dem Béarn in 
eine Romanhandlung); PELLICANO, Clelia, Le droit du seigneur (Novelle), in: Revue 
bleue (Revue politique et littéraire), Bd. 49:2, 1911, S. 265; SCHWANZARA, Josef Rudolf 
Leo, Das Herrenrecht – Ein Lustspiel aus dem Mittelalter in einem Vorspiel und vier Ak-
ten, von Leo Renz (pseud.), Dresden 1912; CLIFFORD, Sir Hugh Charles (1866-1941); 
The further side of silence, Garden City, N.Y. 1916 (Shortstory: Droit du seigneur); 
KALLAS (Krohn), Aino, The white ship: Estonian tales/übers. aus dem Finnischen ins 
Englische von Alex Matson, London 1924, Ndr. Freeport N.Y. 1971 (darin die Geschich-
te aus Estland: »The Wedding«), S. 76f.; DUPÉ, Gilbert, Le droit du seigneur, (Roman). 
Illustrations de Jacques Faizant, Gus et Claude Raynaud, Paris 1954; WIECHERT, Ernst 
(1887-1950/Schriftsteller aus Ostpreußen); Die Magd des Jürgen Doskocil (1930/31). 
Sämtliche Werke, Bd. 4, Wien München Basel 1957, S. 70ff.; GRECO, Pietro, Privilegati 
e oppressi (Jus Prime noctis): Romanzo storico, Bergamo 1960, (Narratori Italiani 
d’oggi); Das Recht des Herrn, (jus primae noctis) in: REBELING, Eberhard, Ballett von A-
Z, Berlin-Ost, 1970, S. 376-378; PFEIFER, Rudolf, Den Menschen ein Angebot. Erinne-
rungen eines Seelsorgers, Köln Graz Wien 1993, S. 92 (für den Hinweis auf dieses Buch 
danke ich Herrn R.A. Christian Halm, Saarbrücken). 

 4 Der Ausdruck findet sich expressis verbis zuerst bei den Bollandisten in den ActaSS aus 
dem Jahr 1688. Vgl. unten Kap. 3, Anm. 402.  



Einführung 13

zurückreicht. Besonders die in Frankreich heute gebräuchliche Bezeichnung 
droit de cuissage trifft das oben skizzierte Bedeutungsfeld nicht ganz. Droit de 
cuissage ist von franz. cuisse (Schenkel) abgeleitet und bezieht sich auf einen 
aus Frankreich bekannten Rechtsbrauch des 16. Jahrhunderts, nach dem der 
Grundherr in der Hochzeitsnacht sein Bein in das Bett der Braut eines Bauern 
legte und so symbolisch sein Vorrecht auf die Braut andeutete.5 Einige Schrift-
steller des 16. und 17. Jahrhunderts berichten über diese Gewohnheit unabhän-
gig voneinander.6 Die erotische Konnotation des Begriffs »Schenkel« hat mög-
licherweise diesem Ausdruck in Frankreich zu einer bis heute andauernden 
Popularität verholfen. So wird die sexuelle Ausnützung von Abhängigkeitsver-
hältnissen am Arbeitsplatz in jüngster Zeit in den französischen Medien als 
droit de cuissage bezeichnet.7 Neben dem Ausdruck droit de cuissage, der seit 
dem 18. Jahrhundert in Frankreich durch die Aufklärer und insbesondere durch 
Voltaire an Popularität gewann, wurde dieses »Recht« von Gelehrten im 19. 
Jahrhundert auch als droit du seigneur, also Herrenrecht, bezeichnet. Etwas 
pikanter und besonders in der liberalen Propagandaliteratur der Französischen 
Revolution und der Zeit des Vormärz in Deutschland verbreitet war der Aus-
druck droit de prélibation (Vorkostrecht). In Italien wurde es mit einer wenig 
dezenten Anspielung als cazzagio und in Spanien als derecho de pernada be-

                                                 
 5 Es gibt sogar vereinzelte Nachrichten über dieses »Recht« aus den französischen Koloni-

algebieten in Kanada. Aus der Gegend südlich von Montreal wurde ANDERSON 1825, S. 
65, Anm. rr. von einem Freund berichtet »Mr. Y. in common with other Seigneurs, or 
Lords of Manors, had the droit de cuissage et jambage, un droit par lequel il avoit le pou-
voir de coucher avec la fiancée, avant d’aller à son mari, la première nuit du mariage, 
passant, dit on, trois fois sa cuisse sur elle; mais, dit on, qu’actuellement ce droit n’est 
plus de coutume.« Eine latinisierte Form dieses Rechts ist der Begriff »jus coxae locan-
dae«, der im 16. Jh. gelegentlich für dieses Recht gebraucht wurde. Der Ausdruck »droit 
de jambage« in diesem Sinne ist dagegen jüngeren Datums. Etymologisch käme für 
»droit de jambage« auch die Bedeutung als Abgabe eines Schinkens anläßlich der Hoch-
zeit in Frage. Vgl. hierzu BART 1992 mit Hinweis auf den Artikel »jambage« bei 
GODEFROY 1881-1902, Bd. 4, S. 630. Siehe auch DU VERDIER 1580, S. 88f., sowie unten 
Kap. 3, Anm. 304, 305. 

 6  Vgl. unten S. 224f. 
 7  LOUIS 1994, S. 15-18; Association européenne contre les violences faites aux femmes au 

travail. De l’abus de pouvoir sexuel: le harcèlement sexuel au travail, Montreal 1990, S. 
34f. Auch die leichte Literatur verwendet die Bezeichnung in diesem Sinne. B. 
FRANÇOISE (pseud.), Mon patron exerçait sur moi le droit de cuissage, Paris 1989 (Con-
fessions erotiques 20). In der spanischen Sprache läßt sich eine ähnliche Kontinuität des 
Begriffs »derecho de pernada« (vgl. Anm. 8) feststellen. LOPEZ GARCIA, Norberto, El 
moderno derecho de pernada: (novela) 1977. Vgl. auch BOUREAU 1995, S. 1ff.  
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zeichnet.8 In der lateinischen juristischen Literatur der frühen Neuzeit und vor 
allem des 18. Jahrhunderts findet man die Ausdrücke jus cunni, cunnagium, 
connagium.9 Auch die Bezeichnung als marquette, markette etc. in Anlehnung 
an eine schottische Heiratsabgabe mit dem Namen marcheta, die im Zusam-
menhang mit der gelehrten Beschäftigung mit dem Herrenrecht in der frühen 
Neuzeit eine ganz besondere Rolle spielt, ist damals häufig benutzt worden.10 
Die Etymologie der meisten dieser »sprechenden Namen« ist umstritten. An 
gegebener Stelle wird auf ihre wortgeschichtliche Entwicklung eingegangen. 
Wenden wir uns jedoch zunächst dem Herrenrecht als wissenschaftlichem 
Problem zu, wie es uns in der Forschung der vergangenen Jahrhunderte entge-
gentritt. 

1.1. Das Herrenrecht der ersten Nacht als  
wissenschaftliches Problem 

»Die alte Streitfrage des Jus primae noctis ist noch immer ungelöst«.11 Diese 
Feststellung Bruno SCHMIDs im Vorwort seiner Dissertation zur Gerichtsherr-
schaft Maur aus dem Jahr 1963 drückt ohne Umschweife die heutige For-
schungslage in der Rechtsgeschichte zum Herrenrecht der ersten Nacht aus. 

Als wissenschaftliches Problem ist das Herrenrecht in der Vergangenheit 
vor allem im Kontext einer Kontroverse über die Realität eines solchen Rechts 

                                                 
 8  In Deutschland: »Herrenrecht der ersten Nacht«; in Frankreich: »droit du seigneur«, 

»droit de prélibation« (Recht des Vorkostens, Vorprobe, von lat. Libamentum: Opferga-
be, Probe); in Italien: »cazzagio« (von cazza, einer italienischen Bezeichnung für Hoden) 
und in Spanien: »pernada« (jemanden einen harten Stoß versetzen, Metapher für Ge-
schlechtsverkehr). Siehe hierzu ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-
AMERICANA 1921, Bd. 43, S. 972ff.; GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGESA E BRASILEIRA 
1951, Bd. 21, S. 356. Der Begriff »droit de cuissage« als Bezeichnung für das jus primae 
noctis tauchte zum ersten Mal im 16. Jh. in Frankreich auf. Vgl. dazu unten S. 222. 

 9  Recht der »weiblichen Scham«, cunnus bezeichnet im lat. die äußeren weiblichen Ge-
schlechtsorgane. Der Begriff des »connagiums« oder »cunnagiums« ist weder etymolo-
gisch noch von seiner Bedeutung eindeutig zu erklären. Zur Bedeutung von »cunnagium« 
siehe auch DU CANGE 1954, Bd. 2 S. 655; ZEDLER 1734, Bd. 22 S. 1598 und SCHMIDT 
1881, S. 133, Anm. 1: »Vielleicht ist dieses Wort (connagio, Anm. des Verf.) durch 
volksetymologische Umdeutung aus connubium entstanden. Für die mehrfach [...] aufge-
stellte Behauptung, das jus cunnagii sei gleichbedeutend mit dem jus primae noctis und 
hätte bei den alten deutschen und anderen nordischen Völkern geherrscht, fehlt jeder Be-
weis.« 

 10  Vgl. unten Anm. 35. 
 11  SCHMID 1963a, S. 18. 
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im Mittelalter aufgetreten. Man ist in diesem Zusammenhang unweigerlich an 
den berühmten Ausspruch Rankes erinnert, daß es das Ziel der Historiographie 
sei, zu beschreiben, »wie es eigentlich gewesen« sei.12 Wie kaum eine andere 
Fragestellung hat die Suche nach einem Beweis für die Existenz bzw. 
Nichtexistenz dieses Rechts die Gemüter der Historiker in der Vergangenheit 
erregt. Worauf gründet sich die Kontroverse um das Herrenrecht der ersten 
Nacht?  In mehreren europäischen Ländern finden sich, konzentriert auf das 15. und 
das beginnende 16. Jahrhundert, regional verstreut in ländlichen Rechtsquel-
len13 Erwähnungen eines Brauches, der an ein Herrenrecht der ersten Nacht 
erinnert. In Rechtstitelaufzählungen (franz. dénombrement) und lokalen Ge-
wohnheitsrechten (Weistümer/coutumes locales) dieser Zeit liest man in Frank-
reich und in der Schweiz vereinzelt die Behauptung, daß Herren, bzw. ihre 
Stellvertreter (Meier, Sergant etc.) anläßlich der Hochzeit von abhängigen 
Bauern oder anderen Personen, die innerhalb des Zwing- und Bannbereichs 
ihrer Herrschaft (also auf dem Grund und Boden, auf dem sie die Gerichtsherr-
schaft ausübten) lebten, in früherer Zeit das Recht oder die Pflicht gehabt hät-
ten, die erste Nacht mit der Braut dieser Männer zu verbringen. Die Erwäh-
nung eines solchen Rechts ist in den Quellen regelhaft an eine Erlaubnis für 
das erste eheliche Beilager und den Anspruch auf eine Abgabe anläßlich dieses 
Ereignisses gekoppelt. Zweimal findet sich in diesem Zusammenhang sogar die 
Wendung, der Herr müsse mit der Braut diese Nacht verbringen, wenn die 
Erlaubnis nicht eingeholt worden sei. So wurde in der Herrschaft von La Rivi-
ère-Bourdet (départ. Seine-Maritime) 1419 in einer Rechtstitelaufzählung vom 
Herrn behauptet: »Und am genannten Ort bin ich auch berechtigt, von meinen 
Leuten und anderen, wenn sie auf meinem Gebiet heiraten, sechs sous und eine 
Schweins-Länge (Seite) in der ganzen Länge vom Rückgrat bis zum Ohr, und 
den Schwanz deutlich eingeschlossen in dieser Länge, mit einer Gallone Ge-
tränk, wie es auf der Hochzeit vorkommt, zu erheben; oder ich kann und muß 
(je puis et dois), wenn es mir gefällt, mit der neuvermählten Frau schlafen ge-
hen, falls weder ihr Mann noch jemand für ihn mir oder meinem Vertreter eine 
der vorbezeichneten Sachen liefert.«14 Ähnlich äußert sich das Gewohnheits-
recht (coutume locale) von Drucat (bei Abbeville im nordfranzösischen 
Ponthieu) aus dem Jahre 1507 über die Rechte des Herren von Rambures: »I-
tem, wenn ein Untertan oder eine Untertanin des Ortes Drucat sich verheiratet 
und das Hochzeitsfest an dem genannten Ort von Drucat stattfindet, so kann 
der junge Ehemann in der ersten Nacht mit der Hochzeitsdame nicht ohne das 
                                                 
 12  Leopold von RANKE, Geschichten der romanischen und germanischen Völker, Vorwort 

der ersten Auflage 1824. 
 13  Vgl. zum Ausdruck »ländliche Rechtsquellen« PROSSER 1991, S. 12. 
 14  AN Serie P 305, Nr. 38. Vgl. unten S. 220f. 
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Einverständnis, die Erlaubnis und Autorisation des genannten Herrn schlafen, 
oder daß (ou quel) der genannte Herr mit der Braut geschlafen hat; er muß um 
die Erlaubnis bei dem Herrn oder seinen Beamten mit der Lieferung von einer 
Schüssel Fleisch, wie solches auf der Hochzeit gegessen wird, und zwei Kan-
nen vom Hochzeitstrunk (los de bruvaige), so wie dieser auf den gesagten 
Hochzeiten getrunken wird nachsuchen; und dieses Recht wird droit de cullage 
genannt, und dieses droit de cullaige wurde von dem genannten Herrn und 
seinen Vorgängern zu allen Zeiten genossen und zwar derart, daß sich niemand 
daran erinnern kann, daß es anders gewesen sei.«15 Ein weiteres Beispiel 
stammt aus einer privaten Rechtskompilation, dem Grand Coutumier des 
Jacques d’Ableiges, deren früheste Fassungen vom Ende des 14. Jahrhunderts 
stammen. In einigen Handschriften aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
heißt es im Zusammenhang mit der Erläuterung der verschiedenen Stände der 
mittelalterlichen Gesellschaft: »Im baillage Senlis, Bürgermeisterei von Auge, 
in einer Ortschaft genannt Brathueil, sind einige Lehnsleute von derartigem 
Stand, daß bei ihrer Verheiratung der Herr die erste Nacht mit der Frau des 
Lehnsmannes schlafen muß; jedoch erläßt ihnen dies der Herr für fünf sous.«16  

Aus der Schweiz sind zwei ganz ähnliche Traditionen aus ländlichen Rechts-
texten des frühen 16. Jahrhundert überliefert. In der Öffnung von Maur (bei 
Zürich) aus dem Jahre 1543 liest man: »Aber so sprechen die Hofjünger: wer 
hier die heilige Ehe schließt, der soll den Meier und seine Frau einladen. Der 
Meier soll dem Bräutigam aber einen Topf leihen, daß man darin ein Schaf 
kochen kann. Desweiteren soll der Meier einen Fuder Holz und den vierten 
Teil der Speckseite einer Wildschweinmutter zur Hochzeit mitbringen; und 
wenn die Hochzeit von statten geht, soll der Bräutigam den Meier bei seinem 
Weib für die erste Nacht liegen lassen, oder er soll sie lösen mit fünf solidi und 
vier denaren.«17 Und in der Offnung für Hirslanden und Stadelhofen, zweier 
anderer Orte der Herrschaft Greifensee, die 1524 durch die Reformation end-
gültig an die Zürcher Bürgerschaft kamen und die heute zum Stadtgebiet von 
Zürich gehören, heißt es: »Auch ist es Recht, daß der, der auf den Gütern, die 
zum Kelnhof gehören, die erste Nacht bei seinem Weib liegen will, die er ge-
rade geheiratet hat, der soll den oben genannten Bürger-Vogt diesselbe erste 
Nacht bei diesem seinem Weibe liegen lassen. Will er dies aber nicht tun, so 
soll er dem Vogt vier und nochmal drei Schillinge Zürcher Pfennige geben. 
Was er will, das soll der Bräutigam wählen. Und man soll auch dem selben 
                                                 
 15  AD de la Somme, 1 B 239 Coutume de Drucat (ein kleines Dorf zwischen Saint-Riquier 

und Abbeville) vom 28. September 1507. Vgl. unten S. 271f. Der Ausdruck »droit de 
cullage« kommt in der Quelle selbst in zwei unterschiedlichen Schreibweisen vor. 

 16  Paris, BN. ms. fr. 4369, fol. 82 r. und ms. fr. 18419, fol. 58 v. Vgl. unten S. 267. 
 17  StAZ C. I 2562, Fassung von 1543. Vgl. unten S. 256. 
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Bräutigam zur Unterstützung an den Kosten der Hochzeit einen Fuder Holz aus 
dem Zürichberg geben, wenn er ein Anrecht an diesem Holz hat.«18 

In anderen Quellengattungen dieser Zeit finden sich ebenfalls Hinweise auf 
das Herrenrecht im ländlichen Kontext. Ein Schiedsurteil Ferdinand des Katho-
lischen sowie weitere Zeugnisse aus dem katalanischen Bauernkrieg der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhundert verbieten den Mißbrauch einiger Herrn, mit den 
Frauen der Bauern in der Hochzeitsnacht zu schlafen oder symbolische Hand-
lungen zu verrichten, die auf das Herrenrecht hinweisen. Es wird in diesen 
Quellen deutlich als Mißbrauch beschrieben, der einen Konfliktpunkt im Bau-
ernkrieg darstellte und der durch königliche Rechtsprechung verboten wurde. 
Ein Breslauer Patrizier, der 1485 durch Katalonien reiste, erfuhr ebenfalls von 
dieser Sitte und hält sie in seinem Reisebericht für erwähnenswert. »Von Cata-
lonia muß ich noch eins erzählen, welches darin gebräuchlich gehalten wird. 
Die Edelleute schlafen die erste Nacht bey ihrer Bauern Bräuten [...].«19  

Ebenfalls auf eine symbolische Handlung bezieht sich eine Rechtstitelauf-
zählung aus der Gegend von Tours, die Louis de Han im Jahre 1507 abfassen 
ließ. Darin behauptet er, ein droict de cuissage gegenüber den verheirateten 
Frauen eines Dorfes zu besitzen, das in engem Zusammenhang mit verschiede-
nen Ehrenpflichten des Herrn anläßlich der Hochzeit der Frauen steht.20 Der 
Kanon der wenigen Quellen, die über das Herrenrecht der ersten Nacht im 15. 
und 16. Jahrhundert berichten, wird von zwei Rechtstitelaufzählungen aus dem 
Pyrenäenvorland abgerundet. Sie verdienen eine von den anderen Quellen ge-
trennte Erwähnung, da sie als einzige schriftliche Quellen der europäischen 
Geschichte von einem ausdrücklich auf die Gegenwart bezogenen sexuellen 
Anrecht auf den Vollzug der Ehe, also auf den ersten Beischlaf mit der Braut 
der Bauern berichten.  

Johann von Louvie-Soubiron behauptete 1538 in einer Rechtstitelaufzäh-
lung für den König von Navarra, gegenüber einigen Bewohnern des Dorfes mit 
dem Namen Aas im Tal von Ossau/Béarn ein außerordentliches Vorrecht zu 
besitzen: »Wenn Leute aus diesen Häusern sich verheiraten, so sind sie gehal-
ten, bevor sie ihre Frauen erkennen, diese für die erste Nacht dem Herrn von 
Lobier vorzustellen, damit derselbe mit ihnen nach seinem Vergnügen verfährt, 
oder sonst ihm seinen Tribut zu überreichen. Bei jeder Geburt eines Kindes 
sind sie gehalten, eine bestimmte Summe von Pfennigen zu bringen, und wenn 
es sich ereignet, daß das erstgeborenen Kind ein Knabe ist, so ist es frei, weil 
es aus dem Actus des genannten Herrn von Lobier in jener Nacht seines Ver-

                                                 
 18  StAZ A 97.4. Vgl. unten S. 259. 
 19 OELSNER & REICHE, 1806, S. 447. Vgl. unten S. 289. 
 20  AD Indre-et-Loire, E 128. Vgl. unten S. 223. 
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gnügens erzeugt sein könnte«.21 Wenige Kilometer entfernt, im gleichen Tal, 
behauptete zum selben Anlaß Auger, Herr von Bizanos: »Item, da in vergange-
ner Zeit, wie es auch Tradition und Überlieferung ist, in dem genannten Ort 
und in der Herrschaft die Untertanen seit jener Zeit in derartiger Unterwerfung 
vor ihren Herren waren, daß die Rechtsvorgänger des Herrn von Bizanos das 
Recht, die Gewalt und den Vorzug hatten, so oft Hochzeiten im Ort Bizanos 
stattfanden, mit der Braut die erste Nacht nach der Hochzeit nach ihrem Gefal-
len zu schlafen; und weil diese Unterwerfung durch ein zwischen seinen 
Rechtsvorgängern und den genannten Untertanen derselben getroffenes Ab-
kommen in einen anderen Tribut verwandelt wurde, mit dessen Hilfe er, so wie 
seine oben genannten Rechtsvorgänger, im Besitz des Rechts ist, zu haben, zu 
nehmen und zu empfangen, und seine genannten Untertanen gehalten sind und 
die Gewohnheit und den Brauch haben, ihm zu überreichen und in sein Haus 
zu bringen, jedesmal wenn Hochzeiten sind, ein Huhn oder einen Kapaun, eine 
Hammelschulter und zwei Brote oder einen Aschenkuchen und zwei Schalen 
voll bibarou (Gebräu).«22 

Dies ist, in groben Zügen, die Quellenlage zur Frage der ländlichen Traditi-
on des Herrenrechts der ersten Nacht für das Spätmittelalter und das frühe 16. 
Jahrhundert. Tatsächlich haben sich trotz der intensiven Suche vieler Historiker 
nach ähnlichen Äußerungen keine weiteren Orte gefunden, an denen Texte 
vergleichbarer Art mit einer Erwähnung des Herrenrechts auftauchen.23 Dem 
gegenüber steht eine ungemein größere Zahl von Berichten der Folklore, die 
das jus primae noctis in den verschiedensten Variationen kennt und verwen-
det.24 Ihnen wird aufgrund ihrer ursprünglich mündlichen Überlieferungsform 
                                                 
 21  AD Pyrénées Atlantiques, B 850. Vgl. unten S. 228. 
 22  AD Pyrénées Atlantiques, B 834. Vgl. unten S. 229. 
 23  Eine systematische Suche in den überlieferten Rechtstitelaufzählungen und Gewohnheits-

rechten aus der Zeit von 1400-1550 konnte aufgrund der Fülle des Materials nicht durch-
geführt werden. Bei der Sammlung der Quellengrundlage der vorliegenden Studie mußte 
daher ein anderer Weg beschritten werden. Aufgrund der intensiven Diskussion des Her-
renrechts in Historikerkreisen des 19. Jhs. war damals das Interesse für derartige Quellen 
sensibilisiert. Dies führte dazu, daß bei der Entdeckung eines neuen Textes mit einer Er-
wähnung des Herrenrechts der ersten Nacht dieser in der Regel Gegenstand einer separa-
ten Veröffentlichung wurde. Obwohl diese Quellen von Karl SCHMIDT 1881 schon in sei-
ner umfassenden Arbeit gesammelt wurden, sind ihm doch einige dieser Veröffentlichun-
gen entgangen, die somit neu in die Diskussion eingebracht werden können (vgl. unten S. 
222ff.; 265ff.; 269ff.) Hinzu kommen die erst in neuerer Zeit aufgefundenen und veröf-
fentlichten Quellen. Diese Situation machte eine umfassende Literaturrecherche zum 
Thema notwendig. Vgl. auch BOUREAU 1995, S. 122f. 

 24 Diese Folkloretraditionen werden im 4. Kapitel im Zusammenhang mit den niederge-
schriebenen ländlichen Rechtsquellen zu erwähnen sein. Gerade der osteuropäische 
Raum, der nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist, kennt ebenfalls eine solche Folklore 
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und der daraus bedingten Unbestimmtheit ihres Entstehungszeitpunkts im all-
gemeinen kein historischer Wert zugebilligt. 

Die zitierten Quellen sind von Historikern in der unterschiedlichsten Art 
und Weise verstanden worden. An ihnen hat sich die Kontroverse des 19. Jahr-
hunderts um die Realität des Herrenrechts der ersten Nacht im Mittelalter in 
besonderer Weise entzündet. Die einen sahen darin Hinweise auf eine tatsäch-
liche Ausübung des Herrenrechts, andere interpretierten die Texte als Hinweise 
auf scherzhafte Übertreibungen, Angebereien oder grobe Späße, wieder andere 
denken an rhetorische Diskurse und Beschuldigungen, die auf einer rein verba-
len Ebene abliefen. Die Diskrepanz zwischen dem Zeugnis der Quellen und der 
berechtigten Auffassung, daß es einen unerhörten Vorgang in der Geschichte 
der Rechtsbildung darstellen würde, wenn ein offensichtlich ungerechtes und 
despotisches Verhalten den Ausgangspunkt für ein anerkanntes Gewohnheits-
recht abgegeben hätte, besteht weiterhin. Damit stellt dieses »Recht« die Wis-
senschaft, und hierbei vor allem die Rechtsgeschichte und die rechtliche 
Volkskunde, vor eine Reihe von Problemen und Fragen, die bis heute nicht zur 
allgemeinen Zufriedenheit gelöst sind. 

Neben der Schwierigkeit eines adäquaten Verständnisses der Quellen (spre-
chen sie von einer tatsächlichen Ausführung des Herrenrechts oder von einer 
Drohung?) tritt bei der Beschäftigung mit der Thematik ein weiteres Problem, 
das sich nicht nur aus den spätmittelalterlichen ländlichen Rechtsaufzeichnun-
gen ergibt. Wir kennen aus der Zeit der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 
eine Legende über den Ursprung von Heiratsabgaben in Schottland, die anläß-
lich einer Eheschließung von den Eltern der Braut oder ihr selbst an den Herrn 
zu zahlen waren. Diese Abgaben erscheinen in der Legende wie auch in den 
zitierten ländlichen Rechtsquellen als Lösegelder für ein früheres, angeblich 
tatsächlich beanspruchtes Herrenrecht der ersten Nacht. Die Auffassung, daß es 
sich bei diesen Heiratsabgaben ursprünglich um solche Lösegelder für das jus 
primae noctis gehandelt habe, ist auch in der Neuzeit von einer Vielzahl von 
Gelehrten vertreten worden, wobei die schon erwähnte Legende meist in unkri-
tischer Weise wiederholt und weitergetragen wurde. Aufgrund dieser Legende 
und den ländlichen Rechtsquellen des späten Mittelalters erhebt sich die Frage 
nach dem Grund für diese Assoziation zwischen Herrenrecht und mittelalterli-
chen Heiratsabgaben. Besitzt die Legende möglicherweise einen wahren Kern?  

Schließlich hat das Herrenrecht aufgrund seiner schon erwähnten Doppel-
deutigkeit als mittelalterlicher Rechtsbrauch und als allgemeines Vorrecht ei-
nes mächtigen Mannes über die Bräute seiner Untergebenen zu einer Reihe von 

                                                                                                                                 
in der Neuzeit, die bis in das 20. Jh. hineinreicht. Vgl. diesbezüglich KRAUSS 1909, S. 
380-382; SCHMIDT 1886, S. 323-356. 
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unterschiedlichen Interpretationen geführt, die über die Rechtsgeschichte hi-
nausweisen. Seit dem späten Mittelalter wird aus Asien und Amerika über Sit-
ten berichtet, die zum »europäischen« Herrenrecht der ersten Nacht erstaunli-
che Parallelen aufweisen. Es handelt sich bei diesen fremdartig anmutenden 
Sitten um die rituelle Defloration junger Mädchen durch Häuptlinge oder 
Priester vor der Ehe. Unter einer »rituellen Defloration« versteht man in der 
ethnographischen Literatur die mit einem bestimmten Zeremoniell vorgenom-
mene Entjungferung von jungen Frauen oder Mädchen durch Medizinmänner, 
Häuptlinge oder die Eltern, aber auch durch stammesfremde Personen als Vor-
bereitung auf den ehelichen Geschlechtsverkehr.25 Hintergrund dieser Sitte ist 
mancherorts eine mythologisch fundierte Angst vor dem Vaginalblut und eine 
damit verbundene Furcht der Männer vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Die 
Frau muß nach dieser Vorstellung für den Ehemann vorbereitet, geöffnet wer-
den. Eine solche Angst oder Furcht ist der europäischen mittelalterlichen Kul-
tur fremd und nur als Kontrastbild anderer Kulturen seit der Antike bekannt.26 
Jus primae noctis und rituelle Defloration haben ihren gemeinsamen 
Verbindungspunkt im ersten Beischlaf der jungen Frau. Im folgenden 
unterscheiden sie sich jedoch wesentlich durch ihre unterschiedliche 
Motivation voneinander. Bei der rituellen Defloration handelt es sich um ein 
im Prinzip freiwilliges Ritual der Familie der Braut zur Vorbereitung auf die 
Ehe, während beim Herrenrecht immer ein Zwang auf das Brautpaar ausgeübt 
wird. Herrenrecht und Deflorationsritual können also de facto in ähnlichen 
Verhaltensweisen ihren Ausdruck finden, sind aber völlig unterschiedlich 
motiviert.27 
                                                 
 25  Es handelt sich bei der rituellen Defloration um einen rite de passage im Sinne Arnold 

van Genneps (Les rites de passage, Paris 1909), der beim Übergang in den Ehestand oder 
bei der Initiation von Mädchen in die Gruppe der geschlechtsfähigen Frauen stattfinden 
kann. Vgl. auch JAMESON 1950, S. 564.  

 26  Vgl. HDA, 1930/31, Bd. 3 Sp. 746f. unter Geschlechtsverkehr. Die Defloration einer 
Frau und der erste sexuelle Kontakt zwischen einem Brautpaar hat in vielen Kulturen eine 
besondere Bedeutung. Siehe auch HERTZ 1897, S. 115-131, 162f.; NIKAIDO 1989, S. 
129f.; ROSS 1994. 

 27  Vgl. ausführlich unten S. 316ff. Sigmund FREUD erfand eine originelle, verbindende 
Interpretation zwischen ritueller Defloration und europäischen jus primae noctis in seiner 
Arbeit über das Tabu der Virginität. Für ihn war der spätmittelalterliche Grundherr ein 
Vatersurrogat, der die gefährliche Entjungferung für den unerfahrenen Bräutigam über-
nahm. FREUD 1955, Bd. 12 S. 163ff. Nicht weniger phantasievoll ist die Theorie Hans 
BLÜHERS zum Herrenrecht. Er versteht darunter eine »sakralerotische Handlung«, durch 
die junge Frauen von der Jungfernschaft »erlöst« werden und zugleich erst durch den 
Mann zum wahren Menschsein »erweckt« werden. BLÜHER 1919, S. 51ff. Ein erstaunli-
che Parallele zu diesen Gedankengängen bietet die von A. BOUREAU 1995, S. 174 formu-
lierte Annäherung von Vater und Grundherr in seiner Hypothese zur Entstehung der Ver-
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Der Begriff des Herrenrechts erfuhr durch die Parallelisierung oder sogar 
Gleichsetzung dieser Bräuche mit dem europäischen jus primae noctis sowohl 
eine Bedeutungserweiterung als auch eine Bedeutungsverschiebung. Der Ver-
gleich zwischen dem europäischen, spätmittelalterlichen jus primae noctis und 
diesen fremdartigen Sitten hat damit vor allem in den historischen Wissen-
schaften für Verwirrung gesorgt, gleichzeitig aber auch den Blick für das all-
gemeinere Verständnis des jus primae noctis als das Vorrecht eines mächtigen 
Mannes gegenüber dem Ehemann geöffnet. Spuren dieser Verwirrung finden 
sich allenthalben in der europäischen Kulturgeschichtsschreibung. Die antiken 
Erwähnungen des jus primae noctis, die von einem tyrannischen Herrenrecht 
sprechen, wurden zum Beweis der Mutterrechtstheorie von dessen Begründer 
Johann Jacob BACHOFEN bemüht und zum Relikt einer früheren »Urpromiskui-
tät« erklärt.28 Damit hielt das Thema auch Einzug in die sogenannte ethnologi-
sche Jurisprudenz eines Albert POST oder Josef KOHLER.29 Dies ist nur ein Bei-
spiel der Funktionalisierung der Nachrichten von einem früheren Herrenrecht 
für eine »soziologische« Theorie. Die Einbindung des jus primae noctis unter 
Verwendung ethnographischer wie auch historischer Quellen in ein größeres 
theoretisches Gebäude existiert bis heute fort. Damit sind zwei grundsätzliche 
Denkrichtungen bzw. Interpretationsmöglichkeiten markiert, die auch für un-
terschiedliche methodische Schulen stehen. 

Obwohl umfangreiche Forschungen zum Herrenrecht der ersten Nacht, vor 
allem im 19. Jahrhundert, unternommen wurden, hat sich aus den schon ge-
nannten Gründen dennoch bis heute kein allgemeiner Konsens in der Beurtei-
lung dessen, was unter der Bezeichnung jus primae noctis eigentlich zu verste-
hen sei, eingestellt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Unsicherheit in der Definition 
kam es, dies wurde schon erwähnt, zu einer heftigen Auseinandersetzung über 
die Frage, ob ein solches, wie weit auch immer gefaßtes Recht, jemals zur 

                                                                                                                                 
bindung zwischen Heiratsabgaben und dem Herrenrecht der ersten Nacht. Vgl. unten S. 
51. 

 28  BACHOFEN 1948, S. 111. »Im Anschluß an diese Darstellung (der Bericht Herodots über 
die Adyrmachiden/Anm. des Verf.) muß auch das dem König vorbehaltene droit de cula-
ge als eine Äußerung fortgeschrittener Gesittung betrachtet worden sein. Es erscheint 
wirklich in solchem Lichte, sobald wir darin eine Beschränkung des früher weitergehen-
den Hetärismus erblicken. Der König allein hat noch das alte Recht, auch wenn er nur in 
dem ihm beigelegten höheren religiösen Charakter, der sich in dem Verhältnis der aegyp-
tischen Fürsten zu ihren Pallades in anderer, jedoch analoger Weise äußert.« Ebenso 
HOWARD 1904, S. 51f. Vgl. zur heutigen Einschätzung dieser Theorie: WESEL 1981; 
DERS. 1985, S. 788-792; STAGL 1988, S. 109-129. 

 29 POST 1875, S. 30-39; KULISCHER 1879, S. 215-229; KOHLER 1883, S. 279-287; DERS. 
1885, S. 397-406. Vgl. auch LUBBOCK 1870, S. 87; GIRAUD-TEULON 1874, S. 69f.; 
STARCKE 1889, S. 125; WILUTZKY 1903, S. 41ff.  
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praktischen Ausübung gekommen ist. Letztlich scheiterten die früheren Unter-
suchungen bei der Beantwortung dieser Frage jedoch nicht so sehr an der 
ungünstigen Quellensituation, sondern vielmehr an der Funktionalisierung der 
Thematik im Kontext sozialer und politischer Auseinandersetzungen des aus-
gehenden 18. und des 19. Jahrhunderts, die bis heute ihre Schatten über die 
Forschungsdiskussion werfen. Dabei entbrannte eine vor allem politisch-
religiös motivierte Kontroverse über die Frage, ob im Mittelalter ein Herren-
recht der ersten Nacht in der Form eines »Feudalrechts« existiert habe, in deren 
Verlauf der größte Teil der oben zitierten ländlichen Rechtsquellen veröffent-
licht wurde.  

Bevor wir uns der neueren Forschungsdiskussion zuwenden, möchte ich die 
Aufmerksamkeit auf die propagandistische Beschäftigung mit der Thematik 
seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lenken. Eine Beschäftigung mit 
diesen älteren Autoren und Forschungen warnt vor politischen und religösen 
Funktionalisierungen und informiert zugleich über die Tragweite der bis heute 
aktuellen Frage nach der Existenz oder Realität eines mittelalterlichen Feudal-
rechts der ersten Nacht. 

1.2. Die Funktionalisierung des »Feudalrechts der ersten Nacht« 
durch Politik und Wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert 

Die publizistische und propagandistische Verwertung des mittelalterlichen 
Herrenrechts als »Feudalrecht« ist in den größeren Kontext der Umwälzungen 
einbeschrieben, die in der französische Revolution von 1789 ihren Höhepunkt 
fanden. Der Begriff »Feudalrecht« wurde dabei als Synonym für die politische 
Ordnung des Ancien Régime verwendet und nicht in seiner »wissenschaftli-
chen« Bedeutung als »Recht des Lehnswesen im hohen Mittelalter«.30 Das Her-
renrecht war deshalb »feudal«, da es, in der Perspektive der Zeit, seine Recht-
fertigung aus dem Besitz von Immunitätsrechten durch die Partikularherren des 
Adel und des Klerus abgeleitet wurde. Nicht die königliche Zentralgewalt, 
sondern die Aufsplitterung und Verteilung der (Staats-) Gewalt an viele »Her-
ren« war für die Ausbildung der umstrittenen »Feudalrechte« verantwortlich. 
Eben diese Verteilung erschien im 18. Jahrhundert als längst überholte, unzeit-
gemäße Privilegierung eines Standes, der seine gesellschaftliche Funktion zwi-
schen absoluter Monarchie und aufstrebendem Bürgertum nicht mehr legiti-
mieren konnte. Die aus den Privilegien abgeleiteten »Feudalrechte« und Steu-
ern waren deshalb ein Hauptangriffsziel der liberalen Publizistik, der öffentli-

                                                 
 30  Vgl. BRUNNER 1958, S. 598ff. 
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chen Stimme des Bürgertums. Besonders die Ehren- und Standesrechte, die zur 
Demonstration des Standesunterschiedes zwischen Adel und Bürgertum ver-
wendet werden konnten, erregten in diesen Kreisen besondere Kritik und Wi-
derspruch. Auch wenn solche Ehrenrechte im 18. Jahrhundert kaum mehr zur 
Ausübung gekommen sind, blieb jedoch im Falle des jus primae noctis die 
Erinnerung aufgrund der engen Verbindung des Herrenrechts zu Natural- und 
Geldabgaben anläßlich der Eheschließung lebendig. Es ist diese Funktionali-
sierung des Herrenrechts der ersten Nacht durch die französische Aufklärung, 
bei der wir unseren kurzen Abriß der Forschungs- und Wirkungsgeschichte 
beginnen wollen.  

Das Herrenrecht der ersten Nacht in der liberalen Propaganda 

Obwohl, wie wir schon gesehen haben, sich das »Feudalrecht« der ersten 
Nacht nur in einer Handvoll spätmittelalterlicher ländlicher Rechtsquellen tat-
sächlich fassen läßt, wurde es in den Schriften mancher aufklärerischer Philo-
sophen zu einer universellen Erscheinung des Ancien Régime, zum Zeichen 
einer ganzen Epoche. Neben die ökonomische Ausbeutung der Bauern durch 
die Grundherren trat, sozusagen als Gipfel der Ungerechtigkeit, das jus primae 
noctis, die sexuelle Ausnutzung der Untertanen durch die Herren. Es diente 
somit als Propagandamittel im Kampf gegen die »Feudalordnung« als Inbegriff 
des Ancien Régime.31  

VOLTAIRE ist an erster Stelle unter den Aufklärern zu nennen, die an die E-
xistenz des jus primae noctis glaubten und es in ihren Traktaten gegen die alte 
Feudalordnung verwendeten. Die erste Erwähnung des Themas im umfangrei-
chen Werk Voltaires findet sich in seinem »Essai sur les mœurs« aus dem Jah-
re 1756 im Zusammenhang mit Beispielen für die Anarchie und das Briganten-
tum im 13. Jahrhundert.32 In seinen bekannten Wörterbüchern, so dem »Dicti-
onnaire philosophique« unter dem Artikel »cuissage ou culage« äußerte er sich 
1764 ebenfalls über das jus primae noctis im Mittelalter. VOLTAIRE glaubte 
fest an die frühere Existenz des Herrenrechts der ersten Nacht und fand es er-
staunlich, daß im christlichen Europa über einen so langen Zeitraum ein sol-
ches Recht geherrscht haben könne.33 W. D. HOWARTH, der sich intensiv mit 

                                                 
 31 Vgl. zur Funktion des Herrenrechts in der liberalen Propaganda MACKRELL 1973, S. 31, 

118-122.  
 32  VOLTAIRE 1963, Bd. 1, S. 543; (Kap. 52); vgl. HOWARTH 1961a, S. 230. 
 33  Vgl. HOWARTH 1986, S. 9f. Siehe auch den Artikel »Taxe« in diesem Wörterbuch. 1767 

antwortete er im zweiten Kapitel seiner Schrift »La défense de mon oncle« auf eine Äu-
ßerung über Herodots Bericht einer rituellen Prostitution in Babylon im »Supplément à la 
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der Position VOLTAIRES zu dieser Frage auseinandergesetzt hat, meint zusam-
menfassend: »It is a topic on which the historian in Voltaire, capable for in-
stance of writing the admirable passage on »verité historique« in the article 
Vérité, gives way to the propagandist.«34 

In ganz ähnlicher Weise wie VOLTAIRE benutzte Jacques Antoine DULAURE 
(1755-1835), ein französischer Altertumsforscher und Historiker, aber vor al-
lem auch entschiedener Gegner des Ancien Régime und Kritiker des Adels das 
Thema des Herrenrechts der ersten Nacht in seinen Schriften. In seiner »Histoi-
re critique de la Noblesse«, die 1790 erschien, äußerte er die Auffassung, daß 
viele Feudalherren im Besitz dieses Rechts gewesen seien und belegte diese 
mit vielen Textbeispielen.35 Eine Reihe von anderen Arbeiten mit einer eben-
falls propagandistischen Verwendung des jus primae noctis gehen auf Jacques 
Antoine COLLIN DE PLANCY zurück, der auch eine französische Übersetzung 
des von Giulio Cordara im 18. Jahrhundert verfaßten Gedichts mit dem Namen 
»Il Foedero« über das Herrenrecht herausgab.36 COLLIN DE PLANCY wandte sich 
1819 zielstrebig in seinem »Dictionnaire féodal« gegen Feudalsystem und Kle-
rus.37 Unter dem Stichwort droit de cuissage findet sich in diesem Wörterbuch 
ein ausführlicher Artikel zu diesem angeblichen Feudalrecht. Ein weiteres, 
interessantes Beispiel dieses Propagandakrieges, der in Frankreich in jener Zeit 
tobte, ist ein anonymer »Dictionnaire féodal« aus dem Jahre 1826. 38 Es waren 

                                                                                                                                 
Philosophie de l’histoire« mit einer erneuten Charakterisierung des droit de cuissage als 
mittelalterliches Gewohnheitsrecht. 

 34  HOWARTH 1961a, S. 231. Es sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, daß 
Voltaire in sehr leichtfertiger und anzüglich-scherzender Weise mit dem Thema des Her-
renrechts in seinen Privatbriefen umging. HOWARTH 1986, S. 12f. Außerdem verfaßte 
VOLTAIRE ein Theaterstück, das 1762 unter dem Titel »L’Écueil du sage« an der Comé-
die Française uraufgeführt wurde, in dem jus primae noctis eine wichtige Rolle spielt. 
HOWARTH 1986, S. 3; vgl. auch LITVACK 1984, S. 43ff. 

 35  »Un grand nombre de seigneurs en France jouissoient de ce droit.« DULAURE 1790, S. 
309. Ebenfalls eindeutig liberal gefärbte Definitionen der Begriffe »culage« und »market-
te« finden sich in dem allgemeinen Repertorium der Jurisprudenz aus dem Jahr 1807, das 
von Philippe Antoine MERLIN herausgegeben wurde. Sie wurden als Erscheinungen des 
Feudalsystems verstanden und als solche verurteilt. MERLIN 1807, Bd. 3, S. 272 unter 
»culage« (von GARRAN DE COULON) sowie 1808, Bd. 8, S. 103 unter »markette« (von 
MERLIN). Vgl. auch MERLIN 1828. 

 36  COLLIN DE PLANCY 1820b; DERS. 1823. Vgl. auch LITVACK 1985, S. 85ff. mit Auszügen 
aus diesen Werken. 

 37  COLLIN DE PLANCY 1820a, Bd. 1, S. 164-179 unter »droit de cuissage«. COLLIN DE 
PLANCY war ein Neffe des berühmten Danton. Seine anfängliche antiklerikale Leiden-
schaft schlug 1837 plötzlich in ihr Gegenteil um, so daß sich Erwähnungen des »droit du 
seigneur« nur aus der Periode davor finden. LITVACK 1984, S. 85. 

 38  DICTIONNAIRE FEODAL 1826, S. 46-50. 
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wohl solche Wörterbücher des Feudalismus in »Volksausgaben« und natürlich 
die Verwendung des Motivs im Theater oder in Mozarts »Hochzeit des Figa-
ro«, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Glauben an ein mittelalterliches 
Herrenrecht der ersten Nacht weiten Bevölkerungsschichten nahebrachten.39 

Die Propagandatexte wirkten jedoch anscheinend nicht nur auf das »Volk«, 
sondern hatten indirekt auch Einfluß auf die Entwicklung der wissenschaftli-
chen Diskussion, indem sie das jus primae noctis in Frankreich unter dem Beg-
riff droit de cuissage zur »notorité historique« machten.40 Es ist daher nicht 
erstaunlich, daß in diesem Zusammenhang der Begriff eine Bedeutungserwei-
terung in Hinblick auf eine sexuelle Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnis-
sen (Herr und Dienstmagd) insgesamt erfuhr.41 

Die Beschäftigung mit der Thematik des Herrenrechts setzte sich unvermin-
dert auch in der Zeit des Vormärz bzw. der Julirevolution in Frankreich weiter 
fort. So war auch der bekannte französische Schriftsteller François René de 
CHATEAU-BRIAND 1831 der Auffassung, daß unter der Bezeichnung »droit de 
markette«, »culagium« oder »marcheta« selbst Pfarrer im Mittelalter ein jus 
primae noctis für sich in Anspruch genommen hätten. Durch Bischöfe sei es 
allerdings in Geldabgaben verwandelt worden.42 Dagegen meinte der liberale 
Historiker Jules MICHELET 1837 in einer Arbeit über die Grundlagen und den 
Ursprung des französischen Rechts im Zusammenhang mit der Erklärung von 
Heiratsabgaben des Mittelalters und der frühen Neuzeit, die schockierendste 
Form dieser Abgaben sei die »Marquette«, eine frühneuzeitliche Bezeichnung 
für das Herrenrecht der ersten Nacht, gewesen, wobei er aber betonte, daß 
nichts auf eine wirkliche Ausübung dieses Rechts hinweise.43 

Nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland stand in jener Zeit die Be-
schäftigung mit dem Herrenrecht der ersten Nacht auf der Tagesordnung. Al-
lerdings war die Diskussion dort weniger von politischen und religiösen Stand-
punkten beeinflußt als im Nachbarland. Es ist trotzdem als ungewöhnlich zu 
bezeichnen, daß sich in der ersten Ausgabe des katholischen Staatslexikons aus 
dem Jahre 1842 ein Artikel über das jus primae noctis findet, dessen Aufnahme 
bezeichnenderweise auch sogleich gerechtfertigt wurde. Der Verfasser, der 
liberaler Demokrat Georg Friedrich KOLB, stellte darin eine eigene Theorie zur 

                                                 
 39  Vgl. MYLNE 1984, S. 3-5. 
 40  Diesen Begriff verwendet Henri Martin in seiner Geschichte Frankreichs. MARTIN 1856, 

Bd. 5, S. 568f. Vgl. unten S. 32. 
 41 Vgl. BOUREAU 1995, S. 39ff.  
 42  CHATEAUBRIAND 1831, Bd. 5, S. 386. Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 39. 
 43  »La forme la plus choquante du Maritagium, était la Marquette (cazzagio, culage, braco-

nage). Rien n’indique au reste que ce droit honteux ait jamais été payé en nature ...« 
MICHELET 1837, S. 263. 
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Entstehung des jus primae noctis im Mittelalter auf und beschäftigte sich auch 
mit der Beziehung zwischen dem jus primae noctis und den im Mittelalter üb-
lichen Heiratsabgaben. KOLB entwickelte die Auffassung, daß die mittelalterli-
chen Heiratsabgaben ihren Ursprung aus der Abhängigkeit der Leibeigenen 
von der Zustimmung des Herrn zur Heirat gehabt hätten. In dieser ersten Phase 
hätten die »Barone oder Seigneurs« in diesem Ehebewilligungsrecht eine will-
kommene Gelegenheit zur Erpressung neuer Abgaben unter der Bezeichnung 
maritagium oder cunnagium gesehen. Später, zur Zeit des schwachen König-
tums und der erstarkenden Partikulargewalten, hätten dann einige der zu abso-
luter Macht gelangten despotischen »kleinen Ritter«, aber auch Äbte und Bi-
schöfe »in ihrer Eigenschaft als Barone« das jus primae noctis in der Form 
eines Rechtsanspruches auf das erste Beilager mit der Braut eingeführt. In die-
ser Feststellung fand der Autor allerdings keinen Grundlage für einen Angriff 
gegen die katholische Kirche, sondern nur einen Beweis für die in diesen Zei-
ten allgemein herrschende Roheit. Durch diesen Kunstgriff versuchte KOLB das 
gesellschaftspolitisch gefährliche Potential einer solchen Feststellung zu ent-
schärfen, die gerade in einem katholischen Lexikon auf Widerspruch stoßen 
mußte. Eine dritte Stufe in der Entwicklung des jus primae noctis bestand nach 
Auffassung KOLBS in einer nochmaligen Umwandlung des Herrenrechts zu-
rück in eine Geldabgabe, die dann wieder maritagium genannt worden sei.44 

Bemerkenswert an der Theorie KOLBS ist sicherlich die für die damalige 
Zeit ungewöhnlich differenzierte Behandlung des Rechtsbegriffs. KOLB mein-
te, daß die Bezeichnung als »Recht der ersten Nacht« nicht ein anerkanntes 
positives Recht beschreiben sollte, sondern einen, wie er es ausdrückt, »Ge-
waltmißbrauch«, der sich zu einer gewissen Zeit institutionalisiert hätte. Auf-
grund seines negativen Mittelalterbildes neigte er zu einer deutlichen Überbe-
wertung der Bedeutung des Herrenrechts der ersten Nacht im mittelalterlichen 
Gewohnheitsrecht. Und doch besitzt seine in drei Phasen aufgeteilte Theorie 
bis heute einen gewissen Reiz, da sie kompromißlos von einem Zusammen-
hang zwischen dem Herrenrecht und mittelalterlichen Heiratsabgaben ausgeht. 
Zudem bietet sie ein interessantes Beispiel für die in jener Zeit verstärkt auf-
kommenden Suche nach einer passenden Theorie des Ursprungs für das mittel-
alterliche Herrenrecht. 

Ein anderes Beispiel für eine solche »Ursprungstheorie«, die allerdings nur 
mit viel Phantasie aus den auch damals schon bekannten Quellen gefolgert 
werden konnte, findet sich in einer preisgekrönten Arbeit der königlich belgi-
                                                 
 44  Dieser Vorgang sei durch ein Wiedererstarken des Rechtsgefühls ausgelöst worden, das 

mit der Abschwächung der Partikulargewalten einherging. Endgültig abgeschafft worden 
seien die Heiratsabgaben aber erst mit der allgemeinen Aufhebung der Leibeigenschaft. 
KOLB 1842, S. 495ff. 
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schen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1844. A. PAILLARD DE 
SAINT-AIGLAN entwickelte darin die Theorie eines Ursprungs des mittelalterli-
chen Herrenrechts aus Skandinavien. Von dort sei es durch die Züge der Wi-
kinger nach Westeuropa eingeführt worden. Spuren dieser, wie er es nannte, 
»Inokulation« fand PAILLARD DE SAINT-AIGLAN in Berichten über sexuelle 
Belästigungen von Fürstentöchtern durch normannischen Herrn. Seiner Auf-
fassung nach sei das jus primae noctis zuerst von diesen Tyrannen normanni-
scher Herkunft in Form eines öffentlichen Rechts etabliert worden, bevor es 
von den westeuropäischen »petits tyrans féodeaux« aufgegriffen worden sei.45 
Es ist von einer merkwürdigen Ironie, daß auch in den spätmittelalterlichen 
Annalen von Clonmacnoise Ähnliches über die im frühen neunten Jahrhundert 
in das Land einfallenden und plündernden Wikinger behauptet wird.46 Hier-
durch wird die phantasievolle Theorie dieses Autors jedoch nicht wahrschein-
licher; bestätigt wird lediglich die »longue durée« eines Image, das sich die 
Wikinger zu dieser Zeit erworben haben.  

Diese Beispiele, die sich noch beträchtlich vermehren ließen,47 mögen genü-
gen, um Stil und Inhalte der Diskussion um das mittelalterliche Herrenrecht in 
der Zeit der Französischen Revolution und der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu verdeutlichen. Gegen Mitte des Jahrhunderts erhielt diese Diskussion 
über Realität und Ursprung eines mittelalterlichen Herrenrechts der ersten 
Nacht allerdings eine neue Dimension, die wir aufgrund ihres prägenden Ein-
flusses auf die spätere Forschungsdebatte im folgenden ausführlicher analysie-
ren wollen.  

Die große Kontroverse in Frankreich (1854 bis 1886) 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts verdichtet sich die Zahl der Arbeiten und 
Versuche der Historiker und Journalisten bzw. Propagandisten über das jus 
primae noctis in dem gleichen Maße, in dem das Thema eine politische und 
religiöse Dimension in der Tagespolitik der Zeit gewinnt. Das mittelalterliche 
Herrenrecht der ersten Nacht wurde zum Tagesgespräch in den Salons des Se-
cond Empire. Woher rührte dieses öffentliche Interesse? Es waren weniger 
wissenschaftliche Neuentdeckungen, die eine Kontroverse unter Historikern 
                                                 
 45  PAILLARD DE SAINT-AIGLAN, 1844, S. 126ff. 
 46  Vgl. MAC PHILIB 1988, S. 103.  
 47 Vgl. DEUTSCHEN ENZYKLOPÄDIE 1780, S. 336f. »[...] daraus (aus der Gewohnheit der 

Tobiasnächte/Anm. des Verf.) entstand dann die der Geistlichkeit so nachteilige und so 
schmutzige Erzählung, de jure primae noctis, und du droit de cuissage«; EWERS 1826, S. 
70ff.; DÜMGE 1812, S. 19ff.; NOORDEWIER 1853, S. 160; vgl. WETTLAUFER 1994b, S. 70-
83. 
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und im gebildeten Bürgertum auslösten, sondern vielmehr die gespannte politi-
sche Situation zwischen liberalen und konservativen Kräften nach der geschei-
terten Revolution des Jahres 1848. Da die Thematik an anderer Stelle schon 
eine ausführliche Würdigung erhalten hat,48 genügt es hier, die Positionen der 
Hauptkontrahenten zu erwähnen und die tiefe Verwurzelung der Kontroverse 
im Problem des Historismus aufzuzeigen. 

Auslöser der sogenannte »großen Kontroverse« war ein Bericht des André 
Marie Jean Jacques DUPIN (1783-1865),49 den dieser 1854 in der Academie des 
sciences morales et politiques zu Paris über ein Werk von Alexandre 
BOUTHORS verlas. Daran entzündete sich eine Diskussion zwischen dem Histo-
riker Jules DELPIT und dem Journalisten Louis VEUILLOT, in die sich schon 
bald einige andere Gelehrte einschalteten und die über die französischen Gren-
zen hinaus Beachtung fand. 

Der aus der Picardie stammende Jurist Alexandre BOUTHORS hatte in den 
Jahren 1845 und 1853 für die Société des Antiquitaires dieser Region, welche 
er gegründet hatte und der er von 1843 bis 1854 als Präsident vorstand, die 
lokalen Gewohnheitsrechte des bailliage von Amiens vom Beginn des 16. 
Jahrhunderts veröffentlicht.50 Schon im ersten Band dieser Edition ist die oben 
zitierte coutume locale von Drucat ediert. BOUTHORS analysierte diesen Text 
im Kontext anderer Zeugnissen des Herrenrechts der ersten Nacht aus dem 
späten Mittelalter und formulierte eine »Théorie des prestations seigneuriales 
au moyen-âge«.51 Er war der Auffassung, daß es sich bei dem dort genannten 
droit de cullage um ein Lösegeld zur Vermeidung des jus primae noctis ge-
handelt habe und sah das Herrenrecht in enger Verbindung mit den Heiratsab-
gaben der Untertanen. Für ihn war das in der coutume locale von Drucat ge-
nannte jus primae noctis ein plastischer Ausdruck der Leibeigenschaft bzw. der 
ursprünglichen Sklaverei, in der ein Teil der bäuerlichen Bevölkerung gelebt 
hatte. Durch die Zahlung einer Heiratsabgabe, dem maritagium, sei den Bauern 
immer wieder ihre unfreie Herkunft vor Augen gehalten worden. An eine wirk-
liche Ausübung des jus primae noctis zur Zeit der Abfassung der lokalen Ge-
wohnheitsrechte, also im Jahre 1507, dachte BOUTHORS jedoch nicht.52 

André DUPINs Bericht über diese Edition vor der Akademie am 25. März 
1854 gehörte zur Routinearbeit dieses Gremiums und bietet auf den ersten 

                                                 
 48  Vgl. WETTLAUFER 1994b, S. 83-115; BOUREAU 1995, S. 81-106. 
 49  Vgl. zu seiner Biographie BOUREAU 1995, S. 90ff. 
 50  Zu dieser Quellengattung vgl. unten S. 263f. Siehe zur Person BOUREAU 1995, S. 88. 
 51  BOUTHORS 1845, S. 441-476. [Auch als Separatabdruck Amiens 1845 erschienen.]  
 52  BOUTHORS 1845, S. 469-471. 
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Blick nichts Anstößiges.53 Die insgesamt überaus günstige Beurteilung der 
Veröffentlichung behandelte auch die Besprechung der Erwähnung des Her-
renrechts der ersten Nacht in der coutume von Drucat. DUPIN schrieb dazu: »Er 
hat nur diejenigen Gewohnheitsrechte dargestellt, die ihm am wichtigsten er-
schienen, oder die sich durch ihre Einzigartigkeit herausheben, wie z.B. das 
droit du seigneur, das Herrenrecht, einen Tribut für die erste Nacht der Ehe-
schließung zu erheben, welches auch droit de cullage genannt wurde, oder das 
Recht, seine Untertanen dazu zu zwingen, nachts auf das Wasser der Bäche zu 
schlagen, damit der Herr nicht durch den Lärm der Frösche am Schlaf gehin-
dert werde. Daß die posthumen Freunde der Feudalherrschaft ja nicht sagen 
mögen, daß es sich hierbei um Legenden oder um durch die Gegner der alten 
Aristokratie erfundene Übertreibungen handele! Man kann gewisse Berichte 
bezweifeln, die sich bei leichtgläubigen Chronisten oder liberalen Schriftstel-
lern finden – aber wenn sich solche Tatsachen in den Gesetzen finden, wo sie 
als Rechte bezeichnet wurden, und wenn die Texte dieser Gesetze authentisch 
sind und sie zudem veröffentlicht werden, so wird es unmöglich, den offiziel-
len Charakter derselben zu leugnen. Aber der größte Skandal ist es, daß sogar 
geistliche Herrn die Ausübung dieses Rechts beanspruchten.«54 

Besonders provozierend an diesem Bericht DUPINs war die Bezugnahme auf 
die »amis posthumes de la féodalité« und die Beschuldigung gegen Vertreter 
der Kirche als Institution, früher das Herrenrecht ausgeübt zu haben. Dies 
konnte nur als kaum verhüllte Attacke gegen die ultramontane, konservativ-
katholische Partei empfunden werden. Die darauf folgende Präzisierung, daß es 
sich in jedem Fall um ein Recht (droit) gehandelt habe, da es sich in einer 
Sammlung von Gesetzen (loi) finden würde, ist insofern von besonderer Be-

                                                 
 53  DUPIN 1854, S. 117-141. Weniger Aufsehen dagegen erregte ein ähnlicher Bericht über 

die »Coutumes locales« von Bouthors vor der »Academie des Inscriptions et Belles-
Lettres« im gleichen Jahr im Namen der Kommission der »Antiquités de la France« durch 
BERGER DE XIVREY, obwohl sein Inhalt durchaus bemerkenswert ist. In ihm wurde zum 
ersten Mal die Möglichkeit einer symbolischen Bedeutung des jus primae noctis als Zei-
chen der Herrschaft eines Grundherren über Leibeigene erörtert, die schließlich zu einer 
mißbräuchlichen Verwendung dieses symbolischen Rechts geführt haben könnte. Doch 
im gleichen Atemzug mit der Nennung dieser Möglichkeit verneinte die Kommission die-
sen Gedanken. Der Mensch kompromittiere die Mittel seiner Macht nicht auf eine so un-
sittliche Weise. Das Feudalsystem habe nicht derartig lange existieren können, wenn das 
jus primae noctis als legales Instrument zur Befriedigung unkeuscher Begierden Eingang 
in die Gewohnheitsrechte des Mittelalters gefunden hätte. BERGER DE XIVREY 1854, S. 
86f. In einer Fußnote schrieb die Kommission allerdings, daß es sich bei Hinweisen, die 
dennoch darüber beständen, um einen »fait isolée« handele, der eine Ausnahme ohne 
Konsequenzen darstelle. BERGER DE XIVREY 1854, S. 85, Anm. 1. 

 54  DUPIN 1854, S. 130f.  
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deutung, als hier der Unterschied zwischen einem lokalen Gewohnheitsrecht 
und einem Gesetz im Sinne der liberalen Propaganda der Aufklärung absicht-
lich verwischt und so der Weg für ein Verständnis des Herrenrechts im Sinne 
eines allgemein anerkannten Feudalrechts weiter geebnet wurde. Diese Äuße-
rung DUPINs hat in der sich im Anschluß an diesen Bericht entspannenden Dis-
kussion eine herausragende Rolle gespielt.  

Doch erst die Wiederholung der von DUPIN vertretenen Auffassung in einem 
Leitartikel im liberalen »Journal des Débats« durch Louis ALLOURY am 2. Mai 
1854 brachte die Frage der Existenz eines mittelalterlichen Herrenrechts in die 
öffentliche Diskussion ein. Es war diese Veröffentlichung, die zu einer flam-
menden Gegendarstellung in der als katholisch konservativ bekannten Zeitung 
»L’Univers« führte, und zwar in den Ausgaben vom 17., 20., 24. und 29. Mai 
1854 durch den ultramontanen Journalisten und Chefredakteur Louis 
VEUILLOT. Am 18. Mai stellte sich Granier de CASSAGNAC in der Zeitschrift 
»Constitutionnel« auf die Seite VEUILLOTs.55 S. CAHEN, der Herausgeber der 
Zeitschrift »Archives Israélites« vertrat 1856 dagegen die Auffassung 
DUPINS.56  

Betrachten wir die Hauptakteure der Kontroverse etwas genauer. Louis 
VEUILLOT (1813-1883) schrieb bereits wenige Monate nach Veröffentlichung 
der genannten Artikel in seiner Zeitung am 2. Juli 1854 das Vorwort zu einer 
Monographie mit dem Titel »Le Droit du Seigneur au Moyen Âge« und legte 
auf mehr als 450 Seiten seine Ansichten zur Frage der Existenz des jus primae 
noctis dar.57 Dieses Buch und seine Hintergründe sind durch eine hervorragen-
de Monographie des niederländischen Rechtshistorikers Bernadus H. D. 
HERMESDORF aus dem Jahre 1964 bereits bestens erforscht.58 Ein großer Teil 
der VEUILLOTschen Arbeit ist der Beschreibung allgemeiner Zustände des Mit-
telalters und dem positiven Einfluß der Kirche auf dieselben gewidmet.59 Be-
zeichnend für den Stil der Diskussion ist, daß die eigentlichen Quellen aus dem 
späten Mittelalter erst im vierten und letzten Hauptteil der Arbeit behandelt 
werden. Nach VEUILLOTs Meinung hatte DUPIN in seinem Bericht vor der Aka-
demie die sozialen und sittlichen Zustände des Mittelalters verkannt. Er war 
mit dem belgischen Juristen Jean Joseph RAEPSAET der Meinung, daß es sich 
bei dem mittelalterlichen Herrenrecht der ersten Nacht um einen weit 
verbreiteten Irrtum handle, der sich aus einer Verwechslung mit der Sitte von 
Tobiasnächten, einer Regel der Volksfrömmigkeit zur postnuptialer 
Enthaltsamkeit, erklären lasse.60 VEUILLOT ging es im besonderen um die                                                  
 55  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 3f. 
 56  CAHEN, 1856, S. 174. 
 57  VEUILLOT 1854. 
 58  HERMESDORF 1964. Eine Rezension bietet R. FEENSTRA, in: TRG, Bd. 33, 1965, S. 481f. 
 59  VEUILLOT 1854, S. 33f. 
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erklären lasse.60 VEUILLOT ging es im besonderen um die Verteidigung der Kir-
che gegen die Behauptung, im Mittelalter hätten sogar Kleriker das jus primae 
noctis beansprucht.61 Das Mittelalter insgesamt beschreibt er in romantisch-
verklärender Weise als ein Zeitalter der Harmonie von katholischem Glauben 
und Leben. 

So wenig dieses Buch die historische Forschung bereicherte, so groß war 
sein Einfluß auf die Debatte um das Herrenrecht. VEUILLOTs romantisch ver-
klärtes Bild des Mittelalters, geschrieben mit der spitzen Feder des Journalis-
ten, rief wie kein anderer Diskussionsbeitrag energischen Widerspruch her-
vor.62 Man fing an, nach weiteren Hinweisen auf das jus primae noctis im mit-
telalterlichen Gewohnheitsrecht zu suchen. Die Diskussion erhielt weiteren 
Auftrieb durch den von Léopold DELISLE in seiner Arbeit über den Bauern-
stand in der Normandie erwähnten Rechtstitel des Jehan de Hanfort über die 
Bauern in dem Ort La Rivière-Bourdet aus dem Jahre 1419. DELISLE vertrat die 
Auffassung, es handele sich bei dieser Erwähnung in einer Rechtstitelaufzäh-
lung um ein Dokument eines Mißbrauchs der herrschaftlichen Gewalt, das kei-
neswegs in den Bereich eines anerkannten Gesetzes oder Rechtsbrauches falle. 
Diese Sichtweise ergab sich für DELISLE aus der Seltenheit der Erwähnung des 
Herrenrechts in den von ihm bearbeiteten Rechtstiteln aus der Normandie. Ihr 
Ausnahmecharakter führte ihn schließlich zu der kritischen Auffassung, daß 
dieses Recht weder legal gewesen sei noch real existiert haben könne.63 Doch 
dies konnte die liberalen Historiker nicht davon abhalten, diese Quelle für ihre 
Argumentation zu verwenden.  

Gustave BASCLE DE LAGRÈZE, Rat am kaiserlichen Gerichtshof zu Pau, der 
sich schon frühzeitig in die Kontroverse einschaltete und die Quellen aus dem 
Béarn 1854 in einer freien Übersetzung im Rahmen eines Artikels in der Zeit-
schrift »Le Droit« und wenig später in einer kleinen Broschüre für eine breitere 
Öffentlichkeit publizierte, brachte die »skandalösen« Rechtstitel der Herren 

                                                 
 60  VEUILLOT 1854, S. 183ff. u. 447f. Vgl. RAEPSAET 1817, Kapitel V. Bei den sog. »Tobi-

asnächten« handelt es sich um eine aus dem Buch Tobias (Vulgata: Tobias 6, 18) abgelei-
tete Regel des Volksglaubens, die eine Zeit der Keuschheit (in der Regel drei Tage) von 
den Neuvermählten fordert, um Unglück von dem Bräutigam und der Ehe abzuwenden. 
Vgl. hierzu unten S. 207.  

 61  Vgl. hierzu HOWARTH 1971, S. 308f., der Veuillots Arbeit einer scharfen Kritik unterzog.  
 62  Vgl. BORDIER 1857/58, S. 127: »Nous avons entendu des amis de M. Veuillot se retran-

cher derrière une distinction et dire: ›Le droit du seigneur a existé, il est vrai, mais en fait 
seulement; il n’a été qu’un abus, une œuvre d’oppression condamnable et condamnée; 
jamais il n’a été reconnu comme droit.‹ Cela est ainsi à partir du XVe siècle, pour les 
temps antérieures, nous n’en savons rien.« 

 63  DELISLE 1851, S. 74f. 
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von Louvie-Soubiron und Bizanos in die Diskussion ein.64 Seiner Auffassung 
nach waren die dort aufgezählten Gewohnheitsrechte nicht im Sinne eines 
»Rechts« zu interpretieren, sondern zeugten vielmehr von einem Mißbrauch, 
der sich nur in das Gewand eines anerkannten Rechts zu kleiden versucht ha-
be.65  

Der Historiker Victor VALLEIN versuchte 1855 im Rahmen einer Arbeit ü-
ber die Lebensbedingungen der bäuerlichen Welt des Mittelalters, Ruhe und 
Sachlichkeit der Diskussion wieder herzustellen. Nach der erbitterten Zei-
tungsdebatte des Vorjahres klingt seine Auffassung besonnen und überpartei-
lich. Dabei scheint sich VALLEIN des politischen Hintergrundes der gerade ent-
brannten Debatte durchaus bewußt gewesen zu sein, als er schrieb, daß er im 
Gegensatz zu VEUILLOT, der die Kraft und Sittlichkeit der Kirche als Argument 
gegen die Existenz des jus primae noctis verwende, seine Auffassung aus dem 
damaligen Zustand der Rechtlosigkeit und Barbarei, der Omnipotenz des Adels 
und der Machtlosigkeit der Frau ableite. VALLEIN schloß seine Betrachtungen 
mit der Feststellung, daß VEUILLOT keineswegs die Autorität der Quellen zum 
Herrenrecht erschüttert habe. Das jus primae noctis sei für ihn eine Erschei-
nung des Mittelalters, die sich auf dem Boden der allgemeinen Rechtsunsi-
cherheit und der Partikulargewalten habe entfalten können.66 Dabei formulierte 
er deutlich die unterschiedlichen Sichtweisen und Beurteilungen des Mittelal-
ters als Epoche unter den Kontrahenten, die Alain BOUREAU jüngst als »Erfin-
dung des Mittelalters« bezeichnet hat.67 

Henri MARTIN hielt das droit du seigneur 1856 in der vierten Auflage seiner 
französischen Geschichte für eine »notorité historique«. Es habe bisher an di-
rekten Zeugnissen gefehlt, aber diese seien durch die neuere Forschung gelie-
fert worden.68 Seine Meinung spiegelt den Eingang der damaligen Debatte in 
die geschichtswissenschaftlichen Handbücher wieder, die schnell Partei für 
diese oder jene Seite ergriffen.69 Gleicher Auffassung war auch Joseph Eugene 
BONNEMÈRE in seiner Geschichte der Bauern, der deutlich auf der Seite seiner 
                                                 
 64  BASCLE DE LAGRÈZE 1855. Drei Jahre später erschien sein Essai auch in spanischer Über-

setzung von Mariano NOUGUES Y SECALL, 1858.  
 65  BASCLE DE LAGRÈZE 1864, S. 131. 
 66  VALLEIN 1855, S. 227f. 
 67 BOUREAU 1995, S. 86. 
 68 »L’existence du droit du seigneur était donc ce qu’on peut appeler un fait de notoriété 

historique; il manquait les preuves directes; les coutumes écrites; on voit que ces preuves 
ne manquent plus.« MARTIN, 1856, Bd. 5, S. 568f. Vgl. BASCLE DE LAGRÈZE 1867, S. 
389. Siehe zur Bewertung des Mittelalters in den Arbeiten Martins’: VOSS 1972, S. 354ff. 

 69 Vgl. auch ZOEPFL 1872, Bd. 2, S. 168; HUBER 1893, Bd. 4, S. 216, Anm. 13; MAYER 
1899, Bd. 2, S. 7ff. (vgl. auch STUTZ, in: ZRG (GA), Bd. 21, 1900, S. 164); BRISSAUD 
1904, S. 678f.; MARION 1923, S. 366f.; LEXIKON DER FRAU 1952, Bd. 2, S. 146.  
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thematischen Helden stand.70 Auch Antoine PERICAUD war 1856 in einer von 
ihm verfaßten Notiz über die Person des Erzbischofs von Lyon Guillaume de 
Thurey (1358-1365) der Meinung, es habe im Mittelalter ein jus primae noctis 
gegeben.71 

Jules DELPIT, ein Historiker aus Bordeaux, war einer der Hauptakteure der 
Auseinandersetzung um die Existenz des jus primae noctis im Frankreich des 
zweiten Kaiserreichs und der große Gegenspieler Louis VEUILLOTs. Seine drei 
Jahre nach dem Buch von VEUILLOT veröffentlichte Monographie ist eine di-
rekte Antwort und Kritik dieser Streitschrift. Er versuchte in seiner umfangrei-
chen Arbeit mit durchaus vergleichbarer Polemik den Beweis zu führen, daß 
ein jus primae noctis im Mittelalter im Sinne eines Feudalrechts existiert habe. 
Allerdings hätte es nur in Herrschaften, in denen der Herr im Vollbesitz seiner 
»fleischlichen Lust und Kraft« gewesen sei, in natura bezahlt werden müssen. 
Priester hätten es nicht als Geistliche, sondern nur in ihren weltlichen Funktio-
nen wahrgenommen.72 Die Existenz eines solchen »droit de prélibation« zu 
beweisen, machte sich DELPIT mit Hilfe von 72 »Faits« zur Aufgabe, deren 
Vorstellung und Interpretation den Hauptteil seiner Arbeit ausmacht und die 
erneut von Alain BOUREAU kritisch überprüft worden sind.73 

Schon der Titel der Arbeit: »Réponse d’un campagnard à un Parisien ou ré-
futation du livre de M. Veuillot sur le droit du Seigneur« verrät aber eine inte-
ressante Kontroverse ganz anderer Art, die sich im Hintergrund abspielte. Aus-
drücke wie »Campagnard« und »Parisien«– hier als Gegensatzpaar gebraucht – 
zeigen deutlich, daß das Problem des französischen Zentralismus und der alte 
Gegensatz zwischen der Metropole Paris und der »province« ihre Schatten bis 
in die Geschichtswissenschaft hinein zu werfen vermochten. Mit dieser provo-
kativen Formulierung wollte DELPIT die Autorität VEUILLOTs bezüglich einer 
Frage untergraben, die seiner Auffassung nach eindeutig in den Bereich der 
Geschichte des Landes, des Bauernstandes, gehörte und zu der sich ein Städter 
wie VEUILLOT seiner Meinung nach a priori nicht kompetent habe äußern kön-
nen. Auf diesem Argumentationsniveau ist es verständlich, daß in der Diskus-

                                                 
 70 BONNEMÈRE 1856, Bd. 1, S. 57ff. und Bd. 2, S. 64f. 
 71  PERICAUD 1856, S. 8-10. Über einen Streit zwischen dem Kapitel St. Vincent und den 

Bewohnern des Ortes bezüglich einer Heiratsgebühr an den Kantor für die Segnung des 
Ehebettes habe der Erzbischof von Lyon seinerzeit entschieden. In diesem Urteil sei es, 
nach der Auffassung Pericauds, um ein Lösegeld für das jus primae noctis gegangen. Das 
betreffende Urteil war bereits von Du Cange, allerdings mit einer anderen Datierung, un-
ter dem Stichwort »marcheta« zitiert worden. DU CANGE 1954, Bd. 3, S. 269. Vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 249; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 114. 

 72  DELPIT 1857, S. 5. 
 73 BOUREAU 1995, S. 107-135. Vgl. WETTLAUFER 1996, S. 312, Anm. 14. 
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sion die eigentlichen Quellen gegenüber einer polemischen Rhetorik in den 
Hintergrund traten. Man bekämpfte in der Frage des Herrenrechts nicht eine 
andere wissenschaftliche Meinung, sondern den politischen, konfessionellen 
und gesellschaftlichen Feind.  

Sechzehn Jahre nach dem Erscheinen seiner Monographie legte DELPIT als 
Antwort auf die Neuauflage des Veuillotschen Buches eine weitere, wesentlich 
kürzere Arbeit vor, die nun keinerlei sachliche Argumentation mehr enthielt.74 
Diese Entwicklung sollte ihren Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluß in dem 
Buch des comte de FORAS zum »droit du seigneur« erreichen, der in Sachen 
Polemik seine Vorgänger noch zu übertreffen versuchte.75 Das Thema blieb bis 
in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts in den wissenschaftlichen Journalen 
und auf dem Buchmarkt präsent.76 So erschien 1880 eine Schrift von Charles 
BUET in einer Reihe von Heften, die den bezeichnenden Namen »Collection à 
25 centimes« trug, mit dem ebenso bezeichnenden Titel »Une erreur histori-
que? Le droit du seigneur a-t-il existé?«77 Solche Hefte haben zur Vulgarisie-
rung der Kontroverse, die ihren Ausgang einmal von der Akademie genommen 
hatte, beigetragen. Aus der gelehrten Streitfrage war somit ein öffentlicher 
Diskussionsgegenstand geworden, der weit in die dritte Republik hinein aus-
strahlte.  

Einer der wenigen Lichtblicke in dieser von politischen und gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen geprägten Debatte im Frankreich des Zweiten Kai-
serreichs war die Behandlung der Streitfrage durch Anatole de BARTHÉLEMY, 
einem katholischen Gelehrten, der sich in einem Aufsatz im ersten Jahrgang 
der »Revue des questions historiques« mit dem Thema beschäftigte. Analog zu 
BASCLE DE LAGRÈZE unternahm er den Versuch, das jus primae noctis als 
Machtmißbrauch zu interpretieren. Es habe sich um vereinzelte Drohungen von 
Grundherren gehandelt, um eine Heiratsgebühr zu erpressen, die jedoch nie als 
Gesetz oder Gewohnheitsrecht zur Ausübung gelangt seien.78 Damit war 
BARTHÉLEMY, unabhängig von der damals in Frankreich zur Parteifrage erho-
benen Kontroverse, eine kritische und wissenschaftlich fundierte Einschätzung 

                                                 
 74  DELPIT 1873. 
 75  FORAS 1886. Vgl. RITTER 1887, S. 91-95; JACQUIER 1887, S. 623-25; HANAUER 1887, S. 

193-210; TAMIZEY DE LARROQUE 1887, S. 54-56; MANNO 1886/87, S. 563-69. Vgl. auch 
BOUREAU 1995, S. 98, 101f. mit Hinweis auf die Biographie von P.E. BORDEAUX, Le 
Comte Amédée de Foras, Paris 1933. 

 76  Vgl. GUIGE 1880; CARRÉ DE BUSSEROLLE 1880; GUILLEUX 1882, S. 303-307; AUDIAT 
1885, S. 111, 153-156; ANONYMUS 1887, Bd. 6, S. 1-17; TOUZAUD 1894-95, S. lxix-
lxxviii. 

 77  BUET 1880. 
 78  BARTHÉLEMY 1866, S. 122f. 
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des Problems gelungen. Vielleicht hat keiner so klar wie er im 19. Jahrhundert 
die Problematik des Rechtscharakters in der Diskussion um die Existenz des 
jus primae noctis erkannt.79 Mißbräuche zuzugestehen waren viele bereit, aber 
die Vorstellung eines tatsächlichen Rechtsanspruchs auf die erste Nacht er-
schien vor allen den Rechtshistorikern und Juristen als unvertretbar. Dahinter 
mag das Problem der engen Auslegung des Rechtsbegriffs in der älteren 
Rechtswissenschaft stehen. Zwischen gesetztem Recht und Gewohnheitsrecht 
war dort noch kein Platz für »Rechtserzeugungsvorgänge«, bei denen Recht 
erst durch eine konkrete Formel oder ein Symbol greifbar wurde.80 

Wenn wir uns der Diskussion über die Existenz des Herrenrechts der ersten 
Nacht in anderen europäischen Ländern zuwenden, dann wird die französische 
Sonderstellung um so deutlicher. In keinem anderen Land hat das Herrenrecht 
einen derartigen Platz in der öffentlichen Diskussion zu erlangen vermocht. In 
Deutschland war die Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland ein Ereignis, 
das zur historischen Beschäftigung mit diesem Phänomen verschiedene 
Gelehrte herausforderte. So veröffentlichte Samuel SUGENHEIM (1811-1877), 
ein liberaler und patriotischer Privatgelehrter aus Frankfurt am Main,81 1861 
eine europäische Geschichte der Leibeigenschaft.82 Das Werk war in Rußland 
von hoher politischer Aktualität und erhielt von der St. Petersburger Akademie 
der Wissenschaften einen Preis. SUGENHEIM war ein überzeugter Befürworter 
dieser Bauernbefreiung, von der man sich vor allem eine Lösung der 
wirtschaftlichen Probleme Rußlands versprach. In dieser Weise den Blick auf 
die Tagespolitik Rußlands gerichtet, war seine historisch angelegte Arbeit 
ebenfalls nur bedingt der wissenschaftlichen Objektivität verpflichtet. 
SUGENHEIM wurde nicht müde, die Anekdoten der bäuerlichen Unterdrückung 
aus allen Gebieten Europas nachzuerzählen und gleichzeitig anzuklagen. 
Dadurch wurden seine Äußerungen zu einem besonderen Reibungspunkt für 
spätere Kritiker in der Kontroverse um das jus primae noctis.83 Insgesamt 
gesehen bietet die Auffassung SUGENHEIMS somit interessante Parallelen zur 
antifeudalen Propaganda im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts. Doch hier 
fand sich, im Gegensatz zu Frankreich, kein reaktionärer Kontrahent, der den 
liberalen Kritikern widersprochen hätte.  

                                                 
 79  Sein Aufsatz fand später vor allem bei dem britischen Historiker George COULTON Be-

achtung, der ihn für die beste Stellungnahme eines katholischen Gelehrten des 19. Jhs. 
hielt. COULTON 1926, S. 464f. Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 189. 

 80  Vgl. zum »engen« Rechtsbegriff des 19. Jhs. KROESCHELL 1995, S. 310-327. Vgl. auch 
EBEL 1967, S. 236ff. 

 81  Vgl. zur Person: ADB, Bd. 37, S. 136ff. 
 82  SUGENHEIM 1861.  
 83  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 395.  
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Nicht nur die liberale, sondern auch die soziale Bewegung in Europa ent-
deckte im 19. Jahrhundert das Herrenrecht der ersten Nacht als geeignetes Pro-
pagandamittel für ihre Zwecke. In seinem auflagenstarken Buch über die Frau 
im Sozialismus widmete August BEBEL 1879 einen eigenen Abschnitt der Feu-
dalzeit und dem Recht der ersten Nacht.84 Seine Sichtweise war geprägt von 
der Mutterrechtstheorie Johann Jakob BACHOFENS85 und der antifeudalen Pro-
paganda der Französischen Revolution. Vom Recht der Genossenschaft der 
Männer auf die Brautnacht sei später nur das Recht eines Stammesoberhauptes 
oder Priesters übrig geblieben. Von dort sei der Anspruch auf die Feudalherrn 
übergegangen. Ebenso wie viele liberale Historiker sah er im Herrenrecht eine 
sexuelle Verfügung des Herrn über den Leib des unfreien Bauern. Im jus pri-
mae noctis nun war das Prinzip der Ausbeutung auf die Spitze getrieben. Ne-
ben die wirtschaftliche Ausbeutung trat die körperlich-sexuelle. Die Diskussi-
on über die Existenz eines solchen Herrenrechts sah BEBEL durchaus in den 
Kontext der politischen und religiösen Fronten seiner Zeit eingebettet. Zweifel 
an der Existenz eines jus primae noctis im Mittelalter hielt er jedoch interes-
santerweise für politisch motiviert und daher für subjektiv. 

Das Herrenrecht der ersten Nacht im Wertestreit des »Historismus« 

Zum Verständnis der erbitterten Kontroverse um die Existenz eines Herren-
rechts der ersten Nacht im Mittelalter ist eine Betrachtung dieses Streits im 
Kontext der als »Historismusdebatte« bekannt gewordenen Auseinanderset-
zungen notwendig. Otto Gerhard OEXLE und seine Schüler haben in begriffs- 
und problemgeschichtlichen Studien einige wichtige terminologische Ver-
schiebungen beschrieben, die einen neuen Blick auf den Stellenwert histori-
scher Forschung in der Normen- und Wertedebatte des 19. Jahrhunderts erlau-
ben und die andauernde Aktualität dieser Auseinandersetzungen unterstrei-
chen.86 OEXLE versteht unter »Historismus« nicht etwa im Sinne Friedrich 
MEINECKEs das Geschichtsdenken der Philosophie des deutschen Idealismus,87 
sondern vielmehr den Vorgang der »grundsätzlichen Historisierung unseres 
Wissens und Denkens« in allen Kulturwissenschaften, d.h. die historische Be-
trachtung der gesellschaftlich-kulturellen Wirklichkeit mit ihrer relativierenden 
                                                 
 84  BEBEL 1990, S. 92ff. Das Buch erlebte bis heute über 150 Neuauflagen (11879) in vielen 

verschiedenen Sprachen. Damit war es ein wichtiger Meinungsmultiplikator. 
 85  Siehe oben Anm. 28. 
 86  Vgl. WITTKAU 1994; OEXLE 1996. 
 87  Vgl. MEINECKE 1965, S. 2; WITTKAU 1994, S. 20. Die Nachwirkungen dieser Definition 

von Historismus finden sich auch in aktuellen Werken zu diesem Problem: Vgl. JAEGER 
& RÜSEN 1992, S. 1. 
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Kraft auf aktuelle gesellschaftlichen Werte und Normen.88 Mit dieser »Rückbe-
sinnung« auf die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffs vor MEINECKE ge-
lingt es, das Grundproblem des gesellschaftlichen Stellenwerts der im 19. Jahr-
hundert aufblühenden Geschichtswissenschaft zu fassen: die Funktion der his-
torischen Wissenschaften als Lieferant von Argumenten zur »wissenschaftli-
chen« Begründung gesellschaftlicher Normen. Durch die Verfeinerung der 
Methode in der Geschichtswissenschaft, die in Deutschland durch Johann Gus-
tav DROYSEN 1858 in seinem Werk »Grundriß der Historik« zusammengefaßt 
wurde, gewannen die Aussagen von Historikern einen scheinbar immer größe-
ren »Wahrheitsgehalt« und damit auch mehr Gewicht in der täglichen politi-
schen Auseinandersetzung um gesellschaftliche Normen und Werte. Durch die 
französische Revolution waren nicht nur in Frankreich die gesellschaftlichen 
Grundwerte in Frage gestellt worden, so daß im 19. Jahrhundert eine lang an-
haltende Suche nach einem adäquaten politischen, aber auch sozialen System 
des Miteinanders der Individuen in den Nationalstaaten begann. Dieser 
»Machtzuwachs« der Geschichtswissenschaft, der für die gesamte zweite Hälf-
te des 19. Jahrhunderts bezeichnend ist, wurde erst durch Max WEBERS Theo-
rie der kulturwissenschaftlichen Erkenntnis gebremst, indem WEBER eine 
grundsätzliche Trennung zwischen Tatsachenerkenntnis und Werterkenntnis 
einführte und damit das Kernproblem des Historismus auflöste: die Relativie-
rung gesellschaftlicher Normen und Werte durch die Ergebnisse der Ge-
schichtswissenschaft. Diese Relativierung wurde vor allem durch die Erkennt-
nis ausgelöst, daß in historischen Zeiträumen höchst unterschiedliche Werte-
systeme existiert haben, die teilweise inkompatibel zu den sittlichen und mora-
lischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts erschienen. Durch den historischen 
Nachweis der konkreten Wandelbarkeit und zeitlichen Bedingtheit von gesell-
schaftlichen Normen wird besonders dem Argument des Alters und der langen 
Übung bei der Begründung solcher Normen der Boden entzogen.  

In dieser Perspektive wird deutlich, warum die Streitfrage des Herrenrechts 
der ersten Nacht so heftig und leidenschaftlich in Frankreich diskutiert wurde. 
Der wissenschaftliche Beweis, daß ein derartiges Recht in der Zeit des Ancien 
Régime in der Form eines allgemein anerkannten Rechtsbrauchs in Übung ge-
wesen sei, stellte massiv das Bild des züchtigen und frommen katholischen 
Mittelalters in Frage. Sexuelle Zucht und frommer Glauben aber waren Werte, 
die auch im 19. Jahrhundert ganz konkrete gesellschaftliche Bedeutung hatten 
und ihre Legitimation vor allem aus dem Glauben an ihre immerwährende Gül-
tigkeit als gesellschaftlich sanktionierte Normen zogen. Ein Nachweis einer 

                                                 
 88  OEXLE 1996, S. 17 mit Verweis auf E. TROELTSCH, Der Historismus und seine Probleme, 

Aalen 1961, S. 9 (Gesammelte Schriften, Bd. 3). 
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zeitlichen Bedingtheit dieser Werte torpedierte somit nicht nur das Geschichts-
bild, sondern zugleich auch die Wert- und Moralvorstellungen des 19. Jahr-
hunderts. Auf der anderen Seite konnte durch den Nachweis dieser zeitlichen 
Bedingtheit der Forderung nach Reformen und Veränderung gesellschaftlicher 
Werte Nachdruck verliehen werden. Deshalb war das Herrenrecht in liberalen 
Kreisen, schon vor der Französischen Revolution, ein beliebtes Argument zur 
Diskreditierung der alten Ordnung.  

Soweit zur Einordnung der Kontroverse um das Herrenrecht der ersten 
Nacht in die grundsätzliche Problematik des Wertrelativismus durch histori-
sche Forschung. Die Eskalation des Streits der Gelehrten zur öffentlichen De-
batte in der Mitte des 19. Jahrhunderts läßt sich aber nur vor dem Hintergrund 
der konkreten politischen Situation in Frankreich nach der gescheiterten Revo-
lution von 1848 verstehen. Nicht nur durch Zufall kam es erst 1854 mit der 
Veröffentlichung des zweiten Bandes der coutumes locales des baillage von 
Amiens zu der oben beschriebenen erbitterten Diskussion, obwohl die umstrit-
tene Quelle, die coutume locale der Ortschaft Drucat, schon neun Jahre zuvor 
im ersten Band der Edition gedruckt worden war. Sicherlich war die Veröffent-
lichung des zweiten Bandes der »coutumes locales du bailliage de Amiens« der 
Anlaß der Besprechung DUPINs vor der Academie Française, die schließlich 
zur öffentlichen Kontroverse führte. Aber diese, vergleichsweise harmlosen 
Bemerkungen, die eine häufige Entsprechung bei Historikern der 1840er Jahre 
besitzen, fielen 1854 wie ein Zündfunken ins Pulverfaß des Zweiten Kaiser-
reichs. Die intellektuelle Landschaft Frankreichs war nach der Revolution von 
1848 politisch und konfessionell tief gespalten. Die liberale Opposition wurde 
nach dem Scheitern der Revolution massiv unterdrückt und vieler ihrer öffent-
lichen Artikulationsmöglichkeiten beraubt. Hierdurch wurde die gesellschaftli-
che Auseinandersetzung in die Universitäten und gelehrten Privatgesellschaf-
ten hineingetragen.89 Der angebliche Nachweis eines Herrenrechts der ersten 
Nacht in mittelalterlichen Quellen bot hierfür eine hervorragende Gelegenheit, 
die von der Presse gerne aufgegriffen wurde. Daß auch viele Historiker sich in 
den Strudel dieser tagespolitischen und konfessionellen Auseinandersetzungen 
hineinreißen ließen, demonstriert ein weiteres Mal die Leitfunktion der Ge-
schichtswissenschaft für den Bereich der Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften in dieser Epoche. 

Die Reaktion in Deutschland auf die gesellschaftliche »Provokation« durch 
das Herrenrecht fiel im Gegensatz zu Frankreich weniger politisch, dafür je-
doch in gewisser Weise »intellektueller« aus. Zunächst einmal ist die Verzöge-

                                                 
 89  Zur Bedeutung der Geschichtswissenschaft in der Französischen Revolution von 1848 

siehe AGULHON 1973, S. 6ff. 



Einführung 39

rung zu konstatieren, mit der man in Deutschland auf die in Frankreich ausge-
brochene Debatte reagierte. Erst in den 1870er Jahren regte sich unter den ka-
tholischen Intellektuellen in Deutschland Widerstand gegen die Verwendung 
des Herrenrechts in liberaler Propaganda und Geschichtsschreibung. Ausdruck 
dieses Protests sind nicht zuletzt die Arbeiten des Oberlandesgerichtsrats zu 
Colmar im Elsaß und passionierten Historikers Karl Liberius SCHMIDT (1836-
1894). An der Schnittstelle zu Frankreich, als Beamter der deutschen Verwal-
tung des in der Folge des deutsch-französischen Krieges besetzten Elsaß ist es 
wohl kein Zufall, daß gerade dieser Mann sich in ganz besonderem Maße mit 
der »französischen« Streitfrage beschäftigt hat und sie durch eine strenge, ge-
radezu »preußisch« anmutende historische Methodik zu lösen suchte.  

1.3. Forschungsstand  

Ausgangspunkt der neueren Forschung zum Herrenrecht der ersten Nacht sind 
und bleiben die von Karl SCHMIDT in den achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts veröffentlichen Untersuchungen.90 Durch die Zusammenstellung 
aller damals bekannten Quellen und Berichte schuf er 1881 in einer Monogra-
phie mit dem Titel: »Jus primae noctis. Eine geschichtliche Untersuchung« 
eine neue Beurteilungsbasis, die bis heute die Grundlage jeder Beschäftigung 
mit dem Thema darstellt. SCHMIDT bezeichnete das mittelalterliche jus primae 
noctis als eine Sage, die sich im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts über 
dieses Recht gebildet habe. Zur Ausbreitung dieser Sage meinte er: »Die seit 
dem sechzehnten Jahrhundert verbreitete Vorstellung, das jus primae noctis 
habe in alten heidnischen Zeiten bestanden und sei in christlicher Zeit abgelöst 
worden, verwandelte sich allmählich in die Lehre, daß jenes empörende Recht 
im christlichen Mittelalter in den meisten oder in allen europäischen Ländern 
geherrscht habe. Insofern, als diese Lehre, ohne eine ernstliche Prüfung der 
Beweisgründe, von modernen Gelehrten festgehalten und verbreitet wird, 
kennzeichnet sich dieselbe als ein gelehrter Aberglaube.«91 Als Gründe für die 
Entwicklung der Sage oder Legende nahm SCHMIDT vor allem drei Hauptursa-
chen an; zum einen ältere Sagen der Antike über ein tyrannisches Herrenrecht 
der ersten Nacht, desweiteren die Verbreitung von Reiseberichten mit Erwäh-

                                                 
 90  Vgl. SCHMIDT 1878, S. 256-273; DERS. 1880, S. 265-269; DERS. 1881; ders. 1884, S. 

19ff.; DERS. 1886, S. 323-356, [Rez.: PAPPENHEIM, Max, HZ, Bd. 57, 1887, S. 370f.; Ch. 
de K., Revue nouvelle d’Alsace-Lorraine, 1886, Bd. 7, S. 73-75.]; DERS. 1886, S. 156-
160; DERS. 1889, S. 2038-2046. 

 91  SCHMIDT 1881, S. 379. 
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nungen von ritueller Defloration bei außereuropäischen Völkern und schließ-
lich die Unkenntnis über die Entwicklung der bäuerlichen Abhängigkeitsver-
hältnisse und der Heiratsabgaben. 

Erst Karl SCHMIDT räumte durch seine fundierte und kritische Auflistung 
von Quellen verschiedener europäischer Heiratsabgaben diesen den ihnen ge-
bührenden Platz im Zusammenhang der Frage des Herrenrechts der ersten 
Nacht ein.92 Seine Darlegungen erschöpfen sich jedoch zumeist in der Feststel-
lung, daß die zur Verfügung stehenden Quellen über mittelalterliche Heirats-
abgaben die These vom Lösegeld für ein früheres Herrenrecht der ersten Nacht 
nicht unterstzützten. Darüber hinaus stellte SCHMIDT jedoch interessante Über-
legungen über den Symbolgehalt einiger mit dem Herrenrecht assoziierter 
Rechtsbräuche des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an, die in der For-
schung leider bislang kaum Beachtung gefunden haben.93 Nur der elsässische 
Gymnasiallehrer und Kleriker Abbé Auguste HANAUER, ebenfalls in Colmar 
ansässig und ein Zeitgenosse SCHMIDTs, diskutierte, an wenig prominenter 
Stelle, den Zusammenhang zwischen der im 15. Jahrhundert weit verbreiteten 
symbolisch/rechtlichen Bedeutung des ersten ehelichen Beilagers und der In-
terpretation der ländlichen Rechtsquellen zum Herrenrecht der ersten Nacht.94  

Die Qualität der Arbeit Karl SCHMIDTs, nicht aber seine Schlußfolgerung, 
hat von allen Seiten Anerkennung gefunden.95 In den vielfältigen Reaktionen 

                                                 
 92  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 64ff. 
 93  SCHMIDT 1881, S. 306.  
 94 Vgl. HANAUER 1893, S. 253ff. Vgl. oben Anm. 53. Siehe auch CÉNAC-MONCAUT 1870, 

S. 18f. 
 95  Die folgende Zitat aus den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft, Bd. 4, 1881, II, S. 

73, und der Kritischen Vierteljahresschrift fassen die Reaktionen auf die Veröffentli-
chungen Schmidts zusammen: »Von dem Standpunkte, daß es undenkbar sei, daß ein sol-
cher Mißbrauch geherrscht haben könnte, ohne daß die Kirche dagegen ihre Stimme er-
hoben hätte, versucht K. Schmidt, [...], den Nachweis, daß dasselbe niemals existiert ha-
be. Die einzelnen Quellen sollen entweder auf Irrtum oder auf einen scherzhaften Aus-
druck des Gesetzgebers beruhen. Von Anhängern und Gegnern des Werkes ist die 
Sammlung und Durcharbeitung des Materials, [...], gleichermaßen anerkannt. Mehr als 
seine Vorgänger hat Schmidt das Gebiet der außerdeutschen und selbst der außereuropäi-
schen Rechtsgeschichte herbeigezogen, aber auch hier den meisten Widerspruch erfah-
ren; jedenfalls hat er von neuem zu einer Behandlung dieser Frage als eines Gegenstandes 
der allgemeinen Volkskunde Anstoß gegeben.« K. MAURER meinte 1882 in einer Bespre-
chung: »Bezweifelt mag allenfalls werden, ob der Verfasser nicht zuweit geht, wenn er 
bestreitet, daß ein jus primae noctis überhaupt jemals als solches in Anspruch genommen 
worden sei. Aus romanischen Ländern zumal (nicht aus rein germanischen) liegen eben 
doch einzelne Berichte vor, deren Beseitigung der zuweil mehr advokatische als der his-
torischen Forschung gemäßen Beweisführung des Verfassers kaum gelingen dürfte; aber 
man wird die Erhebung derartiger Ansprüche immerhin als eine mißbräuchliche ansehen 
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auf seine Veröffentlichungen wurde fast immer der Fleiß des Autors gelobt, 
doch die Interpretation der einschlägigen Quellen war ebenso häufig Gegens-
tand der Kritik.96 

Nach SCHMIDT ist von Historikerseite kaum substantiell zum Thema des 
Herrenrechts der ersten Nacht im Mittelalter geforscht worden. Das Thema galt 
als erschöpfend behandelt, auch wenn man mit den Ergebnissen nicht zufrieden 
sein konnte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigte man sich 
deshalb vor allem in anthropologischer und soziologischer Perspektive mit der 
Thematik.97 Die Fortschritte in der Ethnologie brachten erstaunliche Parallelen 
zum Herrenrecht der ersten Nacht in anderen Kulturen zutage, die auch von der 
aufstrebenden Soziologie gerne aufgegriffen wurden.98 Neben der Ethnologie 
hat auch die Sexualwissenschaft seit ihrer Entstehung zu Beginn dieses Jahr-
hunderts ein Interesse an der Thematik des Herrenrechts bekundet und einige 

                                                                                                                                 
dürfen, und überdies sich aus dem wirklich begründeten Rechtsverhalte sich leicht erklä-
ren können.« MAURER 1882, S. 467. 

 96  Vgl. dazu die wichtigsten Rezensionen zu SCHMIDT 1881: PFANNENSCHMID 1883, S. 141-
150; HISTORISCH- POLITISCHE BLÄTTER 1882, S. 860-866; VIOLLET 1882, S. 89-93; 
FOURNIER 1882, S. 227ff.; BAUER 1882, S. 186-190; HAVET 1882, S. 133-138; 
BERNHÖFT 1883, S. 241, 244; DARGUN 1883, S. 228-232; DERS. 1886, S. 190-195; Ana-
lecta juris pontificii, Bd. 23, 1884, S. 118-21. Siehe für weitere Rezensionen SCHMIDT 
1884, S. 19f. Vgl. oben Anm. 95. 

 97 Vgl. hierzu die in Kapitel 5, Anm. 17 genannten Autoren. Die ethnologische und anthro-
pologisch orientierte Forschung hält bis heute an einer recht weit gefaßten Definition des 
Herrenrechts der ersten Nacht im Sinne eines Deflorationsanspruchs oder einer Deflorati-
onspflicht eines zumeist mächtigen Mannes fest. 

 98  WESTERMARCK 1921, Bd. 1, S. 166-206; NIKAIDO 1989. Es handelt sich bei der letzteren 
Arbeit um die chinesische Übersetzung einer ursprünglich japanischen Bachelor-Arbeit 
im Fach Soziologie aus dem Jahre 1927. Entsprechend der Fachrichtung ist die Arbeit 
mehr soziologisch als historisch ausgerichtet und etwa mit der Methodik Edward 
WESTERMARCKS vergleichbar. Der Autor definiert das Herrenrecht der ersten Nacht als 
Deflorationsritual und richtet seine Analyse dementsprechend auf Zeugnisse aus der Eth-
nographie aus. Er gibt keine Hinweise auf symbolische Rechtsbräuche im Zusammen-
hang mit dem Herrenrecht der ersten Nacht in Japan (Vgl. Kap. 4: »Das japanische Her-
renrecht in Beispielen«, S. 55ff.); d.h. es scheint keine zur europäischen Situation analoge 
Entwicklung im japanischen Feudalismus gegeben zu haben. Die im 4. Kapitel genannten 
Beispiele deuten mehr auf eine Deflorationsprärogative mächtiger Männer als auf ein 
Herrenrecht der ersten Nacht im klassischen europäischen Kontext eines ländlichen 
Brauchtums hin. NIKAIDO interpretiert das tyrannische Herrenrecht der ersten Nacht als 
Mißbrauch eines ursprünglich allgemein akzeptierten Deflorationsrituals aufgrund einer 
verbreiteten Angst vor dem Vaginalblut. Vgl. auch oben Anm. 26. Für Hilfe bei der Lek-
türe dieser Arbeit danke ich Frau Minghzi Sheng, Bonn. 
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interessante eigenständige Beiträge hervorgebracht.99 Die frühe Sexualwissen-
schaft hatte vor allem einen Blick für die zeitliche Persistenz des Phänomens 
jus primae noctis. Durch Sexualwissenschaftler fand auch eine Parallelisierung 
des jus primae noctis mit dem »sexual harassment«, der sexuellen Ausnützung 
von Machtverhältnissen am Arbeitsplatz in der modernen Gesellschaft statt.100 
In der neueren Sexualgeschichtsforschung ist vor allem ein Impuls hervorzu-
heben, den der bekannte Medizin- und Sexualhistoriker Vern L. BULLOUGH 
gibt. Er meint, die Suche der Historiker nach dem Beweis für die Existenz des 
Herrenrechts in der Form eines Gesetzes oder einer allgemeinen Gewohnheit 
sei ein Produkt des Androzentrismus in der abendländischen Wissenschaft. 
Dies ist ein wichtiger Erklärungsansatz sowohl zum Verständnis der langatmi-
gen Debatte um dieses »Recht« wie auch bezüglich des Ursprungs und des 
Erfolgs der Legenden, die sich in der Neuzeit um das Herrenrecht gebildet ha-
ben. Unter diesem Blickwinkel war das mittelalterliche jus primae noctis je-
doch nichts anderes als ein Mißbrauch, eine Vergewaltigung. Als eine solche 
benennt es auch die feministische Forschungsrichtung in den Sozialwissen-
schaften.101 Daß es sich im Kern der Legende gerade darum nicht handelt, wird 
noch zu zeigen sein.  

Erst in den späten sechziger und den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts 
wurde die Thematik auch von Historikern wieder in nennenswertem Umfang 
bearbeitet.102 Die schon erwähnte Dissertation des Schweizer Rechtshistorikers 
Bruno SCHMID zur Gerichtsherrschaft Maur am Greifensee widmete der Prob-
lematik einen Exkurs, in dem die dortige Tradition des Herrenrechts im Lichte 
der lokalhistorischen Überlieferung behandelt wird. Wenn SCHMID schließlich 
zu der resignativen Feststellung gelangt, daß »die lokalgeschichtliche Untersu-
chung der Verhältnisse Maurs über SCHMIDTs Endfolgerung nicht hinausge-
langt, wonach eindeutige Beweise für ein wirklich ausgeübtes Recht der ersten 
Nacht nirgends in der Welt erbracht sind«, 103 so zeigt diese Äußerung exem-
plarisch die Fixierung des wissenschaftlichen Interesses der Rechtsgeschichte 
auf die Frage der tatsächlichen Ausübung des Herrenrechts. Der Nachweis ei-
nes sexuellen Rechts der Entjungferung kann auch aus den schweizerischen 
Quellen nicht geleistet werden. Allerdings fördert die lokalgeschichtlich orien-

                                                 
 99  MARCUSE 1915, S. 10-13; DERS. 1962, S. 78f.; SCHEUER 1926, S. 323-25, 637; BILDER 

LEXIKON DER EROTIK 1928. Bd. 2, S. 505f.  
100  ZUNKOVIC 1906, S. 425. 
101  GAGE 1884, S. 762f.; BROWNMILLER 1975, S. 28.  
102 Nur erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang die kurzen Stellungnahmen von 

MARION 1923, S. 366ff.; PFLEGER 1937, S. 139-143; KULISCHER 1954, S. 125; 146f.; 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 1959; STIEGLER 1960. 

103 SCHMID 1963a, S. 287. 
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tierte Untersuchung einige neue, bis dato unbekannte Hinweise aus den 
Schweizer Quellen zutage, die sehr wohl einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
der Frage nach dem Ursprung und der Funktion des Herrenrechts der ersten 
Nacht in der spätmittelalterlichen ländlichen Gesellschaft zu leisten vermö-
gen.104 

Auch Literaturwissenschaftler haben seit den 60er Jahren mehrmals die Mo-
tivgeschichte des Herrenrechts in der neuzeitlichen Literatur erforscht und 
gleichzeitig die Frage des realen Hintergrunds beleuchtet. Der ebenfalls schon 
erwähnte W. D. HOWARTH, ein Literaturhistoriker, widmete einen Artikel mit 
dem Titel: »Droit du Seigneur: Fact or Fantasy«, dieser Frage, in dem er 
gleichzeitig auf die Funktionalisierung des jus primae noctis im Rahmen von 
Antiklerikalismus und Feudalismus des 18. Jahrhunderts aufmerksam machte. 
Er gelangt zu der Auffassung, das Herrenrecht habe niemals existiert.105 Vor-
sichtiger äußert sich diesbezüglich Francis Elanor LITVACK in einer amerikani-
schen Dissertation zu dem Thema des droit du seigneur in der europäischen 
und amerikanischen Literatur des siebzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts. In 
ihrer abschließenden Beurteilung der Frage der Existenz eines jus primae noc-
tis weist sie darauf hin, daß die Stellungnahmen von Forschern, die von der 
Realität eines solchen Rechts in seiner sexuellen Form überzeugt seien, die 
Zahl derjenigen weit übertreffe, die sie verneinten.106 Durch die hier zusam-
mengetragene Literatur und ihrer Einordnung in den historischen Kontext wird 
die rechtshistorische Betrachtungsweise wertvoll ergänzt und die von 
HOWARTH für die Neuzeit geleistete Arbeit bis in das 20. Jahrhundert fortge-
setzt.  

In jüngster Zeit ist in der Frage des Herrenrechts der ersten Nacht wieder 
ein verstärktes Interesse der historischen Forschung zu verspüren. Eine Reihe 
interessanter Artikel und Stellungnahmen sind seit den 1980er Jahren erschie-
nen und zeugen von der kontinuierlichen Präsenz der Problematik, auch in der 
neuen europäischen Kulturgeschichte.107 Dabei steht nicht mehr die seit langem 
kontrovers diskutierte Frage der Realität des Herrenrechts im Vordergrund, 

                                                 
104 Vgl unten S. 250ff. 
105  »And we can be tolerably sure that the droit du seigneur never did exist. Isolated acts of 

arbitrary may underlie a few of the more debatable documents; but it is virtually certain 
that the sort of regularization of such abuses by medieval legislators, in which the phi-
losophers and their descendants chose to believe, was no more than a myth.« HOWARTH 
1971, S. 311f. 

106  LITVACK 1984, S. 132ff. 
107 Vgl. ROSENFELD & ROSENFELD 1978, Bd. 1, S. 135; BART 1985; SORLIN 1987, 1989, 

1990; ANDERSON & ZINSSER 1992, Bd. 1, S. 175; MASIA 1993; BARROS 1993; KARRAS 
1994, S. 20; SPADANUDA 1995 (populärwissenschaftlich); KUNZ 1996, S. 42-44. 
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sondern die Interpretation der authentischen Quellen des späteren Mittelalters 
und die vielfältigen Zeugnisse der ländlichen Folklore der Neuzeit, die im Lau-
fe dieser Diskussion bekannt geworden sind. 

Eine Untersuchung des Bonner Historikers Wilhelm SCHMIDT-BLEIBTREU 
aus dem Jahre 1988 steht dagegen noch ganz in der Tradition seines Großva-
ters, des schon genannten Karl SCHMIDT.108 Er kommt in einer Monographie 
mit dem Titel »Jus primae noctis im Widerstreit der Meinungen« zu dem Er-
gebnis, daß »vereinzelte Mißbräuche« durchaus vorgekommen sein mögen. Er 
will diese aber nicht mit dem Ausdruck jus primae noctis bezeichnen, da sie 
nicht den Charakter eines »Rechts« gehabt hätten.109 Die Arbeit, die sich stark 
an die von SCHMIDT veröffentlichten Untersuchungen anlehnt und deren eige-
nes Verdienst vor allem in einer leider nur lückenhaften Beifügung und Ergän-
zung der seit 1884 neu erschienenen Literatur zum Herrenrecht besteht, nimmt 
das gesamte, von SCHMIDT gesammelte Quellenmaterial, erneut auf und 
präsentiert es in getreuer Kopie.110 Durch die teilweise über mehrere Abschnitte 
andauernde Wiederholung der großväterlichen Vorlage wird der Enkel jedoch 
zu einem verspäteten »Opfer« der französischen Kontroverse um das Herren-
recht der ersten Nacht und des im 19. Jahrhundert verbreiteten Rechtspositi-
vismus, der eigentlich als längst überwunden gilt.111 

Wenden wir uns nun den schon genannten neueren Ansätzen der letzten 
Jahre zu. Als besonders fruchtbar für das Verständnis der spätmittelalterlichen 
ländlichen Rechtsquellen hat sich die Beschäftigung der französischen Folklo-
                                                 
108  Auf den Gedanken einer verwandtschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Autoren 

kam ich zuerst bei einer Sichtung der Sterbeurkunde Karl Schmidts im Standesamt von 
Colmar (Nr. 350), die auf den 7. April 1894 datiert. Schmidts Frau, die Großmutter Wil-
helm Schmidt-Bleibtreus, trug den Geburtsnamen Clementine Magdalena Bernhardine 
Johanna Bleibtreu. Wilhelm Schmidt-Bleibtreu hat auf meine Nachfrage hin dieses 
Verwandtschaftsverhältnis bestätigt und zugleich erklärt, daß der Nachlaß seines Großva-
ters – ein überaus lohnendes Ziel für jeden Historiker des Herrenrechts – im zweiten 
Weltkrieg verbrannt sei.  

109  Im Nachwort (S. 218) schließt sich SCHMIDT-BLEIBTREU der kritischen Meinung HO-
WARTHs bezüglich der Existenz des jus primae noctis an. Ansonsten gibt der Verfasser 
seine eigene Meinung kaum kund. Dies bemängelt eine im übrigen positive Rezension 
von LÜCK 1991/1992, S. 282f. Vgl. auch BUCHHOLZ 1989, S. 199f.; BORSDORFF & 
SCHNEIDER 1988, S. 502f.; BOUREAU 1995, S. 106. 

110  Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 11-29. Durch die getreue Kopie der Vorlage ist die 
Arbeit ein durchaus verläßliches und brauchbares Hilfsmittel. Karl SCHMIDT selber hatte 
den Plan einer zweiten Auflage seines Buches in den 80er Jahren des 19. Jhs. aus unbe-
kannten Gründen nicht in die Tat umsetzen können. Aus dieser Tatsache erklärt sich der 
Artikel in der Zeitschrift für Ethnologie im Jahre 1884, der die Form eines Nachtrags be-
sitzt. Vgl. SCHMIDT 1884, S. 18. 

111  Vgl. KAUFMANN, E., Art. Rechtspositivismus, in: HRG, Bd. 4, Berlin 1990, S. 321-335. 
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reforschung mit dem Thema des jus primae noctis herausgestellt. Immer wie-
der wurde das Herrenrecht in der Folklore mit Bauernaufständen gegen eine 
drückende Herrschaft in Zusammenhang gebracht. Eine solche Legende analy-
sierte z.B. Gérard COLLOMB 1982 in seinem Artikel über die Tradition eines 
Aufstandes der Bewohner des Arvetals (Savoien) gegen ihre Herrschaft im 
Jahre 1326. Bis auf den heutigen Tag ist dort eine mündliche Tradition nach-
weisbar, die diesen Aufstand mit der Ausübung des jus primae noctis durch 
den bischöflichen Herrn in Verbindung bringt.112 COLLOMB beschäftigte dabei 
weniger die Frage eines möglichen realen Hintergrunds der Legende, als viel-
mehr die ideologischen Positionen, die in dieser Debatte vertreten wurden.113 

In einem Artikel über herrschaftliche Abgaben, die nur wenig erforschten 
»prestations bizarres«114 des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit, hat 
sich Martine GRINBERG 1988 mit den Erwähnungen des Herrenrechts der ers-
ten Nacht in spätmittelalterlichen Rechtstiteln auseinandergesetzt.115 Sie be-
greift das Herrenrecht in der Tradition der ethnologisch orientierten Folklore-
forschung als Überrest eines ursprünglichen Deflorationsrituals und seine 
Erwähnung in den Quellen als Ausdruck eines Aberglaubens an die Gefahr des 
Vaginalblutes.116 Mit einer solchen Assoziation steht GRINBERG nicht alleine. 
Schon Marc BLOCH hatte in seinem Beitrag zur Cambridge History of Europe 
1941 vermutet, daß das Herrenrecht auf einen sehr alten Ritus zurückgehen 
könnte, in dem ein Häuptling Jungfrauen deflorierte.117 Eine solche Erklärung, 
die sich nicht auf mittelalterliche Quellen stützen kann, ist jedoch rein spekula-
tiv und spielt heute nur noch eine Nebenrolle in der wissenschaftlichen Diskus-

                                                 
112  COLLOMB 1982, S. 89-99. 
113  COLLOMB 1982, S. 93. Der Verfasser gibt auch wertvolle Anregungen zum Verständnis 

der Diskussion des Herrenrechts im 19. Jh. und bespricht u.a. die Streitschrift des comte 
DE FORAS. Vgl. COLLOMB 1982, S. 97. Das Gewicht des Artikels liegt aber auf der Unter-
suchung der Bedeutung von mündlichen Berichten für die Gemeinschaften wie der des 
Tales von Arves. 

114 Vgl. hierzu ausführlich unten S. 294ff.  
115  GRINBERG 1988, S. 1413-1432. Dies ist gerade für die Behandlung des jus primae noctis 

ein sehr gelungener Ansatz, da die Juristen des 16. und 17. Jhs. das Herrenrecht regelmä-
ßig in Kapiteln über »Coutumes bizzares, ridicules et contre les bonnes moeurs« zu er-
wähnen pflegten.  

116  GRINBERG 1988, S. 1417. 
117  BLOCH 1963, Bd. 1, S. 246. »And if the jus primae noctis sometimes did exist (and there 

are a few ugly suggestions to that effect, especially in documents from the Pyrenees) we 
most certainly have not to interpret it as the product of a pretty tyrant’s lust. We must 
look rather to some very old rite by which the chief deflowered virgins; and for this paral-
lels could be found for us by anthropologists.« 
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sion um den Ursprung des Glaubens an ein früheres Herrenrecht der ersten 
Nacht im Mittelalter. 

Einen ähnlichen Ausgangspunkt in der Folklore nimmt auch Evelyne 
SORLIN in einer Reihe von Artikeln, die Ende der achtziger Jahre in der franzö-
sischen Zeitschrift »Le Monde Alpin et Rhodanien« erschienen.118 Ganz im 
Sinne Karl SCHMIDTs versteht SORLIN das Herrenrecht der ersten Nacht als 
Aberglauben (croyance), dessen Struktur ihrer Auffassung nach jedoch interes-
sante Hinweise auf die mittelalterlichen Heiratspraktiken und die herrschaftli-
che Gewalt über die Eheschließung zu geben vermag.119 Im Hinblick auf die 
vielen verschiedenen Bezeichnungen für das jus primae noctis in Verbindung 
mit Heiratsabgaben, erklärt sie diese Heiratsabgaben als synonym im Sinne 
einer Abgabe für die Ausheirat (formariage).120 Den Ursprung der Verwendung 
des Topos des Herrenrechts der ersten Nacht im Zusammenhang mit den mit-
telalterlichen Heiratsabgaben vermutet SORLIN in der Parallele zwischen der 
ursprünglichen indogermanischen »Kaufehe« und dem Abkauf der Heiratser-
laubnis bei der Eheschließung eines Unfreien. In der »Kaufehe« muß für die 
Übergabe der Braut ein mundium vom Bräutigam an den Muntwalt gezahlt. 
Bei der Entlassung der Braut aus der herrschaftlichen Schutzgewalt zur 
Verheiratung wurde ebenfalls eine Geldsumme, nämlich eine Erlaubnisgebühr 
an den Herrn, fällig. In beiden Fällen wurde über den Körper der Frau verfügt. 
Diese Übereinstimmung erlaubte nach Meinung SORLINs einen Rückgriff auf 
den Topos des Herrenrechts der ersten Nacht und ermöglichte den Gedanken 
an eine Verbindung zwischen dem körperlichen, sexuellen Besitz der Frau und 
dem Recht des Herrn auf diese Abgabe.121 Interesse an einer solchen »croyan-
                                                 
118  SORLIN 1987, S. 69ff. 
119  Im Gegensatz zu SCHMIDT ist sie jedoch von der realitätsstiftenden Kraft einer solchen 

croyance überzeugt. Vgl. unten Anm. 125. 
120  Die Gleichsetzung von verschiedenen Heiratsabgaben mit der Abgabe formariage werde 

durch die Bezeichnungen deutlich, mit der die diese Abgabe im 16. und 17. Jh. in Frank-
reich verbunden worden sei. SORLIN 1987, S. 72f., darunter zählte sie »droit de cullage«, 
»couillage«, »marquette« sowie »droit du seigneur«, »droit de prélibation«, »droit de cu-
issage«, »droit de jambage«, »droit de déflorement«, wobei sie letztere in Anlehnung an 
DELPIT 1857 als Ausdrücke des 13. und 14. Jhs. bezeichnete. Dies ist nicht zutreffend. 
Hauptargument für die unterstellte Beziehung zwischen formariage und jus primae noctis 
ist für sie eine Quelle aus dem 13. Jh., das sog. Gedicht der Bauern von Verson. Vgl. zu 
diesem Gedicht unten S. 111ff. Über formariage, die Eheschließung nach außerhalb der 
Herrschaft und eine Kompensation für eine solche, ursprünglich verbotene Verbindung 
über die Grenzen der Herrschaft hinaus, vgl. unten S. 136ff. 

121  »Sur la base de ces données, on pourrait peut-être avancer l’hypothèse que cette aliénati-
on de la jeune épouse, livrée au mari en échange du prix du mundium, et le prix du 
consentement versé au seigneur par le serf, sont la marque d’un pouvoir qui, en 
s’inscrivant sur le corps de la femme, permet en retour à la croyance au droit du seigneur 
de se vivre comme une possession sexuelle. Dans les deux cas la femme est transférée, 
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ce« bezüglich eines Herrenrechts der ersten Nacht hätten besonders die Grund-
herren gehabt, die die Zahlung des Heiratszinses mit der drohenden Alternative 
»payer ou coucher« sicherstellen wollten, da die Zahlung dieser Abgaben 
durch die fortschreitende Befreiung der Bauern von den personalen Lasten 
immer unsicherer geworden sei.122  

Diese überaus interessante Hypothese wird im folgenden noch ausführlich 
zu diskutieren sein. In zwei weiteren Artikeln präsentierte SORLIN eine Anzahl 
von Berichten und Erzählungen, die in der Folkloretradition in Verbindung mit 
dem droit du seigneur stehen.123 Ihrer Auffassung nach gewann das Herren-
recht durch den verbreiteten Glauben an seine Existenz im Spätmittelalter eine 
Art eigener Realität:124 »... pour les générations passées qui ont cru en 

                                                                                                                                 
comme une possession sexuelle. Dans les deux cas la femme est transférée, mais avec la 
différence que le mundoaldus (donneur) cède définitivement l’épouse au receveur, alors 
que le seigneur ne donne au serf qu’une concession sur son corps (semblable en cela à la 
concession de la tenure).« SORLIN 1987, S. 80. 

122  »En effet le droit du formariage ayant toujours été vécu »fantasmatiquement« comme un 
rachat du droit du seigneur, dans les mentalités populaires, il était envisageable qu’à un 
moment donné, pour des raisons que nous verrons, il puisse réaliser sa fusion avec la pra-
tique du droit du seigneur, et donc s’historiciser dans le présent, au lieu de rester perpé-
tuellement disjoint de celui-ci. Cette fusion est réalisée idéologiquement dans le terme 
même de droit de cullage, qui signifie à la fois redevance perçu pour le congé (= autorisa-
tion) de mariage, et droit du seigneur. [...] (Zitat des Gedichts der Bauern von Ver-
son/Anm. des Verf.) L’assimilation du formariage au droit de cullage et de cette dernière 
redevance au droit du seigneur ne s’explique donc pas par un erreur d’interprétation 
comme pensaient de nombreux auteurs. Au contraire elle traduit au niveau idéologique 
l’intolérance ressentie par les assujettis à l’encontre d’impôts qui apparaissent de plus en 
plus insupportables au fur et à mesure que l’on s’éloigne du Moyen Age. [...] A cet égard 
on remarquera que les aveux et dénombrements qui établissent l’alternative ›coucher ou 
payer‹ sont tous concentrés entre le XIVe et le XVIIe siècles, c’est-à-dire au moment où la 
licence de mariage s’accorde de plus en plus facilement. Il est donc clair que les seigneurs 
sont alors en train de perdre les prérogatives qu’ils désirent conserver à tout prix. Juste-
ment, le moyen utilisé pour continuer à percevoir des impôts sur le mariage, selon nous, a 
été d’intégrer la croyance dans les rapports sociaux, et de la présenter comme une alterna-
tive, au cas ou le serf se refuserait à payer. C’est donc ainsi que semble s’être ›réalisé‹ 
historiquement la croyance au droit du seigneur.« SORLIN 1987, S. 78f. 

123  Zu in diesen Artikeln ebenfalls erwähnten »droits de la jeunesse« und Fruchtbarkeitsriten, 
die sie durchaus in Verbindung mit dem jus primae noctis sieht, vgl. unten S. 294ff. 
SORLIN 1987, S. 78; SORLIN 1989, S. 16. 

124  »S’évertuer [...] à prouver la non historicité de telle ou telle tradition légendaire, ce serait 
du temps perdu. On s’accorde aujourd’hui à admettre que le mythe et la légende sont 
»vrais« dans un autre sens que, par exemple, une réalité historique est dite »vraie«. Il 
s’agit de deux modes différentes d’exister dans le monde, de deux démarches différentes 
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l’existence de ce droit, il a quelque part vraiment existé. C’est que je me suis 
efforcée de démontrer.«125 

Eine Vergleichsbasis zur französischen Folklore zum Herrenrecht der ersten 
Nacht stellt eine Arbeit von Séamas MAC PHILIB zur Tradition des Herren-
rechts in Irland zur Verfügung. Er benutzt u.a. Informationen über Folklore-
Traditionen der irischen Landbevölkerung, die in einer Sammlung des Semi-
nars für irische Folklore am University College in Dublin in der Zeit zwischen 
1930 und 1988 zusammengetragen worden sind. Die von MAC PHILIB 
verwandten Folklorezeugnisse zum Herrenrecht der ersten Nacht weisen darauf 
hin, daß die Geschichte des Herrenrechts der ersten Nacht im Mittelalter aus 
einer mündlichen Tradition herrührt, die sich im 15. und 16. Jahrhundert in 
einem gewohnheitsrechtlichen Kontext verschriftlichte.126 MAC PHILIB gelangt 
in seiner Studie zu der Auffassung, daß der Ursprung der irischen Tradition des 
Herrenrechts hier ebenso wie anderswo in der Verbindung mit den Heiratsab-
gaben für die Erlangung der Heiratserlaubnis zu suchen sei. Eine sexuelle Aus-
beutung auf einer weniger formalisierten Basis hielt er ebenfalls für möglich. 
Für MAC PHILIB ist allerdings nicht einsichtig, warum mächtige Grundherren in 
der Form eines formalen jus primae noctis eine solche Ausbeutung betrieben 
haben sollten. In Ausnahmen sei aber möglicherweise auch dies in Erwägung 
zu ziehen. 

Zur Erklärung der Funktion des Motivs in der Folkloretradition bietet er ein 
gruppensoziologisches Modell an, in dem sich die Gruppe der abhängigen 
Bauern von der Gruppe der Grundherren durch eine gezielte »Verteufelung« 
derselben abgrenzen wollte. Dieses Modell paßt gut zu dem Negativbild des 
Grundherren als Unterdrücker und Ausbeuter in der europäischen Folklore des 
Mittelalters und der Neuzeit. Bei der Erklärung von Berichten über Helden 
oder ethnischen Gruppen (Balor, Fionn mac Cumhaill, König David, die Wi-
kinger) allerdings, auf die sich dieses Modell nicht ohne weiteres anwenden 
läßt, verweist er auf das Herrenrecht als Indikator für den hohen Status und die 
Macht dieses Personenkreises.127 Durch MAC PHILIBs Untersuchung ist, kom-
plementär zu den folkloristisch orientierten Arbeiten der französischen For-
schung, ein wichtiger Beitrag zur Erhellung der Funktion der Folklore des Her-
renrechts der ersten Nacht und seiner Verhaftung in mündlichen Traditionen 

                                                                                                                                 
de l’esprit dans l'interprétation du monde«. SORLIN 1989, S. 9 mit Hinweis auf ELIADE 
1970, S. 131f.  

125  SORLIN 1991, S. 5. 
126  MAC PHILIB 1988, S. 97-140. Vgl. auch seine unveröffentlichte Dissertation am Dubliner 

University College »The Irish landlord system in folk tradition – impact and image«, 
Dublin 1990; und Aslib Index to Theses, Bd. 40, Teil 2, S. 577, mit einem Abstract. 

127  MAC PHILIB 1988, S. 137ff. 
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geleistet worden. Die von ihm vorgestellten Erklärungsansätze tragen aller-
dings nur hinsichtlich des gesellschaftlichen Gebrauchs des jus primae noctis 
in Konfliktfällen mit gruppensoziologischem Hintergrund. Die Verwendung 
des Topos in Mythen und Sagen kann dadurch ebensowenig erklärt werden wie 
die Assoziation zwischen Herrenrecht und Heiratsabgaben in den ländlichen 
Rechtsquellen, in denen die Herren sich selber eines solchen Rechts bezichtig-
ten. 

Weitere Anregungen im Hinblick auf den Ursprung des mittelalterlichen 
Glaubens an das jus primae noctis aus mündlichen Traditionen gibt der galizi-
sche Historiker Carlos BARROS, der in einem Artikel über »Rito y violacion: 
derecho de pernada en la baja edad media« eine Reihe von bislang in der Dis-
kussion unbekannten Hinweisen auf das Herrenrecht der ersten Nacht im spät-
mittelalterlichen Spanien beibringt. Bei diesen neuen Hinweisen lassen sich 
allerdings kaum rituelle Anteile erkennen, die aus den katalanischen Quellen 
um so deutlich aufgezeigt werden können. Sie belegen jedoch die weite 
Verbreitung der Tradition eines herrschaftlichen Vorrechts auf die Brautnacht 
im 15. Jahrhundert, die auch in Teilen Spaniens nicht unbekannt war.128  

Aus dem Bereich der Volkskunde und den mündlichen Traditionen über das 
jus primae noctis führt die vor kurzem erschienene Arbeit des französischen 
Historikers Alain BOUREAU wieder hinaus. Seine Untersuchung mit dem Titel 
»Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe XIIIe-XXe siècle«, erschien 
1995 und konzentriert sich auf die Rekonstruktion des »Mythos« vom Herren-
recht der ersten Nacht in der Neuzeit.129 Was versteht BOUREAU unter einem 
»Mythos« in diesem Zusammenhang?130 Seine Verwendung dieses Begriffs 
deutet in die Richtung einer unwahren bzw. erfundenen Geschichte oder Erzäh-
lung. In dieser Interpretation bestärkt auch die deutsche Übersetzung seiner 

                                                 
128  BARROS 1993, S. 3-17. Vgl. BOUREAU 1995, S. 264-267. 
129  Vgl. die folgenden Rezensionen: GAUVARD 1995; GRÄSSLIN 1995; LINEHAN 1995; 

WETTLAUFER 1996, S. 308-312; FUHRMANN 1996, S. 28; FREEDMAN 1996, S. 696-698; 
FRAISSE 1996, S. 251-261. 

130  Der Begiff des »Mythos« ist im Zusammenhang mit dem Herrenrecht der ersten Nacht 
durchaus problematisch. BOUREAU unternimmt in seiner Arbeit keinen Versuch einer De-
finition oder Abgrenzung. In seinem großartigen Buch über »Historia und Fabula« hat 
Peter G. BIETENHOLZ »Mythos« als einen Bericht über Ereignisse, die nicht auf erkennba-
re historische Fakten zurückgeführt werden können, definiert. Er bezeichnet diese My-
then als »historische Mythen« im Gegensatz zu der klassischen Verwendung als »religiö-
se Mythen«. BIETENHOLZ 1994, S. 3. Durch eine solche Definition wird der Begriff des 
»Mythos« geweitet und scheint auf bestimmte Aspekte der Tradition des Herrenrechts der 
ersten Nacht anwendbar. Vgl. dagegen BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE, Bd. 15, 1991, S. 
271. 
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Arbeit, die mit dem Untertitel »Zur Geschichte einer Fiktion« erschien.131 In 
dieser Perspektive als Fiktion oder Erfindung der Phantasie versucht der Autor 
die französischsprachigen Erwähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht seit 
dem 13. Jahrhundert in ihrer jeweiligen Funktionalisierung zu entlarven. Um 
die authentischen Zeugnisse in ländlichen Rechtsaufzeichnungen zu erklären, 
greift er auf eine Interpretation zurück, die in der deutschen Historiographie 
des Herrenrechts schon eine lange Tradition hat: Er versteht die Erwähnungen 
des Herrenrechts der ersten Nacht in Rechtstitelaufzählungen als Protzerei oder 
Angeberei der Grundherren, die sich aus einem spezifischen Quellentyp, dem 
dénombrement, erklären lassen.132 

Den Ursprung dieser Fiktion deutet BOUREAU durch ein »fundamentales 
Dreieck sozialer Interaktion« zwischen den Größen Macht, Geld und Sexuali-
tät, wobei letztere auch das Problem der Freiheit der Eheschließung im Mittel-
alter betrifft. Zum einen postuliert er eine ewige Dialektik zwischen Herrn und 
Dienerin (maître et servante), zum anderen rekurriert er auf die Spiegelungen 
der Leibeigenschaft und der Heiratsbeschränkungen (formariage) in den Le-
genden, Mythen und Traditionen der ländlichen Bevölkerung, ohne diesem 
Moment jedoch die entscheidende Bedeutung zuzusprechen. Einen Grund für 
die Fortsetzung dieser Tradition bzw. Fiktion über das Mittelalter hinaus sieht 
er schließlich in den Spannungen zwischen Partikularismus und Zentralismus 
in Frankreich, indem er nach der Funktion der Erwähnungen des droit de cuis-
sage in der juristischen Literatur der frühen Neuzeit fragt. Die dem König na-
hestehenden Juristen (les gens du roi) haben seiner Ansicht nach zu einer 
Verbreitung der Fiktion vom Herrenrecht der ersten Nacht im 16. und 17. Jahr-
hundert beigetragen, um so die Partikulargewalten weiter zu desavouieren. 
Alain BOUREAU glaubt nicht an einen »wahren Kern« dieser Fiktion, auf den 
der feste Glauben der spätmittelalterlichen Menschen an dieses Recht hindeu-
tet. 

                                                 
131  »Das Recht der Ersten Nacht. Zur Geschichte einer Fiktion«, Düsseldorf Zürich 1996. In 

der englischen Übersetzung heißt es vorsichtiger: »The Lord’s first night. The myth of 
the Droit de Cuissage«, Chicago 1998.  

132  »Il faut donc imaginer la rédaction des aveux et dénombrements dans un mélange 
d’ambition féroce, de paillardise et de vantardise, de menteries ou ›gabs‹, dans un milieu 
de hobereaux à la fois proches de la culture paysanne et soucieux de s’en démarquer. La 
série P 300 des Archives nationales, qui rassemble une énorme masse de ces documents, 
c’est un peu le Café des Sports à dix-neuf heures: on discute gravement et, parfois, on se 
vante, on plaisante grassement en exaltant sa puissance sexuelle, on menace, avant de 
rentrer chez soi benoîtement et de reprendre, le lendemain, une activité paisible.« 
BOUREAU 1995, S. 123. Vgl. zur Interpretation der Quellen als scherzhafte Rechtüber-
treibung BLUNTSCHLI 1838, S. 190; GRIMM 1899, S. 384; ZOEPFL 1872, S. 168; GIERKE 
1886, S. 35f.; GÜNTHER 1951, S. 101. Vgl. auch unten S. 215. 
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Kernstück seiner Untersuchung ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, 
wie es zur Entstehung des Glaubens an ein früheres Herrenrecht der ersten 
Nacht im Spätmittelalter kommen konnte. Im fünften Kapitel seiner Arbeit 
unternimmt er deshalb unter der Überschrift »le corps et la terre« einen kurzen 
Gang durch die Geschichte der Leibeigenschaft bzw. personale Unfreiheit. Die 
Verbindung zum Herrenrecht sieht er in der retrospektiven Mystifizierung der 
Beziehung zwischen Grundherren und Leibeigenen, besonders in bezug auf die 
Heiratsbeschränkungen, dem Verbot der Ausheirat (formariage).133 Im Zusam-
menhang mit einer Interpretation der englischen Heiratsabgabe merchet und 
der französischen Abgabe für eine Ausheirat, die ebenfalls als formariage be-
zeichnet wurde, als Abgaben auf das Erbteil der Braut formuliert er eine Hypo-
these zum Ursprung der Assoziation zwischen Herrenrecht und Heiratsabgaben 
im Mittelalter. Zunächst konstatiert er Spannungen (»Krieg der Geschlechter«) 
bei der Weitergabe des väterlichen Erbes anläßlich der Eheschließung zwi-
schen den erbberechtigten Kindern aufgrund der Ablösung einer früheren, ega-
litären Dotierungspraxis durch eine männliche Primogenitur, die aus höheren 
Schichten vom Bauernstand langsam übernommen wurde. Er führt aus: »Die 
an die Zahlung gebundene Erlaubnis (für die Eheschließung/Anm. des Verf.) 
des Grundherren läßt dem Bauern, der über sein Erbe verfügen will, parado-
xerweise mehr Freiheit; bei freiem Besitz schränken die neuen Gewohnheits-
rechte dieses Erbverfügungsrecht stark ein. Insgesamt erkauft sich der Abhän-
gige – manchmal sehr teuer – die Möglichkeit, seine heiratsfähige Tocher rela-
tiv besser auszustatten. [...] Eine solche Interpretation des formariage oder 
merchet bietet also eine weitere mögliche Erklärung der selten artikulierten 
Legende vom Recht der ersten Nacht: Sie drückt dann eine Feindseligkeit der 
dörflichen Gemeinschaft gegenüber der Frau aus, die sich einen Teil des väter-
lichen Erbes zu verschaffen weiß. Das heiratsfähige Mädchen erscheint darin 
als die Räuberin, die sich in ihrem eigenen Netz verfängt und in Wirklichkeit 
selber Opfer wird. Der Grundherr, objektiv gesehen der Verbündete von Vater 
und Tochter, übernimmt durch eine rhetorische Umkehrung die Rolle dessen, 
der der Tugend des Mädchens nachstellt, das durch die Legalität der Gewohn-
heitsrechte zuverlässiger geschützt wird als durch die inzestuöse Fürsorge der 
Väter, gleich ob Grundherr oder natürlicher Vater.«134 

                                                 
133  Die Ausheirat (formariage) war zuerst gänzlich verboten, wandelte sich mit der allgemei-

nen Liberalisierung der persönlichen Abhängigkeit meist in eine festes Bußgeld um, das 
die Verluste des Herrn an dem sich nach außerhalb der Herrschaft verheiratenden Leibei-
genen kompensieren sollte. Vgl. unten S. 93ff. und S. 136ff. 

134 BOUREAU 1995, S. 174. Zitat nach der deutschen Übersetzung durch Rainer von Savigny, 
1996, S. 219f. 
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Wir werden sehen, daß diese Hypothese einer »rhetorischen Umkehrung« 
von Rollen keinen Rückhalt in den spätmittelalterlichen Quellen zum Herren-
recht der ersten Nacht und der Geschichte der Ehebeschränkungen von unfrei-
en Personen findet. Im Ausgangspunkt seiner Untersuchung, der Analyse der 
72 »Faits«, die Jules DELPIT 1857 in einem Dossier zusammengestellt hatte, 
zeigt sich Alain BOUREAU durchaus noch der Diskussion des 19. Jahrhunderts 
verpflichtet.135 Sein Beitrag zur Erforschung des Herrenrechts der ersten Nacht 
verdeutlicht vor allem, daß eine geographische Beschränkung der Untersu-
chung auf Frankreich, auch wenn sich dort die meisten Quellen finden, nicht 
sinnvoll ist, da es sich um ein europäisches Phänomen handelt. Bei der gerin-
gen Zahl der überlieferten ländlichen Rechtsquellen kann nur ein Vergleich 
aller Texte zu einer angemessenen Erklärung des Ursprungs der »Legende« 
führen. Allerdings belegt BOUREAUs Untersuchung, daß besonders lokalhisto-
rische Untersuchungen einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Herren-
rechts leisten können. Seine ausführliche, leider nicht an den Originalquellen 
durchgeführte Analyse des eingangs zitierten Rechtstitels des Herrn von Lou-
vie-Soubiron in der südfranzösischen Landschaft Béarn ist ein Beispiel für 
einen solchen gelungenen Beitrag, der jedoch durchaus noch der Vertiefung 
bedarf.136 

Fassen wir die unterschiedlichen Erklärungsversuche für das Auftreten des 
Motivs eines Herrenrechts der ersten Nacht in spätmittelalterlichen ländlichen 
Rechtsquellen thematisch zusammen. Die Mehrzahl der Historiker versucht die 
fraglichen Quellentexte als »scherzhafte Rechtsübertreibung«, als »gauloise-
rie« oder »plaisanterie« zu verstehen. Sie stützen sich dabei vor allem auf das 
Argument der geringen Zahl von Dokumenten sowie auf das Fehlen von Ge-
richtsakten, kirchlichen Dokumenten oder anderen offiziellen Texten.137 Einzig 
die französische Folkloreforschung und europäische Ethnologie nimmt die 
Quellen »ernst« und versucht, den eigentlichen Ursprung und Sinn der Ver-
wendung des Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht im Kontext der mittelal-
terlichen Heiratsabgaben zu ergründen. Dabei sind vor allem die Forschungen 
von Evelyne SORLIN hervorzuheben, die in ihren Arbeiten wichtige Ergebnisse 
vorlegen konnte. 

                                                 
135 BOUREAU 1995, S. 107-135. Vgl. oben Anm. 73.  
136  Vgl. BOUREAU 1995, S. 124-133 sowie unten S. 227ff. 
137  Vgl. BLUNTSCHLI 1838, Bd. 1, S. 190; HANAUER 1887, S. 206ff.; GIERKE 1886, S. 35f.; 

SCHMIDT 1881, S. 251, 254, 306; THORMANN 1907, S. 27; ERLER in HRG, Bd. 2, Sp. 
498; BOUREAU 1995, S. 123. 
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1.4. Fragestellung und Methode  

Alain BOUREAU rechtfertigt seine Beschäftigung mit der Thematik in seinem 
1995 erschienenen Buch mit der immer noch offenen Frage nach der histori-
schen Realität des Herrenrechts der ersten Nacht.138 Letztlich überzeugt seine 
Dekonstruktion des Mythos jedoch nicht, weil sie an der entscheidenden Stelle, 
der Frage nach dem Grund für die Verwendung des literarischen Topos im Zu-
sammenhang mit den Heiratsabgaben im ländlichen Gewohnheitsrecht keine 
befriedigende Antwort bietet. Welcher Zusammenhang besteht also zwischen 
Abgaben, die im Mittelalter anläßlich der Eheschließung an den Herrn gegeben 
wurden und der Tradition des Herrenrechts der ersten Nacht in Mittel- und 
Westeuropa? Beinhaltet der Mythos einen »wahren Kern«? Damit steht diese 
Frage, wie auch die allgemeinere nach dem Ursprung der mittelalterlichen Hei-
ratsabgaben in ihrer ganzen Bandbreite und für das Mittelalter so typischen 
regionalen Diversität überhaupt, weiterhin zur Beantwortung an.  

Eine Antwort auf eben diese doppelte Frage nach dem Ursprung der Hei-
ratsabgaben und dem Grund für ihre Beziehung zum Herrenrecht der ersten 
Nacht zu geben, ist ein zentrales Anliegen dieser Studie. Mehrere Teilfragen 
stehen zur Bearbeitung an. Zunächst natürlich diejenige nach den Quellen und 
ihrer Interpretation. In welchem Quellenkontext finden sich die spätmittelalter-
lichen Nachrichten zum Herrenrecht der ersten Nacht; wann taucht das Herren-
recht zum ersten Mal in einer konkreten Überlieferungstradition auf, wann ver-
schwindet es? Handelt es sich bei den schriftlichen Quellen des späten Mittel-
alters um Zeugnisse eines rhetorischen Diskurses oder um Hinweise auf tat-
sächliche symbolische Handlungen, die vor dem Hintergrund des Topos eines 
Herrenrechts der ersten Nacht motiviert waren? Damit aber stellt sich gleich-
zeitig die Frage nach der Bedeutung des Topos vom Herrenrecht der ersten 
Nacht in der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Welchen Stellenwert hat das 
jus primae noctis in der Realität des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Rechtslebens besessen? In welcher Weise wurde von dem Topos des Herren-
rechts der ersten Nacht im Mittelalter und der frühen Neuzeit gesellschaftlich 
»Gebrauch« gemacht? Schließlich erhebt sich die allgemeinere Frage nach der 
»anthropologischen Dimension« des Herrenrechts der ersten Nacht. Wie erklärt 
sich der große und andauernde »Erfolg« des gedanklichen Substrats dieses 
Topos in der europäischen und vorderasiatischen Kulturgeschichte? Wieweit 
lassen sich die Wurzeln des Eindringens dieses Gedankens in die genannten 
Kulturen zurückverfolgen und erklären? Welchen Stellenwert hat der Topos in 
anderen Kulturen? 

                                                 
138  BOUREAU 1995, S. 11. 
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Die Studie verfolgt somit ein doppeltes Anliegen. Sie unternimmt den Ver-
such, Erwähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht in spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen ländlichen Rechtsquellen in einen historischen Gesamt-
kontext einzuordnen und aus diesem heraus zu begreifen. Gleichzeitig er-
scheint es sinnvoll, aufgrund der schon genannten Berichte über die rituelle 
Defloration aus anderen Kulturen, das Phänomen des Herrenrechts nicht nur in 
einer speziell europäisch-kulturgeschichtlichen, sondern auch in einer allge-
meineren, anthropologischen Perspektive anzugehen. Eine solche »anthropolo-
gische« Perspektive meint hier nicht nur eine ethnologisch vergleichende Be-
trachtung, sondern auch die Zuhilfenahme von Erkenntnissen der neueren ver-
gleichenden Verhaltensforschung und Evolutionsbiologie zum besseren Ver-
ständnis der Kernaussage des Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht.139 
Diese Vorgehensweise erwächst aus der noch zu belegenden Annahme, daß 
das tyrannische Herrenrecht der ersten Nacht in seinem gedanklichen Substrat 
nicht auf die europäische Kultur beschränkt ist, sondern ein interkulturell ver-
ständliches Prinzip ausdrückt. Anscheinend hat sich dieses Prinzip jedoch in 
keiner anderen Kultur in Form eines literarischen Topos in einer vergleichba-
ren Weise entfaltet.140 Die Gründe hierfür werden noch zu erörtern sein.  

 
Die Frage der wissenschaftlichen Methode stellt sich bei einer Untersu-

chung des Herrenrechts der ersten Nacht in ganz besonderer Weise. Es reicht 
hier in keinem Fall, die vorhandenen Quellen zusammenzustellen und zu prä-
sentieren – sie erschließen sich nicht von selbst! Daher wird in der vorliegen-
den Arbeit vor allem der bislang in der älteren Forschung vernachlässigte lo-
kalhistorische Kontext dieser Texte herangezogen, um zu einer Neubewertung 
zu gelangen. Die Fortschritte, die die Quellenkunde der ländlichen Rechtsquel-
len in den letzten Jahren gemacht hat, werden dabei für die Interpretation der 
fraglichen Texte nutzbar gemacht. Insbesondere bietet die gerade in neuerer 
Zeit sehr aktuelle Erforschung der Kommunikationskultur und Verschriftli-
chung ursprünglich mündlicher Memorialtexte eine Möglichkeit, den ursprüng-
lichen Kontext der Verwendung des Topos eines Herrenrechts im Spätmittelal-
ter zu ergründen. Sie erhellt die Sprechintention und gibt somit möglicherweise 

                                                 
139  Wenn hier im folgenden von Anthropologie die Rede ist, dann im Sinne einer Wissen-

schaft, die sich mit Erforschung des Menschen als Gattungswesen beschäftigt und nicht 
im Sinne von Kulturanthropologie (Ethnologie). Die Arbeit distanziert sich damit von 
Zielen und Methoden der sog. »Historischen Anthropologie«, so wie sie heute z.B. in der 
gleichnamigen Zeitschrift betrieben wird. Vgl. den kritischen Beitrag von RAULFF 1996, 
S. 65-79. 

140  Vgl. dazu unten Kap. 5.  
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Auskunft über die Frage, in welcher Absicht damals vom Herrenrecht der ers-
ten Nacht gesprochen worden ist.  

Gänzlich neue, unedierte Texte konnten dem mageren Quellenkorpus auf-
grund der zufälligen Streuung solcher Aussagen in den fraglichen Quellen-
gruppen nicht hinzugefügt werden, obwohl sich solche durchaus noch in den 
Archiven finden könnten.141 Dafür wurde eine Reihe von Quellen verwendet, 
die zwar schon ediert sind, jedoch bislang in der Forschungsdiskussion zum 
Herrenrecht der ersten Nacht noch keine ausreichende Würdigung gefunden 
haben. In jedem Fall wurde die Überprüfung der Quellenzitate in der Literatur 
und den Editionen an den Originalmanuskripten angestrebt – nicht immer 
konnte dieses Ziel erreicht werden.142 Manchmal stellte sich dabei heraus, daß 
nur ungenau oder mit einem gewissen »bias« ediert worden war und nur das 
Original die Rekonstruktion der Texte an den entscheidenden Stellen erlaubte. 
Um die Überprüfbarkeit der Quellenzitate und einen plastischen Einblick in 
den Kontext der Überlieferung zu gewähren sind daher am Ende Abbildungen 
der Manuskripte mit den wichtigsten Quellen zum Herrenrecht der ersten 
Nacht gedruckt.  

In einem weiteren Schritt werden die Erwähnungen des Herrenrechts der 
ersten Nacht in spätmittelalterlichen Quellen in die Geistes- und Sozialge-
schichte der Renaissance einzuordnen sein. Erst in diesem engen historischen 
Rahmen werden sie verständlich. Das zunächst Befremdliche aber auch beson-
ders Interessante an diesen Texten ist, daß sich in ihnen Zeugnisse eines Ge-
schichtsbewußtseins nichtgelehrter Provenienz spiegelt. Die Verbindung des 
antiken Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht mit gewohnheitsrechtlichen 
Heiratsabgaben in der Volkskultur des 15. und 16. Jahrhunderts eröffnet neue 
Blickwinkel auf das Geschichtsbewußtsein in einer illiteraten Gesellschaft, die 
sich in der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit dem Schriftgebrauch in immer 
umfangreicherer Weise zu bedienen beginnt. 

Die Teile der Studie, die sich mit der Geschichte der Heiratsabgaben und ih-
rem Ursprung beschäftigen, stützten ihre Aussagen vor allem auf die Quellen-
                                                 
141  Die Seltenheit der Erwähnung des Herrenrechts in den Quellen wird noch zu diskutieren 

sein. Vgl. BOUREAU 1995, S. 139.  
142  Namentlich die katalanischen Quellen zum Herrenrecht der ersten Nacht konnten bislang 

noch nicht im Original eingesehen werden. Zu den genannten Schwierigkeiten kommt 
hier der Aspekt der weiten geographischen Verteilung der Quellen in Europa. Die Kon-
zentration auf eine Region hätte den Verzicht auf die Erkenntnisse durch den Vergleich 
mit den anderen Erwähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht bedeutet und keine all-
gemeineren Aussagen zur Verwendung des Topos im spätmittelalterlichen Europa er-
laubt. Das Phänomen des spätmittelalterlichen Gebrauchs des Herrenrechts ist nämlich 
nicht, wie BOUREAU 1995, S. 14 suggeriert, ein französisches, sondern vielmehr ein eu-
ropäisches.  
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analyse mit Hilfe der vergleichenden Methode in der Geschichtswissenschaft, 
wie sie klassisch von Marc BLOCH in der »Cambridge Economic History of 
Europe« formuliert worden ist.143 Mit ihrer Hilfe können bei Texten geogra-
phisch völlig unterschiedlicher Herkunft gemeinsame Funktionen freigelegt 
werden, die fehlende Textzeugnisse aus einer Region substituieren können. 
Dieser Methode liegt das Axiom zugrunde, daß es gleiche oder ähnliche Funk-
tionen im Kontext des sozialen Zusammenlebens von Menschen gibt, die un-
abhängig voneinander entstanden sind und eng mit kulturellen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen verknüpft sind. Nur eine solche komparative Betrach-
tungsweise erlaubt es, die unverständlichen und vor allem kontextarmen For-
mulierungen der Rechtsquellen in das kulturgeschichtliche Bild dieser Zeit 
einzufügen und in seinen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Dafydd 
JENKINS, einer der großen Kenner des mittelalterlichen walisischen Rechts, 
formulierte 1986 in seiner Edition der Gesetze König Hywels, der den 
Beinamen »der Gute« trug: »Students of Welsh law can certainly learn one 
thing from social anthropology: that in different places and different ages hu-
man beings react to similar circumstances in similar ways.«144 Diese Erkenntnis 
der Sozialanthropologie bildet die erkenntnistheoretische Grundlage für die 
vergleichende Analyse von Quellen, wie sie im folgenden unternommen wird.  

Im Hinblick auf die anthropologisch orientierte Fragestellung der Studie 
nach der interkulturellen Kernaussage des Topos vom Herrenrecht der ersten 
Nacht unter Verwendung von Ergebnissen der vergleichenden Verhaltensfor-
schung und Evolutionspsychologie bzw. -biologie stellt sich die Frage des Nut-
zens und der Notwendigkeit einer solchen, für den Historiker ungewohnten 
Herangehensweise. Für denjenigen, dessen Erkenntnisinteresse auf die kultu-
rellen Äußerungen und deren Zusammenhänge in der eigenen Kultur und Ge-
schichte beschränkt sind, bietet ein solcher interdisziplinärer Ansatz keine Vor-
teile. Wenn sich das wissenschaftliche Interesse jedoch über die engen Fächer-
grenzen hinaus auf die Suche nach der conditio humana des Menschen als Gat-
tungswesen im Sinne Arnold Gehlens und den übergreifenden, verbindenden 
Faktoren menschlicher Kulturen erstreckt, erscheint mir eine solche erweiterte 
Betrachtungsperspektive geradezu zwingend. Daher ist der Anspruch der Stu-

                                                 
143  »And it is on comparative methods that we must mainly rely. On comparison of the Euro-

pean development with parallel developments that may be studied outside Europe? No 
doubt. But also, and perhaps mainly, on systematically conducted comparisons of the 
various regional developments within European civilisation itself.« BLOCH 1963, S. 212; 
vgl. hierzu den ausführlichen Artikel »Pour une histoire comparée des sociétés Europée-
nes« BLOCH 1963, Bd. 1, S. 16-40, sowie den Sammelband von HAUPT & KOCKA 1996 
und den Aufsatz von MEYER 1997, S. 86ff. Dort auch weiterführende Literaturhinweise.  

144  JENKINS 1986, S. XXXIV. 
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die ein kulturwissenschaftlicher im Sinne der Erforschung des Phänomens 
»Kultur« und der sie vorantreibenden Kraft, des Menschen, auch wenn die 
zentrale Thematik zunächst eher als ein klassisches Problem der Rechtsge-
schichte erscheinen mag.145 

                                                 
145  Vgl. GALL 1997, S. 18. Wenn es im Sinne des programmatischen Vorspannes der neuen 

Zeitschrift »Historische Anthropologie« darum geht, »die conditio humana in ihrer kon-
textuellen Veränderlichkeit und Vielfalt aufzuschlüsseln« (Bd. 1, 1993, S. 2), so wird 
man die vorliegende Studie auch eine historisch-anthropologische nennen dürfen, obwohl 
die Methoden des Erkenntnisgewinns sich deutlich von den in diesem Zweig der Ge-
schichtswissenschaft üblichen unterscheiden. Vgl. hierzu auch den Titel meines Artikels 
zum Herrenrecht der ersten Nacht aus dem Jahre 1994: Historisch-anthropologische Ü-
berlegungen zum Verständnis eines mittelalterlichen Feudalrechts.  



 

Kapitel 2 

Der literarische Topos des tyrannischen Herren-
rechts der ersten Nacht 

Für Gilgamesch, den König von Uruk-Markt, als Erstwerber, ist geöffnet das Netz der Leute! 
Die, so zu Ehefrauen bestimmt sind, beschläft er, er zuvor, danach erst der Ehemann. 

Gilgamesch Epos, IV, 30-34. 

Das Herrenrecht der ersten Nacht wird im allgemeinen mit dem europäischen 
Mittelalter und der spätfeudalen Agrargeschichte assoziert. In dieser Form hat 
es seinen Niederschlag in der neuzeitlichen Literatur bei Shakespeare und vie-
len anderen Schriftstellern gefunden.1 Es ist jedoch, in seinem gedanklichen 
Substrat, viel älter. Die Spuren dieser Vorstellung von dem Vorrecht eines 
mächtigen Mannes auf die erste Nacht mit der Frau eines anderen Mannes rei-
chen bis zu den frühen Hochkulturen des Zweistromlandes zurück, mit denen 
wir in der Regel die historische Zeit beginnen lassen. Auch in diesem Kontext 
ist von Assyrologen und klassischen Altertumsforschern die Frage nach der 
Realität des Herrenrechts gestellt worden.2 Sie ist jedoch für die Frühgeschich-
te und Antike noch schwieriger zu beantworten als für das Mittelalter. Natür-
lich fehlen uns hier in noch stärkerem Maße die Quellengattungen, die Antwor-
ten auf eine solche Fragestellung liefern könnten. 

Ein anderes Moment der antiken Überlieferungen mag daher im folgenden 
schon aufgrund der Quellenlage im Vordergrund stehen: die Verwendung des 
Herrenrechts der ersten Nacht als literarischer Topos zur Charakterisierung 
tyrannischer Herrscher in Dichtung und Heldenepos. 

                                                 
 1  Shakespeare, Henry VI, Part 2, Act 4, Scene 7: »Cade: The proudest peer in the realm 

shall not wear a head on his shoulders, unless he pay me tribute; there shall not a maid be 
married, but she shall pay to me her maidenhead ere they have it: men shall hold of me in 
capite; and we charge and command that their wives be as free as heart can wish or ton-
gue can tell.« The Works of William Shakespeare, hg. von W. G. CLARK und W. A. 
WRIGHT, London 1956, S. 551. Vgl. LIEBRECHT 1864, S. 541; DERS. 1879, S. 416; 
SCHMIDT 1881, S. 11ff. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 93.  

 2  Vgl. VON SODEN 1981, S. 103-106. 
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2.1. Gilgamesch-Epos 

Es ist bezeichnend, daß schon eines der ältesten überlieferten Stücke menschli-
cher Dichtung, das Gilgamesch-Epos, eine Passage kennt, die an das Herren-
recht der ersten Nacht erinnert. Der Inhalt dieser bis heute in vielen Details 
rätselhaften Dichtung erschließt sich nicht in wenigen Worten. Trotzdem sei 
eine kurze Einführung in die Handlung des Epos gegeben. Enkidu, die zweite 
Hauptperson der Dichtung, ist ein »Wolfskind«,3 das zu Beginn des Epos erst 
durch eine Frau, die in der Dichtung als Kult-Prostituierte bzw. Hure/Dirne 
bezeichnet wird, zum Menschen erzogen wird. In der akkadischen Fassung des 
Epos, die die sogenannte Pennsylvaniatafel bietet,4 wird Enkidu in der folgen-
den Szene von einem Bürger Uruks über ein Fest aufgeklärt, das gerade in der 
Stadt vorbereitet wurde:  
Der Mann tat den Mund auf und sprach zu Enkidu:    142f. 
Zum Hochzeitshause lud man mich ein.5     144 
Das Schicksal der Leute ist die Erstwahl zur Brautschaft!   145f. 
Auf dem Tisch häufte ich die Festspeisen,      147 
Die köstlichen Gerichte des Hochzeitshauses.     148 
Für den König von Uruk-Markt als Erstwerber 
Ist geöffnet das Netz der Leute!6      149f. 
Für Gilgamesch, den König von Uruk-Markt, als Erstwerber,   151 
Ist geöffnet das Netz der Leute!      152f. 
Die, so zu Ehefrauen bestimmt sind, beschläft er,     154 
Er zuvor, danach erst der Ehemann:      155f. 
Nach göttlichem Rat ist’s geboten      157 
Schon als man ihm Abschnitt die Nabelschnur, 
Ward’s ihm bestimmt.7       158f. 

                                                 
 3  Enkidu wird von wilden Tieren gesäugt und wuchs, wie die Dichtung vielfach wieder-

holt, in der Steppe als Gegenort zur befestigten Stadt auf.  
 4  So benannt nach ihrem Aufbewahrungsort, dem Museum der University of Pennsylvania. 
 5  Kursivdruck deutet eine unsichere Übersetzung oder sinngemäße Ergänzung an. Vgl. 

SCHOTT 1988, S. 13f. 
 6  Dieser Vers bezieht sich auf die Verpflichtung der Männer von Uruk, Gilgamesch Zutritt 

zu ihrem Schlafraum zu gewähren, der durch ein Netz vom Wohnraum abgetrennt zu sein 
pflegte. SCHOTT 1988, S. 27, Anm. 2. 

 7  SCHOTT 1988, S. 27f. Bislang ist noch keine neuere kritische Ausgabe des Epos verfüg-
bar, der die Übersetzung Schotts von 1934 ersetzten könnte. Vgl. auch die Übertragungen 
durch VON SODEN 1981, S. 104: »Für Gilgamesch, den König von Uruk- Platz, ist als den 
Erstwerber geöffnet das (Bett-) Netz der Leute. Die Gattin der Geschicke beschläft er, er 
zuerst, der Ehemann erst danach« und durch TIGAY 1982, S. 182: »He cohabits with the 
betrothed bride – He first, the husband afterwards«. 
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Einige Zeilen später wird eine weitere Szene beschrieben, die mehrfach mit 
der oben zitierten in einem Zusammenhang gesetzt wurde. Darin vollzieht Gil-
gamesch den Beischlaf mit einer jungen Frau, die als »Ischchara«, als Stell-
vertreterin der Venusgöttin, bezeichnet wird: »Für Gilgamesch ist wie für ei-
nen Gott eine Opfergabe hingestellt. Der Ischchara ist schon das Lager gerüs-
tet, Gilgamesch war mit der jungen Frau in der Nacht zusammengekommen. 
(Verse 190ff.)«8 Für Enkidu zeugten diese Berichte von einer »ungeheuerli-
chen Überhebung«, und er trat daher zum Zweikampf gegen den König und 
Tyrannen Gilgamesch an.9 

Die fraglichen Textstellen sind von der Forschung unterschiedlich interpre-
tiert worden. Die Mehrzahl der Assyrologen geht davon aus, daß Enkidu von 
einem Herrenrecht der ersten Nacht berichtet wird, welches dem Tyrannen 
Gilgamesch in Uruk zugestanden habe.10 Der Bezug dieser Stelle zu der fol-
genden Erzählung einer heiligen Hochzeit (Hieros Gamos)11 mit einer Vertrete-
rin der Göttin Ischhara-Ischtar ist nicht eindeutig. Wolfram von SODEN bezieht 
in seiner Interpretation das Herrenrecht auf diese Kulthandlung und meint, da 
es sich hierbei nicht um einen Willkürakt handele, sei der Terminus jus primae 
noctis nicht anwendbar.12 Dem entgegen steht die eindeutige Formulierung des 

                                                 
 8  SCHOTT 1988, S. 28. 
 9 Vgl. VON SODEN 1981, S. 104. 
 10  Vgl. TIGAY 1982, S. 181, Anm. 8. DIAKONOFF 1961, S. 62f. bezweifelt, ob der Text wirk-

lich von einem Herrenrecht spricht. Zweifel haben auch RANOSZEK 1934, S. 210 und 
LANDSBERGER 1968, S. 83f., der die zweifelhafte Stelle lieber als Hinweis auf eine Kol-
lektiv-Hochzeit im Sinne eines Nasamonischen Rituals deuten möchte. Vgl. hierzu auch 
FINKELSTEIN 1970, S. 251f. 

 11  Zur »Heiligen Hochzeit« vgl. CALOY 1989, S. 308-359; zum jus primae noctis siehe dort 
S. 218f. und HUNGER 1984. Hinweise auf derartige Kulthandlungen gibt auch ASHER-
GREVE 1985, S. 42f., 101ff., 133f. 

 12  »Wenn diese aber kein Willkürakt war, dann hat Gilgameschs Handeln mit der Hand-
lungsweise mittelalterlicher Grundherrn, die die Abhängigkeit ihrer ländlichen Unterta-
nen mißbrauchten, um junge Frauen sich auch im Bett dienstbar zu machen, wenig ge-
meinsam. Im Mittelalter ging es nur um Lustgewinn, bei Gilgamesch um die 
Durchführung eines der geschlechtlichen Vereinigung einbeziehenden Kultes, der wie 
ähnliche Kulte an vielen anderen Orten gewiß im Dienste der Erhaltung oder Erneuerung 
der Fruchtbarkeit bei Menschen, Tieren und Pflanzen stand«, VON SODEN 1981, S. 105. 
Die Problematik dieser Auffassung liegt in der Definition des Herrenrechts der ersten 
Nacht als ausschließlich gewohnheitsrechtliches Institut des europäischen Mittelalters: 
»Das gewohnheitsrechtliche Institut ius primae noctis hat seinen Ort in der 
mittelalterlichen und vielleicht bisweilen noch frühneuzeitlichen Feudalgesellschaft: Das 
›Recht‹ wurde mancherorts von den Grundherrn ihren ganz oder teilweise leibeigenen 
Landarbeitern gegenüber wahrgenommen«, VON SODEN 1981, S. 103. Schon Karl 
SCHMIDT hatte in seiner Untersuchung jedoch eine Reihe von antiken Texten 
zusammengetragen, die das gedankliche Substrat des Herrenrechts der ersten Nacht in der 
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Vorrechts auf den Beischlaf mit einer Frau, die schon einen (designierten?) 
Ehemann besitzt (Verse 154ff). Die Verse 190ff. mit der Erwähnung der Kult-
handlung einer heiligen Hochzeit erscheinen daher als ein neuerliches Beispiel 
für die Herrschaft und Tyrannei Gilgameschs. Der gesamte Text steht nämlich 
dem Kult der Venusgöttin, zu dem auch die heilige Hochzeit zu zählen ist, sehr 
kritisch gegenüber.13  

Wenn wir den Kontext der Erzählung etwas genauer betrachten, so ist die 
Episode des Herrenrechts in die Erzählung vom ersten Zusammentreffen Enki-
dus und Gilgameschs eingebettet. Die Funktion der Person Enkidus innerhalb 
des Epos ist die eines ebenbürtigen Gegners bzw. Freundes für den Helden und 
Tyrannen Gilgamesch. Beide treffen zum ersten Mal auf der Schwelle des 
Hochzeitshauses zusammen, in dem Gilgamesch das Herrenrecht wahrnehmen 
will. Es kommt zum Ringkampf, in dem Gilgamesch und Enkidu ihre ebenbür-
tige Stärke erkennen und Freundschaft schließen. In der hettitischen Version 
des Epos wird Gilgamesch ebenfalls als Unterdrücker und Tyrann Uruks be-
zeichnet, aber die Form dieser Unterdrückung ist reduziert auf eine ständige 
Rivalität zwischen dem Helden und den jungen Männern von Uruk, die in an-
dauernden Kämpfen ausgetragen wurde.14 Über den Grund dieser Rivalität wird 
nichts gesagt – sie steht jedoch aufgrund der hier wie dort angesprochenen Be-
drückung der Bevölkerung von Uruk durchaus in einem Zusammenhang mit 
dem in der akkadischen Version erwähnten Herrenrecht der ersten Nacht. Der 
Ursprung der Tyrannei und des Unrechts in der Stadt liegt in dem Fehlen eines 
ebenbürtigen Gegners für Gilgamesch. Bei der Erschaffung Enkidus durch die 
Götter wird eben diese Funktion betont: »Wettstreiten sollen sie – Uruk erhole 
sich«15 Als dieser Gegner in Enkidu gefunden ist, kehrt Frieden in Uruk ein, 
und die beiden Helden können sogar Freunde werden. 

Wenden wir uns noch einmal, trotz aller Unsicherheiten bei der Übertra-
gung der Keilschrift in heutige Sprachen, dem Wortlaut der fraglichen Text-
stelle zu.16 Gilgamesch wird zunächst die »Erstwahl der Brautschaft« zuge-
sprochen. Kurz darauf wird er als »Erstwerber« bezeichnet. Diese Bezeichnun-
gen deuten auf ein durch seine Macht und Stärke bedingtes Vorrecht gegenüber 

                                                                                                                                 
liche Substrat des Herrenrechts der ersten Nacht in der Form eines Topos verwenden. 
Vgl. SCHMIDT 1881, S. 163-206. Es erscheint daher durchaus gerechtfertigt, auch den li-
terarischen Topos zur Charakterisierung tyrannischer Herrschaft mit dem Ausdruch jus 
primae noctis oder Herrenrecht der ersten Nacht zu bezeichnen. 

 13  SCHOTT 1988, S. 12. 
 14  »Daily the young men of Uruk he kept on besting.« TIGAY 1982, S. 184. Vgl. zur Ursa-

che dieser Rivalität unten S. 327ff. 
 15  SCHOTT 1988, S. 18. Vgl. TIGAY 1982, S. 186. 
 16  Vgl. hierzu RAVN 1953, S. 12-13. 
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den anderen Bewohnern von Uruk bezüglich allen Frauen der Stadt hin. Der 
Ausdruck selber impliziert ein Vorrecht gegenüber anderen Männern beim 
Werben um die Frauen in der Stadt und verrät einiges über die Rolle, die dem 
Status und der Stärke einer Person bei der Brautwahl und der Werbung um die 
Gunst der Frauen zugesprochen wurde. Die Erwähnung des Vorrechts in bezug 
auf den ersten Beischlaf mit den Ehefrauen anderer Männer erscheint in diesem 
Zusammenhang nur als Konkretisierung der in den vorangegangenen Zeilen 
gemachten Aussagen über die Vorrechte des Gilgamesch bezüglich seines Zu-
gangs und seines Ansehens bei den Frauen allgemein. So läßt sich behaupten, 
daß der Kerngedanke des jus primae noctis, nämlich des Vorrechts gegenüber 
dem Ehemann, schon zur Abfassungszeit in der altbabylonischen Epoche (ca. 
1900 v. Chr.) bekannt war und zur Charakterisierung tyrannischer Herrschaft 
benutzt wurde. Bemerkenswert ist des weiteren die Verknüpfung von Elemen-
ten tyrannischer Herrschaft mit seinem gleichzeitigem Heldentum und einer 
schon früh einsetzenden göttlichen Verehrung des Gilgamesch. Das Herren-
recht ist in diesem Epos somit nicht nur ein Symbol der Tyrannei, sondern 
ganz allgemein von Macht und Stärke.  

Da das Epos nur in der akkadischen Fassung die Tyrannei des Gilgamesch 
über Uruk und somit das Herrenrecht der ersten Nacht kennt, kann man hieraus 
auf die semitischen Wurzeln dieses Teils des Epos schließen.17 Jüngere Erwäh-
nungen des Herrenrechts im Talmud und in der arabischen Folklore unterstüt-
zen diese Vermutung.  

2.2. Semitische Traditionen 

Aus nachchristlicher Zeit sind für den vorderen Orient und insbesondere aus 
Palästina Sagen bekannt, die den Topos vom tyrannischen Herrenrecht der ers-
ten Nacht wieder aufnehmen. In der talmudischen Literatur wird mehrfach be-
richtet, daß heidnische Machthaber in Judäa sich Übergriffe zuschulden kom-
men ließen, die an das Herrenrecht der ersten Nacht erinnern. Im Jerusalemi-
schen Talmud, der aus dem fünften Jahrhundert nach Christus stammt, findet 
sich zur Erklärung der Bestimmung, daß der Bräutigam in Judäa keine Jung-
fernschaftsklage anstrengen kann, wenn er im Hause seines Schwiegervaters 
ohne Zeugen mit der Braut zu Tisch gesessen habe, die folgende Bemerkung: 
»In früherer Zeit gab es eine Verfolgung in Judäa ... (Die Römer) knechteten 
sie, notzüchtigten ihre Töchter und bestimmten, daß der Feldherr [...] ihnen 

                                                 
 17  LAMBERT 1960, S. 51.  
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zuerst beiwohne.«18 Eine andere Version dieser Begebenheit findet sich im 
Babylonischen Talmud, der etwa einhundert Jahre später datiert und die paläs-
tinensische Fassung schon bald völlig verdrängte. In der von FROMER 1924 
veranstalteten Edition liest man in der erklärenden Vorbemerkung des 
Herausgebers: »Nach dem Aufstande unter Hadrian hat die römische 
Regierung die Ausübung sämtlicher Bräuche der jüdischen Religion verboten, 
darunter auch den, daß die Jungfrau am Mittwoch zu heiraten hat. Über das 
erlassene Edikt gibt es zwei Überlieferungen; nach der einen soll es gelautet 
haben: »Eine Jungfrau, die am Mittwoch heiratet, soll getötet werden«, nach 
der anderen: »Eine Jungfrau, die am Mittwoch heiratet, soll zuerst dem 
Befehlshaber zugeführt werden.« die letzte Überlieferung scheint die richtige 
zu sein.« In der wörtlichen Übersetzung heißt die fragliche Stelle: »Raba sagte: 
weil sie gesagt haben, eine Jungfrau, die am Mittwoch heiratet, soll dem 
Befehlshaber zuerst ausgeliefert werden.«19 Daran schließen sich weitere 

ge an, wie die Juden auf das römischen Erörterungen über die Fra                                                 
 18  Jerusalemischer Talmud, Kethubhoth (Verlobungen), Abschnitt I zu Mischna 5; SCHMIDT 

1881, S. 163f. WEIL 1883a, S. 157; WEIL 1883b, S. 274; ENCYCLOPAEDIA JUDAICA 1932, 
S. 613; EPSTEIN 1948, S. 157; PATAI 1974, S. 177f.; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 32. 

 19  FROMER 1991, S. 351. (Scholie 1, Anhang 3) Ich gebe hier die leichter verständliche 
Zusammenfassung FROMERS wieder. Der Originaltext lautet folgendermaßen (Blatt 3 a-
b): »Rab Schemuel bar Jizchak sagte: ›Das ist nur gelehrt worden von der Einrichtung 
Esras an, als die Gerichtshöfe nur am Montag und Donnerstag tagten, durfte die Frau täg-
lich heiraten.‹ Vor der Einrichtung Esras? Was gewesen ist, ist doch gewesen! So will er 
sagen: ›Wenn Gerichtshöfe jetzt täglich tagen wie vor der Einrichtung Esras, so darf die 
Frau jeden Tag heiraten.‹ Es liegt doch aber auch noch ›aus Rücksicht auf. ...‹ vor. Wo er 
sich bereits vorher vorbereitet hat. Was ist es mit ›Aus Rücksicht auf ...?‹ Wir haben ge-
lernt: ›Warum haben sie gesagt, daß eine Jungfrau heiraten soll am vierten Tag? Damit, 
wenn er eine Anklage über die Jungferschaft vorzubringen hat, er am nächsten Tage das 
Gericht aufsuchen kann. Dann sollte er doch auch am Sonntag heiraten, und wenn er eine 
Anklage über die Jungfernschaft vorzubringen hat, könnte er doch am nächsten Tag das 
Gericht aufsuchen. Mit Rücksicht auf die Töchter Israels haben die Chakamim die Ein-
richtung getroffen, daß der Bräutigam sich mit der Vorbereitung der Mahlzeiten drei Ta-
ge bemüht: Sonntag, Montag und Dienstag, und sie am Mittwoch heiratet. Und von der 
Lebensgefahr an wurde es beim Volk Gebrauch, am Dienstag zu heiraten, und die Cha-
kamim sind nicht dagegen eingeschritten. Und am Montag soll er nicht heiraten. Und 
wenn eine Notlage vorliegt, dann ist’s erlaubt. Und auch am Freitag abend soll er nicht 
heiraten wegen der Sabbatruhe.‹ Was ist es mit der Lebensgefahr? Etwa, weil sie gesagt 
haben, eine Jungfrau, die am Mittwoch heiratet, soll getötet werden, ist der Brauch einge-
führt worden? Man hätte sie (die Einrichtung) doch ganz aufheben sollen. Raba sagte: 
weil sie gesagt haben, eine Jungfrau, die am Mittwoch heiratet, soll dem Befehlshaber 
zuerst ausgeliefert werden. Das ist doch keine Lebensgefahr, das ist doch nur eine Notla-
ge. Weil es züchtige Frauen gibt, die sich in diesem Falle töten lassen und so in Lebens-
gefahr geraten. Sollte man sie doch aufklären, daß sie im Zwangsfall dem Mann erlaubt 
ist. Es gibt leichtfertige Frauen, und es gibt auch Priesterfrauen. Dann hätte man sie (die 
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Frage an, wie die Juden auf das römischen Religionsverbot reagiert haben und 
welche Maßnahmen getroffen wurden, um die Ausübung des Herrenrechts 
durch den Befehlshaber zu verhindern.  

Die fraglichen Überlieferungen gehört zum Gemara genannten Teil des Tal-
muds, der die mündliche Lehre, Mischna, schriftlich auslegt und erklärt. Die 
Auslegung geschieht in Dialogen verschiedener Rabbiner, die über die einzel-
nen Sätze der Mischna diskutieren. Der im Text genannte Rabbiner mit dem 
Namen Raba (Rabba) lebte von 270-330 n. Chr. und gilt als einer der 
Hauptvertreter der talmudischen Dialektik.20 Die Gemarot wurden im Mittelal-
ter weiter kommentiert und ausgelegt. Auch diese Kommentare nehmen zum 
Teil die Tradition der zitierte Stelle wieder auf, ohne jedoch neues hinzuzufü-
gen.21 

Eine ähnliche Verwendung findet das Motiv des Herrenrechts im sogenann-
ten Meguillar Taanit, einer am Jahreskalender orientierten Sammlung von Er-
eignissen und Begebenheiten der jüdischen Geschichte. Das Herrenrecht wird 
in den Scholien zu diesem Text als Anlaß für den Aufstand der Makkabäer 
                                                                                                                                 

Einrichtung) doch aufheben sollen. Eine Gesera (eine regierungsfeindliche Verfügung) ist 
vorübergehend, und eine Einrichtung der Chakamim wird wegen einer Gesera nicht auf-
gehoben. Wenn es so ist, dann kann er doch auch am Dienstag kommen und sie holen. 
Aufs Ungewisse wird er nicht aufbrechen. ›Und am Montag soll er nicht heiraten. Und 
wenn eine Notlage vorliegt, dann ist’s erlaubt.‹ Was ist mit der Notlage gemeint? Etwa 
das, was oben gesagt wurde? Warum nannte er es dort Gefahr und hier Notlage? Und 
dann: dort heißt es: ›Ist der Brauch eingeführt worden‹, und hier heißt es: ›Es ist erlaubt‹. 
Raba sagte: ›Wenn man sagt, daß der Befehlshaber nach der Stadt kommt‹. Wie ist das zu 
verstehen? Wenn er bald wieder aufbrechen wird, dann kann man doch die Hochzeit ver-
schieben. Es ist gemeint, daß er ankommen und sich festsetzen wird. Dann kann die 
Hochzeit doch auch am Dienstag stattfinden. In diesem Falle pflegte der Quartiermeister 
zu kommen.« FROMER 1991, S. 355-357; vgl. SCHMIDT 1881, S. 165f.; SCHMIDT-
BLEIBTREU 1988, S. 32. Es war mir nicht möglich, eine Edition des Talmud zu konsultie-
ren, die historisch-kritischen Ansprüchen genügen würde. Die von GOLDSCHMIDT in den 
dreißiger Jahren herausgegebenen Editionen basieren ebenso wie der von FROMER edierte 
Text auf den frühen Drucken des 16. Jhs. und der Münchener Handschrift, deren Entste-
hungszeit mit dem 11. Jh. angesetzt wird. Die einzelnen Zeitschichten wurden in den Edi-
tionen jedoch nicht getrennt. Vgl. GOLDSCHMIDT 1931, S. 7; DERS. S. 465; NEUSNER 
1994, S. 8. 

 20  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 166.  
 21  SCHMIDT 1881, S. 168, Anm. 1. Im Falle des Babylonischen Talmuds sind vor allem zwei 

unterschiedliche Schulen von Glossatoren aus dem Mittelalter bekannt: zum einen die 
Schule des nordfranzösischen Rab Schelomo, genannt »Raschi«, der im Jahre 1105 ver-
starb, und zum anderen die Schule der »Tosafisten« (Glossatoren) aus dem 12. und 13. 
Jh., deren Lehre Tosefta gennant wird. Vgl. auch FROMER 1991, S. 577f. Speziell zum jus 
primae noctis: LIEBERMAN 1967a, Bd. 6, S. 186-87 [hebräisch]; DERS. 1967b, S. 56 
[hebräisch]. 
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gegen den syrischen König Antiochius IV. im zweiten vorchristlichen Jahr-
hundert erwähnt. »Womit haben die griechischen Könige ihnen Leides getan? 
Sie setzten in den Städten Quästoren (Castiraoth) ein, um die Bräute zu be-
schlafen; dann wurden die Bräute ihren Männern zugeführt [...]. Und niemand 
wollte eine Frau nehmen wegen der Castiraoth.«22 Die Scholien datieren wahr-
scheinlich aus dem 7. oder 8. nachchristlichen Jahrhundert. Ihnen wird nur eine 
geringe historische Aussagekraft beigemessen.23 Karl SCHMIDT meinte, daß sie 
möglicherweise durch die Erwähnung des Herrenrechts im Talmud angeregt 
seien.  

Schließlich wird ein entsprechender tyrannischer Mißbrauch auch in den 
jüdischen Midraschim (Legenden, Sagen, Sprüchen) bezüglich des Chanoucca-
Fests erwähnt.24 Die Verwendung des Topos im Talmud und den späteren 
Schriften ist am Ende des letzten Jahrhunderts zum Gegenstand einer Kontro-
verse zwischen jüdischen Gelehrten über die »historische Realität« desselben 
geworden.25 Auf die diesbezügliche Quellenproblematik wurde schon zu An-
fang des Kapitels hingewiesen.  

Eine ähnliche Verbreitung hat der Topos eines Herrenrechts der ersten 
Nacht auch bei den arabischen Semiten gefunden. Schon aus dem 9. Jahrhun-
dert sind schriftliche Fassungen einer Sage über den Untergang der arabischen 
Stämme Tasm und Gadîs bekannt, in denen das jus primae noctis einen Rolle 
spielt.26 Auch in anderen arabischen Dichtungen wird das Herrenrecht er-
wähnt.27 Ebenso wie für die jüdische Folklore ist für die arabische Literatur 
festzuhalten, daß das Herrenrecht als literarischer Topos im Zusammenhang 
mit Erhebungen gegen eine ungerechte, tyrannische Herrschaft verwendet wur-
de. Häufig bot es in den Dichtungen den Anlaß für Aufstand oder Revolte, 
immer aber war es gleichzeitig eine Form der Beschreibung tyrannischer, des-
potischer Herrschaft.  

                                                 
 22  SCHMIDT 1881, S. 169. 
 23  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 169, Anm. 3. 
 24  SCHMIDT 1881, S. 171ff.  
 25  KRAUSS 1895, S. 25-43, 205-219; DERS. 1896, S. 39-50; interpretiert die Berichte über 

das jus primae noctis und Vergewaltigungen von Jungfrauen im Talmud, im Meguillar 
Taanit und im Buch Judith (9,2) als Kritik an der römischen Besatzung in der Zeit Tra-
jans und Hadrians. LÉVI 1895, S. 220-231, und 1896, S. 119-120 kritisierte, daß diese 
Beschuldigungen nicht der historischen Realität entsprächen, sondern »tout bonnement 
des contes pieux« seien. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 163ff. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 
32ff.  

 26  Siehe hierzu ausführlich SCHMIDT 1881, S. 180ff., DERS. 1884, S. 54ff.; PATAI 1974, S. 
179f. 

 27  Vgl. RESCHER 1938, S. 159-163; BURTON 1932, S. 13. 
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2.3. Literatur der Antike 

Eine analoge Verwendung findet der Topos auch in der griechischen und römi-
schen Literatur. Schon Herodot berichtet um 450 v. Chr. von einem zum Ritual 
erhobenen Despotismus im Zusammenhang mit Hochzeiten: Bei den Adyrma-
chiden, einem libyschen Volksstamm, der an der Grenze zu Ägypten wohnte, 
sei es Sitte, daß die Jungfrauen, die heiraten wollten, dem König vorgestellt 
würden und er diejenigen, die ihm gefielen, deflorierte.28 Von Herakleides Pon-
tikos, einem Schüler des Plato und Aristoteles, lesen wir in den Fragmenten: 
»Ein Tyrann auf der ionischen Insel Kephalonia erkannte die Mädchen selbst, 
bevor sie verheiratet wurden«. An diese Geschichte wird die Vertreibung des 
Tyrannen geknüpft.29 Durch Valerius Maximus erfahren wir in seinen »Bemer-
kenswerten Ereignissen und Berichten«, daß während der Herrschaft der Skla-
ven von Volsinii, die aufgrund eines Aufstandes für kurze Zeit die Herrschaft 
übernommen hatten, sich keine Jungfrau mit einem Freien vermählen durfte, 
bevor sie nicht einer aus der Reihe der Sklaven entehrt hatte.30 In diesem Be-
richt scheint die Entehrung der Jungfrau und nicht das herrschaftliche Vorrecht 
im Vorderung zu stehen. Schließlich berichtet der Kirchenschriftsteller Lactan-
tius über den oströmischen Kaiser Maximin, daß dieser Tyrann den Brauch 
einführte, daß kein Mann ohne seine Erlaubnis heiraten konnte, damit er selbst 
bei allen Hochzeiten der Vorkoster sei.31 Die Stelle steht im Zusammenhang 
mit der Beschreibung weiterer sexueller Ausschweifungen durch den Kaiser 
und seine Vertrauten. 

Für die Darstellung despotischer Herrschaft und Tyrannei bot sich, nicht nur 
in der klassischen Antike, der Topos des Herrenrechts der ersten Nacht als uni-
versell verständliche Metapher an. Nicht die Berichterstattung von tatsächli-
chen Untaten und Mißbräuchen stand im Vordergrund ihres Interesses, sondern 
die Beschreibung oder Stigmatisierung einzelner Herrscher oder Ereignisse 
durch Topoi. Die Tradition der Verwendung des Herrenrechts in der antiken 
Literatur verschwindet ebenso wie die Wurzeln der Verwendung im semiti-
schen Bereich in der vorschriftlichen Zeit. Ob die römische Tradition auf die 
griechischen Erwähnungen des Herrenrechts aufsetzt oder sich eigenständig 

                                                 
 28  Herodot, 4. Buch § 168. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 189; NEUMANN 1892, S. 134f. 
 29  Herakleides Ponticos § XXXII. hg. von F. G. SCHNEIDEWIN, Göttingen 1842. Vgl. 

SCHMIDT 1881, S. 189f. 
 30  Valerius Maximus lib. 9 cap. 1 de luxuria et libidine, Exempla Externa § 2. SCHMIDT 

1881, S. 190f. 
 31  Lactantii liber ad Donatum confessorem de mortibus persecutorum, Kap. 38. SCHMIDT 

1881, S. 192ff. hg. von J. MOREAU, De la mort des persécuteurs, Bd. 1, Paris 1954, S. 
121. Vgl. MIGNE, Bd. 7, 1844, Sp. 255 A.  
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ausgebildet hat, ist bislang nicht feststellbar. Durch die im ganzen Mittelmeer-
raum verbreitete Wertschätzung von praenuptialer Jungfräulichkeit war das 
Motiv der Schändung der Jungfrau direkt vor der Ehe überall ausgeprägt. Es ist 
jedoch bemerkenswert, daß auch die keltische Mythologie, unabhängig von 
griechischen oder römischen Vorbildern, das Herrenrecht der ersten Nacht als 
literarischen Topos kannte. 

2.4. Keltische Mythologie 

Der irische Sagenkreis um den Helden Conchobor, der »Rinderraub«, dessen 
erste schriftliche Fassungen bis auf die Mitte des siebten Jahrhunderts n. Chr. 
zurückreichen,32 erwähnt an zwei Stellen den Topos des jus primae noctis. Die 
Dichtung ist uns heute vor allem durch drei Handschriften überliefert, die aus 
dem späten 11., dem 12. und dem 14. Jahrhundert stammen. Es handelt sich um 
das sogenannte »Buch von der falben Kuh«, das »gelbe Buch von Lecan« und 
das »Buch von Leinster«. In einem Abschnitt zu Beginn der Dichtung, der als 
Compert Conchobar (Einführung/Vorstellung des Conchobar) bezeichnet ist, 
findet sich die folgende Erzählung: »Ulster hielt Conchobar in hohen Ehren. 
Sie schätzten ihn so sehr, daß jeder Mann in Ulster, der ein Mädchen zur Frau 
nahm, sie in der ersten Nacht mit Conchobar schlafen ließ, damit er der Erste 
in der Familie sei. [...] Jeder Mann von Ulster, der ihm ein Nachtlager bot, gab 
ihm auch seine Frau zum Beischlaf.«33 Im Gegensatz zu der Fassung des Epos 
im Buch von Leinster, das eine ähnliche Passage hat,34 wird hier der Grund des 

                                                 
 32  O’RAHILLY 1984, S. XIIf.. Vgl. zur Frage der Entstehung und Verschriftlichung dieser 

Heldensage EDEL 1992, S. 161-169 u. MAC GERAILT 1989, S. 11ff. Dort auch weiterfüh-
rende Literatur (S. 50-52). 

 33  TAÍN BO CUAILNGE 1976, S. 26, Anm. S. 292; Übersetzt nach der Fassung im Lebor na 
hUidre (Dem Buch von der falben Kuh). Siehe auch ARBOIS DE JUBAINVILLE 1905, S. 
125-139. Vgl. hierzu die Rez. von STERN 1905, S. 581f., in der sich einige weitere Hin-
weise auf das Herrenrecht der ersten Nacht in den keltischen Sagen und Traditionen fin-
den: »Die Sagen von Finn mac Cumaill erwähnen mehrfach gewisse drückende Privile-
gien, die die Fianna Erins besaßen. So heißt es in der Schlacht von Ventry, S. 29: Man 
wagte kein Weib zu verheiraten, ohne es zu fragen, ob es bei der Kriegsmannschaft Erins 
einen Mann oder einen Geliebten habe; und auch wenn dies nicht der Fall war, so mußte 
man dennoch einen Zoll an Finn bezahlen, ehe man sich verheiratete. Eine ganz ähnliche 
Stelle findet sich in der fiannischen Erzählung Tóruigheacht Shaidhbhe (cod. Gissensis 
Bl. 31 b), die schon Nic. O’KEARNEY ausgehoben hat (Oss. 1 42f. ).« Vgl. auch HULL 
1953, S. 128-131, sowie WESTERMARCK 1921, S. 179f. 

 34  Im Buch von Leinster, einer etwas jüngeren Handschrift des Epos aus dem 12. Jh., wird 
die Verehrung des Conchobar mit den folgenden Worten beschrieben: »Groß war die Eh-
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jus primae noctis mit angegeben: Conchobar soll »der Erste« in der Familie 
sein. Was könnte mit dieser merkwürdigen Formulierung gemeint sein?  

Der Familie des Bräutigams wurde durch die Ausübung des Herrenrechts 
durch Conchobar eine besondere Ehre zuteil. Der Verfasser des Epos wollte 
mit dieser Erzählung das hohe Ansehen verdeutlichen, welches Conchobar in 
Ulster besaß. Dies legt auch der auf die Erwähnung des Herrenrechts folgende 
Topos des Ausleihens der Ehefrau an den Gast nahe, der im Grunde nur eine 
Wiederholung der ersten Aussage ist.  

In einer späteren Stelle des Epos, der Tochmarc Emire (dem Werben um 
Emer), taucht das Herrenrecht ein weiteres Mal auf. Im »Buch von der falben 
Kuh« wirbt der Held Cuchulainn, von dem ARBOIS DE JUBAINVILLE treffend als 
dem Achilles des irischen Epos sprach,35 um eine Frau namens Emer: »Emer 
wurde in das Craebruad vor Conchobor und die anderen Häuptlinge von Ulster 
geführt und willkommen geheißen. Es war aber einer dort mit einer gehässigen 
Zunge, Bricriu mac Carbad, und der sagte: ›Cuchulainn wird sich schwer damit 
abfinden, was heute Nacht geschieht. Diese Frau, die er hergebracht hat, wird 
heute Nacht mit Conchobor schlafen müssen – die Mädchen in Ulster müssen 
zuerst ihm zu Willen sein.‹ Da wurde Cuchulainn wild und zitterte so stark, 
daß das Kissen unter ihm barst und die Federn im Haus herumflogen. Er stürz-
te hinaus. ›Das ist übel‹, sagte Cathbad. ›Der König kann sich nicht weigern, 
zu tun, wie Bricriu sagt. Cuchulainn aber würde jeden umbringen, der mit sei-
ner Frau schliefe.‹ ›Ruf Cuchulainn zurück‹, sagte Conchobor, ›wir wollen 
versuchen, seine Hitze zu dämpfen.‹ Cuchulainn kam herein, und Conchobor 
sprach: ›Geh und bring mir alle Herden um Sliab Fuait zurück.‹ Cuchulainn 
entfernte sich und fing alle Schweine und alles Wild und jegliche Art wilden 
Geflügels, die er am Sliab Fuait finden konnte, und trieb sie in einer Herde auf 
die Burgwiese von Emain. Sein Zorn war verflogen. Die Männer von Ulster 
berieten sich in der Angelegenheit und beschlossen, daß Emer in dieser Nacht 
in Conchobors Bett schlafen sollte, aber zugleich sollten Fergus und Cathbad 
darin liegen, um die Ehre Cuchulainns zu schützen. Sie sagten, ganz Ulster 
würde das Paar segnen, wenn er das annähme. Er nahm an, und so geschah es 
auch.«36 

                                                                                                                                 
re, welche die Bewohner von Ulster dem Conchobar erwiesen; denn jeder Mann, der ein 
mannbares Mädchen nahm, ließ sie bei Conchobar die erste Nacht schlafen, so daß er ihr 
Mann war.« SCHMIDT 1884, S. 50.  

 35  ARBOIS DE JUBAINVILLE 1881, S. 332. 
 36  TAÍN BO CUAILNGE 1976, S. 61, Anm. S. 295. Diese Stelle findet sich im sog. Buch von 

der falben Kuh Lebor na hUidre (spätes 11. bis frühes 12. Jh.). Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 
1988, S. 96f. 
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In dieser Geschichte wird die in der Einführung des Conchobar schon er-
wähnte Regel seines Rechts auf den ersten Beischlaf mit den Frauen von Ulster 
wieder aufgenommen und konsequent zum Anlaß eines Konfliktfalls zwischen 
den beiden Helden des Epos verwendet. Befremdend wirkt die Herausstellung 
der Pflicht des Conchobar, mit den mannbaren Mädchen von Ulster den ersten 
Beischlaf zu vollziehen, zumal der Text keine direkte Beziehung zur Hoch-
zeitsnacht herstellt. Ernst WINDISCH hatte die Stelle auf Anfrage Karl 
SCHMIDTs 1884 folgendermaßen wörtlich übersetzt: »[...] denn es ist durch ihn 
die erste violatio der Mädchen von Ulster stets«.37 Ob in dieser Wendung eine 
Erinnerung an die Sitte einer rituellen Defloration anklingt, wie Jean MARKALE 
meint,38 oder ob sich darin nur eine Ehrenbekundung spiegelt, ist aus dem Text 
nicht abzulesen. Wir müssen die Möglichkeit einer Verbreitung von ritueller 
Defloration im keltischen Kulturkreis immerhin in Betracht ziehen, zumal wir 
recht deutliche Nachrichten über eine solche Sitte aus anderen Kulturen besit-
zen.39 Beide genannten Möglichkeiten schließen sich jedoch nicht aus, sondern 
ergänzen sich vielmehr problemlos. Die Pflicht des Königs mag zugleich auch 
ein (Ehren)Recht gewesen sein. 

So wie Cuchulainn der Achill der irischen Sage ist, so kann man Conchobor 
als den Agamemnon derselben bezeichnen. Ähnlich wie im Beispiel des Gil-
gamesch-Epos sind es auch hier zwei ebenbürtige Männer, die um das Herren-
recht der ersten Nacht in Streit zu geraten drohen. Daß es nicht zur Auseinan-
dersetzung kommt, ist nur dem listigen Einfall des Conchobor zu verdanken, 
der die Wut des Cuchulainn durch ermüdendes Schweinetreiben zu besänftigen 
weiß. Das Ende der Geschichte bringt eine überraschende Wendung: Concho-
bor besteht zwar formell auf seinem Vorrecht, erlaubt aber Cuchulainn und 
Emer ihr Gesicht zu wahren und vollzieht mit Emer nur ein keusches Beilager 
vor Zeugen in der ersten Nacht. Wiederum ist das Herrenrecht in diesem Kon-
text nicht tyrannisch, aber für seine Ausübung ist der Status des Bräutigams 
anscheinend bedeutsam. Während alle anderen Männer von Ulster sich mit 
dem Vorrecht des Königs abzufinden scheinen, bietet es bei der Hochzeit des 
ebenbürtigen Helden Cuchulainn eine tatsächliche Gefahr und wird im Grunde 
durch das Ende der Geschichte außer Kraft gesetzt. Zu groß wäre Cuchulainns 
Verlust an Ehre gewesen, wenn es doch zu einer Ausübung der Pflicht bzw. 
des Vorrechts gekommen wäre.  

                                                 
 37  SCHMIDT 1884, S. 51, Anm. 4.  
 38  MARKALE hält es für möglich, daß der keltischen Kultur bzw. den indogermanischen 

Völkern die rituelle Defloration bekannt gewesen sei. MARKALE 1972, S. 67ff. 
 39  HERTZ 1897, S. 123f. meint, die altirischen Sagen böten »merkwürdige Analoga« zu 

Berichten über rituelle Defloration durch Häuptlinge in anderen Kulturen. Vgl. unten S. 
316ff.  
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Die bislang zitierten Beispiele des Herrenrechts in der irischen Mythologie 
basieren nach allgemeiner Auffassung auf mündlichen Traditionen, die im ho-
hen oder späten Mittelalter aufgeschrieben und gesammelt wurden.40 In diesen 
älteren Fassungen des Epos scheint das Herrenrecht zunächst ein Zeichen von 
Macht und Heldentum gewesen zu sein. Diese Verwendung des Herrenrechts 
in den Fassungen des Táin Bó Cúlange weist wahrscheinlich auf eine eigene, 
keltische Tradition dieses Topos hin, zumal sich fast gleichzeitig auch die 
tyrannische Version des Herrenrechts in Irland findet. Das Epos spielt, nach 
den darin beschriebenen Waffen und anderen Gegenständen wahrscheinlich in 
der späten La Tène Periode der keltischen Kultur, jedenfalls aber in 
vorchristlicher Zeit.41 Ob es sich bei den Erwähnungen des Herrenrechts der 
ersten Nacht um spätere Beifügungen oder aber um einen integralen 
Bestandteil der frühesten oralen Traditionen handelt, ist nicht mit Sicherheit 
festzustellen.  Eine Erzählung von der sagenhaften Schlacht von Gabhra (Garristown), die 
aus dem 15. oder beginnenden 16. Jahrhundert zu stammen scheint,42 erwähnt 
das Herrenrecht ebenfalls, allerdings schon in Zusammenhang mit einer Hei-
ratsabgabe. »Cairbre, der Sohn Arts, der Sohn des Conn der Hundert Schlach-
ten, hatte eine ansehnliche, sanfte, würdevolle und ehrbare Tochter mit Namen 
Sgeimhsholas (Licht der Schönheit); und Maolshechlainn O’Faolain, Sohn des 
König oder Herr der Decies, kam, um um ihre Hand anzuhalten. Als Fionn und 
die Fenier Irlands dies hörten, schickten sie einen Botschafter zu Cairbre, um 
ihn daran zu erinnern, daß er den Tribut zahle, zwanzig Unzen Gold, oder das 
Recht mit der Prinzessin in der Nacht vor ihrer Hochzeit zu schlafen. Cairbre 
wurde sehr ungehalten, als er diese Botschaft erhielt, und erklärte daß er weder 
die eine noch die andere Bedingung erfüllen wollte. Daraufhin schickte Fionn 
ihm wiederum die Nachricht, daß er entweder zahlen sollte, oder aber er den 
Kopf der Prinzessin für die Verletzung des Privilegs fordere. Daraufhin erzürn-
te Cairbre und sandte schnell Herolde zu Conall Cionnbagair, dem König der 
Provinz Ulster; zu Criomthan Culbhuidhe, dem König von Leinster; und zu 
Fiacha Muilleathan, dem König von Munster. Sie versammelten sich an einem 
Platz und Cairbre erklärte ihnen seine Situation und die Knechtschaft, unter 
welcher er und seine Leute durch Fionn und die Fenier gehalten würden durch 
Regelungen und Bedingungen, die ebenso unerträglich wären wie diejenigen, 
durch die sie früher gebunden waren durch Lochlonnanchs und die Fenier Ir-
lands. Diese Bedingungen seien derart, daß sie nicht länger zu ertragen seien, 
insbesondere da sie ihnen durch ein Volk auferlegt worden seine, die weit un-
                                                 
 40  Vgl. zur Entstehung des Epos aus oralen Traditionen O’RAHILLY 1984, S. XIII.  
 41  O’RAHILLY 1984, S. XIIff. 
 42  O’KEARNEY1854, S. 135, Anm. 1. Vgl. dagegen SCHMIDT 1881, S. 211, der vermutet, 

daß die Erzählung aus dem 18. Jh. stammen könnte.  
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ter ihrem eigenen stehe, und daß es keinen König, Prinzen oder Herren vom 
Stamm der Conn in Irland gebe, der nicht durch das Sklavenjoch der Nachfol-
ger des Cumhall bedrückt würde.«43 Die Könige und Adeligen Irlands schlos-
sen sich hierauf zusammen, um die Kechtschaft nicht weiter erdulden zu müs-
sen und sammelten ihre Kräfte für den Kampf gegen die Fenier. Diese Sage 
kennt schon die eigentümliche Alternative, die uns während des Spätmittelal-
ters im Zusammenhang mit dem Herrenrecht immer wieder entgegen tritt, 
nämlich eine Summe Geldes anläßlich der Heirat zu zahlen oder mit der Aus-
übung des Herrenrechts der ersten Nacht zu rechnen. 

Außer den schon genannten Traditionen existiert auch eine Legende über 
den Großkönig von Irland Cummascach, Sohn des Aed, von dem erzählt wird, 
daß er in Nachfolge Conchobars die alte Sitte des ersten Beischlafs mit den 
Bräuten des Landes wieder aufnehmen wollte. Er verlor jedoch sein Leben bei 
dem Versuch, dieses Recht über die Frau des Königs von Leinster auszuüben.44 
Anscheinend gestand die irische Dichtung nur den sagenhaften Helden der 
Vorzeit eine solche Ehrbekundung zu. 

Andere Sagen aus späterer Zeit verwenden das Herrenrecht als Zeichen von 
Tyrannei und Despotismus. In diesem Zusammenhang taucht es auch schon in 
einer frühmittelalterlichen irischen Schriftquelle aus klerikalem Kontext auf. In 
einer Liste von sexuellen und anderen Mißbräuchen, die den Wikingern im 
Jahre 830 in den Annalen von Clonmacnoise zugeschrieben wurden, findet sich 
auch folgende, leider nicht ganz vollständig erhaltene, Anschuldigung:  
Ihr Anführer soll die Gunst jeder Frau im Königreich in der ersten Nacht nach ihrer Hochzeit 
haben, also bevor ihr eigner Ehemann fleischlichen Verkehr mit ihr hat, zu wem es ihm gefällt 
oder sie zu behalten ... (unleserliches Seitenende) zu ihm bei Nacht, um seine Lust zu befriedi-
gen.45 

Dieser Text schließt die große Lücke, die zwischen der Erwähnung des Herren-
rechts in der spätantiken Literatur und dem Wiederauftreten des Topos in der 
spätmittelalterlichen Literatur besteht. Ein Fortleben der Antike ist hier, ganz 

                                                 
 43  O’KEARNEY 1854, S. 135-137. Vgl. auch SCHMIDT 1881, S. 209; SCHMIDT-BLEIBTREU 

1988, S. 95f. 
 44  ARBOIS DE JUBAINVILLE 1899, S. 320. Vgl. VINCENT DOUCET-BON 1975, S. 215; 

O’CURRY 1873, Bd. 2, S. 336-340. 
 45  »the cheefe Gouvernour of them should have the bestowinge of any woman in the k’dom 

the first night after her marriage, so before her own husband should have carnal know-
ledge of her, to whom he pleased or keep her ... (Indecipherable. Part of page-end frayed) 
to himself by night, to satisfy his lust« MAC PHILIB 1988, S. 103, Anm. 29 mit Hinweis 
auf Trinity College, Dublin, Ms. 637. Man wird durch diese Beschuldigung der Wikinger 
durch einen irischen Mönch unwillkürlich an die Theorie des PAILLARD DE SAINT-
AIGLAN erinnert (vgl. oben S. 27). 

Joerg Wettlaufer
Die Annalen von ClonmacnoiseBei der Abfassung der Arbeit ging ich davon aus, dass es sich bei den Annalen von Clonmacnosie um ein aus dem gleichnamigen Kloster stammenden Annalenwerk des frühen bzw. hohen Mittelalters handele. Dem ist jedoch nicht so. Es handelt sich vielmehr um  einen spätmittelalterlichen irischen Text, der mit dem Jahr 1408 endet und die Menschheitsgeschichte ausgehend von Adam und Eva mit Fokus auf Irland und die Gebiete auf beiden Seiten des Flusses Shannon im Annalenstil mit Einträgen für jedes Jahr aufzählt. Doch handelt es sich eben nicht um Einträge in zeitlicher Nähe zum Geschehen, sondern um eine spätmittelalterliche Kompilation. Gerade bei der fraglichen Stelle zum Herrenrecht der ersten Nacht scheint es sich zudem um eine Beifügung aus dem 15. Jahrhundert zu handeln. Dafür spricht der topische Stil der Stelle. Auch der Zusammenhang mit der Mitgift der Frau (bestowinge), der in dem Text hergestellt wird, spricht für eine solche späte Datierung. Der Quellenwert für das frühe und hohe Mittelalter dieser Annalen scheint aus den genannten Gründen sehr gering zu sein. Somit existiert keine Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht aus dem frühen oder hohen Mittelalter - das erste Mal taucht der Topos in nachantiker Zeit ca. 1250 im Lied der Bauern von Verson auf.Die entsprechenden Stellen in meinen Publikationen sind daher zu streichen: S. 27: Es ist von einer merkwürdigen Ironie, daß auch in den spätmittelalterlichen Annalen von Clonmacnoise Ähnliches über die im frühen neunten Jahrhundert in das Land einfallenden und plündernden Wikinger behauptet wird.S. 71: Andere Sagen aus späterer Zeit verwenden das Herrenrecht als Zeichen von Tyrannei und Despotismus. In diesem Zusammenhang taucht es auch schon in einer frühmittelalterlichen irischen Schriftquelle aus klerikalem Kontext auf. In einer Liste von sexuellen und anderen Mißbräuchen, die den Wikingern im Jahre 830 in den Annalen von Clonmacnoise zugeschrieben wurden, findet sich auch folgende, leider nicht ganz vollständig erhaltene, Anschuldigung: Ihr Anführer soll die Gunst jeder Frau im Königreich in der ersten Nacht nach ihrer Hochzeit haben, also bevor ihr eigner Ehemann fleischlichen Verkehr mit ihr hat, zu wem es ihm gefällt oder sie zu behalten ... (unleserliches Seitenende) zu ihm bei Nacht, um seine Lust zu befriedigen. Dieser Text schließt die große Lücke, die zwischen der Erwähnung des Herren-rechts in der spätantiken Literatur und dem Wiederauftreten des Topos in der spätmittelalterlichen Literatur besteht. Ein Fortleben der Antike ist hier, ganz im Sinne Henri PIRENNEs, deutlich zu beobachten. Im Kontext der schon beschriebenen Verwendungen des Herrenrechts in der antiken Literatur erkennen wir in dieser Anschuldigung jedoch nicht einen Hinweis auf tatsächliche Mißbräuche, sondern eher ein weiteres Beispiel für den fortgesetzten Einsatz dieses Stereotyps in der Literatur seit Anbeginn der Schriftverwendung.S. 331: Das frühe Mittelalter schweigt, bis auf eine Ausnahme, zum Thema des Herrenrechts der ersten Nacht. Nur in den Annalen des irischen Klosters Clon-macnoisie findet sich aus der Zeit um 800 ein Hinweis, daß der antike Topos auch in dieser Zeit in Europa noch bekannt war. Der Schreiber beschuldigte darin die Wikinger einer solchen Tyrannei und bezog damit das Herrenrecht auf die Probleme seiner Zeit. Dieser »Gebrauch« des Herrenrechts der ersten Nacht ist auch ein Merkmal der Verwendung des jus primae noctis in der spätmittelalterlichen Literatur und Dichtung. Literaturergänzung: Murphy, Denis; The Annals of Clonmacnosie, beeing Annals of Ireland from the earliest period to A.D. 1408, translated to English A.D. 1627 by Conell Mageoghagan, Dublin 1896, S. 133f. 
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im Sinne Henri PIRENNEs, deutlich zu beobachten.46 Im Kontext der schon be-
schriebenen Verwendungen des Herrenrechts in der antiken Literatur erkennen 
wir in dieser Anschuldigung jedoch nicht einen Hinweis auf tatsächliche Miß-
bräuche, sondern eher ein weiteres Beispiel für den fortgesetzten Einsatz dieses 
Stereotyps in der Literatur seit Anbeginn der Schriftverwendung. 

Die Folklore des Herrenrechts der ersten Nacht hat sich in Irland bis in die 
Neuzeit aufrecht erhalten. In der erwähnten Untersuchung über das jus primae 
noctis und das sexuelle »Image« irischer Grundherren in der irischen Folklore 
hat Seamas MAC PHILIB 1988 mit Hilfe von Daten, die nach dem Oral History 
Modell gewonnen wurden, die Verbreitung des Topos in der ländlichen Bevöl-
kerungen beschrieben.47 Besonders interessant ist hierbei der Personenkreis, 
dem durch den »Volksmund« die Ausübung des Herrenrechts der ersten Nacht 
nachgesagt wird. Von den insgesamt 44 Aussagen innerhalb des genannten 
Datenkorpus zum Herrenrecht der ersten Nacht beziehen sich dreißig auf iri-
sche Grundherren. Die restlichen vierzehn Nennungen beschuldigen die Wi-
kinger (fünfmal) oder mythologische Könige der irischen Vorzeit. Allen Nen-
nungen ist gemeinsam, daß sie den Inhaber des Rechts auf die erste Nacht als 
Tyrannen oder mächtigen Held beschreiben. Manche Traditionen beziehen sich 
deutlich auf das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit.48 Vereinzelt wird auch, 
in späterer Zeit, eine Verbindung zur Heiratserlaubnis der Bauern hergestellt.49 
Im allgemeinen fehlen jedoch solche Bezüge, und das Herrenrecht dient ledig-
lich zur plastischen Beschreibung des tyrannischen Charakters eines bestimm-
ten Grundherren. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß wir in den Sagen, Legenden und 
Mythen vieler Völker des europäischen und vorderasiatischen Kulturkreises 
die Vorstellung vom Herrenrecht der ersten Nacht verankert finden. Schon zu 
altbabylonischer Zeit war dieser Topos bekannt. Er verbreitete sich bei den 

                                                 
 46 Vgl. PIRENNE 1986. 
 47  Vgl. oben S. 48. Grundlage der Untersuchung sind 44 Berichte über das jus primae noctis 

in der irischen Folklore, die vor allem aus den Archiven des Department of Irish Folklore 
im University College, Dublin stammen und zum größten Teil unveröffentlicht sind. Die-
ses Material gliederte MAC PHILIB nach der Art der Erzählung und nach der Zielgruppe, 
auf die sich die Berichte beziehen.  

 48  MAC PHILIB 1988, S. 101f., S. 106f. 
 49  MAC PHILIB 1988, S. 108, S. 111ff. Eine solche Verbindung findet sich z.B. in dem Be-

richt des englischen Reisenden John Dunton aus dem 17. Jh.: »Beim Essen [...] erzählte 
er uns [...] über eine alte Sitte, nach der der Grundherr die erste Nacht der jungfräulichen 
Bräute beanspruchte; und gerade heute seien einige Ländereien des Earl von Cavan mit 
einer deartigen Klausel zur Verpachtung angeboten worden. Jedoch stehe dabei, daß der 
Bräutigam dieses Recht ablösen darf (sic) für eine niedrige Gebühr, eine Henne oder eine 
Tabakspfeife.« MAC PHILIB 1988, S. 112f. 
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semitischen Völkern, Griechen und Römern, und auch den Kelten war er nicht 
unbekannt. Diese Tradition wurde, wie so vieles andere, durch die Schriftkul-
tur der Kirche aus der Antike in die mittelalterliche Zeit übertragen. Die Be-
sonderheit des Topos in der Literatur und Sagenwelt des Mittelalters ist seine 
doppelte Verwendungsfähigkeit zur Charakterisierung tyrannischer Herrschaft, 
aber auch als Ehrenbekundung für einen Helden. Das Herrenrecht verbindet 
das Moment des Vorrechts, der Ehre, der Machtfülle mit dem Moment ihrer 
Ausnutzung in einer unsozialen Weise, die zutiefst den inneren Frieden einer 
Gruppe, einer Gemeinschaft verletzt.  

Wir werden uns am Ende der Studie dieser Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Status und Sexualität noch ausführlicher zuwenden. Zunächst stehen 
wir nun jedoch vor dem vielleicht spannendsten Teil der Geschichte des Her-
renrechts der ersten Nacht in der europäischen Kultur: der Adaption des Topos 
auf die soziale Beziehung zwischen Grundherr und abhängigen Bauern, haupt-
sächlich anhand der mittelalterlichen Heiratsabgaben.  



 

Kapitel 3 

Hochzeit und Herrschaft im Mittelalter  

In many disciplines, scholars have come to recognize  
that parallel trends and movements and fashions can develop at the same time  

in different lands where can be no question of influence either way. 

Donald HOWELL,  
The four exclusive possessions of a man,  

in: Studia Celtica, Bd. 8/9 (1973/74), S. 66. 

Obwohl der Topos des tyrannischen Herrenrechts der ersten Nacht bis in die 
Anfänge historischer Zeit zurückreicht, erklärt diese Kontinuität nicht hinrei-
chend die breite Entfaltung und spezifische Entwicklung der Thematik im 
Kontext der Heiratsabgaben im späten Mittelalter. Im Zeitraum zwischen 1400 
und 1550 treffen wir in ländlichen Rechtsquellen auf die schon in der Einlei-
tung zitierten Quellen mit der Erwähnung einer Erlaubnisgebühr anläßlich des 
ersten Beilagers eines Brautpaares. Wie konnten im Spätmittelalter manche 
Herren ernsthaft und voller Überzeugung behaupten, daß ihre Vorfahren früher 
das Recht gehabt hätten, mit der Braut in der Hochzeitsnacht das erste Beilager 
zu vollziehen, wenn diese nicht eine bestimmte Abgabe anläßlich der Hoch-
zeitsnacht an den Herrn zahlte? Auf welcher möglicherweise älteren Rechts-
grundlage wurden im Spätmittelalter solche Zahlungen gefordert? Gab es ü-
berhaupt eine solche rechtliche Grundlage, oder waren die Forderungen viel-
mehr fiskalisch motivierte Erpressungsversuche der Herren, die sich auf keinen 
nachvollziehbaren Anspruch gründen konnten? Diese zentralen Fragen nach 
der Begründung des herrschaftlichen Anspruchs auf eine Abgabe anläßlich der 
Eheschließung Unfreier im Mittelalter und einer sich daraus möglicherweise 
ableitenden Erklärung für die Verbindung des literarischen Topos vom Herren-
recht der ersten Nacht mit den mittelalterlichen Heiratsabgaben werden in die-
sem Kapitel zu erörtern sein.  

Zur Einführung wird der grundsätzliche Einfluß von personaler Herrschaft 
und Grundherrschaft auf die Hochzeit und Eheschließung im Mittelalter unter-
sucht. In einem nächsten Schritt werden spezifische Heiratsabgaben betrachtet, 
die in der spätmittelalterlichen Literatur und in der Geschichtsschreibung der 
Renaissance in Beziehung zum Herrenrecht der ersten Nacht gesetzt worden 
sind. Dabei wird zunächst die in diesen Legenden konstruierte Beziehung zwi-
schen Herrenrecht und Abgaben genauer analysiert, bevor diese mit ihrem so-
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zial- und wirtschaftsgeschichtlichen Kontext konfrontiert wird. In der Zusam-
menschau von Abgabentraditionen, Herrschaftskonzepten und der Entwicklung 
des Eheschließungsrechts wird schließlich eine begründete Hypothese zur Ent-
stehung der Beziehung zwischen dem Topos des Herrenrechts der ersten Nacht 
und den europäischen Heiratsabgaben der Braut anläßlich der Eheschließung 
entwickelt.  

3.1. Herrschaft über Eheschließung und Hochzeit 

Die Frage der Herrschaft über Eheschließung und Hochzeit im Kontext der 
ständischen Hierarchisierung des Mittelalters ist bislang nur in Teilaspekten 
von der Forschung behandelt worden.1 Beide Aspekte dieser Thematik, das 
Problem des Wesens und der Bedeutung von Herrschaft seit dem frühen Mit-
telalter wie auch die Entwicklung des Rechts bzw. Brauchtums der Eheschlie-
ßung in dieser Zeit, werfen unabhängig voneinander schon eine Reihe von Fra-
gen auf, die bisher nicht zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst werden konnten. 
Obwohl wir in groben Zügen die Entwicklung des Eheschließungsrechts ken-
nen, sind doch gerade die brauchtümlichen Komponenten dieses Vorgangs in 
ihrer rechtlichen Bedeutung aus den Quellen bis heute nicht klar erfaßbar. E-
benso ist bislang nicht deutlich erkennbar, welche konkreten Konsequenzen die 
Muntherrschaft im frühen Mittelalter für die ihr unterworfenen Personen hatte. 
Vor dem Hintergrund der ausgeprägten sozialen Differenzierung der mittelal-
terlichen Gesellschaft mutet der diesbezüglich in der Forschung häufig benutz-
te Antagonismus von Freiheit/Unfreiheit als fragwürdig und nur bedingt 
verwendungsfähig an. Daher ist es bei der Behandlung der Thematik 
»Herrschaft über Eheschließung und Hochzeit« zunächst notwendig, sich 
knapp über die Geschichte des Eheschließungsrechts im Kontext der 
verschiedenen Herrschaftskonzepte über Personen, die das Mittelalter in seiner 
tausendjährigen Geschichte gekannt hat, zu verständigen. 

Herrschaft, Unfreiheit und Leibeigenschaft – Begriffe und Konzepte  

Die umfangreiche und vieldiskutierte Thematik von Herrschaft und Frei-
heit/Unfreiheit im Mittelalter kann in unserem Zusammenhang nur in zwei 

                                                 
 1  So besitzen wir eine umfangreiche Literatur zur Thematik der Vomundschaft bei der 

Verheiratung von Erbtöchtern oder Witwen (vgl. unten Anm. 112), jedoch kaum etwas 
zur Frage der Herrschaft von Munt-, Grund- oder Gerichtsherrn über die Eheschließung 
abhängiger oder unfreier Personen (Vgl. unten S. 93ff.). 
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Aspekten angeschnitten werden: der Auswirkung von Unfreiheit und Abhän-
gigkeit auf die Rechtsmündigkeit von Personen, insbesondere bezüglich der 
Eheschließung, sowie der Beziehung der frühmittelalterlichen Munt- oder 
Schutzherrschaft zur hoch- und spätmittelalterlichen Gerichts- und Leibherr-
schaft. Zunächst möchte ich jedoch einige grundsätzliche Überlegungen zur 
Begrifflichkeit vorausschicken. 

Die Forschungsdiskussion der vergangenen Jahrzehnte hat gezeigt, daß abs-
trakte Begriffe wie »Freiheit« und »Unfreiheit« nicht in der Lage sind, das 
Kontinuum der sozialen und rechtlichen Realitäten mittelalterlichen Lebens 
adäquat zu beschreiben.2 Man hat auf der Suche nach dem Ausweg aus diesem 
Dilemma versucht, behelfsweise neue Begriffe, wie den des »Halbfreien« ein-
zuführen.3 Dies ist von der Forschung zu Recht verworfen worden, weil sich 
eine derartige Konstruktion in den Quellen nicht ausmachen läßt und zudem in 
sich widersprüchlich erscheint.4 Auf der anderen Seite spielt der aus dem klas-
sischen römischen Recht entlehnte Gegensatz zwischen Freiheit/Unfreiheit 
eine zu große Rolle in der mittelalterlichen Rechtsprechung und Selbstwahr-
nehmung, als daß er zugunsten eines Konzepts gradueller Abhängigkeiten ohne 
scharfe Trennung zwischen frei und unfrei aufgegeben werden könnte. Ein 
Trost in dieser Situation ist, daß schon die mittelalterlichen Juristen und Prak-
tiker vor dem gleichen Problem standen und im Einzelfall immer wieder zu 
Hilfskonstruktionen wie der Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Abgaben 
oder zur Leistung gewisser Dienste greifen mußten, um den Stand einer Person 
auf dem bipolaren Raster von frei/unfrei zu verorten. 

Diejenigen Personen, die man im Mittelalter gerne als »servi« bezeichnete 
und die wir heute mit dem Begriff der »Unfreien« zu fassen versuchen, umfaß-
ten eine große soziale Bandbreite. Man versteht darunter zunächst die eigentli-
chen Sklaven,5 dann das Hausgesinde (servi non casati), die niedergelassenen 
Dienstleute (servi casati), die Grundhörigen oder Grundholden (servus glebae 
adscriptae) und schließlich die Zensualen (censuales) und Wachszinser (cero-

                                                 
 2  Vgl. zu dem folgenden besonders BADER 1942, S. 79ff.; BOSL 1957, S. 193-219; DERS. 

1973, S. 3-39; BLOCH 1963, Bd. 1, S. 286-355; DUBLED 1963, S. 289-325; MERZBACHER 
1970, S. 257-83; RUDOLF 1976, S. 31-123; IRSIGLER 1976/77, S. 1-15; FONTANA 1987; 
SCHMUGGE 1991, S. 307-324; DIESTELKAMP 1991, S. 485-510; FRIED 1991, S. 7-16; 
LANDAU 1991, S. 177-196; GRAUS 1991, S. 409-433; GOETZ 1993, S. 29-51; KÖHN 1994, 
S. 308ff.; OBERMEIER 1996, S. 48-62. 

 3  Vgl. MASSIET DU BIEST 1927; HW 1987, S. 266.  
 4 Vgl. BLOCH 1963, Bd. 1, S. 327. 
 5 Für die später, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, ein neuer Begriff, esclavus, 

abgeleitet von einer ethnischen Bezeichnung, geprägt wurde.  
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censuales).6 Die soziale Spannweite reicht in rechtshistorischer Perspektive 
von tiefster persönlicher »Unfreiheit«, d.h. Bindung und Beschränkung in der 
persönlichen Rechtssituation, bis zur weitgehender persönlicher »Freiheit«, 
d.h. relativ autonome Rechtsfähigkeit. Philippe de Beaumanoir beschreibt diese 
Situation der Unterschiede innerhalb der Unfreien für das 13. Jahrhundert ein-
dringlich in seinen »Coutumes de Beauvaisis«.  
»Und diese Sorte von Leuten (serfs) sind nicht alle von einem Stand (condicion), vielmehr gibt 
es mehrere Stände der Unfreiheit (servitude). Denn die einen der Unfreien (serfs) sind so ihrem 
Herrn unterworfen, daß er von ihnen im Leben und im Tod nehmen kann, was er will, und 
ihren Körper gefangen halten, so oft es ihm gefällt, zu recht wie zu unrecht, und er muß sich 
niemanden gegenüber dafür verantworten denn vor Gott. Und die anderen werden nachsichti-
ger behandelt, denn im Leben kann der Herr von ihnen nichts verlangen, wenn er sie nicht 
ungerecht behandelt, außer ihren Zinsen, Renten und Abgaben.«7  

Wenn man diese heterogene Personengruppe dennoch unter einem einzigen 
Oberbegriff fassen möchte, so waren die »Unfreien« weniger durch die Tatsa-
che der Dienstleistung oder Abhängigkeit von einer Person als solches von den 
»Freien« geschieden als vielmehr durch die Art des Dienstes, der entweder als 
Gegenleistung für die Ausübung von Herrschaftsfunktionen oder aufgrund von 
usurpierten Machtverhältnissen zu leisten war. Es handelt sich bei diesen spe-
ziellen Diensten um die sogenannten opera serviles, um die viel berufenen 
klassischen Zeichen der »Unfreiheit«, die erstaunlicherweise schon früh an 
Abgabenleistungen gekoppelt sind: Sterbefallabgabe, Heiratsabgabe und Kopf-
zins (Rekognitionszins). Außer diesen Abgaben waren vor allem gemessene 
und ungemessene Frondienste meist ein Zeichen einer solchen speziellen »un-
freien« Dienstbarkeit.  

Die Aussagekraft dieser Abgabenverpflichtungen für den Stand einer Person 
im Mittelalter ist in der Forschung jedoch umstritten. Leo VERRIEST hat in sei-
nen Arbeiten betont, daß auch »freie« Personen Abgaben gezahlt hätten, die 
allgemein als spezifisch für »Unfreie« gelten.8 Tatsächlich ergibt eine Untersu-
chung der Heiratsabgaben im europäischen Kontext, daß sie gerade im frühen 
und hohen Mittelalter auch von Personen gefordert wurden, die wir in bezug 
auf ihren rechtlichen Stand als frei bezeichnen müssen.9 Doch hat die Entwick-
lung im späten Mittelalter dahin geführt, daß diese Abgaben immer enger mit 
Unfreiheit und Abhängigkeit assoziiert wurden, da Freiheit eben als Freiheit 
von solchen Abgaben und Diensten definiert wurde. Auf die eigentlichen 

                                                 
 6  LANDAU 1967, S. 517ff. Vgl. KÖHN 1994, S. 308ff.; GILCHRIST 1976, S. 278f.; 

GILCHRIST 1977, S. 304ff. 
 7  PHILIPPE DE BEAUMANOIR 1899, S. 234 (§ 1452). Vgl. auch unten Anm. 169. 
 8 VERRIEST 1946, S. 201-209. 
 9  Vgl. z.B. unten S. 147ff.  
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Gründe für die Assoziation zwischen bestimmten Abgaben und der Unfreiheit 
werden wir noch zu sprechen kommen. Die kurze Erörterung der Problematik 
an dieser Stelle soll lediglich für das Problem der adäquaten terminologischen 
Beschreibung sozialer und rechtlicher Standesrealität im Mittelalter sensibili-
sieren.10 

Die Begriffe Freiheit bzw. Unfreiheit weisen durch ihre Etymologie auf ihre 
Verankerung in der sozialen Bindung zwischen Personen hin. »Frei« leitet sich 
in einer Hauptbedeutung aus »geliebt« im Sinne von »geschont« oder »ge-
schützt« ab. Damit bedeutete »Freiheit« ursprünglich »das Hineingestelltsein 
in konkrete Bindungen, die einen geschützten Lebensraum garantieren«.11 Die 
Basis dieser »konkreten Bindung« zwischen Herrn und Unfreien war die Munt- 
oder Schutzherrschaft über Personen. Ihre Qualität und ihre Beziehung zur 
spätmittelalterlichen Gerichtsherrschaft soll deshalb im folgenden kurz thema-
tisiert werden. 

Nach der klassischen, von Andreas HEUSLER begründeten Sichtweise sind 
die Herrschafts-, Schutz- und Abhängigkeitsverhältnisse des Mittelalters aus 
der Munt des Hausvaters hervorgegangen.12 Karl KROESCHELL hat sich 1968 
gegen diese traditionelle Auffassung gewandt und die Bedeutung der Munt des 
häuslichen Bereichs für die Entstehung der Königsherrschaft in Frage gestellt.13 
Bis heute ist die Frage der Klärung nicht entscheidend näher gebracht. 

Der Ausdruck mundium, die lateinische Form des deutschen munt und des 
alten angelsächsischen mund, bezeichnet nach germanischer Rechtsauffassung 
die Herrschaft über Personen.14 Der Begriff des mundiburdium (Schutzgewalt 
über eine anvertraute Person) findet sich im fränkischen Bereich im Zusam-
menhang mit anderen Schutz- und Herrschaftsverhältnissen, die über die Kern-
familie hinausweisen. Das Verhältnis zwischen Lehnsmann und Lehnsherrn 
wurde als mundiburdium bezeichnet; sogar die Schutzmacht und Pflicht des 

                                                 
 10 Durch die Verwendung des Sammelbegriffs der »Unfreien« ist das eigentliche terminolo-

gische Problem nicht gelöst, sondern nur umgangen. Rolf KÖHN 1994, S. 308f. betont 
deshalb zu Recht, daß ein Rückzug in zeitgenössisches Vokabular keinen Ausweg aus 
dem Dilemma der genauen Bezeichnung unterschiedlicher Stände/sozialer Gruppen in-
nerhalb der Dichotomie frei/unfrei im Mittelalter bietet.  

 11  IRSIGLER 1976/77, S. 7. Vgl. auch FONTANA 1987, S. 72ff.; SCHMUGGE 1991, S. 308; 
DIESTELKAMP 1991, S. 486.  

 12  HEUSLER 1885, Bd. 1, S. 85ff. und 1886, Bd. 2, S. 277ff. Die Muntherrschaft eines Va-
ters über seine Tochter endete im allgemeinen mit ihrer Eheschließung. Bei dem Sohn 
war es die Abschichtung, bei der er aus der väterlichen Munt entlassen wurde. LEXMA. 
Bd. 5, S. 919. 

 13  KROESCHELL 1968, S. 37ff.  
 14  SIMONNET 1898, S. 2. Vgl. WAITZ 1886, S. 375-385, sowie zur Bedeutung als Brautpeis 

unten S. 85. 
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Königs über die Kirche fällt in diesen Bedeutungszusammenhang.15 Auch das 
Schutzverhältnis des Königs über Kaufleute, Kleriker und Juden sowie über 
Witwen und Waisen wird auf Königsbann und Königsschutz zurückgeführt.16 
In einem solchen Kontext erscheint das mundiburdium als Schutzherrschaft 
über Personen und Korporationen unterschiedlichster Art und Weise. Derartige 
Schutzverhältnisse aus einer väterlich-hausherrlichen munt abzuleiten, er-
scheint in diesem Kontext in der Tat als bedenklich und zu stark an die rö-
misch-rechtliche Vorstellung der patria potestas angelehnt, auch wenn Paralle-
len sicher nicht von der Hand zu weisen sind. 

Die soziale Organisationsform, mit der die Schutzherrschaft im frühen und 
hohen Mittelalter identifiziert werden kann, ist die familia. »Als familia be-
zeichnen die Quellen die Gesamtheit aller homines eines Grundherren, das 
heißt alle freien oder unfreien Personen, die an seinem Hof, auf seinen Gütern 
oder außerhalb leben und ihm durch ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis 
verbunden sind.«17 Karl BOSL hat sie als wichtige soziale Grundstruktur des 
frühen Mittelalters bezeichnet. Seiner Auffassung nach waren außer den Füh-
rungsschichten die gesamte Bevölkerung dieser Zeit in die familiae eingebun-
den. Diese familiae seien »Schutzverbände und Leistungsgruppen« gewesen; 
sie bildeten die wirtschaftliche Grundlage der frühmittelalterlichen Gesell-
schaft.18 Der Kopf eines solchen Verbandes, der Schutzherr, übte eine Schutz-
herrschaft (tuitio) über die Mitglieder seiner familia aus. Schutzherrschaft 
konnte leisten, wer in der Lage war, Schutz zu bieten. Dies war in früher Zeit 
in erster Linie der König, aber auch die Kirche entwickelte sich besonders im 
8. und 9. Jahrhundert zum Schutzherrn, deren Schutzhörigen cerocensuales 
oder Wachszinsige genannt wurden.19 Solche Verbände konnten, wie das Bei-
spiel von klösterlichen familiae dieser Zeit zeigt, eine Vielzahl von Personen 
umfassen.20 Den Eintritt in eine solche Schutzherrschaft bildete die commenda-
tio oder aber später in besonderem Maße die Geburt. Welchem ursprünglichen 
Rechtsstatus die Mitglieder einer familia auch immer angehört haben mochten: 
die Entwicklung, vor allem seit dem 10. Jahrhundert, hat zu einem immer wei-
teren Absinken dieses Personenkreises in die »Unfreiheit« und damit insgesamt 

                                                 
 15  LEXMA. Bd. 5, S. 898. 
 16  HDR. Bd. 3, Sp. 759.  
 17  DOLLINGER 1982, S. 226.  
 18  BOSL 1975, S. 413. 
 19  FRANZ 1970, S. 20; SCHULZ 1976, S. 86ff.  
 20  Vgl. COLEMAN 1971, S. 205ff.  
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gesehen zur Vereinheitlichung ihres Standes bei gleichzeitiger Wahrung der 
sozialen Unterschiede und Schichtung (Besitz, Ansehen etc.) geführt.21 

Mit dem Erstarken der Partikulargewalten nach der Auflösung der karolin-
gischen Verwaltungseinheit bei gleichzeitigem Rückgang der Bedeutung von 
königlicher Schutzherrschaft war auch die Grundlage für die Entstehung der 
partikularen Gerichtsherrschaft, der Immunität, gelegt. Neben der »äußeren 
Sicherheit« der familia wurde die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung des 
Personenverbandes zur wichtigen Aufgabe des Schutzherrn. Die Ausbildung 
von lokalen Immunitäten schon in merowingischer Zeit mag eine Grundlage 
dieser Entwicklung gewesen sein.22 Im westfränkischen Bereich entstand die 
seigneurie banale im 10. Jahrhundert, in England tritt die Bezeichnung sac and 
soc um 1020 zum ersten Mal auf.23  

Diese neue Form der Herrschaft ging einher mit einer veränderten Sied-
lungsform, der Auflösung der ursprünglichen Villikationsverfassung. Für den 
südwestdeutschen Bereich läßt sich diese Form der Herrschaft über Land und 
Leute deutlich von den hochmittelalterlichen Rechtsverhältnissen abgrenzen: 
»Während die ältere Grundherrschaft allein aus den Bauern ihrer Hofstellen 
einen Verband bildete und in den einzelnen Dörfern meistens nur einen Teil 
der Hörigen umfaßte, entstand nunmehr aus der Herrschaft eines Herrn über 
ein Dorf eine neuartige Herrschaftsform. Sie erstreckte sich auf den Bereich 
eines einzigen Dorfes und erfaßte alle Bewohner, die innerhalb dieser Dorfge-
markung ansässig waren. Das dörfliche Herrschaftsrecht erscheint in den süd-
westdeutschen Quellen als ›Zwing und Bann‹, als das Recht, im Dorf zu gebie-
ten und zu verbieten; Zwing und Bann sind dabei regelmäßig mit 
Niedergerichtsrechten verbunden. Alle Personen, die im Bereich eines Dorfes 
lebten, unterlagen dieser niederen Gerichtsbarkeit, ohne Rücksicht auf die 
jeweilige grundherrliche und leibherrliche Zugehörigkeit und die 
unterschiedliche personenrechtliche Stellung des einzelnen Bauern.«24 Diese 

                                                 
 21  Schutzbedürftigkeit führt zur Abhängigkeit vom Schutzherrn und damit gleichzeitig zum 

Verlust der selbstständigen Handlungsfährigkeit des Schützlings. Weitere Gründe für das 
Absinken in die Unfreiheit sind nach FRANZ in militärischen und politischen Entwicklun-
gen zu suchen. Der Übergang zum Panzerreiterheer in der Karolingerzeit beraubte die 
leichter bewaffneten Fußtruppen ihrer militärischen Bedeutung. Durch die steigende Be-
deutung der Kirche für die Staatsverwaltung (Reichskirchensystem) verloren freie Bauern 
zudem politisch an Einfluß. FRANZ 1970, S. 20. 

 22  BOUTRUCHE 1968, Bd. 1, S. 129ff. 
 23  LIEBERMANN 1912, S. 460 (§24) hält andere Urkunden des 10. Jh., die sac and soc er-

wähnen, für falsch oder falsch datiert. Vgl. dagegen KIENAST 1978, S. 904, der die Auf-
fassung vertritt, daß sac und soc um 950 zum ersten Mal nachzuweisen sei. Siehe auch 
GENICOT 1982, S. 34f. 
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nenrechtliche Stellung des einzelnen Bauern.«24 Diese Form der Herrschaft zog 
den schon beschriebenen Angleichungsprozeß der verschiedenen bäuerlichen 
Gruppen nach sich, der sich vor allem nivellierend auf den Stand der einzelnen 
Personen des Herrschaftsverbandes auswirkten. Die ersten Ansätze dieser neu-
en Ortsherrschaft gehen auf das 10. Jahrhundert zurück, seine Ausprägung zur 
Ortsherrschaft erfuhren Gerichts- und Bannherrschaft vom 11. bis zum 14. 
Jahrhundert.25 Der mittelalterliche »Personenverbandsstaat« löste sich zu Guns-
ten eines Prinzips auf, das auf der Herrschaft über Grund und Boden beruhte.26 
Es sind aber gerade im späten Mittelalter auch gegenläufige Tendenzen zu be-
obachten, die durch die Fixierung von Herrschaft auf den Leib des Unfreien 
bestimmte herrschaftliche Rechte zu wahren suchte. Diese werden in ihrer Be-
ziehung zur Gerichtsherrschaft und zu den typischen Abgaben der Unfreiheit 
im folgenden noch zu erörtern sein. 

Zwing und Bann als Ausdruck hoch- und spätmittelalterlicher Gerichtsherr-
schaft beziehen sich somit auf die alte Muntherrschaft. Deshalb konnte der 
Herr mit Verweis auf Zwing und Bann auch in das Privatleben seiner abhängi-
gen Eigenleute intervenieren, z.B. bei der Eheschließung oder bei Erbschafts-
angelegenheiten.27 Alfons DOPSCH meinte diesbezüglich 1964: »Es ist bekannt, 
wie sich dann auf Grund der Immunität eine (niedere) Gerichtsbarkeit in der 
Hand des Immunitätsherrn entwickelte. Die Muntgewalt über die auf seinem 
Grund und Boden ansässigen unfreien und halbfreien Leute hat zunächst eine 
Gerichtsbarkeit über die Streitigkeiten dieser, sofern sie auf seinem Grund und 
Boden ausgebrochen waren, naturgemaß ergeben.«28 Robert BOUTRUCHE hat 
vermutlich diese Verbindung zwischen der alten Muntherrschaft und der spät-
mittelalterlichen Gerichtsherrschaft gesehen, als er in einer Fußnote schrieb, 
daß der Gedanke an ein herrschaftliches jus primae noctis nur im Zusammen-
hang des Anwachsens des ban seigneuriale wiederbelebt werden konnte.29 Die-

                                                 
 24  RÖSENER 1991, S. 537ff. Vgl. BADER 1937, S. 617-637, DERS. 1955, S. 33-52; SIMON 

1995, S. 403-410. 
 25  RÖSENER 1991, S. 551ff. 
 26  Vgl. insgesamt zur Entwicklung der seigneurie banale: GENICOT 1982, Bd. III, S. 1ff. 

(besonders S. 25) 
 27  BOUTRUCHE 1968, Bd. 1, S. 126. 
 28  DOPSCH 1964, S. 6. 
 29  BOUTRUCHE, 1968, S. 128, Anm. 6: »Des ›droits ridicules‹, selon l’expression des feu-

distes français, affirment leur puissance. On ne les connaît guère avant la seconde moitié 
du Moyen Age. Autant des résurgences locales de pratiques sans doute anciennes, issus, 
croyons-nous, du climat entretenu soit par la vie de clan ou de tribu, soit par l’esclavage, 
et remises en honneur grâce à l’accroissement du ›ban seigneurial‹. Tel le droit de jamba-
ge, ou de cuissage (pudiquement, jus primae noctis), en vertu duquel le seigneur pouvait 
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se Ableitung der Gerichtsherrschaft aus der alten Muntherrschaft kann man 
deutlich bis in die frühe Neuzeit hinein beobachten. Die Ehrenrechte, die Jean 
RAMIÈRE DE FORTANIER in seiner Arbeit über die »Droits seigneuriaux dans la 
sénéchaussée et comté de Lauragais (1553-1789)« von der hohen Gerichtsbar-
keit ableitete, waren tatsächlich die letzten Ausläufer von Eingriffen in das 
Privatrecht der Eheleute, die sich nur durch eine Rückbeziehung und Rechtfer-
tigung durch ursprünglich vormundschaftliche Rechte des Herrn erklären las-
sen. RAMIÈRE DE FORTANIER schrieb 1932 über ein Ehrenrecht des Herrn von 
Fourquevaux bei der Heirat seiner Untertanen im Jahre 1689: »Wenn die 
Brautleute zur Messe schreiten, nehme ich oder jemand meines Hauses sie an 
der Hand und führe sie über die Brücke in der Stadt bis zum Fuße des Altars, 
und aufgrund dieser Ehre, die ich ihnen erweise, gebührt mir auch ein Ehren-
platz an der Hochzeitstafel.«30 Wir müssen daher auch mit einem Rückgriff auf 
alte Konzepte von Vormundschaft und Muntherrschaft in den Quellen des spä-
ten Mittelalters bezüglich der Heiratsabgaben und Heiratsbeschränkungen 
rechnen. 

Welcher Stellenwert kommt in diesem Zusammenhang dem Begriff und 
dem Konzept von Leibherrschaft zu?  

Der Begriff der Leibherrschaft oder Leibeigenschaft ist wie kaum ein ande-
rer durch die liberalen Strömungen des Aufklärung politisiert und mit einer 
negativen Konnotation belegt worden.31 Der Ausdruck »leibeigen«, der expres-
sis verbis im Jahre 1388 zum ersten Mal bezeugt ist, wird im 15. Jahrhundert 
häufiger und drängt die frühere Bezeichnung »eigen« zurück.32 Es ist in der Tat 
interessant, daß der Begriff eine Weiterentwicklung im Hinblick auf einen Be-

                                                                                                                                 
partager la couche de la nouvelle mariée durant sa première nuit.« Vgl. zu den »droits ri-
dicules« unten S. 294ff.  

 30  Ramière de FORTANIER 1932, S. 80, mit Verweis auf: AD Dénombrement 1689, t. II, p. 
361. Vgl. auch die besondere Rechte des Herr auf Tanzdarbietungen, die bei KLINGER, 
1749, S. 139 erwähnt werden, und die Umsetzung der Thematik in der Literatur, wo die 
Braut im »Lohengrin« vom Edelsten der anwesenden Gäste zum Brautgemach geführt 
wird. JARISCH 1953, S. 102. 

 31  Vgl. ULBRICH 1979, S. 12f.; RABE 1977, S. 2f.; ANDERMANN 1990, S. 302. 
 32  KNAPP 1898, S. 19. KNAPP meint, dem Wechsel der Bezeichnung würde keine Verschär-

fung der Abhängigkeit entsprechen. Dagegen BLICKLE 1975. Vgl. RABE 1977, S. 33ff. 
KÖHN 1994, S. 315f. zeigt, daß Ausdrücke wie eigneschaft des libes oder aigenschaft sins 
libs schon seit 1325 in den Quellen auftauchen. In der Pfalz tritt der Begriff in der Mitte 
des 15. Jh. auf. ANDERMANN 1990, S. 289. Hannah RABES (1977) Versuch, grundsätzlich 
zwischen Eigenheit und Leibeigenheit zu unterscheiden, ist von der Forschung zurecht 
kritisch bewertet worden. Vgl. WUNDER 1980, S. 172f. 
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zug zum Körper erfährt.33 Die Tendenz, die Unfreiheit mit dem Körper einer 
Person zu verbinden, stellt nämlich im Spätmittelalter keine Seltenheit dar. 
Auch in England spricht man schon am Ende des 13. Jahrhunderts von der Hei-
ratsabgabe merchet als »redemptio carnis et sanguinis«,34 weil ihre Zahlungs-
verpflichtung von der Mutter auf die Kinder weitervererbt wurde. Die Verbin-
dung des Fleisches mit rechtlichen Qualitäten wie Freiheit oder Unfreiheit 
spiegelt die Bedeutung des Körpers als Arbeitskraft und Instrument in dieser 
Zeit. Auch die Anfänge der Verbindung von Standesqualitäten mit dem Körper 
lassen sich aus solchen Vergleichen ablesen. Unfreies Blut unterschied sich im 
Volksglauben von adeligem oder freiem Blut. Soziale Unterschiede wurden in 
gewisser Weise »physiologisiert«. Dieser Aspekt erscheint mir auch für die 
Bildung des Begriffs »Leibeigenschaft« von Bedeutung zu sein, der meist aus 
der Verfügungsgewalt des Herrn über den Körper einer Person abgeleitet wird.  

Allgemein wird die Ausbildung der spätmittelalterlichen Leibherrschaft mit 
dem Auseinanderfallen von Grund- und Gerichtsherrschaft sowie der Mög-
lichkeit Unfreier, sich auf fremdem Urbar niederzulassen, erklärt. Zins und 
Dienstansprüche waren nun nicht mehr nur aus einem dinglichen 
Abhängigkeitsverhältnis, der Grundhörigkeit, ableitbar, sie mußten bei 
                                                 
 33  Das Wort »leibeigen«, oder »eigen«, war zunächst nichts anderes als die den mittelalterli-

chen Vorstellungen entsprungene Bezeichnung einer auf die Person statt auf den Boden 
bezogenen Abhängigkeit und Ausdruck der persönlichen Bindung zwischen Herrn und 
abhängigen Personen im Spätmittelalter. ANDERMANN 1990, S. 302. »Daß der Leibeigene 
mit dem römischen Sklaven auf gleicher Stufe stehe, war im westlichen Deutschland 
schon in der ersten Hälfte des 16. Jh. ausgesprochen worden, als man, berauscht durch 
die Freude über die neuerworbenen Kenntnisse römischer Verhältnisse, sich durch die 
oberflächlichsten Ähnlichkeiten verführen ließ, das Altertum in der Gegenwart wiederzu-
finden, so hier durch das Wort leibeigen, das ja in der Tat an Sklaverei erinnert, durch die 
Freilassung, durch die Vererbung von mütterlicher Seite u. dgl.« KNAPP 1898, S. 43. 
Derartige Vergleiche führten im 16. Jh. zu einer negativen Bewertung der Leibeigen-
schaft in Westdeutschland. Der Begriff »leibeigen« wurde in zunehmenden Maße als dis-
kriminierend empfunden. ANDERMANN 1990, S. 284. 

 34  Merchet für die Verheiratung ihrer Töchter und Schwestern mußten die Bauern in Ramp-
ton (Nottinghamshire) im Jahre 1247 bezahlen. Merchet für die Töchter gaben auch die 
Bauern aus Weekly (Northamptonshire). Die Bauern aus Ashby in demselben Bezirk 
konnten ihre Töchter nicht »sine redemptione« verheiraten. In Heckingham (Norfolk) 
wurde ebenfalls zu Beginn des 13. Jh. die Frage erörtert, ob die Bauern »gersumam de fi-
lia sua maritanda« zu zahlen hätten. 1290 war ein Höriger des manors von Gressenhall 
(Norfolk) zu »merchetum carnis et sanguinis« verpflichtet. Die Bauern von East Bergholt 
(Suffolk) mußten im 13. Jh. merchet für die Eheschließung iherer Töchter bezahlen. Ein 
Höriger der Abtei Abindon (Berkshire) »dandi maritagium et marchetum pro filia et soro-
re sua ad voluntatem ipsius Abbatis« Alle Beispiele nach: PIKE 1891, S. XIX.f. mit Ver-
weis auf Placitorum Abbreviatio 125 b; 95 a; 92 a; 57 a; 221 b; und Placita corum Conci-
lio, Mich., 37, Hen. 3, R° 4 sowie Placita de Banco, Easter, 34, Hen. 3, R° 20. 
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keitsverhältnis, der Grundhörigkeit, ableitbar, sie mußten bei Abwanderung auf 
die Person, den Leib, fixiert werden. Dieser Vorgang ist für den südwestdeut-
schen Bereich im wesentlichen auf das 13./14. Jahrhundert zu datieren.35 Älte-
ren Ursprungs waren jedoch die personalen Abgaben wie Sterbefall, Heirats-
abgabe und Kopfzins. In diesem Sinne schreibt Kurt ANDERMANN: »Auch die 
prinzipiell geltenden Freizügigkeits- und Heiratsbeschränkungen sowie die 
leibherrliche Strafgewalt gründeten in der umfassenden Eigenschaft der unter-
gegangenen Villikationsverfassung und waren nicht etwa eigens im Zusam-
menhang mit der Herausbildung der Leibherrschaft entwickelte Lasten. 
Vielfältige Geflügelabgaben, Haupt- und Herdrechte sowie Freizügigkeits- und 
Ehebeschränkungen, die zum überwiegenden Teil gleichfalls von der alten 
Fronhofverfassung herrühren, kennzeichnen bis weit in die Neuzeit nicht allein 
die Leibherrschaft, sondern ebenso die unterschiedlichen Formen der Grund-, 
Orts- und Landesherrschaft. Neu an den vom Leibherrn erhobenen Abgaben 
war nur ihr ausschließlicher Bezug auf die Person, ihre Loslösung von Grund 
und Boden.«36 Durch die Auflösung der Villikationsverfassung wurden die 
ursprünglich auf einen Herrn konzentrierten Verpflichtungen aus personalen 
und dinglichen Bindungen auf mehrere Herrn verteilt. Im 15. und 16. Jahrhun-
dert konnten die Herrschaftsverhältnisse stark aufgesplittert sein. Der Ge-
richtsherr über ein Dorf war nicht unbedingt identisch mit dem Leibherrn von 
Personen oder mit dem Grundherren der Bauernhufen. Leibherrschaft in dieser 
Zeit war also nicht aus einem der beiden anderen Rechtsverhältnisse abgeleitet, 
sondern konnte unabhängig von ihnen bestehen.37 Wenn wir in den folgenden 
Kapiteln Heiratsabgaben und Beschränkungen bei Eheschließung Unfreier be-
handeln, sollten wir diese Phänomene nicht aus der spätmittelalterlichen Leib-
herrschaft heraus zu verstehen versuchen, sondern vielmehr aus ihrer Veranke-
rung in der Fronhofverfassung und dem frühmittelalterlichen Konzept der 
Muntherrschaft.  

Nach diesem kurzen und notwendigerweise kursorischen Überblick zu Beg-
riffen und Konzepten der mittelalterlichen ländlichen Sozialgeschichte, die im 
Zusammenhang mit dem Ursprung und der Funktion des Heiratszinses im Mit-
telalter von Bedeutung sind, sei nun eine Einführung in die Entwicklung der 
weltlichen Rechtsauffassung der Eheschließung in ihrer güterrechtlichen Di-
mension und die schon früh einsetzende Überformung des Eheschließungs-
rechts durch die Kirche gegeben, um schließlich verschiedene Formen von 
Herrschaft über Ehe und Hochzeit zu erörtern. 

                                                 
 35  ULBRICH 1979, S. 19. Vgl. BOSL/FRANZ 1958, S. 621-625. 
 36  ANDERMANN 1990, S. 291. 
 37  KNAPP 1898, S. 20; ANDERMANN 1990, S. 283f. 
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Die Eheschließung nach frühmittelalterlicher Rechtsauffassung 

Die legitime, erbfähige Eheschließung nach frühmittelalterlicher weltlicher 
Rechtsauffassung war ein komplexer stufenartiger Vorgang (mariage par éta-
pes), der verschiedene Rechtshandlungen (Formalakte), vor allem aber den 
Austausch von Geschenken der beiden beteiligten Familien implizierte.38 Der 
ursprünglich mit großer Wahrscheinlichkeit bei den indogermanischen Bevöl-
kerungen verbreitete Brautpreis, eine Zahlung des Bräutigams an die Sippe der 
Braut, verwandelte sich schon bald in eine Zahlung an die Braut selbst (Dota-
lehe).39 Ob der früheste Bericht über das Eheschließungsbrauchtum der 
germanischen Stämme, Tacitus Germania 18, von einem Brautpreis dieser 
späteren Form oder aber von einer mißverstandenen Morgengabe spricht, ist 
bis heute strittig.40 Von der Familie der Braut wurde eine andere Gabe, die 
sogenannte Mitgift, der Braut in die Ehe mitgegeben.41 

Vorherrschende Eheform in merowingischer und fränkischer Zeit war die 
Muntehe in der Form der Dotalehe. Nach klassischer Auffassung ist das na-
mengebende Moment dieser Eheschließungsform die Übergabe der Munt (im 
Sinne von Herrschaft) über die Braut durch den Vater an den Bräutigam bei der 
Eheschließung. Dafür war von der Mannesseite oder vom Bräutigam ein Braut-
schatz oder Muntgeld (mundium, wittimon, pretium puellae, mundr, meta) zu 
entrichten, wobei spätere Quellen eher die Interpretation eines Kaufpreises für 
die Munt nahelegen.42 Dieses mundium hatte einen tatsächlichen Wert, war also 
nicht nur eine symbolische Zahlung. In den langobardischen Quellen, wo das 
Konzept des mundiums als Eigenwert besonders deutlich ausgestaltet ist, tritt 
es uns als materielles Eigentumsrecht entgegen, an dem sogar mehrere Perso-

                                                 
 38  GAUDEMET 1987, S. 96.  
 39  HERMANN 1934, S. 45; MIKAT 1978, S. 28, 38 Anm. 108; SCHULZE 1986, S. 487. Vgl. 

dagegen LEMAIRE 1929a, S. 422, Anm. 28. 
 40  »Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert, intersunt parentes et propinqui ac mu-

nera probant, munera non ad delicias muliebres quaesita nec quibus nova nupta comatur, 
sed boves ad frenatum equum et scutum cum framea gladioque. MUCH 1959, S. 190. Vgl. 
HUGHES 1985, S. 18f.; SCHULZE 1986, S. 487; GOODY 1986, S. 260f.; grundlegend: 
VANDENBOSSCHE 1953, S. 46-51. 

 41  Der Begriff der Mitgift (lat. dos) ist in der Forschung nicht eindeutig definiert, d.h. er 
kann sowohl die von der Seite des Bräutigams als auch von der Seite der Braut in die Ehe 
eingebrachten Güter bezeichnen. GOODY 1986, S. 257ff. In Anlehnung an 
VANDENBOSSCHE 1953 spricht man allgemein bei einer Gabe des Mannes an die 
Brautseite von einer dos ex marito. 

 42  HRG 1995, Bd. 3, S. 758. Im isländischen und norwegischen Recht mußte das mundr 
mindestens eine Mark betragen. Ansonsten waren die Kinder der Frau nicht erbberech-
tigt. RIVE 1869, Bd. 1, S. 102. 
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nen teilhaben konnten.43 Es ist das Recht, das der Bräutigam sich durch Über-
gabe des Brautschatzes bzw. Brautpreises über seine Braut erworben hat.44 Ü-
ber die Beziehung des mundiums bzw. die das mundium repräsentierende Geld-
summe zur sogenannten dos ex marito, dem Geschenk des Mannes an die Frau 
anläßlich der Eheschließung, besteht bis heute in der Forschung keine Einig-
keit.45 Jedenfalls wird man von unterschiedlichen Ausprägungen des Brautprei-
ses in den verschiedenen Volksrechten ausgehen müssen, der möglicherweise 
eine eigenständige Zahlung neben der fakultativen dos ex marito darstellte. Da 
die lateinische Bezeichnung als dos jedoch auf beide Formen, wenn sie über-
haupt zu trennen sind, zutrifft, wird sich aus den Quellen schwerlich eine ein-
deutige Antwort finden lassen.46 

Die zeremonielle und ritualisierte Übergabe der Braut gegen Übergabe des 
Brautschatzes wird vielfach als Ursprung der später sich entwickelnden Trau-
ungshandlung angesehen.47 Die weiteren Elemente einer Muntehe waren Ver-
lobung, die feierliche Heimführung oder Brautfahrt,48 das Beilager und schließ-
lich die Morgengabe.49 Vor allem die Heimführung oder die Brautfahrt treten in 
                                                 
 43  TUNZELMANN VON ADLERFLUG 1897, S. 39ff. Der Autor warnt auch vor einer Verallge-

meinerung des Muntbegriffs zur Zeit der Volksrechte und nimmt eigenständige Ausprä-
gungen der Munt im fränkisch-angelsächsischen Bereich einerseits und im langobardisch-
alemannischen Bereich andererseits an. DERS. S. 10. Vgl. auch RIVE 1862, Bd. 1, S. 
102ff.  

 44  TUNZELMANN VON ADLERFLUG 1897, S. 59. 
 45  Vgl. VANDENBOSSCHE 1953, S. 139ff. Der Autor versucht, zwischen der dos ex marito 

und dem mundium bzw. wittimon des burgundischen Rechts eine Trennung zu etablieren. 
Gleichzeitig hält er es jedoch auch für möglich, daß der wittimon im burgundischen Recht 
die ursprüngliche Zahlung gewesen sei, die sich später die dos ex marito dem wittimon 
beigefügt habe. Vgl. auch WYSS 1896, S. 33f.; HOYER 1926, S. 24; LEONHARDT 1932, S. 
31f.  

 46  Vgl. HOYER 1926, S. 24, Anm. 64. 
 47  Vgl. CARLSSON 1965, S. 255 mit einer Übersetzung des Uplandslagen (1296) und 

MAGNUS 1567, S. 378: ... alsdann presentiert der Vatter sein Tochter dem Werber mit 
solchen Worten/Ich gib dir hiemit mein Tochter zu ehren/zu deinem Ehelichen Weib/auff 
mitten des Schlaffbeths/zu Thüren und schüsseln/zu allem dritten Gelt zu besitzen in fah-
renden und ligenden Gütern/und zu aller gerechtigkeit ... als Beweis der langen Tradition 
der Übergabeformel. 

 48  CARLSSON 1965, S. 256. 
 49  CARLSSON 1965, S. 254f.; DÜNNINGER 1967, S. 299; SCHULZE 1986, S. 495ff. Dieser 

Ablauf gilt vor allem für die sog. Muntehe oder dotierte Ehe, die als das Grundmodell ei-
ner rechten Ehe (matrimonium legitimum) von der Kirche angesehen wurde. Vgl. MIKAT 
1978 und grundlegend VON AMIRA 1882, S. 536-540. Neuere Forschungen haben gezeigt, 
daß die sog. Friedelehe, die von Herbert MEYER noch als freie Ehe zwischen zwei gleich-
berechtigten Partnern gesehen wurde, in Wirklichkeit immer eine minderrechtliche Ver-
bindung eines freien Mannes mit einer meist sozial weniger gut gestellten Frau darstellte. 
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den frühmittelalterlichen Quellen als Bezeichnung für die Eheschließung an 
sich auf. Diese Momente der Eheschließung hatten in der Abfolge der Rechts-
handlungen einen wichtigen symbolischen Stellenwert.50 Heimführung und 
Beilager mußten bezeugbar sein, denn lange Zeit konnte nur die Öffentlichkeit 
der Familie und Verwandtschaft oder des Dorfes eine Garantiefunktion für die 
güterrechtlichen Konsequenzen bei der Eheschließung übernehmen.51 Der Frau 
stand im altschwedischen Recht nach dem Beilager der dritte Teil des Vermö-
gens ihres Mannes als Erbe zu, wenn dieser verstarb.52 Einige Forscher vertre-
ten somit die Auffassung, daß es sich bei der »kundbaren Aufnahme des häus-
lichen und geschlechtlichen Zusammenlebens durch Heimführung der Braut 
und Beilager« um die eigentlichen und in der Auffassung des Volkes konstitu-
tiven Rechtshandlungen für die Eheschließung nach germanischer Rechtsauf-
fassung gehandelt habe.53 Diese wurde durch die Zahlung einer Morgengabe 
begleitet, die zusammen mit dem Vollzug der Ehe das formale Zeichen der 
Eheschließung im frühen Mittelalter wurde.  

Die Morgengabe (morginegiva, donum matutinale, donatio nuptialis) wurde 
am Morgen nach dem Vollzug der Ehe durch copula carnalis vom Mann direkt 
an die Frau übergeben. Es handelt sich ursprünglich wahrscheinlich um eine 
Kompensation für den Verlust der Jungfräulichkeit durch den Vollzug der Ehe 
an die Frau selber.54 Diane HUGHES schlägt jedoch angesichts der Entwicklung 
der Morgengabe im frühen Mittelalter vor, diese besser als das Zeichen des 
formalen Anspruchs des Mannes auf die sexuelle Nutznießung seiner Frau zu 
bezeichnen.55  

                                                                                                                                 
Es ist festzustellen, daß diese minderrechtlichen Formen der germanischen Eheauffassung 
(Friedelehe) durch kirchlichen Einfluß zu Gunsten der Muntehe im Laufe des Frühmittel-
alters zurückgedrängt wurden. Siehe EBEL 1993, S. 117f. 172f. Vgl. MEYER 1927. 

 50  Vgl. hierzu die Diskussion zwischen L. CARLSSON 1951, S. 59-107; DIES. 1953, S. 39-84; 
DIES. 1956, S. 47-129; DIES. 1958, S. 349ff.; DIES. 1960, S. 312ff. und R. HEMMER 1952, 
S. 292-301; DERS. 1958, S. 298-309 sowie mehrere Artikel in der Tidskrift utg. av Juri-
diska föreningen i Finland (1953, 1955, 1958a, 1958b), die mir nicht zur Verfügung stan-
den. Siehe grundlegend auch FREISEN 1888, S. 103ff.; RODECK 1910, S. 37ff.; MIKAT 
1978, S. 41, Anm. 117. 

 51  Vgl. SCHWARZ 1959, S. 8; MICHAELIS 1989, S. 100f. 
 52  Vgl. VESTGÖTALAGEN 1894, Kap. 9 § 2. 
 53  SCHULZE 1986, S. 495 mit Verweis auf KÖSTLER 1943, S. 133. Vgl. BEAUCHET 1885, S. 

90-93; FREISEN 1888, S. 113ff.; RODECK 1910, S. 38f.; REICKE 1953, S. 34: »Die Förm-
lichkeit der Heimführung und des Beilagers waren die Kennzeichen des eigentlichen E-
heabschlusses. Sie bildeten die ›Eheschließung‹, nicht das Muntgeschäft, das reine Herr-
schaftsbeziehungen betrifft«. 

 54  Morgengabe (pretium virginitatis), in: HDR. Bd. 3, S. 678ff. 
 55  HUGHES 1985, S. 28. 
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In manchen Volksrechten verschmolz das mundium, der Brautpreis, mit der 
Morgengabe bzw. wurde durch sie abgelöst.56 Eine solche Symbiose wird auch 
durch das isländische Recht nahegelegt. In der »Graugans«, dem altisländi-
schen Rechtsbuch, wird das mundr nach dem Beilager der Frau als Eigentum 
zugesprochen: »Nachdem Mann und Frau in ein Bett gekommen sind, hat die 
Frau rechten Anspruch auf den mundr und auf den Ertrag alles Guten, was ihr 
in dem Verlobungsvertrage als solcher ausgesetzt ist«.57 Durch diese Vereini-
gung zwischen mundium und Morgengabe konnte es zu einer Bedeutungser-
weiterung des ursprünglichen Muntgeldes in bezug auf den Kauf des ersten 
ehelichen Beilagers durch diese Zahlung kommen. Aber auch das Konzept der 
Kaufehe, wie es sich im langobardischen und sächsischen Recht durch die 
Ausdrücke pretium emptionis, uxor emere, etc. darstellt, mag zu dieser Bedeu-
tungserweiterung beigetragen haben.58 

Die Jungfräulichkeit der Braut hat das gesamte Mittelalter hindurch ihren 
Stellenwert für die Eheschließung behalten.59 In der päpstlichen Dekretale Ali-
ter aus dem Jahr 1140 werden die Erfordernisse einer rechten Eheschließung 
prägnant zusammengefaßt: »Wie eine rechte Ehefrau zu sein hat: eine keusche 
Jungfrau, verlobt in Jungfräulichkeit und nach dem Gesetz ausgestattet.«60 Im 
westgotischen Spanien zahlte der Bräutigam im 10. und 11. Jahrhundert sein 
Geschenk an die Braut für die Anerkennung ihrer Jungfräulichkeit.61 Der um-
strittenen Frage des Ursprungs dieser Wertschätzung von Jungfräulichkeit in 
der europäischen Kultur kann in diesem Zusammenhang nicht weiter nachge-
gangen werden.62 Konzepte wie Keuschheit oder weibliche Jungfräulichkeit, 
                                                 
 56  KROJ 1988, S. 9, Anm. 13; LABOULAYE 1859, S. 127; SCHRÖDER 1863, S. 81; MEYER 

1927, S. 239, 279ff.; WALTERS 1982, S. 24; HUGHES 1985, S. 27ff.  
 57  RIVE 1869, S. 102, Anm. 64. 
 58  Vgl. SIMONNET 1898, S. 87; HAFF 1941, S. 38ff. 
 59  Vgl. zur Behandlung des Themas »Jungfräulichkeit« in der mittelalterlichen Literatur 

PAYEN 1981, S. 165-202. 
 60  SEARLE 1983, S. 153. 
 61 HUGHES 1985, S. 27. Noch im Spätmittelalter finden sich Spuren dieser Bedeutung in der 

Widerlegung, der männlichen Gegengabe zu Mitgift und Aussteuer der Braut in Katalo-
nien. Coral CUADRADA zitiert in seiner Arbeit über die katalanischen Gerichtsherrschaf-
ten von Mataró und Saint Vicenç ein Dokument aus dem Jahre 1302, in dem die Wider-
legung (katalanisch: escreix) der Braut »ratione tue virginitatis« verschrieben wird. 
CUADRADA 1988, S. 557. Vgl. FREEDMAN 1991, S. 48. 

 62 Im allgemeinen wird in der historischen Forschung auf den prägenden Einfluß der Kirche 
verwiesen. GAUDEMET 1987, S. 52ff. In der ethnographischen Literatur wird jedoch über 
weitere Faktoren spekuliert. So sind über den Zusammenhang zwischen ehelichem Güter-
tausch und der Wertschätzung der Jungfräulichkeit verschiedene Hypothesen aufgestellt 
worden. Im Vergleich ist festzustellen, daß Kulturen mit ausgeprägten Mitgiftzahlungen 
bei der Eheschließung statistisch überproportional Wert auf die Jungfräulichkeit von 
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die als Wertvorstellungen von der Kirche propagiert wurden, scheinen bei den 
mittelalterlichen Bevölkerungen Westeuropas jedenfalls gerne aufgegriffen 
worden zu sein. 

An die Muntehe, an die sich die kirchliche Ehevorstellung anlehnte, waren 
somit bedeutende finanzielle Transaktionen geknüpft. Die von germanischen 
Rechtsvorstellungen geprägten Gesellschaften des frühen Mittelalters sahen im 
Geschenk des Bräutigams an die Braut die wichtigste und bindende Gabe der 
Eheschließung.63 Nur wenn diese Gabe geleistet worden war, konnte der Bräu-
tigam die Braut heimführen. Der Zweck des Muntgeldes und der Morgengabe 
war zugleich de facto die persönliche Bereicherung der Frau selbst, die Aus-
stattung mit einem zu ihrer persönlichen Verfügung stehenden Betrag, der in 
enger Beziehung zum ersten ehelichen Beilager stand.64 Im Gegenzug zu die-
sem Geschenk des Mannes erhielt er Zugang und Gewalt über seine Frau. Es 
wäre nicht verwunderlich, wenn gerade diese Geschenke eine ganz besondere 
sexuelle Konnotation entwickelt hätte. 

Das System der Muntehe in den durch germanische Rechtsauffassung ge-
prägten Gebieten findet seine Entsprechung in anderen Regionen Europas. 
Deutliche Spuren des ursprünglichen Brautpreises zeigen sich zum Beispiel in 
den keltischen Rückzugsgebieten Westeuropas. In Irland hieß der Brautpreis 
coibche; er wurde an den Vater gezahlt, dessen Anteil sich mit jeder neuen 
Heirat verminderte. Der andere Teil ging an die Frau selber. Die Frau ging 
nicht in den Verwandtschaftsverband des Mannes über, sondern blieb in dem 
ihrigen, sie brachte eine Mitgift in die Ehe ein, die tinnscra hieß und die auch 
nach einer Scheidung in ihrem Besitz blieb. In Wales war das System des Gü-

                                                                                                                                 
Frauen bei ihrer Eheschließung legen, während bei Kulturen mit Brautpreiszahlungen die 
Verteilung ausgeglichen ist. SCHLEGEL 1991, S. 721ff. Vgl. auch SCHNEIDER 1971, S. 
3ff.; BARRY & SCHLEGEL 1986, S. 152ff. Es scheint, daß in dem Maße, in dem Eltern Gü-
ter bei der Eheschließung auf die neu zu gründende Familie übertragen, sie auch Kontrol-
le über das voreheliche Sexualleben ihrer Töchter beansprucht haben. Diese Kontrolle er-
schöpft sich jedoch nicht in der Forderung nach Virginität bei der Eheschließung, son-
dern zielt vielmehr auf die richtige Wahl des zukünftigen Ehepartners für die Tochter ab. 
Die Keuschheit, die Virginität, führt ebenso zu einer virtuellen Wertsteigerung der Braut 
wie die sie begleitende Mitgift. Die Frau wird durch beide Eigenschaften attraktiver für 
einen potentiellen Ehemann. Zum einen wird ihr »wertvollstes Gut«, ihre Sexualität und 
Gebärfähigkeit, nur für einen ganz bestimmten, besonders ausgewählten Mann bereit 
bzw. zurückgehalten, zum anderen wird sie durch eine hohe Mitgift zu einer »guten Par-
tie«, die Besitz in die zu gründende Familie mit einbringt. In diesem Fall treten uns Mit-
gift und weibliche Sexualität als zwei Komponenten eines Partnerwahlsystems entgegen, 
die gemeinsam der Braut eine besondere Attraktivität verleihen. 

 63  HUGHES 1985, S. 17. Vgl. insgesamt VANDENBOSSCHE 1953. 
 64  RIVE 1869, S. 102f.  
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tertauschs anläßlich der Eheschließung ähnlich organisiert: Hier hieß die Mit-
gift der Frau argweddy. Aber zusätzlich hatte der Ehemann oder dessen Fami-
lie bei der Eheschließung cowyll vor der Hochzeitsnacht zu zahlen, während 
bei den germanischen Völkern das Äquivalent, die Morgengabe, erst am Mor-
gen danach überreicht wurde. Die Wortbedeutung von cowyll läßt sich etwa 
mit Preis des Gesichts, Preis der Scham oder der Ehre übersetzen. Cowyll wur-
de der Frau ursprünglich ebenfalls für den Verlust der Jungfräulichkeit bezahlt, 
die somit einen bestimmten, eigenständigen Wert für sie besaß.65  

Entwicklung der kirchlichen Ehelehre und ihr Einfluß auf die weltliche Herr-
schaft über die Eheschließung Unfreier 

Die kirchliche Ehelehre hat im Laufe des Mittelalters einen immer größeren 
Einfluß auf die Eheschließung aller gesellschaftlichen Schichten erhalten. Eine 
Forderung der Kirche war für die Entwicklung der Eheschließungspraxis von 
besonderer Bedeutung, nämlich die Dotierung der Braut als Zeichen einer legi-
timen Muntehe, aus der Erbansprüche abgeleitet werden konnten.66 Während 
im frühen Mittelalter das Geschenk des Mannes an die Frau für besonders 
wichtig erachtet wurde, können wir im Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts un-
ter kirchlichem Einfluß eine Trendwende beobachten, die schließlich im späten 
Mittelalter zu der bekannten Erscheinung der Mitgiftehe führte. Erste Spuren 
dieses, in bezug auf das römische Recht, Wiederauftreten der Mitgift als wich-
tigste Güterübertragung der Eheschließung und dem Konsensgedanken lassen 
sich im 11. Jahrhundert in Italien, Südfrankreich und Katalonien beobachten. 
Im Gegenzug fiel die Bedeutung der Morgengabe zurück und wurde in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts mancherorts sogar verboten.67 Die Nachfolge der 
Gabe des Mannes an die Braut trat die sogenannte Widerlegung (antefactum, 
donatio propter nuptias) an. Betrachten wir vor diesem Hintergrund nun die 
Entwicklung der kirchlichen Ehelehre und ihren Einfluß auf die weltliche 
Herrschaft über die Eheschließung unfreier Personen. 

Das Dienstverhältnis zwischen Herrn und Unfreien durfte durch eine Ehe-
schließung mit Muntübertragung und Dotierung nicht gestört werden.68 Die 
                                                 
 65  Vgl. WALTERS 1982, S. 34ff. Die »Schwächung« einer Jungfrau wurde im Unterschied 

zur Vergewaltigung einer verheirateten Frau meist mit besonderen Strafen belegt, die den 
Verlust der Jungfräulichkeit für das Mädchen kompensieren sollten. Das sog. Kranzgeld, 
das heute noch im BGB (§ 1300) verankert ist, hat hier seinen Ursprung. 

 66  Vgl. LEMAIRE 1929a, S. 419ff.; DERS. 1929b, S. 569ff. 
 67 HUGHES 1985, S. 29f. 
 68 Besonders die Übertragung der Vormundschaft mußte jedoch bei einer Eheschließung, 

bei der zumindest einer der Partner unfrei war, besondere Probleme aufwerfen. Wie 
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Ehen unfreier Personen zu langobardischer Zeit erscheinen im Edikt des Theo-
derich und im Edikt des Königs Rothari noch als contubernium und unterlagen 
verschiedenen Formen herrschaftlicher Kontrolle und Restriktion.69 Diese Situ-
ation änderte sich, vor allem unter kirchlichem Einfluß, im Laufe der fränki-
schen Periode, und schließlich konnten auch Unfreie ein vollgültiges matrimo-
nium legitimum schließen.70 

Spätestens seit karolingischer Zeit wurde auch von kirchlicher Seite die Zu-
stimmung des Herrn zur Eheschließung Unfreier gefordert. Auf dem Konzil zu 
Châlons-sur-Saône (813) sprach man sich dafür aus, daß Herren nur die eheli-
chen Lebensgemeinschaften respektieren mußten, denen sie zuvor zugestimmt 
hatten.71 Auf dieses Konzil berief sich auch der »Vater der Kanonistik« Gratian 
in seinem Dekret bei seiner Antwort auf die Frage, ob Unfreie, die verschiede-
nen Herrn angehörten, miteinander eine Ehe eingehen könnten.72 Dieser 
Grundsatz blieb bis zur Mitte des 12. Jahrhundert vorherrschende Lehrmei-
nung. Zu dieser Zeit läßt sich allerdings eine radikale Wende in der Auffassung 
vom Zustimmungsrecht des Herrn zur Ehe seiner servi beobachten. Zunächst 
legte Walter von Mortagne, ein Theologe der Laon-Schule, ein größeres Ge-
wicht auf die einmal geschlossene Ehe gegenüber dem Zustimmungsrecht des 
Herrn.73 In seinem Traktat »De conjugio« vertrat er die Auffassung, daß die 
Ehe Unfreier nur bei ausdrücklichem Widerspruch des Herrn als unwirksam 
angesehen werden solle. Wenn der Herr keine Kenntnis von der Eheschließung 
hatte und sich nicht widersetzt hatte, sei die Ehe seiner Auffassung nach gül-
tig.74 In der Dekretale »Dignum est« sprach sich Papst Hadrian IV. (1154-1159) 

                                                                                                                                 
konnte z.B. ein Mann, der selber unmündig war, die Muntgewalt über eine Frau erwer-
ben? Auf welche Weise sollte er das notwendige mundium oder die Morgengabe zahlen? 
Konnte er, als rechtlich nicht vollständig handlungsfähige Person, überhaupt ein solches 
»Geschäft« tätigen? 

 69  VERLINDEN 1977b, S. 570ff. Vgl. OBERMEIER 1996, S. 81-93. 
 70  Vgl. hierzu MAÑARICUA 1940, S. 235; LANDAU 1967, S. 523. 
 71  LEBON 1951, S. 56. LANDAU 1967, S. 523f. 
 72  C. 29, q. 2, c. 8, Vgl. LANDAU 1967, S. 525; HOYER 1926, S. 210; MERZBACHER 1970, S. 

275f. GAUDEMET 1987, S. 216. 
 73  Vgl. zu Walter von Mortagne ZEIMENTZ 1973. 
 74  SHEEHAN 1988, S. 476. Diese Kompromißlösung bedeutet für den Herrn, daß er unbe-

dingt einen Überblick über die Eheschließungen seiner abhängigen Personen behalten 
mußte, damit keine Verbindungen gegen seinen ausdrücklichen Widerspruch zustande 
kamen. Wenn er die Ehe einmal gebilligt hatte oder die Eheschließung ohne sein Wissen 
stattgefunden hatte, ging in jedem Fall die Ehepflicht vor. In den großen Sentenzenkom-
mentaren des 13. Jhs. und auch bei Albertus Magnus hingegen wird der Vorrang der E-
hepflicht vor der Dienstpflicht mit dem Vorrang des Naturrecht vor dem positiven Recht 
begründet. LANDAU 1967, S. 546ff. 
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erstmals für die Gültigkeit einer Ehe auch gegen den Willen des Herrn aus.75 
Auf die Frage, wie mit Ehen zwischen Unfreien zu verfahren sei, antwortete 
der Papst, daß diese Ehen in keinem Fall verboten werden dürften und begrün-
dete dies mit dem Wort des Paulus aus dem Galaterbrief (3, 28): »Da gibt es 
nicht mehr ... Sklaven und Freie .... Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.« 
Niemand solle vom Sakrament der Ehe aufgrund seines Standes ausgeschlos-
sen bleiben. Nach Hadrians Auffassung stellte die Unfreiheit somit kein Ehe-
hindernis da. Allerdings machte er eine gewichtige Einschränkung: Die 
Dienstverpflichtungen der Unfreien gegenüber ihrem Herrn durften nicht be-
einträchtigt werden.76 Erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung setzte die 
Reaktion der Dekretalisten auf Hadrians Dekret ein.77 Mit Huguccios »Summa« 
vom Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich seine Lehre jedoch unter den Dekre-
talisten allgemein verbreitet, während sich diese Lehrmeinung unter den Kano-
nisten nur langsam durchsetzte.78 Erst Hostiensis und Bernard von Botone stell-
ten die Ehepflicht deutlich über die Dienstpflicht. Peter LANDAU meint daher: 
»Zusammenfassend wird man sagen können, daß im allgemeinen die Theolo-
gen der Hochscholastik die Rechte der Unfreien bei der Ehe in stärkerem Maße 
zugunsten der Rechte der Herren einschränken wollten, als es der Lehre der 
zeitgenössischen Kanonisten entsprach.«79 Im Vordergrund der Diskussion 
stand jedoch weniger die Frage, ob Unfreie eine gültige Ehe schließen konnten 
oder nicht, sondern vielmehr der Sonderfall, in dem eine Ehe den Interessen 
des Herrn widersprach (z.B. Verkauf des Unfreien und daraus folgende Tren-
nung des Ehepaares). Seit dem frühen 13. Jahrhundert war die Auffassung der 
Kanonisten zum Konflikt zwischen Dienstverhältnis und Ehe eindeutig zu-
gunsten eines Rechts des Unfreien auf das Sakrament der Ehe festgelegt.80 

                                                 
 75  In der Forschung ist umstritten, ob die Dekretale Hadrian IV. oder Alexander III zuzu-

ordnen ist. LANDAU 1967, S. 515f., der sich am ausführlichsten mit der Frage beschäftigt 
hat, schreibt sie Hadrian IV. (1154-1159) zu. Ebenso LECLERCQ 1932, Teil 2, S. 1877; 
BLOCH 1963, Bd. 1, S. 295, Anm. 4; GAUDEMET 1987, S. 216; SHEEHAN 1988, S. 477ff. 
Vgl. dagegen DAUVILLIER 1933, S. 185; MAÑARICUA 1940, S. 157. SCHMIDT-BLEIBTREU 
1988, S. 194, nennt in Anlehnung an SCHMIDT 1881, S. 59, fälschlicher Weise Hadrian I. 
(772-795).  

 76  LANDAU 1967, S. 517. 
 77  Der Bologner Dekretist Gandulph geht in seinem Sentenzenwerk (1160-1170) von einer 

notwendigen Zustimmung des Herrn zur Eheschließung aus. Auch ein Traktat aus der 
Schule Simons von Tournai (ca. 1160) vertritt diese Auffassung. Erst die zwischen 1177 
und 1179 verfaßte Summa des Simon von Bisignano zieht die Dekretale »Dignum est« 
heran. Vgl. LANDAU 1967, S. 528ff.  

 78  LANDAU 1967, S. 542. 
 79  LANDAU 1967, S. 552. 
 80  GILCHRIST 1976, S. 289. 
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Die Wirkung der Dekretale »Dignum est« auf die tatsächliche Rechtspraxis 
ist dagegen schwerer abzuschätzen.81 Von einer völligen Unabhängigkeit der 
Eheschließung Unfreier von der Zustimmung des Herrn seit dem 13. Jahrhun-
dert kann jedenfalls nicht die Rede sein.82 Die Dekretale mag jedoch ihren Teil 
zur Liberalisierung des Eheschließungsrechts Unfreier im Spätmittelalter bei-
getragen haben. Selbst wenn gegen den Willen des Herrn die Ehe vollzogen 
wurde, wurde nur eine Buße fällig, die Ehe jedoch blieb gültig.83 Inwieweit 
sich im späteren Mittelalter liberale kirchliche Vorstellungen direkt in konkre-
ten Veränderungen von Rechtsgewohnheiten niedergeschlagen haben, bleibt 
jedoch nach heutigem Stand der Forschung fragwürdig.84 Angesichts dieser 
Rechtslage mußte einem Herren schon früh daran gelegen gewesen sein, die 
Kontrolle über die Eheschließung von unfreien Personen seiner Herrschaft zu 
erlangen. Eine der ältesten Formen der herrschaftlichen Kontrolle der Ehe-
schließung war das Verbot der Auswärtsehe. Es gründete sich im Eigentums-
recht des Herrn an seinem Sklaven und kannte vielerorts eine Kontinuität bis in 
die Neuzeit.  

Auswärtsehe 

Das Verbot der Auswärtsehe oder ungenossamen Ehe, französisch formariage, 
für servi existierte schon zu römischer Zeit unter ganz ähnlicher Bezeichnung 
wie im Mittelalter. Bei Tertullian werden strenge Herrn erwähnt, die ihren 
Sklaven verboten, nach außerhalb zu heiraten (foras nubere).85 Die westgoti-
schen Gesetze kennen Bestimmungen über die Ausheirat.86 Merowingische 

                                                 
 81  Vgl. LANDAU 1967, S. 552; PETOT 1992, S. 284f.; TURLAN 1957, S. 480, Anm. 11.  
 82  Vgl. BLOCH 1963, Bd. 1, S. 295, Anm. 4; ULBRICH 1979, S. 35. Im Ms. 18419, fol. 58 v. 

der BNF, Paris, einem »Stil« des Châtelet (Pariser Stadtgericht) um 1400, wird die eheli-
che Verbindung eines nach außerhalb der Herrschaft verheirateten serf noch für nichtig 
erklärt. Vgl. auch unten S. 267. 

 83  GAUDEMET 1987, S. 216f. 
 84  LANDAU 1967, S. 552f.; GILCHRIST 1976, S. 275. 
 85  BLOCH 1963, Bd. 1, S. 444 Anm. 2 mit Verweis auf TERTULLIAN, Ad uxorem, II, 8. 

»Nonne quique domini et disciplinae tenacissimi servis suis foras nubere interdicunt?« 
Vgl. GUÉRARD 1844, S. 413, Anm. 1. 

 86  Leges Visigothorum X, 1, 17: »Hac rationabiliter nature lege conpellimur agnacionem 
ancille, que servo alieno coniuncta peperit, inter utrosque dominos equaliter dividendam. 
Quod si unus tantum filius ab eisdem parentibus fuerit procreatus, quoniam ambobus do-
minis modo placito non poterit deservire, hisdem filius aput matrem usque ad etatis an-
num duodecimum edocetur, donec etas eius in exercendis laboribus ferre servitium puber-
tatis incipiat. Post hec autem dominus ancille domino servi, cui hec ancilla coniuncta est, 
pretium ex medietate persolvat quantum hisdem filius a bonis hominibus valere fuerit 
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Formelbücher hielten Texte für den Fall einer Eheschließung zwischen Unfrei-
en verschiedener Herren ohne deren Erlaubnis bereit.87 Die fränkischen Volks-
rechte und Kapitularien enthalten ebenfalls einen Artikel, der sich auf die Ver-
bindung Unfreier verschiedener Herren miteinander bezieht.88 Auch die Ehe-
schließung mit einer Person anderen Standes galt in diesem Zusammenhang als 
formariage. Nur wenn beide Ehepartner unter der selben Herrschaft lebten, 
konnten solche standesunterschiedlichen Heiraten ohne Verlustgefahr für den 
Herrn durchgeführt werden. Die Standesunterschiede blieben jedoch auch in 
der Ehe weiterhin bestehen. So finden sich in dem berühmten Zinsbuch des 
Abts Irminon der Abtei Saint-Germain-des-Prés vom Anfang des 9. Jahrhun-
derts zahlreiche Hinweise auf Eheschließungen zwischen unfreien Männer und 
»freien« Frauen.89 

In Frankreich hat der formariage die deutlichsten Spuren in den Quellen 
hinterlassen.90 Schon Beaumanoir setzte sich mit dem Problem auseinander und 

                                                                                                                                 
estimatus. Similis forma servetur et de ceteris filiis, qui inpari numero fuerint procreati. 
Peculium vero mobilis rei quod servus et ancilla profligaverint sub contubernio constituti, 
utrique domino decernimus pertinendum.«, ZEUMER 1902, S. 389f. 

 87  Vgl. VERLINDEN 1955, S. 692-93 mit einer der ältesten Urkunden zum formariage von 
Sklaven aus der Formelsammlung von Angers vom Anfang des 7. Jhs. 

 88  Vgl. Capitularia regum Francorum I. (Haitonis episcopi Basilensis capitula ecclesiastica 
807-823): »Ubi vero mancipia non unius, sed diversae potestatis iuncta fuerint, nisi con-
venientibus utrisque dominis, huiusmodi copulatio rata non erit. Quicquid vero neglegen-
do consentitur, et virtute qua potuerit non emendetur: nam huius copulae auctor erit, qui 
hoc neglegendo consentit.« BORETIUS 1883, S. 365. Vgl. MÜLLER-LINDENLAUF 1969, S. 
218, 209ff.  

 89  Es handelt sich um Eheschließungen zwischen servi und Frauen im Stand des Kolonats 
(vgl. HW 1987, S. 112). »Ermenoldus, esclave, und seine Frau, colone, haben vier Kin-
der; Maurus, esclave, und seine Frau, eine Freie, haben zwei Kinder; Nadalfredus, escla-
ve, und seine Frau, colone, haben drei Kinder.« BOUTRUCHE 1968, Bd. 1, S. 146; 347f. 
Vgl. COLEMAN 1971, S. 205ff. KUCHENBUCH 1978, S. 170. MÜLLER-LINDENLAUF 1969, 
S. 220 betont, daß zu fränkischer Zeit im Gegensatz zum vorherigen Rechtsgebrauch die 
Ehe unter rechtsungleichen Personen möglich war. Allerdings bestanden die Standesun-
terschiede der Ehepartner auch in der Ehe fort.  

 90 Die Behauptung J. SCAMMELLS 1974, S. 531, daß die Ausheirat schon den Angelsachsen 
bekannt gewesen sei, findet in den Quellen keine Unterstützung. Die von ihr angeführte 
Stelle aus Wifmannes Beweddung (Von Verlobung einer Frau), die auf die Zeit zwischen 
970-1030 datiert wird, spricht zwar über den Fall eines territorialen Wechsels der Braut 
bei der Eheschließung, bezieht sich aber doch nur auf die Sicherung der Frau in der frem-
den Verwandschaftsgruppe (Sippe) und hat keine Beziehung zur Muntherrschaft. Paul 
HYAMS, einer der zur Zeit besten Kenner der englischen Sozialgeschichte des hohen und 
späten Mittelalters, schreibt diesbezüglich: »Eine der härtesten Gewohnheiten in der Un-
freiheit des 12. und 13. Jhs. war die Teilung der Kinder bei Eheschließungen zwischen 
Leibeigenen verschiedener Herrschaften, wobei die Familien aufgeteilt wurden. Der auf 
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näherte dabei formariage und mainmorte91 in einer Weise einander an, die zu-
nächst erstaunlich erscheint. Er riet im 45. Kapitel seiner coutumes de Beau-
vaisis (über aveus und desaveus, über die Dienste und Freibriefe, und über die 
Gefahr der Entfremdung und wie man diejenigen verfolgt, die sich entfremden) 
den Herrn, ihre Eigenleute zunächst Reichtum durch harte Arbeit erwerben zu 
lassen, um diesen dann auf dem Wege der mortes mains und des formariage 
zum eigenen Profit einzuziehen.92 Unter formariage wird hier schon das fiska-
lische Recht auf den Besitz des Hörigen im Fall einer Heirat nach außerhalb 
der Herrschaft verstanden. Bei diesem Besitz handelte es sich meist um das 
Erbteil, der bei einer Eheschließung mit einer Person höheren Standes oder 
einer anderen Herrschaft nicht beansprucht werden durfte.93 Das ursprünglich 
strenge Verbot dieser Verbindungen war einer pragmatischen Lösung gewi-
chen, die den Hörigen und Ministerialen die freie eheliche Verbindung, die 
inzwischen von kirchlicher Seite gefordert wurde, ermöglichte. Nichtsdesto-
weniger blieb das grundsätzliche Verbot der Ausheiraten weiterhin bestehen.94 
In einem Streit zwischen den Kloster Saint-Geneviève zu Paris und zwei Brü-
dern aus dem Dorf Vanves, die dem Abt die Zahlung einer Kopfsteuer von 4 
                                                                                                                                 

dem Kontinent übliche formariage, eine Gewohnheit, nach der Eigenleute eine spezielle 
Abgabe für die Heirat aus der Herrschaft heraus leisten mußte, demonstriert die Bedeu-
tung dieses Problems. Mit verschiedenen Mitteln wurde versucht zu vermeiden, daß die 
Kinder, die von einem Herrn beansprucht wurden, außerhalb seiner Kontrolle und unter 
einer anderen Herrschaft lebten. Manchmal wurden Leibeigene ausgetauscht, wenn zwei 
über die Grenzen der Herrschaft heirateten. Wenn dies nicht möglich war, wurden Kinder 
voneinander und ihren Eltern getrennt und zwischen den Herrn je nach Übereinkunft und 
lokalem Gewohnheitsrecht aufgeteilt.« HYAMS 1980, S. 15. Vgl. BENNETT 1948, S. 
214ff. 

 91 Mainmorte ist die französische Bezeichnung für die in ganz Europa verbreiteten Todfall-
abgaben an den Herrn. Vgl. unten S. 193f. 

 92  »Et tant pueent il bien avoir de seigneurie en leur choses qu’il aquierent a grief peine et a 
grief travail et li seigneur meisme n’i font se gaaignier non, car il en aquirent plus volen-
tiers par quoi les mortes mains et li formariage sont plus grant quant il eschieent.« 
PHILIPPE DE BEAUMANOIR 1899, S. 239 (§ 1458); GRÄFE 1972, S. 40f. 

 93  Einige Ms. des »Grand Coutumier de France« (vgl. hierzu unten S. 265ff.) bieten für eine 
solche Praxis Beispiele: »Nota que la noblesse de lomme procede en la lignee de sa 
femme, mais toutesvoys que sa femme ne soit pas de serve condition, car sers ne serves 
ne sont point prenables de noblesse, mais les franches personnes si; et pour ce se une 
femme non noble, mais que elle soit franche ›uxoretur viro nobili, eo ipso‹ elle est faitte 
noble, et les enffans qui de eulx seront procréés. Mais se la femme est serve, elle ne sera 
mie faitte noble parce. Et se les hoirs qui deulx seront procréés renoncent à la succession 
de leur mere, ils seront nobles, mais se ils apprehendent ils seront non nobles et sers. Et 
pour ceste cause femme serve ne se peut marier a homme noble sans soy formarier se elle 
na le consentement de son seigneur.« DARESTE 1862, S. 678.  

 94  Vgl. zum formariage bei Ministerialen RITTER 1955, S. 68ff.  
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Pfennigen verweigerten, stellt die Kurie zwar fest, daß die Kopfsteuer erlassen 
werden sollte, aber ihr Status als Eigenleute des Klosters wurde hierdurch nicht 
berührt. »Sie können ihre Söhne nicht zu Klerikern ordinieren lassen, außer 
wenn die Kirche es ihnen erlaubt. Ihre Söhne oder Töchter können sich nicht 
mit Leuten aus anderer baillage oder Herrschaft ehelich verbinden. Den Tod-
fall oder die mainmorte müssen sie geben.«95 

Eine anschauliche Einführung in die Rechtslage und Stellung der Eigenleu-
te, die der Ausheirat unterworfen waren, gibt der Coutumier von Burgund aus 
der Zeit um 1400: 
Über die Leute, die unter dem Todfallrecht stehen: die einen stehen unter dem einfachen Tod-
fall, die anderen sind körperlich unfrei und ihnen kann nachgejagt werden, wieder anderen 
sind dem formariage unterworfen, wieder andere sind serf servage. ... Die der formariage sind 
diejenigen, die sich nicht aus der Herrschaft heraus ohne Erlaubnis ihres Herrn verheiraten 
dürfen; und wenn sie sich doch nach außerhalb der Herrschaft verheiraten, verlieren sie alles, 
was sie haben. Jedesmal wenn ein Mann sich in einen anderen Rechtsbezirk verheiratet und 
eine Frau an diesem Ort nimmt, wenn er für das Schlafen (Beilager) die erste Nacht unter sei-
nem Herrn bleibt, verliert er nichts, denn er erwirbt die Frau für den Herrn und er zieht sie auf 
seinen Stand hinab; wenn er nicht die erste Nacht bei seinem Herrn schläft, verliert er alles was 
er hat. Und jedesmal ist er nicht außerhalb der Unfreiheit (servage), sondern er bleibt doch nur 
Leibeigener (serf), wenn er diese (Leibeigenschaft) nicht durch Aberkennung verläßt. Aber für 
den entgegengesetzten Fall, wenn die leibeigene Frau sich aus ihrer Herrschaft heraus verhei-
ratet, ob sie nun bei ihrem Herrn schläft oder nicht, ist sie nach außen verheiratet und still-
schweigend aus der Leibeigenschaft entlassen, denn auch wenn sie am Ort schläft, kann sie 
den Mann nicht erwerben, und wenn sie woanders schläft, erwirbt sie der Mann, weshalb sie 
dann ausgeheiratet ist und alles verliert, was sie hat. Aber wenn der Bräutigam kommt und den 
Herrn der Frau anerkennt, bevor er sie mit sich genommen hat, (und) wenn sie am Ort geschla-
fen hat, dann wäre sie nicht ausgeheiratet, denn dann bleibt sie (immer) die Frau des Herrn.96  

                                                 
 95  »Non possunt filios suos clericos facere, nisi ex concessione ecclesie. Filios suos aut 

filias suas non possunt matrimonio coniungere cum hominibus alterius ballive vel domi-
natus. Caducum vel manum mortuam debent.« ARCHIBALD 1910, S. 1. 

 96  »Des personnes mainmortables, les uns sont de simple mainmorte, les autres sont serfs de 
leurs corps et de poursuite; les autres sont serfs de formariage; les autres sont serfs serva-
ges. [...] Ceulx de formariage sont ceulx qui ne se puent marier fors de desoubz leur 
seigneur sans licence; et s’il se marient hors desoubz leur seigneur, il perdent quanque il 
ont. Toutes voies si homs se marie en autre juridiction et prent femme au lieu, s’il maine 
gesir le premier soir desoubz son seigneur, il ne perd riens, car il acquiert la femme pour 
le seigneur et l’atrait à sa condicion; et, s’il ne gist le premier soir desoubz le seigneur, il 
pert quanque il a; et toutes voies n’est il pas hors de servitute qu’il ne demeure serf, se par 
desavoul n’en part. Mais par le contraire, se la femme serve et de formariage {se marie} 
fors de desoubz son seigneur, soit qu’elle veigne gesir desoubz son seigneur ou non, elle 
est fors mariée et desavouée taisiblement; car se elle gist au lieu, elle ne puet acquerir 
l’omme; et se elle gist ailleurs, l’omme l’acquiert, pour quoy elle est formariée et pert tout 
ce qu’elle a; mais se le mari venoit advouer le seigneur de la femme, avant ce qu’il l’eust 
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Diese Aufzählung der verschiedenen Möglichkeiten der Ausheirat verdeutlicht 
die grundsätzlichen Unterschiede in der Beurteilung der Beziehung von Män-
nern und Frauen zu ihrem Herrn nach burgundischem Recht. Der Mann kann, 
quasi als Vasall des Herrn, die Frau durch die Eheschließung in den Rechtsbe-
zirk des Herrn einführen und sie für ihn »erwerben«. Frauen konnten dies 
grundsätzlich nicht. Sie waren auch nicht zum Treueeid gegenüber ihrem Herrn 
verpflichtet, sondern in dieser Beziehung »Anhängsel« ihres rechten Eheman-
nes, der die eheherrliche Vogtei über sie ausübte. Mit einer solchen Rechtsauf-
fassung mußte die Zahl der Frauen, die dem formariage und ihrer Strafgebühr 
unterworfen war, ungleich höher als die der Männer sein; sogar wenn man den 
»bias« der Virilokalität im Heiratsverhalten völlig vernachlässigen würde. Auf 
der anderen Seite zeigt der Text jedoch deutlich, daß formariage keine spezi-
fisch weibliche Abgabe, sondern das Pendant zum männlichen desaveu, eine 
Entlassung aus der Leibeigenschaft (elle est fors mariée et desavouée taisible-
ment) war. Ein solcher desaveu war jedoch auch für Frauen meist nur durch die 
Zahlung einer Summe zu erreichen, die durchaus die Form einer Besteuerung 
ihres Erbes annehmen konnte. Im schlimmsten Fall mußten sie mit dem gänzli-
chen Einzug ihres Erbes rechnen, wenn sie gegen den Willen des Herrn nach 
außerhalb heirateten.  

Eine häufige Erscheinung des hohen Mittelalters nicht nur in Frankreich 
stellt der gegenseitige Austausch von Eigenleuten zwischen verschiedenen 
Herrschaften dar.97 Er wurde schon früh systematisiert.98 Das Priorat von Deuil-
ly schließt z.B. im Jahre 1188 einen Wechselvertrag mit dem Kloster St.-Epvre 
zu Toul, bei dem festgelegt wurde, daß die Frauen bei einer Eheschließung für 
den Herrn des Mannes gewonnen wurden.99 Nicht nur der kirchliche 
Paradigmenwechsel, sondern auch und vor allem wirtschaftliche Gründe 
mögen für diese Lockerung der personalen Bindungen im hohen Mittelalter 
geführt haben.  Das Prinzip der Wechselverträge wurde im Spätmittelalter                                                                                                                                 
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enloiée, se elle gisoit au lieu, elle ne seroit pas formarié, car tousjours demourroit elle 
femme du seigneur.« LE COUTUMIER BOURGUIGNON GLOSÉ 1982, S. 259f. Vgl. JEANTON 
1906, S. 234, BOUREAU 1995, S. 164f. Siehe auch: Anciennes coutumes de la Bourgogne, 
Art. 117, 118. Der letzte Satz dort ist etwas anders: »Se le mary venait advouer (reconna-
ître) le seigneur de la femme, avant ce qu’il l’eu, se elle gisoit au lieu, elle ne seroit pas 
fortmariée.« HANAUER 1893, S. 279. 

 97  Vgl. LABOULAYE 1859, S. 328f.; BERNARD 1919, S. 185f. 
 98  Vgl. grundlegend MÜLLER 1974, S. 67ff.; LEBON 1952, S. 115ff. Wechselverträge und 

Ehegenossamen waren im Spätmittelalter weit verbreitet. 
 99  »Widricus abbas Sancti Apri ... concessit quoque ut si-servus Sancti Apri acciperet uxo-

rem ex ancillis hujus cellae, absque omni refragatione eam teneret, similiterque servus 
hujus ancillam Sancti Apri, facta stabili communitate, in conjugum susciperet.« LEBON 
1951, S. 61. Vgl. BOUCOMONT 1895, S. 36ff.; ARCHIBALD 1910, S. 4f.; MÜLLER 1974, S. 
62. 
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ben.100 Das Prinzip der Wechselverträge wurde im Spätmittelalter vielfach 
durch die Möglichkeit des Abkaufs aus der Leibeigenschaft ergänzt. Diese Fis-
kalisierung der formariage ist vor allem eine Erscheinung des späten Mittelal-
ters, die grundsätzlich in Frankreich bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft 
durch die Revolution gültig war.101 Das Verbot der formariage führte gerade im 
Spätmittelalter immer wieder zu Konflikten zwischen den Herrn und ihren Ei-
genleuten. So finden wir in Frankreich durchaus Beispiele für die gewaltsame 
Durchsetzung des Verbots. Hue d’Autel, Herr von Aspremont, ließ 1458 eine 
junge Frau und ihren Vater, seine Leibeigenen, in seine Burg bringen und dort 
für einige Tage gefangen halten, bis sie ihm versprochen hatten, 100 rheinische 
Gulden zu zahlen, wenn die Frau sich wie vorgesehen nach außerhalb der 
Herrschaft verheiraten würde. Für diese Tat vom Herzog von Bar zur Rechen-
schaft gezogen, verteidigte sich der Leibherr damit, daß es sich um seine Ei-
genleute handele, bei denen er das Recht auf poursuite und auf formariage 
habe.102 Derartige Fälle sind auch für kirchliche Herrschaften im deutschspra-
chigen Raum bekannt.103 

Im Bereich der deutschen Quellen findet sich das Verbot der Ausheirat ge-
rade für die klösterlichen Grundherrschaften vielfach formuliert.104 Typisch für 
die südwestdeutsche Leibherrschaft im späten Mittelalter, wo die Ausheirat als 
»Ungenossami« oder »Ungenossenschaft« bezeichnet wurde, waren Tausch 
und Wechselverträge sowie anfänglich auch Kinderverteilungen, bei der die 
Kinder einer Ungenossenehe zwischen den beiden Herrn aufgeteilt wurden.105 
                                                 
100  LEBON 1951, S. 53. 
101  Vgl. zur Forschungslage: THIBAULT 1933, S. 448ff., 455f. OLIVIER-MARTIN, 1922, Bd. 1, 

S. 137ff. PETOT 1992, S. 291ff. LEBON 1951, BLOCH 1963, S. 292ff. Siehe auch unten S. 
136ff. 

102  LEBON 1952, S. 168. 
103  ULBRICH 1979, S. 43. (Dinghof Nellingen/St. Blasien) 
104  Vgl. FRANZ 1940, S. 265, Nr. 6a; MÜLLER 1974, S. 24-38; ULBRICH 1979, S. 34. 
105  Philippe DOLLINGER schrieb 1949 in seiner Arbeit über den bayrischen Bauernstand in 

einer Fußnote: »Seltsamerweise gibt es in den Quellenbeständen Deutschlands keine ei-
gene lateinische oder deutsche Bezeichnung für die Auswärtsehe, im Französischen for-
mariage.« DOLLINGER 1982, S. 235 Anm. 165. Diese Verallgemeinerung ist nicht zutref-
fend. In der südwestdeutschen Leibeigenschaft war der Begriff der »Ungenossami« oder 
»Ungenossenschaft« durchaus dem französischen Konzept der formariage vergleichbar. 
Vgl. BADER 1962, S. 8ff: »Das Heiraten aus der Genossame in die Ungenossame wird 
verboten, bestraft die Zuwiderhandlenden, wobei das Delikt oder die darauf gesetzte Bu-
ße widerum genossame heißen kann.« Siehe auch KNAPP 1902, S. 331, 355. Zweifelsoh-
ne stellte sich das Problem der Auswärtsehe im Spätmittelalter auch in den anderen euro-
päischen Ländern in ganz ähnlicher Weise wie in Frankreich oder Deutschland. Daß hier 
sprachlich andere Bezeichnungen gefunden wurden, ist nicht auffällig. Allerdings, und in 
dieser Perspektive hat die Behauptung DOLLINGERS doch einen wahren Kern, hat sich 
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Die Herren hatten bei einer ungenossamen Ehe eines Mannes das Recht auf 
den Einzug des Lehens, also einen außergewöhnlichen »Fall«. Von dieser Op-
tion wurde jedoch nur selten Gebrauch gemacht, da sie häufig die Lebens-
grundlage einer Familie zerstört hätte.106 Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts läßt sich hinsichtlich der Rechtspraxis eine Verschärfung beobachten, 
die zu einem strengeren Verbot der ungenossamen Ehe führte oder aber auf 
den Austausch von Leibeigenen bei einer solchen Heirat zwischen unterschied-
lichen Herrn bestand.107 Ein spätes Zeugnis für die Existenz dieses Verbots in 
Deutschland findet sich für die Leibeigenen der Reichsstadt Heilbronn aus der 
Zeit um 1700. Damals stellt die Stadt mehrmals die Behauptung auf, die auf 
keine regionale Tradition begründet werden konnte, daß die Leibeigenen sich 
nicht ohne Erlaubnis des Leibherrn mit fremden Eigenleuten verheiraten dürf-
ten.108 Die Leibherrschaft behinderte bis weit in die Neuzeit hinein die Freizü-
gigkeit der Eigenleute.109  

Untrennbar mit der Ausheirat verbunden ist die Heiratserlaubnis. Diese enge 
Verbindung zwischen diesen beiden Formen der Herrschaft über die Ehe-
schließung abhängiger Personen unterstreicht eine spätmittelalterliche Quelle 
aus England. Eine gewohnheitsrechtliche Aufzeichnung aus Kent enthält die 
Bestimmung, daß der custos villae, der Meier, über jede Hochzeit eines jungen 
Mädchens informiert werden mußte und das Recht auf eine Einladung zur 
Hochzeitsfeier hatte. Wenn der Vater seine Tochter jedoch außerhalb der Herr-
schaft verheiraten wollte, oder wenn die Tochter eine Erbtochter war, benötigte 
er für die Eheschließung die ausdrückliche Erlaubnis des Herrn.110 

                                                                                                                                 
weder in Deutschland noch in England ein Begriff für die Auswärtsehe herausgebildet, 
der überregionale Gültigkeit erlangt hätte. 

106  ULBRICH 1979, S. 35.  
107  ULBRICH 1979, S. 36f. 
108  KNAPP 1902, S. 26. 
109  BLICKLE 1975, S. 40. 
110  »Si quis autem in predicta villa maritare voluerit filiam suam alicui de ipsa villa, tan-

tum(m)odo, ostendet illud custodi ville et rogabit eum ut veniat ad nupcias et maritabit 
eam sic. Si quis vero filiam suam extra villam dare voluerit, non licebit ei hoc facere nisi 
per licenciam et voluntatem domini sui. Similiter si quis habuerit filiam heredem vel fili-
as, non poterit eas maritare infra villam nec extra nisi per licenciam et voluntatem domini 
sui.« NEILSON 1910, S. 90 Anm. 1. Diese Quelle weist auf die enge Verbindung zwischen 
Heiratserlaubnis und dem Problem der Auswärtsehe hin, wie sie sich auch in der syn-
onymen Bezeichnung von Heiratserlaubnisabgabe und Abgabe für die Ausheirat im eng-
lischsprachigen Bereich niederschlägt. 
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Heiratserlaubnis 

Während des gesamten Mittelalters war nicht nur die Eheschließung abhängi-
ger oder unfreier Personen »herrschaftlichen« Einflüssen ausgesetzt. Der Er-
laubnisvorbehalt bei der Eheschließung abhängiger Personen läßt sich vielmehr 
als herrschaftliche Einflußnahme auf die Hochzeit auf unterschiedlichen sozia-
len Ebenen seit dem frühen Mittelalter mit Parallelen in der Antike beobachten. 
Auch Freie und Adelige waren als Vasallen in Ehesachen häufig auf die Zu-
stimmung ihres jeweiligen Herrn angewiesen. Diese Notwendigkeit einer Au-
torisation für die Eheschließung rührt aus der persönlichen Bindung zwischen 
Herrn und Vasall und stellt das Dienstprinzip über das konkurrierende Prinzip 
der freien Wahl des Ehegatten.111 Die feudalherrschaftliche Autorisation der 
Eheschließung von Vasallen, häufig auch von Witwen oder unmündigen Töch-
tern, war ein vor allem im hohen Mittelalter verbreitetes Prinzip. Diese Regel 
gilt sowohl für das gut untersuchte England wie auch für den Nordwesten 
Frankreichs.112  

Ein Beispiel für einen derartigen Bewilligungsvorbehalt bieten die Konstitu-
tionen von Melfi Kaiser Friedrichs II. (1231), in denen ein genereller kaiserli-
cher Vorbehalt für die Eheschließung von Grafen, Rittern, Beamten und 
Lehnsleuten festgeschrieben wurde.113 Die Begründung dieses Mitsprache-

                                                 
111  Diese Regel kennt Parallelen in spätrömischen kaiserliche Verordnungen, die später in 

den Codex des Theoderich und das Breviar des Alarich übergegangen sind. Es handelt 
sich um die Verordnung von Honorius (384-423) und Theodosius (347-395), daß nie-
mand ein junges Mädchen gegen ihren Willen unter Benutzung eines kaiserlichen Befehls 
heiraten durfte. PETOT 1992, S. 280. 

112  Für England vgl. WALKER 1976, S. 104-16; DIES. 1979, S. 97-110; DIES. 1982, S. 123-34; 
DIES. 1988, S. 13-32; WAUGH 1985, 181-207; DONAHUE 1993, S. 183-213. Für die Situa-
tion in Frankreich: DAUVILLIER 1935, S. 795-98. J. DAUVILLIER beschränkte sich 1935 in 
einem kurzen Referat auf die Problematik der herrschaftlichen Zustimmung für die Ehe 
von Vasallinnen. Das von ihm festgestellte Fortbestehen dieses herrschaftlichen Ehebe-
willigungsrechts in der Normandie bis zur Französischen Revolution (zumindest in der 
Theorie) wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die Situation in anderen Regionen Euro-
pas. Ein Artikel P. PETOTS zum selben Thema ist leider nicht mehr veröffentlicht worden. 
Vgl. PETOT 1992, S. 277f. (bes. Anm. 4 mit weiteren bibliographischen Hinweisen) so-
wie TURLAN 1957, S. 480, Anm. 11. 

113  Konstitutionen von Melfi, Buch 3, tit. 23 (1): »Über das allgemeine Verbot der Vermäh-
lung von Baronen ohne Erlaubnis des Hofes. Zur Wahrung des Ansehens Unserer Krone 
verfügen Wir mit vorliegender Konstitution allenthalben im Königreich: Kein Graf, Ba-
ron oder wer sonst auch immer unmittelbar von Uns oder einem anderen Baronien, Bur-
gen bzw. Lehen hält, welche sich in den Lehnsregistern Unserer Hofkammer verzeichnet 
finden, darf ohne Unsere Genehmigung eine Ehefrau heimführen, Töchter, Schwestern, 
Nichten bzw. irgendwelche anderen Verwandten vermählen, welche er selbst zur Ehe ge-
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rechts ist in dem Bestreben zu suchen, Allianzen der Vasallen mit Feinden des 
Herrn durch Eheschließungen zu unterbinden. Seinen Konsens zur Ehe konnte 
der Herr im hohen Mittelalter auch von der Zahlung einer Gebühr, und zwar 
prinzipiell auf allen sozialen Ebenen, abhängig machen. Eine Entscheidung aus 
den Gesetzen König Heinrich I. (ca. 1115) legt ein beredtes Zeugnis dafür ab, 
daß solche Erlaubnisgebühren bis in die Reihen der königsnahen Vasallen er-
hoben werden konnten.114 

Wenn aber der Konsens des Herrn zur Eheschließung in den oberen Schich-
ten der Gesellschaft zur Kontrolle von Allianzen noch einsichtig ist, da dort die 
Gefahr bestand, daß der Vasall sich oder seine Kinder mit einem Feind des 
Herrn verehelichen könnte und dadurch ein Allianzsystem entstehen könnte, 
das den Interessen des Lehnsherrn widersprach, so erscheint die Anwendung 
dieses Prinzips auf die untersten Schichten der Leibeigenen, Unfreien und Hö-
rigen nicht mehr passend.115 Auf dieser Ebene konnten durch Eheschließung 
keine Koalitionen begründet werden, die dem Leib- oder Grundherren in ir-
gendeiner Weise gefährlich sein konnten; allein die Tatsache der Eheschlie-
ßung konnte zum Verlust einer abhängigen Person, meist der Frau, die zu ih-
rem Mann zog, nach sich ziehen. Der Grund der herrschaftlichen Autorisation 
der Ehe auf dieser sozialen Ebene ist also an anderer Stelle zu suchen.  

Seit dem frühen Mittelalter war die Erlaubnis oder Zustimmung eines Herrn 
zur Eheschließung seiner Knechte und Mägde (servi) unbedingt notwendig.116 
Eine derartige Zustimmung war auch für Ehen von Personen, die beide dem-
selben Herrn angehörten, verpflichtend. Gregor von Tours berichtet über einen 
grausamen Herrn, der eine solche Verbindung, die ohne seine Zustimmung 
zustande gekommen war, mit dem Tod bestrafte. Bemerkenswert ist, daß der 
Herr, nachdem er von einem Priester um Gnade für das Paar gebeten worden 

                                                                                                                                 
ben kann oder muß, oder den Söhnen eine Ehefrau geben, gleich, ob mit unbeweglichen 
oder beweglichen Sachen. Die bisher in manchen Teilen dem Vernehmen nach in Gel-
tung gewesene Gewohnheit darf diesem Gesetz nicht entgegenstehen.« CONRAD/LIECK-
BUYKEN/WAGNER 1973, S. 275; vgl. HRG, Bd. 2, S. 64. Der folgende Artikel 23(2) ver-
bietet zudem die Eheschließung zwischen einheimischen Bürgern des Königreichs und 
Fremden. 

114  Gesetze Heinrichs I. Kapitel 1, § 3: »If any one of the Barons, of the other vasalls that 
hold immediately of me, shall incline to give his daughter, sister, niece or kinswoman in 
marriage, let him speak to me on that subject: but neither shall I take or receive any thing 
from him for a marriage licence, nor shall I hinder him from disposing of the woman as 
he pleases, unless he bestow her on my enemy.« MAC PHERSON 1768, S. 196. Vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 57, Anm. 7. 

115  Vgl. BLOCH 1963, Bd. 1, S. 293. 
116  ZOEGGER 1915, S. 164ff.; LECLERCQ, 1932, Teil 2, S. 1876, Anm. 6; MERZBACHER 1970, 

S. 275. 
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war, ihr unautorisiertes Handeln gegen die Möglichkeit einer Auswärtsehe ab-
wog. »Denn obwohl ich es ungern sah, daß sie ohne Bewilligung von meiner 
Seite dies taten, ist mir doch ganz recht, daß mein Knecht nicht eines anderen 
Magd und sie nicht eines anderen Knecht genommen hat«.117 Eine Heiratser-
laubnis für Knechte findet sich auch in einem Brief Einhards an den Grafen 
Hatto aus den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts. In diesem Brief bittet Ein-
hard um Gnade für ein junges Paar, homines desselben Hatto, die sich im con-
iugium ohne Einwilligung ihres Herrn verbunden hatten und sich daraufhin – 
hier liegt der Grund für Einhards Engagement – in seine Kirche St. Marcellinus 
und Petrus im Odenwald geflüchtet hatten.118 Diese Beispiele aus fränkischer 
Zeit zeigen, daß die Verbindung zur Ehe ohne Erlaubnis des Herrn schon in 
dieser Zeit als schweres Fehlverhalten bewertet wurde und empfindliche Sank-
tionen nach sich ziehen konnte.119 

Die Bezeichnung einer solchen Verbindung Unfreier (homines/ancillae) als 
coniugium beweist jedoch, daß von einem römischrechtlichen contubernium 
nicht mehr die Rede sein kann.120 Auch Unfreie konnten in fränkischer Zeit 
eine Ehe schließen und kirchlich segnen lassen, die eine rechtliche Verbind-
lichkeit besaß.121 Allein die Zustimmung des Herrn und die Erfüllung der 
Formvorschriften für die Muntehe blieb notwendiges Erfordernis für die Gül-
tigkeit einer solchen Ehe.  

Über die Entwicklung dieses herrschaftlichen Ehebewilligungsrechts im 
weltlichen Bereich wissen wir aus der Zeit des hohen Mittelalters leider nur 
wenig.122 Normative Äußerungen über die eigentliche Heiratserlaubnis sind 
selten. Peter LANDAU hat 1967 festgestellt: »Über den tatsächlichen Umfang 
der Rechte des Herrn bei der Eheschließung der verschiedenen Schichten von 
Abhängigen im 12. und 13. Jahrhundert läßt sich aus dem gegenwärtigen Stand 
der Forschung kaum Klarheit gewinnen.«123 An dieser Situation hat sich bis 
heute nichts geändert. Im Quadripartitus, einem englischen Rechtsdokument 

                                                 
117  GREGOR VON TOURS 1970, S. 283, (V,3). 
118  Einhard Epistolae 46, MGH Epist. Bd. V,3, Berlin 1899, S. 133. 
119  Die entsprechenden kirchlichen Vorstellungen, wie sie auf dem Konzil von Châlons fest-

gelegt wurden, wurden schon erwähnt. Vgl. oben S. 91. 
120  CAUVET 1877, S. 53ff.; KOEHNE 1888, S. 7; LECLERCQ, 1932, Teil 2, S. 1876. 
121  Die Forderung nach Öffentlichkeit aller Eheschließungen – von der Kirche schon früh 

gestellt, bezog sich auch auf die Eheschließung von Unfreien. Das Konzil von Vernens 
drückte sich diesbezüglich so aus: Ut omnes homines laici publicas nuptias faciant, tam 
nobiles quam ignobiles. LECLERCQ, 1932, Teil 2, S. 1876 (Mansi, XII, S. 578, und Balu-
ze, Capitul. I, col. 174, S. 17). Vgl. CAUVET 1877, S. 55. 

122  Vgl. dagegen die ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Auffassung der Ehe-
schließung Unfreier im frühen Mittelelter bei LECLERCQ, 1932, Teil 2, S. 1877ff.  

123  LANDAU 1967, S. 519. 
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aus der Zeit Heinrich I., findet sich im zweiten Buch in den Überschriften der 
Abschnitt »De puellis non sine dominorum licentiis maritandis«.124 Diese For-
mulierung unterstreicht die Kontinuität und Verbreitung der Heiratserlaubnis 
im hohen Mittelalter.  

Die Heiratserlaubnis, so schrieb der Kanonist Hostiensis (Heinrich von Se-
gusia, Kardinal von Ostia) in der Mitte des 13. Jahrhunderts, bezog sich nicht 
nur auf Unfreie, sondern häufig auch auf Freie, die in Abhängigkeit zu ihrem 
Herrn standen.125 Dies ist ein weiterer Grund, das Problem der Heiratserlaubnis 
nicht aus der Unfreiheit alleine abzuleiten. Allerdings mehren sich in dieser 
Zeit zugleich die Quellen aus dem klösterlichen Bereich für die Zahlung von 
Heiratserlaubnisgebühren (licentia maritalis/maritandi), die bald selber zu ei-
nem Zeichen der Unfreiheit wurden. Damit tritt das eigentliche Bewilligungs-
recht gegenüber einer symbolischen Erinnerung an dieses Recht durch eine 
geringe Heiratsabgabe in den Hintergrund. Von diesen Abgaben wird im fol-
genden noch ausführlich die Rede sein.126 

Am häufigsten findet sich bezüglich der Heiratserlaubnis von Genossen in 
der Forschung die Auffassung, daß in diesem Fall der Herr keinen Verlust an 
seinem Besitz erleide und deshalb der Erlaubnisvorbehalt nur zu Demonstrati-
on und Aufrechterhaltung seiner Herrschaft und Überlegenheit diente.127 
CAUVET bezeichnete 1877 die Heiratserlaubnis oder die Einverständniserklä-
rung des Herrn zur Eheschließung seiner Leibeigenen als einen Akt des Re-
spekts, der ursprünglich kein Mittel zur Wahrung der Interessen des Herrn ge-
wesen sei.128 Dies deutet auf einen Funktionswandel hin, den der herrschaftli-
che Erlaubnisvorbehalt im Laufe des Mittelalters durchmachte, da in späterer 
Zeit sehr wohl herrschaftliche Interessen im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung einer Heiratserlaubnis in Betracht gezogen werden müssen. Marc BLOCH 
meinte 1933, daß nach der rechtlichen Theorie wie auch beinahe immer in der 
Praxis die Eheschließung von Unfreien innerhalb einer Herrschaft frei gewesen 

                                                 
124  LIEBERMANN 1903, S. 544. 
125  Hostiensis, Lectura ad X. 4. 9. I V. inter servos: Est etiam hec littera expresse contra 

multos principes nostri temporis, qui iam plus episcopi factis sunt, adeo quod nedum ser-
vos, sed nec liberos permittunt sine sua speciali licentia matrimonialiter copulari, quod 
evidenter hic reprobatur. LANDAU 1967, S. 552, Anm. 183. 

126 Vgl. unten S. 116ff. 
127  CAUVET 1877, S. 56; CAZAUX 1906, S. 25-30; PETOT 1992, S. 283: »... à l’intérieur d’une 

seigneurie, les serfs peuvent se marier librement entre eux sans l’autorisation du maître. 
Mais cette autorisation est nécessaire s’ils épousent une personne libre, ou bien une per-
sonne serve dépendant d’un autre seigneur.« 

128 CAUVET 1877, S. 60. 
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sei.129 Wir werden noch sehen, daß von einer solchen Freiheit weder in Theorie 
noch in Praxis im frühen und hohen Mittelalter die Rede sein kann. Bezeich-
nend ist in diesem Zusammenhang, daß noch 1420 Burkhard Zink, bekannt 
geworden als Augsburger Stadtchronist, von seinem Dienstherrn entlassen 
wurde, da er gegen dessen Willen eine Magd desselben Herrn geheiratet hat-
te.130  

Heiratszwang 

Neben den beiden bereits genannten Formen der herrschaftlichen Einflußnah-
me auf die Eheschließung konnte der Herr auch einen Heiratszwang ausüben. 
Von solchen Zwängen suchten sich vor allem die Städte im 13. und 14. Jahr-
hundert zu befreien. Ein Privileg aus dem Jahr 1312 für Ingolstadt legt fest, 
daß: zu Ingolstadt Niemant weder man noch weib zu eelichen Heurat tringen, 
ihr sei den ir beeder will, die wir zusammengeben woellen.131 Ähnliche Befrei-
ungen haben die Städte Landshut 1341, Frankfurt 1232, Wetzlar 1257 und 
Wien 1364 erhalten. Eine weitere Konsequenz des Heiratszwangs waren be-
sondere Steuern für unverheiratete Personen einer Herrschaft, die aufgrund des 
ledigen Standes zu zahlen waren – das sogenannte »Hagestolzrecht«.132  

Auch im späten Mittelalter kommt diese Form der Herrschaft über Hochzeit 
als fiskalisiertes Recht noch vor: »Ein etwas seltsamer Fall ist für die Herr-
schaft Grönenbach überliefert: Thomas Leybinger und seine Schwester von 
Altusried verschreiben ihrem Leibherrn Alexander von Pappenheim zwei von 
fünf Teilen ihres freieigenen Gutes, um ledig bleiben zu können.«133 1344 wird 
im Urbar und Rechtsbuch der Probstei Weitenau (bei Schopfheim in Baden) 

                                                 
129  BLOCH 1963, Bd. 1, S. 293. BLOCH unterschätzt bei weitem die Verbreitung der licentia 

maritalis, wenn er auf S. 292 von den »wenigen Orten« spricht, an denen eine solche Ge-
bühr erhoben wurde. Die Konzentration Blochs auf formariage als ein entscheidendes 
Zeichen der Unfreiheit wirkt bis heute in der Forschung nach, da gerade der Aufsatz 
Blochs zur »Liberté et servitude personnelles au moyen âge, particulièrement en France«, 
zuerst erschienen im »Annuario de Historia del Derecho Español, 1933, S. 5-101, immer 
wieder als grundlegend für das Verständnis von persönlicher Unfreiheit und der damit 
verbundenen typischen Abgaben zitiert wird.  

130  HEGEL 1866, S. 217f. (3. Buch). Vgl. WENZEL 1980, S. 57.  
131  MITTERMAIER 1816, S. 359. Vgl. zur Aufhebung des Heiratszwangs auch OSENBRÜGGEN 

1868, S. 92f.  
132  Siehe dazu CLARK 1987, S. 500, KEYSLER 1720, S. 480 und SCHMIDT 1897, S. 46, Anm. 

1; PUETZFELD 1936, S. 61 erklärt mit Verweis auf Grimm, daß es sich um eine Verball-
hornung des althochdeutschen hagustalt. Dieses Wort bezeichnete ursprünglich einen 
Menschen, der keinen Besitz hat und ist begriffsverwandt mit Knecht oder Tagelöhner. 

133  BLICKLE 1975, S. 54 mit Verweis auf HStAM. KU Kempten 1620; 1500 II. 21. 
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festgelegt, daß Männer spätestens mit 18 oder 20 Jahren und Frauen im Alter 
von 14 Jahren bei einem Pfund Strafe heiraten sollen. Auch Witwen und Wit-
wer, die auf Gütern des Klosters saßen, sollten zur Ehe gezwungen werden.134 
Schließlich wurde der Zwang zum organisierten Heiratsmarkt, bei dem der 
Schultheiß die geeigneten Paare auszusuchen hatten. So wurde im Stadtrecht 
von Liestal aus dem Jahre 1411 bestimmt: Item der schultheis sol ouch hyn-
nanthin jerlichs uf die zyte vor vasenacht, als man gewonlichen zuo der heili-
gen e griffet, besehen, welche knaben und töchtern zuo dem alter sint, daz si 
billichen wibe und mann nemen söllen, das er den wibe und man gebe, iegkli-
chem sinen genossen.135 

Der Heiratszwang war jedoch kein allgemein anerkanntes Recht bzw. all-
seits geübte Praxis. Schon im 12. Jahrhundert war Gandulph von Bologna in 
seinem Sentenzenkommentar der Auffassung, daß, obwohl das herrschaftliche 
Zustimmungsrecht eine Ehe zwischen zwei Unfreien verhindern konnte, er auf 
der anderen Seite doch keine Ehe durch Zwang begründen konnte. Dem stand 
die kirchliche Auffassung vom Konsensgedanken entgegen.136  

Heiratszwang und Heiratserlaubnis sind zwei Formen desselben vormund-
schaftlichen Rechts des Herrn, auf die Eheschließung seiner abhängigen Perso-
nen einzuwirken. Sie gehen über die rein wirtschaftliche Ebene der Beziehung 
zwischen Herrn und Holden hinaus und verweisen in den Bereich der Privat-
sphäre der letzteren. Gerade die frühen Quellen zum Erlaubnis- und Zwangs-
recht des Herrn einer familia zeigen, daß eine gewisse Parallele zwischen dem 
Mitspracherecht des Herrn und dem Mitspracherecht des Vormunds, also zu-
meist des Vaters, bei der Verheiratung der Töchter bestand. Dieses Recht war 
in eigentümlicher Weise mit Abgaben verknüpft, die die Tochter oder ihre El-
tern bei dieser Gelegenheit an ihren Herrn zu zahlen hatten.  

3.2. Heiratsabgaben und das Herrenrecht der ersten Nacht  

Wenn man die vielfältigen Funktionalisierungen des Topos des Herrenrechts 
der ersten Nacht seit dem Mittelalter betrachtet, sticht die Verbindung zu den 
Abgaben der Brautseite anläßlich der Eheschließung an den Herrn besonders 
hervor. Seit Jahrhunderten behaupten Gelehrte immer wieder, daß der Ur-
sprung dieser Zahlungen in einem früheren Herrenrecht der ersten Nacht be-

                                                 
134  FRANZ 1940, S. 256. Vgl. MONE 1856, S. 64. 
135 OSENBRÜGGEN 1868, S. 92 mit Verweis auf Baseler Rechtsquellen, Bd. 2, S. 26.  
136  SHEEHAN 1988, S. 476. 
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gründet liege.137 Insbesondere die schottischen, walisischen und angelsäch-
sisch-normannischen Abgaben haben schon im 16. Jahrhundert eine Interpreta-
tion in diesem Zusammenhang erfahren. Aber auch in ländlichen Rechtsquel-
len des 15. und 16. Jahrhunderts findet sich wiederholt die Beziehung zwischen 
der Zahlung einer Abgabe für das erste Beilager und dem Herrenrecht der ers-
ten Nacht. Fraglos sind die genannten Heiratsabgaben nicht als Ablösung eines 
sexuellen Herrenrechts der ersten Nacht entstanden. Dafür liefern die heute 
verfügbaren Quellen keine Beweise.138 Gänzlich unbegründet erscheint mir die 

                                                 
137  Vgl. KEYSLER 1720, S. 484ff.; WESTPHAL 1726, S. 39ff.; POTTGIESSER 1736, S. 379f.; 

DICTIONNAIRE DE TREVOUX 1740, Bd. 2, S. 1075; BOUCHER D’ARGIS 1760, S. 584; 
KESTNER 1761, S. 378f.; DE JAUCOURT 1765, S. 89; LAYA 1845, S. 417; ACTASS 30. Ap-
ril, Bd. 3, 1866, S. 830f.: De S. Forannano (vgl. Anm. 402); DU CANGE 1954, Bd. 1, S. 
603, 734f., Bd. 2, S. 647, Bd. 3, S. 268; MASIA 1993, S. 7ff. Auch für das byzantinische 
Mittelalter wurde die Existenz des Herrenrechts aufgrund von Quellen aus dem 14. Jh. in 
Erwägung gezogen, die von einer Abgabe mit der Bezeichung »parthenophthoria« spre-
chen. Die Abgabe taucht ebenso wie die fraglichen mitteleuropäischen Heiratsabgaben im 
Kontext von Sterbefallabgaben auf. In wörtlicher Übersetzung handelt es sich um eine 
Abgabe für die Verletzung der Jungfrau, also die Defloration. Allerdings scheint es keine 
spätmittelalterlichen ländlichen Rechtsquellen in dieser Region zu geben, die auf eine äl-
tere Tradition der Verbindung zwischen dieser Abgabe und dem Herrenrecht hindeuten. 
Vgl. hierzu den in neugriechischer Sprache abgefaßten Artikel von Nikos VEJS mit dem 
Titel »Gab es das jus primae noctis bei den Byzantinern?« VEJS 1912, S. 169-186. Für die 
kurdischen Juden berichtet Israel J. Benjamin in seiner Reisebeschreibung aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts über einen Zusammenhang zwischen Heiratsabgaben und Herren-
recht der ersten Nacht. BENJAMIN 1858, S. 93f. Vgl. dagegen BRAUER 1993, S. 381, 
Anm. 54. 

138  Das Ehebett der Sklavin oder Magd soll jedoch vor ihrem Herrn im langobardischen 
Recht nicht geschützt gewesen sein (vgl. die Gesetze Liutprands, 13. Jahr, [Leges MGH, 
Bd. 4]); BEYERLE 1962, Teil 2 (Novellen), S. 40f. § 66: »Was [nun] den freien Mann be-
trifft, der [sich] das Weib seines Knechten oder Alden bei Lebzeiten [dieses] ihres Man-
nes zulegt: werden da Söhne oder Töchter geboren, so folgen sie ihm keinesfalls ins Erbe, 
haben auch ihre Freiheit nicht. Auch kann er ihnen nichts von seinem Gut, wie immer [er 
es wollte], zuwenden. Denn diese Sache ist doch zweifelhaft: wessen ist nun der Sohn 
(bzw. die Tochter), da doch beide leben, sowohl der Knecht (der sie zuvor gehabt), wie 
auch der Herr (der sie [sich] später nahm)?« Dazu JASTROW 1878, S. 34f.: »Noch in ei-
nem Gesetz König Liuprands gilt es als möglich, daß der Herr mit der Frau seines Skla-
ven Kinder zeugte und aus der ganzen Fassung des Gesetzes geht hervor, daß dies nicht 
im mindesten als Ehebruch angesehen wird. Aber eine gänzlich verschiedene (wohl 
kirchlich beeinflußte) Anschauung liegt einem nur neun Jahre jüngeren Gesetzte dessel-
ben Königs zur Grunde.« Aus dieser Toleranz gegenüber »Kebsweibern« kann meiner 
Auffassung nach nicht auf den Ursprung der Assoziation zwischen dem Herrenrecht der 
ersten Nacht und den europäischen Heiratsabgaben geschlossen werden, da der Text nicht 
von einer gleichzeitigen Beziehung der Frau mit zwei Männern spricht und der Gedanke 
eines einmaligen Vorrechts in keiner Weise formuliert wird. Gerade diese Verbindung 
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Konstruktion einer Beziehung zwischen Heiratszins und dem Topos des Her-
renrechts jedoch nicht. Die Frage nach der Funktion und dem Ursprung dieser 
Abgaben und einer sich daraus möglicherweise ergebenden Beziehung zum 
Herrenrecht steht daher im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung einiger 
mitteleuropäischer Heiratsabgaben. 

Abgaben anläßlich der Eheschließung werden allgemein zu den personalen 
Abgaben gerechnet, die im Gegensatz zu den Reallasten für die Person des 
Zahlungspflichtigen und nicht für sein Zinsgut fällig wurden.139 So wie die 
Steuerfreiheit des Adels und des Klerus als Zeichen und Privileg der Freiheit 
verstanden wurde, waren auf der anderen Seite Abgaben häufig ein Zeichen für 
Unfreiheit und eingeschränkter Selbstbestimmung. Damit hatten diese Abga-
ben nicht nur eine wirtschaftliche Funktion, sie wurden gleichzeitig zu einem 
Zeichen für den Stand der Person, ein Indikator für Freiheit oder Unfreiheit. 
Heiratsabgaben gehörten daher in ganz besonderer Weise zu den traditionellen 
Zeichen der Unfreiheit. Wir können diese Funktion schon im hohen Mittelalter 
in den Abgaben von wachszinsigen Frauen an den Altar, an das Kloster, dessen 
familia sie sich anschließen wollten, beobachten. Heirats- und Todfallabgaben 
sind bis in die Neuzeit hinein die Zeichen par excellence der alten Abhängig-
keit und Unfreiheit geblieben.140 

Bislang sind viele Fragen in bezug auf diese Abgabenform offen. Welche 
soziale und wirtschaftliche Funktion hatten derartige Abgaben? Wie sind sie 
entstanden, d.h. auf welcher rechtlichen Grundlage wurden sie erhoben? Han-
delte es sich möglicherweise ursprünglich um Gaben und Ehrengeschenke im 
Zusammenhang mit dem Gabenaustausch der Dotalehe, die sich schließlich in 
Zahlungsverpflichtungen verwandelten? Warum wurde nicht bei allen Selbst-
verknechtungen in die Wachszinsigkeit eine Abgabe für die Eheschließung 
gefordert oder doch zumindest die Notwendigkeit einer Erlaubnis, sondern nur 
bei einigen?141 

Die Forschungslage ist nicht ermutigend. Heirats- und Todfallabgaben sind 
wie kaum ein anderer Bereich der mittelalterlichen Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte bisher von der systematischen Untersuchung ausgespart geblieben. 

                                                                                                                                 
zum ersten Beilager ist jedoch unerläßlich für die Erklärung der fraglichen Assoziation. 
Vgl. auch OBERMEIER 1996, S. 132-141. 

139  LexMA. Bd. 1, S. 33. Vgl. dagegen BOUREAU 1995, S. 174. 
140  Vgl. oben S. 77 sowie unten S. 193f. 
141  Im Kartular von St. Truiden finden sich einige Beispiele solcher Selbstverkechtungen, die 

zwar Wachszins und Mortuarium erwähnen, jedoch keine Heiratsabgabe fordern. Vgl. 
z.B. PIOT 1870, S. 17, S. 19: »Ratio autem ejus traditionis hec est, silicet: ut, tam ipsa, 
quam tota ejus posteritas, singulis annis, in altare ejusdem sancti confessoris, unum dena-
rium persolvent. Licentiam maritandi non quererent.« 
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Keine einzige Monographie ist diesem Thema bis heute gewidmet worden, und 
die Zahl der Publikationen substantieller Bedeutung beläuft sich auf wenige 
Artikel oder Kapitel in umfangreicher angelegten Werken.142 So spielten die 
Heiratsabgaben in der Diskussion um die »charakteristischen Abgaben der 
Leibeigenschaft« in Frankreich eine gewisse Rolle.143 Doch weder Marc BLOCH 
noch Leo VERRIEST haben sich ausführlich über den Ursprung von Heiratsab-
gaben geäußert.144 Marc BLOCH vermutete den Ursprung der üblicherweise ge-
ringen und fixen Abgaben Leibeigener anläßlich einer Eheschließung in einer 
feudalherrschaftlichen Aneignung von ursprünglich an die Kirchengemeinde 
gezahlten Gebühren.145 Er bezeichnete mit dem Begriff formariage ganz be-
wußt Abgaben unterschiedlicher Provenienz: zum einen die Strafgebühr für 
eine schon geschlossene, ungenossame Ehe und zum anderen den Preis für die 
Zustimmung zur Eheschließung durch den Herrn.146 Leo VERRIEST stellte 1946 
fest: In Wahrheit gab es im Mittelalter mehrere Abgaben für das »forismarita-
gium«, von denen nur eine die Männer und Frauen betraf, die Eigenleute wa-
ren.147 Damit ist schon der Kern der Auseinandersetzung zwischen diesen bei-
                                                 
142  Immer noch von Wert sind aufgrund der mageren Forschungslage für die deutschen Hei-

ratsabgaben die Arbeiten von Franz Joseph MONE aus der Mitte des 19. Jh. MONE 1856; 
1866. Als Quellensammlung behält N. KINDLINGERs Geschichte der Deutschen Hörig-
keit, Berlin 1819 (Ndr. Aalen 1968) ihren Wert, auch wenn die neueren Sammlungen 
(z.B. J. GRIMMS Deutsche Rechsaltertümer, Leipzig 41899, [Ndr. Darmstadt 1983] oder 
die Quellen zur Geschichte des Deutschen Bauernstandes im Mittelalter, hg. von G. 
FRANZ, Darmstadt 1967) das Material besser bieten. Von den Darstellungen sind für die 
kontinentaleuropäischen Abgaben wertvoll: CAUVET 1877, S. 53-105; KOEHNE 1888, S. 
1-35; VANDERKINDERE 1897, S. 33-48; VERRIEST 1910, S. 202-212; DERS. (1916/17), S. 
271-273; DERS. (1946), S. 209-214; BRUNNER 1911, S. 1-31; PETOT 1949, S. 199-208; 
LEBON 1951, S. 53-66; DERS. 1952; BLOCH 1963, Bd. 1, S. 292ff.; GRÄFE 1972, S. 37-44; 
ANEX 1973, S. 161-179; MÜLLER 1974. Weitere Literaturverweise werden bei der Be-
handlung der einzelnen Heiratsabgaben gegeben.  

143 Vgl. DELISLE 1854, S. 19ff.; VERRIEST 1910, S. 32ff.; BLOCH 1963, Bd. 1, S. 286-355; 
PETOT 1934, S. 28; DERS. 1949; DERS. 1992, S. 275-308. 

144  Vgl. VERRIEST 1916-17, S. 271ff. und 1946, Bd. 1, S. 209ff.  
145  »Sur certaines terres, les noces du serf étaient l’occasion, pour le seigneur, d’une rede-

vance, à l’ordinaire assez modique et dont on peut se demander si, en quelques cas du 
moins, elle ne tirait pas son origine de l’usurpation du casuel paroissial.« BLOCH 1963, 
Bd. 1, S. 292; vgl. FAITH 1983, S. 139. Diese Vermutung erscheint unwahrscheinlich, da 
die Gebühren schon zu einer Zeit erhoben wurden, in der die Eheschließung unter Betei-
ligung des Priesters noch nicht verpflichtend war. Außerdem ist uns von solchen Zahlun-
gen an die Kirchengemeinde im frühen Mittelalter meines Wissens nichts überliefert. 

146  BLOCH 1963, Bd. 1, S. 293, Anm. 4. 
147  VERRIEST 1946, S. 214. »Au vrai, il y eu, au moyen âge, DES redevances de »forismari-

tagium«, don’t l’une seulement concernait les hommes et femmes serfs »de corpore«. 
Vgl. DERS. S. 209. 
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den Historikern um die Frage, ob es typische Abgaben der Unfreiheit gab, an-
gedeutet. Pierre PETOT schließlich, der in seinem Aufsatz »Licence de mariage 
et formariage des serfs dans les coutumes françaises au moyen âge« das Prob-
lem der hochmittelalterlichen Heiratserlaubnisgebühren als erster systematisch 
anging, sah den Ursprung dieser Abgaben in der Erlaubnis der Herren, die zu-
nächst Sklaven und später Eigenleute für eine Eheschließung benötigten.148 
Gleichzeitig stellte er eine enge Verbindung zwischen den Heiratserlaubnisab-
gaben und der formariage, die in dieser Perspektive nur als ein besonderer Fall 
einer Erlaubnisabgabe erscheinen, fest. Leider hat sich die von PETOT vorge-
schlagene Unterscheidung zwischen formariage als Abgaben für die Auswärt-
sehe und licence de mariage als Bezeichnung für die Erlaubnisgebühr einer 
Eheschließung von Unfreien und Abhängigen innerhalb einer Herrschaft, die 
dem Sprachgebrauch der Quellen sehr viel näher kommt, bis heute nur partiell 
durchgesetzt.149 Aufgrund dieser funktionalen Nähe zwischen den unterschied-
lichen Abgaben wurde, vor allem in der älteren Forschung, auch Erlaubnisab-
gaben, die bei der Eheschließung der Unfreien innerhalb der Herrschaft fällig 
wurden, als formariage bezeichnet. So formulierte GUÉRARD 1844 sehr allge-
mein: »Unter formariage versteht man auch das Recht oder die zahlbare Strafe 
an den Herrn anläßlich einer Ehe über die Grenzen der Herrschaft hinaus, und, 

                                                 
148  »La plupart des taxes lui donnent le nom de licentia maritalis et cela suffit à déceler son 

origine. Après les invasions barbares, l’Eglise avait fait accepter le principe que les escla-
ves, égaux aux autres chrétiens devant Dieu, étaient capables de contracter un mariage lé-
gitime. Mais, sur un point important, elle avait dû céder aux préjugés du monde laïque. 
Soucieuse d’éviter des conflits probables, elle enseignait que les esclaves ou les serfs ne 
pouvaient pas se marier légalement sans le consentement de leurs seigneurs. Tel était en-
core l’état du droit canonique au temps de Gratien. On devine ce qui a pu se passer. Tou-
jours à l’affût de quelques recettes, la fiscalité seigneuriale est intervenue. Puisqu’on 
avait besoin de leur consentement, et qu’ils auraient pu le refuser, les seigneurs ne pou-
vaient ils pas le vendre? Il faut même que ces pratiques fiscales aient été bien anciennes 
pour qu’on en soit venu à établir des taxes uniformes, et d’ailleurs modérées.« PETOT 
1949, S. 201. Aus seiner Erklärung läßt sich aber nicht ableiten, warum in den Quellen 
die licentia maritandi wesentlich häufiger für Frauen erhoben wurde. Bei einer Ableitung 
aus einer allgemeinen Heiratserlaubnis für Leibeigene macht eine solche einseitige Diffe-
renzierung, die dem fiskalischen Interesse des Herrn entgegengestanden haben müßten, 
keinen Sinn. 

149  Vgl. hier BOUREAU 1995, S. 282, Anm. 46. mit einer bezeichnenden Abwandlung des 
Titels des Aufsatzes von P. PETOT von: Licence de mariage et formariage ... , in: Licence 
de formariage et formariage ... Dem entsprechend unscharf ist die Verwendung des Beg-
riffs (immerhin ca. 75 Mal) in seiner Arbeit. 
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im allgemeinen, bei Gelegenheit der Eheschließung von Unfreien.«150 Hier sind 
Strafgebühr und Erlaubnisgebühr unter einem Begriff zusammengefaßt. Edou-
ard LABOULAYE dagegen verstand unter dem Begriff formariage das Recht des 
Herrn, seine Hörigen an einer Heirat gegen seinen Willen zu hindern, wobei in 
späterer Zeit nur die Heirat aus der Herrschaft heraus verboten gewesen sei. Er 
leitete die Heiratserlaubnis aus der frühmittelalterlichen Mundialherrschaft des 
Herrn über alle freien und unfreien Personen ab, die unter seinem Schutz stan-
den.151 LABOULAYES Erklärung hat den Vorteil, daß sie die von VERRIEST bean-
standete Tatsache erklären würde, nach der auch Personen freien Standes sol-
che Abgaben zahlen mußten. Man müßte sich nur dazu durchringen, die Aus-
läufer des Konzepts der Muntherrschaft in der spätmittelalterlichen Gerichts-
herrschaft zu akzeptieren.152 Edmond PERRIN vermutete in seiner Arbeit über 
die seigneurie rurale in Lothringen ebenfalls in diesem Sinne den Ursprung 
von chevage, mainmorte, und Abgaben für formariage bei den Freigelassenen 
und Schutzhörigen, die unter der Schutzherrschaft einer Kirche standen. d.h. 
bei privilegierten Personen und nicht bei den Unfreien im eigentlichen Sinne.153 
Léopold GENICOT hat schließlich darauf hingewiesen, daß der Moment, in dem 
Zwing und Bann aufgekommen sind, der gleiche sei, in dem Abgaben wie 
mainmorte und formariage in den Quellen auftauchen.154 Diese Beobachtung 
einer zeitlichen Übereinstimmung, die sicherlich kein Zufall und auch keine 
regionale Besonderheit darstellt, deutet auf die Verbindung der Abgaben mit 
den Veränderungen des Wirtschafts- und Sozialsystems im hohen Mittelalter 
hin, die sich auch in der sogenannten »neuen Unfreiheit« «abzeichnete. 

Obwohl das Studium dieser Abgaben im Kontext der mittelalterlichen Dich-
tung und Legendenbildung zum Herrenrecht der ersten Nacht die bisher feh-
lende systematische Untersuchung der Abgaben auf regionaler Basis nicht er-
setzen kann, wird im folgenden aus dem Vergleich der schon bekannten Cha-
rakteristika der Abgaben aus den verschiedenen europäischen Regionen einen 
Interpretationsvorschlag abgeleitet, der auf die konkrete Region bezogen noch 
der weiteren Vertiefung bedarf.155 Häufig wurde bislang versucht, die Funktion 
                                                 
150  »On désignait aussi par ce nom le droit ou l’amende payée au seigneur à l’occasion d’un 

mariage de cette espèce, et, en général, à l’occasion des mariages des serfs.« GUÉRARD 
1844, S. 413ff. 

151  LABOULAYE 1859, S. 329f. Zu den aus diesem Recht entstandenen Abgaben nahm er 
leider nicht direkt Stellung. 

152 Vgl. hierzu oben S. 81. 
153  PERRIN 1978 (1935), S. 663, Anm. 2. 
154  GENICOT 1982, S. 23.  
155  Dieser Vorschlag stützt sich vor allem auf die Erkenntnis, daß das Wort Abgabe von 

Gabe abgeleitet ist und damit einem System von gegenseitigem Geben und Nehmen ent-
springt, das eine Bindung zwischen den beteiligten Parteien hervorruft bzw. Ausdruck ei-
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der einzelnen Abgaben, die einen Namen besitzen, über ihre Etymologie zu 
erschließen.156 Dieser im Grunde vielversprechende Ansatz hat bislang nur in 
einigen wenigen Fällen zum Erfolg geführt.157 Daher wird für die Untersuchung 
der Heiratsabgaben als Ausgangspunkt nicht ein etymologischer Ansatz, son-
dern ein funktionaler gewählt, um anhand eines Vergleichs von auffälligen 
Charakteristika die ursprüngliche Funktion und damit auch den Bezug zum 
Namen der Abgabe zu rekonstruieren. In einem folgenden Schritt wird dann 
untersucht, inwieweit diese ursprüngliche Funktion der Abgabe, die sich mög-
licherweise noch in ihrem Namen spiegelt, eine Verbindung zum Topos des 
Herrenrechts der ersten Nacht nahelegt.  

Worin bestand nun die genaue Verbindung, die im Mittelalter zwischen dem 
Herrenrecht der ersten Nacht und den Heiratsabgaben anläßlich einer Ehe-
schließung gesehen wurde? Die spätmittelalterliche Dichtung und die Historio-
graphie der Renaissance liefern diesbezüglich die deutlichsten Hinweise. 

Das Gedicht über die Bauern von Verson 

Das Gedicht über die Bauern von Verson stammt aus dem berühmten Kloster 
auf dem Mont St. Michel im äußersten Westen der Normandie und wurde 
wahrscheinlich um 1247 von einem gewissen Estout de Goz, einem ansonsten 
unbekannten Mann, der wahrscheinlich ein Kleriker des Klosters war, verfaßt. 
Es handelt sich um einen volkssprachlichen Text, der die Lasten und Abgaben 
der Bauern im Jahreslauf darstellt. Anlaß für die Abfassung dieses Gedichts 
waren wahrscheinlich Beschwerden der Bauern über hohe Abgaben und Diens-
te, die sie an das Kloster zu entrichten hatten.158 Im Hintergrund stehen mögli-
cherweise die Bemühungen des Klosters, seinen Besitz in Bretteville und Ver-
son, zwei Dörfern in der Nähe des Klosters, zu arrondieren. Dieses Vorhaben 

                                                                                                                                 
ner schon bestehenden Bindung, z.B. verwandtschaftlicher Art, ist. Vgl. MAUSS 1990. 
Gadi ALAGAZI hat vor kurzem eine Arbeit veröffentlicht, in der er das Prinzip der Gegen-
seitigkeit von herrschaftlichem Schutz und bäuerlichen Abgaben in Frage stellt. Obwohl 
seine Darstellung für das späte Mittelalter durchaus zutreffend erscheint, ist die Negie-
rung dieses Zusammenhangs für die ältere Zeit meiner Auffassung nach nicht zutreffend. 
Vgl. ALGAZI 1994, S. 26-28; DERS. 1996; WETTLAUFER 1997. 

156 Vgl. zu den vielfältigen Bezeichnungen von Heiratsabgaben in Deutschland BORNEMANN 
1991, § 14.1. 

157 So konnte die Abgabe culage von osculum (dem in Frankreich verbreiteten Ausdruck für 
das Geschenk des Mannes an die Frau) abgeleitet werden. Vgl. oben S. 41 sowie unten S. 
122ff. 

158 Dieses Problem wird zumindest in dem Gedicht angesprochen. Vgl. HUNGER 1908, S. 25 
im Anhang, Verse 21-26. 
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wurde durch die Intervention des Vizegrafen Osbert, eines Verwandten der 
Familie des Herzogs der Normandie, zugunsten der Bauern behindert. Osbert 
hatte den Bauern nämlich empfohlen, sich durch eine Klage beim Obersten 
Gericht der Normandie von den übermäßigen Lasten der Klosterherrschaft zu 
befreien und sich damit, wohl nicht ganz uneigennützig, zu ihrem Wortführer 
gemacht.159  

Der Ich-Erzähler tritt nur in den ersten fünf Versen des Gedichts und am 
Ende auf.160 Die übrigen Verse zählen in unpersönlicher Weise die Dienste und 
Abgaben der Bauern auf und betonen die Pflicht der Bauern, diese zu leisten 
bzw. zu zahlen. Dabei klingt der Wortlaut heute teilweise zynisch, wenn es 
z.B. direkt vor den Versen mit der Erwähnung des »Herrenrechts« heißt: »Geht 
und laßt sie zahlen; um so mehr müssen sie sich ihrer Schuld entledigen, geht 
und nehmt ihre Pferde, nehmt die Kühe und die Kälber; pfändet die Häuser, 
und gebt mir auf diese Weise ausreichend davon, laßt ihnen keine Geschenke; 
denn allzu sehr sind die Bauern doch Schurken.«161 Man wird das Gedicht da-
her wohl als bauernfeindlich charakterisieren dürfen.  

                                                 
159 Vgl. BOUREAU 1995, S. 217f. 
160 Das Gedicht beginnt mit den Worten: »Bei Gott beklage ich mich, bei St. Michael, dem 

Boten des Königs des Himmels, über alle Bauern von Verson, und über Osbert, den 
verbrecherischen Bauern: Er will den Heiligen beerben.« HUNGER 1908, S. 25 im An-
hang, Verse 1-5.  

161 HUNGER 1908, S. 26 im Anhang, Verse 151-158. Alez, si les fetes paier; Bien se deivent 
mès aquitier, Alez, si prenez lor chevaus, Prenez et vaches et veaux; Prenez gages par les 
ostés, Et si m’en amenez assés. Ne lessiez mie por lor dons; Quer trop sont les vileins fe-
lons. 
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In diesem Gedicht finden sich einige Verse, die in eigentümlicher Weise auf 
ein sexuelles Vorrecht des Herrn bei einer Eheschließung anzuspielen schei-
nen. In der neueren Forschung zum jus primae noctis ist dieses Gedicht des-
halb als frühestes bekanntes Zeugnis des Mythos eines sexuellen Herrenrecht 
der ersten Nacht im Mittelalter bezeichnet worden.163 Doch es ist Vorsicht ge-
boten. An einer zentralen Stelle erscheint die Übersetzung des Textes fehler-
haft.164 Aus diesem Grund sei hier zunächst die korrekte Version des Textes in 
deutscher Übersetzung nach dem Faksimile des Manuskripts gegeben. Im 
Anschluß an die oben zitierten Verse heißt es: 

Der Vers, in dem behauptet wird, daß in der Vergangenheit der Bauer, bild-
lich gesprochen, seine Tochter bei der Hand genommen hätte und dem Herrn 
übergeben hätte, hat bei Historikern immer wieder Assoziationen zum Herren-
recht der ersten Nacht geweckt. Besonders wichtig erscheinen mir jedoch die 
darauf folgenden Verse, die diese befremdliche Wendung erklären wollen. Ge-
rade an dieser Stelle hat sich jedoch eine Tradition der falschen Übersetzung 
ausgebildet, die auch von Alain BOUREAU wieder aufgenommen wird:  

                                                 
162  Vgl. SORLIN 1987, S. 78. DELISLE 1851, S. 671f., SCHMIDT 1881, S. 250ff. mit einer 

abweichenden Übersetzung. 
163 Vgl. BOUREAU 1995, S. 216ff. 
164  Das Orginal ist im Anhang der ausführlichen Arbeit Victor Hungers zur Geschichte von 

Verson als Faksimile abgedruckt. Vgl. HUNGER 1908, im Anhang zwischen S. 32/33 so-
wie unten im Anhang Abb. 1. 

Biem me conta r(o)g(ier) adé, 
Q(uel) honte ait vilein eschapé 
Se vilain sa fille marie  
Par de dehors la seignorie, 
Le seignor en a le culage  
.iij. sol en a del mariage 
.iij. sol en a reison por quei  
Sire tel vos di par ma fei  
Jadis avint q(ue) le vilein  
Ballout sa fille par la mein  
Et la livrout a son seignor  
Ja ne fust de si g(r)ant valor  
A faire idonc sa volonté  
Anceis qu(il) li eust el doné  
Rente, chatel ou heritage  
Por consentir le mariage.162 

Wohl erzählte mir Rogier Adé,  
von welcher Schande der Bauer befreit sei: 
Wenn der Bauer seine Tochter verheiratet,  
nach außerhalb der Herrschaft,  
hat der Seigneur davon die culage,  
3 sous hat er für die Heirat,  
3 sous aus welchem Grund?  
Herr, ich sage es euch bei meinem Glauben,  
einstmals kam es dazu,  
daß der Bauer seine Tochter an der Hand nahm,  
und sie seinem Herrn auslieferte (übergab).  
Er (der Bauer) war nicht von so hohem Stand,  
darin nach seinem Willen zu verfahren,  
bevor er ihm nicht Rente, bewegliche Sachen oder 
Erbgut  
für die Zustimmung zur Heirat gegeben hätte. 
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[...] Mein Herr, ich versichere Euch: Einst kam es vor, daß der Bauer seine Tochter bei der 
Hand nahm und dem Herrn zuführte, damit er mit ihr nach seinem Gefallen verfahre, falls der 
Bauer ihm nicht eine Rente oder einen Teil am Erbe für die Zustimmung zur Heirat zahlte.165  

Diese Lesart geht zurück auf eine Äußerung von Jules DELPIT in seiner Zu-
rückweisung der Veuillotschen Streitschrift über das Herrenrecht der ersten 
Nacht. DELPIT sagte damals, nach einem im übrigen korrekten Zitat des Ge-
dichts und der Übersetzung von Léopold DELISLE folgend, daß der Bauer die 
Tochter seinem Herr also zuführte, um mit ihr nach seinem Willen zu verfah-
ren.166 Eine solche »Interpretation« der Textstelle ist ebenso wie eine Reihe 
weiterer nicht haltbar.167 

Die Verse werden eingeleitet durch eine Berufung auf die Erzählung einer 
dritten Person. Der Gewährsmann (Roger Adé) weiß zu berichten, daß die 
Bauern einer großen Schande entgangen seien. Grund dieser Schande ist offen-
sichtlich die Zahlung einer Abgabe bzw. einem gewohnheitsrechtlich festge-
legten Lösegeld von 3 s. mit dem anzüglichen Namen culage anläßlich der 
Eheschließung einer Tochter aus der Herrschaft heraus. Die Begründung der 
Abgabe wird in dem Gedicht provokativ erfragt – ohne daß eine direkte Ant-
wort gegeben wird. Diese Unsicherheit in bezug auf die Herkunft der Abgabe 
ist Anlaß für die befremdlich anmutenden Zeilen 168f., nach denen der Bauer 
verpflichtet war, die Tochter an die Hand zu nehmen und dem Herrn zu über-

                                                 
165  BOUREAU 1995, S. 134f.: »Roger Adé m’a raconté à quelle honte le vilain a échappé. Si 

le vilain marie sa fille en dehors de la seigneurie, le seigneur en a le cullage: il obtient 
quatre [!] sous pour le mariage. Sire, je vous dis par ma foi: il arrivait jadis que le vilain 
prît sa fille par la main et la livrât à son seigneur pour qu’il en fasse à sa volonté, à moins 
qu’il ne lui eût donné une rente, un bien ou un héritage pour consentir au mariage.« Be-
denklich ist die Übersetzung der Verse 170/171, die teilweise fehlt bzw. sinnentstellend 
so gedeutet wird, als ob der Grund der Übergabe des Mädchens an den Herrn in der Be-
friedigung seiner Lust liege. Die falsche Angabe zur Höhe der Heiratsabgabe (4 statt 3s.) 
in diesem Zitat wird von BOUREAU 1995, S. 220 korrigiert. 

166  Wörtlich schrieb DELPIT 1857, S. 49: »Ces vers ne laissent pas, en effet, la moindre place 
à une fausse interpretation. Le vilain menait sa fille à son seigneur pour en faire à son vo-
lonté: cela n’a besoin d’aucun commentaire.« 

167  Die Zahl der Variationen in der Übersetzung ist beträchtlich. SCHMIDT 1881, S. 251 über-
setzte, bei korrektem Zitat der Transkription, »... früher geschah es, daß der Bauer die 
Braut an der Hand dem Herrn überreichte und überlieferte, wenn sie auch nicht von so 
großem Wert war, um dann seinen Willen zu tun, lieber als das er ihm etwas Anderes, 
Rente, bewegliche Sachen oder Erbgut für die Zustimmung zur Heirat gegeben hätte.« 
Wieder anders übersetzt HUNGER 1908, S. 298: »Jadis advint que le vilain prenait sa fille 
par la main et la livrait à son seigneur. Jamais ne fut de grande ardeur a faire ainsi sa vo-
lonté avant qu’il ne lui eût donné, rente, châtel ou héritage, pour consentir au mariage.« 
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geben.168 Diese Anspielung auf ein Vorrecht des Herrn auf die Braut erscheint 
somit als Begründung für die Herkunft der Heiratsabgabe bzw. ihres anzügli-
chen volkssprachlichen Namens. Eine genaue Analyse soll die Argumentation 
des Textes verdeutlichen und die Intention der Anspielung offen legen. 

Die Erklärung des Ursprungs der Abgabe besteht aus zwei relativ unabhän-
gigen Teilen: zunächst spielt der Autor auf ein herrschaftliches Vorrecht an 
und fügt dann als weitere Begründung den Erlaubnisvorbehalt des Herrn bei 
der Eheschließung an. Nach diesem Modell hatte der Bauer in früherer Zeit 
ungemessene Abgaben an Erbgut, Mobilien oder Geld zu leisten, wenn er die 
Zustimmung des Herrn zur Eheschließung seiner Tochter erhalten wollte.169 
Damit verweist die Erzählung zurück auf eine Zeit, in der die Dörfer Brettevil-
le und Verson noch der herzoglichen Krondomäne angehörten, also ihre Be-
wohner weltlichen Herrn unterstanden und abgabenpflichtig waren. Von der 

                                                 
168  Ob es sich hierbei um eine Anspielung auf das Herrenrecht der ersten Nacht handelt oder 

möglicherweise um eine bildhafte Darstellung der Tatsache, daß nach alter Gewohnheit 
nicht der Vater, sondern der Herr die Ehe für die Töchter seiner abhängigen Bauern kon-
trollierte und sie nach seinem Gutdünken verheirateten konnte, ist schwierig zu entschei-
den. Vgl. WETTLAUFER 1996, S. 310. Ein möglicher anderer Hintergrund dieser »Über-
gabe an den Herrn« ist die Tradition der frühmittelalterlichen legitima traditio – der her-
kömmlichen Übergabe der Braut an den Bräutigam durch den Vormund, die eine rechts-
erhebliche Bedeutung hatte. KOEHNE 1888, S. 8; HOYER 1926, S. 209, Anm. 15 »MGH 
Conc. I, 92: Quaecumque mancipia sub speciae coniugii ad ecclesiae septa confugerint, ut 
per hoc credant posse fieri coniugium, minime eis licentia tribuatur aut tali conjunctio a 
clericis defensetur, qui pollutum est, ut, qui sine legitima traditione coniuncti pro religio-
nis ordine statuto tempore se ab ecclesiae communione suspendunt in sacris locis turpi 
concubito misceantur. De qua re decernimus, ut, a parentibus aut a propriis dominis, 
prout ratio poscit personarum, adcepta fide excusati sub separationes promissione reddan-
tur, postmodum tamen parentibus atque dominis libertate concessa, si eos voluerint 
propria volumtate conjugere.« Die legitima traditio fußt auf der Übergabe der Braut 
durch den freien Vater, den Muntwalt, an den Ehemann. Bei Unfreien konnte es vor-
kommen, daß der Herr als Muntherr über die gesamte Familie der Braut diese Übergabe 
vollzog – und damit seine Zustimmung zur Eheschließung ausdrückte. Vgl. auch 
SCHWAB, Artikel »Heiratserlaubnis«, HRG, Bd. 2, Sp. 60ff. In diesem Fall trat das fami-
liäre Ehebewilligungsrecht in einen Konflikt mit dem herrschaftlichen Erlaubnisvorbehalt 
für die Eheschließung. Von besonderem Interesse für unsere Fragestellung ist hierbei, 
daß sich das väterliche oder familäre Ehebewilligungsrecht vor allem auf die Tochter zu 
beschränken scheint. Ob Söhne ebenfalls einer Heiratsbewilligung bedurften, kann nach 
Einschätzung von SCHWAB heute nicht sicher beurteilt werden.  

169  Vgl. auch PHILIPPE DE BEAUMANOIR 1899, S. 234 (§ 1452). »Und wenn sie (die 
serfs/Anm. des Verf.) sterben oder wenn sie sich mit freien Frauen verheiraten, gebührt 
ihren Herrn, wann immer sie das gemacht haben, Mobiliar oder Erbgut; denn wenn sie 
sich nach außerhalb verheiraten (formarient) ist es rechtens, daß sie Abgaben bezahlen 
nach dem Willen ihrer Herrn.« 
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Ausheirat ist in diesem zweiten Teil nicht die Rede, nur von einer Zahlung 
vom Erbe der Frau für die Zustimmung zu einer Eheschließung. 

Unter Zuhilfenahme weiterer Quellen ist die Funktion des Heiratszinses im 
13. Jahrhundert, wie er uns im Gedicht entgegen tritt, deutlicher zu erkennen. 
Die Dichtung muß im Kontext eines klösterlichen Zinsbuches für die Gemein-
den Bretteville und Verson gesehen werden, das die Datierung 1247 trägt und 
die im Gedicht genannten Abgaben und Dienste in einer dieser Quellengattung 
eigenen, trockenen Form darbietet.170 Die Aufzählung im Zinsbuch und die 
Darstellung im Gedicht entsprechen sich in vielen Details. In diesem Zinsbuch 
wird die Heiratsabgabe für die Ausheirat einer Tochter eines Vollbauern mit 18 
d. beziffert. Für Bauern mit einer halben Hufe oder einer dreiviertel Hufe wur-
de proportional weniger fällig.171 Da im Zinsverzeichnis sowohl sous tournois 
als auch sous manceaux unterschiedslos gebraucht wurden, kann nicht mit Be-
stimmtheit gesagt werden, ob die Höhe der Abgabe mit der Nennung im Ge-
dicht identisch ist.172 Dieser Schluß erscheint jedoch als der wahrscheinlichs-
te.173 Leopold DELISLE hat diesen Abschnitt des Censiers in seiner Edition mit 
der Überschrift »De licentia maritandi« versehen.174 Damit wollte er die Funk-
tion der Zahlungen als Heiratserlaubnisgeld bei der Heirat aus der klösterlichen 
Herrschaft heraus andeuten. Liegt der Grund für Erwähnung des eigentümli-
chen Brauchs der Auslieferung der Tochter anläßlich der Hochzeit möglicher-
weise in dieser Abgabe begründet?  

licentia maritalis 

Die Nennung von Erlaubnisgebühren für die Eheschließung unter dem Namen 
licentia maritalis oder maritandi konzentriert sich in den klösterlichen Urkun-
denbüchern des 10. bis 12. Jahrhunderts, erstrecken sich aber auch auf Befrei-
ungsprivilegien von Städten. Ihren Ursprung nehmen diese Abgaben jedoch 
nach allgemeiner Auffassung aus dem Hofrecht, der Villikationsverfassung des 
frühen Mittelalters.175 Abgaben dieser Bezeichnung finden sich besonders am 

                                                 
170  Die Datierung des Texts folgt aus der Tatsache, daß er in der Handschrift dem Zinsver-

zeichnis des Klosters direkt folgt, das auf dem Jahre 1247 stammt und von der selben 
Hand geschrieben wurde.  

171 »XXV. Item, notandum quod quilibet qui tenet plenum vilanagium, si maritaverit filiam 
suam extra terram sancti Michaelis, tenetur reddere XVIII denarios. Et qui minus tenuerit, 
reddet pro portione quam tenebit.« HUNGER 1908, S. 16 im Anhang. 

172  Vgl. BOUREAU 1995, S. 220f. 
173  CARABIE 1943, S. 103, Anm. 111. 
174 DELISLE 1854, S. 680. 
175  Vgl. WITTICH 1896, S. 283ff.; BREBAUM 1913, S. 27; ANDERMANN 1990, S. 291. Vgl. 

auch oben S. 84. 
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Niederrhein,176 den heutigen Benelux-Staaten und in Nordfrankreich.177 Zuerst 
taucht die licentia maritalis in einer Urkunde aus Köln auf, die auf die Zeit um 
800 datiert wird. Es handelt sich aber wahrscheinlich um eine spätere Ab-
schrift.178 Eine ursprünglich freie Frau ergibt sich darin der Wachszinsigkeit179 
des Klosters St. Severin in Köln um des Heils ihrer Seele willen und trifft für 
sich und ihre Nachkommen die Vereinbarung, »daß die einzelnen Angehörigen 
ihrer Nachkommenschaft, wenn sie mündig geworden sind, jedes Jahr am Feste 
des genannten Bekenners zwei Münzen für Wachs an denselben Altar zahlen. 
Für die Erlaubnis zu heiraten, [sollen sie] dem Hüter des Altars [einem Kleri-
ker] sechs Denare zahlen. Beim Todesfall jedes Mannes und jeder Frau [ihres 
Geschlechtes] sollen sie ebenfalls 6 Denare nur dem Hüter des Altars überwei-
sen.«180 Im Gegenzug für die Schutzleistung des Klosters, in dessen familia die 

                                                 
176  Vgl. HOLLAND 1914, S. 63ff. Neben der Bezeichnung als licentia nubendi findet sich am 

Niederrhein die Ausdrücke oirloff und oirloffgeld. Eine Schenkung von 14 Hörigen an 
das Kloster Wridthorp zu Stanford/England im Jahre 1109 erwähnt eine Heiratsabgabe 
mit der Bezeichnung gerson (gersumma?) und eine Unzuchtstrafe für Töchter mit dem 
Namen ourlop. SCHMIDT 1881, S. 84. » ... et solvit quilibet pro filiabus suis maritandis 
gerson Domino, et ourlop pro filiabus corruptis et Stoth et alia servitia et auxilia, quae 
plenius in Cartariis Monasterii describuntur. Qui [quae] omnia praedictus Pater venerabi-
lis Abbas Joffridus suis praedictis Monachis assignavit ...‹. Ourlop stammt vom Angel-
sächsischen ›ofer-leopan, ofyr-leopan = transire‹ = hinüberschreiten.« Vgl. auch HAILES 
1779, S. 319. 

177  Diese Abgaben werden auch häufig mit volkssprachigen Namen belegt. Im Gebiet des 
heutigen Belgien spricht man von badimonium oder bathimonium, in Nordwestdeutsch-
land ist die Bezeichnung bedemund üblich gewesen. Vgl. hierzu unten S. 173ff. 

178  Pierre PETOT behauptet, daß die Abgaben unter dem Namen badimonium in Flandern und 
Köln schon lange verbreitet gewesen seien, bevor sie sich zu Beginn des 11. Jhs. in Nord-
frankreich verbreitet hätten. Diese Auffassung stützt sich auf eine von LACOMBLET in sei-
nem Urkundenbuch des Niederrheins veröffentlichte Urkunde, die sich zwar auf das Ende 
des 8. Jhs. bezieht, bei der es sich jedoch nach Lacomblets Vermutung um eine Abschrift 
aus späterer Zeit handelt. Es ist somit möglich, daß die Bestimmung über die licentia ma-
ritalis eine Beifügung aus späterer Zeit sein könnte, die keine Rückschlüsse auf die Exis-
tenz der Abgabe im ausgehenden 8. Jh. erlaubt. Vgl. dagegen PETOT 1949, S. 200; 
SCHMIDT 1881, S. 113. 

179  Vgl. zum Problem der Wachszinsigkeit BREBAUM 1913, S. 1-59; MEISTER 1914; 
MINNIGERODE 1916, S. 184-192; BERLIÈRE 1930, S. 114ff.; SCHULZ 1976, S. 86ff. 

180  »In nomine sanctae et individuae trinitatis. Universis sacrosanctae matris ecclesiae filiis 
notum esse volumus, quod quaedam matrona nomine Rikildis et filii eius, cum essent li-
berae conditionis a cunctis progenitoribus suis, instinctu dei conmoniti et religiosorum vi-
rorum consilio inducti legitima traditione et sine omni contradictione se cum omni suc-
cessione sua ad altarem beati Severini extra muros civitatis Coloniensis cere censuales 
pro remedio animarum suarum tradiderunt, ea tamen conditione, ut singuli huius posteri-
tatis homines, qui ad annos pervenerint virilis etatis, singulis annis in festo praenominati 
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Frau aufgenommen wurde, hatte sie also drei Gegenleistungen zu erbringen: 
einen jährlichen Wachszins und eine festgelegte Abgabe für Eheschließung 
und Todesfall. Die Zugehörigkeit zur klösterlichen familia entmündigte in be-
zug auf eine freie Eheschließung und verpflichtete zu einer Ehrengabe an den 
Vertreter der familia anläßlich des Todes. Es handelt sich um typische Abga-
ben der Angehörigen eines Schutzverbandes, einer mittelalterlichen familia, an 
den Schutzherrn. Der Schutzherr seinerseits verfolgte wohl weniger wirtschaft-
liche Interessen mit der Forderung dieser Abgaben, vielmehr wollte er die Ab-
gabenpflichtigen in die Rechtsgemeinschaft der familia einbinden.  

Die insgesamt recht stereotypen Wiederholungen dieses Vorgangs der Ein-
bindung einer Person in den klösterlichen Verband finden sich gehäuft im 11. 
und 12. Jahrhundert. Besonders der Niederrhein bietet viele Beispiele. Eine 
freie Frau übergab sich mit ihrer Nachkommenschaft und ihrer Habe um 980 
dem Kloster Saint-Ghislain mit der Verpflichtung, einen jährlichen Zins in 
Höhe von 2 d., einer Sterbefallabgabe von 12 d. und »sex denarios in conju-
gandi licentia petenda« zu zahlen. Wenn sie oder ihre Nachkommenschaft Die-
ner oder Dienerinnen eines anderen Klosters heiraten wollten, bot das Kloster 
die Schutzherrschaft (mundeburdium) über diese fremden Personen.181 Bei der 
Selbstverknechtung zweier Schwestern an den Altar von St. Truiden wurde in 
einer Urkunde aus der Zeit 1072-75 festgesetzt: »Wenn sie ihres gleichen hei-
raten, geben sie für die Erlaubnis 9 d. an den custos, wenn sie außerhalb der 
klösterlichen familia eine Ehe schließen wollen, müssen sie Abt und Kustos 
um Zustimmung ersuchen«.182 Die Höhe der licentia, die üblicherweise 6 oder 
12 denare betrug, konnte auch wesentlich höher ausfallen. Ein Beispiel bietet 
die Herrschaft des Klosters St.- Vaast, wo die Eigenleute der Kirche, Männer 

                                                                                                                                 
confessoris duas nummatas cere ad idem altarem persolverent. Pro licentia vero maritali 
custodi altaris 6 denarios, in morte autem uniuscumque viri sive mulieris 6 denarios, tan-
tum etiam custodi assignarent.« FRANZ 1967, S. 60. 

181  »Hac cogitatione compuncta, accessi ad altare sancti Gisleni quod est in Cella, et tradidi 
meipsam ibi cum posteritate de me exitura, sub testificatione ista, ut, singulis annis, in 
festivitate transitus ejus revoluta, persolvamus singuli et singule duos denarios lege per-
petua, XIIcim denarios cum exierimus de vita, sex denarios in conjugandi licentia petenda, 
si voluerimus alterius aecclesie famulos aut famulas accipere in conjugio; mundeburdem 
de nobis ipsis habeamus, nec placitum nec ullum debitum, exceptis, predictis, observabi-
mus.« DUVIVIER 1865, S. 353f. 

182  PIOT 1870, S. 24. »Nubentes pari suo, pro licentia IX denarios custodi solverent. Quod si 
extraneum optarent matrimonium, abbatis pariter et custodis consensum quererent.« Vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 60, Anm. 6; THIBAULT 1933, S. 449. 
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und Frauen, 5 s. für die Zustimmung zur Ehe unter der Bezeichnung comedo 
geben mußten.183 

Weitere Beispiele aus dem Kloster St. Truiden lassen sich anschließen.184 
Imera, eine Freie, die sich dem Altar von St. Truiden 1055 als ancilla ergab, 
akzeptierte für ihre Nachkommenschaft, daß diese nur innerhalb der klösterli-
chen familia heiraten sollte. Bei einer Ehe nach außerhalb benötigte sie die 
Erlaubnis des Abtes.185 Für die Erlaubnis zur Eheschließung wurde ausdrück-
lich kein Geld gefordert (1095): »Pro maritandi autem licencia, si in paribus fit 
conjunctio, nichil detur. Et si in imparibus, licentia ab abbate, pro velle ejus, 
requiratur«.186 Die Formulierung deutet darauf hin, daß es zum Ende des 11. 
Jahrhunderts in St. Truiden durchaus zur Diskussion stand, eine Gebühr für die 
Eheschließung mit Genossen zu zahlen. Bei einer Verbindung mit Ungenossen 
aber war die Erlaubnis des Abts erforderlich, die erkauft werden mußte. Zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts wurde in St. Truiden bei einer Selbstverknechtung 
einer Frau festgelegt: »Et si forte virum ducerem, novem denarios pro licentia 
darem.«187 Eine Urkunde aus dem Jahre 1168 setzt die Gebühr für Heiratser-
laubnis, gleich ob innerhalb oder nach außerhalb der familia des Klosters, auf 6 
d. fest.188 In einer Selbstverknechtung einer Frau aus dem Jahre 1129 in St. Tru-
iden wird von den männlichen Nachkommen derselben ebenfalls eine Erlaub-
nisgebühr bei der Eheschließung gefordert.189 Bei einer Heirat innerhalb der 
Klosterfamilia war die übliche Rekognitionsgebühr zu entrichten, bei einer 
Heirat nach außerhalb wurde die Höhe der Abgabe vom Abt festgesetzt. In 
                                                 
183  BERNARD 1919, S. 189, Anm. 2; »Si uxorem ex lege sua acceperit quinque solidos de 

comedo, id est licentia, vir et femina dabit.« 
184  Zur Geschichte der Heiratsabgaben Wachszinsiger hat Karl SCHMIDT 1881 einige wichti-

ge und bisher zu wenig beachtete Untersuchungen unternommen. Er zählte im Urkun-
denbuch von St. Truiden 39 Erwähnungen von Heiratsabgaben. Nur drei dieser Urkunden 
stammten aus dem 11., sechzehn aus dem 12. und neunzehn aus dem 13. Jh. und beziehen 
sich entweder auf Selbstverknechtungen oder Bestätigungen der Zugehörigkeit zur klös-
terlichen familia mit den dafür typischen Abgabenleistungen. Aus späterer Zeit sind für 
St. Truiden keine derartigen Abgaben mehr nachweisbar. SCHMIDT 1881, S. 60, Anm. 6, 
S. 105f. Vergleicht man hierzu die diesbezüglichen Urkunden aus dem 10. und 11. Jh., so 
läßt sich eine fortschreitende Fiskalisierung des herrschaftlichen Mitsprachrechts bei der 
Eheschließung beobachten. 

185  PIOT 1870, S. 16.  
186  Vgl. PIOT 1870, S. 20 u. 28. 
187  PIOT 1870, S. 36.  
188  PIOT 1870, S. 114. 
189  PIOT 1870, S. 42. »Vir, si uxorem de familia ecclesia duxerit, novem denarios pro licentia 

dabit. Si vero extraneum, in arbitrio presentis abbatis, ejusdem licentie summa pendebit.« 
Eine vergleichbare Formulierung findet sich auch in einer Urkunde aus dem Jahre 1152. 
PIOT 1870, S. 83. 
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einer Schenkungsurkunde einiger Höriger einer weltlichen Herrschaft an das 
Kloster wird ausdrücklich festgehalten, daß sie als Wachszinsige zwar die jähr-
liche Wachsabgabe und ein mortuarium in Höhe von 12 d. zu entrichten haben, 
die Eheschließung jedoch ohne die Erlaubnis des neuen Herrn erfolgen kön-
ne.190 Andere Quellen wiederum betonen eben diesen Erlaubnisvorbehalt: 1166 
»pro licentia legitimarum nuptiarum«191 und 1279 »pro licentia contrahendi 
matrimonium«.192 Das Urkundenbuch von Ename legte die Höhe der Erlaub-
nisgebühr für die Heirat der Hörigen (serf) auf 6 d. fest.193 Besonders in Nord-
frankreich waren dergleichen Zahlungen üblich. Die Männer und Frauen der 
Kirche Saint-Michel von Beauvais zahlten Anfang des 12. Jahrhunderts an die 
Kanoniker eine licentia maritalis in der Höhe von 15 d.194 Für eine Eheschlie-
ßung der Tochter oder Schwester außerhalb der Herrschaft mußten die Hörigen 
der Abtei Saint-Georges de Bocherville im 12. Jahrhundert 18 d. zahlen.195 Die 
Abtei Saint-Germain-des-Prés beanspruchte bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts 
Abgaben bei einem formariage. Diese Verpflichtung konnte später durch die 
Zahlung einer einmaligen Loskaufsumme abgelöst werden.196 

Die Bürger von Städten waren ursprünglich ebenfalls der Zahlung einer li-
centia maritalis an ihren Herrn unterworfen.197 In Vézelay wurde auf Drängen 
der Bürger 1137 die Zahlungspflicht einer Abgabe bei der Eheschließung auf-
gehoben.198 Léo VERRIEST nennt eine ganze Reihe von belgischen Städten, die 

                                                 
190  PIOT 1870, S. 82. »... ut eos in posterum ecclesia cum successoribus libere possideat, sub 

annuali censu unius denarii in festo ipso sancti, in calice solvent; et post obitum pro cori-
mede XII. Nec ullam maritandi licentiam querent.« 

191  SCHMIDT 1881, S. 117, Anm. 1. 
192  SCHMIDT 1881, S. 122, Anm. 1. 
193  GILLIODTS-VAN-SEVEREN 1883, Bd. 2, S. 493. 
194  GUÉRARD 1844, S. 441 u. Anhang XXXVIII., S. 379. BALON 1967, S. 311: »Ad ultimum 

autem Helisabeth, soros tercia, cum quadam filia sua, videlicet Ermengardi, noles nec po-
tens diutius denegare veritati resistere ... more servili regrediens, verbo veritatis recogni-
vit. Ibique propria manu pro filia secum adducta, quam in coniugium erat datura, consue-
tudinem que licencia vocatur, silicet 15 d. sancto Michaeli eiusque canonicis, uti eorum 
coliberta, multis aliis viventibus, donavit. Itaque ut istius rei memoria omni tempore ser-
varetur, denarii quos pro filia dederat, more solito circumstantibus hic notatis dispersi 
sunt.« 

195  DELISLE 1854, S. 69: »Si quis illorum maritaverit sororem vel filiam suam in extraneo 
feodo, prebere nobis debet 18 denarios.« Vgl. SCHMIDT 1881, S. 91. 

196  GUÉRARD 1844, S. 385-91; SCHMIDT 1881, S. 98, Anm. 1. 
197  Vgl. BLOCH 1963, S. 293, Anm. 1. 
198  »Fuit querela burgensium quod quando puelle maritos accipiebant, decanus et prepositus 

ab eis pecuniam exigebant ... «. PETOT 1992, S. 289, Anm. 64. Vgl. QUANTIN 1854, S. 
313; PETOT 1949, S. 201ff. Gleiches gilt für die mit der licentia maritalis eng verbundene 
mainmorte. Vgl. PETOT 1940/41, S. 279ff. 
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sich ebenfalls die Freiheit der Eheschließung ihrer Bürger urkundlich bestäti-
gen ließen.199 Abgaben für die Heiratserlaubnis waren auch in Sens, Senlis, 
Bourges, Laon und Soissons üblich gewesen.200 Insgesamt kann man von einer 
weiten Verbreitung einer licentia maritalis in kirchlichen und weltlichen Herr-
schaften des hohen Mittelalters ausgehen. 

 
Die Zinser und Hofhörigen, die, was ihren rechtlichen Status betraf, im Lau-

fe des 11. und 12. Jahrhunderts langsam mit den ursprünglichen servi ver-
schmolzen bzw. unter den selben Rechten und Beschränkungen wie diese leben 
mußten,201 empfanden die Abgabe häufig, vor allem aufgrund ihrer servilen 
Konnotation, als ungerecht und bedrückend. Im Jahre 1102 revoltierten die 
Hörigen der Mönche von Saint-Arnoul de Crépy und weigerten sich, die 
mainmorte und den formariage zu zahlen.202 Sicherlich eignet sich der literari-
sche Topos des tyrannischen Herrenrechts der ersten Nacht ganz hervorragend, 
solche Abgaben auf das Erbteil einer Frau bei einer Eheschließung nach außer-
halb als ungerechte Steuern zu charakterisieren, die von einem tyrannischen 
Herrn gefordert wurden. Und tatsächlich tauchen derartige Anspielungen zu-
erst im Gedicht über die Bauern von Verson im Zusammenhang mit diesen 
Abgaben auf. Doch wird die Verpflichtung zur Übergabe der Braut dort weiter 
in die Vergangenheit zurückverlegt, so als ob es sich um einen vergangenen, 
jedenfalls nicht mehr aktuellen Rechtszustand handeln würde. Die Mönche 
hätten zudem schlecht daran getan, eine Abgabe, die sie selber einforderten, 
mit einer Andeutung auf einen unsittlichen Ursprung derselben in Verbindung 
zu bringen. Alain BOUREAU hat dieses Problem bei seiner Untersuchung des 
Gedichts über die Bauern von Verson gesehen und daher behauptet, die »welt-
liche« Abgabe (culage) sei von der »klösterlichen« Abgabe (licentia maritandi) 
grundsätzlich zu unterscheiden gewesen, obwohl beide die selbe Höhe hat-
ten.203 Daher hätte Estout de Goz nur der weltlichen Heiratsabgabe eine unsitt-
liche Herkunft unterstellen wollen und die eigene licentia maritalis nicht ge-
meint. Eine solche Unterscheidung erscheint mir nicht möglich, weil culage in 
dem Gedicht das volksprachliche Wort für den lateinischen terminus technicus 
licentia maritalis bzw. maritandi war und es keine plausiblen Gründe gibt, in 
ausgerechnet jener Abgabe nicht die Entsprechung in dem klösterlichen Zins-
buch zu vermuten. 

                                                 
199  VERRIEST 1916/17, S. 272, Anm. 1. 
200  ANEX 1973, S. 168, Anm. 30. 
201  Vgl. TISCHLER 1963, S. 45. 
202  GUÉRARD 1844, S. 414. 
203 Vgl. BOUREAU 1995, S. 225. 
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Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, daß Léopold DELISLE und die 
späteren Übersetzer des Gedichts darin zu Recht eine genaue Kopie der Be-
stimmungen des Zinsbuchs gesehen haben, mit dem es schließlich physisch 
eng verbunden war. Die Handschrift der beiden ist identisch, und das Zinsbuch 
beginnt auf der Rückseite der Folioseite, auf der das Gedicht endet.204 Zudem 
ist aus anderen klösterlichen Urkundenbüchern der gleichen Zeit ebenfalls die 
Erwähnung einer Abgabe mit dem Namen culage bekannt.205 Die Erklärung 
dafür, daß der Verfasser des Gedichts den sagenhaften Ursprung der Abgabe 
culage dennoch erwähnt, ist meiner Auffassung nach in der Rückdatierung der 
fraglichen Begebenheit in die Zeit vor der klösterlichen Herrschaft zu sehen, in 
der die Abgabe zwar den gleichen Namen, jedoch eine andere Funktion hatte. 

Wenden wir uns also auf der Suche nach der Verbindung zwischen dem 
Heiratszins und dem Herrenrecht der ersten Nacht dem volkssprachlichen Na-
men der Abgabe zu, wie er im Gedicht genannt wird. Könnte sie nicht etwa in 
der Etymologie des anzüglichen Begriffes culage begründet liegen?  

cul(l)age 

Die Etymologie der Abgabe mit der Bezeichnung culagium, cullaige, cul(l)age, 
coillage etc., die seit dem 13. Jahrhundert in französischen Quellen auftaucht, 
war lange umstritten.206 Ein vielversprechender neuer Ansatz ist die Ableitung 
des Begriffs von osculum (dem rechtlich erheblichen Kuß zur Bekräftigung der 
Verlobung im westfränkischen Bereich) durch Evelyn SORLIN.207 Dieser Kuß 
sei Zeichen des vertraglich festgelegten Vollzugs der Ehe gewesen. So habe 
der Begriff »osculum« eine enge Verbindung mit dem Ehevollzug gehabt, die 
sich in späteren der Erlaubnisabgabe für die Eheschließung, dem »droit de cu-
lage«, widerspiegele.208 Ich möchte in der Analogisierung von culage und oscu-
lage noch einen Schritt weiter gehen und meinen, daß culage ursprünglich eine 
Abgabe auf die Schenkung des Mannes an die Familie der Braut oder die Braut 

                                                 
204 BOUREAU 1995, S. 216. 
205 Vgl. unten Anm. 213. 
206  Möglich erscheint z.B. eine Ableitung des Wortes von cueillir (pflücken, sammeln) und -

agium (Gabe, Abgabe); womit die Bedeutung sich auf das Einsammeln von Geld erstre-
cken würde. Vgl. zu dieser Etymologie GODEFROY 1885 unter cullage.  

207  SORLIN 1987, S. 81. 
208  Vgl. dazu HW 1987, S. 433 unter Morgengabe. Siehe auch unten Anm. 212 zur Verwen-

dung des Begriffs »culagium« im 13. Jh. Ein urkundlicher Nachweis der postulierten In-
termediärformen »osculage« oder »ousculage« scheint demhingegen nicht zu existieren. 
Vgl. zu dieser Etymologie auch: LA CURNE DE SAINTE-PALAYE 1877, Bd. 4, S. 435; 
SCHMIDT 1881, S. 96. 
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selber im frühen Mittelalter bezeichnete.209 Culage ist daher von dieser Gabe, 
einem Brautschatz, und nicht von einer abstrakten Handlung, einem Kuß, abzu-
leiten. Schon Heinrich BRUNNER hatte festgestellt, daß oscle, ouscle, osclage in 
französischen Quellen die technische Bezeichnung für die Eheschenkung des 
Mannes gewesen sei. Die Begriffe seien dabei sowohl für die Dotalurkunde als 
auch für die dos selber gebraucht worden.210 Lehnwort bliebe in diesem Fall 
weiterhin das lateinische osculum, jedoch nicht in seiner Grundform, sondern 
vermittelt durch die Bezeichnung der Eheschenkung des Mannes an die Frau, 
die ebenfalls nach dieser begleitenden symbolischen Rechtshandlung benannt 
worden ist. Wenn eine solche Ableitung zuträfe, so würde culage ursprünglich 
eine Steuer auf einen wichtigen Teil des Gütertransfers anläßlich einer Ehe-
schließung bezeichnen, der in den Besitz der Frau bzw. ihrer Familie über-
ging.211  

Leider stammen die ersten Erwähnungen einer Abgabe von Frauen an den 
Herrn mit der Bezeichnung culage erst aus dem 13. Jahrhundert, so daß eine 
große Lücke zwischen der vermutlichen etymologischen Entstehung von cula-
ge und der ersten Erwähnung in den Quellen besteht. Betrachten wir zunächst 
einige dieser Quellen, die die Abgabe in dieser Zeit erwähnen.  

Charles de BEAUREPAIRE veröffentlichte 1857 eine Urkunde aus dem Jahre 
1238 mit der Aufhebung einer culagium genannten Abgabe für einige Hörige 

                                                 
209  Die Verwendung ähnlicher Termini in der der französischen Literatur des frühen 16. Jhs. 

weist in diesem Zusammenhang in die Richtung einer Interpretation von culage im Sinne 
der volkssprachlichen Ableitung von »cul« und »-agium« zumindest im späten Mittelal-
ter. Vgl. dazu SCHMIDT 1881, S. 96; BERGER DE XIVREY 1854, S. 24; HUGUET 1925-
1967, Bd. 2, S. 582: »Couillaige: Redevance qu’avaient à payer les ecclésiasitiques qui 
voulaient avoir des concubines dans leurs maisons.- Le couillaige des promoteurs. Rabe-
lais II, 7. – Oserois-je bien parler de l’infame tribut qu’on souloit faire payer aux prestres 
pour estre dispensez d’en tenir, et le nommer par son nom, le couilliage? H. Estienne, 
Apol. pour Her., ch. 21 (II, 6-7).« Hierbei handelte es sich jedoch, wenn überhaupt, nur 
um ein Sekundärphänomen. In der 70. Geschichte des PHILIPPE DE VIGNEULLES wird die 
Strafe, die der Liebhaber einer Frau dem gehörnten Ehemann zahlen muß, couillage ge-
nannt. Dabei bezieht sich die erste Silbe von couillage eindeutig auf die umgangssprach-
liche französische Bezeichnung für Hoden (couille). Auch wenn hier eine andere Ablei-
tung vorliegt, so muß doch mit der Übertragbarkeit dieses Wortbildungsprinzips oder 
Wortspiels auf andere Worte gerechnet werden. PHILIPPE DE VIGNEULLES 1972, S. 283ff.  

210  BRUNNER 1894, S. 547. 
211 Vgl. zur Frage der Unveräußerlichkeit der dos des Mannes und der Mitgift der Frau, des 

maritagium GÉNESTAL 1925, S. 567ff., der allerdings davon ausgeht, daß diese Unveräu-
ßerlichkeit eine Folge des römischen Rechts gewesen sei und erst im 12. Jh. in das nor-
mannische Recht eingeführt worden sei. Abgesehen von der Frage der Unveräußerlich-
keit bleibt ihr maritagium und ihre Morgengabe/dos/douaire jedoch ein Sondergut der 
Frau, über das niemand ohne ihre Einwilligung (bzw. ihrer Familie) verfügen konnte.  
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aus der Gegend von Neufchâtel in der Normandie. In dieser Urkunde verzichtet 
der Herr Simon von Pierrecourt auf eine Geldabgabe in Höhe von 3 sous, die er 
gewöhnlich bei der Heirat der Töchter seiner Bauern erhielt.212 Eine Verbin-
dung zur Ausheirat ist in dieser Urkunde nicht festzustellen. Eine andere Ur-
kunde aus der selben Zeit spricht dagegen von einer Zahlung für die Ehe-
schließung außerhalb der Herrschaft. Eine Abgabe mit dem Namen culagio 
hatte ein Bauer, der seine Tochter außerhalb der Herrschaft der Benediktiner-
abtei Fécamp verheiraten wollte, nach einem Eintrag im Polyptychon der Abtei 
aus dem Jahre 1235 zu zahlen.213 Ebenso forderte die Äbtissin von Caen von 
den Bewohnern des Ortes Carpiquet im 12. Jahrhundert eine Abgabe von 3 
sous, wenn die Tochter nach außerhalb verheiratet wurde. Allerdings ist hier 
der volkssprachliche Name der Abgabe nicht überliefert.214 Die Betonung des 
gewohnheitsrechtlichen Charakters der Zahlungen in den Urkunden zeigt, daß 
es sich bei der Abgabe um eine ältere Besteuerungsform gehandelt haben muß. 
Doch sind dies vergleichsweise schwache Argumente für eine Rückdatierung 
der Abgabentradition unter einer solchen Bezeichnung in die Zeit vor der Jahr-
tausendwende.  

Allerdings erscheint die Abgabe häufiger bis in das 16. Jahrhundert in den 
nordfranzösischen Rechtsquellen. Unter dem Stichwort »culagium« findet sich 
in der heutigen Fassung des Glossariums von DU CANGE der Hinweis auf eine 
Reihe von Urkunden aus späterer Zeit, die die Abgabe in der Bedeutung einer 
Hochzeitsabgabe der Braut an den Herrn erwähnen.215 Darunter befinden sich 
aber auch Quellen (Straferlaßbriefe/lettre de rémission), die vom culagium als 
Lösegeld im Zusammenhang mit einer brauchtümlichen Wegsperre anläßlich 
einer Hochzeit sprechen. In Jallon-sur-Marne wird in einem solchen Brief aus 
dem Jahre 1375 bestimmt, daß jeder varlet (synon. für Page), der kein Kleriker 
oder Adeliger ist, wenn er heiratet, an seine Gefährten sein becjaune (Grün-
schnabelgeld) zu zahlen hat (das in dieser Gegend droit de coullage genannt 

                                                 
212  BEAUREPAIRE 1857, S. 167f. Die fragliche Bestimmung in der Urkunde lautet: »Quitavi 

etiam dictis hominibus quemdam redditum qui culagium dicebatur, videlicet tres solidos 
quos michi singuli redebant quando filias suas maritabant.« 

213  »Cum villanus maritat filiam suam extra villenagium, debet tres solidos de culagio.« DU 
CANGE 1954, Bd. 2, S. 647. 

214 DELISLE 1851, S. 69. 
215  DU CANGE 1954, Bd. 2, S. 647. Vgl. HUGUET 1925-1967, Bd. 2, S. 679: »Se aucun 

estrangier se marie a aucune femme demourant es mettes d’icelle conté, et y vient faire sa 
residence, avant q’il couche avec sa femme, il es tenu paier ausditz religieux abé et cou-
vent un droit de deux solz parisis qu’on nomme vulairement cullage. 1507 Prévoté de 
Doullens (G. Cueillaige); LAFERRIERE 1858, Bd. 5 S. 457; SCHMIDT 1881, S. 94, Anm. 5; 
BARBAT DE BIGNICOURT 1868-1869, S. 137ff. 
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wird).216 Eine Quelle aus dem Jahre 1396 erzählt von einer Forderung der 
Freunde eines Brautpaares an den Bräutigam, seine coillage an sie zu zahlen, 
weil er an diesem Tag ein Mädchen aus dem Ort geheiratet hatte.217 In einem 
Text aus Saint-Leu-en-Réthelois (Ardennes) aus dem 15. Jahrhundert lesen 
wir: »Die Gefährten schicken zu dem genannten Haus, wo die Hochzeit gehal-
ten wird, um den Bräutigam nach dem culaige zu fragen, wie sie es gewohnt 
sind in dieser Gegend zu tun.«218 Aus diesen Zitaten wird deutlich, daß culage 
in späterer Zeit zu einem volkstümlichen Lösegeld an Freunde und Verwandte 
der Braut beim Verlassen des elterlichen Dorfes anläßlich einer Heirat sein 
konnte.219 Das Motiv von Wegsperre und Lösung, das, wie wir noch sehen 
werden, für den spätmittelalterlichen (Ge)Brauch des jus primae noctis ent-
scheidende Bedeutung hatte, scheint durch diese Texte hindurch.220 

Die Abgabe culage hat im Laufe des Mittelalters eine mehrfache Bedeu-
tungsverschiebung erfahren. Während sie sich etymologisch vom oscle der 
Braut im frühen und hohen Mittelalter abzuleiten scheint, war sie im späteren 
Zeiten zunächst eine Abgabe an den Herrn für die Heirat einer Tochter aus der 
Herrschaft heraus und schließlich die Bezeichnung für die brauchtümliche Lö-
segebühr an Freunde bei einer Hochzeit im 14. und 15. Jahrhundert. 

Gehen wir an dieser Stelle noch einmal zu dem Gedicht über die Bauern von 
Verson zurück. In diesem Text aus der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die 
culage von den Eltern der Braut für die herrschaftliche Erlaubnis zur Ehe-
schließung nach außerhalb der Herrschaft gezahlt. Dabei legt die Erwähnung 
von rente, chatel ou heritage nahe, daß es sich um substantielle Beträge und 
nicht um eine reine Förmlichkeit von wenigen Pfennigen, wie sie im hohen 
Mittelalter auf klösterlichen Herrschaften üblich war, gehandelt hat. Der Be-
trag war an das Vermögen der Familie angepaßt. Vollbauern zahlten die volle 
Summe, kleinere Betriebe nur einen Bruchteil davon. Somit fallen Funktion 
und Etymologie der Abgabe culage im 13. Jahrhundert auseinander. Die Erb-
schaftssteuer auf das maritagium, die zugleich eine Erlaubnisgebühr war, steht 
anscheinend nur noch über den Namen der Abgabe in Verbindung zu den älte-
                                                 
216  GODEFROY 1885, S. 390 mit Verweis auf AN Paris JJ 108, fol. 102v. Vgl. VAULTIER 

1965, S. 24; BOUREAU 1995, S. 64. 
217  GODEFROY 1885, S. 390 mit Verweis auf AN Paris JJ 149, fol. 126v. (Nr. 245). Vgl. 

VAULTIER 1965, S. 25.  
218 VAULTIER 1965, S. 25 mit Verweis auf AN Paris JJ 184, fol. 349r. 
219  Vgl. GODEFROY 1885, S. 390: »Redevance dûe aus seigneur par le nouveau marié, et ce 

qu’il donnait à ses amis pour qu’ils le laissent coucher avec sa femme. VAULTIER 1965, 
S. 29 überlegt, ob das droit de culage von den Feudalherrn auf die Freunde des Brautpaa-
res übertragen worden sein könnte, da sich der Begriff in beiden Bedeutungen in den 
Quellen findet.  

220  Vgl. DÜNNINGER 1967, S. 253f. sowie unten S. 250ff. 
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ren Abgaben vom Brautschatz an den Herrn, so wie es durch die homonyme 
Bezeichnung der Abgabe suggeriert wird. Ich möchte daher vorschlagen, die 
Verbindung der Abgabe zum Topos des Herrenrechts der ersten Nacht in dieser 
Homonymie zu suchen, die gleichzeitig auch die Erinnerung an ältere Funktio-
nen der gleichnamigen Abgabe wachgehalten haben mag. 

In diesem Zusammenhang scheint mir auch die Nennung der Informations-
quelle über das angebliche herrschaftliche Vorrecht in dem Gedicht von Inte-
resse. Nach eigenen Angaben hat der Kleriker Estout de Goz seine Informatio-
nen aus einer mündlichen Erzählung gezogen. Dies deutet auf eine Verbreitung 
der Verbindung der Heiratsabgaben mit dem herrschaftlichen Vorrecht in der 
oralen ländlichen Volkskultur des Mittelalters hin. Daß sich diese im Gedicht 
über die Bauern von Verson durch die Hand eines Klerikers einmal verschrift-
licht hat, ist als Zufall zu bezeichnen. Jedenfalls entstammt diese Assoziation 
nicht der gelehrten Kultur des hohen Mittelalters und ist auch keine Erfindung 
der Mönche von Saint-Michel in Anlehnung an antike Traditionen und der lo-
kalen Legende eines sexuellen Mißbrauchs des Normannenherzogs Richard I. 
aus dem 11. Jahrhundert, wie Alain BOUREAU meint.221 Diese haben sich der 
mündlichen Tradition einer Entstehung der Heiratsabgaben aus einem früheren 
Herrenrecht der ersten Nacht nur bedient, um den Bauern die Gefahren und 
Nachteile einer weltlichen Herrschaft »klassischen Stils« vor Augen zu führen.  

Halten wir zunächst an dieser Stelle fest, daß die Verbindung zwischen dem 
Heiratszins culage und dem Herrenrecht nicht aufgrund des Problems der Aus-
heirat (formariage) bestanden zu haben scheint, sondern möglicherweise auf-
grund der Beziehung dieser Abgabe bzw. ihres Namens zum Brautschatz, dem 
oscle. Doch bislang ist die Quellenbasis zu schwach, die Anspielung des Ge-
dichts zu undeutlich, um den Grund für eine solche Verbindung zu erkennen. 
Wenden wir uns also zunächst einer anderen Dichtung des späten Mittelalters 
zu, die ein genaueres Bild der Beziehung zwischen dem Herrenrecht der ersten 
Nacht und der Besteuerung des Erbteils, dem maritagium der Braut zuläßt. 

                                                 
221 BOUREAU 1995, S. 222ff. Vgl. auch HUNGER 1908, S. 280f. Die von BOUREAU erwähnte 

Geschichte über Richard I., der sich in die Frau eines Försters verliebt hatte, von dieser 
aber eine noch hübschere, jungfräuliche Schwester an ihrer statt zugeführt bekam (Gon-
nor), verwendete auch schon PAILLARD DE SAINT-AIGLAN als Argument für seine Theorie 
des Ursprungs des mittelalterlichen Herrenrechts aus Skandinavien. Vgl. oben S. 27. 
Bretteville, ein Dorf in der Nachbarschaft von Verson, gehörte zum douaire (Witwenteil) 
Gonnors.  
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Baudouin de Sebourc – das Herrenrecht der ersten Nacht  
in der spätmittelalterlichen Dichtung 

Die Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht in einem spätmittelalterli-
chen Kreuzfahrerroman, dem Baudouin de Sebourc, wurde zuerst im Zuge der 
Reaktionen auf Karl Schmidts Monographie aus dem Jahre 1881 bekannt.222 
Der Hinweis ist jedoch in der nachfolgenden Forschung nicht wieder aufgegrif-
fen worden, obwohl der Text doch zum einen die erste unzweifelhafte Ver-
wendung des Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht in der mittelalterlichen 
Literatur bietet und zum anderen ein wichtiger Multiplikator der Beziehung 
zwischen Herrenrecht und Heiratsabgaben für das späte Mittelalter gewesen 
sein dürfte.223 

Baudouin de Sebourc gehört zum zweiten Zyklus der Kreuzfahrerromane 
und steht in besonderer inhaltlicher Verbindung mit den erhaltenen Texten des 
Bâtard de Bouillon und des Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon.224 
Die Entstehungszeit dieser Versromane wird heute übereinstimmend in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts vermutet.225 Sie stellen eine grundlegend überarbei-
                                                 
222  Dieser Hinweis stammt als Reaktion auf die Arbeit SCHMIDTS (1881) von dem bekannten 

Romanisten Paul Meyer aus Paris. Vgl. SCHMIDT 1884, S. 27.  
223 Noch Alain BOUREAU geht in seiner Monographie jedoch davon aus, daß eine derartige 

Erwähnung des Herrenrechts in der überlieferten Literatur nicht existiert, und spricht, e-
benso wie einstmals Karl SCHMIDT, von einem gewichtigen Argument gegen die »Exis-
tenz« eines mittelalterlichen Herrenrechts der ersten Nacht. BOUREAU 1995, S. 179f. Vgl. 
auch SCHMIDT 1881, S. 53: »Besonders bezeichnend ist das Stillschweigen der deutschen 
Minnesänger und der französischen Fabliaux. Aus der gesammten Literatur des Mittelal-
ters ist meines Wissens kein einziger geistlicher oder weltlicher Schriftsteller ermittelt 
worden, der als Zeitgenosse jenen Missbrauch tadelte oder auch nur erwähnte.« 

224  In der Forschung besteht allerdings eine Kontroverse über die Frage, in welcher chrono-
logischen Reihenfolge die drei genannten Romane des zweiten Zyklus zueinander stehen. 
Vgl. LABANDE 1940; DUPARC-QUIOC 1955; DIES. 1979, S. 141-181; COOK 1972. Es ist 
für unseren Zusammenhang nicht notwendig, diese literaturgeschichtliche Diskussion 
aufzunehmen, da sie keine entscheidende Bedeutung für das Verständnis der Erwähnung 
des Herrenrechts hat. 

225  COOK 1972, S. 9. Das ältere der beiden erhaltenen Ms. Paris, BNF. ms. fr. 12552, eine 
Pergamenthandschrift, stammt aus der Mitte des 14. Jh., das jüngere Papierexemplar, 
BNF. ms. fr. 12553 aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs. Beide Ms., wie auch ein großer 
Teil der anderen Handschriften des zweiten Zyklus der Kreuzfahrerromane waren zu Be-
ginn des 16. Jhs. Teil der Bibliothek Margaretes von Österreich. Für die frühere Zeit las-
sen sich aufgrund eines Exlibris des jüngeren Ms. von Charles de Croy, des Herrn von 
Quiévrain und Grafen von Chimay, einige Vermutungen anstellen. Ob die Sammlung der 
Mss. mit einem genealogischen Interesse des Hauses Burgund oder den Kreuzugsplänen 
Philipps des Guten in Zusammenhang gestanden hat, kann bislang nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden. COOK 1970, S. 94ff. Vgl. auch DUPARC-QUIOC 1979, S. 141ff. 
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tete und erneuerte Version des ersten Zyklus von Kreuzfahrerromanen aus dem 
12. und 13. Jahrhundert dar, als dessen älteste Zeugnisse die Chanson 
d’Antioche und die Conquête de Jérusalem gelten.226  

Mit über 26 000 Versen ist Baudouin de Sebourc ein sehr umfangreicher 
Roman.227 In dem kurzen Zitat, das SCHMIDT 1884 in seinem ergänzenden Arti-
kel in der Zeitschrift für Ethnologie abdruckte, fordert der Verräter Gaufrid,228 
Gegenspieler des Titelhelden Baudouin von Sebourg229, des dritten Königs von 
Jerusalem, seine Gefährten im Heiligen Land auf, nach Friesland zurückzukeh-
ren. Dort sollen sie in der Stadt Luzarches230 Steuern erheben, um die Kosten 
seiner Kriegsführung zu finanzieren: 
quatre denier(s) paier, d’u(n) lot de vin so(ur) lie;    6115 (320) 
qui ne vent q(ue) .ij. s(ols), prendés ent le moitie.  
Faites taille paier a chascune partie: 
le .xe. p(re)ndés so(ur) toute le clergie. 
Et s’il est aucu(n)s ho(m)s q(ui) sa fille marie,  
prendés le mariee, et vo(us), et vo maisnie 
couchiéz avoeq(ue)s lui le premiere nutie 
se le moitiet n’avés, q(ue) n’en faille demie, 
de tout chou q(u’e)lle ara, soit re(n)te ou signo(urrie). 
Et d’u(n) huis .iiij. deniers, qui est sus le chautie, 

                                                 
226  Vgl. zum Zyklus der Kreuzfahrerromane auch die Serie von Editionen, die unter dem 

Titel: »The Old French Crusade Cycle« von der University of Alabama Press, 1977ff. er-
schienen sind. Bd. 1: La naissance du Chevalier au Cygne, 1977; Bd. 2: Le Chevalier au 
Cygne and La fin d’Elias, 1985; Bd. 5: Les Chétifs, 1981; Bd. 6: La Chanson de Jérusa-
lem, 1992; Bd. 7: The Jérusalem continuations, Teil 1, La Chrétienté Corbaran, 1984; 
Teil 2, La Prise d’Acre, La Mort Godefroi, and La Chanson des rois Baudouin 1987; Bd. 
8: The Jérusalem continuations: the London-Turin version, 1994; Bd. 9: La geste du 
Chevalier au Cygne, 1989; Bd. 10: Godefroi de Bouillon, 1996. 

227 Siehe für eine kurze Übersicht des Handlungsverlaufs CRIST 1987a, S. 49-55; DERS. 
1987b, S. 139-50. 

228 Gaufrid, der im ersten Gesang als früherer Seneschall des Königs von Nimwegen, Er-
noul, eingeführt wird, verrät diesen auf einer Reise in den Orient und liefert ihn den 
Feinden aus, um selber den Thron von Nimwegen und die Hand der Königin zu erlangen. 
LI ROMANS DE BAUDUIN DE SEBOURC 1841, (chant 1, Verse 23-951). 

229  Vgl. zu diesem HERMAN 1973, S. 355-360; DERS. 1974, S. 415-421.  
230 Hier ist wahrscheinlich nach Auffassung von Robert COOK, einem der Herausgeber der 

neuen Edition des Romans, der Ort Leeuwarden östlich von Groningen gemeint. Die 
schwache phonologische Verbindung erklären sich CRIST & COOK aus der Übertragung 
des sehr niederländisch klingenden Namens Leeuwarden in das Französische, die zu einer 
Abwandlung in das vertrautere Luzarches, einem Burgflecken nördlich von Paris, geführt 
haben könnte. Außerdem liege der Ort nahe an dem Weg, den Baudouin auf seinem Weg 
aus dem Norden nach Paris genommen habe. CRIST & COOK 1997/98, S. 1138 sowie ein 
Brief an den Verf. von Larry S. CRIST vom 17.9.1997. Vgl. LABANDE 1940, S. 25. 
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et des fenestrez .ij., et fuist b(ie)n veroullie. 
De la q(ue)rq(ue) de blé, q(ui) raziere est no(n)chie,     6125 (330) 
prendez ent .iiij. sols, a cascu(n) le moitie,  
et au molin otant, si ne le laissiez mie. 
D’une beste tuer qu(’on) veult a boucherie,  
.xij. viez parisis, puis q(u’e)lle est escorchie.231  

Diese interessante Erwähnung des Herrenrechts bleibt jedoch nicht die einzige 
der Dichtung. Vielmehr konnte bei einer Überprüfung dieses Zitats festgestellt 
werden, daß der Handlungsfaden, der hier angelegt ist, im 8. Gesang des Ro-
mans wieder aufgenommen wird. Der Held befreit die Stadt Luzarches von den 
soeben genannten drückenden Steuern, die ihr durch die Schergen Gaufrids 
auferlegt worden waren. In diesem Zusammenhang wird der Topos des tyran-
nischen Herrenrechts dramaturgisch effektvoll umgesetzt und bietet den Anlaß 
für das Engagement Bauduins für die Bewohner der Stadt und natürlich einen 
Kampf gegen die Unterdrücker. Baudouin de Sebourc, dessen Entstehungszeit 

                                                 
231  Laß sie 4 d. zahlen für jedes Maß guten Wein;     6115 (320) 

Wer auch nur für 2 s. etwas verkauft, davon nehmt die Hälfte;  
Erhebt Kopfsteuern von jedem, 
Den Zehnten nehmt vom ganzen Klerus;  
Und wenn jemand seine Tochter verheiratet,  
So nehmt die Braut, und ihr, sowie euer Gefolge,  
Schlaft mit ihr in der ersten Nacht, 
Wenn ihr nicht die Hälfte, ohne daß ein Heller daran fehlt,  
Von allem, was sie bekommen wird, sei es Geld oder Ländereien, erhaltet. 
Vier d. für jede Tür, die auf die Straße geht,  
Für ein Fenster zwei, wenn es gut verriegelt ist, 
Von der Getreidemenge, die »rasière« (ein Hohlmaß) genannt wird, 6125 (330) 
Nehmt dafür 4 s., von jedem die Hälfte, 
Und von der Mühle genau so viel, und erlaßt es ihnen nicht. 
Von einem Tier, daß man in der Schlachterei töten will 
Zwölf alte parisis, sobald es abgehäutet ist.  

  CRIST & COOK 1997/98, S. 239f. (Verse 6115-6130); LI ROMANS DE BAUDUIN DE 
SEBOURC 1841, Bd. 1, S. 186 (chant 7, Verse 323-328). Vgl. unten im Anhang. Siehe 
auch Abb. 2. sowie POTVIN 1870, S. 11f. Die durch Louis Napoléon BOCA 1841 veran-
staltete Edition wird in Kürze durch eine neuere, kritische Ausgabe durch L. S. CRIST und 
R. F. COOK ersetzt werden. Prof. Larry S. CRIST (Vanderbilt University, Nashvil-
le/Tennessee) hat mir freundlicherweise einen Teil seiner Druckfahnen für die entspre-
chenden Abschnitte zur Verfügung gestellt. Da die Edition noch im Druck und daher 
nicht zugänglich ist, habe ich bei Zitaten zusätzlich auf die ältere Edition von BOCA hin-
gewiesen, die 1972 nachgedruckt worden ist. Die neue Edition wird in der Reihe der So-
ciété des Anciens Textes Français herausgegeben werden. Für Hilfe bei der Anfertigung 
der Übersetzung bedanke ich mich bei Prof. Dr. Helmut LÜDTKE, Kiel. Für Fehler oder 
Mißverständnisse bin jedoch nur ich verantwortlich.  
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und Quellen im folgenden noch genauer zu untersuchen sein werden, kann so-
mit als bislang frühestes bekanntes Beispiel für die Einbindung des jus primae 
noctis als dramaturgisches Motiv in die europäische Literatur gelten, für die es 
aus späterer Zeit unzählige Beispiele gibt.232 

Wichtig erscheint mir zunächst, auf den zeitgenössischen Gebrauch der 
schriftlichen Fassungen dieser Versromane einzugehen, da dieser eng mit der 
Entstehung dieser Literaturgattung überhaupt verbunden ist und Schlußfolge-
rungen auf die Quellen dieser Dichtungen erlaubt. Ebenso wie die im Zusam-
menhang mit den spätmittelalterlichen Rechtsquellen zum Herrenrecht noch zu 
behandelnden Weistümer und Offnungen sind auch die im 14. Jahrhundert nie-
dergeschriebenen Versromane Zeugnisse der Verschriftlichung einer Memori-
alkultur, die möglicherweise einen durchgängigen mündlichen Vortrag der 
teilweise sehr umfangreichen Dichtungen ermöglichen sollte.233 Diese Veranke-
rung der Dichtung in der oralen Kultur läßt bezüglich der Quellen vermuten, 
daß zum einen älterere Dichtungen rezipiert wurden, aber auch andere, münd-
liche Traditionen, aufgenommen werden konnten. In den uns bekannten 
schriftlichen Fassungen der Kreuzzugsromane wird das Herrenrecht nur im 
Baudouin de Sebourc erwähnt. Dies mag seinen Grund darin haben, daß diese 
Chanson de geste kein klassischer Kreuzfahrerroman im eigentlichen Sinne 
ist234 und ein Teil des Romans nicht im Heiligen Land, sondern am Ort seiner 
Entstehung, in der Gegend von Valenciennes spielt.235  

Dieser Befund trifft sich mit den Ergebnissen der neueren Literaturge-
schichtsforschung, die einen engen Zusammenhang zwischen der angeblichen 
Abstammung einiger adeliger europäischer Häuser und den genealogischen 

                                                 
232  Bislang wurde in der Literaturgeschichte davon ausgegangen, daß das Thema zuerst bei 

Cervantes und Fletcher in der europäischen Literatur auftaucht. Vgl. unten 321. Über die 
Forschung zur Literaturgeschichte des Herrenrechts vgl. oben S. 43. 

233  Vgl. CRIST 1972, S. 146; COOK 1972, S. 50f. Auf diesen Verwendungszweck deutet auch 
die einfache Ausführung der Ms. hin, die keinesfalls als Luxus- oder Prachthandschriften 
zu bezeichnen sind. Dies trifft, mit Ausnahme des Jean d’Avesnes, auch auf die anderen 
Ms. des zweiten Kreuzfahrerzyklus zu. COOK 1970, S. 97. Der im Französischen auch 
jongleur oder trouvère genannte Barde rezitierte bzw. sang die einzelnen Teile der Ro-
mane, indem er möglicherweise vom Blatt ablas und so sein Gedächtnis unterstützte 
(Gebrauchsspuren an den Handschriften). Siehe hierzu auch ZUMTHOR 1983. 

234  CRIST 1972, S. 148; COOK 1972, S. 41.  
235  Vgl. BREUER 1904, S. 35f.; DERS. 1923, S. 578-586. Die Annahme eines identischen 

Verfassers der verschiedenen Versromane wird heute von der Forschung abgelehnt. Ne-
ben der französischen Fassung war auch eine mittelniederländische verbreitet, von der 
wir heute jedoch nur noch ein Fragment besitzten, das sich auf einem Pergamentblatt des 
Ms. 756. 2 der Münchener Universitätblibliothek befindet. Vgl. GOLTHER 1895, S. 14f. 
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Fiktionen der Kreuzfahrerromane nachgewiesen hat.236 Auch im Fall des Bau-
douin de Sebourc liegt eine solches »genealogisches Interesse« nahe, da die 
fiktionale Biographie des Helden nur schwerlich mit der des dritten Königs von 
Jerusalem, Balduin II. von Rethel, genannt du Bourcq [Ardennes, Kanton von 
Vouzières], zu identifizieren ist.237 Jedenfalls handelte es sich wohl nicht nur 
um einen unbeabsichtigten Schreibfehler, der im zweiten Kreuzfahrerzyklus 
aus Baudouin de Bourcq einen Baudouin de Sebourg [ca. 10 km östlich von 
Valenciennes, am Ufer der Aunelle] machte und damit den König von Jerusa-
lem zum Vorfahren des hennegauischen Hauses von Sebourg.238 Wichtig im 
Zusammenhang unserer Fragestellung nach der Quelle der Erwähnung des 
Herrenrechts der ersten Nacht im Baudouin de Sebourc ist dieses genealogi-
sche Interesse insoweit, als es die umfassende Beschreibung der Heldentaten 
Baudouins in Friesland erklärt, die im Kontext eines Kreuzfahrerromans an-
sonsten kaum eine Berechtigung hätten. Schauen wir uns diese Taten, in denen 
das jus primae noctis dramaturgisch effektvoll in Szene gesetzt wird, im fol-
genden etwas genauer an. 

Im achten Gesang des Gedichts besteht Baudouin drei Abenteuer. Das zwei-
te, daß das Herrenrecht der ersten Nacht erwähnt, spielt in Friesland. Der Held 
und seine Frau, Blanche, sind zunächst mit dem Schiff unterwegs in den Ori-
ent. Aber schon bald setzt Blanche die Seekrankheit so sehr zu, daß beide in 
Friesland eine Ruhepause einlegen wollen. Einmal gelandet, wenden sie sich 
der nächstgelegenen Stadt, Luzarches, zu, von deren schwerem Los Baudouin 
bis dahin noch nichts ahnt. Auf der Suche nach einer Herberge werden sie in 
ein Gasthaus geführt, dessen Wirtin sie in Tränen aufgelöst vorfinden. Auf die 
Frage nach der Ursache für den Kummer antwortet diese:  
si vous dirai po(ur) coi li coers me partira:    7455 (780) 
je aï une pucelle q(ue) li miens corpz porta; 
or est elle plevie; demai(n) espousera. 
De chi tout mai(n)tena(n)t .j. traïtres s’en va, 
si dist q(u’a)voec ma fille a nuit se couch(er)a, 
se il n’a la moitiet q(u’e)n mariage ara. 
Je li ai en couvent qu’a nuit il avera 
ou me fille ou l’argent, dont mes coerz dolour a: 
l’un des .ij. couvie(n)t faire, ne sai q(u’i)l m’ave(n)ra. 

                                                 
236  GRILLO 1989, S. 384, 395. 
237  Die Abstammung Baudouin von Rethels gibt den Historikern bis heute Probleme auf. 

Seine Verbindung zur Familie von Gottfried von Bouillon – er könnte als Sohn des Hu-
gues von Rethel ein Cousin bzw. Groß-Cousin Gottfrieds bzw. Baudouin I. von Jerusa-
lem gewesen sein – ist nur schwer zu rekonstruieren. 

238  Für eine detaillierte Erörterung dieser Frage verweise ich auf den Artikel von GRILLO 
1989, S. 385ff.  
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Fel sont li traïto(ur); jusq(u’a) .iij. en i a,     7464 (791) 
lassus, en che chastel. Chertes, q(ui) le(ur) faurra, 
ne moebles ne chateus il ne nous demo(ur)ra. 
Que maudis soit nos sires q(ui) chi les e(n)voia 
po(ur) rober le païs; il l’ont hon(n)i piecha. 
Si m’aït Diex de gloire, fui(r) no(us) en faura.239  

Der Dichter beschreibt im folgenden die große Verzweiflung der Mutter über 
das Schicksal ihrer Tochter. Baudouin ist sofort bereit, sich für diese einzuset-
zen und den mauvais usaige (Vers 805) des Herrenrechts persönlich abzuschaf-
fen, da diese Gewohnheit encontre droiture (Vers 810/873) sei. Kurz darauf 
erscheint ein Häscher des Garsiles, eines Getreuen des Gaufrid, um das Mäd-
chen auf das Schloß zu führen. Die Mutter vermag jedoch durch geschicktes 
Argumentieren einen Aufschub zu erwirken. Baudouin entwickelt unterdessen 
einen Plan, um Garsiles für seine Untaten zur Rechenschaft zu ziehen. Mit Hil-
fe einer List verschafft er sich Zugang zur Burg des Tyrannen, und in einem 
heldenhaften Kampf gelingt es ihm, die Verräter zu töten. Alsdann verkündet 
er dem wartenden Volk vom Turm der Burg aus die Befreiung von der 
ungerechten Herrschaft und Bedrückung sowie die Rückzahlung der zu unrecht 
erhobenen Steuern. In einem Epilog wird die Begründung für sein Einschreiten 
noch einmal ausführlich erzählt:  
m’ostesse m’ala dire, q(ua)nt je fui desjunez,   7779 (1114) 
coustumes et servaiges et g(ra)ns desloiautez, 
maletotes et taillez et g(ra)ndes cruautés, 
et me dist q(ue) s’u(n)s ho(m)s veult estre mariés  

                                                 
239  Und ich sage Euch, warum mir das Herz zerreißt:  7455 (780) 

Ich habe eine Jungfrau, die meine eigene Tochter ist, 
Sie ist verlobt; morgen wird sie heiraten. 
Es wird schon bald deshalb hierher einer der Verräter kommen;  
Der sagt, daß er mit meiner Tochter zur Nacht sich legen wird,  
Wenn er nicht die Hälfte dessen erhält, was sie zur Heirat bekommen wird.  
Ich habe es zu verantworten, daß er sie in der Nacht erhalten wird, 
Entweder meine Tochter oder das Geld, deshalb schmerzt mir das Herz. 
Eines von beidem werde ich geben müssen, ich weiß nicht, was auf mich zukommt 
Schurken sind die Verräter; derer drei es gibt,   7464 (791) 
Dort auf der Burg. Sicherlich fehlt es ihnen nicht, 
An Hab und Gut, uns dagegen wird nichts bleiben. 
Verflucht sei unser Herr und der, der ihn hierher schickte,  
Um das Land auszuplündern, sie haben es schon seit langem geschändet 
So wahr mir Gott der Herr helfe, man müßte daher fliehen. 

  CRIST & COOK 1997/98, S. 289f. (Verse 7455-7469); LI ROMANS DE BAUDUIN DE 
SEBOURC 1841, Bd. 1, S. 225f. (chant 8, Verse 780-796). Vgl. unten im Anhang. Siehe 
auch Abb. 3. 



Hochzeit und Herrschaft 133

que li corpz la puchelle devoit estre livrez 
au voloir dou signo(ur) et de to(us) ses privés 
et faloit q(ue) li corpz de li fuist violés    7785 (1120) 
ou li sires eüst en secz deniers c(on)tés 
le moitiet de l’avoir et de ses herités.240  

Das Herrenrecht erscheint in diesem Versroman als ein Mittel zur Erpressung 
ungerechter Steuern und Abgaben, die sich auf das Erbteil einer Tochter bezie-
hen, die heiraten will. Der Fall spielt in einer Stadt, also nicht in einem typisch 
ländlichen Kontext, mit dem das Herrenrecht normalerweise in Verbindung 
gesetzt wird. Zudem sind die betroffenen Bürger auch keine Leibeigenen des 
Gaufrid, obgleich sie unter seiner Herrschaft leben, deren Charakter vor allem 
durch das Besteuerungsrecht definiert wird. Der Dichter legt besonderen Wert 
auf die Rechtfertigung des Eingreifens Baudouins auf der Seite des unterdrück-
ten Volkes, da mehrmals erwähnt wird, daß eine derartige Gewohnheit un-
gerecht bzw. mißbräuchlich sei und daher nicht erfüllt zu werden brauche. Für 
den heutigen Leser ist eine solche Rechtfertigung bzw. Betonung zunächst un-
verständlich, da die Gewohnheit an sich eine Untat darstellt und keiner weite-
ren Ver- oder Beurteilung zu bedürfen scheint. Doch könnte der Dichter hier 
mit dem Steuer- und Abgabenrecht vor dem Hintergrund der Jacquerie von 
1356, dem großen nordfranzösischen Bauernaufstand, an dem auch viele Städ-
ter beteiligt waren, ein sensibles Thema angeschnitten haben, das seine erklä-
renden und urteilenden Worte (Verse 805/810/873) notwendig erscheinen läßt.  

Herkunft und Person des Bräutigams erscheinen in der Dichtung als völlig 
nebensächlich – sie sind keiner Erwähnung wert. Dafür tritt die Mutter der 
Braut um so deutlicher in den Vordergrund. Sie leidet mit bzw. anstatt ihrer 
Tochter – die sich zu den Vorgängen überhaupt nicht äußert, sondern nur als 
Opfer und Äquivalent eines Geldwertes auftritt. Diese Betonung der Eltern, 
hier vertreten durch die klagende Mutter, weist auf die eigentlichen Zahler der 

                                                 
240  Meine Wirtin erzählte mir, als ich frühstückte,    7779 (1114) 

Von Gewohnheiten, und Diensten, und großen Unehrenhaftigkeiten,  
Sowie Abgaben, Steuern und schlimmen Grausamkeiten,  
Und man sagte mir, daß, wenn jemand heiraten will,  
Der Körper der Jungfrau übergeben werden muß 
Zum Belieben des Herrn und aller seiner Getreuen, 
Und daß ihr Körper von ihnen vergewaltigt werden wird, 7785 (1120) 
Wenn der Herr nicht, in bar, bis auf den letzten Pfennig genau, 
Die Hälfte ihrer Habe und ihrer Erbschaft bekommt. 

  CRIST & COOK 1997/98, S. 301f. (Verse 7783-7791); LI ROMANS DE BAUDUIN DE 
SEBOURC 1841, Bd. 1, S. 235 (chant 8, Verse 1114-1122). Vgl. unten im Anhang. Siehe 
auch Abb. 6. 
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klassischen Abgaben anläßlich der Eheschließung hin – die Eltern der Braut.241 
Sie beschweren sich über die Steuer auf das Erbteil, welches der Braut in die 
Ehe mitgegeben werden soll. In dem Roman nimmt die Alternative »payer ou 
coucher« einen herausragenden Platz bei der Konstituierung der dramatischen 
Handlung ein.242 Wir werden diese Eigenschaft an späterer Stelle mit den Er-
wähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht in ländlichen Rechtsquellen des 
15. und 16. Jahrhunderts zu vergleichen haben.  

Aufgrund welcher Quellen mag der Dichter des Versromans das Herren-
recht mit den Steuern auf das Erbe der Braut assoziiert haben? Betrachten wir 
zur Beantwortung dieser Frage zunächst andere mündliche Traditionen, die in 
dem Versroman verarbeitet wurden. Anhand einiger Episoden des Versromans 
lassen sich Vorlagen und Anregungen näher bezeichnen. Erhard LOMMATZSCH 
hat schon 1910 auf ein Motiv im Baudouin de Sebourc hingewiesen, das seinen 
Ursprung in der jüdischen Folklore hat.243 Eine andere Episode des Romans 
findet seine Entsprechung in der Chronik des Jacques de Guise, der am Ende 
des 14. Jahrhunderts schrieb und deshalb nicht als Vorlage in Frage kommt. Es 
handelt sich dabei um die Ermordung eines Fleischers namens Gérard le Rond 
durch Steuereintreiber der Gräfin von Flandern und des Hennegaus, Margarete, 
im Oktober 1252 aufgrund seiner Weigerung, eine bestimmte Steuer zu ent-
richten. Dieses Ereignis bot den Anlaß zu einer antiflämischen Erhebung von 
Verwandten des Fleischers unter dem Namen »les Ronds« (Rotundi) in Anleh-
nung an den Namen des Ermordeten.244 Quelle für diese Episode des Romans 
mag somit mündliche Überlieferung gewesen sein, die der Dichter in den Ro-
man eingearbeitet hat. 

Auf eine solche Quelle für die Verwendung des Herrenrechts läßt auch ein 
Vergleich mit der anderen, schon behandelten literarischen Überlieferung, dem 
Gedicht über die Bauern von Verson, schließen: Hier verlangte der Herr in 
vergangenen Zeiten ebenfalls einen Teil des Erbgutes der Braut, die mit der 
Übergabe derselben an den Herrn in einer früheren Zeit seltsam assoziiert ist. 
Wie wir gesehen haben, wurde das Vorrecht in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht nur als Alternative, sondern auch als Begründung einer Abgabe verwen-

                                                 
241  Vgl. unten S. 151ff. 
242  Eben diese Alternative, vor die die Mutter gestellt wird, bringt sie fast zur Verzweiflung 

und wird vom Dichter benutzt, eine scheinbar ausweglose Situation zwischen Scylla und 
Charybdis zu konstruieren. Ist dies ein Hinweis auf die Eröffnung einer abgeschmackten 
Alternative, durch die nur um so sicherer die Zahlung der Heiratsgebühr sichergestellt 
werden sollte? Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 191. 

243  LOMMATZSCH 1910, S. 352ff.; vgl. HAMILTON 1912, S. 128-159.  
244 CRIST & COOK 1997/98, S. 242-244 (Verse 6174-6230). Vgl. LABANDE 1940, S. 82f.; 

SACKUR 1896, S. 319; DEVILLERS 1866-68, Bd. 7, S. 168.  
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det, die zur Zeit der Abfassung des Gedichts schon auf 18 d. bzw. eine anteili-
ge Summe fixiert war und sich an der Größe der Bauernstelle orientierte. Bau-
douin de Sebourc, dessen erste schriftliche Fassung aus der Mitte des 14. Jahr-
hunderts stammt, kennt diese Legitimationsfunktion der Abgaben durch die 
Annahme eines früheren Herrenrecht der ersten Nacht scheinbar nicht mehr. 
Die Besteuerung der Braut anläßlich ihrer Hochzeit wird vielmehr ebenso wie 
die anderen drückenden Abgaben, die Gaufrid der Stadt Luzarches auferlegt, 
als schlechte Gewohnheit und tyrannischer Mißbrauch charakterisiert. Mögli-
cherweise war dieses Moment der Tradition, obwohl es dem Dichter bekannt 
gewesen sein mag, zu wenig für eine dramaturgische Inszenierung eines hel-
denhaften Abenteuers geeignet, so daß es im Versroman keine Rolle mehr 
spielt.  

Auch diese Übereinstimmungen zwischen dem Gedicht über die Bauern von 
Verson und dem Versroman des Baudouin von Sebourg weisen somit auf die 
eigentliche Quelle der Dichter in beiden Fällen hin: Es muß sich um eine in 
Nordfrankreich verbreitete mündliche Tradition gehandelt haben, in der das 
Recht auf den ersten Beischlaf mit der Braut eng mit einer Abgabe von ihrem 
Erbteil anläßlich der Eheschließung gekoppelt war und so genügend Anknüp-
fungspunkte für eine Adaption des alten literarischen Topos vom tyrannischen 
Herrenrecht der ersten Nacht bot.245 Damit zeigt sich der Roman, ganz seiner 
Gattung entsprechend, der historischen Realität seines Entstehungsortes und 
seiner Entstehungszeit verpflichtet.246 

Bestätigt sich dieses Bild auch hinsichtlich der von den Eltern gezahlten 
Steuern auf das Erbteil der Braut? Da diese Steuer im Roman nicht mit einem 
besonderen Namen bezeichnet wird, muß nach Vorlagen für solche Abgaben 
im Spätmittelalter aufgrund funktioneller Aspekte gesucht werden. 

                                                 
245 Als alternative Erklärung böte sich an, daß der Roman aus antiken Vorlagen den Topos 

des tyrannischen Herrenrechts übernahm und in einen Zusammenhang mit den Heiratsab-
gaben setzte. Zum einen könnte man an die semitische Tradition des Topos denken, die 
durch die Talmud-Glossatoren in Nordfrankreich bekannt gemacht worden sein könnte; 
zum anderen wäre die Erwähnung des Herrenrechts im Valerius Maximus, der eine be-
sondere Rezeption im späten Mittelalter erfahren hat, eine mögliche Quelle. Aufgrund der 
schon fest etablierten Verbindung zwischen den Abgaben und dem Herrenrecht und der 
überregionalen Verbreitung dieser Assoziation erscheint mir eine solche Überlegung je-
doch unwahrscheinlich. Zum Herrenrecht der ersten Nacht als mündliche Tradition vgl. 
auch BARROS 1993, S. 6. 

246  Vgl. Marguerite ROSSI: »Épopée non mythique, elle est inscrite plus que d’autres dans la 
réalité historique de son lieu et de son temps;« zitiert in: ROMANCE EPIC 1987, S. X. Doch 
lag die Episode der Ermordung des Fleischers Gérard le Rond 1350, zu Zeit der schriftli-
chen Fassung des Romans, schon einhundert Jahre zurück. Der Roman selber spielt im 
12. Jh. 
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maritagium/forismaritagium 

Der Begriff des maritagiums ist mehrdeutig definiert. A. ERLER führt im 
Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte zwei unterschiedliche Bedeu-
tungen an, nämlich zuerst als Heiratssteuer Grund- und Schutzhöriger an den 
Grundherren und erst an zweiter Stelle als Bezeichnung für eine Gütermasse 
des ehelichen Güterrechts, nämlich das Erbteil der Frau, die Aussteuer oder 
Heimsteuer.247 Genau entgegengesetzt gewichtet ist der Sprachgebrauch in der 
französischen Forschung, die sich vergleichsweise intensiver mit der Frage des 
maritagiums auseinandergesetzt hat.248 Zu weiterer begrifflicher Unklarheit 
trägt bei, daß das maritagium in den Quellen gerne als dos bezeichnet wird und 
damit nur aus dem Kontext heraus vom Geschenk des Mannes an die Braut, der 
dos ex marito, zu unterscheiden ist.249  

Wenden wir uns zunächst der an zweiter Stelle genannten Bedeutung als 
Geschenk der Eltern an die Braut zu. Wir finden dieses Geschenk schon früh in 
den Volksrechten genannt: als faderfio bei den Langobarden, später dann als 
Heimsteuer in Süddeutschland und in Schwaben, als dos oder maritagium in 
der Westschweiz und in England, als maritagium, desponsalitium oder conju-
gium in Frankreich.250 Dominique BARTHÉLEMY kann in seiner regionalen Un-
tersuchung des maritagiums im »Grand Anjou« aufgrund von Urkundenbü-
chern keine Hinweise auf eine solche Eheschenkung oder »direkte Mitgift« (J. 
Goody) vor dem 11. Jahrhundert ausmachen, stellt aber dann für das 11. und 
12. Jahrhundert eine ähnlich dem douaire verbreitete Praxis des maritagiums 
fest, die sich erst im Laufe des 13. Jahrhunderts im Rechtssystem durchsetzt 

                                                 
247 ERLER, A.; Artikel »maritagium«, in: HRG, Bd. 3, 1984, Sp. 279f. ERLER nennt für den 

deutschsprachigen Bereich den bedemund, die bumede als Äquivalent eines maritagiums. 
Wir werden die Abgabe bedemund noch genauer im Zusammenhang mit der Erörterung 
einer Legende über die Entstehung von Heiratsabgaben im heutigen Belgien und den Nie-
derlangen unter ihren volkssprachlichen Namen erörtern. Vgl. unten S. 178ff. Zur 
bumede siehe unten S. 140. Die Gleichsetzung von beddemund und bumede mit dem ma-
ritagium in diesem Artikel, der die Kopie einer diesbezüglichen Anmerkung im Lehrbuch 
von SCHRÖDER & KÜNSSBERG 1932, S. 493, Anm. 106, darstellt, ist fragwürdig. 

248 GÉNESTAL 1925, S. 566-589; YVER 1990, S. 489-502; BARTHÉLEMY 1992, S. 9-24.  
249 Das schottische Rechtsbuch »Regiam Majestatem« vom Anfang des 14. Jhs. beschreibt 

diesen verwirrenden Sprachgebrauch in Anlehnung an Glanville: »Dos duobus modis di-
citur. Dicitur enim dos vulgariter id quod liber homo dat sponsae suae a ostium ecclesiae 
tempore desponsationis ... In alia accepattione accipitur dos secundum leges Romanas, 
secundum quas proprie appelantur dos id quod cum muliere datur viro, quod vulgariter 
dicitur maritagium ...« WALTERS 1980, S. 127 (Regiam Majestatem Kap. 16, 120f. und 
Kap. 18, 131). Vgl. DU CANGE 1954, Bd. 5, S. 282 (maritagium). 

250 NEUBECKER 1909, S. 57f.; BARTHÉLEMY 1992, S. 12f. 
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bzw. als deren Bestandteil erscheint.251 Den verschiedenen regionalen 
Rechtsauffassungen in Frankreich scheint gemeinsam, daß dieses Erbteil der 
Frau einen besonderen Schutz genießt, d.h. daß es z.B. nur mit Zustimmung 
der Frau veräußert werden kann. Im normannischen (und damit auch im frühen 
englischen) Recht läßt sich diesbezüglich eine besonders restriktive Rechtsauf-
fassung beobachten: Das maritagium ist sogar mit Zustimmung der Braut un-
veräußerlich und mit ihr untrennbar verbunden, d.h. der elterliche Wille, die 
Tochter für die Ehe auszustatten, hat gegen den Willen der Tochter Bestand.252 
Was geschah nun, wenn nicht der Ehemann, sondern der Herr mit Hilfe einer 
Steuer einen Teil dieses Erbes der Familie entfremden wollte?  

An dieser Stelle kommt die zweite Verwendung von maritagium in der 
rechtshistorischen Forschung in den Blick, als Abgabe oder Steuer anläßlich 
einer Eheschließung an den Herrn. Doch die Quellenlage ist hier leider beson-
ders unergiebig.253 Der Ausdruck maritagium taucht in diesem Kontext nur 
höchst selten auf, obwohl die Abgabe, vielleicht unter anderen Bezeichnungen, 
weiter verbreitet gewesen sein muß. Eine undatierte Urkunde des Bischofs von 
Tournai bestimmte: »Von jedem einzelnen derselben, von Knechten ebenso 
wie von den Mägden, haben wir jährlich 6 d. Zins, als manus mortua (Todfall) 
2 s. und als maritagium 2 s.254 In einer anderen Quelle aus Ambrosden im nörd-
lichen Oxfordshire vom Jahre 1348 zahlte ein Ehemann für die Eheschließung 
mit einer Witwe an deren Herrn »in maritago« 10 s.255 Damit erschöpfen sich 
jedoch die bislang bekannten urkundlichen Hinweise auf eine Forderung des 
maritagiums bei einer Heirat innerhalb der Herrschaft, wenn sich auch noch 
eine Reihe weiterer Texte mit umschreibenden Formulierungen ausmachen 
läßt. Diese heben jedoch ebenfalls auf die Heiratserlaubnis ab, so daß eine kla-
re funktionale Trennung der Abgaben unmöglich ist.256  

                                                 
251 BARTHÉLEMY 1992, S. 11-17. Auch BARTHÉLEMY geht jedoch davon aus, daß die Quel-

lenarmut vor dem 11. Jh. eher auf die erst einsetzende Schriftpraxis denn auf eine Abwe-
senheit der Gewohnheit zurückzuführen sein. Vgl. auch OURLIAC 1992, S. 367f.; 
BARTHÉLEMY 1995, S. 349 Anm. 3. 

252 YVER 1990, S. 491. Das englische Recht zeigt, allerdings auf der Grundlage eines völlig 
anderen, auf privaten Regelungen aufbauenden Systems, ebenfalls diese Sorge um die 
Bewahrung des Familienerbes. YVER 1990, S. 496ff. Siehe auch SIMPSON 1961, S. 60-65. 

253 Vgl. BARTHÉLEMY 1992, S. 22f.  
254 »De unoquoque eorum tam servo quam ancilla, habebitis annuatim sex denarios censua-

les, et de mortua manu duos solidos, et de Maritagio duos solidos« DU CANGE 1954, Bd. 
5, S. 283.  

255 »Willielmus Searich ad habendum in uxorem Johannam quae fuit uxor Willielmi Foul, 
venit hic in curiam et dat domnio de fine pro eadem in Maritagio habenda X. sol.« DU 
CANGE 1954, Bd. 5, S. 283.  

256 Vgl. DU CANGE 1954, Bd. 5, S. 283.  
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Ganz anders sieht die Quellenlage in bezug auf die Forderung einer Steuer 
auf das maritagium bei einer Ausheirat der Braut aus. Seit dem 11. Jahrhundert 
erscheinen in den Quellen häufiger Erlaubnisgebühren, die den Besitz oder das 
Erbe eines Unfreien, der aus der Herrschaft heraus heiraten will, besteuern.257 
Diese Erbschaftssteuer war grundsätzlich von variabler Höhe (dem jeweiligen 
Fall angepaßt) und konnte auch in einer jährlich zu zahlenden Rente beste-
hen.258 Die Praxis dieser Besteuerung wird aus einer Bestimmung des älteren 
burgundischen Gewohnheitsrechts im sogenannten Coutumier Bourguignon 
(Giraud), 1270-1360, ersichtlich. Sie verbot dem Herrn, das Erbgut der Frau, 
die aus der Herrschaft heraus heiratete, als »feumariage« zu beanspruchen.259 
Der schon im Zusammenhang mit der Ausheirat zitierte Coutumier Bourgu-
ignon aus der Zeit um 1400 dagegen erlaubte den Einzug des Erbes bei einer 
unerlaubten Ausheirat.260 In einer Urkunde aus dem Jahre 1277 aus Ambrosden 
im Oxfordshire verlangte der Herr von seinen Hörigen, daß sie bei einer Heirat 
ihrer Töchter aus der Herrschaft heraus 2 s. für den Schmuck, den sie mitnäh-
men, zu bezahlen hätten. Für eine Eheschließung innerhalb der Herrschaft ver-
langte er ausdrücklich nichts.261 Die Begründung solcher Abgaben liegt eindeu-
tig in der Ausheirat, bei der das maritagium der Braut der Herrschaft entfrem-
det wurde.262 

                                                 
257  LEBON stellt für das Elsaß drei Stadien in Entwicklung des formariage Rechts fest: Zu-

nächst herrschte ein absolutes Verbot der Ausheirat bis zum 12. Jh., das nur durch Wech-
selverträge umgangen werden konnte. Anschließend kam es zu einer Abschwächung und 
schließlich zur Käuflichkeit der Auswärtsehe im 13. bis 16. Jh. LEBON 1952, S. 41. 

258  LEBON 1952, S. 102.  
259  JEANTON 1906, S. 232: »De manu-mortua et taillabilibus, § 40: Nota que feumariage a 

lieu et se femme feurmariée tient ses héritages au lieu de sa nativitey et après son mariage 
paioit les tailles et servitutes au seigneur qui les reçoit, ne puet icellui seigneur demander 
iceulx héritages comme feurmariage«. 

260 Vgl. oben S. 96. 
261 »Et sciendum quod si homines praedicti filias suas maritare voluerint dabunt domino pro 

qualibet filia sic maritata duos solidos, et hoc pro catellis extra libertatem dicti manerii 
cum ipsa remotis, et si infra libertatem eiusdem manerii eas maritaverint, nihil dabunt pro 
Maritagiis earundem.« DU CANGE 1954, Bd. 5, S. 283. 

262  Vgl. zu dieser Abgabenform u.a.: GUÉRARD 1844, Bd. 1, S. 413ff., S. 750, S. 752ff.; 
BOUCOMONT 1895, S. 33ff.; SCHMIDT 1897, S. 46f. [formariage im Elsaß,]; MOHLER 
1900, S. 48ff.; JEANTON 1906, S. 95ff.; HOLTZMANN 1910, S. 45; OLIVIER-MARTIN 1922, 
S. 137ff.; THIBAULT 1933, S. 448ff. [formariage und licence de mariage im Zusammen-
hang der »unfreien Abgaben«]; Lebon 1951, DERS. 1952; BLOCH 1963, Bd. 1, S. 293, 
Anm. 4; DUBLED 1963, S. 293-295; BOUTRUCHE 1968, Bd. 1, S. 145ff. und Bd. 2, S. 63; 
ANEX 1973, S. 170-179; PATAULT 1978, S. 121; HOMET 1984, S. 201; HW 1987, S. 204; 
GIRARDOT 1992, S. 748: [formariage und demographische Entwicklung]. 
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Betrachten wir einige Beispiele: Bei einer formariage in Marisy wurde 1386 
ein Drittel des Besitzes der betreffenden Person vom Herrn eingezogen.263 In 
Pinon konnte sich eine Frau 1213 zwar nach außerhalb ihrer Herrschaft verhei-
raten, sie mußte jedoch auf Erbanspruch und Mitgift verzichten. Ihr Erbteil 
durfte die Herrschaft nicht verlassen.264 Besonders plastisch wird die Besteue-
rung des Erbteils von ausheiratenden Personen in einem aveu aus dem Jahre 
1454: »Wir haben die herkömmlichen Abgaben für den Fall, daß unsere Leute 
ihre Kinder außerhalb unserer Herrschaft verheiraten, und zwar für jedes 
Pfund, das sie ihren Kindern in die Ehe mitgeben, zwölf Pfennige bei Verheira-
tung des ersten und sechs Pfennige bei Verheiratung jedes andern Kindes; au-
ßerdem für jedes Kopfkissen vier Pfennige, für jedes Kupfergerät vier Pfenni-
ge; für jede Kissenhandhabe des Federbetts (?) vier Pfennige; ferner für den 
Backtrog pro Fuß vier Pfennige; und für die silberne Schnalle, wenn vorhan-
den, vier Pfennige.«265 In einem Lehnsanerkenntnis des Herrn Heinrich von 
Saucei für das Lehen Mesnil-Auber vom Jahr 1463 wird bestimmt, daß derje-
nige, der »seine Tochter verheiratet und ihr ein Bett oder einen Backtrog mit-
gibt, für jede Federbett-Handhabe und jeden Backtrog-Fuss zwei Pfennige zu 
zahlen habe.«266 Diese Form der Besteuerung erscheint in den gut untersuchten 
Texten aus Lothringen als absolutes und nicht bestrittenes Recht des Herrn bei 
einer Ausheirat.267 

Aus der offensichtlichen Diskrepanz zwischen kanonischem und weltlichem 
Recht in der Frage des Zustimmungsrechts des Herrn zur Ehe seiner Unfreien 
ergab sich im hohen und späten Mittelalter eine Sanktionspraxis gegen jene 
Personen, die sich ohne Erlaubnis verheiratet und damit der Herrschaft ent-
fremdet hatten.268 Aufgrund der Entfremdung ihrer Person oder/und ihres Erb-

                                                 
263  ARCHIBALD 1910, S. 6. 
264  BARTHÉLEMY 1984, S. 319. 
265  »Item nous avons les coustumes des mariaiges que noz hommes font aux gens de dehors 

nostre dicte seigneurie, pour chascune livre de monnoye qu’ilz donnent à mariaige à leurs 
enffans, pour la première xij deniers, et pour chascune des autres vj deniers. Item, pour 
chascun orillier, iiij deniers; pour chascun cuevrechief iiij deniers; pour la coycte, pour 
chascune corniere de traversain, iiij deniers; item, pour la huge, pour chascun pié de hu-
ge, iiij deniers; et s’il y a serreure, pour la serreure, iiij deniers.« DELISLE 1851, S. 73 
(AN Paris P 304, n. iijc lvij). Vgl. SCHMIDT 1881, S. 93. 

266  »que chascun qui marie sa fille, s’il luy donne liet ou huche, il doit de chascune cornière 
de couite et de chascun pié de huche ij deniers tournois.« DELISLE 1851, S. 73f.; vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 93. 

267 LEBON 1952, S. 172ff. mit einer Reihe von weiteren Beispielen.  
268  PETOT 1992, S. 283. 
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teils wurde auch häufig von einer Strafe für die Ausheirat gesprochen.269 Aus 
dem südwestdeutschen Bereich sind derartige Strafen für die ungenossame Ehe 
belegt. Konrad, der Schmied von Sulzmat, verschrieb 1326 dem Abt des Klos-
ters St. Blasien 10 Pfund ewigen Pfenniggeldes Baseler Münze von seinen Re-
ben in Sulzmatt, »weil er ane ihr urlop wissende und gehis ein elichú wirtinne 
genemen habe, die min genossin nicht ist.«270 Mit dieser jährlichen Zahlung 
versuchte der Schmied den Einzug seines Besitzes oder eines Teils desselben 
zu verhindern. Auch eine Schenkungsurkunde des Grafen Siegfried von Bou-
meneberg vom 2. November 1141,271 und eine Urkunde Herzog Heinrichs von 
Bayern und Sachsen vom 4. November 1164 nennen eine solche Abgabe mit 
dem umgangssprachlichen Bezeichnung bumede aufgrund der Ungenossen-
ehe.272  

Mit diesen Beispielen sind die eigentlichen Funktionsfelder dieser Strafge-
bühren bzw. Steuern schon angedeutet. Sie sollten, vom Standpunkt des Herrn 
aus gesehen, diesen für den Verlust entschädigen, der ihm durch den Wegzug 
eines seiner Eigenleute und den Verlust des Erbteils entstand. Gleichzeitig soll-
ten die Strafgelder abschreckend wirken.273 Hieraus ergibt sich eine dreifache 
Funktion der Abgaben: als Kompensation für den Verlust einer Person, als 
Steuer auf das Erbe der Braut und schließlich als Strafe für eine unerlaubte 
Rechtshandlung. Eine Chronologie dieser Funktionen läßt sich aus den Bei-
spielen nicht ersehen. Vielmehr scheinen die Abgaben im Einzelfall z.T. meh-
rere Funktionsfelder miteinander vereint zu haben.  

Wenn wir diese Quellen mit den Aussagen über die Erbschaftssteuern im 
Baudouin de Sebourc konfrontieren, so fällt zunächst auf, daß dort mit keinem 
Wort die Ausheirat, die in vielen Fällen die konkrete Rechtsgrundlage für die 
Besteuerung des Erbteils einer Braut abgeben konnte, erwähnt wird. Hatte der 
Dichter dieses kleine, aber doch entscheidende Detail in seiner fiktionalen Um-
setzung der Thematik vergessen? Jedenfalls hat er ihm keine besondere Bedeu-
tung beigemessen. Vielmehr betont er in seiner Inszenierung die unerträgliche 
Situation der Eltern, zumal der Mutter, aufgrund der Steuerforderung auf das 
Erbteil der Tochter bei der Eheschließung.  

Versuchen wir die Situation noch einmal genauer zu fassen: Die Eltern be-
schweren sich über Steuerforderungen anläßlich der Hochzeit ihrer Tochter 

                                                 
269  Vgl. LEBON 1952, S. 185f., der Steuer und Strafgebühr getrennt behandelt. Beide Abga-

ben sind jedoch von variabler Höhe, was auf eine analoge Funktion hindeutet. 
270  ULBRICH 1979, S. 37. ULBRICH erwähnt noch einen weiteren Fall aus dem Jahre 1341.  
271 SCHMIDT 1881, S. 130, Anm. 4. 
272  SCHMIDT 1881, S. 130, Anm. 5. 
273  In Ausnahmefällen wurden auch körperliche Bestrafungen (z.B. »in den Wagen span-

nen«) vorgenommen. ULBRICH 1979, S. 35. 
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und behaupten, daß die Alternative zu diesen Steuern in der Überlassung der 
Tochter für die erste Nacht zum Vergnügen des Herrn bestünde. Solche Steu-
ern finden sich zur Zeit der Abfassung des Romans tatsächlich für Unfreie ver-
schiedener sozialer Schichten. Sie stehen jedoch zumeist im Zusammenhang 
mit einem Wechsel der Herrschaft anläßlich der Eheschließung. Diese Abga-
benpraxis ist unter den Bauern unbeliebt und hat durchaus Anlaß zu Beschwer-
den gegeben. Der eigentliche Grund für die entschiedene Ablehnung von Steu-
ern auf das Erbteil mag aus dem besonderen Schutz zu erklären sein, den das 
maritagium, zumal im normannischen und englischen Recht, genoß. Es war 
sogar mit Zustimmung der Braut unveräußerbar und zeigt eine besondere Form 
der elterlichen Fürsorge um den Weiterbestand der Familie.  

Hier stellt sich die entscheidende und bislang unbeantwortete Frage, warum 
die Eltern zur Artikulation ihres Widerstandes gegen diese Steuern auf die »Er-
findung« einer Alternative zwischen der Zahlung einer Abgabe und der Über-
lassung der Braut für die Hochzeitsnacht an den Herrn verfallen seien sollten. 
Die Verwendung des literarischen Topos zur Charakterisierung tyrannischer 
Herrschaft erscheint zwar in diesem Zusammenhang durchaus passend, ist aber 
keineswegs zwingend. Es ist kein Grund für die Entstehung einer Assoziation 
zwischen den Erbschaftssteuern und dem Herrenrecht der ersten Nacht anläß-
lich dieser Steuerforderungen ersichtlich, der die geographische Ausbreitung 
des Herrenrechts im spätmittelalterlichen Gewohnheitsrecht erklären könnte. 
Vielmehr ist zu vermuten, daß die Verbindung zwischen Heiratsabgaben und 
einem herrschaftlichen Vorrecht auf die Brautnacht schon länger existierte und 
nur in bezug auf die Erbschaftssteuern der Braut neu funktionalisiert wurde. 
Zur weiteren Klärung dieses Problems möchte ich nun die bekannteste Verbin-
dung zwischen dem Herrenrecht und den Heiratsabgaben der Braut an den 
Herrn untersuchen: die Legende vom Recht des heidnischen Königs Evenus in 
Schottland.  

Die Legende vom Recht des schottischen Königs Evenus 

Die Assoziation der Heiratsabgaben mit dem Topos des Herrenrechts der ers-
ten Nacht spiegelt sich in dieser Legende über den sagenhaften König Evenus 
besonders deutlich. Anders als der Versroman Baudouin de Sebourc, dessen 
Erwähnung des Herrenrechts in der späteren gelehrten Diskussion über dieses 
Recht nicht mehr bekannt war, hat sich der Glaube an ein mittelalterliches 
»Feudalrecht« der ersten Nacht in den historischen Wissenschaften in besonde-
rer Weise mit dem als marcheta bezeichneten schottischen Heiratszins verbun-
den, die vom Vater anläßlich der Eheschließung seiner Töchter an den jeweili-
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gen Herrn gezahlt werden mußte.274 Worauf gründet sich diese in früherer Zeit 
eigentümlich weit verbreitete Anschauung? 

Die naheliegende Antwort auf diese Frage ist der Verweis auf die Legende 
selber. Sie handelt von einem Gesetz des sagenhaften schottischen Königs E-
venus, von dem wir zum ersten Mal im 16. Jahrhundert von einem Gelehrten 
erfahren. In einer deutschen Fassung des 18. Jahrhunderts liest sich diese Le-
gende folgendermaßen: 
Evenus III., der 16. König von Schottland, succedite Edero, war ein geiler und wollüstiger 
Herr, immassen er 100 Concubinen hielte, ja gar die Viel-Weiberey durch ein gewiß Gesetze 
bestätigte, wodurch er jerdermann frey ließ, so viele Weiber zu nehmen, als er erhalten konnte, 
mit angehängter Verordnung, daß er allezeit die erste Nacht bey denen Weibern derer Edelleu-
te schlafen wollte, und diese bey denen Weibern derer gemeinen Leute, welche letzteren die-
selben mit denen Edelleuten gemein haben sollten. [...] Dieses geschahe im 7. Jahre seiner 
Regierung, und ungefähr 7 Jahre vor Christi Geburt.275 

Diese spektakuläre Geschichte des »geilen und wollüstigen« Königs Evenus 
aus der Zeit um Christi Geburt hatte in der zitierten Fassung schon eine mehr 
als zweihundertjährige Tradition, deren Anfänge sich jedoch im dunklen ver-
lieren. Hector BOETHIUS (1465–1536), ein schottischer Gelehrter und Rektor 
des King’s College zu Aberdeen, der seine humanistische Ausbildung am Pari-
ser Collège de Montagu erhalten hatte und dort Lehrer wurde, nimmt eine 
außergewöhnliche Stellung in der Tradition dieser Legende ein.276 Von Karl 
SCHMIDT und anderen vor ihm wurde er als ihr Urheber bezeichnet, weil er sie 
als erster in seiner Geschichte Schottlands aus dem Jahre 1527 erwähnt.277 
BOETHIUS berichtet darin von einem Gesetz des angeblichen Tyrannen Evenus 
III., der um die Zeit Christi Geburt als König von Schottland verordnet haben 
soll, daß die Grundherren die Möglichkeit und Macht (potestatem) gehabt hät-
ten, die Keuschheit (pudicitiam) der neu verheirateten Jungfrauen genießen zu 
dürfen. Dieses Gesetz soll von König Malcolm III. Canmore (1058-1093) auf 
Betreiben seiner Frau Margareta aufgehoben und in eine Abgabe umgewandelt 

                                                 
274  Vgl. unten S. 147ff. 
275  ZEDLER 1734, Bd. 8, S. 2092. 
276  Hector Boethius oder »Boyis« war Professor in Paris und später, von 1498 bis 1536, 

erster Rektor des King’s College zu Aberdeen. Biographische Notizen über sein Leben 
sprechen von ihm als einem unzuverlässigen und leichtgläubigen Berichterstatter. Vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 198; SIMPSON 1937, S. 7-29; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 68; 
POTTHAST, Bd. 2, S. 549. 

277  Mit Sicherheit kann aber bisher noch nicht gesagt werden, daß die Erzählung sich ein 
erstes Mal in seinen »Scotorum historiae ab ilius gentis origine« aus dem Jahre 1527 (Pa-
ris) finden läßt. Soweit ersichtlich, benutzten alle Forscher die spätere Ausgabe von Fer-
rerius aus dem Jahre 1574. Vgl. hierzu SCHMIDT 1881, S. 196. 
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worden sein, die seitdem unter der Bezeichnung marcheta bestehe und bei je-
der Heirat eines Untertanen an den jeweiligen Herrn gezahlt werden müsse.278  

Das zum Gesetz erhobene Herrenrecht der ersten Nacht findet sich in dieser 
Darstellung in eine Genealogie des schottischen Königtums integriert. Solche 
Abstammungslisten entsprachen ganz dem Geschack der Geschichtsschreibung 
dieser Zeit.279 Als Hauptquellen für sein gesamtes Werk gibt BOETHIUS an: 1) 
die Geschichte Schottlands eines gewissen Veremundus; 2) das »Chronicle of 
Inchcolm« (Bowers Fortsetzung von Forduns »Chronicle«); 3) Erzbischof Tur-
gots »History of Scotland« und 4) Bischof Elphingstones »History of Scot-
land«. Die erste und wichtigste Quelle, der »Veremundus«, aus dem Boethius 
vor allem geschöpft zu haben scheint, ist heute verloren. Man vermutet, daß es 
sich um die Fälschung einer alten Chronik gehandelt haben mag, die BOETHIUS 
in dem Glauben, daß es sich um eine Schrift des 12. Jahrhunderts handele, für 
seine eigene schottische Geschichte benutzt hat.280 Politische Gruppierungen 
der Zeit um 1500 in Schottland hatten ein gewisses Interesse daran, den Wider-
stand gegen die Krone zu rechtfertigen und mit Hilfe solcher Fälschungen und 
                                                 
278  »Fecit ad haec plura relatu indigna, leges tulit improbas omnem olentes spurcitiam: ut 

liceret singulis suae gentis plures uxores, aliis sex, aliis decem pro opibus ducere. Nobili-
bus plebejorem uxores communes essent, ac virginis novae nuptae loci dominus primam 
libandi pudicitiam potestatem haberet. Haec lex, tametsi reliquae duae regnum autoritate 
haud multo post penitus sublatae fuerunt, nullo labore longa post secula potuit abrogari. 
Adeo ea pestis magnatum adolescentum animos infecerat ... Eam tandem Malcolmus 
Cammor rex, diua Margareta regina suadente (ut opportuniori referetur loco) veluti in 
deum & homines iniuriam prorsus submovit sanciens nummum aureum (Marchetam nost-
ra vocat aetas) in nuptiis sponsae pudoris redimendi causa loco domino pendendum: id-
que populares nostri vel hoc aevo obsuerant.« BOETHIUS 1574, Liber 3, fol. 35r.; vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 196f. Anm. 3, 4, 5; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 63f. Anm. 8. An ei-
ner späteren Stelle wiederholt BOETHIUS den Bericht über den Tyrannen Evenus noch 
einmal und stellte eine interessante Behauptung über den Abkauf des Herrenrechts in 
Löwen (heute Belgien) auf: »Illud vera caetera haud indignum memoria extime, abrogata 
pessima eam ac pestilentem consuetudinem olim ab Eveno tyranno Ethnico inductam ut 
domini, praefective in suo territorio sponsarum omnium virginitatae praelibarent, 
dimidiata argenti marca unam noctem a praefectorum uxoribus redimente sponsa: quam 
etiamnum pendere coguntur, vocantque vulgo mulierium marketam. Nec dissimile est 
quod haud longe a Louanio in pago fit quodam, ubi suae sponsae stuprum sponsus a loci 
praefecto redimit. Qua servitute nulla unquam major fando est audita.« BOETHIUS 1574, 
Liber 12, fol. 260: Spalte 9. In Ausschnitten zit. von den Bollandisten in ActaSS Juni 
1688, Bd. 2, S. 332.  

279 BIETENHOLZ 1994, S. 189ff.  
280  Zu dieser Vermutung führt vor allem die Tatsache, daß eine Chronik des Veremundus 

außer bei BOETHIUS nur an einer anderen Stelle, einige Jahrzehnte nach seiner »Schotti-
schen Geschichte«, erwähnt wurde und ansonsten keinem anderen Schriftsteller bekannt 
gewesen zu sein scheint. Vgl. BLACK 1937, S. 47ff. 
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der Erstellung von schottischen Königslisten der Antike und des frühen Mittel-
alters die Unabhängigkeit Schottlands in früherer Zeit zu betonen. Möglicher-
weise ist der Verfasser des »Veremundus« in diesen Kreisen zu suchen.281 In 
den drei übrigen genannten Quellen des BOETHIUS findet sich kein Hinweis auf 
das Herrenrecht der ersten Nacht, so daß sie als Vorlage ausscheiden. 

Die Legende vom Recht des Königs Evenus wurde von späteren Historikern 
Schottlands, die sich mit der schottischen Frühgeschichte beschäftigt haben, 
immer wieder zitiert. So berichten Polydorus VERGILIUS,282 LESLEY,283 
BUCHANAN,284 BALFOUR,285 CRAIG,286 BISSET,287 PLOT288 und SKENE,289 aber nicht 

                                                 
281 BLACK 1937, S. 52f. 
282  »Fuit idem mos apud Scotos, ut novam nuptam dominus loci ante virum comprimeret. 

Quod nempe institutum post homines Christianos natos turpissimum, Malcolmus tertius 
eorum rex princeps optimus sustulit, circiter annum salutis humanae MXC. constituitque, 
ut nubentes, pudictiae redimendae causa, locorum dominis nummum aureum penderent, 
id quod hodie adhuc servatur.« VERGILIUS 1575, Buch 1, Kap. 4. Allerdings findet sich 
diese Stelle erst in einer Ausgabe seiner acht Bücher über die Ursachen der Dinge von 
1575, wobei die ersten Ausgaben (Venedig 1499 und 1503) bisher noch nicht überprüft 
wurden. Vgl. SCHELLING 1727; Bd. 1, S. 148f.; FÜSSLIN 1753, S. 166; SCHMIDT 1881, S. 
200. 

283  »Ut omnes Nobiles et domini suorum villicorum et clientum filiabus ad libidinem suam 
explendam abuterentur, earumque pudicitiam et virginitatis primitias prius delibarent, 
quam libero legitimi matrimonii contrahendi jure fruerentur: similiter et infimorum uxori-
bus Proceres Nobilesque pro suo arbitratu uterentur« LESLEY 1578, S. 96 (Buch 2, Kap. 
16); »Nam quam Evenus tertius de primitiis Virginum delibandis fixit legem, iste ut 
foedissimam liberalique homine indignam refixit ac penitus antiquavit.« LESLEY 1578, S. 
213 (Buch 6, Kap. 86). Vgl. SCHMIDT 1881, S. 204; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 64. 

285 BALFOUR 1578, S. 678. 
286 CRAIG 1644, Bd. 2, Teil 3, S. 31. 
287 BISSET 1920, S. 65, und Anm. in Bd. 3, 1926, S. 109. 
288  PLOT 1686, S. 278. 
289  1597 erkärte Sir John SKENE in einer Darstellung der Worte und schwierigen Begriffe des 

schottischen Rechtsbuchs Regia Majestas die Etymologie der Abgabe marcheta als Ab-
leitung von »mark« oder »march«. Dies bedeute in der alten französischen, irischen und 
niederdeutschen Sprache Pferd, denn in der französischen Sprache heiße »marcher« rei-
ten oder gehen. Deshalb sei er der Meinung, daß »marcheta mulieris« die Entjungferung 
oder die erste fleischliche Kopulation mit der Frau bedeute. SKENE 1597, Art. Marcheta; 
vgl. HOWARTH 1971, S. 298. 

284  »It is also reported that his wife obtain’d of him, that whereas the nobles had gradually 
obtain’d a privilege to lie the first night with any mary’d bride, by the law of Eugenius; 
that custom should be alter’d, and the husband have liberty to redeem it by paying half a 
mark of silver, which payment is yet call’d marcheta mulierum.« BUCHANAN 1722, S. 
290 (11582). Vgl. SCHMIDT 1881, S. 204, Anm. 2 u. 3. 
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FORDUN oder MAJOR darüber.290 Die »Schottische Fabel« vom Gesetz des Kö-
nigs Evenus wurde im 16. Jahrhundert schnell Teil einer ganzen Reihe von 
Berichten antiker Provenienz über bemerkenswerte Sexualsitten und Hoch-
zeitsbräuche und fand schnell Eingang in die humanistische Literatur der Zeit. 
Der Humanist Antoine DU VERDIER integrierte sie um 1580 in seine Sammlung 
bemerkenswerter Hochzeitsitten.291 

Weitere Juristen auf dem Kontinent, vor allem in Frankreich, nahmen die 
Legende vom Gesetz des Königs Evenus geradezu begierig auf und suchten 
nach Parallelen im Rechtsleben ihres jeweiligen Herkunftslandes. In dem Ver-
zeichnis der königlichen und herrschaftlichen Rechte des François RAGUEAU 
aus dem Jahre 1580 treffen zwei Überlieferungstraditionen aufeinander, die in 
der späteren Diskussion eng miteinander verbunden blieben. RAGUEAU bezog 
sich auf George BUCHANANs Geschichte Schottlands bei der Wiederholung der 
Legende von dem Gesetz des König Evenus und erwähnte im Anschluß die 
Äußerungen des französischen Juristen Jean PAPON über das jus primae noctis 
in der Auvergne.292 Er schrieb: »Die ›marquetes‹ der Frauen in Schottland, die 
der Ehemann an den Herrn zahlt nach dem Befehl des Königs Milcolumbe zur 
Abgeltung des Anspruchs, mit der Braut in der ersten Nacht schlafen zu kön-
nen, betragen eine halbe Silbermark. Fragliches Lösegeld oder vielmehr Ehe-
bruch seien von den Richtern in Frankreich (dem Parlament zu Paris/Anm. des 
Verf.) schon seit langem als ungesetzlich bezeichnet worden. Anlaß waren 
einige Herren in der Auvergne, die weiterhin beanspruchten, dieses Recht zu 
besitzen«.293 Das jus primae noctis in den Berichten französischer Juristen 
wurde so zum »droit de marquete« und damit indirekt auf das angebliche Ge-
setz von König Evenus bezogen. RAGUEAUS Synthese beider 
Überlieferungstraditionen war der Beginn einer langen Tradition dieser 
Sichtweise, die vor allem durch einer Neubearbeitung dieses Werkes durch 
Eusèbe DE LAURIÈRE weiter verbreitet wurde.294 So fand die Legende eine 

gern. Sie wurde im 17. Jahrhundert durch DU wachsende Schar von Anhän                                                 
290  HAMILTON-GRIERSON 1920, S. 109, Anm. zu S. 65 Zeile 12 der Ausgabe von H. BISSETS 

»Rolment of Courtis«. 
291 DU VERDIER 1580, S. 88. Eine solche Zusammenstellung von bemerkenswerten Hoch-

zeitssitten findet sich auch bei einigen anderen Humanisten. Vgl. TIRAQUEAU 1554, S. 
117ff. 

292  Vgl. unten S. 296. 
293  »Les Marquetes des femmes en Escosse, que le mary paie au seigneur selon l’ordonnance 

du Roy Milcolumbe, pour et au lieu qu’il pretendoit de pouvoir coucher la primière nuict 
avec la nouvelle mariee: a scavoir, demi marc d’argent, adnotante Buchanano lib. 7 His-
torie Scotorum. Quaestu praetiam vel adulteria senatusconsultis Franciae iam pridem im-
probata sunt. Et c’est trouvé des seigneurs en Auvergne qui maintenoient avoir ce droict. 
Papon au tiltre des adulteres.« RAGUEAU 1609, S. 364. Vgl. BOUREAU 1995, S. 227. 

294  LAURIÈRE 1969, S. 326. Vgl. auch BOUTARIC 1775, S. 650; RENAULDON 1765, S. 450. 
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hängern. Sie wurde im 17. Jahrhundert durch DU VERDIER, GREGORIUS, 
VANNOZI, AUTOMNE, SPELMAN, BOXHORN, BRODEAU, MORÉRI, MÉNAGE, 
Charles du Fresne (Sieur DU CANGE) und den BOLLANDISTEN,295 im 18. Jahr-
hundert dann vor allem durch VOLTAIRE und die Enzyklopädisten weiter 
verbreitet.296  

Nachdem die Legende vom schottischen Herrenrecht der ersten Nacht durch 
ständige Wiederholung und Abschrift eine nicht mehr als metaphorisch zu be-
zeichnende Realität gewonnen hatte, versuchten andere, die Konsequenzen aus 
seiner fast zur Gewißheit gewordenen Existenz zu ziehen: Die Sitte des bo-
rough English (Ultimogenitur), eine Bevorzugung des jüngsten Sohnes statt 
des normalerweise erbberechtigten ältesten Sohnes eines Bauern in England, 
die besonders in East Anglia/Sussex verbreitet war, wurde in der Diskussion in 
Verbindung mit dem jus primae noctis gebracht.297 

Der Eintrag in ZEDLERS Universallexikon aus dem Jahre 1734 oder die ge-
wagten Spekulationen über einen Zusammenhang mit dem Erbrecht geben ein 
beredetes Zeugnis von der Naivität, mit der man der Legende eines schotti-
schen Herrenrechts der ersten Nacht in der Neuzeit häufig entgegentrat. Erste 
Proteste gegen diese Legende formierten sich im Laufe des 18. Jahrhunderts. 
Einige Kritiker wiesen zwar die Interpretation der Heiratsabgaben als Um-
wandlung eines ursprünglichen Herrenrechts der ersten Nacht mit gewichtigen 
Argumenten zurück; es fehlte ihnen jedoch an einer plausiblen alternativen 
Erklärung.298 Spätestens seit Karl SCHMIDT gilt sie endgültig als Teil des »ge-
                                                 
295  GREGORIUS 1596; VANNOZI 1610, Bd. 2 S. 253; AUTOMNE 1621, S. 477; SPELMAN 1687, 

S. 397f.; BOXHORN 1654, S. 40; BRODEAU 1669, S. 273; MORÉRI 1759, S. 294; MÉNAGE 
1694, unter Marquette; ActaSS Juni, 1866, Bd. 2, S. 327 Anm. e: S. Margareta: »In his 
haud dubie fuit pestilens (ut merito Boethius eam nominat) consuetudio, olim ab Eveno 
tyranno inducta, ut domini Praefective in suo territorio sponsarum omnium virginitatem 
praelibarent, dimidiata argenti marca unam noctem a Praefectorum uxoribus redimente 
sponsa; quod etiamnum (post abolitam consuetudinem nefariam) pendere coguntur 
vocantque vulgo Markettam mulierum. Nec dissimile est, quod haud longe a Lovanio in 
pago quodam fit, ubi suae sponsae stuprum a loci Praefecto sponsus redimit: qua servitute 
nulla unquam major fando est audita. Ita Boethius: Buchannus addit: Uxoris etiam 
precibus dedisse fertur Malcolmus, ut primam novae nuptae noctem, quae Proceribus per 
gradus quosdam lege Regis Eugenii debebantur, sponsus dimidiata argenti marca 
redimere posset.« Vgl. auch die Aufzählung bei SCHMIDT 1881, S. 1f. 

296 Vgl. oben S. 23ff. 
297  PLOT 1686, S. 278; ANDERSON 1825, S. 71f. Dagegen CORNER 1853, S. 5-16; FRAZER 

1919, S. 485-534. 
298 Vgl. GRUPEN 1748, S. 3ff. (Kap. 1), (Hierzu IHM 1913, S. 183-89; zur Person ADB, Bd. 

10, S. 60f.); LOON 1745, S. 158ff.; HOUARD 1766 (Hierzu SCHMIDT 1881, S. 2 u. 75); 
MAC PHERSON 1768, S. 192ff.; HAILES 1797, S. 312-329: »Appendix 1: Of the Law of 
Evenus, and the Mercheta mulierum.« (Hierzu M’KECHNIE 1930, S. 308); ASTLE 1794, S. 
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lehrten Aberglaubens«, als der das jus primae noctis heute vielfach angesehen 
wird.299  

Bevor man jedoch die Legende über das Gesetz des Königs Evenus als pro-
pagandistische Erfindung einer blühenden Phantasie der Renaissance verwirft, 
lohnt eine Analyse ihres Ursprungs.300 Der legendäre Charakter eines Königs 
Evenus steht hierbei außer Frage. Sein angebliches Gesetz allerdings, das ne-
benbei eine Erklärung für den marcheta genannten Heiratszins darstellen soll, 
verdient eine vorsichtigere Interpretation. Wir erkennen darin den antiken To-
pos des Herrenrechts der ersten Nacht wieder, das angebliche Vorrecht des 
Tyrannen auf den ersten Beischlaf mit den Bräuten in seinem Machtbereich. 
Während in der spätmittelalterlichen Dichtung das Herrenrecht mit einer Steuer 
auf das Erbteil der Braut in Verbindung gebracht wird, orientiert sich die Le-
gende vom Recht des Königs Evenus an einer schottischen Heiratsabgabe, die 
zwar auch für die Heirat einer Tochter zu bezahlen war, aber deren Beziehung 
zum Erbteil bislang unklar ist und in der Legende auch nicht thematisiert wird. 
Dafür wird durch die Erwähnung der Umwandlung des Herrenrechts in eine 
Abgabe durch Malcolm III. von Schottland um so genauer der Zeitpunkt der 
Ablösung und der Ursprung der Abgabe marcheta festgelegt. Beginnen wir die 
Suche nach diesem Ursprung zunächst mit den schottischen Quellen selber. 

marcheta 

Die aufschlußreichste Erwähnung einer in Schottland verbreiteten Abgabe mit 
der Bezeichnung marcheta findet sich in einem schottischen Rechtsbuch, dem 
sogenannten Regiam Majestatem, das wahrscheinlich kurz nach 1318 in An-

                                                                                                                                 
25ff.; RAEPSAET 1817. Dagegen hielten HEINECCIUS 1746, Buch 1, Tit. 1, § 46, S. 32. 
(Hierzu DÜMGE 1812, S. 28) sowie WACHTER 1737, Buch 2, S. 1279 und HOMMEL 1761, 
S. 70ff (zu diesem H. HOLZHAUER in: HRG, Bd. 2, Sp. 230-233) an der Lehre vom Her-
renrecht der ersten Nacht fest, auch wenn sie an einzelnen Punkten Kritik übten. Anhän-
ger der Legende finden sich bis heute. Siehe WALKER 1988, Bd. 1, S. 328f. (Rez.: Klaus 
LUIG, in: Ius Commune, 16, 1989, S. 431-33) in seiner mehrbändigen Schottischen 
Rechtsgeschichte.  

299 SCHMIDT 1881, S. 196ff. Dagegen jedoch M’KECHNIE 1930, S. 303-311, der die Authen-
tizität der Legende mit Hinweis auf die Verbreitung des jus primae noctis in außereuropä-
ischen Kulturen nachzuweisen sucht. Vgl. zum frühen Königtum in Schottland 
ANDERSON 1973. 

300  Als Teil der Historiographie dieser Epoche eröffnet sie zudem einen Blick auf die politi-
sche Verwendung des Geschichtsbewußtsein dieser Epoche und ermöglicht uns, eine be-
stimmte Form der Wahrnehmung der Vergangenheit, die im 15. und 16. Jh. verbreitet 
war, besser zu verstehen. Vgl. BIETENHOLZ 1994, S. 146ff. 
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lehnung an das englische Rechtsbuch von Glanville kompiliert wurde.301 Es 
enthält jedoch Teile, die wesentlich älter zu sein scheinen.302 In diesem, ur-
sprünglich lateinischen Text wird von der marcheta als typischer Abgabe der 
Frauen gesprochen.303 
Nach dem Grundgesetz des Landes beträgt die marcheta, welchen Standes die Frau auch im-
mer sei, ob Adelige, ob Sklavin oder aus dem Stand der Zinspflichtigen, ein Rind oder 3 Schil-
linge, und die Gebühr des Dieners (der die Abgabe einsammelt/Anm. des Verf.) beträgt 3 
Pfennige. Und wenn die Tochter frei sein sollte, und nicht die Tochter des Herrn der villa, so 
ist ihre marcheta eine Kuh oder sechs Schillinge, und die Gebühr des Dieners 6 Pfennige. Ist 
ihr Vater ein Than oder Ochier, so beträgt ihre marcheta zwei Kühe oder zwölf Schillinge 
(und die Gebühr des Dieners zwölf Pfennige). ... Ist sie aber Tochter eines Grafen, so beträgt 
ihre marcheta, und zwar für die Königin, zwölf Kühe.304 

Die Formulierung dieser Textstelle ist in mancherlei Hinsicht rätselhaft. Der 
erste Satz steht in einem Widerspruch zum Folgenden, da er den Anschein er-
weckt, daß die marcheta für alle Frauen die gleiche Summe betrage. Die fol-
genden Sätze aber widersprechen diesem Grundsatz, indem sie Sonderregelun-
gen für Töchter freier Personen, die nicht die Töchter des Herrn der villa sind, 
treffen. Je höher der Status des Vaters der Frauen, desto höher war die Abgabe 
                                                 
301  Vgl. BUCHANAN 1937, S. 217ff.; DUNCAN 1961, S. 199-217; HARDING 1984, S. 97-111; 

MAC QUEEN 1995, S. 1-25. Das Wissen über die fragliche Heiratsabgabe aus den schotti-
schen Rechtsquellen ist sehr begrenzt. Die meisten Urkunden, die sich auf das schottische 
Frühmittelalter bezogen, gingen Ende des 13. Jhs. verloren, und es existieren auch sonst 
kaum schriftliche Überlieferungen aus der Zeit vor dem 12. Jh. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 
197.  

302 Dieses privat kompilierte Rechtsbuch, das 1425 vom schottischen Parlament offiziell 
anerkannt wurde und seitdem eine Grundlage des älteren schottischen Rechts darstellt, ist 
in der älteren Forschung auf das Ende des 12. Jhs. bzw. in die Mitte des 13. Jhs. datiert 
worden. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 76; RICHARDSON 1955, S. 155ff. Erst DUNCAN 1961 
konnte überzeugend nachweisen, daß Regiam Majestatem um oder nach 1318 kompiliert 
worden ist, da es Rechtsprechung dieser Zeit enthält, die nicht nachträglich eingefügt 
worden zu sein scheint. Trotzdem weisen viele Teile des Rechtsbuchs auf die Rechtssitu-
ation des hohen Mittelalters in Schottland zurück.  

303  SCHMIDT 1881, S. 76. Vgl. JAMIESON 1966, Bd. 3, S. 230: »Mercheta, according to Whi-
taker, is nothing more than the merch-ed of Howel Dha, ›the daughter-hood‹, or the fine 
for the marriage of a daughter. Hist. Manchester, Bd. 1, S. 359.« 

304  »Sciendum est, quod secundum assisam terrae, quaecunque mulier fuerit, sive nobilis, 
sive serva, sive mercenario, Marcheta sua erit una juvenca, vel 3 solidi, et rectum servien-
tis 3 denarii. Et si filia liberi sit, et non domini villae, Marcheta sua erit una vacca, vel 6 
solidi, et rectum servientis 6 denarii. Itam Marcheta filiae Thani, vel Ogetharii 2 vaccae, 
vel 12 solidi ... Item Marcheta filiae Comitis, est Reginae 12 vaccae.« DU CANGE 1954, S. 
268. Vgl. SKENE 1609 (ed. Regiam Majestatem), Buch 4, Kapitel 31: de marcheta mulie-
rum, Teil 1, S. 102; SCHMIDT 1881, S. 76 Anm. 7; ANDERSON 1831, S. 50; HAILES 1779, 
Bd. 1, S. 322.  
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nach dieser zweiten Formulierung. Die Funktion der Abgabe wird durch den 
Wortlaut jedoch völlig offen gelassen. Damit bleibt unklar, aufgrund welcher 
Rechtsgrundlage die Abgabe fällig wurde. Möglicherweise repräsentieren die 
sich widersprechenden Bestimmungen unterschiedliche Zeitschichten, wobei 
die zuerst genannte Regel die neuere Variante darstellen würde.305 Eine Hei-
ratserlaubnisabgabe aufgrund der Bindung des Bauern an das Land, welches er 
bearbeitete, erscheint jedoch wegen der Fälligkeit in allen gesellschaftlichen 
Schichten ausgeschlossen.306 

Diese Textstelle des Regiam Majestatem ist von der älteren Forschung 
mehrfach analysiert worden. So meinte z.B. MAC PHERSON: »The merchetum 
mulierum were, properly speaking, pecuniary fines, paid by the vassal and ser-
vant to his lord and master, upon the marriage of his daughter, or paid by a 
widow upon a reiteration of nuptials: and this custom obtained in every part of 
Britain, though with some variation.«307 Differenzierter war die von HAILES 
eingeführte Unterteilung der Abgabe in Heiratsabgabe und Heiratserlaubnisab-
gabe. Doch der Wortlaut des Regiam Majestatem stimmt mit einer solchen In-
terpretation nicht überein.308 Cosmo INNES meinte in seinen »Lectures on 
Scotch Legal Antiquities«: »Das merchet der Frauen war einfach eine Steuer, 
die von den verschiedenen Klassen der bondmen und tenants und Vasallen 
gezahlt werden mußte, wenn sie ihre Tochter in die Ehe gaben und so der Herr 
eine Arbeitskraft verlor, zu der nach dem jure sanguinis einen Anspruch hat-
te.«309 Dagegen argumentierte ANDERSON 1825. Er hielt die marcheta für eine 
Heiratsabgabe anläßlich der Eheschließung einer Frau.310 
                                                 
305  Dies deutet wiederum für den anderen Teil der Formulierung auf eine alte Institution des 

schottischen Rechts hin, die möglicherweise aus älteren Werken kompiliert wurde, ohne 
daß Hintergrund und Funktion der Abgabe wirklich verstanden wurde. Vgl. hierzu unten 
Anm. 314. und S. 164 über die walisische Abgabe amobr, die ebenfalls eine Staffelung 
der Tarife für die unterschiedlichen Stände kennt und ins hohe Mittelalter zurückweist. 

306  Es bleibt die Möglichkeit einer Abgabe für die Heiratserlaubnis aufgrund des speziellen 
Treueverhältnisses zwischen Vasall und Herrn, so wie es in den Gesetzen Heinrich I. 
ausgedrückt ist. Vgl. unten Anm. 333. Jedoch ist zu bedenken, daß die Bedeutung der 
herrschaftlichen Kontrolle über die Eheschließung in den unteren sozialen Schichten in 
bezug auf diesen Kontext nur von marginaler Bedeutung gewesen sein dürfte. Schließlich 
sieht der Text auch keine direkte Kontrollmöglichkeit (Inspektion des Bräutigams) vor, 
die in einem solchen Kontext eigentlich zu erwarten wäre. Die Interpretation der Stelle 
als eine für alle Schichten durchgängige Heiratserlaubnisgebühr aufgrund einer lehns-
rechtlichen Beziehung erscheint somit der Intention des Textes nicht angemessen. 

307 MAC PHERSON 1768, S. 195. 
308 HAILES 1779, S. 322f. 
309 Zitiert nach: HAMILTON-GRIERSON 1920, S. 109, Anm. zu S. 65 Zeile 12 der Ausgabe 

von BISSETs »Rolment of Courtis«. 
310 ANDERSON 1825, S. 61ff. 
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Leider ist aus schottischen Rechtsbüchern keine Stelle bekannt, an der ge-
nauer gesagt wird, zu welchem Anlaß die Abgabe gezahlt wurde. Die Bezeich-
nung als marcheta oder auch als marcheta mulierum weist auf eine Abgabe 
hin, die ausschließlich von oder für Frauen gezahlt werden mußte.311 Der einzi-
ge interessante Hinweis, den die Stelle in Hinsicht auf Funktion und Ursprung 
der Abgabe zu liefern vermag, ist der auffällige Ausschluß von Töchtern des 
Herrn einer villa von der Zahlungsverpflichtung. Die Ausnahmeregelung könn-
te darauf hindeuten, daß in diesem Fall Zahlungspflichtiger und Empfänger der 
Abgabe eine personale Einheit bildeten. Ohne weitere Kenntnis über die Funk-
tion der Abgabe bleibt aber auch diese Regel unverständlich und ihre Deutung 
spekulativ.312 

Aus den schottischen Urkunden des hohen und späten Mittelalters ergeben 
sich nur wenige weitere Anhaltspunkte. Eine Urkunde vom Ende des 12. Jahr-
hunderts aus Kelso besagt z.B., daß der Dekan David von Strobo über seine 
Leute verschiedene Rechte und Abgaben hatte, und zwar das Mühlenrecht, die 
blodwitis (Strafe für blutiges Raufen), die birthinsak (Bedeutung unklar) und 
»merchetis hominum suorum«.313 Ebenfalls wurde die marcheta häufig mit 
dem herezeld (Todfall) zusammen in den Quellen erwähnt.314 Dieser Bezug 
zwischen Todfall, aus der niederen Gerichtsbarkeit des Herrn abgeleitete 
Strafgelder (blodwitis etc.) und der fraglichen Abgabe, der marcheta, deuten 
auf einen Zusammenhang mit der Gerichtshoheit hin.315 Die Gerichtshoheit 
aber findet ihren Ursprung in der Munt- oder Schutzherrschaft des Herrn über 
eine familia.  
                                                 
311  Man kann marcheta von merch oder marge, junges Mädchen ableiten. Vgl. unten Anm. 

317. SCHMIDT 1881, S. 75 erklärt den Ausdruck marcheta mulierum als eine pleonasti-
sche Beifügung.  

312  Desweiteren ist zu bedenken, daß diese Ausschlußregel sich nicht in höhere Schichten 
fortsetzt, da die Töchter der Thane oder auch der Grafen nicht ausgenommen werden.  

313  SCHMIDT 1881, S. 80, Anm. 2, 3, S. 81, Anm. 4, STEPHENSON 1933, S. 126, Anm. 4. Zu 
blodwite LIEBERMANN 1906, S. 25. 

314  Vgl. ANDERSON 1825, S. 56; SCHMIDT 1881, S. 81. Anm. 1, 2, S. 82, Anm. 1, 5; 
SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 75. Herezeld ist eine Form der Todfallabgabe (Besthaupt). 
Die leges burgorum bestimmen im 19. Kapitel: »Sciendum est, quod in burgo non debet 
audiri bludewite, stingis dint, marchetae, herrezeld, nec alicquid de similibus.« 
ANDERSON 1825, S. 59. Diese Bestimmung steht, wie schon SCHMIDT 1881, S. 78 er-
kannte, in einem Widerspruch zu der Auffassung des Regiam Majestatem, nach der die 
marcheta in allen gesellschaftlichen Schichten zu zahlen war, da sie den Eindruck er-
weckt, als ob nur Bauern zur Zahlung der Abgabe verpflichtet gewesen seien. Diese Dis-
krepanz ist meiner Auffassung nach ein weiterer Hinweis darauf, daß der zweite Teil der 
im Regiam Majestatem genannten Regel der ältere ist. 

315  Für dieses sowie weitere Beispiele einer solchen Verbindung vgl. die bei SCHMIDT 1881, 
S. 80ff. angeführten Quellen.  



Hochzeit und Herrschaft 151

merchet 

Weitere Anhaltspunkte über die marcheta in Schottland können nur aus dem 
Vergleich mit den Heiratsabgaben in England und Wales gewonnen werden.316 
Eine große Anzahl von Quellen und auch beschreibende Aussagen liegen zu 
einer Abgabe mit der Bezeichnung merchet vor, die expressis verbis in den 
englischen Quellen seit dem Ende des 11. Jahrhunderts auftritt.317 In diesen 
frühen Quellen aus Nordengland waren auch Personen freien Standes, die teil-
weise selber Grundherren waren, verpflichtet, diese Abgabe an ihren »Herrn« 
zu zahlen.318  

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts allerdings kommt merchet in der juristi-
schen Literatur (Bracton) und auch in den Rentenbüchern der großen Grund-
herrschaften in einer engen Verbindung zur Unfreiheit von Bauern (villeinage) 
und deren Bindung an den Boden vor.319 Die Abgabe ist mit Hilfe dieser Quel-

                                                 
316  Ein Vergleich der Abgaben in Schottland und Wales wurde schon von SCHMIDT vorge-

schlagen, bisher jedoch nie durchgeführt. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 79f. Anm. 2. 
317 Die Etymologie von »merched«, »merchet«, »marcheta« oder »mercheta« ist bis heute 

nicht eindeutig geklärt. Probleme bereitet vor allem die Endung -ed oder -et. JAMIESON 
erklärt sie als synonym mit dem deutschen -heyd oder -heit, einem Suffix, das den Zu-
stand oder eine Eigenschaft ausdrückt. Damit würde »merchet« soviel wie »Jungfrauen-
stand« oder »Jungfräulichkeit« heißen und im Bezug auf die mittelalterliche Verwendung 
des Wortes die Abgabe meinen, die für diesen Zustand bzw. seinen Verlust bezahlt wer-
den mußte. Sie verdient meiner Auffassung nach den Vorzug vor allen anderen Erklärun-
gen, die es von chete (Strafe) oder anderem ableiten. MAC PHERSON 1768, S. 198 leitete 
das Wort von marca, marcha oder marchata ab. In einer Übertragungsurkunde aus der 
Zeit Edward VI. aus der Grafschaft Hereford erscheint der Ausdruck »gwabr merched«, 
der aus gwabr, gobr, gobyr = Gebühr und merched = Pl. von merch=Mädchen zusam-
mengesetzt erscheint. Vgl. PIKE 1891, S. XXVII.  

318  Schon VINOGRADOFF 1892, S. 153ff., 203f., sowie POLLOCK & MAITLAND 1898, Bd. 1, 
S. 373 weisen darauf hin, daß merchet im 11. und 12. Jh. vor allem in Northumbrien, aber 
nicht nur dort, auch von freien Personen bezahlt wurde, die teilweise selber Grundherrn 
waren. POLLOCK & MAITLAND kommen deshalb an der oben genannten Stelle zu dem 
Schluß, daß »very possibly several different payments originating at different times, 
perhaps among different races, and expressive of different ideas have been fused to-
gether; [...] «.  

319  Unter villain (consuetudinarius, customarius, villanus) versteht man in England in nor-
mannischer Zeit Hörige. Dieser Stand war durch Verschmelzung der angelsächsischen 
Stände des ceorl, theow, gebûr, geneat u.a. entstanden. Ursprünglich verhältnismäßig 
günstig gestellt, wurde er allgemein zum Leibeigenen und hatte ungemessene Dienste und 
Abgaben nach Willkür des Herrn zu leisten. Vgl. HW 1987, S. 644. In England wie in 
Schottland fand wahrscheinlich während des 12. und 13. Jhs. ein Absinken eines Groß-
teils des Bauernstandes in diese Unfreiheit statt. Vgl. BARROW 1976, S. 230. 
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len in neueren Studien als Heiratserlaubnisabgabe gedeutet worden.320 In die-
sem Kontext erscheint merchet als die Geldsumme, die ein abhängiger Bauer 
an seinen Herrn für die Erlaubnis bezahlen mußte, seine Tochter oder Schwes-
ter zu verheiraten.321 Ebenso wurde die Strafe für eine Verheiratung der Toch-
ter ohne die Zustimmung des Herrn im Spätmittelalter vereinzelt als merchet 
bezeichnet. Eine weitere mögliche Erklärung liegt in der Annahme, merchet als 
eine Art Vorsichtsmaßnahme zu verstehen, die einem Verlust des Herrn vor-
beugen und eine Heirat ohne Erlaubnisabgabe aus dem Rechtsbereich des 
Herrn heraus von vorneherein verhindern sollte.322 Alan HARDING meinte, mer-
chet könnte aus dem vergeblichen Versuch der Grundherren herrühren, Heira-
ten nach außerhalb des manors zu kontrollieren.323 Merchet wäre demnach in 
vielen Gebieten Englands mit ausgeprägter Bodenbindung der Bauern die Ge-
bühr für die herrschaftliche Erlaubnis einer Eheschließung und damit sowohl 
eine vorbeugende Maßnahme gegen unkontrollierte Eheschließung mit Ver-
lustgefahr für den Herrn als auch die Gebühr für einen Verlust einer Person 
selber gewesen. 324 Dabei konnte es sich bei Heiraten von Erbtöchtern nach 
                                                 
320  LEVETT 1963, S. 235-47; SCAMMELL, 1976, S. 487-90; SEARLE 1979, S. 3-43, DIES. 

1983, S. 148-160; BRAND & HYAMS 1983, S. 123-133; FAITH 1983, S. 133-148; 
BENNETT 1981, S. 193-245; DIES. 1987, S. 88. Ausnahmen sind die Studie von PIKE 
1891, S. xv-xliii; SCAMMELL 1974, S. 523-537; SEARLE 1976, S. 482-6. Zur Verwendung 
von merchet Zahlungen in der demographischen Forschung siehe zuletzt JONES 1996, S. 
459-70. 

321  SEARLE 1979, S. 5. HYAMS 1980, S. 187 meint, daß der Herr für diese Erlaubnis »whate-
ver he desired« fordern konnte. Darin sei allerdings in England nicht das jus primae noc-
tis eingeschlossen gewesen. In der Praxis habe der Herr jedoch Geld akzeptiert. Er habe 
des weiteren immer die Möglichkeit gehabt, seinen Konsens nicht zu erteilen. HYAMS 
führt jedoch keine Quelle für diese Behauptungen an, denn aus POLLOCK & MAITLAND I, 
S. 372f. (nicht S. 374, wie HYAMS angibt) geht dergleichen nicht hervor. SEARLE 1979, S. 
4 dagegen meinte: »It is the reality that, at least as early as the sixteenth century, was ta-
ken to have implied sexual rights enjoyed by the lords of the past over the peasants mai-
dens of their estates, the repellent droit du seigneur.« 

322  »Si ... filiam suam maritare voluerit alicui consuetudinario domini in ista villa tunc non 
dabit gersumam pro ea nisi maritaverit illam alicui homini libero sive alicui de alieno fe-
odo.« NEILSON 1910, S. 90 Anm. 2. Auch die Eheschließung mit einem Freien wurde als 
Entfremdung gewertet und mit einer Abgabe kompensiert. 

323  HARDING 1993, S. 76. 
324  Tatsächlich hatten die Grundherren ein Interesse an der Kontrolle der Eheschließung 

ihrer villeins, da die Eheschließung mit Personen unterschiedlichen Standes stark zu-
nahm. HYAMS 1974, S. 730; MILLER & HATCHER 1978, S. 113; HARDING 1993, S. 76. 
Einig Beispiele für Stammbäume mit solchen »gemischter Ehen« gibt CAM 1944, S. 
131ff. Eine weiteres Indiz spricht für diese Interpretation. Die Verpflichtung zur Zahlung 
von merchet war normalerweise in den custumals und den court rolls neben dem Verbot 
von unerlaubtem Verkauf von beweglichen Besitz (draught stock), Holzschlagen, dem in 
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außerhalb der Herrschaft gleichzeitig um eine Erbschaftssteuer handeln, die 
mit der Größe des mit der Entfremdung bedrohten Besitzes proportional stieg. 
Je mehr das Land nach der Form der Erbzinspacht vererbt wurde und in den 
Besitz der Bauern selber überging, desto stärker wurde die Gefahr der dauern-
den Entfremdung des Landes für den Herrn bei der Eheschließung der Tochter. 
Dieser Gefahr mußte unbedingt vorgebeugt werden.  

Dies ist der Kerngedanke der These Eleanor SEARLEs, die in einer interes-
santen Debatte über Ursprung und die Funktion von merchet die Auffassung 
vertreten hat, daß es sich bei merchet um eine Abgabe zur Kontrolle von Land-
besitz und zur Besteuerung der Mitgift von Bauerntöchtern gehandelt habe.325 
Die Kontrolle von Landübertragungen habe in der Zeit von 1100 bis 1250 ihrer 
Auffassung zufolge eine besonders wichtige Rolle gespielt. Später sei die 
Funktion als Steuer auf die Mitgift, die aufgrund des herrschaftlichen Drucks 
seit dem 13. Jahrhundert immer häufiger aus beweglichen Gütern bestanden 

                                                                                                                                 
die Lehre oder in die Schule Schicken von Söhnen oder dem Verlassen der Grundherr-
schaft (manor) gelistet. MILLER & HATCHER 1978, S. 117; FAITH 1983, S. 140. 

325  Auslöser dieser Debatte war ein Artikel von Jean SCAMMELL, der Anfang der siebziger 
Jahre die Diskussion um den Ursprung und die Bewertung von Heiratsabgaben unfreier 
Bauern durch eine gewagte These zur allgemeinen sozialen Entwicklung des Bauernstan-
des im Hoch- und Spätmittelalter belebte. Entgegen der verbreiteten Auffassung, daß sich 
sich die rechtliche Situation der Bauern in dieser Zeit drastisch verschlechtert habe, setzte 
sie die Behauptung eines kontinuierlichen Anstiegs der persönlichen Freiheit und eine 
ständige Verbesserung der sozialen Situation der Bauern in diesem Zeitraum. Wichtigstes 
Argument in diesem Zusammenhang war für sie die Funktion der Heiratsabgaben: »The 
marriage fine of the unfree peasant must thus be considered, not as a unique mark of sub-
jection for the lowest class, but as only one example of a type of control appurtenant to 
lordship at all levels of society. It is highly unlikely therefore that such fines originated 
from a debasement of peasantry at any time. Indeed, since the lowest class could only 
join from below the hierachy whose alliances attracted such payments, if it were newly to 
do so, it might well be a sign of social improvement.« SCAMMELL 1974, S. 531; vgl. DIES. 
S. 523f. SCAMMELL vermutete den Ursprung der Abgabe merchet in den »witepennys« 
oder Steuern für das Zusammenleben mit einer Frau (cohabition taxes) des frühen Mittel-
alters, die jährlich bezahlt worden seien. Diese seien langsam in eine Zahlung des Vaters 
an den Herrn übergegangen und deuten den Wechsel von einer losen Kohabitationsbezie-
hung zwischen Mann und Frau im früheren Mittelalter und einer festeren, ehelichen Be-
ziehung nach dem Jahr 1000 an. Die deutliche Zunahme von Heiratsgebühren in den 
Quellen am Ende des 12. Jhs. führte SCAMMELL auf eine Zunahme der Schriftlichkeit, 
insbesondere der königlichen Aufzeichnungen, zurück. Sie leitete die enge Verbindung 
von Heiratsabgaben und Unfreiheit von einem Anstieg der Wertschätzung der persönli-
chen Freiheit im 12. und 13. Jh. ab, den sie in Zusammenhang mit dem Ansteigen der kö-
niglichen Macht setzte. Diese habe den Menschen neue wirschaftliche Möglichkeiten er-
öffnet und sei denjenigen verschlossen gewesen, die in Abhängigkeit eines lokalen Herrn 
gestanden hätten. SCAMMELL 1974, S. 534ff. 
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habe, in den Vordergrund getreten. Merchet sei, in dieser Perspektive, als Re-
aktion der Grundherren auf die zunehmende Prosperität der Bauern zu interpre-
tieren.326 Den Ursprung der Abgabe vermutete SEARLE in der herrschaftlichen 
Kontrolle über die Eheschließung von Frauen auf allen Ebenen der Gesell-
schaft im späten 11. und im 12. Jahrhundert und damit in der Berechtigung des 
Herrn, den zukünftigen Ehemann der Tochter seines Vasallen zurückzuwei-
sen.327 

Die Forschung hat die von SEARLE formulierte Hypothese kontrovers disku-
tiert.328 Vor allem Rosamond FAITH lenkte durch eine vergleichende Betrach-
tung der traditionellen Beteiligung des Herrn an der Hochzeitsfeier in Frank-
reich und England im späten Mittelalter den Blick erneut auf die beiden wider-
sprüchlichen Bedeutungsfelder der Abgabe, wie sie uns seit dem 11. Jahrhun-
dert in Nordengland, Schottland und Wales im Vergleich zum Rest Englands 
entgegentreten.329 Ob die von SEARLE vertretene These zutreffend ist, entschei-

                                                 
326  SEARLE 1976, S. 482f.; DIES. 1983, S. 6f. SEARLE argumentiert, daß eine Heiratserlaubnis 

im 13. Jh. keine rechtliche Bedeutung mehr haben konnte, da die kirchliche Auffassung 
der Ehe sich einer solchen Erlaubnis entgegengestellt hätte: »The phrase ›he is unable to 
give his daughter in marriage without the licence of his lord‹ cannot mean what it literally 
seems to mean. Whatever rights a lord may have once have had, in the very heyday of the 
custom the words that describe the custom have literally no meaning.« Diese Ansicht ist 
meiner Auffasung nach zu dogmatisch und zu wenig an der Realität der Rechtsbeziehung 
zwischen Bauern und Herrn orientiert. Vgl. dagegen LANDAU 1967, S. 542, 552, Anm. 
182. Die Auffassung der Kirche war auch im 13. Jh. keineswegs einstimmig bezüglich 
des Konflikts zwischen Dienstpflicht und Ehepflicht. Eine Abgabenzahlung für die Er-
langung der Zustimmung des Herrn zur Eheschließung erscheint deshalb entgegen der 
Auffassung SEARLEs durchaus einen Hintergrund der Zahlungen zu beschreiben. Auch 
wenn der Herr seinen Konsens kaum verwehren konnte, so war ihm doch das Recht auf 
eine Entschädigung für einen evtl. Verlust von der Kirche nicht abgesprochen worden. 
Vgl. BRAND & HYMAS 1983, S. 133. 

327  SEARLE 1979, S. 6ff. 
328  Frances und Joseph GIES schließen sich in ihrer Arbeit über »Marriage and the family in 

the middle-ages« den Ausführungen Eleanore SEARLEs an und vermuten den Ursprung 
der Abgabe in einer Steuer auf die Mitgift der Braut. Allerdings führen sie auch Beispiele 
an, in denen das merchet für eine Eheschließung innerhalb der Herschaft geanuso hoch 
war wie das für eine Heirat nach außerhalb des herrschaftlichen Territoriums. GIES 1987, 
S. 167f. Barbara HANAWALT meint aufgrund des inkonsistenten Auftretens von merchet 
in den Rentenbüchern, daß es sich dabei sowohl um eine Heiratssteuer als auch um eine 
Abgabe für Land-Transfer über die Mitgift der Tochter gehandelt habe müsse. 
HANAWALT 1986, S. 201. 

329 Allerdings spielte nach Auffassung von FAITH der Herr bei der Hochzeit der Bauern in 
Frankreich eine Rolle, die über das Erlaubnisrecht für Güterübertragungen und Pächter-
veränderungen hinausgegangen sei. »The lord appears to have a role which goes beyond 
granting permission for changes of tenure or the giving of doweries – though it may inc-
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det sich vor allem an den frühen Erwähnungen der Abgabe in den englischen 
Quellen.  

Die erste bislang bekannte Erwähnung einer Abgabe mit dem Namen mer-
chet findet sich am Ende des 11. Jahrhunderts in der Gründungsurkunde eines 
Prioriats für cluniazensische Mönche aus dem Nottinghamshire.330 Sie datiert 
auf das Jahr 1088, in dem Robert de Busli das Dorf Blyth an das neu gegründe-
te Priorat mit der Erläuterung gab, daß die Bewohner bei der Hochzeit merche-
tum zu geben hätten.331 Es handelt sich bei diesen Bewohnern um sokeman, 
also um Bauern, die gewisse gemessene Dienste an ihren Herrn zu leisten hat-
ten und unter seiner Gerichtsherrschaft standen. 

Einige weitere frühe Hinweise auf merchet stammen aus dem nördlichen 
Bereich des anglo-normannischen Königreichs und kennen noch keine Verbin-
dung zwischen der Unfreiheit einer Person oder seines Landes und der Abga-
be.332 In Whittington (Northumberland) erscheint merchet zu Beginn der Herr-
schaft Heinrichs III. (ca. 1216) in bezug auf die Vorfahren eines Pächters, die 
für ihre Töchter diese Abgabe nach Gewohnheit schon immer gegeben hat-
                                                                                                                                 

lude this – and amounts to some kind of interest in peasant marriages as such. In none of 
the customs quoted does he have to grant permission for marriage, and because of this I 
would not like to claim too close parallel between them and English merchet, simply that 
we can see in them seigneurial rights that are ›about marriage‹ rather than ›about proper-
ty‹ long after peasant marriage has been canonically freed from seigneurial control.« 
FAITH 1983, S. 139. 

330 Das Domesday Book, die 1086 begonnene berühmte Landesbeschreibung im Auftrag 
Wilhelms des Eroberers (vgl. HALLAM 1986, S. 16ff.) verzeichnet für Shrewsbury, einer 
befestigten Niederlassung (borough) an der Grenze zu Wales, die Bestimmung, daß der 
König bei der Verheiratung einer Witwe zwanzig, bei der Verheiratung einer Jungfrau 
zehn Schillinge von dieser erhalten sollte. Weder die Höhe der Abgabe noch die Tatsa-
che, daß Witwen bei einer Eheschließung zahlen sollten, deuten auf eine Verbindung mit 
merchet hin, die in der Literatur immer wieder hergestellt wurde. DOMESDAY-BOOK I, 
252; SCHMIDT 1881, S. 83. »Mulier accipiens quocunque modo maritum, si vidua erat, 
dabat regi 20 s, si puella 10 s., quolibet modo acciperet virum.« Vgl. MAITLAND 1987, S. 
199; SCAMMELL 1974, S. 531. Daß Witwen eine höhere Summe bei ihrer Wiederverhei-
ratung zu zahlen haben als Jungfrauen, weist mehr auf eine Steuererpressung als auf eine 
gewohnheitsrechtliche Abgabe hin. Von einer Witwe konnte in der Regel eine höhere 
Summe erwartet werden als von einer noch nicht verheirateten Frau. Außerdem ist die 
Jungfrau in diesem Fall selber zahlungsverpflichtet und nicht die Eltern, wie es bei mer-
chet üblich gewesen zu sein scheint. Schließlich beklagen sich in diesem Kontext auch 
die Bürger über die Höhe der Abgabensumme, die vom borough jährlich an den König 
gezahlt werden mußte. MAITLAND 1987, S. 207. 

331  STENTON 1910, S. 23f.; SCAMMELL 1974, S. 531; DOMESDAY BOOK I, 284 b. 
332  Das Domsday Book kennt den Ausdruck merchet nicht. Allerdings fehlen in diesem 

wichtigen Kataster die Grafschaften Northumberland und Durham. Gerade aus Northum-
berland sind jedoch im 13. Jh. einige wichtige Erwähnungen von merchet zu verzeichnen. 
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ten.333 TESTA DE NEVILLE berichtet sogar von königlichen, mit Land und Herr-
schaftsrechten ausgestatteten Gefolgsmännern (dreng bzw. thane)334 in 
Northumberland, die merchet bei der Eheschließung ihrer Töchter zahlen muß-
ten.335 Die borough customs (Stadtrechte) von Newcastle, die aus der Zeit vor 
1130 stammen, enthalten Bestimmungen über die Befreiung von merchet. Eben 
solche Garantien sind auch in den Gründungsurkunden der Stadt Durham (ca. 
1175-79) zu finden. Sie erinnern an die schottischen leges burgorum, die eben-
falls die Stadtbewohner von diesen Abgaben freisprechen.336 Noch die FLETA 
und auch der BRITTON zugeschriebene Rechtstraktat meinten, daß merchet kein 
schlüssiger Beweis für persönliche Unfreiheit gewesen sei, da die Abgabe nicht 
mit dem Rechtsstatus der Person, sondern mit dem des Bodens verbunden 
sei.337 Zur gleichen Zeit bezeichnete der Traktat »De legibus et consuetudinibus 

                                                 
333  »... that the ancestors of a tenant there ›semper dederunt merchetum de filiabus suis‹.« 

PIKE 1891, S. XVIII.  
334 Vgl. HW 1987, S. 615. Während in England die thane nach der normannischen Erobe-

rung im niederen Adel aufgingen, erhielt sich ihr Stand in Schottland bis in das 15. Jh.  
335  TESTA DE NEVILL 1971, Bd. 1, S. 598 (1236): »Johannes de Hawiltum tenet Hawiltonam, 

Claverwrht’, et Witingtonam in capite de domino rege in drengagio et reddit per annum 
xl.s. et debet talliari cum dominicis domini regis, et debet heriet et merchet. Wilhelm de 
Caluley tenet Caluley et Yetlingtun in capite de domino rege in drengagio et reddit per 
annum xxx.s. et facit truncagium castello de Bamburg’, et debet talliari cum dominicis 
dominis regis, et debet heriet et merchet.« und S. 599: »Johannes de Eslingtun tenet in 
capite de domino rege Eslingtun in drengagio et reddit per annum xl.s. et facit tale servi-
cium quale Wilhelmus de Caluley facit, silicet facit truncagium castello de Bamburg’, et 
debet talliari cum dominicis domini regis, et debet heriet et merchet. ... Henricus de Mul-
lisfen tenet domino rege in capite Mullisfen in drengagium et reddit per annum xxx.s. ... 
et debet cornagio xiiij.d. et de mercheto xvj s. et de heriet xvj.s. et de relevio xvj.s. et de 
foresfacto xvj. s. ... «. 

336  Vgl. oben Anm. 314. 
337  In der Fleta (einem Rechtsbuch aus der Zeit des Königs Eduard I., 1272-1307) erscheint 

merchet im Zusammenhang mit der an dem Boden haftenden Unfreiheit. Auch Freie oder 
Freigelassene mußten, wenn sie sich weiterhin auf dem Grund befanden, mit dem die 
Heiratsabgabe verbunden war, bei der Heirat ihrer Tochter ein »merchetum sanguinis« 
zahlen. Der Ausdruck selber deutet eher auf einen Ursprung von merchet aus verwandt-
schaftlichen Bindungen denn auf Unfreiheit hin. FLETA 1972, S. 24 (Buch 3, Kap. 13): 
»De donacionibus servis factis: Si autem a domino sub cuius potestate servus fuerit fiat 
donacio in qua precesserit libertas cum manumissione et interveniat homagium valet do-
nacio et perfecta erit, et quamvis homagium, libertas manumissio vel in carta non expri-
mantur sufficit ad libertatem tantum hec clausula ›habendum et tenendum sibi et heredi-
bus suis‹ eo quod donator per huiusmodi verba innuitur manifeste quod in donacione vo-
luit ipsum esse liberum quamvis hoc verbum ›libere‹ non exprimantur non obstante incer-
to servicio ac vilissimo ut mercheto sanguinis vel aliis tallagiis voluntariis contributis 
dum tamen huiusmodi prestaciones fiant racione tenementi et non racione persone in do-
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Angliae« (vor 1236), das früher Henry de Bracton zugeschrieben wurde,338 
merchet jedoch als diejenige gewohnheitsrechtliche Abgabe, die Unfreie bei 
der Heirat ihrer Töchter zahlten.339 Wenn ein freier Mann sich aufgrund einer 
Übereinkunft mit dem Herrn zu allerlei festgesetzten Abgaben und unfreien 
Diensten verpflichtet, war ihm doch die Zahlung eines merchetum nicht zuzu-
muten, unter anderem aufgrund des Privilegs des freien Blutes.340 Diese schein-
bar widersprechende Auffassung der Juristen unterstreicht meiner Meinung 
nach die unterschiedlichen Funktionen der Abgabe als Heiratserlaubnisgebühr 
und als Steuer auf das Erbteil einer Tochter anläßlich einer Eheschließung im 
12. und 13. Jahrhundert.341 

Ein besonderes Problem bei der Beschäftigung mit merchet liegt in der Tat-
sache begründet, daß der Begriff in den Quellen häufig nicht nur in bezug auf 
die Abgabe für die Erlangung einer Heiratserlaubnis für die Tochter verwendet 
wird, sondern auch manchmal im Zusammenhang mit Unzucht bzw. dem ers-
ten sexuellen Verkehr der Tochter gebraucht wird. 

In den Jahrbüchern König Edwards III., im 15. Jahr (1341), wird in den Pro-
tokollen des Court of Common Pleas (placita de banco) im Michaelmas Term 
merchet folgendermaßen definiert: merchet ist eine Abgabe, »die fällig wird, 
wenn irgend jemand seine Tochter oder Schwester verheiratet oder sie Unzucht 
getrieben hat (fornicata fuerit) und beträgt 5 Schillinge und vier Pfennige.«342 
Das Urteil in dem Fall formuliert den Sachverhalt etwas anders: »[...] merche-
tum, das heißt, wenn eine Tochter oder Schwester des tenant Unzucht began-
gen hat, oder sie verheiratet worden ist ohne die Erlaubnis des Herrn, so soll 

                                                                                                                                 
nacione conprehense et reservate.« Vgl. SCHMIDT 1881, S. 84f.; POLLOCK u. MAITLAND 
1898, Bd. 1, S. 373, Anm. 4. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 85; SEARLE 1976, S. 484 Anm. 5. 
Vgl. unten Anm. 345. 

338 Vgl. HYAMS 1980, S. IX u. S. XX.  
339  »Tranavit totam Angliam Marcheti hujus pecuniarii consuetudo in mancipiorum filiabus 

maritandis« BRACTON 1878, S. 202. »Qui tenet in villenagio, talliari potest ad voluntatem 
domini ... item dare merchetum ad filiam maritandam«. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 84 Anm. 
4.  

340  »Merchetum vero pro filia dare non competit libero homini, inter alia, propter liberi san-
guinis privilegium« BRACTON 1878, S. 206. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 84 Anm. 5. 

341 Die Quellen aus Nordengland bis zur Mitte des 13. Jhs. zeigen deutlich, daß dort merchet 
nicht aus persönlicher Unfreiheit und rechtlicher Inkapazität, sondern als gewohnheits-
rechtliche Tradition auch von freien Personen anläßlich einer Eheschließung an einen 
Herrn gegeben wurde. 

342  »... et per merchetum, videlicet, cum aliqua filiarum vel sororum suarum desponsata vel 
fornicata fuerit, solvendi domino quinque solidos et quattor denarius ... « PIKE 1891, S. 
XV u. S. 334 Anm. 3 mit Verweis auf Placita de Banco, Michaelmas, 15 Edward III., 
Roll 253 d.  
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der tenant 5 s. und 4 d. zahlen [...].«343 Die Abweichung zwischen Protokoll 
und Urteilsbegründung zeigt möglicherweise die Unsicherheit der Gerichte in 
bezug auf den eigentlichen Hintergrund der Abgabe im 14. Jahrhundert. Ehe 
und Unzucht bildeten auch andernorts in bezug auf die gewohnheitsrechtlichen 
Abgabe merchet eine Einheit. Nach dem Gewohnheitsrecht von Thurgarton 
und Horsepoll in der Grafschaft Nottingham hatte jede Hörige, die heiratete 
oder Unzucht beging, merchet zur Lösung ihres Blutes in der Höhe von 5 s. 
und 4 d. zu geben. Eine Kötterin bezahlte nur die Hälfte dieser Gebühr.344 Eine 
Abgabe der gleichen Höhe und gleichen Namens hatten die sokemen und nativi 
von Peterborough Abbey (Northamptonshire) für Verführung oder Defloration 
ihrer Töchter zu bezahlen.345 Einen Hinweis, in welche Richtung die Entwick-
lung der Abgaben, die nicht nur bei Eheschließung, sondern auch bei Unzucht 
fällig wurden, gegangen sein mag, liefert ein Stadtrecht aus Egremont 
(Cumbria) aus der Zeit um 1200, in dem festgelegt wird: »Wenn jemand, der 
nach den Gesetzen der Stadt lebt (ein Bürger), mit der Tochter eines villein in 
der Stadt Unzucht begeht, so soll er kein merchet geben, außer wenn er sie 
heiratet«.346 In dieser Formulierung tritt die Bedeutungsverengung von merchet 
zu einer reinen Heiratsabgabe deutlicher hervor. Die Quelle, ein Stadtrecht, ist 
in dieser Frage parteiisch gewesen. Ein Grund- und Gerichtsherr hätte den Fall 
wohl anders beurteilt. Eheschließung und Unzucht werden in den genannten 
Quellen als gleichberechtigte Anlässe für die Zahlung des merchet genannt. 
Diese erstaunliche Parallelisierung der aus kirchlicher Sicht völlig unterschied-
lichen Momente bedarf einer Erklärung.347 

Zunächst lohnt es jedoch in diesem Zusammenhang, einen kurzen Blick auf 
eine andere Abgabe zu werfen, die ausschließlich bei Unzucht erhoben wurde. 
Die früheste Erwähnung dieser Abgabe mit der Bezeichnung legerwitam oder 

                                                 
343  »... merchet, saver, quant fille ou soere le tenant fist fornication, ou fust espose saunz 

conge le seignur, qu le tenant freit vs. et iiij d.« PIKE 1891, S. 333ff. 
344  SCHMIDT 1881, S. 88 Anm. 1 mit Verweis auf BLOUNT 1679, S. 143. Zu »Kötter« (Gärt-

ner) vgl. HW 1987, S. 341.  
345  »Merchetum. Hoc est, quod Sokemanni et nativi debent solvere pro filiabus suis corrup-

tis, sive defloratis 5 s. 4 d.« SPELMAN 1687, S. 398. Vgl. DU CANGE 1954, Bd. 4, S. 282; 
SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 87 Anm. 2. Außerdem waren sie auch zur Zahlung einer 
Abgabe in der Form eines Lösegeldes bei der Eheschließung (redemcio sanguinis) glei-
cher Höhe verpflichtet. VINOGRADOFF 1892, S. 202. Vgl. Peterborough Cartulary, Lon-
don, BL., Cotton MSS., Faustina B. iiif. 97f. Die gleiche Zahlung war im Priorat von 
Spalding (Lincoln) üblich. Spalding Priory Cartulary, ibid., Cole MSS., xliii, S. 296. 

346  Egremont, cap. 9: »Item si aliquis qui vixerit secundum legem ville fornicatus fuerit cum 
filia alicujus rustici infra burgum non dabit merchet nisi eam desponsaverit.« BATESON 
1972, S. 85. Vgl. TAIT 1936, S. 98. 

347 Vgl. hierzu unten S. 192. 
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leierwitam (leger-wite, leyrwite, lecherwite) stammt aus dem Domesday 
Book.348 Sie wird auch zweimal in den Gesetzen Heinrichs I. (Beauclerc) ge-
nannt, deren Abfassungszeit in der Zeit um 1115 liegt. Zur Zahlung waren vil-
lani, also unfreie Bauern, verpflichtet.349 Leger-wite wird in diesem Zusam-
menhang unter die »minora forisfacta« gezählt und bezeichnet ein Fehlverhal-
ten niederen Grades, für das ein Bußgeld erhoben wurde.350 Schon ANDERSON 
leitete 1825 leyre-wite von aus den sächsischem Wort für sich niederlegen le-
gen oder Beischlaf (leyre) haben und Strafgeld (wíte) ab.351 Die Etymologie des 
Wortes leyrewite weist deutlich auf eine alte Tradition hin.352  

Ein direkter Zusammenhang dieser Abgabe mit der Eheschließung ist aus 
den Quellen nicht erkennbar. Vielmehr nennt die Abschrift eines Prioratsregis-
ters aus Tynemouth (Northumberland) aus dem Jahre 1378 layrewite und mer-
chet zusammen und verdeutlicht damit die unterschiedliche Funktion der bei-
den Zahlungen in dieser Zeit: »Alle Bauern von Tynemouth, wenn es sich er-
eignet, bezahlen layrewite für ihre Töchter oder Mägde und auch merchet für 
ihre Töchter, die heiraten.«353 Eine völlig synonyme Verwendung dieser Beg-
riffe in den Quellen, wie sie von der älteren Forschung bezeichnenderweise 
nahegelegt wurde, kann daher ausgeschlossen werden.354 Karl SCHMIDT meinte, 
daß die Abgabe mit dem Sinn der schottische marcheta mulierum oder des 
walisischen amobr in bezug auf die Zahlung bei Defloration und 
Schwangerschaft übereinstimme, nicht aber in bezug auf die Fälligkeit bei 
einer Eheschließung.355 Wenn die Abgabe in späterer Zeit in Verbindung zum 
                                                 
348  DOMESDAY BOOK, Bd. 1, fol. 204 a; NORTH 1986, S. 4. 
349  Leges Henrici 23,1: »De forisfactis. Si quis blodwitam, fightwitam, legerwitam et huius-

modi forisfaciat, et inde veniat sine diu (a) diacione, vel calumpnia, placitum domini sui 
est.« LIEBERMANN 1903, S. 561. 23,1. Leges Henrici 81,3: »Quidam villani et qui sunt 
eiusmodi leierwitam et blodwitam et huiusmodi minora forisfacta emerunt a dominis suiis 
vel quoquo modo meruerunt, de suis et in suos; quorum fletgefeoht vel overseunessa est 
XXX den. cothseti XV. den., servi VI den.« DERS. S. 598. 

350  LIEBERMANN 1906, Bd. 2,1, S. 77. 
351  ANDERSON 1825, S. 60; SCHMID 1858; S. 623 leitet es in seinem Glossarium ebenfalls 

von dem angelsächsischen leger = fornicatio und wite= mulcta ab. 
352 Wíte bezeichnet ursprünglich eine Strafgebühr an den König oder eine andere öffentliche 

Autorität und gehört zusammen mit Wergeld und Buße zu den alten, frühmittelalterlichen 
Rechtsinstituten. SCAMMELL 1974, S. 527. POLLOCK/MAITLAND 1898, S. 48. Die Straf-
zahlungen an den König oder die öffentliche Autorität finden sich schon in Tacitus, Ger-
mania, Kap. 12: »Pars multae regi vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur, vel propinquis ei-
us exolvitur.« MUCH 1959, S. 146. 

353  »Omnes Tenentes de Tynemouth, cum contigerit, solvent láyrewite [pro] filiabus vel 
ancillis suis, et etiam Merchet pro filiabus suis maritandis.« ANDERSON 1825, S. 61. Vgl. 
SCHMIDT 1881, S. 88f., Amm 7.  

354  DELPIT 1854, S. 9, Anm. 1. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 14 Anm. 3; PIKE 1891, S. XXVI.f. 
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ßung.355 Wenn die Abgabe in späterer Zeit in Verbindung zum Herrenrecht der 
ersten Nacht gebracht wurde, dann vor allem aufgrund dieser funktionalen Ü-
berlappung. Die Quellen selber geben für einen solchen Zusammenhang keinen 
Anlaß.356 

Wenn wir uns abschließend die uneinheitliche Quellensituation bezüglich 
der Abgabe merchet noch einmal vor Augen halten, so wird man der schon von 
Sir VINOGRADOFF formulierten Auffassung beipflichten müssen, daß in der 
Abgabe dieses Namens verschiedene Momente zusammengeflossen sind, ohne 

                                                 
355  SCHMIDT 1881, S. 89, Anm. 3. 
356  Die neuere Forschung hat sich bis auf zwei Ausnahme nur am Rande mit der Abgabe 

leyrewite beschäftigt. Vgl. HATSCHEK 1978, S. 55, Anm. 2. Ein Aufsatz zu leyrewite 
stammt von Tim NORTH und ist 1986 in Past and Present veröffentlicht worden. Er baut 
auf einer »undergraduate dissertation« des Verfassers auf und schließt sich dieser 
genannten Auffassung an. Vgl. NORTH 1986, S. 3. Eine verbreitete Erklärung sieht in der 
Abgabe eine Buße für die Entfremdung von herrschaftlichem Besitz. Hinter dieser Inter-
pretation steht jedoch die fragwürdige Annahme, daß der gesamte Besitz eines villein ei-
gentlich seinem Herrn gehörte. Bei einer Strafzahlung für sexuelle Vergehen an ein kirch-
liches Gericht wurde durch die zu leistende Zahlung Eigentum des Herrn entfremdet. Die 
Verurteilung zu leyrewite im weltlichen Hofgericht sei daher im 13. und 14 Jh. nur eine 
Kompensation dieses Verlusts gewesen. NORTH 1986, S. 6ff. mit Verweis auf »The Trea-
tise of Laws and Customs of the Realm of England commonly called Glanville«, hg. von 
G.D. G. HALL, London 1965, S. 57«. An dieser Stelle wird erläutert, daß ein villein seine 
Freiheit deshalb nicht erkaufen kann, weil die Güter, die er besitzt, schon seinem Herrn 
gehören. HYAMS, 1980, S. 17ff. erörtert die Frage des herrschaftlichen Besitzrechts an 
dem Eigentum der villeins ausführlich und kommt zu dem Ergebnis, daß, obwohl teilwei-
se die extreme Auffassung der völligen Besitzlosigkeit vor Gericht in der Theorie gegen-
über villeins vertreten wurde, in der Praxis ihnen häufig ein Besitzrecht zugestanden 
wurde. Die von NORTH vertretene Auffassung bezüglich der Funktion von legerwite ist 
auch schon bei HYAMS 1980, S. 20 formuliert: »Since the villein had nothing of his own, 
if he acted to his own financial disadvantage, his lord was also the loser. Thus the lord 
might sometimes claim compensation in his court because his villein has cost him money. 
For instance, a villein who had been fined for some misdemeanour in an ecclesiastical 
court might be amerced in his local manorial court for »loss of the lord’s chattels’. ...« 
Kritisch gegenüber dieser Grundidee ist LEVETT 1938, S. 235, Anm. 3. An keiner Stelle 
sagen die Quellen ausdrücklich, daß leyrwite eine Buße für Entfremdung von herrschaft-
lichem Besitz gewesen sei. Vielmehr werden leyrewite immer nur direkt als Buße für Un-
zucht bezeichnet. Jean SCAMMELL behauptet dagegen, diese Abgabe sei für die unerlaub-
te Defloration eines Mädchens von diesem oder ihrem Vater an den Grundherren gezahlt 
worden. SCAMMELL 1974, S. 526f. Der jüngste Artikel zu leyrwite stammt von E. D. 
JONES und erschien 1992 in der English Historical Review. Darin hält sich der Autor mit 
funktionalen Erklärungen zurück, kritisiert jedoch deutlich die von Tim North angebote-
ne Interpretation auf der Grundlage der von ihm für das Priorat von Spalding in Lin-
colnshire untersuchten Zahlungen. JONES 1992, S. 947f. 
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daß sich ihre Bezeichnung geändert zu haben scheint.357 Die ältere Funktion, 
die sich noch längere Zeit im Norden und Westen des englischen Königreiches 
hielt, war die Fälligkeit der Abgabe bei der Eheschließung einer Tochter oder 
Schwester in bezug auf Freie wie Unfreie. Es waren hier zumeist die Eltern, die 
zur Zahlung verpflichtet waren. Damit ist die Abgabe in diesem funktionalen 
Kontext vermutlich im Sinne Elanor SEARLEs als Steuer auf das Erbteil der 
Braut zu interpretieren.358 Diese Funktion aber deckt sich mit den Steuern auf 

                                                 
357  Die grundlegenden Arbeiten von POLLOCK & MAITLAND über die englische Rechtsge-

schichte sowie von Sir VINOGRADOFF über die Leibeigeschaft im mittelalterlichen Eng-
land am Ende des 19. Jhs. haben besonderes Gewicht auf dieses Moment gelegt. Der be-
deutende russischen Sozialhistoriker VINOGRADOFF setzte sich sehr differenziert mit den 
beiden oben genannten Funktionen von merchet auseinander. Als hervorragender Kenner 
der englischen Quellen hatte er mehrere Unstimmigkeiten bemerkt, die mit der traditio-
nellen Interpretation der engen Verbindung von merchet mit villeinage, wie sie vor allem 
von BRACTON nahe gelegt wurde, nicht übereinstimmten. So fiel ihm die unregelmäßige 
Erwähnung der Abgabe in Quellen auf, die räumlich und zeitlich dicht beieinander lie-
gen. VINOGRADOFF 1892, S. 154. Er erklärt dies durch unterschiedliche Gewohnheiten in 
unmittelbar aneinander angrenzenden Gebieten. Vgl. dagegen POLLOCK & MAITLAND 
1898, Bd. 1, S. 373 Anm. 4. Grundlegend für die differenzierte Behandlung der Thematik 
in der Forschung war die Erkenntnis, daß merchet, trotz der engen Verbindung zur Un-
freiheit, auch von freien Bauern (sokemen) gezahlt wurde. Zugleich erkannte er, daß es 
sich bei merchet nicht immer um eine alte gewohnheitsrechtliche Abgabe, sondern in 
manchen Fällen auch um eine Heiratserlaubnisgebühr handelte, die von Grundherren an 
Orten eingeführt wurden, an denen die Abgabe vorher nicht üblich gewesen war. 
VINOGRADOFF 1892, S. 155. Sir VINOGRADOFF ging deshalb in seiner klassischen Arbeit 
über die villeinage in England von einer Vermischung mehrerer Abgaben aus, wobei die 
ursprüngliche Bedeutung bzw. Funktion von merchet durch das Mittel der juristischen 
Theorie auf andere Abgaben ausgedehnt worden sei, die sich in ihrer Substanz deutlich 
voneinander unterschieden. Zu diesen Abgaben zählte er das Lösegeld für das jus primae 
noctis, die Kompensationsgebühr für den Verlust einer Frau bei einer Ehe aus dem manor 
heraus und die Abgabe bei der Eheschließung, die von der Gemeinde (township) oder das 
hundred erhoben wurde. Die Vermischung verschiedener Abgaben unter der Bezeich-
nung merchet hat auch LEVETT, 1938, S. 235f. beobachtet. Vgl. POLLOCK & MAITLAND 
1898, S. 373. Vgl. oben Anm. 318. Vgl. zur älteren Diskussion um die Funktion und die 
Entstehung von merchet auch: SPELMAN 1687, S. 397; HAILES 1779, S. 320; NEILSON 
1911, S. 89; COULTON 1926, S. 79f., Appendix 14 (jus primae noctis), S. 464-469; 
DOUGLAS 1927, S. 72-75; PIKE 1891, S. XIV-XLIII; HILTON 1970, S. 17; DERS. 1983, S. 
158; HATSCHEK 1978, S. 55. 

358  Auch freie Personen (sokemen, thane) waren schließlich in Herrschafts- bzw. Gefolg-
schaftsverhältnisse eingebunden und unterstanden der Gerichtsbarkeit ihres Herrn, die 
häufig auch eine Steuerpflicht nach sich zog. In späterer Zeit bestehen daher durchaus Pa-
rallelen zwischen Abgaben wie merchet und formariage. Ein Vergleich zwischen beiden 
Abgaben wurde mehrfach unternommen. Vgl. PIKE 1891, S. XXXIV.ff.; BOUREAU 1995, 
S. 173f., der zwischen culage, formariage und merchet vergleicht. 
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das maritagium der Braut, wie sie im Romans de Baudouin de Sebourc be-
schrieben wurden. Wir werden daher vermuten dürfen, daß es in England eben 
diese Funktion der Heiratsabgabe als Erbschaftssteuer gewesen ist, die in der 
Renaissance zu einer Assoziation dieser Abgabe mit dem Topos des Herren-
rechts der ersten Nacht geführt haben mag und die Hector BOETHIUS schließ-
lich zur Formulierung der Legende vom Recht des Königs Evenus verleitet 
haben könnte. Da sich kein einziger Hinweis in der ländlichen Kultur oder der 
spätmittelalterlichen Dichtung Englands bzw. Schottlands auf das Herrenrecht 
findet, müssen wir bis auf weiteres davon ausgehen, daß die Verbindung zwi-
schen jus primae noctis und Heiratsabgaben auf dem Britischen Inseln dort 
ursprünglich unbekannt gewesen ist.359 Sie hat sich wahrscheinlich im Zuge der 
Rezeption des Baudouin de Sebourc jedoch auch dort ausgebreitet, ohne daß 
wir, aufgrund fehlender Quellen, genauere Aussagen über Zeitpunkt und Funk-
tion dieser Legende vom Ursprung der Heiratsabgaben in Schottland und Eng-
land machen könnten.  

Bevor wir uns erneut der Situation auf dem Kontinent zuwenden und weite-
re Abgaben im Kontext des Herrenrechts der ersten Nacht betrachten, möchte 
ich der Frage nach dem eigentlichen Ursprung der Heiratsabgaben anhand ei-
ner in Wales üblichen Abgabe weiter nachgehen, deren Überlieferungssituation 
einen besonders guten Blick auf das frühe und hohe Mittelalter erlaubt. 
Schließlich war es die Funktion der Legende als Erklärung für den Ursprung 
und die Funktion der Abgaben, der ihren großen und anhaltenden Erfolg in der 
Neuzeit ermöglichte.  

amobr 

Weitere Hinweise über Funktion und Ursprung von Abgaben bei Unzucht und 
Eheschließung im Mittelalter ergibt ein Vergleich von merchet/marcheta mit 
den schon erwähnten walisischen Quellen zur mittelalterlichen Privatrechtsge-
schichte. Die wichtigste Textgrundlage stellen dabei die walisischen Rechtsbü-
cher und ihre entsprechenden Abschnitte über das Recht der Frau im alten 
Wales dar. Es handelt sich um die entsprechenden Abschnitte (Cyfraith y 
Gwragedd) in den drei Hauptquellen des alten walisischen Rechts, dem Buch 
von Cyfnerth, Blegywryd und Iowerth; in der älteren Forschung auch Gwenti-
an, Dimetian und Venedotian Code genannt.360 Die Abfassungszeit dieser 

                                                 
359 Vgl. allerdings die Erzählung der Schlacht von Gabhra in Irland, oben S. 70. Diese 

Erzählung, die angeblich aus dem 15. oder 16. Jh. stammen soll, kennt schon die Verbin-
dung zwischen Abgabe und Herrenrecht. 

360  Jedes dieser Bücher wird durch mehrere sich voneinander unterscheidender Manuskripte 
dargestellt und versteht sich daher mehr als Überlieferungstradition denn als einheitliches 
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Rechtsbücher liegt im 13. Jahrhundert. Sie verweisen jedoch alle auf eine ur-
sprüngliche Kompilation walisischen Rechts zurück, die aus der dem 10. Jahr-
hundert stammt und wahrscheinlich im Auftrag des Königs Hywel Dda (gest. 
949) zusammengestellt wurde.361 Das Bild der Frau und ihrer Rechtssituation, 
das uns in diesen Quellen entgegentritt, ist in mancherlei Hinsicht archaischer 
als in kontinentalen Rechtsquellen derselben Zeit.362 

Auffallendes Merkmal der walisischen Auffassung der weiblichen Ehre und 
Keuschheit ist die Bedeutung der Jungfräulichkeit für die legitime Eheschlie-
ßung.363 Wenn eine Frau in der Hochzeitsnacht vom Ehemann nicht jungfräu-
lich vorgefunden wurde und der Mann dies beanstandete, konnte sie keinerlei 
vermögensrechtliche Ansprüche aufgrund der Eheschließung erheben.364 Wenn 
sie jedoch Jungfrau war und mit ihrem Mann das erste Beilager hielt, hatte sie 
Anspruch auf eine Kompensationszahlung für den Verlust ihrer Jungfräulich-
keit, das cowyll.365 Außerdem gab es anläßlich der Eheschließung eine Abgabe 

                                                                                                                                 
Gesetzbuch. JENKINS und OWEN 1980, S. 2; JENKINS 1986, S. XXVI. Für eine Edition 
des Rechts der Frauen im älteren walisischen Recht siehe JENKINS & OWEN 1980, S. 132-
185. Vgl. auch CHARLES-EDWARDS 1989. Im folgenden werden diese Rechtsbücher mit 
den üblichen Abkürzungen als Cyfn., Bleg. und Ior. bezeichnet.  

361  Vgl. zur Problematik der Datierung der Rechtssätze und der Trennung der verschiedenen 
Überlieferungsschichten JENKINS 1986, S. XI-XLII. 

362  JENKINS 1986, S. XXIX. Die Rechtsbücher stützen sich wahrscheinlich auf eine prae-
normannische Urfassung des walisischen Gewohnheitsrechts. Vgl. COOK 1991, S. 205. 

363  MCALL 1980, S. 9f. und S. 15f. Der Bräutigam konnte seine Frau, die vor der Ehe 
sexuellen Verkehr mit anderen Männern gehabt hatte, verstoßen, und die Frau wurde 
einer Ehrenstrafe unterworfen, wenn sie bei einer Trennung ihren Pflichtteil der Ehe 
zurückfordern wollte. Der Vergleich mit dem irischen Kontext ergibt, daß dort ex silentio 
häufig auf eine mindere Bedeutung der Jungfräulichkeit für den Wert einer Frau 
geschlossen wird. Dieser Schluß wird, gerade im Kontext der Legenden um das 
Herrenrecht der ersten Nacht aus irischen Quellen jedoch fragwürdig. Eine interessante 
Bestimmung über die Wertschätzung der Jungfräulichkeit findet sich auch in den 
angelsächsischen Gesetzen König Aethelberhts (Anfang 7. Jh.): 74: [Die für Verletzung 
einer] Jungfrau [zu entrichtende Buße sei so [hoch] wie [für die Verletzung] eines freien 
Mannes. LIEBERMANN 1903, S. 7. In Aelfred 26,1 (Ende des 9. Jh.) heißt dies: Wenn 
jemand ein unerwachsenes Mädchen zu Notzucht drängt, sei das [so hoch zu büssen] wie 
die Busse für die erwachsene Person. LIEBERMANN 1903, S. 64ff. Vgl. ROEDER 1899, S. 
155. 364  »If a maiden is given to a man and is found to be corrupted, but the man suffers her in his 
bed until the morrow, he cannot on the morrow take away any of her entitlement. If im-
mediately after he finds her to be corrupted he rises to the wedding guests with his penis 
erect and testifies to them that he found her corrupted, and he does not sleep with her un-
til the morrow, she is not entiteld on the morrow to anything from him.« JENKINS 1986, S. 
49. 

365  JENKINS 1980, S. 76f. 
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der Brautseite an den Herrn, die in der älteren Forschung immer wieder in 
Verbindung mit dem Herrenrecht der ersten Nacht gebracht wurde.366  

Amobr taucht in verschiedenen Formen in den Quellen auf. Es wird auch als 
amobyr, amwabyr, gobr-merch oder einfach als gobr (lat. amobragium, mer-
ces) bezeichnet, meint aber immer die Zahlung einer bestimmten Summe an 
den Herrn oder den König anläßlich verschiedener Ereignisse, zu denen vor 
allem die Übergabe eines Mädchens in die Ehe zählte.367 Amobr ist zusammen-
gesetzt aus dem Präfix am- und dem Stamm gobr. Der Stamm gobr oder gobyr 
bedeutet soviel wie »Ehrengeschenk« oder »Entschädigung«.368 Das Präfix am- 
deutet an, daß dieses Zahlung »für« oder »aufgrund« eines »Ehrengeschenks« 
geleistet wird.369 Die wörtliche Übersetzung würde somit »für das Ehrenge-
schenk« oder »aufgrund der Entschädigung« lauten und nicht etwa »zum Eh-
rengeschenk« oder »zur Entschädigung«, wie SCHMIDT meinte.370  

Bei einer solchen Bezeichnung der Abgabe stellt sich zunächst die Frage, 
für welches Ehrengeschenk oder welche Entschädigung ursprünglich eine 
Summe Geldes an den Herrn oder König abgeführt werden sollte? Wie schon 
erwähnt wurde, hieß der Brautpreis im walisischen Recht ebenfalls gobr bzw. 
gobyr.371 Bislang ist nur vereinzelt versucht worden, amobr oder amobyr auf 
diesen Brautpreis, den der Bräutigam an die Familie bzw. die Braut selbst im 
klassischen walisischen Recht anläßlich einer Eheschließung übergab, zu be-
ziehen.372 Der Kontext, in dem diese Begriffe im walisischen Recht gebraucht 
werden, läßt eine solchen Zusammenhang jedoch vermuten.373 Die Höhe des 
amobr war ähnlich wie im schottischen Recht abhängig vom Stand des Vaters, 
über den sich auch der Status der Tochter definiert. Eine Rangskala von der 
Königstochter bis zur Tochter eines Unfreien variiert zwischen 6 Pfund bis zu 
einem Schilling.374 Beachtenswert ist hierbei wiederum, daß kein grundsätzli-

                                                 
366  Vgl. die Interpretation von amobr bei DU CANGE 1954, unter amachyr und marcheta, 

sowie DÜMGE 1812, S. 19. 
367  Zu den versch. Formen der Bezeichnung siehe: JENKINS & OWEN 1980, S. 190. 
368  SCHMIDT 1881, S. 69. Vgl. PIKE 1891, S. XXX und JENKINS & OWEN 1980, S. 203, die 

als Grundbedeutung »payment« oder »fee« angeben. Das »Dictionary of the Welsh Lan-
guage«, Caerdydd 1968, Bd. 2,1, S. 1418 gibt als Grundbedeutungen: »reward, payment, 
fee, wages, recompense; gift; merit, desert; bribe; maiden-fee«. 

369  Vgl. »Dictionary of the Welsh Language«, Caerdydd 1950, Bd. 1, S. 80: »for, because, 
since«. 

370  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 69. 
371 MARKALE 1972, S. 34. Vgl. oben S. 90. 
372 Vgl. WALTERS 1982, S. 20, 23. 
373 Siehe Cyfn § 73/1. JENKINS & OWEN 1980, S. 137. 
374  Vgl. eine Auflistung der Staffelung von amobr bei ELLIS 1926, S. 396 und JENKINS 1986, 

S. 54f. 
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cher Unterschied zwischen Freien und Unfreien in der Zahlungsverpflichtung 
gemacht wurde.  

Betrachten wir zunächst den Kreis der Empfänger des amobrs näher. Nicht 
nur die eigentliche Verwandtschaft, auch andere Personen wurden am Güter-
transfer anläßlich einer Eheschließung beteiligt. In der Regel sprechen die wa-
lisischen Gesetze nur von der Zahlung an den Herrn, ohne daß dessen Funktion 
oder Person näher bezeichnet würde.375 An einigen Stellen werden jedoch auch 
andere Personen genannt, die ein gewisses Recht auf das amobr von jungen 
Frauen haben. So haben einige der königlichen Amtmänner bzw. deren Frauen 
das Recht auf einen Teil des amobr der Töchter ihrer Untergebenen des jewei-
ligen Hofamtes.376 Der Falkner des Königs hat Anspruch auf den dritten Teil 
des amobr der Töchter der Falkner, so wie er auch Anspruch auf den dritten 
Teil der Strafgelder für ernste und leichte Vergehen der Falkner besitzt.377 Der 
erste Stallbursche hat ein Recht auf den dritten Teil des amobr der Töchter der 
anderen Stallburschen. Ein ähnliches Recht hatte der Hof-Jäger,378 und der 
»Dung Maer« hatte den Anspruch auf das gesamte amobr der »Maerdref« (ma-
yor-township/Bürgermeister).379 Die genannten Ämter beinhalten soziale 
Funktionen, die den jeweiligen Inhaber zum Empfänger von (Ab)Gaben oder 
Geschenken machen.380 

Amobr mag daher ebenso wie die anderen Abgaben freier wie unfreier Per-
sonen seine eigentliche Begründung in dem grundsätzlichen Besteuerungsrecht 
des Königs oder des Partikularherrn haben, das ihm aufgrund seiner sozialen 
Führungsposition und seiner besonderen sozialen Aufgaben zuerkannt wur-

                                                 
375  JENKINS 1986, S. 51, 55f., 60.  
376  JENKINS 1980, S. 75. Cyfn §33/2.  
377  JENKINS 1986, S. 15. Vgl. JENKINS u. OWEN 1980, S. 194 u. 200. 
378  JENKINS 1986, S. 19, 21. 
379  JENKINS 1986, S. 33 u. 60. Vgl. JENKINS u. OWEN 1980, S. 211. Eine andere Stelle 

spricht der Frau des »Dung Maer« das Recht auf das amobr der Töchter zu. JENKINS 
1986, S. 125, 

380 Die Beteiligung an der Nutznießung des Brautpreises wurde somit im walisischen Recht 
teilweise auf einen größeren Personenkreis ausgedehnt. Dabei scheinen nicht mehr ver-
wandtschaftliche Beziehungen zur Braut im Vordergrund zu stehen, sondern die Einbin-
dung in soziale Gruppen, deren Mitglieder eine starke Bindung untereinander hatten. Die 
Beteiligung der anderen Personen solcher Gruppen an Gewinnen oder Reichtum einzel-
ner Mitglieder scheint mir einer sehr weit in die prähistorische Zeit hineinreichende Kon-
stante menschlichen Zusammenlebens zu sein, die möglicherweise im Hintergrund der 
Abgaben der freien Braut bzw. ihrer Familie an andere Mitglieder solcher Gruppen stand. 
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de.381 Eine der wichtigsten Aufgaben oder Gegenleistungen war in diesem Zu-
sammenhang der Schutz der Zinspflichtigen. 

Auf diese Auffassung, daß amobr als Äquivalent für den herrschaftlichen 
Schutz gezahlt wurde, weisen einige Stellen des klassischen walisischen 
Rechts hin. Bei der Vergewaltigung einer Frau war der Täter dazu verpflichtet, 
ihr amobr an ihren Herrn zu zahlen.382 Wenn der Täter nicht ermittelt werden 
konnte, wurde jedoch im 13. Jahrhundert keine Zahlung an den Herrn fällig, 
weil dieser seiner Schutzfunktion nicht nachgekommen war.383 Neben anderen 
Kompensationszahlungen an das Mädchen selber wurde auch eine dirwy trais 
genannte Strafe erhoben, die dem König zustand. Man kann aus der Höhe und 
der spezifischen Form der Zahlung, die dem königlichen sarhaed (dem Kom-
pensationsgeld für Ehrverlust) gleicht, ableiten, daß eine Vergewaltigung im 
Schutz und Friedensbereich des Königs (nawdd) einen Ehrverlust für diesen 
bedeutete.384 Für den Fall, daß dem König das amobr zustand und er seine 
Schutzverpflichtung nicht erfüllte, hatte auch er im Falle einer Vergewaltigung 
kein Recht auf die Zahlung, wenn der Täter nicht bekannt war.385 Eine weitere 
Bestimmung bezieht sich auf die Vergewaltigung von Jungfrauen mit anschlie-
ßender Schwangerschaft. 
Wenn es geschieht, daß eine Jungfrau vergewaltigt wird und sie dadurch schwanger wird, und 
sie weiß nicht, wer der Vater ist, und der Herr fordert amobr, und sie sagt, daß es darauf kein 
Anrecht gibt, es von ihr zu erheben (weil sie vergewaltigt wurde und keine Frau, die vergewal-
tigt wurde, verpflichtet ist, amobr zu zahlen): der Grund ist, weil das Gesetz sagt, daß (sein 
Anspruch auf/Anm. des Verf.) ihr amobr ausgelöscht ist, weil er sie nicht vor der Vergewalti-
gung bewahren konnte, als er dazu verpflichtet war.386 

                                                 
381  Diese Besonderheit findet sich auch bei anderen Zahlungsverpflichtungen, z.B. den Nah-

rungsabgaben an den König in Wales. CHARLES-EDWARDS 1993, S. 369ff. 
382  »Wenn es geschieht, daß ein Mann zugibt, eine Frau vergewaltigt zu haben, laßt ihn 12 

kine als dirwy an den König bezahlen, und ihr amobr an ihren Herrn, (und falls sie eine 
Jungfrau ist, ihr cowyll), und ihr agweddi in dem höchsten Satz, zu dem sie berechtigt ist, 
und ihr wynebwerth und ihr dilysrwydd.« JENKINS 1986, S. 51.  

383  JENKINS 1980, S. 75 Anm. 23 weist darauf hin, daß diese Bestimmung eine spätere Er-
gänzung des Ursprungstextes zu sein scheint, da sie nur in einer der überlieferten Hand-
schriften zu finden sei. 

384  »Wenn eine verheiratete Frau vergewaltigt wird, gibt es keine Verpflichtung, ihr amobr 
für sie zu zahlen, weil sie es bezahlte, als sie heiratete.« JENKINS 1986, S. 59. Die Verge-
waltigung einer verheirateten Frau betraf den König nicht, da diese unter dem Schutz ih-
res Ehemannes und nicht des Königs stand. OWEN 1980, S. 49f.; JENKINS 1980, S. 86f. 

385  JENKINS 1980, S. 75. JENKINS und OWEN 1980, S. 143 (Cyfn. §73/17). 
386  JENKINS 1986, S. 55. Die Frage, ob amobr in dem Fall des unbekannten Schänders fällig 

wurde oder nicht, war nach dem vorliegenen Text durchaus strittig. 
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Hier wird der Anspruch auf amobr wiederum von der Erfüllung einer entschei-
denden Funktion des Herrn für den sozialen Verband abhängig gemacht: Er ist 
zuständig für die Sicherheit seiner Schutzbefohlenen und auch besonders der 
jungen Frauen, egal welchem Stand diese angehören. Wenn der regionale Herr 
diese Funktion nicht erfüllte, dann war es der König, der dem Mädchen einen 
besonderen Schutz zuteil werden lassen mußte und im Gegenzug auch An-
spruch auf amobr hatte.  

Aus einem weiteren Text lassen sich zusätzlich Bedingungen ablesen, unter 
denen amobr an den Herr gezahlt werden mußte. Falls das Mädchen keinem 
Verwandtschaftsverband angehörte, fiel ihr amobr an den König. Dieses Prin-
zip wird durch eine interessante Formulierung ausgedrückt: 
Wenn es geschieht, daß eine Tochter von ihrer Verwandtschaft verleugnet wird, und danach 
wird sie einem Mann zur Ehe gegeben, und es gibt einen Streit über ihr amobr; so sagt das 
Gesetz, daß der König einen Anspruch darauf hat, da es keinen Besitzer gibt, der ein Recht 
darauf hat; und das ist king’s waste.387  

Der Rechtsanspruchs eines Herrn auf amobr wird in diesem Text von der Zu-
gehörigkeit zum Kreis der Verwandtschaft (kindred) abhängig gemacht. Dies 
ist interessant, weil dadurch eine negative Definition der Fälligkeit von amobr 
an den lokalen Herrn gegeben wird. Wenn die Verwandtschaft die Tochter ver-
leugnet, dann erlischt auch der Rechtsanspruch des Herrn auf amobr, weil die 
Zugehörigkeit der Frau zum sozialen Verband (kindred) geleugnet wird. Der 
Herr erscheint in dieser Sichtweise als Teil des Verbandes, als Teil der Ver-
wandtschaft (kindred). Er steht an seiner Spitze, repräsentiert ihn und hat An-
spruch auf Geschenke und Ab(Gaben) von den Mitgliedern des Verwandt-
schaftsverbandes.388 Wenn die soziale Bindung, die im Ursprung auf einem 
Verwandtschaftsverhältnis gründet, wegfällt, erlischt auch sein Anspruch auf 
die Geschenke und Steuern, auf das amobr der jungen Frauen. In diesem Fall 
hat der König als letztes Glied in der gesellschaftlichen Hierarchie Anspruch 
auf die Abgabe. 

Nach der Untersuchung der Zahlungsbedingungen der Abgabe amobr 
möchte ich die Aufmerksamkeit nun der Frage ihrer Funktion zuwenden. Ein 
diesbezüglich interessanter Text beschäftigt sich mit der Frage, ob amobr 
mehrmals gezahlt werden mußte und setzt die Zahlung in einen Zusammen-
hang mit einer Steuer aus dem Sondergut des Mannes. Die Stelle lautet:  
                                                 
387  JENKINS 1986, S. 56. 
388  Vgl. zum Ursprung des amobr aus einer Zahlung an die Verwandschaft auch WALTERS 

1982, S. 15f. und 20. »It seems likely that in Wales the King or other senior assumed at 
least in part the duty of protection which had earlier been owed by the galanas-kindred to 
its members, in which case amobr may be considered as payment or the commuted feud, 
made when the bride entered a new lordship on marriage.« 
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Jede Frau hat das Recht, den Weg zu gehen, den sie will, ... , und da ist kein Recht, das sie vor 
der Zahlung des amobr bewahren kann, und ein amobr dafür, weil eine Frau kein ebediw hat, 
um ihr amobr zu sparen (save). Wie es Recht ist, daß ein Mann nur ein ebediw zahlen soll, in 
der gleichen Weise ist es Recht, daß eine Frau nur einmal amobr zahlt, da sie kein ebediw hat, 
um ihr amobr zu sparen (save).389 

Ebediw ist eine Zahlung anläßlich des Todes eines in einer lehnsrechtlichen 
Abhängigkeit stehenden Mannes, beim Heimfall des Lehens. Sie hatte im Wa-
lisischen ursprünglich die Bedeutung der Rückgabe eines geliehenen Pferdes 
an den Herrn und bekam im klassischen walisischen Recht eine zunehmend 
feudale Konnotation in bezug auf Land.390 Das ebediw eines Mannes gehörte zu 
den vier unveräußerlichen Dingen, die ein Mann nach walisischem Recht be-
saß: Sein Pferd, seine Waffen, the wenc of his land und sein Wergeld. Die Zah-
lung anläßlich des Todes erinnert an die in Europa überall verbreiteten Tod-
fallgebühren, die sich häufig auf das Besthaupt, meilleur catel etc. erstreckten. 
Es handelt sich hier jedoch, wie wir noch sehen werden, um eine Besteuerung 
des Erbguts eines Mannes. Die Parallelisierung von ebediw und amobr in dem 
zitierten Text weist damit in die Richtung des Ursprungs von amobr als Abga-
be von ihrer Migift bzw. ihrem Erbteil. Hieraus ergibt sich, daß das amobr ei-
ner Frau tatsächlich nur einmal fällig werden konnte. Die Quellen aus späterer 
Zeit (13.-15. Jahrhundert) zeigen jedoch eine gewisse Inkonsistenz in bezug 
auf die Anwendung des Begriffs amobr auf eine zweite Eheschließung. Dies ist 
nach Auffassung von JENKINS auf den Einfluß des anglo-normannischen 
Rechts zurückzuführen, dem das Konzept der einmaligen Zahlung an den 
Herrn bei der Eheschließung in der oben beschriebenen Form nicht geläufig 
gewesen sei.391 

Wenn wir nun weitere Stellen des walisischen Rechts auf diese Deutung des 
amobr hin untersuchen, treffen wir auf widersprüchliche Aussagen. Die ver-
schiedenen Anlässe, bei denen das amobr einer Frau fällig wurden, treten am 
deutlichsten aus dem folgenden Text hervor:  
... (Bei einer Eheschließung/Anm. des Verf.) durch Geschenk oder Übergabe, obwohl sie nicht 
beigelegt/beschlafen worden ist; zum zweiten durch offenes Beiliegen/Beschlafen, obwohl 

                                                 
389  JENKINS 1986, S. 57. Vgl. JENKINS 1980, S. 88ff. Exkursus I. 
390  JENKINS & OWEN 1980, S. 201; HOWELL 1973/74, S. 49ff. 
391  Merchet und lecherwite seien vielmehr Zahlungen gewesen, die bei jeder Eheschließung 

meist unfreier Personen an den Feudalherren fällig wurden. Dieses Prinzip wurde wahr-
scheinlich durch die Anglonormannen auf die walisische Abgabe des amobr übertragen, 
und der Begriff erfuhr eine Bedeutungsveränderung in Hinblick auf eine Heiratserlaubnis 
nach englischem Vorbild. JENKINS 1980, S. 73. 



Hochzeit und Herrschaft 169

weder Geschenk noch Übergabe (stattgefunden haben/Anm. des Verf.), und zum dritten, durch 
ihre Schwangerschaft.392 

Es ist nicht genauer zu ermitteln, ob sämtliche Bestimmungen einer Zeitschicht 
angehören, oder ob etwa gewisse Teile älter sind als andere.393 Aus verschiede-
nen Gründen scheint mir die Fälligkeit bei der Übergabe in die Eheschließung, 
auch weil an erster Stelle genannt, das Ursprüngliche. Die Bestimmungen soll-
ten die Verpflichtung zur Zahlung des amobr möglichst weit fassen und damit 
die Leistung der Abgabe sicherstellen. Zum einen wird amobr bei Eheschlie-
ßung jedweder Form fällig, zum anderen wird es auch bei Schwangerschaft, 
die im Text in keinem Zusammenhang zu einer Eheschließung gesetzt ist, vom 
Herrn erhoben.394 Im Kontext der bekannten Wertschätzung der Jungfräulich-
keit im alten Wales liegt die Vermutung nahe, die Abgabe mit dem Verlust der 
Jungfräulichkeit in Bezug zu setzen. Eine solche Auffassung ist in der älteren 
Forschung durchweg vertreten worden.395 Dieses Moment kann aber nicht das 
Einzige bzw. Entscheidende gewesen sein, da auch bei einer Eheschließung 
durch Austausch der Geschenke und Übergabe durch den Vater die Gebühr 
fällig wurde, ohne daß ein Beilager stattgefunden haben mußte. Zudem erhebt 
sich in diesem Fall die Frage, warum eine Gebühr an den Herrn fällig werden 
würde, wenn ein Mädchen seine Jungfräulichkeit verlor. Hatte möglicherweise 
der Herr einen Anspruch auf die erste Nacht und wurde die Abgabe daher fäl-
lig, wenn die junge Frau schon anderweitig Geschlechtsverkehr gehabt hatte? 
Dieser Gedankengang mag ein Ursprung der in der Neuzeit immer wieder kon-
struierten Beziehung zwischen amobr und dem Herrenrecht der ersten Nacht 
sein, der jedoch aus den Quellen keinerlei Unterstützung erhält. 

Eine weitere Stelle des walisischen Rechts, die von den drei Momenten der 
Scham eines Mädchens handelt und diesen Momenten verschiedene Zahlungen 
anläßlich der Eheschließung zuordnet, unterstreicht den Zusammenhang zwi-
schen der Übergabe des Mädchens und der Zahlungsverpflichtung für amobr.  
Es gibt drei Momente des Schamgefühls für ein Mädchen: Der erste ist, wenn ihr Vater ihr sagt 
›ich habe dich in die Ehe gegeben‹, der zweite ist, wenn sie das erste Mal mit ihrem Ehemann 
zu Bett geht, der dritte ist, wenn sie zum ersten Mal von dem Bett aufsteht und in die Mitte der 

                                                 
392  JENKINS 1986, S. 54f. Vgl. JENKINS & OWEN 1980, S. 173. 
393  Vgl. JENKINS 1986, S. XVIIff. JENKINS & OWEN 1980, S. 161. Es ist bislang noch nicht 

möglich, den Urtyp der Handschrift des Iowerth Textes genauer zu bestimmen.  
394  Besonders die Verbindung der Abgabe mit einer Schwangerschaft fällt aus der Verbin-

dung mit der Eheschließung heraus und taucht nur in der »Iorwerth«- Fassung (§ 51, 10) 
auf. Es ist daher möglich, daß es sich um einen jüngeren Zusatz handelt. 

395  Vgl. DU CANGE 1954, unter amachyr = pretium virginitatis mit Verweis auf marcheta. 
ELLIS 1926, S. 396. 
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Leute geht. Für die Übergabe wird ihr amobr gezahlt. Für ihre Jungfräulichkeit ihr cowyll; für 
ihre Scham ihr egweddi.396  

In diesem Text steht amobr wiederum deutlich im Zusammenhang mit der Ü-
bergabe des Mädchens an den Mann durch den Vater oder die Verwandten 
anläßlich der Eheschließung. Dieses Prinzip wird durch andere Bestimmungen 
bekräftigt: »Wer immer eine Frau an einen Mann übergibt, so ist es seine 
Pflicht, das amobr für sie zu zahlen, oder er soll Sicherheiten für die Zahlung 
von ihr verlangen.«397 Hier erscheint das amobr als ein Geldwert, der untrenn-
bar zu einer Frau gehörte und vor allem bei einer Übergabe der Tochter in die 
Ehe fällig wurde. Die Zahlungspflichtigen waren in jedem Fall die Eltern oder 
der Vormund, der die Braut in die Ehe gab. Damit zeigt sich erneut eine Paral-
lele zur Zahlungsverpflichtung der Eltern für die Tochter im Baudouin de Se-
bourc.  

 
Fassen wir die Entwicklung der Heiratsabgaben auf den Britischen Inseln, 

soweit sie sich aus den bislang behandelten Quellen ergibt, abschließend kurz 
zusammen. Durch die normannische Eroberung kam es auf angelsächsischem 
Gebiet zu einer weitgehenden Standesangleichung unter der Landbevölkerung 
im 11. bis 13. Jahrhundert.398 Merchet als Heiratserlaubnisabgabe zur Kontrolle 
des Herrn über die Eheschließungen seiner abhängigen Bauern gewann an Be-
deutung, während die Funktion der Abgabe als Steuer auf die Ausstattung der 
Braut zur Ehe von dieser neuen Verwendung überlagert wurde und nur noch in 
den nördlichen und westlichen Randgebieten (Schottland, Northumbrien und 
Wales) erkennbar blieb.  

Die Interpretation der Abgabe marcheta als eine Lösegebühr für ein frühe-
res Herrenrecht der ersten Nacht hat sich möglicherweise an dieser letzteren 
und anscheinend älteren Funktion der Abgabe als Erbschaftssteuer angelehnt, 
die in keiner besonderen Verbindung zur Unfreiheit von Personen stand. Ein 
Vergleich mit Heiratsabgaben in England und Wales ergibt, daß sich dort eben-
falls Hinweise auf Zahlungen anläßlich der Eheschließung finden, die nicht in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit personaler Unfreiheit standen und die 
auf eine Besteuerung der Erbschaft oder von Güterübertragungen hinweisen. 
Dabei mögen gerade in späterer Zeit herrschaftlicher Erlaubnisvorbehalt, Kon-
trolle der Ausheirat und Besteuerung der Mitgift eng miteinander verbunden 
gewesen sein. Zugleich weist die Etymologie der walisischen Abgabe amobr 
darauf hin, daß die Steuern auf das Erbteil der Braut möglicherweise ihren 
                                                 
396  OWEN 1980, S. 49. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 69 Anm. 5; ARBOIS DE JUBAINVILLE 1905, S. 

131f. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 83ff. 
397 JENKINS 1980, S. 74. 
398 SCHNITH 1987, S. 813.  



Hochzeit und Herrschaft 171

Vorläufer in einer Besteuerung des frühmittelalterlichen Brautpreises hatten, 
der vom Bräutigam an die Braut oder ihren Vormund zur Eheschließung ge-
zahlt wurde.399 Zahlungspflichtig waren in beiden Fällen die Eltern der Braut.  

Leider besitzten wir von den Britischen Inseln keine Quellen aus dem frü-
hen Mittelalter, die über Zahlungen von unfreien Frauen an ihren Herrn anläß-
lich einer Eheschließung berichten, so daß Aussagen über eine mögliche Be-
ziehung dieser Abgaben vom Brautpreis zum Topos des Herrenrechts der ers-
ten Nacht aufgrund der Quellenlage nicht möglich sind. Wenn wir den Blick 
jedoch auf den Kontinent richten, so finden wir dort einige Hinweise auf Ab-
gaben, die zwar nur von unfreien Muntlingen eines Herrn zu zahlen waren, 
aber interessante Parallelen zu den schon besprochenen Abgaben und Steuern 
aufweisen. 

Die Legende vom Lösegeld für die Brautnacht  
im heutigen Belgien und den Niederlanden 

Eine Urkunde, die eine Hochzeitsabgabe mit dem Namen badimonium er-
wähnt, hat im 17. Jahrhundert Anlaß zu der Annahme gegeben, es hätte im 
heutigen Belgien in heidnischer Zeit ein jus primae noctis gegeben.400 Die 
BOLLANDISTEN erklärten die in dem Testament des im Jahre 977 verstorbenen 
Grafen Eilbert genannte Abgabe im Sinne einer Ablösegebühr für ein früheres, 
heidnisches Herrenrecht der ersten Nacht.401 In mehreren Ortschaften der Nie-
derlande, Frieslands und Deutschlands habe eine gleichnamige Abgabe bestan-
den. In diesem Zusammenhang benutzten die Redakteure der Acta Sanctorum 
1675 erstmalig den Ausdruck jus primae noctis, um die Funktion des Heirats-
zinses als Lösegebühr für die erste Nacht näher zu kennzeichnen.402  
                                                 
399 Vgl. KARRAS 1994, S. 23f., die auf die implizierte symbolische Bedeutung des Erwerbs 

sexueller Kontrolle über die Frau bei einem Ursprung dieser Heiratsabgaben im Braut-
preisgeschäft des frühen Mittelalters hinweist.  

400  SCHMIDT 1881, S. 103, Anm. 2: ActaSS 30. Aprilis, Bd. 3 S. 821f. »Constituit praeterea 
quatenus ex his duabus partibus et potestatibus, quasi gens una et populus unus, sibi invi-
cem familiae haererent, et sine exactione contrarii et bathinodii quaestu Florinensis homo 
ex Walciodorensi potestate mulierem sumens, legitime sibi parem ducat; sicut versa vice 
similiter Walciodorensis, de Florinensi potestate mulierem sumendo, faciet.« Vgl. HAILES 
1779, Bd. 1 S. 321; BONNEMÈRE 1856, Bd. 1 S. 59. 

401  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 107. 
402  »Constituit praeterea quatenus ex his duabus partibus et potestatibus, quasi gens una et 

populus unus, sibi invicem familiae haererent, et sine exactione contraria et bathinodii 
quaestu Florinensis (Anm. b: Bathinodium, vereor ut recte scriptum; et e pro a 
substituens, intelligo quod nos leniori dialecto Bed-nood possemus dicere, quo 
significetur redimendi concubitus sive lecti necessitas: quae inter servos glebae ut vocant 
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Dieser Gedanke einer Verbindung zwischen den Abgaben zinspflichtiger 
colonen (im Gegensatz zu servi) anläßlich einer Eheschließung und dem 
Herrenrecht der ersten Nacht war jedoch nicht neu. Wiederum ist es Hector 
BOETHIUS gewesen, der im Zusammenhang mit dem legendären Gesetz des 
Königs Evenus von einer Abgabe berichtete, die als Ablösung des Herrenrechts 
in einem Ort in der Nähe von Löwen gezahlt werde. Obwohl er den Namen der 
Abgabe nicht erwähnt, so ist es doch wahrscheinlich, daß er die oben genannte 
dabei im Sinne hatte.403 Auch andere Schriftsteller berichten über diesen angeb-
lichen Ursprung von Heiratsabgaben in dem Gebiet der heutigen Niederlande. 
Adrian PARS meinte 1697, daß es eine Abgabe mit der Bezeichnung »Braut-
geld« in Schagen, Suidwijk, Voshol, Sluipwijk, Tempel, Roon, Kortgene und 
verschiedenen anderen Herrschaften gegeben habe, die eine Lösegebühr für 
das Recht auf den ersten Beischlaf mit den Bräuten der Bauern gewesen sei.404 
In einer dreißig Jahre später von Pieter van der SCHELLING herausgegebenen 
Sammlung über das holländische Lehnrecht wird ebenfalls in diese Richtung 
argumentiert.405 Karl SCHMIDT hat 1881 alle diese Berichte unter Hinweis auf 
die damals schon weit verbreitete Legende vom Recht des schottischen Königs 
                                                                                                                                 

[quales etiam in Belgio olim erant rustici et adhuc multi sunt in Frisia et Germania] et 
dominos eorum intercedebat. Hujus juris vestigia adhuc variis in pagis apud nos durant, 
ubi rustici dato pretio a fundi domino redimere jus primae noctis dicuntur. Quamvis enim 
lex Christiana foedum avitae gentilitatis abusum sustulerit, quo primus concubitus 
dominus deferebatur; remansit tamen jus certi nummi, a sponso pendendi in dominii 
agnitionem; et mutato jure quatenus erat religioni contrarium, manet significatio juris 
antiqui in solo modo loquendi.) homo ex Walciodorensi potestate mulierem sumens, 
legitime sicut sibi parem ducat; sicut versa vice similiter Walciodorensis, de Florinensi 
potestate mulierem sumendo, faciet.« ACTA SS 30. April, Bd. 3, 1866, S. 830f.: De S. Fo-
rannano. Vgl. DU CANGE 1954, Bd. 1, S. 603; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 79ff.; 
SCHMIDT 1889, S. 2038. 

403  Vgl. oben S. 142. 
404 »En van den wonderlijkste Voorregten waar van men leest, dat enige oude Heerlijkheden 

in ons Land souden gehad hebben, is dat van de eerste Bijslaap bij de Bruiden, dewelke 
aldaar trouden, ook genannt, het Bruidgeld. Gelijk dat soude geweest sijn, in de Heerlijk-
heden van SCHAGEN, SUIDWIJK, VOSHOL, SLUIPWIJK, TEMPEL, ROON, KORTGENE ens. als 
mede verscheide andere, die op de Gravelijksheids Rekenkamer soude kunnen werden 
opgesogt, het welk de Staten hebben doen afkopen met een seker stuk Gelds, aan den 
Heer van jeder plaats te betalen. Pr. de NEIN, Lusthov der Huwelijken. Men leest ook van 
Heren in Duitsland, die dat Voorregt gehad hebben. Dar sijn Heidense Volkeren, die dat 
Regt, oft liever onregt, gegeven hebben aan hare Koningen. Gelijk de Indianen aan haar 
Bramines en Priesteren.« PARS 1697, S. 182. Mit »Staten« sind die Behörden der einzel-
nen Provinzen gemeint. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 109; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 82. 
Bezüglich des Herrenrechts in der Ortschaft Kortgene vgl. SMALLEGANGE 1696, S. 621. 

405 SCHELLING 1727, Bd. 1, S. 142-150, § 12-17. Vgl. zur Kritik seiner Auffassung LOON 
1745, S. 158-168. 
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Evenus als unbegründet zurückgewiesen.406 In der Perspektive der neueren For-
schung und den Erkenntnissen über die Verbreitung einer mündlichen Traditi-
on der Beziehung zwischen Heiratsabgaben und einem früheren Herrenrecht 
der ersten Nacht schon in spätmittelalterlicher Zeit ist eine solche Zurückwei-
sung der Legende problematisch.407 Sie wird um so schwieriger, wenn man die 
Funktion der Heiratsabgabe mit der Bezeichnung vadimonium genauer unter-
sucht.  

v/badimonium 

Im Bereich der heutigen Beneluxstaaten gab es nachweislich seit dem 9. Jahr-
hundert einen Heiratszins mit dem lateinischen Namen badimonium, bathimo-
nium oder vadimonium, der anläßlich der Eheschließung fällig wurde. Der 
Grund für diese Bezeichnung einer Abgabe anläßlich der Eheschließung mit 
einem lateinischen Begriff, der für die Rückzahlungsverpflichtung einer Bürg-
schaft verwendet wird, war bislang nicht ersichtlich. Der Begriff scheint auf 
den ersten Blick nicht in den Quellenkontext zu passen.408 Untersuchen wir 
zunächst die Funktion dieser Abgabe. Sie wurde im Urkundenbuch der Abtei 
St. Peter zu Gent mit den folgenden Ausdrücken umschrieben: in matrimonia 
copulatione, in copula conjugali, pro copulatione conjugii, in matrimonio vel 
copulatione, in matrimonii copulatione, cum se matrimonio copularentur oder 
copulaverint, si vero eam matrimonio vel vinculo conjugali sociarii contigerit, 

                                                 
406 »Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war eine solche Sage nicht auffallend. Sie 

würde ein erhebliches Interesse nur dann haben, wenn wenn sie schon vor der Zeit von 
Hector Boethius entstanden wäre.« SCHMIDT 1881, S. 110. Tatsächlich erwähnte schon 
BOETHIUS eine solche Sage für Abgaben, die in der Nähe der Stadt Löwen anläßlich der 
Eheschließung gezahlt wurden. Vgl. oben Anm. 278. 

407 Hierbei fällt besonders ins Gewicht, daß es eine heute verlorene mittelniederländische 
Fassung des Baudouin de Sebourc gegeben hat. Diese Fassung mag für eine größere 
Verbreitung der Dichtung und damit auch der Erwähnung des Herrenrechts der ersten 
Nacht in diesem Sprachbereich gesorgt haben. Siehe oben Anm. 235. 

408  Vgl. HW 1987, S. 633 mit der Bedeutung vadimonium als a) Beddemund, b) Wette c) 
Friedensgeld; BRUNNER 1911, S. 13, der vadimonium von der Bezeichnung der Muntge-
bühr, die bei der Verlobung durch einen Wettvertrag (vadium) versprochen wurde, ablei-
tete. Vgl. auch AMIRA 1911. SCHMIDT 1881, S. 103f. meint, das Wort bathinodium erin-
nere an badimonium, vadimonium oder beddemund. Er erwägt auch eine Ableitung aus 
»bat« (Nutzen) und »Nod« (Genosse). Die Ableitung aus »Bed-nood« im Sinne eines 
Herrenrechts der ersten Nacht lehnt er ab. BALON 1972, S. 1071 nennt unter dem Stich-
wort bathmonio zwei unterschiedliche Bedeutungen: a) châtiment par le bâton und b) mi-
se en demeure (Zahlungsaufforderung). Als Belegzitat dient eine Urkunde aus dem Jahre 
1098: »censum autem uos denarios singulis annis instituimus et pro badimonio sex, post 
obitum vero duodecim similiter delegavimus«. 
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si forte nuptialii sociaretur conjugio, si viro jucta fuerit, ad copulam marita-
lem, cum nupserint, in nuptu, in matrimonii contractione, pro licentia contra-
hendi oder maritalis oder maritandi, pro matrimonio jungendo.409 Bei der ü-
berwiegenden Zahl der Ausdrücke wird sprachlich auf den Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Abgabe, nämlich anläßlich der Eheschließung, abgehoben. Es be-
steht kein direkter Bezug zur Erlaubnis des Herrn für die Eheschließung. Daß 
die eigentliche Bitte um Erlaubnis, d.h. die Kontrolle der Eheschließung, nicht 
immer im Vordergrund stand, ergibt sich auch aus einer Urkunde des 11. Jahr-
hunderts aus St. Peter, in der es heißt: »Wenn sie heiraten will, muß sie nicht 
um Erlaubnis bitten, aber als badimonium 6 d. bezahlen.«410 Das Wesentliche 
war hier nicht die Erlaubnis, sondern die Zahlung der Abgabe in der gewohn-
heitsrechtlich festgelegten Höhe.411 Doch warum wurde diese Abgabe als eine 
Zahlungsverpflichtung bezeichnet, die sich auf eine Bürgschaft bezog? 

Die frühesten Hinweise auf Heiratsabgaben mit der Bezeichnung badimoni-
um finden in Selbstergebungen von freien Frauen an Klöster seit dem 9. Jahr-
hundert. So hatte der Abt des Klosters Saint-Pierre in Gent das Recht auf eine 
badimonium genannte Abgabe in Höhe von 6 d. von einer gewissen Synegilde 
und deren Kindern.412 Ebenso ergab sich die Freie Regnewig demselben Klos-
ter und verpflichtete sich, einen jährlichen Zins von 2 d. »propter mundiburdi-
um«, also wegen der Schutzherrschaft, zu zahlen. Wenn sie jedoch heiraten 
würde, hätte sie pro badimonio 6 d. und beim Sterbefall 12 d. zu geben.413 Hö-
here Abgaben wurden demgegenüber bei Freilassungen aus der Knechtschaft 
in die privilierte Wachszinsigkeit erhoben, was wiederum auf einen grundsätz-
lichen Unterschied zwischen derartig wirtschaftlich motivierten Abgaben und 
den Rekognitionszinsen der Wachszinsigen hindeutet.414 

                                                 
409  VANDERKINDERE 1897, S. 34f.  
410  1031-1034: »cum se copulari vellet, nullam licentiam quereret, sed pro badimonio sex 

denarios solveret.« VANDERKINDERE 1897, S. 37 Anm. 1. 
411  Vgl. MASSIET DU BIEST 1927, S. 674. VERRIEST 1910, S. 203. 
412  »cum matrimonio se colpularent, pro badimonio se solverent sex denarios« GILLIODTS-

VAN-SEVEREN 1883, Bd. 2, S. 494, Anm. 2.  
413  Selbstergebung aus den Jahren 877-882: Temporibus Ludovici regis quaedam femina 

nomine Regnewig, libera cum esset, tributariam se esse constituit, ut ibi annis singulis 
propter mundeburdem in censum solveret denarios duos ... et cum se in matrimonio copu-
lasset pro badimonio solveret denarios sex, post ejus quoque de hac luce decessum de 
collaboratu suo valente denarios duodecim. FAYEN 1906, S. 125. Vgl. BRUNNER 1911, S. 
6 Anm. 1. 

414  FAYEN 1906, S. 126: (888-898) »Temporibus Odoni regis Trutpertus presbiter donavit ad 
mensa fratrum mancipium unum nomine Regenaldum, ut annis singulis dare debeat ... 
denarios quatuor et si nupserit, in suum redimentum solidum unum et cum de hoc seculo 
migraverit, recipiat prepositus in elemosina nostra val. solidos III.«; (923-936): »Hatheri-
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Ähnliche Verpflichtungen übernahm eine Freie namens Bertha bei ihrer 
Selbstverknechtung »manus libertatis et absque terrore ullius domini« in die 
familia des Klosters Crespin im Jahre 1009.415 Bertha versprach die Zahlung 
einer Rekognitionsgebühr von 2 d., darüber hinaus jedoch sollte sie keinem 
anderen placitum (Gericht), keinem vadimonium, keinem servitium (Dienst) 
verpflichtet sein und unter keiner anderen Gerichtsherrschaft (advocatiam ali-
quam) stehen, ausgenommen einer Hochzeitsabgabe (maritalis licentia) von 6 
d. und einer Sterbefallgebühr von 12 d. Die Höhe der Abgabe deutet darauf 
hin, daß sie synonym mit der in anderen Quellen als vadimonium oder badimo-
nium bezeichneten Hochzeitsabgabe war. Heiratszins und vadimonium konnten 
also durchaus verschiedene Momente bezeichnen. Manchmal jedoch wurde der 
Begriff im Sinne einer Hochzeitsabgabe gebraucht. 

Warum hat die Abgabe mit dem Namen badimonium in der Neuzeit den 
Verdacht auf sich gezogen, ursprünglich ein Lösegeld für das Recht des Herrn 
auf die erste Nacht mit der Braut zu bezeichnen? Es steht zu vermuten, daß 
sich ebenso im Fall der culage die Assoziation auf den Namen der Abgabe 
zurückführen läßt. Doch bislang ist es nicht gelungen, eine befriedigende Er-
klärung für die Bezeichnung von Heiratsabgaben als Bürgschaftsverpflichtung 
(vadimonium) zu geben. Ein solcher Name deutet darauf hin, daß die Frau oder 
ihre Eltern eine Bürgschaft vom Herrn bekommen hatte, die sie nun anläßlich 
der Hochzeit zurückzahlen mußten. Doch um welche Bürgschaft handelte es 
sich hierbei, und wieso sollte die Rückzahlung zur Hochzeit fällig werden?  

Leider lassen uns die Quellen der Region in dieser Frage wiederum im 
Stich. Eine langobardische Urkunde des frühen Mittelalters allerdings scheint 

                                                                                                                                 
us donavit temporibus Rodulfi regis ad mensam fratrum mancipiis duos ... ut annis singu-
lis ... persolvent denarios IV, in badimonio denarios VI et post obitum eorum denarios 
XII« DERS. S. 89 (981); »cum his mancipiis ... singuli ad IV denarios in censu ... XII in 
badimonio, V solidos post obitum« DERS. S. 90 (982): »ad duos denarios in censu, VI in 
badimonio, XII post obitum;« und DERS. S. 91 (983). 

415  »Talia cogitans, pro redituro fenore vite celestis, per manus libertatis et absque terrore 
ullius domini, trado meipsam ego Berta, coram plurima idoneorum testium multitudine, 
domino Deo advocato et sancto Landelino confessori, in loco Crispinium vocato, super 
fluvium Hum constructo, non ut quilibet domini suos suasque tradunt famulos ac famulas, 
sed qualiter se sponte offerunt liberi vel libere sanctorum Dei sancto altari; eo tenore et ea 
lege ut, annis singulis, ego et exitura de me progenies, sive sit vir sive femina, in festivita-
te ejusdem sancti, super sacrum altare ipsius duos persolvat denarios et ultra hunc si quis 
sit qui requirat, neque placitum neque vademonium, neque servitium, nec advocatiam ali-
quam, nisi quod pro maritali licentia persolvant VI denarios et pro mortua manu XII; et si 
absque liberis quisquam mee sobolis postere mortuus fuerit, omnis substantia ejus eccle-
sie remaneat.« DUVIVIER 1865, S. 364. Vgl. BRUNNER 1911, S. 7. 
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mir in der Lage zu sein, den Grund für die Bezeichnung dieser Abgaben als 
Bürgschaftsverpflichtungen zu erhellen.  

Es handelt sich bei dieser Quelle um eine Urkunde aus der ersten Hälfte des 
8. Jahrhunderts, die besonders wichtig für die Frage des Ursprungs der Hei-
ratsabgaben einer unfreien Braut bzw. ihrer Eltern an ihren Herrn erscheint. Sie 
erinnert an die Selbstverknechtungen freier Frauen an Klöster in späterer Zeit, 
spricht jedoch von der Zahlung eines mundiums an eine freie Frau anläßlich 
einer Eheschließung mit einem Unfreien eines weltlichen Herrn. In dieser Ur-
kunde, die auf den 12. Mai 721 datiert und in Piacenza ausgestellt wurde, er-
klärt die freie Frau Anstruda, daß sie von den Brüdern Sigirado und Arochis 
drei solidi in Gold als mundium (pro stato meo) aufgrund ihres Standes erhal-
ten habe, weil sie einen Unfreien dieser Brüder geheiratet hatte. Dies, so fährt 
die Urkunde fort, geschehe freilich aus dem Grund (ea vero scilicit rationem), 
daß sie vom heutigen Tage ab in der Munt der genannten Brüder bleibe, so wie 
auch die anderen Muntlinge derselben, und sich nicht zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt dieser Munt wieder entziehe, sondern ihr Leben lang immer darin 
verbleibe. Wenn aus dieser Ehe Söhne oder Töchter hervorgingen, so sollten 
die Söhne ebenfalls auf immer in der Munt der Brüder oder ihrer Erben 
verbleiben. Die Töchter aber, welche geboren würden, sollten jede einzelne, 
wenn sie sich verheiraten, ihr mundium pro Kopf (den genannten Brüdern bzw. 
ihren Erben) zurückzahlen, so wie es der oben genannten Mutter gegeben wor-
den ist.416 Auffallend an diesem Text ist u.a. die akzentuierte Begründung für 
die Zahlung des mundiums an die Frau: Es soll nur zum Zwecke des Erwerbs 
der Muntherrschaft über die Frau gezahlt werden. Schon diese Formulierung 
legt nahe, daß üblicherweise auch andere Rechte durch eine solche Zahlung 
erworben wurden. 

                                                 
416  »Qua constat me accepissit et in praesenti accepi ad Sigirad et Arochis, viris deuotis ger-

manis, ciuis Sepriasca, hauitaturis loc(um) qui dicitur Campeliune, mundio pro stato meo 
auri solid(os) n(umero) tres, pro eo quod seruus uester in coniugio tuli; ea uero scilicit ra-
tionem, ut ab h(o)d(ierna) d(iae) in mund(io) s(upra)s(crip)tis Sigirado et Arochis perma-
neat, sicut et alias Mundiatas ipsor(um), nec ullum umquam tempore se possit iam dicta 
Anstruda de ipsor(um) mund(io) subtraere; sed, ut supra dicemus, ab hac diae diaeb(us) 
vitae meae semp(er) quem in mund(io) Sigirat et Arochis uel ab heredib(us) ipsor(um) 
p(er)manere deueant. et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint, mascolini uero 
semp(er)quem in uestro mund(io) p(er)maneant, feminas uero, qui nata si fuerint, quando 
ad maritum ambolauerit, dit unaquis mund(ium) suum p(er) caput sicut in s(upra)s(crip)ta 
genetricim ipsor(um) datum est. Et si forsitans iam sepia dicta Anserada, de ipsor(um) 
s(upra)s(crip)tor(um) mund(io) subtraere uoluerit, non haueat licentia, sed ab hac diae 
praenominatis Sigirat et Arochis uel ipsor(um) heredis, quoco in tempore exire uoluerit, 
conponat uobis uel ab heredib(us) uestris auri solid(os) decim;«. SCHIAPARELLI 1929, Bd. 
1, S. 105f. Vgl. TUNZELMANN VON ADLERFLUG 1897, S. 33, Anm. 1. 
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GUÉRARD erwähnte diese Quelle in seiner umfangreichen Vorrede zur Edi-
tion des Polyptychon des Abbé Irminion 1844 und schrieb: »Man sieht in den 
Urkunden der Zeit König Liutprands, daß, wenn freie Frauen sich mit unfreien 
Männern verheirateten, das mundium oder die Vormundschaft dieser Frauen an 
die Herren ihrer Ehegatten überging, und daß diese Herrn diesen Frauen, oder 
den Personen, unter deren Vormundschaft sie bis zur ihrer Heirat gestanden 
hatten, 2 oder 3 sous in Gold als Preis für ihr mundium zahlten. Die Töchter, 
die aus diesen Ehen geboren wurden, waren gehalten, wenn sie ihrerseits heira-
teten, ihrem Herrn oder dessen Erben das mundium, das für ihre Mutter gezahlt 
worden war, zu erstatten.«417 

Es erscheint gewagt, aus dieser vereinzelt stehenden Urkunde langobardi-
scher Provenienz weitergehende Schlüsse auf den Ursprung von Heiratsabga-
ben in verschiedenen europäischen Regionen zu ziehen, die noch Jahrhunderte 
später üblich waren und in einem funktional völlig anderen Zusammenhang 
gestanden haben. Doch erklärt das Beispiel der langobardischen Quellen zum 
ersten Mal plausibel die Bezeichnung von Heiratsabgaben als Bürgschaftsver-
pflichtung in den oben zitierten Quellen aus späterer Zeit. Zudem gestattet die 
Urkunde Einblick in das Problem der Dotalehe eines Unfreien mit einer freien 
Frau. Dies war eine rechtlich problematische Beziehung, die für das frühe und 
hohe Mittelalter nicht nur in Oberitalien zu finden ist. Ich möchte einige dies-

                                                 
417  Vgl. GUÉRARD 1844, S. 403; MOLITOR 1944, S. 120. In einer weiteren Urkunde aus dem 

Jahre 735 über den Empfang von 2 s. und 3 tremissen als Preis des mundiums einer ur-
sprünglich freien Frau namens Scolastica durch den Bruder (Johannes) wird den Brüdern 
Sigirado und Arichis zugesichert, daß das mundium von diesem, seinem Bruder Larzarus 
oder ihren Erben in doppelter Höhe zurückgezahlt werde oder sie eine andere mancipia 
zu übergeben hätten, falls jemand anderes (de publico) den Brüdern die Frau wieder strei-
tig mache. »In Christi n(omine), rignante domno nostro Liutprand uiro excel(entissimo) 
rige, anno rigni eius uigisimus tertio, tertio kalendas) februaria, ind(ictione) tertia; 
fel(iciter). Scripsi ego Lazari(us) u(ir) r(eligiosus) cl(ericus) basilice S(an)c(t)i Iohannis 
Aniasce hoic cartola de accepto mundio, rogadus et pedidus ad Iohannace u(iro) d(euoto) 
filios q(uon)d(am) Laurenti conmanente in uico Cadelo. Costas it accepisse, secudi et in 
prisentia coram testium et accepet ad te Sigherado et ad Arichisso germanis accepit auri 
sol(idos) no(mero) duos et uno trimisse fenidum pretio mundium pro mancipio numine 
Scolastica filias Laurenti, et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe. et repromitto me ego 
q(ui) s(upra) Iohannaci ipsa s(upra)s(crip)ta Scolastica sorure mea ab omne homine de-
fensare et de puplico et de omne homine; et si minime defensare poduaerimus aut ego aut 
meis haerites ipsa s(upra)s(crip)ta Scolastica, [tu]nc uiro conpuna ego Iohannaci aut meis 
haerites ad uus Sigherad et Arighisso et ad uestris haeri[tes] duplo mundium uel mancipio 
aut c(um) agnitione eius; et cartola de accepto mundio in sua maneat [fi]rmidatem, 
st(i)p(ulatione) sp(onsione) soll(emni) interposido. Facta cartola in fundo Campiliunis, 
diae, rigni et ind(ictione) s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).« SCHIAPARELLI 1929, Bd. 1, S. 
175ff.; vgl. TUNZELMANN VON ADLERFLUG 1897, S. 33, Anm. 1 mit der Datierung 795. 
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bezügliche Erörterungen jedoch auf das folgende Kapitel verschieben und nun 
zunächst noch eine weitere Heiratsabgabe Unfreier aus dem niederdeutschen 
Sprachbereich untersuchen, die durch ihren Namen ebenfalls auf einen Ur-
sprung aus frühmittelalterlichen Zahlungen für ein mundium hinweist.  

bedemund 

»Über das Bede-Muth oder Bette-Munds Recht habe ich, alles Suchens ohn-
geachtet, noch nichts gelesen, welches mir Genugthuung verschafft hätte.« 
Diese Feststellung aus F. Gotthelf PIPERs »Gedanken vom Bedemuths- oder 
Bette-Munds-Rechte« aus dem Jahre 1761 trifft durchaus auch heute noch den 
Stand der Forschung.418 Die Bedeutung dieser in Westfalen, Friesland und Thü-
ringen verbreiteten Hochzeitsabgabe anläßlich der Entjungferung, Schwänge-
rung oder Verheiratung einer unfreien Frau konnte bislang ebenso wenig wie 
die Abgaben pro vadimonium/badimonium erklärt werden. G. DROEGE defi-
niert im LexMA ohne Angaben von Quellen bedemund als Pendant zur forma-
riage.419 Für A. ERLER war der bedemund eine Form des maritagiums im Sinne 
einer Abgabe an den Herrn.420 Am ausführlichsten und mit vielen Quellenbele-
gen äußert sich das Deutsche Rechtswörterbuch. Danach wurde die Bezeich-
nung bedemund für eine Abgabe in vier verschiedenen Zusammenhängen ge-
braucht: 1) als Heiratzins an den Grund- oder Landesherrn; 2) als Buße für 
außerehelichen Beischlaf und 3) als jährliche Abgabe sowie 4) als Todfallab-
gabe.421 

Die älteste Quelle, die bedemund erwähnt, stammt aus dem Mühlhausener 
Urkundenbuch aus der Zeit nach 918 und kennt die Beschränkung der Abgabe 
auf Frauen unter dem dreißigsten Lebensjahr: »Die mancipia bezahlen, wenn 
sie vor ihrem dreißigsten Lebensjahr heiraten, eine Abgabe, die im allgemeinen 
als beitemunt bezeichnet wird und 5 s. beträgt oder aus ihrem besten Kleid be-
steht.«422 Die Höhe der Abgabe scheint festgelegt zu sein und spezifisch auf 

                                                 
418  Vgl. zur bisherigen Forschung: MAURER 1863, Bd. 3, S. 168; SCHMIDT 1881, S. 125ff.; 

BERNARD 1919, S. 189; WIESSNER 1934, S. 157; SORLIN 1987, S. 81; HW 1987, S. 65. 
Am ausührlichsten und mit vielen Beispielen äußert sich SCHMIDT 1881, S. 125.  

419  LEXMA, Bd. 1, S. 1782. 
420 HRG 1984, Bd. 3, S. 279f. unter maritagium. 
421 DRWB, Bd. 1, S. 1343. 
422  DRWB, Bd. 1, S. 1343; »solvant mancipia antequam nubant censum intra XXX annorum 

spatium, qui census vulgariter beitemunt nuncupatur et est numerus quincque solidorum 
vel optimam vestem eius«. Darauf bezieht sich wahrscheinlich ANTON 1800, Bd. 2, S. 
229. (Verweis auf Schannat, summar. Trad. Fuld., S. 293.): »Die Abgabe Bettemund oder 
Bedemund, die vorzüglich von den Frauen der freien Zinspächter gezahlt werden mußte, 
wurde von den Frauen, wenn sie zumal wegheirateten, von den Manzipien, bevor sie sich 
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ihre Funktion hinzudeuten. Dabei fällt die Nähe zum Gewandfall auf, dem 
Pendant zur Besthaupt oder Todfallabgabe des Mannes, die sich aus der Alter-
native zwischen Geld- oder Naturalabgabe ergibt. »Wo immer ... zwei Eigen-
leute der Kirche ... zusammenkommen werden mögen, ... geben sie 5 ½ s., was 
gewöhnlich bedemunt heißt«, steht im Hamelner Urkundenbuch in einer Quel-
le aus dem Jahre 1237.423 Bei der Eheschließung mußte nach lokaler Gewohn-
heit in Delbrück 1415 dem Bischof oder seinen Amtleuten »vor eynen Bedde-
mund« ein Geldsack mit 5 s. übergeben werden. Wenn jemand eine Jungfrau 
entführte oder verführte und sie ihrer »joncfrowliken Ere« beraubte, der sollte 
nach alter Gewohnheit ebenfalls bezahlen.424 Auch um 1500 hatte sich erstaun-
licher Weise die Höhe der Abgabe immer noch erhalten: »betemont ist, wan 
man ein jungfrawe aus dem dorf hinweg fürdt, von ieder 5 schilling«.425 Ver-
gleicht man die Höhe anderer Abgaben aus anderen europäischen Regionen, so 
ergibt sich ein erstaunlicher Befund: In Wales zahlte man um 1393 das amobr 
bei Verheiratung, Entführung oder Entjungferung eines Mädchens, für die 
Tochter eines freien Mannes in der Höhe von 5 s. und für die Tochter eines 
Bauern in der Höhe von 2 s.426 Die sokemen und nativi aus Peterborough muß-
ten für ihre unzüchtigen oder deflorierten Töchter 5 s. und 4 d. als merchet 
zahlen.427 In einem aveu aus der Herrschaft Orglandes in der Normandie aus 
dem Jahre 1454 findet man: »So oft jemand von meinen Leuten zu Goué heira-
tet, schulden sie mir unter anderem einen Kuchen zum Preis von 5 s. oder 5 s. 
für den Kuchen.«428 Und schließlich betrug das Lösegeld für das jus primae 
noctis an den Meier zu Mauer bei Zürich 1543 ebenfalls 5 s. und 4 d.  

Bruno SCHMID, dem meines Wissens als erster die Übereinstimmung der 
Höhe der Abgabenzahlung auffiel, meinte diesbezüglich: »Daß man in der 

                                                                                                                                 
verehelichten, bis zum dreißigsten Jahr gefordert. Sie bestand aus 5 s. oder dem besten 
Kleide. Man konnte sich von der Abgabe durch Übergabe von Äckern losmachen.« 

423  DRWB, Bd. 1, S. 1343; »ubicunque ... duos homines ecclesiae ... collegiati fuerint ... 
dabunt quintum dimidium solidum, quod vulgariter sonat bedemunt.« 

424  KINDLINGER 1819, S. 546f. »§ 7, ltem wan man eyne Echtescap maket, de sollen dan na 
Wontheit des Landes tor Delbrüge eynem Bisscope eder sinen Amptlüden geven vyff 
Schillinge vor eynen Beddemund, unde sees Verlinge vor eynen Büdel, dair men dat Gelt 
insteke, dair mede sal men der Heren Vulbord hebben. Entwedeme eder verofede jemand 
eyne Joncfrouwen, unde beneme der er joncfroweliken Ere, de sal dat betteren na alder 
Wonheit.«§ 8 handelt vom Besthaupt. 

425  DRWB, Bd. 1, S. 1343. 
426  SCHMIDT 1881, S. 71f. Anm. 4. Vgl. auch oben Anm. 344. 
427  Vgl. oben Anm. 345.  
428  DELISLE 1851, S. 73, SCHMIDT 1881, S. 93 Anm. 2, 3 u. 4: Urk. v. 1454, »ltem, toutes et 

quantesfois que aucun de mes hommes du siège de Goué se marient, ilz, entre autres cho-
ses, me doivent ung gasteau du pris de cinq solz tournois ou cinq solz pour ycelui.« 
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Grundherrschaft Fraumünster völlig unabhängig und zufällig auf den gleichen 
Geldbetrag gekommen wäre wie in Schottland, klänge doch etwas allzu un-
glaubhaft.«429 Eine Erklärung für diese auffallende numerische Übereinstim-
mung der Abgabenhöhe hatte er jedoch nicht. Weitere Beispiele erhärten den 
Verdacht: »Im Amt Senlis, Bürgermeisterei Auge, in einer Ortschaft Namens 
Bratheuil, sind einige Leibeigene in der Lage, daß bei ihrer Verheiratung der 
Herr die erste Nacht mit der Frau des Leibeigenen schlafen muß; jedoch läßt 
ihn der Herr frei davon für fünf sous«. Dieser Text, der noch ausführlich im 
folgenden Kapitel zu erörtern sein wird, setzt die Lösesumme für das jus pri-
mae noctis wiederum auf 5 s. fest. In Lariviere Bourdet (1419) waren es 6 s. 
und eine Schweinehälfte, die als Lösegeld für das jus primae noctis gefordert 
wurden.  

Erstaunlich ist zunächst die teilweise feststellbare Kontinuität in der Höhe 
der Abgabe von 5 s. seit dem zehnten Jahrhundert sowie ihre überregionale 
Verbreitung.430 Wenden wir uns zunächst der Höhe der Abgaben zu. Im Cou-
tumier des Ponthieu findet sich die Bestimmung, daß die Herren dieser Gegend 
nur Abgaben bis zu einer Höhe von 5 s. 4 d. erheben durften, wenn sie als 
Rechtsgrundlage für diese Abgaben keine schriftlichen Nachweise besaßen.431 

                                                 
429  SCHMID 1963, S. 283. Der Vergleich mit Schottland bezieht sich auf das Zitat der spani-

schen Rechtsgeschichte von MARICHALAR & MANRIQUE (1869, Bd. 6 S. 68 ) bei 
SCHMIDT, der 1881, S. 90 geschrieben hatte: »Sie meinen, in England habe unter dem 
Namen marcheta das Recht gegolten, die jungfräuliche Keuschheit zu verletzen; durch 
König Evenus nämlich sei den Grundherren die Brautnacht eingeräumt worden; doch sei 
dies Recht ›sehr bald‹ verschwunden; denn König Malcolm III. habe es im Jahr 1090 un-
ter der Bedingung aufgehoben, daß der Bräutigam dem Grundherrn fünf Schillinge und 
vier Pfennige zahlte oder dafür Sicherheit leistete. Seitdem besteht in England die Ge-
wohnheit, das Recht abzulösen, doch ist die Ablösungssumme eine verschiedene, nach 
dem Vermögensstand der Brautleute. Zur Zeit Heinrichs III. hatte die Abtei Abbendon 
das Recht der marcheta; der Bräutigam löste es ab mit einer Summe, die der Abt festsetz-
te.« 

430  WIRTZ 1961, S. 289 Anm. 2, führt einige Abgabenverpflichtungen von Unfreien aus der 
Gegend von Tielt in Flandern aus dem Jahr 1365 zum Beleg für die These an, daß gewis-
se Schichten von Unfreien im Spätmittelalter aus von weltlichen Herrn verknechteten 
Sainteurs bestanden hätten. Die Abgaben waren auf 4 d. Jahreszins, 5 s. für die Ehe-
schließung und Besthaupt bzw. 2 d. Jahreszins, 6 s. bei der Eheschließung und 12 d. beim 
Sterbefall festgelegt.  

431  DUCHESNE 1766, S. 208: »Coutumes locales de Abbeville: V; Création d’hypotheque sur 
chose cottière, sans le consentement du Seigneur – Ils ne peuvent pas enfin prétendre, en 
cas de vente, de droits seigneuriaux ou quint denier, comme dans la coutume générale, à 
moins qu’ils soient pour cela fondés en titres particuliers, mais seulment huit blancs, va-
lant trente deux deniers tournois, selon l’article 17 ci-après pour la désaisine, et autant, 
c’est a dire, huit blancs encore pour la saisine, ce qui fait en tout cinq sols quatre deniers, 
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Möglicherweise stellte die Summe von 5 s. 4 d. im späten Mittelalter nicht nur 
im Ponthieu eine Obergrenze für geringfügige fiskale herrschaftliche Ehren-
rechte dar. Doch wäre dies eine ausreichende Erklärung für das Auftauchen 
von Abgaben anläßlich der Eheschließung in dieser Höhe in den unterschied-
lichsten Regionen Europas? Als gemeinsame Bezugswährung kommt in die-
sem Fall nur der alte fränkische solidus zu 12 d. in Betracht.432 Die vergleichba-
re Höhe bestimmter Heiratsabgaben der Brautseite an den Herrn in verschiede-
nen Regionen Europas ist möglicherweise auch ein weiterer Hinweis auf einen 
funktional analogen Ursprung der Abgaben anläßlich der Eheschließung einer 
Tochter oder ihrer Entjungferung.  

Die zweite Bedeutung des bedemunds als Strafgebühr für unehelichen Se-
xualverkehr ist seit dem 12. Jahrhundert belegt. In einer Urkunde aus dem Jah-
re 1120 liest man: »wenn jemand aber ohne legitimes Beilager mit jemandem 
zusammengegeben worden ist, mag er eine Strafe, die häufig beddemund ge-
nannt wird, an den oben genannten Hof zahlen.«433 In einer Urkunde des Jahres 
1166 aus dem Kloster Liesborn in Westfalen wird vom »beddemunt« als nupti-
alia commoda, als das zur Hochzeit gehörige, gesprochen.434 Diese Bezeich-
nung, in ihrer eigentümlichen Entsprechung eines Ausdrucks in einem Brief 
Papst Gregors des Großen, weist auf eine über eine reine Erlaubnisgebühr hi-
nausgehende Bedeutung der Abgabe hin.435 Es drängt sich damit wiederum die 

                                                                                                                                 
qu’on paie pour droits de ventes. (Droits seigneuriaux en Ville et Banlieue ne sont que de 
cinq sols quatre deniers, à moins qu’il n’y ait titre contraire.)« 

432  Eine Durchsicht von Harald WITTHÖFTs Werk über »Münzfuß, Kleingewichte, pondus 
caroli und die Grundlegung des nordeuropäischen Maß- und Gewichtswesens in fränki-
scher Zeit«, (Sachüberlieferung und Geschichte. Siegener Abhdl. zur Entwicklung der 
materiellen Kultur, Bd. 1), Ostfildern 1984 hat bezüglich der Höhe der Abgabe von 5 s. 4 
d. keine Klärung ergeben.  

433  DRWB, Bd. 1, S. 1343, »si autem aliquis sine legitimo thoro cuiquam copulata fuerit, 
foris factum suum, quod frequenter usus beddemundum vocat, [supra dictae] componat 
[curiae]« Vgl. SCHMIDT 1881, S. 68. Aus der Wendung »sine legitimo thoro« ist zu er-
kennen, in welcher Weise die Eheschließung damals wahrgenommen wurde, nämlich als 
legitimes Beilager. Vgl. unten S. 198ff. Der bedemund wird in diesem Zusammenhang als 
forisfactum, als Strafgebühr, bezeichnet. 

434  »sin vero in inferiori gradu, id est in ancillis vel mancipiis, matrimonia contraxerint, pueri 
ab illis procreati jus parentum per omnia obtinebunt, excepto, quod hereditas morientium 
jure mancipiorum integraliter utilitati nostrae deputabitur; porro per succedentes genera-
tiones, quotquot fuerint, dimidium censum et nuptialia commoda, quod dicitur Bedde-
munt, ac hereditates per omnia more litonum persolvent.« Vgl. FRANZ 1962, S. 236; 
KINDLINGER 1819, S. 240f., SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 199 Anm. 64. 

435  Papst Gregor der Große mahnte zu Beginn des 7. Jhs., daß die »commoda nuptiarum«, 
die von den freien Pächtern (coloni) gezahlt wurde, nicht mehr als einen solidus betragen 
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Parallele zum englischen merchet auf, das, wie wir gesehen haben, in ganz 
ähnlicher Weise eine »doppelte Bedeutung« hatte. KNAPP meinte 1898, daß der 
bedemund als Hochzeitsabgabe in Westfalen »eigenthümlich verzerrt« sei: 
»Wenn nämlich eine leibeigene Magd ein uneheliches Kind bekommt, muß sie, 
anderswo der Vater des Kindes, dem Eigenthumsherrn der Magd den Bede-
mund bezahlen.«436 Tatsächlich war in Westfalen der bedemund in der Bedeu-
tung als Unzuchtstrafe an einigen Orten bis in das 18. Jahrhundert hinein üb-
lich. Der Hoyasche Landtag, der sich 1697 mit dieser Abgabe auseinandersetz-
te, unterschied mehrere Fälle, in denen eine Buße für die Unzucht mit unfreien 
Mägden fällig wurde. In diesem Zusammenhang wird eine interessante Ent-
wicklung der Abgabe erwähnt: Zuerst und in besonderer Weise sei sie nur dann 
fällig gewesen, »wann ihre Guts-Leute Töchter zum ersten mahl Unzucht ge-
trieben.« Die Empfänger der Abgaben, die Gutsbesitzer, hatten in der Neuzeit 
ein verständliches Interesse, die Bußzahlungen auch auf die Wiederholungstat 
auszudehnen, und zwar keinen bettemund, jedoch eine »Huren-Brüche« ge-
nannte Unzuchtstrafe einzufordern.437 Diese Strafe hat eine deutliche morali-
                                                                                                                                 

sollten. »Ut omnia commoda nuptiarum unius solidi summam nullatenus excedant.« Gre-
gor d. Große, Epistolae, I, 44. Vgl. GUÉRARD 1844, S. 414; SCHMIDT 1881, S. 138. 

436  KNAPP 1898, S. 24. 
437  PALM 1747, S. 29f.: Cap. III. § 16 »Zum Beschluß dieses Capituls ist noch von Bede-

munds-Recht, welches im Bisthum Osnabrück Platz findet, einige Erwehnung zu thun. 
Worinnen selbiges eigentlich bestehe, zeiget die Leibeigenthums Ordnung cap. 16, § 1. 2. 
u. 3. Das so genannte Bettemunds (Bedemund) Recht, exerciret der Guts-Herr gegen den-
jenigen, welcher dessen Eigenbehörige Magd beschwängert hat, derselbe muß nach altem 
Gebrauch sich mit dem Gutsherrn, mittels einer Tonne Butter, oder so gut er kann, abfin-
den. Sollte aber selbe zum zweyten und mehrmalen beschwängert werden, so kann der 
Gutsherr zwar weiter keinen Bettemund, jedoch aber vom Thäter deswegen, daß er die 
Eigenbehörige noch mehr deterioriret hat, eine billigmäßige Statisfaction fordern. Würde 
aber derjenige, welcher eine Eigenbehörige Magd schwängerte, dieselbe bevor das Kind 
gebohren, heyrathen, so ist er den Bettemund zu geben nicht schuldig. In der Graffschafft 
Hoya aber ist solcher Bettemund nicht Hergebracht, ausser im Amte Syke, weshalben der 
Hoyaische Land-Tages Abschied de Anno 1697 folgendes verordnet: Was jedoch in spe-
cie die im Amte Syke gesessene von Adel und Freye betrifft: Nachdem so wohl aus ei-
nem alten Erb-Register des Hauses und Amte Syke de Anno 1581 als anderen alten 
Nachrichtungen, und von denen Beamten gesessene von Adel und freye von alten Zeiten 
her, wann ihre Guts-Leute Töchter zum ersten mahl Unzucht getrieben, die Bettemund 
und an deren Statt die gewöhnliche Huren-Brüche genossen, gedachte von Adel aber 
auch sich auf verschiedene Actus beruffen wollen, daß sie nicht weniger bey dem zwey-
ten und dritten Fall die Bestraff- und exigirung solcher Huren-Brüche von alters herge-
bracht, so sollen ihnen die Huren-Brüche von dem ersten Fall, wie sie dieselbe von alters 
her zu erheben hergebracht, ferner völlig gelassen werden, und dem Amte nur die in sol-
chem ersterm Fall vor dem genossen fünff Bremer Marck oder 2 Rthlr. 16 mgr. verblei-
ben, hingegen die Neuerung, da denen von Adel und Freyen in gemeltem Amte Syke 
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sche Konnotation, obwohl auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielten, 
da von dem männlichen »Täter«, und nicht von der Frau die Zahlungen deshalb 
gefordert wurde, weil »er die Eigenbehörige noch mehr deterioriret hat«.438 Der 
Jurist Johann G. HEINECCIUS konnte noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts in Niedersachsen beobachten, daß die Bauern bei der Heirat einen 
gewissen Preis, eine Abgabe an die Herren zahlten, der im Dialekt der Bauern 
»Bedemuthe« genannt wurde. Wer diese Abgabe nicht bezahlte, dem war es 
nicht erlaubt, in der Gemeinde das Aufgebot zu bestellen.439 BODMANN meinte 
1794 den Ursprung des bedemunds in der Gefahr einer formariage zu erken-
nen.440 Von einer Ableitung der Abgabe aus einem sexuellen Herrenrecht der 
ersten Nacht hielt er jedoch nichts:  
Denn was unsere Vögte vor vielen Hundert Jahren in dem Besitze vel quasi eines, Discretionis 
loco ihnen zugewiesenen Rechts sich sollen befunden haben, dem leibeigenen Mädchen für die 
gestattete Erlaubnis zu heiraten, in der ersten Nacht ihre schmutzige Aufwartung machen zu 
dörfen, ist eine so klägliche Legende, als richtig es ist, daß manchem auch noch so lüsternen 

                                                                                                                                 
auch in diesem ersten Fall nur die Halbscheid von den gefallenen Huren -Brüchen von 
deren Guts-Leute Tochter eine Zeither zugestanden, gänzlich damit aufgehoben seyn, 
wann es aber zum anderen Fall kömmt, sollen das Amt Syke und die Gutsherren in sol-
chem Amte die fallende Huren-Brüche theilen und jeder dritte Theil den Halbscheid da-
von genießen. Was aber den dritten oder vierten Fall betrifft, die Bestraff-und Erhebung 
der Brüche, wann es bey einer Geld-Busse gelassen wird, dem Amte allein verbleiben, 
und die von Adel und Freye davon nichts zu praetendieren haben.« Vgl. auch WOLTERS 
1986. 

438  Vgl. BRINCKMEYER 1863, S. 308. »Indes war diese Abgabe keine Buße oder Strafe. Sie 
sollte nur den Schaden vergüten, den der Herr der Geschwächten dadurch leiden könnte, 
und ward daher an manchen Orten auch dem Dienstherrn einer freien Magd zuerkannt«. 

439  Kap. 29: nec non maritagium: »Sane inferiore Saxonia ipse obseruavi, rusticos uxorem 
ducturos certo pretio a nobilibus vel praefectis redimere cogi litteras, quas dialecto sua 
die Bedemuthe vocant, quibus non impetratis, parocho non licet sponsos e suggestu 
proclamare.« HEINECCIUS 1773, Bd. 1, S. 503. An anderer Stelle erklärte er aber die Ab-
gabe »Bedemuth« ohne Bezug auf die marcheta mulierum: »Denique ex eodem principio 
merito coligitur, multo liberiorem his rusticis facultatem competere, et testamentum 
condendi, et contrahendi, et nuptias faciendi, quam hominibus propriis, quamvis non 
magis, quam homines proprii, testari possint in dominorum detrimentum, et si de bonis 
immobilibus contrahant, id dominis insciis fieri nequat, et ab iis, qui nuptias inire vellent, 
redimi litteras supra memoratas, die Bedemuth, ipse meminerim. Adeo et hodeo verum 
est, libertos in Germania non multum supra servos esse.« HEINECCIUS 1746, Bd. 2, S. 42. 
Vgl. auch DERS. S. 62. 

440  BODMANN 1794, S. 27: »Nach einer allgemeinen deutschen Sitte wurde daher das Bede-
mund eingeführt (wegen der Gefahr der formariage), und wer mit Hindansetzung sotha-
ner Erlaubnis, dem ungeachtet noch eine fremde Hausgenossin auf die Stätte brachte, mit 
dem Verluste der gesamten fahrenden Habe angesetzt.« 
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Vogte der Gedanke, daß es doch möglich seye, die Egge statt des Pflugs zu erwischen, das 
meiste von seinem Appetit würde verderbet haben.441 

Die beiden verbleibenden Verwendungsformen von bedemund, als jährliche 
Abgabe und als Todfallabgabe, sind im Deutschen Rechtswörterbuch jeweils 
nur mit einem Beispiel ausgewiesen, dürfen also als Ausnahme bezeichnet 
werden. Sie sind jedoch durchaus mit der im folgenden ausgeführten Interpre-
tation der Abgabe als Bede auf das mundium kompatibel. Gerade die Todfall-
abgaben erfüllten, wie wir später noch zeigen werden, eben denselben Zweck 
der Besteuerung des Erbes.442 

Etymologisch wird bedemund meist aus einer Zusammensetzung von bede 
(Bitte) und munt abgeleitet.443 Bede bedeutet eine außerordentliche Abgabe, 
aber auch eine Gabe.444 Synonym im Wortgebrauch, aber von etwas anderer 
Bedeutung ist das mundium, die im frühen Mittelalter weit verbreitete Zahlung 
für die Erlangung der Munt über eine Frau. Bedemund könnte somit auch die 
bede auf das mundium meinen.445 Das entscheidende Argument, welches ich für 
diese Interpretation anzuführen habe, ist, daß es sich um eine nur auf die Ehe-
schließung von Frauen bezogene Abgabe handelt und sich eine Parallelität zur 
Fälligkeit dieses Betrags bei Unzucht feststellen läßt (wo das mundium eben-
falls vom Verführer an den Vater oder Vormund gezahlt werden mußte).446 Der 
bedemund könnte somit also ursprünglich die bede auf einen Geldbetrag gewe-
sen sein, den der Vater, der Vormund oder schließlich die Braut selber in der 
Dotalehe für ihre Verheiratung bekommen hat und weist damit sowohl etymo-
logisch als auch funktional interessante Parallelen zu den Heiratsabgaben der 
Britischen Inseln auf.  

Als ein Ergebnis der Untersuchung kann zunächst festgehalten werden, daß 
die besprochenen Abgaben, die in der Neuzeit immer wieder in Beziehung zum 
Herrenrecht der ersten Nacht gesetzt worden sind, keinen direkten Hinweis auf 
eine Lösegebühr für ein sexuelles Recht der ersten Nacht auf die leibeigenen 

                                                 
441  BODMANN 1794, S. 61, Anm. 1. 
442  Vgl. unten S. 193f. 
443  KLINGNER 1749, Bd. 1, S. 139f. Anm. 405. Etymologisch sind die vielfältigsten Ablei-

tungen unternommen worden, die jedoch nie einen allgemeinen Konsens gefunden haben. 
Vgl. KINDLINGER 1819, S. 115f. der es von bellmund ableitet, was so viel wie unmündig 
heiße. BRINCKMEYER 1863, S. 306ff.; PIPER 1761, S. 20ff. Vgl. GRIMM 1983, S. 413 (be-
te = Bitte). SORLIN 1987, S. 81 leitet es von Bett und mundium, mundr ab, im Sinne von 
Herrschaft/ Macht über das Ehebett und das eheliche Beilager. 

444  BRINCKMEYER 1863, S. 306. Über die enge Interdependenz von Abgabe und Gabe im 
alten germanischen Recht vergleiche MAUSS 1990, S. 150, Anm. 100.  

445  In diesem Sinne auch schon BRUNNER 1911, S. 12f. 
446 Vgl. RIVE 1862, Bd. 1, S. 113; MAURER 1908, S. 534. 
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Frauen bieten.447 Allerdings konnte festgestellt werden, daß die Abgaben alle-
samt einen besonderen Bezug zum Erbe und zur Mitgift der Braut hatten.448 
Dieses Erbteil (maritagium) wurde im späten Mittelalter ebenso wie die Wider-
legung des Mannes als dos (Geschenk) bezeichnet.449 Dies könnte zu Ver-
wechslungen mit älteren Steuern geführt haben, die eben dieses Geschenk des 
Mannes an die Frau und ihre Familie zum Ziel hatten und die ebenfalls in der 
Regel von den Eltern der Braut anläßlich einer Eheschließung zu leisten waren. 
Auf eine solche Verbindung mit der Besteuerung des mundiums (mundr, meta, 
oscle) verweist schließlich auch die Etymologie einiger Abgaben (bedemund, 
amobr, culage). Liegt möglicherweise in dieser Beziehung zu älteren Abgaben 
der Ursprung der Verbindung zwischen den Heiratsabgaben der Brautseite und 
dem Gedanken eines Vorrechts des Herrn auf das erste Beilager mit der Braut, 
der später mit dem literarischen Topos des Herrenrechts der ersten Nacht asso-
ziiert wurde? 

Der Ursprung mittelalterlicher Heiratsabgaben der Frau an den Herrn  
und das Herrenrecht der ersten Nacht  

Bei der Suche nach dem Ursprung der mittelalterlichen Heiratsabgaben macht 
sich die große Forschungslücke, die auf diesem Gebiet insgesamt bislang be-
steht, unangenehm bemerkbar. Wir sind bei dieser Suche auf eine Reihe von 
Hypothesen angewiesen, die erst durch umfangreiche regionale Untersuchun-
gen präzisiert bzw. auch falsifiziert werden könnten. Trotzdem gelingt durch 
die Verwendung schon bekannter Quellen im regionalen Vergleich aus der 
Vielfalt der Funktionsfelder dieser Abgaben die Isolierung ganz bestimmter 
Zahlungen, die meist von den Eltern der Braut bzw. ihrem Vormund, der sie in 
die Ehe gab, an den Herrn zu leisten waren. Dabei lassen sich regionale Unter-
schiede, aber auch parallele Trends erkennen. Etymologie und Funktion der 
Quellen in den hochmittelalterlichen Quellen weisen bei den Abgaben, die sich 
auf das maritagium der Braut erstreckten, auf eine Verbindung zu den frühmit-
telalterlichen Zahlungen vom mundium, der zentralen Gabe des Mannes für 
eine sogenannte Dotaleheschließung, hin. Aus der ursprünglich verwandt-
schaftlichen Beziehung zwischen Mündel und Vormund hat sich möglicher-

                                                 
447 Vgl. auch schon SCHMIDT 1881, S. 103. 
448 Vgl. oben S. 90. 
449 WALTERS 1980, S. 127.  
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weise nicht nur im Recht der inselkeltischen Völker eine Beteiligung des Herrn 
an dem Profit des Rechtsgeschäfts der Eheschließung ergeben.450  

Ich möchte auf dieser Beobachtung aufbauend im folgenden eine Hypothese 
zur Entstehung der Beziehung zwischen diesen Heiratsabgaben und dem Topos 
vom Herrenrecht der ersten Nacht entwickeln, die geeignet ist, die ländliche 
orale Tradition über das Vorrecht des Herrn auf die Brautnacht als Alternative 
zur Zahlung einer Heiratsgebühr zu erklären. Gleichzeitig ist der Frage nach-
zugehen, wie sich die ursprünglich auf das mundium der Braut bezogenen Ab-
gaben im Laufe der Zeit durch die Übernahme anderer Funktionen weiter ent-
wickelten, ohne jedoch ihre Bezeichnung und ihre einmal gewonnene Nähe 
zum Topos des Herrenrechts der ersten Nacht zu verlieren. 

Der bislang fruchtbarste Ansatz zur Erklärung der fraglichen Verbindung 
zwischen Heiratsabgaben und Herrenrecht stammt von Evelyn SORLIN, die in 
der Parallele zwischen der ursprünglichen indogermanischen Kaufehe und dem 
Abkauf der Heiratserlaubnis bei der Eheschließung eines Unfreien die ent-
scheidende Assoziation sah. Bei einer Kaufehe wie auch bei der Entlassung aus 
der herrschaftlichen Schutzgewalt sei für die Übergabe der Braut ein mundium 
bzw. eine Erlaubnisgebühr vom Bräutigam an den Muntwalt gezahlt worden. 
In beiden Fällen wurde somit im Zusammenhang mit einer Geldzahlung anläß-
lich der Eheschließung über den Körper der Frau verfügt. Dies habe einen 
Rückgriff auf den Topos des Herrenrechts der ersten Nacht ermöglicht und den 
Gedanken an eine Verbindung zwischen dem körperlichen, sexuellen Besitz 
der Frau und dem Recht des Herrn auf diese Abgabe aufkommen lassen.451  

Die Schwäche dieser Erklärung liegt in der Tatsache begründet, daß uns 
derartige Zahlungen von Erlaubnisgebühren des Bräutigams an den Herrn im 
Kontext der Dotalehe unfreier Personen nicht bekannt sind und daher rein 
spekulativ bleiben müssen. Desweiteren ist die Entsprechung zwischen dem 
Topos des Herrenrechts und der Verfügung über den Körper der Frau durch 
das Recht auf eine Erlaubnisabgabe nicht zwingend. Es handelt sich vielmehr 
nur um eine der denkbaren Metaphern für diese Verfügungsgewalt, deren 

 Mundialbeziehung zwischen dem Herrn und der sexuelle Komponente in einer                                                 
450  Diese Interpretation wird auch durch die Meinung von Fachleuten der walisischen 

Rechtsgeschichte gestützt: »When it is remembered that the earlier we trace these institu-
tions (die Vormundschaft des Herrn über die Frauen seines Herrschaftsbereich/Anm. d. 
Verf.), the more likely it is that the person exercising the mundium, the »lord« or superior 
of the more developed feudal law, is himself the senior male agnate, the more understan-
dable these payments become, and closer to other payments (donationes propter nuptias 
in general) made at marriage by a man to the family of his wife. The giving or withhol-
ding of consent by the lord is not invariably connected with the right to receive this pay-
ment; [...]« WALTERS 1980, S. 125. 

451  Vgl. oben S. 41f. und WAITZ 1874, S. 239f., der die Entstehung der Mundialabgaben 
(mundium) im langobardischen Recht aus einem Herrenrecht der ersten Nacht diskutiert.  
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Komponente in einer Mundialbeziehung zwischen dem Herrn und der Braut 
kaum in Form eines Rechtsanspruchs formuliert worden wäre.452 Wir werden 
an den noch zu behandelnden ländlichen Rechtsquellen des späten Mittelalters 
sehen, daß sich die mündliche Tradition eines jus primae noctis gerade in der 
Frage des Rechtscharakters von ähnlichen Legenden über sexuelle Mißbräuche 
oder Grausamkeiten unterscheidet. Aus diesen Gründen ist meiner Auffassung 
nach die Verbindung an anderer Stelle zu suchen, die einen solchen Rechtsan-
spruch auf die erste Nacht mit der Braut zu begründen in der Lage ist.  

Eine solche alternative Hypothese setzt ebenfalls bei den Implikationen der 
Eingehung eines matrimonium legitimum im frühen Mittelalter mit Personen 
minderfreien bzw. unfreien Standes an. Das wichtigste Element einer solchen 
legitimen Eheschließung war, dies wurde schon mehrfach erwähnt, die Zah-
lung einer Muntgebühr, eines Brautpreises an die Braut bzw. ihren Vormund. 
Der Grundsatz: »Keine Ehe ohne Dotierung« (Nullum sine dote fiat conjugium) 
war eine kirchliche Forderung im Kampf gegen Bigamie und Konkubinat. Aus 
ihm resultiert die Verbreitung der Dotalehe als einzige kirchlich anerkannte 
Eheform, wie sie sich vom 7. bis 10. Jahrhundert allerorten in Europa nachwei-
sen läßt. Welche Folgen hatte diese Forderung für eine Ehe mit Unfreien? 

Wir haben im Zusammenhang mit kontinentaleuropäischen Heiratsabgaben, 
die als Bürgschaftsverpflichtung bezeichnet wurden, eine lombardische Quelle 
zur Eheschließung einer freien Frau mit einem unfreien Mann kennengelernt.453 
Darin nahm die Braut anläßlich der Eheschließung den Brautpreis, das mundi-
um, nicht von ihrem Ehemann, sondern von dessen Herrn entgegen und ver-
pflichtete sich im Gegenzug dazu, ein Muntling des Herrn ihres Ehemanns zu 
werden. Doch der Vertrag über die Zahlung des mundiums ging noch weiter 
und verpflichtete die männlichen Kinder der Frau, immer in der Munt ihres 
Herrn bzw. seines Erben zu verbleiben und die Töchter, die aus der Ehe entste-
hen mochten, zur Rückzahlung des mundiums, das ihre Mutter anläßlich ihrer 
Eheschließung erhalten hatte. Diese Rückzahlung sollte ebenfalls anläßlich der 
Hochzeit einer Tochter erfolgen. Die Urkunde gibt zwar keine genaue Aus-
kunft darüber, wie diese Rückzahlung vonstatten gehen sollte, aber wir können 
doch vermuten, daß es die Eltern bzw. insbesondere die Mutter als Empfänge-
rin des mundiums waren, die bei Fälligkeit anläßlich der Eheschließung einer 
Tochter die Rückzahlung leisteten.  

                                                 
452  Vielmehr kennen die Volksrechte eine ganze Reihe von Schutzbestimmungen im Interes-

se des Mündels gegenüber dem Muntwalt. Vgl. WOLLHAUPTER 1936, S. 61f., § 8, wo der 
Schutz der Tochter gegen den Bruder (der ihr Muntwalt ist) in Erbdingen festgeschrieben 
wird. Vgl. dagegen allerdings oben Anm. 138 mit einem Gesetz aus der Zeit König Li-
utprands, das ein Konkubinat des Herrn mit der Frau eines seiner Unfreien regelt.  

453 Vgl. oben S. 176f. 
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Bei der Analyse dieser Urkunde, die von der bisherigen Forschung aufgrund 
der Zahlung des mundiums an die Frau selber häufig mit einer gewissen Ver-
wunderung aufgenommen worden ist,454 hatte sich die Frage nach der Relevanz 
der in dem Text festgelegten Vorgänge für die Entstehung der Heiratsabgaben 
unfreier Frauen an ihren Herrn im europäischen Kontext erhoben. Ich möchte 
dieser Frage nun im folgenden nachgehen und eine Hypothese über die Entste-
hung der Beziehung zwischen dem Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht 
und eben diesen Heiratsabgaben in Westeuropa anschließen.  

Emily COLEMAN hat in einer quantitativen Studie 1971 feststellen können, 
daß das Geschlechterverhältnis zwischen unfreien Männern und Frauen in ka-
rolingischer Zeit teilweise dramatisch zugunsten der Männer verschoben war. 
Im Polyptychon des Abbé Irminion waren es 115,7 bis 156,2 Männer auf 100 
Frauen.455 Weitere Studien anderer Historiker scheinen dieses Ergebnis zu bes-
tätigen.456 Schließlich deuten auch archäologische Funde darauf hin, daß Frau-
en in dieser Zeit durchschnittlich eine niedrigere Lebenserwartung hatten. Es 
könnte sich somit um einen verbreiteten demographischen Trend dieser Epoche 
handeln, der möglicherweise in merowingische Zeit oder noch weiter zurück-
reicht.457 Diesem Mangel an Frauen auch im heiratsfähigen Alter steht ein zu-
nächst erstaunliches Heiratsverhalten gegenüber, bei dem viele Frauen unter 
ihrem eigenen Stand heirateten. COLEMAN konnte in ihrer Untersuchung der 
familia des Klosters St.-Germain-des-Prés 251 Heiraten finden, bei denen der 
Stand der beiden Eheleute unterschiedlich war. Unter diesen waren 190 (oder 
75,69 %) Heiraten, bei denen eine Frau einen im Stand unter ihr stehenden 
Mann heiratete.458  

                                                 
454 Vgl. MOLITOR 1944, S. 120, Anm. 41; TUNZELMANN VON ADLERFLUG 1897, S. 33, Anm. 

1: »ein merkwürdiger Fall«. 
455  COLEMAN 1971, S. 209. Vgl. dagegen DEVROEY 1977, S. 509ff. und DERS. 1981, S. 76ff. 

der an der von COLEMAN gewählten Quantifizierung grundsätzliche methodische Beden-
ken äußert. DEVROEY ist der Auffassung, daß es nicht zulässig sei, bei der statistischen 
Analyse des Polyptychons davon auszugehen, daß die Gesamtheit der klösterlichen fami-
lia (d.h. alle auf dem Grund des Klosters lebende Personen) bei der Steuererhebung er-
faßt worden seien. Deshalb hält er die von COLEMAN 1971 angestellten Berechnungen 
aus methodischen Gründen für unzulässig. In der für unsere Belange wichtigen Frage der 
Sexualproportion vertritt er hiervon unabhängig ebenfalls die Auffassung, daß zumindest 
ein leichter Männerüberschuß (von 105-120) für das frühe Mittelalter zu erwarten sei. 
Vgl. auch COLEMAN 1972, S. 53-58; OBERMEIER 1996, S. 127ff. 

456  WEMPLE 1981, S. 72. David HERLIHY (1995a) konnte eine Sexualproportion von 106/100 
für die familia der Kirche Saint Viktor/Marseille, feststellen. Das Kloster von Farfa in 
Zentralitalien hatte eine Sexualproportion von 155/100.  

457  Vgl. HERLIHY 1995a, S. 58ff. 
458  COLEMAN 1971, S. 210. 
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Man kann verschiedene Erklärungsmodelle für dieses Phänomen entwerfen. 
COLEMAN meinte, freie Frauen hätten, trotz der demographischen Situation, 
häufig keinen Anreiz für Männer ihres Standes dargestellt, weil ihre Brüder das 
Erbteil der Frau verringerten und somit diese Frauen kein vorteilhafte Partie 
auf dem Heiratsmarkt gewesen wären. S. WEMPLE hat später zu Recht einge-
wandt, daß die Heirat von Frauen unterhalb ihres eigenen Standes aus einem 
einfacheren und naheliegenderen Grund eine Erklärung finden könnte: Der 
unfreie Mann stellte möglicherweise mit seiner von ihm bearbeiteten Hufe und 
seinem mächtigen Schutzherrn eine durchaus attraktive Partie für die Frau dar. 
Einige Herrn versprachen Frauen, die bereit waren, ihre unfreien Männer zu 
heiraten, zusätzliches Land und die Möglichkeit, ihren freien Stand für sich 
und ihre Kinder zu bewahren.459 Möglicherweise suchten die Herren auch gera-
dezu für ihre Männer geeignete Frauen – die ja knapp waren – um die Popula-
tion ihrer familia zu vergrößern und die Erträge der Bodenbewirtschaftung zu 
steigern.460  

Wie dem auch im einzelnen gewesen sein mag – die Tatsache der standes-
unterschiedlichen Eheschließung erhält weitere Unterstützung durch das Zeug-
nis der klösterlichen Urkundenbücher, die in großer Zahl Selbstverknechtun-
gen ursprünglich freier Frauen aufweisen.461 Wir haben diese Quellen schon 
ausführlich im Zusammenhang mit den kontinentalen Heiratsabgaben (licentia 
maritalis/maritandi) besprochen. In diesen Quellen finden sich zugleich auch 
die ersten Nennungen der fraglichen Heiratsabgaben, badimonium, bedemund, 
licentia maritalis etc. Diese Abgaben wurden also wahrscheinlich aufgrund 
einer Eheschließung dieser Frauen, die in den Urkunden meist namentlich ge-
nannt wurden, mit einem unfreien Mitglied der klösterlichen familia, meist 
unter ihrem eigenen Stand, erhoben.462 Leider verzeichnen sie nicht, wie die 
langobardische Urkunde, die Konstituierung des mundiums durch das Kloster 
an die Frau, sondern nur die Verpflichtung der Nachfahren zur Zahlung einer 
Abgabe anläßlich der Eheschließung. Außerdem sind sie funktional anders 
gelagert. Sie scheinen eine symbolische Anerkennung der Schutzherrschaft des 

                                                 
459  WEMPLE 1981, S. 72, Anm. 111. 
460  Vgl. auch HILL 1979, S. 70 für die angelsächsische Zeit. 
461  Vgl. BRUNNER 1911, S. 5, Anm. 11 und VANDERKINDERE 1906, S. 167, der feststellen 

konnte, daß von 156 Selbstergebungen in die Herrschaft St. Peter zu Gent 153 Frauen be-
trafen. DOLLINGER 1982, S. 345 schreibt bezüglich Bayerns: »In erster Linie werden 
Frauen tradiert, bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts mindestens dreimal soviele Frauen wie 
Männer, in der Folgezeit gleicht sich das Verhältniss zwischen Männern und Frauen 
praktisch aus.« Hier würde sich eine lohnende Spezialarbeit zum Problem der Selbsterge-
bungen im frühen und hohen Mittelalter anbieten. Siehe auch BERNARD 1919, S. 147ff.  

462  PIOT 1870, Nr. 33, (1108) 96 (1160). Vgl. HANSAY 1899, S. 108. 
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Klosters gewesen zu sein und hatten schon dem Namen nach die Bedeutung 
einer Erlaubnisgebühr bei einer Eheschließung.  

Einschränkend muß man in diesem Zusammenhang beachten, daß die Ver-
bindung zwischen freien Frauen und unfreien Männern in den Volksrechten 
ganz unterschiedlich beurteilt wurde. Im westgotischen Recht wurde der freien 
Frau, die sich ehelich mit einem Sklaven verband, die Todesstrafe angedroht. 
Die lex salica dagegen bestimmte, daß Freie (Männer wie Frauen), die einen 
Unfreien oder eine Unfreie heirateten, selber in diesen Stand absanken.463 Dies 
war augenscheinlich auch die Praxis des langobardischen Rechts zur Zeit Li-
utprands. Man findet in diesen volksrechtlichen Bestimmungen somit keinen 
direkten Widerspruch, der dem oben angedeuteten Heiratsverhalten entgegen-
stehen würde. 

Wenn die Eheschließung freier Frauen mit unfreien Männern im frühen Mit-
telalter somit kein Einzelfall gewesen ist, könnte der oben zitierten langobardi-
schen Urkunde über das accepto mundio einer freien Frau anläßlich einer Hei-
rat mit einem Unfreien durchaus eine exemplarische Qualität, und sei es zu-
nächst nur für die langobardischen Verhältnisse des 8. Jahrhunderts, zugespro-
chen werden. Damit ergibt sich aber eine interessante Assoziationskette, die in 
besonderer Weise geeignet ist, ein Vorrecht des Herrn auf das erste Beilager 
der Braut zu begründen. 

Führen wir uns das Rechtsgeschäft der Eheschließung, wie es in der Urkun-
de beschrieben wird, noch einmal vor Augen. Die Unfreiheit des Ehemanns 
zieht in bezug auf die Eingehung einer dotierten Muntehe einige unerwartete 
Konsequenzen nach sich: Die Frau, die üblicherweise in die Munt des freien 
Ehemannes übergeht, tritt in diesem besonderen Fall in die Munt bzw. Vor-
mundschaft des Herrn ein. Ihr bzw. ihrem bisherigen Vormund wird diesbezüg-
lich vom Herrn ihres Ehemannes ein Muntgeld gezahlt, das in den Besitz der 
Frau selber überging. Im Rechtsverständnis des frühen Mittelalters erwirbt aber 
der Zahler der Muntgebühr, der in der Regel der Bräutigam war, auch das 
Recht auf die Heimführung der Braut und auf das erste Beilager in der Hoch-
zeitsnacht mit ihr. Das Muntgeld oder mundium (Brautpreis) wurde schließlich 
zur Übergabe der Vormundschaft bei einer Eheschließung gezahlt, deren au-
genfälligster Ausdruck das Recht des Mannes auf Heimführung und die Bett-
gemeinschaft mit der Braut war.464 In dieser speziellen Konstellation der Ein-
gehung einer Muntehe von freien Frauen mit unfreien Männern liegt meiner 
Meinung nach der eigentliche Ursprung der Verbindung zwischen den später 
bei der Heirat einer Tochter zu zahlenden Abgaben und dem vermeintlichen 

                                                 
463  ECKHARDT 1955, S. 195. Kap. XXV, § 3 u. 4. Vgl. GAUDEMET 1987, S. 99. 
464  Vgl. oben S. 85ff. Siehe auch KARRAS 1994, S. 23f. 
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Vorrecht des Herrn auf das erste Beilager. Durch die Zahlung des mundiums 
an/für die Braut seines Unfreien erwarb der Herr ursprünglich nicht nur die 
Muntherrschaft, sondern auch genau dieses Recht: das Recht auf Heimführung 
und das eheliche Beilager mit der Frau, das Zeichen der Muntehe war. Das 
Gedenken an dieses Ereignis wurde durch die fortgesetzte Verpflichtung der 
Nachkommen zur Zahlung der Abgabe, die in Wirklichkeit eine Bürgschafts-
verpflichtung war, wachgehalten. Natürlich wird jedem der Beteiligten in lan-
gobardischer und später fränkischer Zeit klar gewesen sein, daß hier aufgrund 
der fehlenden Muntfähigkeit des Mannes nur eine Hilfskonstruktion benutzt 
wurde, um eine nach kirchlichen und volksrechtlichen Anschauungen rechte, 
das heißt dotierte Ehe zu schließen und die Frau als Muntling bzw. als Ehefrau 
des Unfreien für den Herrn zu gewinnen. Aber die Doppeldeutigkeit der Situa-
tion wird schon damals aufgefallen sein und Anlaß zu entsprechenden Assozia-
tionen und Anspielungen gegeben haben. Darauf weist meiner Auffassung 
nach die Wortwahl der Urkunde selbst hin, die die rechtlichen Folgen der Zah-
lung des mundiums deutlich einschränkt.465 Aus dieser Assoziation heraus 
könnte die später in den Quellen auftauchende Alternative »payer ou coucher« 
bzw. das »Lösegeld« in den Schweizer Quellen entstanden sein, weil die Zah-
lung des Heiratszinses ursprünglich gleichsam eine Schuld der Mutter gegen-
über dem Herrn abkaufte, die für diesen zugleich ein »Anrecht« auf das erste 
Beilager mit der Frau impliziert hatte. Die Parallele zum literarischen Topos 
vom Herrenrecht der ersten Nacht, der schließlich ein Ausdruck tyrannischer 
und despotischer Herrschaft gewesen ist, wurde wahrscheinlich erst sehr viel 
später gezogen, als das alte System der Hofverfassung sich in eine Zinsverver-
fassung mit Pachtverhältnissen auflöste und personale Steuern auf das Erbe 
den Unmut der Zahlungspflichtigen erweckten. 

Eine solche Interpretation würde schließlich auch erklären, warum Abgaben 
wie merchet, bedemund und das v/badimonium in den Quellen so uneinheitlich 
vorkommen, d.h. daß sie auf einer Herrschaft üblich waren, aber auf einer di-
rekt benachbarten mit Bauern anscheinend gleichen Standes nicht.466 Bisher 
ließ sich keine Regelhaftigkeit in der Fälligkeit dieser Abgabe z.B. in Hinblick 
auf einen bestimmten Stand von Unfreien oder eine bestimmte Verbindung zur 
Grundherrschaft ausmachen. Der Ursprung dieser Abgaben in eben solchen 
Rückzahlungen von früher durch den Herrn gezahlten Mundialbeträgen könnte 
die genannte Variation erklären. 
                                                 
465 Vgl. oben S. 176. 
466 So fiel Sir Vinogradoff die unregelmäßige Erwähnung der Abgabe merchet in Quellen 

auf, die räumlich und zeitlich dicht beieinander liegen. VINOGRADOFF 1892, S. 154. Er 
erklärt dies durch unterschiedliche Gewohnheiten in unmittelbar aneinander angrenzen-
den Gebieten. Vgl. dagegen POLLOCK & MAITLAND 1898, Bd. 1, S. 373 Anm. 4. 
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Schließlich erklärt sich durch eine solche Interpretation von Heiratsabgaben 
als Rückzahlungen einer Bürgschaft ebenfalls, was die fraglichen Abgaben 
zum Zeichen par excellence der Unfreiheit gemacht hat. Sie markieren nämlich 
den Anfangspunkt der Unfreiheit ganzer Familien, da sich der Stand über die 
Mutter übertrug und diese mit der Eheschließung in die Muntherrschaft des 
Herrn ihres Mannes überging. Wer eine solche Abgabe zahlte, dessen Vorfah-
rin hatte sich durch die Heirat mit einem Unfreien in die Abhängigkeit eines 
Herrn begeben. Dieser Herr hatte für die Frau das mundium bezahlt und damit 
gleichzeitig, sozusagen als Nebeneffekt der Zahlung, auch das Recht auf die 
erste Nacht erworben. 

Ebenso ist mit dieser Hypothese auch ein Schritt zum Verständnis der Ho-
monymität von Strafgeldern für eine außereheliche sexuelle Beziehung und 
Heiratsabgaben getan. Wo sich die Herren die Rückzahlung eines mundiums 
bei der Eheschließung einer Tochter ausbedungen hatten, da mußten ihnen an 
einer möglichst weiten Auslegung der Fälligkeit dieser Bürgschaftsrückzah-
lung gelegen sein. Die Herren wird im konkreten Fall kaum interessiert haben, 
ob die Tochter eines Unfreien eine legitime und kirchlich gesegnete oder aber 
eine »wilde« Ehe einging. In beiden Fällen wurde daher die Rückzahlung der 
Bürgschaft fällig. Fortgesetzter vorehelicher Sexualverkehr hätte zudem auch 
die Heiratschancen eines Mädchens für eine Muntehe verdorben und so den 
Herrn endlich um die Zahlung gebracht, wenn das Mädchen schließlich gar 
nicht heiratete. Man denke hier nur an die bezeichnende Bestimmung des wali-
sischen Rechts, die der Frau, die in der Hochzeitsnacht nicht jungfräulich vor-
gefunden wurde, das Recht auf ihren Brautpreis abspricht und ihr die schändli-
che Alternative eröffnet, einen Stier an seinem eingefetteten Schwanz festzu-
halten, wenn sie dennoch auf ihren Anteil bestünde.467 Es erscheint daher ver-
ständlich, daß sich im Gewohnheitsrecht eine solche weite Auslegung der 
Fälligkeit der Rückzahlung des mundiums im Laufe der Zeit durchgesetzt hat, 
wie sie uns deutlich beim bedemund und beim amobr gegenübertritt.  

Eine weitere Folge der Muntherrschaft oder Vormundschaft des Herrn über 
seine Muntlinge war der Erlaubnisvorbehalt bei der Eheschließung. Die Vor-
mundschaft beinhaltet das Zustimmungsrecht bzw. Verlobungsrecht für Töch-
ter. Durch Eheschließung kamen freie Frauen unter die Muntherrschaft eines 
Herrn. Wenn die Eltern für ihre Töchter bei der Eheschließung das für die Mut-
ter gegebene mundium zurückzahlen mußten, dann konnte sich eine solche 
Zahlung mit einer Erlaubnisgebühr, einer licentia maritalis vermischen, die 
zum gleichen Zeitpunkt aufgrund eben dieser Muntherrschaft des Herrn über 
die jungen Frauen fällig wurde. Im Zusammenhang einer nicht verwandtschaft-

                                                 
467 Vgl. JENKINS 1980, S. 80f.  
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lichen Verbindung zwischen Vormund und der jungen Frau konnte es zu einer 
Fiskalisierung dieses Erlaubnisrechts kommen. Eines der seltenen urkundli-
chen Beispiele aus einem weltlichen Kontext zeigt die Umwandlung der alten 
Mundialabgabe in die jüngere licentia maritalis. Im Jahre 1166 wandelte die 
Gräfin Hadewig von Meer den Heiratszins in der Höhe von 5 s. der Unfreien 
eines Ortes in eine licentia maritalis von nur 6 d. um, um so die schwere Last 
der Unfreiheit dieser Personen zu erleichtern.468 Wenn wir also in den 
Urkundenbüchern der Klöster Heiratserlaubnisabgaben von 6-12 d. finden, so 
handelt es sich um günstige Tarife, die in weltlichen Herrschaften leicht das 
Doppelte oder Dreifache betragen konnten und auf einen anderen funktionellen 
Kontext verweisen. Als Rechtssymbol für ihre Muntherrschaft bestanden die 
Herren im frühen und hohen Mittelalter auf die Zahlung einer solchen 
Erlaubnisgebühr, auch wenn ihnen an der Erlaubnis für eine Eheschließung 
innerhalb ihrer Herrschaft vielleicht gar nicht so sehr gelegen war. 

 
Damit bestätigt sich die am Beispiel der Abgabe merchet aufgestellte Ver-

mutung, daß in den Heiratsabgaben mehrere Funktionen im Laufe des Mittelal-
ters zusammengeflossen sind. Eine funktionelle Anpassung der Abgaben an 
gewandelte wirtschaftliche und soziale Bedingungen bei gleichzeitiger Beibe-
haltung ihrer Bezeichnung können wir auch für die anderen behandelten euro-
päischen Heiratsabgaben vermuten. Auch über die Heiratsabgaben hinaus 
greift dieses Modell. Der Todfall, eine Abgabe, die häufig neben den Heirats-
abgaben in den Quellen auftaucht, scheint eine ähnliche Entwicklung durchlau-
fen zu haben.  

Todfallabgaben waren Erbschaftssteuern, die sich auf die Transferierung 
des Besitzes an die Nachfahren anläßlich des Todes einer Person erstreckten.469 
Neben den Heiratsabgaben und der Kopfsteuer waren die Todfallabgaben in 
besonderem Maße das Zeichen für den unfreien Stand im Mittelalter.470 Ebenso 

                                                 
468  LACOMBLET 1840, Bd. 1, S. 288, Nr. 416. Vgl. BRUNNER 1911, S. 17. 
469  Vgl. zur Bezeichnung und Funktion des Todfalls HW 1987, S. 597f. In Niedersachsen 

hieß der Todfall Baulebung oder Kurmede. KNAPP 1898, S. 20. Zum Unterschied zwi-
schen dem Todfall in England und Deutschland sowie der mainmorte in Frankreich vgl. 
BLOCH 1966, S. 88. 

470  K. S. BADER betonte den Symbolcharakter leibherrlicher Verpflichtungen im späten Mit-
telalter und der Neuzeit. Der Todfall war eine Abgabe, die »der wirtschaftlichen Bedeu-
tung weitgehend entbehrte« und allein als »rechtliches Wahrzeichen » der Eigenschaft ei-
ne Funktion hatte. BADER 1939, S. 90. Auch für Burgund konnte JEANTON diese Funktion 
im späten Mittelalter ausmachen. »La mainmorte est en Bourgogne la caracteristique du 
servage. Tous les mainmortables y sont serfs; il n’existe en Bourgogne, ni mainmorte 
reelle, ni mainmorte franche.« JEANTON 1906, S. 15f. Rolf KÖHN ist ebenfalls der Mei-
nung, daß der Todfall seit dem 14. Jh. vor allem eine Bedeutung als Herrschaftsinstru-
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wie der Ursprung der Heiratsabgaben liegt auch der Ursprung dieser Steuern 
im dunklen. Sie wurden lange Zeit aus der Sklaverei abgeleitet und mit der 
Erbunfähigkeit der servi begründet.471 Erst Heinrich BRUNNER hat der Diskus-
sion 1911, zumindest für die deutschsprachige Forschung, eine neue Wendung 
geben können, indem er im Todfall eine alte Erbschaftssteuer vermutete, die 
aus einem Recht des Herrn an dem heidnischen Totenteil des Verstorbenen 
resultierte.472  

Schon in den frühesten Quellenzeugnissen ist vom Besthaupt oder Bestkleid 
die Rede.473 Dies deutet darauf hin, daß diese Form der Abgabe die ursprüngli-
che gewesen sein mag. Zusammen mit der von BRUNNER nachgewiesenen Zah-
lungsverpflichtung des Gestorbenen und nicht seiner Nachkommen, ergibt sich 
somit das Bild einer Steuer auf den Besitz, auf das Erbe einer Person anläßlich 
ihres Ablebens. Es wäre im Sinne BRUNNERs näher zu untersuchen, ob es sich 
bei diesem Nachlaß des Toten nicht wiederum um ein Sondergut handelt, das 
zwar ausschließlich dem früheren Besitzer zugeordnet wird, jedoch gleichzei-

                                                                                                                                 
ment in der Territorialpolitik besaß und seine wirtschaftliche Bedeutung eher gering ge-
wesen sei. KÖHN 1991, S. 376. 

471  MÜLLER 1961, S. 11. Dort ein Überblick zur Forschung bis in die 60er Jahre. An später 
Erschienenem bzw. dort nicht Erwähntem ist noch zu nennen: GILLIODTS-VAN-SEVEREN 
1883, Bd. 2, S. 459ff.; PETOT 1949, S. 1940/41, S. 284-88; IMBERT 1951, S. 177ff.; 
GENICOT 1952, S. 499-517; TRIPIER 1973/74, S. 319; SPIESS 1987, S. 478f.; RABAN 1987, 
S. 203-226; ANDERMANN 1990, S. 296ff. [über Todafallfabgaben in der Pfalz]; 
GIRARDOT 1992, S. 749ff. [Spätmittelalter]. 

472  BRUNNER 1911, S. 1-31. DERS. 1921, S. 238. Dieser Artikel Brunners in der Fs. für Fer-
dinand von Martitz wurde von der französischen Forschung erst sehr spät rezipiert. Vgl. 
das Vorwort der gesammelten Aufsätze von Marc BLOCH 1963, Bd. 1, S. VIIf. Alfred 
SCHULTZE hat in seinen Arbeiten diese Interpretation BRUNNERs aufgegriffen, indem er 
den Sterbefall auf das kirchliche Seelengerät und nicht auf den germanischen Totenteil, 
der aus Waffen oder Opfertieren bestand, zurückführte. Er ging dabei von den Quellen 
kirchlicher Provenienz aus und vermutete, daß die Muntlinge und unter Kirchenschutz 
stehende Freie in früherer Zeit für ihr Seelenheil einen Teil ihres Erbes ihrer Kirche ver-
macht hätten und daß diese freiwillige Überstellung von der Kirche später als Rechtsan-
spruch formuliert worden sei. SCHULTZE 1914, S. 75-110; DERS. 1917, S. 301f.; DERS. 
1928. Vor allem gegen diese letztere Theorie lassen sich eine Reihe von Einwendungen 
machen: Waren die Cerocensualen, die üblicherweise zur Zahlung eines Todfalls ver-
pflichtet waren, wirklich frei, oder war die mainmorte nicht schon damals ein Zeichen der 
Schutzhörigkeit und damit der Unfreiheit? Sollte aus einer freiwilligen Gabe tatsächlich 
ein Rechtsanspruch erwachsen sein? Zur Frage der rechtlichen Stellung der Sainteurs, der 
belgischen Bezeichnung für die Wachszinsigen vgl. WIRTZ 1961, S. 277 mit ausführli-
cher Literatur. Eine Ableitung der Sterbefallabgabe des späten Mittelalter von dem 
Wachszinsigenrecht nimmt auch RABE 1977, S. 72ff. an. Vgl. GENICOT 1982, S. 3 Anm. 
21. 

473  Vgl. BRUNNER 1911, S. 4f. 
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tig auch die Verpflichtung zur Aufteilung unter die Verwandtschaft (die Erben) 
im engeren und weiteren Sinne zur Stabilisierung der sozialen Bindungen nach 
sich zog. Somit könnte sich auch der Todfall, ebenso wie die Heiratsabgaben 
anläßlich der Eheschließung, aus der verwandtschaftlich organisierten Sozial-
struktur des frühen Mittelalters entwickelt haben. 

Todfall- wie Heiratsabgaben waren im Mittelalter verhaßt, weil sie die Wei-
tergabe von Vermögen an die nächste Generation besteuerten und nicht auf-
grund der Abgabenpflicht als solches. In dieser Perspektive würde sich die 
Entsprechung zwischen Heiratsabgabe und Todfall nicht nur auf Analogien des 
Funktionswandels dieser Abgaben, sondern auch auf den Zugriff des Herrn auf 
das Erbgut einer Person erstrecken. Formariage, mit der Androhung der Ein-
ziehung des Erbteils der Frau bei der Eheschließung sowie mainmorte, mit der 
Einziehung des gesamten Erbes bei Kinderlosigkeit, berührten jeweils dieses 
Erbe.474 Dieselbe Parallele konnten wir auch bezüglich der walisischen Abga-
ben amobr und ebediw beobachten.475  

Solche Abgaben behinderten die Akkumulation von Besitz, der eine Grund-
bedingung für den den sozialen Aufstieg einer Familie darstellt. Aus diesem 
Grund wurden Todfall- und Heiratsabgaben besonders im späten Mittelalter, 
vor dem Hintergrund des sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs des Bürger-
tums und der Städte, als typische Zeichen der Unfreiheit empfunden und haben 
Widerstand hervorgerufen. Dieser Widerstand drückte sich nicht nur in der 
Verweigerung der Abgabenzahlungen, sondern auch durch die Etablierung und 
Verbreitung von Legenden über den »unsittlichen« Ursprung solcher Steuern 
aus.  

Um die Entstehung der Todfallabgaben hat sich ebenfalls seit der Mitte des 
13. Jahrhunderts eine legendenhafte Tradition gebildet, die in ihrer metaphori-
schen Formulierung die besonders drückende Qualität der Abgabe illustriert. 
Im Zusammenhang mit Erzählungen über das Leben des Bischof Albero von 
Lüttich (Albéron Ier, dritter Sohn Heinrichs II., des Grafen von Löwen, der von 
1123-1128/29 Bischof war) wurde berichtet, in früherer Zeit sei, beim Tode 
eines Bauern, diesem die rechte Hand abgeschnitten und seinem Herrn zum 
Zeichen seines Ablebens dargebracht worden. Später sei man jedoch überein 
gekommen, daß die Bauern diese Verstümmelung gegen das beste Mobiliar, 

                                                 
474  Diese analoge Betrachtungsform beider Abgaben bietet sich auch im Hinblick auf die 

etymologische Kongruenz, nämlich buteil oder bumiete, an. Der Sterbefall konnte in älte-
rer Zeit auch eine Quote des beweglichen Vermögens (buteil etc. ) sein. Die gleiche Wur-
zel ist evident, nur daß bumiete sich nur auf Frauen bezog und zur Eheschließung bezahlt 
wurde. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die mittelalterlichen Juristen zwischen 
beiden Abgaben eine enge Verbindung sahen. Vgl. oben S. 93ff.  

475  Vgl. oben S. 168f. 
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das sie in ihrem Haushalt hätten, abkaufen könnten. Bischof Albero habe diese 
Abgabe dann schließlich in seiner ganzen Herrschaft aufgehoben.476  

Die Übereinstimmungen dieser Erzählung mit der Legende vom Ursprung 
der Heiratsabgaben in einem früheren Herrenrecht der ersten Nacht sind nicht 
zu übersehen. Allerdings erreichte die »Tote Hand«, im Gegensatz zum Her-
renrecht der ersten Nacht, im 15. Jahrhundert keine vergleichbare symbolische 
Umsetzung der Legende in Rechtshandlungen, die im folgenden genauer unter-
sucht werden sollen.  

                                                 
476 MGH, SS. Bd. 25, S. 131. Vgl. BRUNNER 1911, S. 21. Schon BODMANN 1794, S. 6 wies 

darauf hin, daß die Legende von der toten Hand (manus mortua) nicht auf historischen 
Tatsachen beruhe. Die neuere Forschung hat eine ganze Überlieferungstradition aufde-
cken können, die die Geschichte von der abgeschnittenen Hand seit dem 13. Jahrhundert 
verbreitete. Vgl. PETOT 1940/41, S. 308, Anm. 1; BART 1983, S. 315-324; BOUREAU 
1995, S. 224f. Die Parallelen zur Legende vom Gesetz des sagenhaften Königs Evenus 
sind offenkundig. Wiederum wird ein unmenschlicher, erniedrigender Brauch der Ver-
gangenheit in eine Geldzahlung umgewandelt, die dann zu Beginn des 12. Jhs. von dem 
Bischof Adalbero (beim Herrenrecht war es die heilige Margarete, die Frau Malcolms 
III.) ganz aufgehoben wurde. Vgl. BART 1983, S. 316. Das 12. Jahrhundert scheint auch 
hier bezüglich der Aufhebung alter serviler Abgaben nicht schlecht gewählt. Tatsächlich 
erhob sich in dieser Zeit vielfach Widerstand, vor allem in den wachsenden Städten, ge-
gen die alten Steuern und Unfreiheiten. Siehe z.B. RUDOLF 1976, S. 78 (Befreiung der 
Stadt Speyer vom Sterbefall im Jahre 1111). Über die Entstehung der Metapher von der 
abgeschnittenen Hand können wir nur Vermutungen anstellen. Es liegt nahe, die Bedeu-
tung der menschlichen Hand als (über)gebendes und schenkendes Organ des Körpers der 
Interpretation zu Grunde zu legen und desweiteren zu vermuten, daß durch das Bild der 
abgeschnittenen Hand die Unfähigkeit des Unfreien zur Übertragung von Erbgut in die 
nächste Generation ausgedrückt werden sollte. Vgl. BOUCOMONT 1896, S. 1; BART 1983, 
S. 323f. Der Ursprung der Metapher kann auch in der Mythologie gesucht werden. Die 
Legende der Gründung der Stadt Antwerpen (»Hant-werpen«) durch den Wurf der abge-
schnittenen Hand des Riesen Druon Antigon bediente sich schließlich dieses Bildes, ohne 
jedoch eine Verbindung zu servilen Inkapazitäten herzustellen. BART 1983, S. 319. Vgl. 
auch den Bericht des Kanonikers Wace von Bayeux in seinem altfranzösischen »Roman 
de Rou« über einen Bauernaufstand in der Normandie im Jahre 997, bei dem einigen der 
Aufständischen Hände und Füße abgeschlagen wurden. Diese Strafe entsetzte die Übri-
gen so, daß der Aufstand zusammenbrach. KÖHN 1991, S. 369ff. Da der wahrscheinliche 
Begründer der Legende über die Herkunft des Namens Antwerpen, der Verfasser der 
Gesta episcoporum Leodiensium abbreviata, sich nicht näher zur Herkunft der Metapher 
geäußert hat, bleiben diese Interpretationen jedoch spekulativ. Vielleicht gründet sie je-
doch, so wie im Falle des Herrenrechts der ersten Nacht, auf einer mündlichen Tradition. 



 

Kapitel 4 

Das Herrenrecht der ersten Nacht im  
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit 

Maintenant suis rompue et viollee 
Et ay perdu fleur de virginité 

Dont triste suis comme fille affollee 

Louis des Masures, Le dépucelage de la ville de Tournay,  
avec les pleurs et lamentations obstant sa défloration, le 21 sept. 1513,  

Valenciennes 1513. 

Wir haben in der Einleitung schon einige Quellen kennengelernt, in denen 
Steuern auf das Erbteil einer Tochter bei einer Heirat im Spätmittelalter eine 
Bedeutungserweiterung als Lösegebühren für ein herrschaftliches Vorrecht auf 
die Brautnacht erfahren haben. Im zweiten Kapitel haben wir dann nachvollzo-
gen, wie sich in der Renaissance mit dieser Tradition der alte, bis auf die ersten 
Schriftquellen zurückreichende literarische Topos eines Herrenrechts der ers-
ten Nacht verknüpfte. Schließlich haben wir eine Hypothese erarbeitet, wie es 
zu dieser Folkloretradition eines herrschaftlichen Rechts auf die Brautnacht der 
Töchter von abhängigen Bauern überhaupt gekommen sein könnte. Diese, bis-
lang nur theoretisch anhand der spärlichen Zeugnisse der spätmittelalterlichen 
Dichtung bzw. der Legendenbildung der Renaissance, rekonstruierte mündli-
che Tradition soll im folgenden mit den Quellenzeugnissen des späten Mittelal-
ters konfrontiert werden, die das Herrenrecht der ersten Nacht explizit in einem 
ländlichen Kontext erwähnen und von dieser Tradition in einer sehr spezifi-
schen Art und Weise Gebrauch machen.  

Wie kam es zur Verschriftlichung der oralen Traditionen und der Erwäh-
nung des Herrenrechts der ersten Nacht in diesen spätmittelalterlichen ländli-
chen Rechtsquellen? Handelt es sich bei den Erwähnungen des Herrenrechts 
um einen Ausdruck von Humor oder Protzerei, oder deuten die Rechtssymbole 
in diesen Quellengattungen vielmehr auf ein durchaus ernst gemeintes rechtli-
ches Brauchtum? Auf welche Weise konnte sich die literarische Fiktion des 
Herrenrechts überhaupt im Kontext des spätmittelalterlichen Brauchtums der 
Eheschließung an manchen Orten gewohnheitsrechtlich institutionalisieren und 
so in einigen Herrschaften zu einem Teil des öffentlichen Rechtslebens wer-
den?  
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Beginnen wir mit dieser letzten Frage. Zu ihrer Beantwortung ist zunächst 
eine Einführung in das spätmittelalterliche Recht und das Brauchtum der Ehe-
schließung erforderlich. Wenn sich der Topos des herrschaftlichen Vorrechts in 
der Brautnacht in tatsächlichen symbolischen Rechtshandlungen wie dem droit 
de cuissage im 15. und 16. Jahrhundert manifestierte, dann muß zunächst nach 
dem Anknüpfungspunkt im Hochzeitsbrauchtum der Zeit gefragt werden, das 
eine solche Assoziation ermöglichte.  

4.1. Bedeutung und Funktion des ehelichen Beilagers  
im Spätmittelalter 

In vielen Gegenden Europas hat sich erstaunlich lange die Vorstellung erhal-
ten, daß das Ehegeschäft erst dann abgeschlossen und besiegelt sei, wenn eine 
Decke Mann und Frau »beschlägt« oder das Bett öffentlich beschritten worden 
war.1 Die Brautführer und die Eltern und Verwandten sowie einige Freunde 
waren Zeugen dieses Rituals. Alle diese Bräuche weisen deutlich auf die Funk-
tion des Beilagers hin: Der Beginn des Ehelebens, symbolisiert durch eheliches 

                                                 
 1  Der Ursprung der Rechtsbedeutung des »öffentlichen« Beilagers als Vollzug der Ehe-

schließung ist strittig, sie kann jedoch auf indogermanische Wurzeln zurückgeführt wer-
den. In Indien war das Besteigen des »torus« ein feierlicher Teil des Hochzeitsrituals, 
dem die weltlichen und geistlichen Hochzeitsgäste beiwohnten. CARLSSON 1960, S. 311. 
Dagegen HEMMER 1959, S. 292ff., DERS, 1961, S. 298ff. und WÜHRER 1957, S. 231ff. 
Abwägend GAUDEMET 1987, S. 97. In einer ähnlichen Form wurde die Braut bei den 
Preußen und Litauern dem Bräutigam übergeben – sie wurde zum Bräutigam in das Bett 
geworfen. Auch die islamische Welt sieht im geschlechtlichen Vollzug der Ehe die ent-
scheidende Rechtshandlung der Eheschließung. ROUSSIER 1965, S. 201ff. FREISEN 1888, 
S. 114f. betont in Anlehnung an LEHMANN, Verlobung und Hochzeit nach den nordger-
manischen Rechten des Mittelalters (1882), daß die einzelnen nordgermanischen Volks-
rechte in der Frage der Rechtsakte bei der Hochzeit nicht übereinstimmen. Die meisten 
schwedischen Rechte betonen das Beilager als Zeitpunkt des Erwerbs des mundiums. 
Immer lassen sie das Güterrecht erst mit dem Beilager beginnen. Das norwegisch-
isländische Recht kannte dagegen die Spaltung der Hochzeit in mehrere Teilakte nicht. 
Hier war nur das förmlich und öffentlich vollzogene Beilager von Bedeutung. Im Ver-
gleich zu den südgermanischen Rechten kam FREISEN zu dem Schluß, daß bei den nord-
germanischen Volksrechten mehr die Ehe als Geschlechtsgemeinschaft im Vordergrund 
stehe, während bei den südgermanischen Rechten das Gewaltverhältnis (mundium) betont 
werde. Dies widerspricht aber z.T. den Ergebnissen Richard SCHRÖDERs in seinem immer 
noch grundlegenden Werk über die Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 
der auch für die süddeutschen Quellen eine Übereinstimmung dahingehend feststellt, daß 
sie die Rechtswirkungen der Ehe erst mit dem Beilager beginnen ließen. Vgl. SCHRÖDER 
1863, S. 97. Siehe zum Brauchtum auch BIRLINGER 1874, Bd. 2, S. 304. 
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Beilager und eheliche Umarmung, soll vor Zeugen deutlich markiert sein und 
bezeugbar werden. Das Beschlagen mit einer gemeinsamen Decke – vor allem 
nach nordgermanischem Recht – soll den öffentlich sanktionierten Beginn der 
ehelichen Bettgemeinschaft symbolisieren. Es stellt die intendierte Intimität 
zwischen den künftigen Eheleuten unter eine öffentliche Kontrolle. Daraus 
ergibt sich, daß das Beilager ein Sinnbild der Eheschließung überhaupt war. 

Die Kirche versuchte frühzeitig, einzelne Elemente des Eheschließungs-
rechts, darunter auch das Zeugenritual des ersten ehelichen Beilagers, durch 
ihre Beteiligung umzuformen.2 So forderte Hinkmar von Reims den Beischlaf, 
die copula carnalis, offiziell als Vollzug der Ehe.3 Gratian sah um 1140 in der 
Ehe einen mehrgliedrigen Akt, bei der die öffentlich vorgenommene Einigung 
der Eheleute das matrimonium initiatum hervorbringe, das jedoch erst durch 
den Beischlaf zu einem vollständigen matrimonium ratum werde.4 Das öffent-
liche Beilager als Zeugenhandlung und Einleitung der Hochzeitsnacht, das 
durch seine güterrechtlichen Konsequenzen immer schon als entscheidende 
Rechtshandlung bei der Eheschließung angesehen worden war, erhielt in 
christlicher Perspektive als copula carnalis die Bedeutung einer unwiderrufli-
chen Handlung, welches es vorher nicht besessen hatte.5 Karl LEHMANN vertritt 
in dieser Frage die Auffassung, daß »das Eindringen des kanonischen Rechts 
diese Auffassung des Beilagers als die Ehe vollendenden Akt nicht nur zer-
stört, sondern sogar zugespitzt habe, indem es die Förmlichkeit des rituellen 
Beilagers unterdrückte und nur die copula carnalis übrig ließ«.6 Die kirchliche 
Benediktion des Ehebettes war demhingegen keine notwendige Handlung der 

                                                 
 2 Vgl. ESMEIN 1891, Bd. 1, S. 83-85; AVACK 1949, S. 163-250. 
 3  MIGNE, Bd. 126, 1852, Sp. 137f. (Hincmar von Reims, Epistolae 22). Vgl. FREISEN 1888, 

S. 30ff. Für die Kirche wurde die Ehe nach der copula carnalis unauflöslich, da sie als 
Abbild der Verbindung Christi mit der Kirche selber unauflöslich sei. Vgl. auch SEHLING 
1885, S. 14f., 44: »Gratians Ansichten über den Einfluss der copula finden sich nament-
lich ausgesprochen in der berühmten C. 27, q. 2. Dieselbe zerfällt in drei Teile: ... der 
zweite (c. 16-34) vertritt dagegen die Rechtsanschauung, die sich namentlich in der fran-
zösischen Kirche vor Lombardus gebildet hatte: Non est inter eos matrimonium, quos non 
copulat commixtio corporum.« 

 4  ALESANDRO 1971, S. 81ff.; MICHAELIS 1989, S. 103. Die Dissertation von ALESANDRO 
über »Gratian’s notion of marital consummation«, die weit über die im Titel angedeutete 
Thematik hinausgeht, ist leider nur in Auszügen veröffentlicht. Vgl. ALESANDRO 1971, S. 
Vf., 100ff.  

 5  Vgl. CORIDEN 1961; SCHRÖTER 1991, S. 362. 
 6  LEHMANN 1882, S. 82. 
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Eheschließung, zeugt aber wiederum von dem Bemühen der Kirche, auch die-
sen Akt feierlich zu gestalten.7  

Der Dualismus zwischen ursprünglich weltlicher Eheschließung (mit dem 
Beilager als entscheidendem Akt des ehelichen Güterrechts) und der kirchli-
chen Benediktion als übliche kirchliche Bekräftigung des Ehebundes durch-
zieht als Grundmodell das christliche Mittelalter.8 Der Kirchgang fand »sehr 
häufig, ja, wie es scheint, in der alten Zeit regelmäßig am Tage nach Vollzug 
der Ehe durch das Beilager statt«.9 Das Ehegelöbnis war zuerst ein vom Ehese-
gen getrennter Akt sippenöffentlichen Ursprungs, der dann im Familienkreis 
vorgenommen wurde und auch in Luthers Ehebüchlein (1530) noch vor der 
Kirchentür stattfinden sollte.10 Es konnte prinzipiell aber auch zuhause mit gro-
ßem zeitlichen Abstand zum Beilager vorgenommen werden. Ehegelöbnis und 
Benediktion der Ehe rückten aber im Laufe des 16. Jahrhunderts immer stärker 
zusammen.11 Karl-Heinz SPIESS stellt in seiner Arbeit zu Familie und Ver-
wandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters zu Recht fest, daß 
über die Abfolge von Kirchgang und Beilager in der Forschung Unklarheit 
besteht. Vor allem aufgrund der Uneinheitlichkeit der Quellenaussagen ließ 
sich bisher kein allgemein gültiges Modell formulieren. SPIESS versucht diese 
unterschiedliche Handhabung der Abfolge durch die Vorstellung zweier ver-
schiedener Verlaufsmodelle aufzulösen, wobei er einen mehr traditionell ge-
prägten Ablauf mit Beilager und darauf folgendem Kirchgang zum einen und 
ein vom kirchlichen Einfluß geprägtes Modell mit dem Erfragen des Konsen-
                                                 
 7  Vgl. FRANZ 1909, Bd. 2, S. 176ff.; FABER 1974, S. 174; MOLIN & MUTEMBE 1974, S. 

255-270; BURGUIÈRE 1982, S. 15-18. Für die Verbreitung auch in Südfrankreich vgl. 
ROQUETA 1981, S. 65f. CHÉNON 1912, S. 85-88 dagegen sieht die güterrechtliche Konse-
quenzen der Ehe in einer kausalen Beziehung zur kirchlichen Benediktion des Ehebettes.  

 8  Zur Frage der rechtlich konstitutiven Bedeutung der Benediktion siehe MIKAT 1978, S. 
41ff., der sie zutreffend als ursprünglich nicht notwendig für eine Eheschließung charak-
terisiert. Vgl. auch STEVENSON 1983. 

 9  SOHM 1875, S. 159. Vgl. auch RICHTER 1848, S. 281 und SPIESS 1993, S. 118ff. und S. 
129 Anm. 432. Karl Heinz SPIESS nimmt an, daß der stärkere Charakter der geistlichen 
Mitwirkung beim Ehegelöbnis durchaus auch im Interesse der Familienordnung liegen 
konnte. Siehe auch UHLHORN 1962, S. 91: »Eine Hochzeit wurde damals (16./17. 
Jh./Anm. d. Verf.) in drei Abschnitten gefeiert. Zunächst fand als legitime Vollziehung 
der Ehe das feierliche Beilager statt. Meist am anderen Tage wurde der geistliche Segen 
im Kirchgang eingeholt. Als drittes Fest folgte dann einige Tage, oft auch beträchtlich 
später, die Heimführung der Braut auf das Schloß des jungen Eheherrn.« 

 10  Vgl. für den Ostseeraum vor der Reformation FREISEN 1909, S. 149, der in allen katholi-
schen nordischen Ritualhandbüchern ebenfalls eine kirchliche Handlung vor der Kirchen-
tür feststellen konnte. Siehe auch WETTLAUFER 1998, S. 92. 

 11  SCHWARZ 1959, S. 68f. Zu dieser Konzentration der entscheidenden Handlungen auf 
einen Tag in der Toskana im 15. Jh. vgl. auch KLAPISCH-ZUBER 1982, S. 35. 
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ses in die Kirche zum anderen vorschlägt.12 Dazwischen lag in dem letzteren 
Fall das öffentliche Beilager als eigentlicher Abschluß des weltlichen Teils der 
Eheschließung. Ein Beispiel für das erste Modell ist die Beschreibung der Ehe-
schließung des bayrischen Ritters Michel von Ehenheim vom 7. August 1502: 
 ... zu nacht han ich Michael von Ehenheim ritter mit Margaretha geboren von Kollen elichen 
beigeschlafen zu Kitzingen, und morgens frue mit ir zu Kirchen gangen mit meinen Herrn und 
gueten freunden, und aldo hochzeit gehapt in Arnolts von Ehenheims haus.13 

Die drei Elemente, die für den Autor dieser Familienchronik die eigentliche 
Eheschließung darstellen, sind zum ersten der eheliche Beischlaf und zum 
zweiten der nachfolgende Kirchgang am nächsten Morgen. Dabei wird eine 
Segnung der Ehe durch den Pfarrer vorgenommen worden sein.14 An dritter 
Stelle steht die Hochzeitsfeier bei einem Verwandten. 

In diesem Zusammenhang kann eine gewisse Diskrepanz zwischen der offi-
ziell von der Kirche vertretenen Konsenstheorie und dem Erfordernis des Ehe-
vollzugs in den Gewohnheitsrechten und den Quellen der Rechtspraxis (Nota-
riatsakten etc.) festgestellt werden.15 Zwar führte seit Petrus Lombardus und 
Papst Alexander III. die Betonung des Konsensgedankens und des Ehegelöb-
nisses zu einer Zurückdrängung der copula carnalis als rechtsnotwendiges E-
lement der Eheschließung,16 jedoch allgemein durchgesetzt zu haben scheint 
sich nur die schon genannte Auffassung Gratians, daß eine nicht-vollzogene 
Ehe leichter aufzulösen sei als eine vollzogene.17 Auch wenn sich somit kein 
kontinuierlicher Standpunkt der Kirche zur Bewertung der Rechtserheblichkeit 
der copula carnalis ausmachen läßt, deutet die Entwicklung in der Neuzeit, 

                                                 
 12  SPIESS, 1993, S. 128ff. Der Verlauf der Hochzeit wurde auch von dem Ort der eigentli-

chen Hochzeitsfeierlichkeiten beeinflußt. Wenn die Hochzeit am früheren Wohnsitz der 
Braut durchgeführt wurde, erfolgte die feierliche Heimführung erst nach der Hochzeit 
(DERS., S. 121). Wurde die Hochzeit am Wohnsitz des Bräutigams begangen, kam es zur 
Sequenz Heimführung, Kirchgang, Beilager und Festgelage (DERS., S. 124). Schließlich 
konnte die Hochzeit ausnahmsweise auch an einem neutralen, gut erreichbaren Ort gehal-
ten werden. Die Heimführung wurde in diesem Fall zu einer Zuführung der Braut zum 
Bräutigam (DERS., S. 126f.).  

 13  MEYER 1891, S. 38. 
 14  Das eheliche Konsensgespräch wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Es war zu 

dieser Zeit häufig noch ein weltlicher Akt, und der Priester nahm eine weltliche Funktion 
ein, wenn er die Eheleute z.B. vor der Kirchentür, zusammengab. Dies änderte sich in 
Norddeutschland erst im 16. Jh. Vgl. hierzu SCHWARZ 1959, S. 33.  

 15 TURLAN 1957, S. 486. 
 16  MICHAELIS 1989, S. 103f. Vgl. z.B. THOMAS VON AQUIN 1947, Teil 2, Quaestio 46. 
 17  Vgl. DAUVILLIER 1959, S. 97-105; WIEGAND 1993, S. 303ff.  
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besonders nach dem Tridentinischen Konzil (1545-1563), mehr auf eine Ne-
benrolle in der kirchlichen Anschauung hin.18 

In der bisherigen Forschung zur Geschichte des Eheschließungsbrauchtums 
ist es immer wieder zu einer Fehleinschätzung durch die quasi Gleichsetzung 
von Beilager und copula carnalis gekommen.19 Diese synonyme Verwendung 
zweier im Ursprung durchaus unterschiedlicher Rechtshandlungen läßt sich 
vielleicht aus der zunehmenden Einwirkung kirchlicher Vorstellungen auf das 
ursprünglich weltliche Eherecht erklären.20 Lizzie CARLSSON hat in ihren Ar-
beiten zur Geschichte der Eheschließung und besonders der Bettleite in den 
nordgermanischen Quellen auf diese Vermengung von Beilager und copula 
carnalis hingewiesen. Sie versteht unter dem Beilager vor allem eine symboli-
sche Handlung, die die copula carnalis nicht voraussetzte.21 Tatsächlich wird 

                                                 
 18  Der »Code matrimonial, ou Recueil des Edits ... sur le mariage«, von LE RIDANT, Paris 

1766, Bd. 2, S. 132ff. führt den diesbezüglich interessanten Fall einer nicht vollzogenen 
Ehe an, bei der der Ehemann drei Tage nach der Trauung starb. In einem Gerichtsurteil 
aus dem Jahre 1679 wurde festgestellt, daß »si parmi les Romains on faisoit consister 
l’essence des mariages plutôt dans l’union des esprits, que dans la conjonction des corps, 
cette maxime convient encore mieux à la pureté du christianisme. Ainsi, quand n’y auroit 
pas eu de consommation, le mariage n’en seroit pas moins parfait pour tout ce qui con-
cerne les conventions matrimoniales.« Dies zeigt den langfristigen Paradigmenwechsel, 
der sich in Frankreich im 17. Jh. vollzogen zu haben scheint. Vgl. auch SEHLING 1885, S. 
88ff. Zum Tridentinischen Konzil und seiner Wirkung auf das Eherecht vgl. CONRAD 
1951, S. 297-324; LETTMANN 1967. 

 19  Jean GAUDEMET bietet in seiner Geschichte der Ehe in Westeuropa hierfür ein gutes Bei-
spiel »Le Beilager, la copula carnalis, garde dans les pays germaniques une importance 
essentielle.« GAUDEMET 1987, S. 186. Vgl. auch BRUNDAGE 1987, S. 130: »Sexual inter-
course was essential to Germanic marriage, however, and no martial union was binding 
without it. Marriage in Germanic law consisted simply of sexual intercourse accompanied 
by an intention to live together permanently and to have children.« 

 20  FREISEN 1909, S. 150; BRINGÉUS 1987, S. 152f.  
 21  CARLSSON 1960, S. 320. Vgl. die Frankenchronik des Gregor von Tours (I,47): »Adve-

niente vero die, celebrata sollemnitate nuptiarum, in uno strato ex more locantur«. Es 
wird an dieser Stelle von Gregor allerdings nur gesagt, daß Braut und Bräutigam nach der 
Sitte am Hochzeitstag auf ein Lager gelegt werden. Außerdem erscheint es angemessener, 
von einem indogermanischen denn von einem germanischen Ursprung zu sprechen. Vgl. 
DIES. 1965, S. 260f. Die isländischen Rechtsbücher bestätigen diese Auffassung, wenn sie 
als unbedingt notwendigen Akt die offenkundige Besteigung des Brautbettes durch die 
Brautleute fordern. MAURER 1908, S. 542. FRANK 1973, S. 475. Weitere Unterstützung 
der Sichtweise CARLSSONS bietet eine mecklenburgische Streitschrift gegen die schwedi-
sche Königin Margarete aus dem Jahre 1394. Dort findet sich eine Beschreibung der Ehe-
schließung des schwedisch-norwegischen Königs Håkon Magnusson mit dieser mecklen-
burgischen Prinzessin im Jahre 1363, die damals im Alter von zehn Jahren das Beilager 
mit dem König hielt. Beispiele aus literarischen Quellen lassen sich anschließen. In der 
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der rechtlich relevante Kern der öffentlichen Bettleite und Bettsetzung nach 
weltlichem Recht nicht in dem Vollzug des Geschlechtsverkehrs gelegen ha-
ben, auch wenn dieser den sinnhaften Hintergrund der Zeremonie darstellte 
und in früherer Zeit regelhaft dem rituellen Beilager direkt nachfolgte. Eine 
solche Handlung ist aus ihrer intimen Natur heraus nicht öffentlich bezeugbar 
und bei der Notwendigkeit eines Beweises auch schwer zu belegen.22 Rechts-
kraft bezüglich des ehelichen Güterrechts hatte dagegen das Beilager des Ehe-
paares, also das bezeugbare Faktum, daß Braut und Bräutigam zusammen auf 
einem Bett und unter einer Decke lagen und so die Bereitschaft zur Bettge-
meinschaft bekundeten. So ist wohl mit FREISEN,23 KÖSTLER und CARLSSON 
davon auszugehen, daß die Beilagerzeremonie an sich Rechtskraft besaß.24  

Neben der rechtlichen Bedeutung des Beilagers ist seine Funktion im Ab-
lauf der Eheschließung von besonderer Bedeutung für das Verständnis des 
Stellenwerts einer solchen rechtssymbolischen Handlung für eine Hochzeit. 
Das Beilager markierte den Übergang von der Braut zur Ehefrau. So wurden in 
vielen Regionen Europas traditionell am Morgen nach dem Beilager die Haare 
der Frau als Zeichen der geänderten sozialen Rolle zusammengebunden. Die 
verschiedenen Traditionen, die sich als Zeichen des Ehevollzugs im Spätmit-

                                                                                                                                 
Lebensbeschreibung der heiligen Elisabeth von Thüringen (Anfang 14. Jh.) wird die 
Hochzeit der gerade vierjährige Elisabeth mit dem jungen Landgrafen Ludwig IV. mit ei-
ner Bettleite beschlossen. Dies geschah, »damit sie ›ir e mit truwen halden‹ mögen«. 
FABER 1974, S. 25. CARLSSON schließt u.a. hieraus, daß es sich ursprünglich beim indo-
germanischen Beilager um einen Akt mit symbolischer Qualität gehandelt haben müsse, 
der die copula carnalis nicht mit einschloß. CARLSSON 1965, S. 167. Ebenso FREISEN 
1909, S. 150. Im Mühlhauser Reichsrechtsbuch vom Anfang des 13. Jh. heißt es aller-
dings: »Svo zwei zusami cumin an rechtir ewi, is dan daz die vroiwi einin vatir heit, die 
sal zu rechti di vormuntscaph uflazi, svanni so uri huisherri bislapin heit eine nacht.« 
JARISCH 1953, S. 45. 

 22  Vgl. KÖSTLER 1943, S. 131f: »Nicht auf den Beischlaf kommt es m. E. – im Gegensatz 
zum kirchlichen Recht – an, das schon darum nicht, weil er zu wenig ehebestimmt ist und 
sich der Öffentlichkeit entzieht, Rechtsakte aber gerade stets der Kundbarkeit bedurften, 
sondern auf den äußeren Tatbestand, auf eine Rechtsförmlichkeit, die aber nicht um der 
Form willen, sondern als sinnhafter Ausdruck des Ehewillens in Betracht kamen.« 

 23  FREISEN 1888, S. 117f. 
 24  Diese Auffassung ist aber keineswegs unumstritten. Vgl. SCHRÖTER 1990a, S. 126: »Sehr 

wesentliche mit der Eheschließung verknüpfte Rechte (vor allem güterrechtlicher Art) da-
tieren erst vom Moment der Aufnahme der sexuellen Gemeinschaft an ... Solange dies der 
Fall ist, hat sich die Vorstellung einer Rechtshandlung noch nicht gegenüber dem fakti-
schen Geschehen verselbstständigt.« und SCHRÖTER 1991, S. 363: »Erst von der sexuel-
len Vereinigung ab datieren entscheidende juristische Wirkungen einer Ehe ...« Ebenso 
FRENSDORFF 1918, S. 11, der jedoch im folgenden zumindest darauf hinweist, daß die 
Frage durchaus strittig ist.  
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telalter ausgebildet hatten, hatten als Formalhandlung nicht nur ihren Platz im 
Brauchtum der Eheschließung, sondern waren auch das entscheidende Kriteri-
um für die güterrechtlichen Konsequenzen einer Eheschließung. Dabei läßt 
sich beobachten, daß regional sehr wohl Unterschiede in der Bewertung des 
Beilagers als rechtswirksame Handlung für die vermögensrechtlichen Wirkun-
gen der Ehe existierten. Diese regionalen Unterschiede verdeutlicht die Zu-
sammenstellung von diesbezüglichen Bestimmungen von Ottilie SPRINGER für 
die schweizerischen Quellen.25 Sie unterscheidet vier Quellengruppen, die je-
weils unterschiedliche Momente bzw. Symbolhandlungen der Eheschließung 
als rechtswirksam benennen. Eine erste Gruppe nimmt das vollzogene Beilager 
als Ausgangspunkt der vermögensrechtlichen Wirkung an.26 Eine weitere, zah-
lenmäßig größere Gruppe, nennt die Entgürtung der Frau vor dem Ehebett als 
entscheidenden Moment und fordert das eigentliche Beilager nicht mehr.27 Aus 
der Symbolhandlung ist jedoch der Ursprungsgedanke, das gemeinsame Beila-

                                                 
 25  Zur Bedeutung des Beilagers nach schweizerischem Recht vgl. HUBER 1893, Bd. 4, S. 

320; SPRINGER 1929, S. 73ff. 
 26  Weistum von Laufen: »Wenn oich ain man und ain fröw, die in den hof zu Louffen gehö-

rent, sich in der mainung entgürten, das sy eelich by ain ander liggen wellen, si seyn ze-
samen geben, oder sy haben ain ander selb genommen, so sind sy morndes, so sy ufstond, 
ain ander geerb und genoss und alle das güt, das sy yendert hand, es sye ligend oder va-
rend, wie es genant ist.« GRIMM 1840, Bd. 1, S. 102. Offnung von Erlenbach, Art 15: 
»Aber spreched die hoflüt, das si dz recht habend, wenn ein man ein frowen nimpt und 
von iro ufstat, wz farenden guots si dann hat, das erbt er von iro, wenn sie von tods we-
gen abgabt, sin seye vil oder wenig.« GRIMM 1863, Bd. 4, S. 335. 

 27  Vgl. z.B. den Hofrodel von Altdorf »Es sprechent die hoflüt, wenn ir einer grif zu der e, 
und das so ferr kom, dz sich die frôw entgürt vor dem bett, so syg all ir varend guot des 
mans.« SPRINGER 1929, S. 73ff. Offnung zu Brütten aus dem 14/15. Jh: »So ist aber, herr 
der richter: waer, das ein frow ussert disen dinghoefen harkaemy in diß dinghoff und 
wenn sy ze nacht vor ir mannes bett statt und sich engûrt in aller der wyß und maß, als sy 
zuo im nyder welt gon, so ist sy genoß und geerb alles, das er hat oder jemen gewûnt.« 
HOPPELER 1915, S. 150. Hausbrief von Bubikon vom 12. September 1483: »Zuo dem 
vierzechenden. Wenn einem man ein frow zuo der heilygen ee gegeben wirt und im also 
zuo huß kompt, so sol dem man, ee sich diselb frow vor im entguert, lib und guot, es sye 
ligend oder varend, verfallen sin, und also, das der man das varend guot mag nutzen und 
damit tuon als sinem eignen guot ...« HOPPELER 1915, S. 165. Bei dieser Offnung tritt die 
Gütergemeinschaft schon mit der Heimführung in das eheliche Haus ein. Offnung von 
Unter-Dürnten vom 27. Mai 1480: »Wo ouch zwei menschen elich zesamen koment, 
wenn dan die frouw zuo iro man nider an das bett kompt und sich entgürt, was si dan ze-
mal varentz guot hat, so bald si sich entgürt, das ist des mans.« HOPPELER 1915, S. 495. 
Offnung von Embrach (1370), § 38: »Item gotzhuslüt hand das recht, wenn ein gotz-
husfrow einen gotzhusmann gemechlet wird (vermählt wird), als bald si sich vor dem bett 
umbgürt (entgürtet), so ist sie erb und genoss alles des dz der gotzhusmann verlät (hinter-
läßt).« DÄNDLIKER 1908, S. 244. 



Das Herrenrecht im Spätmittelalter 205

ger, noch deutlich erkennbar. Eine dritte und vierte Gruppe von Quellen, die 
jedoch quantitativ unbedeutend ist, läßt die Ehe mit Jahr und Tag des Zusam-
menlebens bzw. mit dem Eintritt der Braut in das Haus ihres Mannes begin-
nen.28 Juliette TURLAN hat in einer Arbeit über die Eheschließung in der Praxis 
des französischen Gewohnheitsrechts vom 12. - 16. Jahrhundert versucht, die 
tatsächlichen Gewohnheiten bei der Eheschließung in diesem Zeitraum unter 
besonderer Berücksichtigung des Parlaments von Paris zu untersuchen. Ihre 
Beobachtungen auf der Grundlage von Notariatsakten zur Bedeutung des Bei-
lagers als Rechtsakt der Eheschließung unterstreichen seine Bedeutung für den 
Beginn der Gütergemeinschaft auch im französischen Recht.29 

Dieses Erfordernis des Beilagers für die eheliche Gütergemeinschaft des 
Ehepaares wird besonders plastisch durch einen angevinischen Fall aus dem 
frühen 14. Jahrhundert. Ein Bürger aus Bordeaux bat 1303 König Edward I. 
um Hilfe in einem delikaten Fall von Brautraub. Vigorus de Vigier hatte Bien-
faite Chicat, die Tochter des soeben verstorbenen Bernard Chicat, geheiratet. 
Über die Form der Eheschließung wird nichts mitgeteilt, sie scheint aber aus 
dem Kontext heraus nach kirchlichem Brauch und in öffentlicher Form vorge-
nommen worden zu sein. Aber die Braut war noch in dem väterlichen Haus 
verblieben. Hier sah Pierre Delsolers, Mitglied einer der mächtigsten Familien 
in Bordeaux zu dieser Zeit, eine Chance zur Intervention und entführte, beglei-
tet von einigen Bewaffneten, kurzerhand die Braut. Gleichzeitig nahm er auch 
noch einen Teil des Mobiliars mit – ein Hinweis auf das vermutliche Ziel der 
Entführer wie auch des »beraubten« Bräutigams. Vigorus hat sich daraufhin 
mehrfach an den Bürgermeister gewandt, damit dieser ihm seine Frau wieder 
zurückbringe, aber ganz entgegen seinem Wunsch führt der Bürgermeister die 
Frau nicht dem Bittsteller zu, sondern bemächtigt sich seinerseits ihrer Person 
und arrestiert sie für längere Zeit (imo ipso invitam detinet et longo tempore 
detinuit arestatam). Dies sei, so argumentiert Vigorus, gesetzeswidrig und ver-
stoße zudem gegen die guten Sitten, denn, und nun wird das unmittelbare Ziel 
der beschriebenen Aktionen genannt, er erlaube somit den »Eheleuten« nicht 

                                                 
 28  SPRINGER 1929, S. 75ff.  
 29  Vgl. TURLAN 1957, S. 483ff. Die Forschungslücke auf dem Gebiet des Eheschließungs-

brauchtums des Spätmittelalters ist ihrer Meinung nach auf die schwierige Quellenlage 
und deren schwere Benutzbarkeit zurückzuführen. TURLAN benutze für ihre Untersu-
chung vor allem die Edition der Akten des Parlement de Paris in der Edition von 
BOUTARIC. TURLAN 1957, S. 479, Anm. 7. Von 4727 Beschlüssen waren aber nur rund 
50 für ihre Studie verwertbar. Interessant für unsere Fragestellung ist ihre Bemerkung, 
daß für andere Gegenden Frankreichs umfangreiche Notariatsarchive erhalten sind, die 
möglicherweise als Quelle für das Eherecht der Leibeigenen herangezogen werden könn-
ten. 
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zusammen zu wohnen und ihre Eheschließung durch das Beilager zu vollzie-
hen (non permittendo ipsos insimul habitare et dare operam maritali). In dieser 
Situation wendet sich der »Bräutigam« an Edward I. und bittet um seine Unter-
stützung. Der König, offensichtlich überfordert, den verwickelten Fall aus der 
Ferne zu richten, gibt die Entscheidung an den Seneschall weiter, der darüber 
nach Ankunft in der Stadt entscheiden soll.30  

Dieses Beispiel führt vor Augen, welche Konsequenzen das Fehlen des ehe-
lichen Beilagers für das Ehegüterrecht im Spätmittelalter haben konnte. Von 
noch größerer Bedeutung war das Beilager nach einigen französischen Ge-
wohnheitsrechten für die Konstituierung des douaire, des Witwenteils der 
Frau. Auch Beaumanoir forderte in seinen »Coutumes de Beauvaisis« den 
Vollzug der Ehe als Bedingung für die Zahlung dieses Betrages: »Douaire est 
aquis à la fame, si tost comme loaiaus mariages et compaignie charnele est fete 
entre li et son mari, et non autrement«.31 Die verschiedenen Gewohnheitsrechte 
haben diesbezüglich jedoch keine einheitliche Regelung gefunden. Die coutu-
mes von Chartres, von Clermont, Boulogne, der Normandie, des Ponthieu und 
der Bretagne sowie einige weitere forderten den Vollzug der Ehe, damit sie 
ihre güterrechtlichen Folgen entwickeln konnte.32 Damit scheint ganz Nord-

                                                 
 30  Archives de la Gironde, Bd. 1, 1859, S. 28f. Das Original der Petition befand sich zur 

Zeit der Edition im königlichen englischen Archiv, Rolls House: Records Commission, 
Bd. 119, fol. 2.  

 31  PHILIPPE DE BEAUMANOIR 1899, S. 221, (§ 460). 
 32  Im 18. Jh. wurde die kirchliche Segnung der Ehe in Frankreich als ausreichender Vollzug 

des Ehegelöbnisses angesehen. Doch die Juristen der Zeit waren sich durchaus der älteren 
Sichtweise noch bewußt. Vgl. BOUCHEUL 1727, Bd. 2, S. 4ff. »Titre IV: Des Douaires: 3. 
Il y a neanmoins quelques Coûtumes qui semblent requerir la consommation, comme sont 
celles de Chartres, art. 52 de Clermont art. 259, Boulonnois art. 98, Normandie art. 367, 
Bretagne, art. 450 et autres: Les Coûtumes portent que la femme gagne son doüaire au 
coucher. Loysel en ses Institutes Coûtumieres liv. 5 tit 3 art. 51 en a fait une regle, qu’au 
coucher la femme gagne son doüaire: ce que les Arrêts ont expliqué, dès que la femme a 
mis le pied au lit, et couché avec son mary, quoiqu’ils n’ayent pas autrement consommé 
leur mariage. C’est l’Arrêt du Grand Conseil du 30. Avril 1579. Sur quoy V. Coüart sur 
l’article 52 de la Coûtume de Chartres, et Lalande sur l’art. 218 de celle de Orleans.« Vgl. 
auch das Gewohnheitsrecht von Bourges: COUTUMIER DE BOURGES (Biturig.) édit. 1575, 
Des coustumes concernans les mariages, § 1, S. 102. »Homme et femme mariez, après 
leur mariage faict et consummé, ne peuvent par la coustume, durant et constant leur ma-
riage, donner, céder ne transporter l’ung à l’aultre, neque inter vivos, neque in ultima vo-
luntate, ni faire quelques contratz, par lesquelz biens de lung viennent à l’autre, neque per 
obliquum, neque de directo. Mais bien paravant, leur mariage faict et solennizé, non 
consummé peuvent donner, céder et transporter l’ung à l’autre, et aultrement contracter, 
selon disposition du droict commun.« DUCHESNE 1766, S. 148ff., Art. 32: »Quand, et 
quel douaire est acquis à la femme. Item, par la Coutume générale de la Comté dudit Pon-
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frankreich, das Gebiet der Verbreitung des ungeschriebenen Gewohnheits-
rechts (pays du droit non écrit), diesen Rechtsgrundsatz zu kennen.33  

Ein anderes Beispiel der rechtlichen Funktion des ersten ehelichen Beilagers 
haben wir schon aus dem Coutumier von Burgund kennengelernt.34 Dort verlor 
die Tochter eines Hörigen, die sich mit einem Mann aus einer anderen Herr-
schaft verheiratete, den Anspruch auf das väterliche Erbe zugunsten des Herrn, 
wenn sie nicht die erste Nacht nach ihrer Hochzeit auf dem väterlichen Hof 
schlief. Dieses Recht wurde als droit de reprêt35 bezeichnet und hat sich z.B. 
im Hennegau bis in das 17. Jahrhundert gehalten.36 Durch die enge Verknüp-
fung zwischen Formalakt und Abgabe entstand später, während der Französi-
schen Revolution, der Eindruck, daß die Abgabe nicht aufgrund der Eheschlie-
ßung, sondern aufgrund des Beilagers bezahlt worden sei und daher seine Be-
gründung im Herrenrecht der ersten Nacht finde.37  

Eine ähnliche Assoziation bezüglich der sogenannten Tobiasnächte hat in 
der älteren Literatur zum jus primae noctis eine herausragende Rolle gespielt. 
Bei diesen »Tobiasnächten« handelt es sich um eine aus dem Buch Tobias 
(Vulgata: Tobias 6, 18) abgeleitete Regel des Volksglaubens, die eine Zeit der 
Keuschheit (in der Regel drei Tage) bzw. postnuptiale Enthaltsamkeit von den 
Neuvermählten fordert, um Unglück von dem Bräutigam und der Ehe im Gan-

                                                                                                                                 
thieu, la femme, après le trépas de son mari, si elle le survit, depuis qu’elle est conjointe 
par mariage, et passé les pieds du lit pour coucher avec son mari, acquiert et a acquis 
droit de douaire coutumier sur tous les héritages, acquêts et conquêtes immeubles dont 
étoit saisi son mari au jour des épousailles, durant leur mariage, et de ce qui lui vient des 
héritages propres de ses prédécesseurs, dont il sera saisi durant ledit mariage; pour lequel 
droit de douaire lui appartient la moitié en fief, et tous profits et revenus, et en cotterie le 
tiers.« 

 33  Auch im Gebiet des heutigen Belgien findet sich der Grundsatz im Gewohnheitsrecht 
verankert, daß erst mit dem Vollzug der Ehe der Mann über die Güter der Frau verfügen 
kann, die eheliche Gütergemeinschaft bzw. Vormundtschaft also eingetreten ist. 
DOUXCHAMPS-LEFEVRE & GODDING 1972, S. 153. 

 34 Vgl. oben S. 96. 
 35 Siehe HW 1987, S. 116 unter communauté taisible; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 142ff.  
 36  In Dourlers (Hainaut) hat sich das alte Verbot des Beilagers außerhalb der Herrschaft in 

der folgenden Form bis in das 17. Jh. hinein gehalten. »Quand au droit de congé de mari-
age audit Dourlers, qui est ainsy que le fils s’aliant en mariage audit lieu il doibt tenir sa 
résidence an et jour sans mener sa femme hors iceluy pour coucher avec elle une nuit ou 
plusieurs, sur peine d’encheoir en amende de 3 solz du port de leur mariage et ce à 
l’advenant de chacune livre, sauf que l’homme pourra bien aler à ses affaires ...« 
VERRIEST 1916/17, S. 272f. Compte seigneurial de Trélon, 1622/23. 

 37 Vgl. CHASSIN 1880, S. 111ff.  
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zen abzuwenden.38 Viele Autoren haben versucht, in den Tobiasnächten das 
eigentliche mittelalterliche Herrenrecht der ersten Nacht auszumachen.39 Ein 
Hinweis auf die Erhebung einer Dispensgebühr durch Kleriker für die Nichtbe-
achtung dieser Sitte ist in einem Urteil des Parlaments zu Paris aus dem Jahre 
1409 über ein solches Recht der Bischöfe von Amiens zu finden.40 Hierdurch 
entschied sich ein lange dauernder Streit zwischen den Bischöfen von Amiens 
und den Bürgern der Stadt um die Frage, ob der Bischof das Recht habe, für 
den Dispens der Enthaltsamkeit in den ersten zwei oder drei Nächten der Ehe-
schließung eine Gebühr einzusammeln zu Gunsten der Bürger.41 Tatsächlich 
besteht insofern eine interessante Parallele zwischen den Tobiasnächten und 
dem Herrenrecht der ersten Nacht, da in beiden Fällen für die Erlaubnis des 
ersten ehelichen sexuellen Verkehrs eine Gebühr erhoben wurde. Während die 
kirchlichen Tobiasnächte jedoch aus dem monastischen Keuschheitsideal und 
letztlich aus einer alttestamentarischen Erzählung abgeleitet sind, weisen die 
Heiratsabgaben auf die ursprüngliche herrschaftliche Autorität über die Ehe-
schließung abhängiger und unfreier Personen zurück. 

Symbolisches Beilager 

Es gibt für Mittel- und Nordeuropa eine Reihe von Hinweisen auf ein vorge-
rücktes symbolisches Beilager aus dem späteren Mittelalter, das von der copu-
la carnalis deutlich getrennt ist und das uns mit unzweifelhafter Deutlichkeit 
zuerst in den Quellen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts entgegentritt. Diese 

                                                 
 38  Vgl. SCHMIDT 1878, S. 256-273; DERS. 1881, S. 146ff. und SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 

117ff. Dagegen meinte L. v. SCHRÖDER 1888, daß sich die Tobiasnächte in Europa viel-
mehr auf die Tradition einer postnuptialen Enthaltsamkeit der indogermanischen Urvöl-
ker zurückführen lassen und diese Regel keineswegs von der christlichen Kirche inaugu-
riert worden sei. SCHRÖDER 1888, S. 192ff.; S. 208ff. Siehe auch SAINTYVES 1934, S. 
260-296 sowie KARTSCHOKE 1988, S. 79ff. 

 39  Erste Parallelen zwischen Tobiasnächten und dem Herrenrecht der ersten Nacht wurden 
schon 1790 in der Deutschen Enzyklopädie gezogen. »... daraus (aus der Gewohnheit der 
Tobiasnächte/Anm. des Verf.) entstand dann die der Geistlichkeit so nachteilige und so 
schmutzige Erzählung, de jure primae noctis, und du droit de cuissage.« DEUTSCHE 
ENZYKLOPÄDIE, 1790, Bd. 4, S. 336f. [Artikel Brautnacht]; vgl. auch LOON 1745, S. 158-
168; HAILES 1797, S. 324f.; RAEPSAET 1817, Kapitel V (nach der Ausgabe Rouen 1877). 

 40  SCHMIDT 1878, S. 256-273. Vgl. DERS. 1881, S. 267ff.; LAURIÈRE 1729, S. 117f. 
 41 Die Entstehung der Tobiasnächte selber wird auf die Pflicht der Enthaltsamkeit in sexuel-

ler Hinsicht vor der heiligen Kommunion zurückgeführt. Da sich die Einnahme der 
Kommunion regelhaft mit der Eheschließung verband, und, wie gezeigt wurde, das Bei-
lager häufig vor dem Kirchgang erfolgte, ist dies ein durchaus tragfähiger Ansatz zur Er-
klärung des Ursprungs dieser Regel im christlichem Brauchtum. 
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Betonung des Symbolcharakters läßt sich am besten als Umformung des 
Rechtsaktes durch die Betonung einer feierlichen Öffentlichkeit und des sak-
ramentalen Charakters der Ehe als Voraussetzung für ein matrimonium legiti-
mum aus kirchlicher Sicht verstehen.42 In dem von Aeneas Silvius, dem späte-
ren Papst Pius II., überlieferten Bericht von der Heirat des Kaiser Friedrichs 
III. mit Eleonore von Portugal in Neapel 1452, wird der Vorgang eines solchen 
symbolischen Beilagers genau beschrieben: Nachdem die Decke über das Paar 
im Bett beschlagen ist, stehen beide wieder auf und erst am nächsten Abend 
wird der »concubitus ex nudis« vollzogen. Von dem Berichterstatter wird dies 
ausdrücklich als »consuetudo Teutonicum« beschrieben und somit von dem 
nach allgemeinem kanonischem Rechtsverständnis üblichen Vollzug der Ehe 
deutlich unterschieden. Daher fügte der Jurist Johann G. HEINECCIUS im 18. 
Jahrhundert bei der Wiedergabe des Berichts zur Erklärung an, daß bei den 
Germanen diejenigen als Eheleute angesehen wurden, die gemeinsam ein Bett 
beschritten hatten, und nicht diejenigen, die körperliche Vereinigung gehabt 
hatten (gemeint ist hier die copula carnalis).43 

Ein anderes Beispiel für die Verbreitung dieser Sitte im Hochadel ist die 
Eheschließung Margaretes, der Tochter Maximilians I. und Marias von Bur-
gund, mit Philipp dem Schönen, Herzog von Savoyen zu Dôle im Jahre 1501, 
bei der ein Prokurator den Bräutigam bei Trauung und Beilager vertrat. Am 
Abend nach der Trauung fand auch hier die symbolische Bettlegung der Ehe-
leute statt. Der Prokurator René von Savoien begab sich in das Zimmer der 
Erzherzogin im Hôtel de Vurry. Diese lag angekleidet auf einem Paradebett, 
                                                 
 42 Vgl. zur Bedeutung der Öffentlichkeit der Eheschließung SCHWARZ 1959; KUSCHFELDT 

1990. 
 43  »Multo clarius enim de eo ritu, qui diutissime in Germania viguit, loquitur Anaeas Silvi-

us, dum de Friderici III. Imperatoris nuptiis imaginariis cum Eleonora Lusitanica ita scri-
bit: ›Iussit igitur Caesar Teutonicum more Stratum adparari, iacentique sibi Leonoram in 
ulnas complexusque dari, ac praesente Rege, cunctisque proceribus adstantibus superduci 
culcitram. Neque aliud actum est, nisi datum osculum. Eram autem ambo vestiti, moxque 
inde surrexerunt. Sicque consuetudo Teutonicum se habet, quum principes iunguntur.‹ Si-
licet apud Germanos coniuges videbantur, non qui corpora communicaverant, sed qui 
eundem lectum conscenderant. Huc sane facit textus Iuris Prov. Saxonici (lib. I. Art. 
XLV.): Er ist ihr Vormund, und sie ist seine Genossin und tritt in sein Recht, wann sie in 
sein Bett tritt. Eodem pertinet Speculator Suevus (Cap. CCCXX.) Sie muß sein Ehegenoß 
seyn, wann sie an sein Bett gat. Et denique leges feudales teklenburgicae apud illustrem 
Ludewigium (Reliqu. MSC. Tom. II. p. 304) Da zwey aus denen Lehenleuten zur Ehe 
schreiten, und die erste Nacht beygelegen sind, so ist die Leibzucht aller des Mannes Gü-
ter der Frauen. Unde formula: Die Decke ist beschlagen.« HEINECCIUS 1773, Bd. 2.2, S. 
149. Eine neuere Ausgabe des Berichts des Aeneas Silvius bietet Adrianus VAN HECK, 
Pii II rerum memorabilium que tempore suis contingerunt: ad codicum fidem nunc pri-
mum editi, Vatikan-Stadt, o.J. Vgl. SCHRÖTER 1991, S. 370 sowie SPIESS 1997b, S. 32.  
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um das die wichtigsten Herren und Damen des Hofes und des Landes versam-
melt waren. Der Prokurator, ebenfalls ganz bekleidet und in Waffen, stieg auf 
das Bett und legte sich neben die Erzherzogin, blieb dort einige Augenblicke 
unbeweglich liegen und erhob sich dann wieder, nicht ohne sich bei der Herzo-
gin dafür zu entschuldigen, ihren Schlaf gestört zu haben. Die Braut wiederum 
gab dem Prokurator einen Kuß und einen Diamant von großem Wert, der für 
den eigentlichen Bräutigam bestimmt war.44 

Der vielleicht bekannteste Bericht über eine solche Eheschließung in Proku-
ration betrifft den gescheiterten Heiratsversuch des damaligen Königs Maximi-
lian mit Anna von der Bretagne 1490 in Rennes durch Stellvertretung des Rit-
ters Wolfgang von Polheim, der im Chronicon Austriacum des Jakob Unrest 
folgendermaßen überliefert ist: 
[...] und daselbs beslieff der von Polhaim die kunigliche prawt, als der fursten gewohnhait ist, 
das ire senndpotten die furstliche prawt mit ainem gewapten mann, mit dem rechten arm und 
mit dem rechten fues plos und ain plos swert dazwischen gelegt, beschlafen. Also haben dy 
allten fursten gethan und ist noch die gewonhait. 45  

Man sollte wohl die Bemerkung Unrests über das Alter dieser Gewohnheit 
ernst nehmen, zumal sie sich nur auf das Alter der Rechtssymbole zu beziehen 
scheint und nicht auf die Sitte des symbolischen Beilagers bei der Eheschlie-
ßung in Prokuration, das typisch für die Zeit von 1450-1550 gewesen ist.46 Die 
Erwähnung des Eheschwertes als trennende Barriere zwischen der Braut und 
dem Prokurator in diesem Zusammenhang deutet ebenfalls auf die archaische 
Form des Rituals hin.47 Der symbolische Vollzug als solches diente der Steige-

                                                 
 44  PIDOUX glaubt in dieser bemerkenswerten Sitte eine Spur der Theorie der Kanonisten des 

13. Jh. zu entdecken, die den Vollzug der Ehe für absolut notwendig befunden hatten. 
PIDOUX 1902, S. 37. Vgl. LE GLAY 1839, Bd. 2, S. 428; BLUM 1917, S. 399; LE BRAS 
1927, Spalte 2185f. 

 45  UNREST 1957, S. 214. Vgl. WETTLAUFER 1994a, S. 250 Anm. 19. Siehe Paris BNF. ms. 
fr. 15597 fol. 74, die Vollmacht an den Ritter von Polheim und andere Bedienstete bezüg-
lich der Eheschließung in Prokuration, gegeben am 20.3.1489 zu Insbruck. 

 46  VOCELKA 1976, S. 31. Die Sitte war jedoch nicht auf das Haus Habsburg beschränkt: »So 
berührte etwa im Jahre 1514 Philipp v. Baden-Hachberg, Markgr. von Rötteln, in Stell-
vertretung Ludwigs XII. von Frankreich dessen Braut, die achtzehnjährige englische 
Prinzessin Maria, vor Zeugen mit dem eigens zu diesem Zwecke entblößten Bein.« 
STEINBERG 1970, S. 274. 

 47  Vgl. zur Bedeutung des Eheschwertes MEYER 1932, S. 276ff. Das klassische Beispiel für 
die Enthaltsamkeit eines Paares im Ehebett ist die Brautnacht Siegfrieds mit Brunhilde in 
der Nibelungensage. Vgl. DIECKHOFF 1985, S. 349. Ein Holzschnitt mit der Darstellung 
eines solchen Eheschwertes, der wahrscheinlich aus einem Druck der Nibelungensage 
stammt, findet sich ohne Quellenangabe in dem sexual- und kulturwissenschaftlichen 
Nachschlagewerk BILDER-LEXIKON DER EROTIK 1928, Teil 1/1 S. 128 u. Beilage XVI.  
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rung der Verbindlichkeit, weil seit Hinkmar von Reims in der französischen 
Kirche die Auffassung formuliert wurde, daß eine Eheschließung, bei der die 
copula carnalis eingetreten war, unauflöslich sei.48 

Das Beilager in Stellvertretung, in Prokuration, hat im 15. und 16. Jahrhun-
dert (und scheinbar nur in dieser Zeit) in der Heiratspolitik der europäischen 
Fürsten eine gewisse Rolle gespielt. Mit Hilfe eines symbolischen Beilagers, 
bei dem der Ehemann meist durch einen ihm nahestehenden Adeligen vertreten 
wurde, wurde auf höchster gesellschaftlicher Ebene eine Ehe schnell vollzogen 
und so versucht, Mitbewerber auszustechen. Doch über die Eheschließung in 
Stellvertretung hinaus läßt sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine 
Vulgarisierung der Praxis des symbolischen Beilagers beobachten, die weite 
Bevölkerungsschichten erfaßte. So konnte in der Stadt Aubigny in der Pikardie 
das Bürgerrecht durch ein symbolisches Beilager erworben werden. »Der Bür-
germann kann seine Frau zur Bürgerin machen, und die Bürgersfrau ihren 
Bräutigam ebenfalls, aber es ist notwendig, daß sie, um das genannte Bürger-
recht zu erlangen, am Tag ihrer Hochzeit zusammen in der genannten Stadt 
Aubigny schlafen gehen und die Zeugen des genannten Ortes herbeirufen, um 
die beiden gemeinsam im Bett, der eine nahe beim anderen, liegen zu sehen, 
und daß nichts zwischen sie gelegt sei. Anders können sich der Nichtbürger 
und die Nichtbürgerin nicht das Bürgerrecht verschaffen, und durch diese 
Rechtshandlung haben, wenn das genannte Ehepaar Kinder hat, die Kinder das 
Bürgerrecht; und die genannten Eheleute sind auch verpflichtet, sich von dem 
Tag des Eintritts in das Bürgerrecht in das Register der genannten Schöffen 

                                                 
 48  GAUDEMET 1987, S. 117f. Vgl. FREISEN 1888, S. 30ff. Ein weiteres Beispiel ist die durch 

einen Prokurator geschlossene Ehe von Herzogin Isabella von Burgund und König Chris-
tian II. von Dänemark am 11. Juni 1514 durch den Bischof von Cambray in Brüssel: 
»Endlich wurde die Braut in das Brautzimmer geführt, und man legte sie auf das Braut-
bett; darauf holten die vornehmsten gegenwärtigen Herrn den Bräutigam (Mogens Gjøe), 
machten eine kleine Öffnung in seine Kleider und brachten ihn in das Brautzimmer, wo 
er in ihrer Gegenwart sich an der Seite der Braut niederlegte. Die naive Zeit fand nichts 
Anstößiges an solchem Auftritt, der durch alte Sitte und Gebrauch eingeführt war. Darauf 
führten die Herren ihn zum Saal zurück und damit war der festliche Tag geschlossen.« 
FREISEN 1909, S. 150 Anm. 22 mit Zitat aus: ALLEN, De tre nordiske Rigers historie, 
Kjøpenhavn 1865, Bd. 2, S. 122. Die Zimmersche Chronik hat ebenfalls eine Beschrei-
bung des Beilagers in Prokuration des Pfalzgrafen Ludwig IV. und Margarethe von Sa-
voyen, der Tochter des letzten Gegenpapstes Felix V. (1439-1449): Es ward dozumal ain 
halbe hochzeit zu Jenf gehalten und lag graf Philips von Catzenelenbogen bei, von seins 
herren wegen, wie dann under den fursten und hochen Pottentaten in sollichen fellen die 
gewonhait. ZIMMERSCHE CHRONIK, Bd. III, S. 52/16. Vgl. zur Bedeutung der Chronik für 
die Rechtsgeschichte BADER 1942. 
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einregistrieren zu lassen.«49 Durch diese Formulierung wird deutlich, daß es 
sich bei dieser Bestimmung um ein Beilager vor Zeugen handelt, bei dem so-
wohl der Ort (in der Stadt) als auch die Tatsache der Bezeugbarkeit (Schöffen) 
von Bedeutung waren. Einige Beispiele für die symbolische Ausgestaltung des 
Beilagers aus den ländlichen Rechtsquellen der Schweiz wurden schon er-
wähnt.50 Aus dem Ostseeraum (Norddeutschland, Pommern) ist vielfach die 
Sitte der Bettsetzung aus dem 16. Jahrhundert überliefert.51 In diesen Zusam-
menhang paßt auch, wenn man in französischen Quellen des 16. Jahrhunderts 
beobachten kann, wie die Wendung »coucher avec« sowohl für den Beischlaf 
als auch für das einfache Beieinanderliegen benutzt wurde.52 Das Brauchtum 
des öffentlichen, symbolischen Beilagers hielt sich mancherorts, am längsten 
jedoch bei fürstlichen Hochzeiten, bis in das 18. Jahrhundert und wurde erst im 
19. Jahrhundert endgültig durch das Modell der privaten Hochzeitsnacht abge-
löst.53 

                                                 
 49  »§ 26 [....] le mari bourgois peult faire sa femme bourgoise, et la femme bourgoise son 

mari bourgois semblablement; mais il convient pour acquérir ladite bourgoisie que le jour 
de leurs espousailles ils viennent couchier ensemble en ladite ville d’Aubigny, et faire 
appeller les eschevins dudit lieu pour les voir tous deulx au lit près l’un de l’aultre et que 
rien ne soit mis entre eulx deulx. Autrement ne se peult faire le non bourgois bourgois, ne 
semblablement la bourgoise bourgoise; et par ces moyens, se lesdits conjointz ont enf-
fans, ilz seront bourgois, et sy sont tenus lesdits conjointz eulx faire registrer le jour quilz 
ont acquis ledit droit de bourghesie, es registres desdits eschevins.« BOUTHORS 1853, S. 
299; vgl. DERS. S. 549, Anm. 88. Der folgende Artikel, § 27, erklärt, daß Bastarde grund-
sätzlich nicht das Bürgerrecht erlangen können. BOUTHORS hat daraus geschlossen, daß 
durch die offizielle Zeugenhandlung jegliche Zweifel hinsichtlich der legitimen Abstam-
mung der Kinder einer Bürgerfamilie ausgeräumt werden sollten. Siehe auch HANAUER 
1893, S. 267f.; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 141 Anm. 292.  

 50 Vgl. oben Anm. 27. 
 51 ADLER 1957, S. 100ff. Vgl. insgesamt WETTLAUFER 1998.  
 52  Eine solche Verwendung von »coucher avec« im Sinne von »bei jemanden schlafen« 

findet sich auch in dem Protokoll eines Verhöres vor einem Pariser Gericht in einem 
Strafverfahren gegen eine Frau vom Anfang des 17. Jh. Diese Frau wurde angeklagt, ih-
ren Mann vergiftet zu haben. In diesem Zusammenhang wurde gegen sie der Vorwurf er-
hoben, das gemeinsame (Ehe)Bett verlassen zu haben. Die Frau rechtfertigte ihr Verhal-
ten mit einem Hinweis darauf, dies sei nur aufgrund von Gästen geschehen, die ebenfalls 
im Haus geschlafen hätten und deren Unterbringung eine Umverteilung der Schlafplätze 
nach sich gezogen habe. »R[emonstré] quelle ne coucha poinct avec son mary – A dict 
quelle n’a jamais descouché des costés de son mary sinon quand il y avoit confusion de 
monde.« AN X2A 981, 27. Mai 1619. Für diesen Hinweis danke ich Frau Dr. Dorothea 
Nolde, Hamburg. 

 53  Die güterrechtlichen Folgen des Beilagers finden sich noch im Stadtrecht der Stadt 
Frankfurt aus dem Jahre 1728 sowie in anderen Stadtrechten des 18. Jhs. DENCKE 1972, 
S. 126. Vgl. auch: DRWB 1932/34, Bd. 2, S. 119; dort Hinweis auf: HELLFELD, J.A.; Re-
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Öffentliches Beilager und copula carnalis stellen sich in dieser Perspektive 
als zwar eng verbundene, aber durchaus genuin verschiedene Momente dar, die 
einerseits aus weltlicher, andererseits aus kirchlicher Tradition eine rechtliche 
Qualität besaßen. Mit dem Beschreiten des Ehebettes begannen nach weltli-
chem Recht die güterrechtlichen Folgen der Ehe, mit der copula carnalis wur-
de die Ehe nach der kirchlichen Auffassung unauflöslich. Durch den steigen-
den Einfluß der Kirche auf die weltliche Eheschließung (Ehegelöbnis und Ein-
segnung durch den Priester in der Kirche) und der schon früh bezeugten Bene-
diktion der Eheleute im Bett rückten kirchliche und weltliche Auffassung des 
Beilagers zusammen und verschmolzen schließlich im Handlungsablauf zu 
einem einzigen Komplex. Das Beilager wurde sakramentalisiert.54 Diese 
Gleichsetzung von Beilager und copula carnalis führt zu einer Verwischung 
des Unterschiedes zwischen dem Konzept des »beieinander Liegens« und der 
»fleischlichen Verbindung« im Kontext der Hochzeit. Das Beilager als Zeu-
genritual bedeutet eben nicht das Bezeugen des Geschlechtsverkehrs, sondern 
das Bezeugen der Bettgemeinschaft. Dies wird in besonderer Weise im symbo-
lischen Beilager faßbar. Obwohl diese Unterscheidung vielleicht zunächst nur 
graduell und unbedeutend erscheint, gewinnt sie im Zusammenhang mit der 
Frage nach der Qualität symbolischer Rechtshandlungen vor dem Hintergrund 
des Herrenrechts der ersten Nacht eine grundlegende Bedeutung. 

Stellenwert der Rechtssymbolik im Gewohnheitsrecht des Mittelalters 

Das mittelalterliches Gewohnheitsrecht (franz. coutume), im Gegensatz zum 
gesetzten, gelehrten Recht, ist seit langem Gegenstand der rechtshistorischen 
Forschung.55 Zwei jüngere Forschungsrichtungen, die rechtliche Volkskunde 
                                                                                                                                 

pertitorium reale practicum juris privati, Bd. 1, Jena 1753, S. 642: »wenn ... Eheleute ein-
ander erben wollen, so wird die Beschreitung des Hochzeits- und Ehebettes nach vorher-
gegangener Trauung erfordert. Der Beischlaf, ohne diese, ist hier nicht genug.« Vgl. auch 
die Ausführungen bei STEIN 1738, S. 163ff.; ADLER 1955, S. 101 und WETTLAUFER 
1998. 

 54  Vgl. JEROUSCHEK 1991, S. 282f. Diese Entwicklung erklärt meiner Ansicht nach die von 
CARLSSON beobachtete Gleichsetzung von öffentlichem Beilager und copula carnalis in 
der deutschen Forschung. CARLSSON 1960, S. 320. 

 55  Den Rechtshistorikern geht es dabei weniger um die konkreten Rechtsnormen, die durch 
das Gewohnheitsrecht transportiert werden, als vielmehr um die Beziehung beider 
Rechtsformen zueinander, die heute nicht mehr in Opposition zueinander gesehen wer-
den. Vgl. BRIE 1899; VINOGRADOFF 1925; KERN 1919, S. 1ff., (vgl. hierzu 
HATTENHAUER 1966, S. 258ff.); GILISSEN 1960; KÖBLER 1971; CAENEGEM 1980, S. 
609ff.; GILISSEN 1982; VANDERLINDEN 1990; DILCHER 1992; GOURON 1993; CAENEGEM 
1996, Nr. 2, S. 97-111. 
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und die Rechtsarchäologie, bemühen sich in besonderem Maße um Inhalt und 
Form des mittelalterlichen Gewohnheitsrechts.56 Dabei ist die Erkenntnis, daß 
sich das ältere Recht gerne der Symbolik bediente, um abstrakte Sachverhalte 
sinnfällig zu machen, durchaus nicht neu.57 Trotzdem sind symbolische Hand-
lungen und Rechtsrituale in der Vergangenheit häufig als solche nicht erkannt 
und im Gegenzug als Volkshumor klassifiziert worden.58 Peter PROSSER wie-
derholte daher 1991 in seiner Arbeit über »Spätmittelalterliche ländliche 
Rechtsaufzeichnungen zwischen Gedächtniskultur und Schriftlichkeit« zu 
Recht die grundsätzliche Frage Helmut STAHLEDERs, ob wir diese Rechtssym-
bolik vielleicht nur deshalb für Witz und Schalkhaftigkeit halten, weil uns ihr 
Sinn fremd geworden ist.59 

Ein Argument für eine Sichtweise, die das gewohnheitsrechliche Brauchtum 
in seiner rechtlichen Bedeutung ernstnimmt, ist die Notwendigkeit der Ausfüh-
rung von symbolischen Handlungen und Ritualen, um die damit verbundenen 
Rechtsansprüche nicht verfallen zu lassen. Da erst die Gewohnheit das Recht 
begründete, war eine Aufrechterhaltung der Rechtsgewohnheit absolut not-
wendig, um den Anspruch auch einem späteren Zeitpunkt Gültigkeit zu ver-
schaffen. Hieraus erklären sich eine Reihe von Scheinrechten und Symbol-
handlungen, die sich u.a. auf Atzungsrechte, Abgabenrechte und Herrschafts-
demonstrationen beziehen. Solche anschauliche Herrschaftszeichen waren z.B. 
das Halten des Steigbügels des Gerichtsherrn bei Ankunft oder Verlassen der 
Gerichtsversammlung, einer aus dem Lehnrecht in die bäuerliche Welt über-
nommene Unterwerfungsgeste, oder die Verpflichtung zur Lieferung von Fast-
nachtshühnern als Zeichen der Leibherrschaft. In welcher Weise hier symboli-
sche Formen eine Rolle spielen konnten, zeigt die in vielen Regionen Europas 
bekannte Begünstigung gebärender Frauen bei der Abgabenverpflichtung. Man 
machte zwar grundsätzlich keine Ausnahme in der Lieferung der Hühner, weil 
diese ja den Rechtsanspruch als solches in Frage gestellt hätte, überließ jedoch 

                                                 
 56  Vgl. die Zeitschrift »Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde«, 

hg. von Louis CARLEN, Zürich 1979ff.; DERS. 1995; SCHILD 1992, S. 59-74; SCHEMPF 
1994, S. 353-373.  

 57  Eine Übersicht zur älteren Literatur bieten ERLER 1990, S. 381-84 und CARLEN 1992, S. 
26f.; ergänzend seien noch genannt: THÜMMEL 1887; PUETZFELD 1936; STÖHRMANN 
1990; COHEN 1986, S. 6ff.; DIES. 1993; PROSSER 1991, S. 118ff. 

 58  Vgl. PROSSER 1991, S. 130f. Eine Sonderstellung nimmt DÄNDLIKER 1908, S. 249ff. ein, 
der die Funktion der Symbolhandlungen zwar zutreffend charakterisiert, sie jedoch eben-
falls als Volkshumor begreift. Tatsächlich scheinen humoristische Elemente dem Ge-
wohnheitsrecht nicht fremd gewesen zu sein. Allerdings sollte man diese Eigenschaft 
nicht, wie die ältere Forschung gerne versucht, als Begründung für die Existenz der Sym-
bolhandlungen als solche funktionalisieren. 

 59  PROSSER 1991, S. 131. STAHLEDER 1969, S. 553. 
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den Frauen im Kindbett häufig die getöteten Hühner zum eigenen Verzehr. 
Manchmal mußte in diesem Fall auch nur der Kopf des Huhns als Zeichen für 
die symbolisch geleistete Abgabe geliefert werden.60 

Des weiteren konnten solche symbolische Formen der Rechtsausübung dazu 
dienen, abstrakte Ansprüche und Rechte zu verdeutlichen und verdinglichen. 
Rechtsansprüche werden so mit sinnfälligen Orten oder Gegenständen verbun-
den, z.B. mit Tür, Tor, Zaun, Schwelle, Herd, Kesselhaken, Maibaum, Hand-
schuh, Hut oder Mantel – um nur einige zu nennen.61 Damit wird Recht, im 
Kontext eines ursprünglich mündlich tradierten Gewohnheitsrechts, erfahrbar, 
schaubar und fühlbar. Auch ganze Handlungsabläufe konnten, im Zusammen-
hang mit Zeugenhandlungen, Ausdruck einer solchen Verdinglichung abstrak-
ter Rechtstraditionen sein. Von besonderer Bedeutung ist für uns in diesem 
Zusammenhang die schon behandelte symbolische Beilagerhandlung. In ihr 
wird der im Kontext eines öffentlichen Rechtsgeschäfts nur in Abstraktion 
denkbare Vollzug der Ehe durch eine Symbolhandlung ersetzt, der mancherorts 
dieselbe Rechtswirkung wie der Ursprungshandlung beigemessen wurde. In 
welcher Form ein solches Rechtssymbol auch zur Verdinglichung der abstrak-
ten Tradition des Topos eines Herrenrechts der ersten Nacht Verwendung fand, 
wird im folgenden an den Quellen noch zu belegen sein.  

Dem Herrenrecht der ersten Nacht ist in ganz besonderer Weise das Schick-
sal widerfahren, von der älteren Forschung als Ausdruck eines bäuerlichen 
Volkshumors verstanden worden zu sein. Im Zusammenhang mit den einzigen 
deutschsprachigen Quellen zum Herrenrecht der ersten Nacht aus der Herr-
schaft Greifensee bei Zürich ist schon im 19. Jahrhundert von Humor gespro-
chen worden. Der Schweizer Gelehrte Johann Kaspar BLUNTSCHLI versuchte, 
das jus primae noctis als eine Art juristischen Scherz zu verstehen und be-
zeichnete es als bloße Fabel. Als Erklärung fügte er hinzu, daß es sich bei dem 
genannten Recht wohl um eine scherzhafte Wendung handeln müsse, mit der 
eine Drohung zur Zahlung der Abgabe verbunden gewesen sei. Er war aller-
dings auch der Meinung, daß manche Herren aus dem Scherz Ernst zu machen 
versucht hätten.62 Diese Interpretation spielt in der späteren Forschungsge-

                                                 
 60  Vgl. PROSSER 1991, S. 144. 
 61  Vgl. ausführlich PROSSER 1991, S. 121f. Siehe auch DÄNDLIKER 1908, S. 248ff.; 

KRAMER 1974, S. 149. 
 62  »Das Recht auf die erste Brautnacht, welches den Grundherrn gegenüber ihren Hörigen 

zugestanden haben soll, scheint eine blosse Fabel zu sein. Jakob Grimm, der belesenste 
Kenner alter Deutscher Urkunden und Schriften, versichert eine einzige Stelle gefunden 
zu habe in einer deutschen Urkunde, die sich darauf bezieht. Diese Stelle findet sich in 
der Offnung von Mure, welches der Abtei Zürich zugehört [...]« BLUNTSCHLI 1838, Bd. 
1, S. 190. 
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schichte eine wichtige Rolle. Auch Otto von GIERKE deutete in seiner Arbeit 
über den »Humor im deutschen Recht« das Herrenrecht in den spätmittelalter-
lichen ländlichen Rechtsquellen als eine scherzhafte Rechtsübertreibung. 63 In 
dieser Einschätzung folgte ihm 1881 Karl SCHMIDT und 1988 auch SCHMIDT-
BLEIBTREU.64 Alain BOUREAU spricht in seiner Arbeit in bezug auf die Erwäh-
nungen des Herrenrechts der ersten Nacht in französischen Rechtstitelaufzäh-
lungen nicht von Volkshumor, sondern von anzüglichen Späßen, Aufschneide-
rei und Lügengeschichten sowie überzogenen Forderungen der Verfasser die-
ser Quellen.65 Er bestreitet, daß diese Quellengattung für die Erforschung der 
gewohnheitsrechtlichen Bräuche einer Herrschaft herangezogen werden dürfe, 
da sie alleine die Perspektive und die Wunschvorstellungen des Herrn als Au-
tor dieser Quellen wiedergäbe. Diese Interpretation legt nahe, daß das Herren-
recht in seiner Beziehung zu den Heiratsabgaben nicht wirklich Teil der 
Volkskultur gewesen sei. BOUREAU versucht, die Erwähnungen des Herren-
rechts allein aus ihrer Intention heraus zu verstehen.66 Dies reicht jedoch auf-
grund der Manifestation des Topos in ganz unterschiedlichen Quellengattungen 
nicht aus.  

4.2. Der gesellschaftliche Gebrauch des Herrenrechts der ersten 
Nacht im Spiegel der Quellen des ausgehenden Mittelalters 

Weistümer, Rechtstitelaufzählungen, lokale Gewohnheitsrechte – dies sind die 
Orte, an denen die Traditionen der ländlichen Bevölkerung im späten Mittelal-
ter ihren schriftlichen Niederschlag gefunden haben. Die Erwähnungen des 
Herrenrechts der ersten Nacht in diesen Quellengattungen sind bislang noch 
                                                 
 63  GIERKE 1886, S. 35f. Auch Heinrich ZOEPFL interpretierte das Herrenrecht in seiner deut-

schen Rechtsgeschichte als juristischen Scherz. ZOEPFL 1872, S. 168, Anm. 24: »... Un-
verkennbar liegt hier einer jener juristischen Witze vor, denen man in dem alten Deut-
schen Rechte so of begegnet, daß nämlich die Weigerung einer unbedeutenden Zahlung 
mit einem unverhältnismäßigem, oft abgeschmackten Nachteile bedroht wird, um die 
Leistung desto sicherer zu erlangen.« ZOEPFLS Rechtsgeschichte erschien 1836 in erster 
Auflage. Das jus primae noctis wurde dort noch nicht behandelt. In der dritten Auflage 
aus dem Jahre 1858 findet sich dann die besagte Textstelle, allerdings ohne die Interpre-
tation als scherzhafte Rechtsübertreibung. Diese unterschiedliche Würdigung des Themas 
spiegelt den Verlauf der wissenschaftlichen Kontroverse um das jus primae noctis im 19. 
Jh. erstaunlich sensibel wieder. 

 64  Vgl. SCHMIDT 1881, S. 141, 251, 255, 262, 306, 329, 332f., 354, 375ff.; SCHMIDT-
BLEIBTREU 1988, S. 179ff. 

 65  Vgl. oben in der Einführung Anm. 132.  
 66  BOUREAU 1995, S. 121ff. 
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nicht systematisch und vergleichend behandelt worden.67 Gerade eine Analyse 
dieser Textstellen im Kontext der Quellengattung, in denen sich der Rechts-
brauch verschriftlicht hat, verspricht ein besseres Verständnis der gesellschaft-
lichen Funktion der ländlichen Tradition des Herrenrechts der ersten Nacht im 
Spätmittelalter. Des weiteren wird an den Quellen des späten Mittelalters zu 
überprüfen sein, in wie weit diese mit den oben formulierten Hypothesen zu 
Entstehung und Ursprung der Heiratsabgaben im Mittelalter übereinstimmen. 
In diesem Zusammenhang wird besonders der Kontext der Entstehung einer 
ländlichen Tradition des Herrenrechts zu diskutieren sein.  

Wenden wir uns zunächst der aktuellen Diskussion über Funktion, Entste-
hung und die Frage der Autorenschaft der Quellengattungen, in denen das Her-
renrecht Erwähnung gefunden hat, zu.68 Einige Ergebnisse dieser Forschungs-
debatte können zur näheren Funktionsbestimmung der fraglichen Texte zum 
Herrenrecht der ersten Nacht benutzt werden. Dabei stellen Weistümer, Off-
nungen und lokale Gewohnheitsrechte funktionell wie auch aufgrund ihrer 
Struktur durchaus unterschiedliche Quellengattungen dar.69 Gemeinsam ist ih-
nen jedoch ihr Bezug auf den ländlichen Raum und seiner durch ein spezifi-
sches Brauchtum geprägten Kultur. Damit meine ich die »Volkskultur« sowohl 
der Herrschaftsvertreter aus dem Bereich der Ministerialen (Meier, Sergant 
etc.) als auch die Tradition und Rechtsauffassung der Bauern, auf die sich die 
Texte beziehen. Diese Kultur drückt sich unter anderem in einer deutlichen 
Ausgestaltung des Brauchtums oder Gewohnheitsrechts mit symbolischen E-
lementen aus. 

Im Zusammenhang mit dem Herrenrecht der ersten Nacht stellen sich auf 
die genannten Quellengattungen bezogen vor allem die folgenden Fragen: Wer 
bediente sich des Topos des Herrenrechts in diesen Quellengattungen? In wel-
chem Kontext von Abgaben oder Diensten taucht das Herrenrecht auf? Welche 
Funktion hatte seine Erwähnung? Wann taucht das Herrenrecht in einer Über-
lieferungstradition zuerst auf – wann verschwindet es wieder aus dem ländli-
chen Gewohnheitsrecht?  

                                                 
 67  BOUREAU 1995 beschränkt sich auf die französischen Quellen. SCHMIDT 1881 behandelte 

die Texte nicht unter der Perspektive der vergleichenden Analyse einer ländlichen 
Rechtstradition.  

 68  PROSSER 1991, S. 99ff. Vgl. auch das zur Zeit laufende Forschungsprojekt »Schriftlich-
keit, Kommunikationskultur und Herrschaftspraktiken im Spätmittelalter« am Histori-
schen Seminar der Universität Zürich unter der Leitung von R. SABLONIER und S. 
TEUSCHER. 

 69  PROSSER 1991, S. 12; POUDRET 1990, S. 520.  
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Dénombrement und Aveu 

Ein dénombrement oder aveu hatte im spätmittelalterlichen Frankreich eine 
doppelte Funktion: Anerkennung und Huldigung der Herrschaft des Lehns-
herrn und Aufzählung der Rechte und Einkünfte des Vasallen.70 Damit wurde 
bei jedem Herrschaftswechsel in der Theorie eine neue Anerkennung der Herr-
schaft notwendig. Die Quellengattung an sich ist das interessante Produkt der 
Verschriftlichung des feudalen Treueids des Vasallen gegenüber seinem Herrn, 
der diesem dafür seine Rechte und Einkünfte aus den Lehensgütern bestätigte. 
An dieser Stelle war der Konflikt vorprogrammiert. Auf alle Rechte und Ein-
künfte, die der Vasall aus dem Lehen zog, konnte der König als Souverän und 
Lehnsherrn nicht direkt zugreifen. Die Regel »nul terre sans seigneur« führte 
zu einer Konkurrenz zwischen den Abgabenerlösen aus den Krondomänen und 
den Rechtstiteln der Vasallen über die von ihnen abhängigen Bauern. Daher 
mußte dem Vasallen schon aus finanziellen Gründen daran gelegen sein, seine 
Rechte und Einnahmen als möglichst lang zurückreichende Gewohnheitsrechte 
gegenüber der königlichen Rechnungskammer zu deklarieren, damit kein Streit 
über ihre Rechtmäßigkeit entstehen konnte. Die »Chambre des Comptes« zu 
Paris und ihre regionalen Ableger hatte diese »Rechtstitelaufzählungen« zu 
prüfen und gegebenenfalls zurückzuweisen.71 Bei der Anerkennung und Einre-
gistrierung eines dénombrement wurde zumeist auch gleichzeitig die Huldi-
gung, hommage, des Vasallen akzeptiert. 

Aus dieser doppelten Funktion erklärt sich der stereotype Aufbau dieser 
Quellengattung. Zu Anfang steht die Anerkennung des Herrn als Souverän des 
Vasallen (Du Roy notre sire/Du Roy notre souverain etc.) Dann folgt die Nen-
nung des Denombranten und die Aufzählung seiner Herrschaftstitel und Besit-
zungen. Schließlich werden mehr oder weniger detailliert einzelne Rechte oder 
Abgaben über abhängige Personen oder Bodennutzungsrechte erwähnt, auf die 
der Vasall einen Anspruch anmeldet. Hier finden sich die für unseren Zusam-
menhang so interessanten Erwähnungen von Hochzeitsabgaben oder die Er-
wähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht. Aber auch Mühlenrechte und 
Waldnutzungsrechte sind hier häufig genannt. Auffällig ist die andauernde 
Nennung des Rechtsgrundes »à cause de mondit fief« aus der sich schon erse-
hen läßt, daß auf die Nennung der Natur der Rechtsansprüche und auf die Hul-
digung des Vasallen vom König bzw. seiner Rechnungskammer größter Wert 
gelegt wurde. Daß ein Herr bemüht war, möglichst lückenlos seine Rechte auf-
zuzählen, ist nicht erstaunlich. Vielleicht ist es gerade diesem besonderen Um-

                                                 
 70  OLIVIER-MARTIN 1922, S. 320f. Vgl. zur Huldigung auch HOLENSTEIN 1991.  
 71  Vgl. JASSEMIN 1933, S. 237ff.  
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stand zu verdanken, daß das Herrenrecht der ersten Nacht dort mehrfach er-
wähnt worden ist. 

Die in den dénombrement und aveu genannten Rechtstitel vermitteln somit 
die Position und die Rechtsansprüche des Vasallen gegenüber seinem Herrn, 
indem die Einkünfte des Lehensträgers aufgezählt werden. Da es sich um Do-
kumente der Rechtsbeziehung zwischen Lehnsherrn und Vasallen handelt, kön-
nen aus diesen Quellen alleine kaum direkte Schlüsse über die Realität der auf-
gezählten herrschaftlichen Rechte für die Bauern gezogen werden.72 Auch 
wenn man allgemein davon ausgehen kann, daß die dort genannten Abgaben, 
die die Einkommensgrundlage des Vasallen darstellten, auch real gefordert 
wurden, so ist doch gerade in bezug auf das Herrenrecht der ersten Nacht Vor-
sicht geboten. Eine solche Einschränkung sollte auf der anderen Seite nicht 
dazu führen, die in den Rechtstiteln genannten Herrschaftstitel, Abgaben und 
Dienste als reine Produkte der Phantasie zu verstehen. Schließlich prüfte die 
königliche Rechnungskammer genau die aufgeführten Titel und wies diese bei 
Bedenken häufig auch zurück. Dies bedeutete für den Herrn, daß er ein neues 
dénombrement anfertigen lassen mußte – ansonsten konnte sein Lehen einge-
zogen werden.73 Das dénombrement war somit nicht der Ort für grobe Späße, 
Aufschneiderein und Lügengeschichten – wohl aber für überzogene und vor 
allem neue Rechtstitel, die zwar im Bereich der möglichen bzw. in dieser Quel-
lengattung üblichen Forderungen lagen, jedoch nicht unbedingt auch eine ge-
wohnheitsrechtliche Grundlage in der betreffenden Herrschaft haben mußten. 

Normandie 

Die früheste bekannte Erwähnung des Herrenrechts in einer französischen 
Rechtstitelaufzählung stammt aus einem dénombrement des Herrn Jehan de 
Hanforte vom 5. Januar des Jahres 1419. Es handelt sich um eine Aufzählung 
der Rechte dieses Herrn für die Chambre des Comptes der Normandie (Exche-
quier) über seine Herrschaft La Rivière-Bourdet und seine Bewohner. Der Text 
ist in einer Abschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts überliefert, 
die sich heute im Nationalarchiv zu Paris befindet. Eine weitere Abschrift, die 
auf das Jahr 1596 zu datieren ist, befindet sich in einer Sammlung von Rechts-
titeln zur Herrschaft La Rivière-Bourdet, die im Archiv des Departements Sei-
ne-Maritime aufbewahrt wird. Diese letztere Abschrift war in der Diskussion 
um das Herrenrecht der ersten Nacht im Spätmittelalter bislang unbekannt.  

                                                 
 72  Vgl. BOUREAU 1995, S. 121f. 
 73  Zunächst wurde dem Vasallen in der Regel mit einer Strafgebühr gedroht. Falls trotzdem 

kein neuer aveu geliefert wurde, konnte der bailli des betreffenden Ortes mit der Be-
schlagnahmung des Lehens beauftragt werden. JASSEMIN 1933, S. 242.  
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Beide Abschriften geben denselben Wortlaut wieder, wobei die jüngere sich 
auf die ältere und nicht auf das Original stützt. Neben vielen anderen Abgaben 
erwähnt diese Rechtstitelaufzählung auch eine gewohnheitsrechtliche Steuer 
anläßlich der Hochzeit der Untertanen auf seiner Herrschaft. 

 

Et eud(it) fieu aussi ay droit de prendre 
sur mes hommes et autres, quant ilz se 
marient en ma terre, dix soulz tour(nois) et 
une longue de porc tout au long de 
l’eschine jusqu’a la l’oreille et la queue 
franchement comprinse en ycelle longue, 
avecques ung gallon de tel bruvaige 
comme il aura aux nopces, ou je puis et 
dois, s’il me plaist, aler ‹s’il me plaist› 
couchier avecques l’espousee, eu cas ou 
son mary ou personne de par lui ne me 
paieroit a moy ou a mon commandement 
l’une des chos(es) dess(us) declairees.74

Und am genannten Ort bin ich auch be-
rechtigt, von meinen Leuten und anderen, 
wenn sie auf meinem Gebiet heiraten, sechs 
sous und eine Schweins-Länge (Seite) in der 
ganzen Länge vom Rückgrat bis zum Ohr, 
und den Schwanz deutlich eingeschlossen in 
dieser Länge, mit einer Gallone Getränk, wie 
es auf der Hochzeit vorkommt, zu erheben; 
oder ich kann und muß (je puis et dois), wenn 
es mir gefällt, mit der neuvermählten Frau 
schlafen gehen, falls weder ihr Mann noch 
jemand für ihn mir oder meinem Vertreter 
eine der vorbezeichneten Sachen liefert. 

Wenden wir uns zunächst der Steuerforderung zu, die in dem Text mit der Ehe-
schließung von Eigenleuten verbunden wird. Eine solche Steuer war im 14. 
oder 15. Jahrhundert in der Normandie nicht ungewöhnlich. Leopold DELISLE 
hat in seiner Edition der Rechtstitel dieser Landschaft weitere Beispiele ange-
führt. So finden sich in einem dénombrement aus dem Jahre 1373 Bestimmun-
gen über die Abgaben bei der Hochzeit mit Fleischverzehr an den Herrn von 
Chavigni zu Hellon und Alençon, nach denen diese Herren ein Recht auf eine 
Naturalienabgabe im Wert von 7 s. 6 d. hatten. Wenn Fleisch nicht zu den 
Hochzeitsspeisen gehörte, ermäßigte sich die Abgabe auf 2 s. 2 d. oder den 
Gegenwert dieser Summe in Kuchen, Bier, Wein. Schließlich wird noch mitge-
teilt, daß es sich bei dieser Steuer um eine Neuerung handelt, die vor ca. 29 
Jahren, also Mitte des 14. Jahrhunderts als Ersatz für eine andere, ältere Steuer 
eingeführt worden sei, deren Namen leider nicht genannt wird.75 Dieser Hin-
                                                 
 74  Paris, AN P 305, Nr. 38 (fol. 24v-25v). Vgl. DELISLE 1851, S. 72, SCHMIDT 1881, S. 253 

sowie unten Abb. 7. Der gleiche Wortlaut findet sich auch in einer anderen Abschrift die-
ses aveux, die 1596 bestätigt wurde (AD de la Seine-Maritime in Rouen 30 J 5/156). Vgl. 
Abb. 8. 

 75 »Item je tiens et aveue tenir et à avoir par reson de heritage, comme dit est, à avoir les 
gasteaulx ou regars de touz ceulx qui se marient, qui ont aucun poy de heritage en mon 
dit demie fieu, soient recéans ou hors tenans, soient hommes ou fames, et est chascun 
gastel ou regart de vij sous vj deniers, se il y a char megée au noces, et si n’y a char me-
gée, le dit gastel ou regart n’est que de ij sous ij deniers, ainsi que il est au chois de celuy 
ou de celle qui se marie de poier les sommez d’argent dessus desclerées, selon le temps 
des dictes noces, ou de poier un gastel de la fleur de ij boessiaulx de froment, un baril de 
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weis ist eine Bestätigung der im dritten Kapitel aufgestellten Vermutung, nach 
der gewohnheitsrechtlich eingeführte Heiratsabgaben im Laufe des Mittelalters 
verschiedene Funktionen erfüllten, die einander nahtlos abwechseln konnten. 

Bis in das 17. Jahrhundert hinein waren solche Luxussteuern anläßlich der 
Hochzeit oder des ersten ehelichen Beilagers in Frankreich durchaus noch üb-
lich.76 In der Herrschaft Beuvrigny z.B. mußten die Bauern, wenn sie heirateten 
und die erste Nacht auf dieser Herrschaft verbrachten, eine Gallone Wein an 
den Herrn zahlen. In Gouey (Portbail) in der Herrschaft Brucourt war ein Ku-
chen im Wert von 5 s. an die Baronnie von Orglandes zahlen.77 

Aus den genannten Quellen ergibt sich, daß Herren im 14. und 15. Jahrhun-
dert sich mancherorts durch eine spezielle Luxussteuer eine Beteiligung an 
dem Festessen des Hochzeitsabends zu verschaffen suchten. Wenden wir uns 
noch einmal der Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht in der Rechtsti-
telaufzählung des Herrn von La Rivière-Bourdet zu. Im Kontext der oben zi-
tierten Abgaben als Beteiligung am Luxus der Hochzeitsfeier wäre dieser Text 
kaum auffällig, wenn nicht als Strafandrohung für die Nichterfüllung der Ab-
gabenforderung ein Recht des Herrn auf den Beischlaf im Sinne eines Beila-
gers mit der Braut erwähnt würde. Bemerkenswert ist die Formulierung »ich 
kann und muß« (je puis et dois) in diesem Zusammenhang. Welchen Zwang 
mag der Herr verspürt haben, mit der Braut in der ersten Nacht schlafen zu 
gehen, wenn gleich im folgenden Satz doch diese »Rechtshandlung« wieder 
ganz in das Belieben des Herrn gestellt wird? Der Schreiber hat an dieser Stel-
le, vielleicht nur aus Zufall, vielleicht auch als Folge einer inneren Ablenkung 
bei der Kopie dieses Satzes das »sil me plaist« versehentlich noch einmal wie-

                                                                                                                                 
vin de haute vignée, et une jambe de port bon et suffisant, ainsi que celluy ou celle qui se 
marie ne poie les choses dessus dictes ou l’une d’icelles, selon le cours du temps des dic-
tes noces, dedenz viij jours après les dictes noces, il encourt en l’amende de xv sous en 
oultre le dit gastel ou regart, et auxi convient-il que le sergent de mon dit deme fie soit as 
noces, ou que il ait viij deniers pour ses gans, et sont ces choses ycy portées par lettre de 
certain acort de mes ansesours et des hommes de mon dit deme fieu en recompensation 
d’autres redevances, selon ce que par les dictes lettres appert, qui furent faictes et passees 
il y a environ ixxx ans.« DELISLE 1851, S. 70 mit Verweis auf AN P 275, Nr. 60. Vgl. 
DELPIT 1857, S. 50; SCHMIDT 1881, S. 92, Anm. 1. 

 76  Vgl. auch JEANTON 1906, S. 94. Solche Abgaben waren in Crécey (Côte-d’Or), La Chaux 
und Frangy (Seine-et-Loire) üblich. Für Deutschland vgl. BLICKLE 1988, S. 92-104. 

 77  REVUE DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE, Bd. 26, 1984, S. 16: »Les tenants de la sieurie 
de Beuvrigny, ›lorsqu’ils se marient et couchent sur le fief la première nuict de leurs nop-
ces ...[payent] un galon de vin au (seigneur)’« Arch. Dep. Seine-Maritime, II B 391, pièce 
52 (1684). Les vassaux du fief de Brucourt, à Gouey (Portbail) qui se marient doivent un 
gâteau du prix de 5 sols à la baronnie d’Orglandes« Arch. Dep. Seine-Maritime, II B 450, 
pièce 79, (1677).« 



Das Herrenrecht der ersten Nacht 222

derholt, so daß er die Worte schließlich ausstreichen mußte. Diese Formel, die 
dem Herrn das Wahlrecht bei der Ausübung einer Rechtshandlung, nämlich 
das »mit der neuvermählten Frau schlafen gehen«, eröffnet, erklärt sich meiner 
Auffassung nach nur aus dem zuvor Gesagten über die Notwendigkeit der 
Wiederholung von gewohnheitsrechtlichen Handlungen zur Aufrechterhaltung 
des eigentlichen Rechtsanspruchs. Dieser Anspruch bezog sich auf die Hoch-
zeitsabgabe von sechs sous und einer Schweinehälfte sowie einer Gallone 
Hochzeitsgetränk. Nur im Falle der Nichterfüllung dieser Abgabe tritt eine 
Ersatzabgabe, hier in Form einer Rechtshandlung in Kraft, die den Rechtsan-
spruch auf die Hochzeitsabgabe aufrecht erhalten soll. In diesem besonderen 
Fall möchte man meinen, die Abgabenverpflichtung sollte nicht nur gewohn-
heitsrechtlich festgeschrieben werden, sondern zugleich auch eindringlich der 
Anspruch des Herrn auf die Abgabe durch eine besonders eindringliche sym-
bolische Rechtshandlung manifestiert werden. Das »Herrenrecht« weist sich 
somit deutlich nach Form und symbolischen Inhalt als Teil des gewohnheits-
rechtlichen ländlichen Brauchtums des späten Mittelalters aus. 

Doch es bleibt die Frage nach dem Ursprung dieser Verwendung eines herr-
schaftlichen Vorrechts auf das Beilager mit der Braut. Bevor wir uns dieser 
bemerkenswerten Ersatzhandlung und ihres vermutlichen Ursprungs im einzel-
nen zuwenden, sind zunächst noch andere Erwähnungen des Herrenrechts der 
ersten Nacht in Rechtstiteln aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu ana-
lysieren, die weitere Verwendungsformen des Topos vom Herrenrecht der ers-
ten Nacht im ländlichen Gewohnheitsrecht bieten. 

Touraine 

Der heute noch in Frankreich gebräuchliche Begriff des droit de cuissage 
(Schenkelrecht) ist in der neueren Forschung als Produkt der Aufklärung be-
zeichnet worden. Alain BOUREAU behauptet, daß er sich zum ersten Mal in 
einem Artikel von BOUCHER D’ARGIS in Diderots Enzyklopädie nachweisen 
lasse.78 Tatsächlich aber findet er sich schon bei Schriftstellern der Spätrenais-
sance in den ländlichen Rechtsquellen des 16. Jahrhunderts und scheint des-
halb durchaus »volkstümlich« gewesen zu sein. In einer Rechtstitelaufzählung 
des Louis de Han, Seigneur du Breuil, die auf den 8. März 1514 datiert ist, 
verwendet dieser den Begriff im Zusammenhang mit seinen Rechten und 
Pflichten anläßlich der Hochzeit seiner sujets (Untertanen): 

                                                 
 78  Vgl. BOUREAU 1995, S. 10. 
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Item, steht dem genannten Edelknecht auf-
grund seines Lehens zu Breuil das droict de 
cuissage gegenüber den verheirateten Mädchen 
zu, die von den Untertanen, die innerhalb des 
Lehens wohnen, des genannten Lehen abstam-
men und er muß sie zur Kirche führen oder 
führen lassen, um sie zu verheiraten, und dafür 
müssen die genannten Bräute ihm und seinen 
Dienern sowie den Vögeln (Falken), Hunden 
und Pferden ein Abendessen richten, d.h. für 
die Vögel ein Huhn, für die Pferde einen vollen 
Korb Hafer, und am Tag des Hl. Gervasius 
zwölf Pfennige und einen Stör. 

Item, appartient aud(ict) escuier, a 
cause du dict fief du Breuil, le droict de 
cuissage envers les filles mariées issues de 
tous les sujects demeurans dans l’estendue 
du dict fief, et les doibt mener ou faire 
mener au moustier, pour les faire espou-
zer, et pour ce lesd(ictes) mariées luy 
doibvent donner a disner, a luy, a ses 
serviteurs, oyzeaux, chiens et chevaux, 
sçavoir: pour les oisaux une poulle, et 
pour les chevaux un plain van d’avoine, et 
le jour Saint-Gervais douze deniers et un 
esteuf.79 

 
Leider führt der aveu den Inhalt des droit de cuissage nicht weiter aus, sondern 
bezeichnet nur die Personengruppe näher, auf die sich dieses Recht bezieht. 
Der Ausdruck »verheiratete Mädchen« könnte zunächst erstaunen, da das Her-
renrecht oder Schenkelrecht sich nach allgemeinem Verständnis auf die Hoch-
zeitsnacht bezieht. Das Partizip wird sich jedoch aus der Tatsache erklären 
lassen, daß das Paar zuerst vor der Kirche getraut wurde und erst im Anschluß 
daran die Braut auf das Hochzeitsbett niedergelegt wurde und die symbolische 
Zeremonie des droit de cuissage vorgenommen wurde. Die Braut war somit 
schon, zumindest in der Perspektive des 16. Jahrhunderts, verheiratet.  

Der zweite Teil des Rechtstitels beschreibt eine gegenseitige Verpflichtung 
zwischen dem Herrn und den Brautleuten. Der Herr hat die Ehrenpflicht, die 
Braut zur Kirche zur führen. Der Bräutigam wird in dem Dokument überhaupt 
nicht erwähnt, vielmehr hat die Braut im Gegenzug dem Herrn und seinen Die-
nern, sowie seinen Jagdhunden, Vögeln und Pferden ein Abendessen zu rich-
ten. Hier handelt es sich wiederum um eine Beteiligung des Herrn an dem 
Hochzeitsessen. Ein interessantes Detail ist die Einbeziehung der Jagdtiere in 
die Verköstigung, die sich auch in anderen, vergleichbaren Quellen findet.80 Sie 
wurde sicherlich als besonders demütigend von den Untertanen empfunden.  

                                                 
 79  AD d’Indre-et-Loire, E 128. Vgl. CARRÉ DE BUSSEROLLE 1880, S. 10f.; DERS. 1878, S. 

415f. Der aveu liegt in einer Kopie vom 24. März 1574 vor. Siehe im Anhang Abb. 9. 
 80  Vgl. Prozeß der Frau von Somloire (siehe BOUREAU 1995, S. 226ff.). Vielleicht läßt sich 

so auch das droit de braconage (wörtl. Recht auf Jagd mit einer Bracke [Jagdhund]) aus 
der Herrschaft Mareuil erklären. Dabei handelt es sich um eine Bestimmung aus einer 
Lehensanerkennung aus dem Jahre 1228, in dem der Herr erklärte: »Et mi comme sire de 
Mareuil puet et loit (doit?) avoir droit de Braconage sur filles et filletes en medite 
seigneurie, si se marient et si ne les braconne, échent en deux solz envers ledite seigneu-
rie.« DU CANGE 1954, Bd. 1, S. 734f. Bei diesem Text handelt es sich um eine Ergänzung 
Dom. Pierre CARPENTIERs aus dem Jahre 1766 (Glossarium novum ad scriptores medii 
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Worin aber mag nun das Recht des Herrn, das droit de cuissage, bestanden 
haben? Wir sind bei der Beantwortung dieser Frage auf andere zeitgenössische 
Erläuterungen dieses Rechts angewiesen, die sämtlich vom Ende des 16. und 
aus dem 17. Jahrhundert stammen. Um 1580 schrieb der Humanist Antoine DU 
VERDIER: »Des weiteren habe ich mir sagen lassen, daß vor gar nicht langer 
Zeit einige Herren, sogar kirchlicher Herrschaften, durch eine Gewohnheit das 
Recht hatten, ein Bein in das Bett zu legen in dem die Braut in der Hochzeits-
nacht niedergelegt wurde. Es war einer, der die Grenzen seiner Pflicht über-
schreiten wollte und sein Privileg von einer zügellosen Wollust getrieben 
mißbrauchen wollte. Er verlor dieses Gewohnheitsrecht um den Preis seines 
Lebens.«81 DU VERDIER spricht an dieser Stelle, übrigens zum ersten Mal in der 
Tradition der gelehrten Berichte über das jus primae noctis in der frühen Neu-
zeit, im Zusammenhang mit dem droit de cuisse von einer Verpflichtung des 
Herrn.82 Der Advokat René CHOPPIN berichtet in seinem im Jahre 1600 er-
schienenen Buch über die Gesetze der Städte im Gebiet von Anjou, daß die 
Kanoniker und Grafen von Lyon das herrschaftliche Recht gehabt hätten, am 
Hochzeitstag ihrer Untertanen ein Bein in das Ehebett ihrer Untergebenen zu 
legen, das er als »jus coxae locandae« bezeichnete. 83 Diese Äußerung 
CHOPPINS wurde später von einigen anderen Autoren wiederholt und dadurch 
weiter in der juristischen Literatur der Zeit verbreitet.84 Ein weitere interessante 

                                                                                                                                 
aevi, cum latinos tum gallicos, seu Supplementum ad auctiorem Glosarii Cangiani editio-
nem, Paris). Vgl. SCHMIDT 1881, S. 248; WETTLAUFER 1994a, S. 251; BOUREAU 1995, S. 
62-68. 

 81  »Le meme suis laissé dire que il n’y a pas longetemps, qu’aucuns seigneurs mesmes Ec-
clesiastiques avoyent droit par ancienne coustume de mettre un jambe dans le lict où cou-
choit l’espousee la premiere nuict de ses nopces. Il y en eut un lequel voulant outrepasser 
les limites de son devoir, & abuser son privilege, poussé d’une effréné lubricité fit perdre 
ceste coustume au prix de sa vie.« DU VERDIER 1580, S. 89; vgl. SCHMIDT 1881, S. 54; 
HOWARTH 1986, S. 6; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 136; BOUREAU 1995, S. 10. 

 82  Diese Betonung einer Pflicht des Herrn blieb in der Diskussion um das Herrenrecht bis-
lang unbeachtet, obwohl sich interessante Parallelen in spätmittelalterlichen ländlichen 
Rechtsquellen finden. Vgl. DARESTE, 1862, S. 680. 

 83  »Simili modo Canonici simul et Comites Lugdunenses, quum patronale jus haberent 
coxae locandae in geniali thoro subditi subditaeve nuptias ineuntium, primo connubiali 
die, passi sunt obscoeni hujus oneris conversionem in epulare munus eadem die nuptiali« 
CHOPPIN 1600-1604, S. 269 (Buch 1 Kap. 31 Nr. 8). Vgl. SCHMIDT 1881, S. 244ff.; 
BOUREAU 1995, S. 228. 

 84  Ein anderer französischer Jurist, Simon d’OLIVE, erwähnte in Anlehnung an CHOPPIN 
1607 ebenfalls das »droit de cuisse« unter der Überschrift: »Des droits seigneuriaux 
extraordinaires et contre les bonnes moeurs« OLIVE 1607, Buch 2, Kap. 1, S. 149f.: »Tel 
est le droit remarqué par Choppin sur la coutume d’Anjou, où il rapporte que certains sei-
gneurs du pays lyonnais ont faculté de tenir la cuisse dans le lit des nouveaux mariés au 
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Beschreibung des »Schenkelrechts« stammt von dem Juristen und späteren 
Bischof FLÉCHIER von Nîmes. Dieser berichtete 1665 über einen Prozeß gegen 
den Grafen von Montvallat, einen kleinen Herrn aus der Auvergne, der auf-
grund einiger Ungerechtigkeiten gegen seine Untertanen anläßlich der »Grand 
Jours«, der königlichen Gerichtstage, angeklagt wurde.85 Unter anderem wurde 
ihm auch zur Last gelegt, das droit de cuissage beansprucht zu haben. 
FLÉCHIER erklärte dies folgendermaßen: »Es gibt ein ziemlich verbreitetes 
Recht in der Auvergne mit dem Namen droit de noces. Früher nannte man es 
nicht so ehrenhaft, aber die Sprache reinigt sich sogar in den barbarischsten 
Landschaften. Dieses Recht gab ursprünglich dem Herrn die Befugnis, bei al-
len Hochzeiten seiner Untertanen zugegen zu sein, beim Niederlegen der Braut 
anwesend zu sein (d’être au coucher de l’épousée) und die Zeremonien zu ver-
richten, welche üblich sind, wenn Königinnen durch einen Bevollmächtigten 
anstelle des Königs geheiratet werden. Dieser Brauch wird heute nicht mehr 
praktiziert, entweder weil es den Herrn unzumutbar wäre, bei jeder Hochzeit in 
ihrem Dorf anwesend zu sein und ihre Beine in die Betten so vieler guter Leu-
te, die heiraten, hineinzustecken (enfoncer), oder weil diese Gewohnheit ein 
wenig der Ehrenhaftigkeit entgegenstand und weil er die Edelleute, die die 

                                                                                                                                 
jour des nopces de leurs vassaux.« Vgl. AUTOMNE 1621, S. 477; VALLEIN 1855, S. 220; 
SCHMIDT 1881, S. 246 Anm. 1. 

 85  Vgl. zu diesem Prozeß BOUREAU 1995, S. 241ff. LEBIGRE 1976, S. 78f., 102ff.; 
WETTLAUFER 1996, S. 312, Anm. 14. BOUREAU verweist die nachstehende Erzählung 
vom droit de cuissage in der Auvergne in das Reich der Phantasie, da sich keine Hinwei-
se auf ein sexuelles Herrenrecht der ersten Nacht in den Gerichtsprotokollen finden, die 
anläßlich des Prozesses gegen den Herrn von Montvallat angefertigt worden sind. (Vgl. 
AN X2B 1267, nicht X2B 1268, wie BOUREAU in Anlehnung an LEBIGRE 1976, S. 102 
meint). Allerdings finden sich dort Hinweise auf Heiratsabgaben, die der Herr von Mont-
vallat, der unter chronischem Geldmangel zu leiden schien, von seinen Untertanen erho-
ben hat. Unter anderen forderte er einen solidus für jede Hochzeit, die in einer Gemeinde 
seiner Herrschaft gefeiert wurde (LEBIGRE 1976, S. 105). Man beachte hier die Orientie-
rung am alten karolingischen solidus, während alle anderen, wesentlich höheren und 
willkürlich festgesetzten Strafgebühren, in Pfund (livre) aufgeführt werden (460 livres für 
die Verwicklung in eine Schlägerei, für die Anwesenheit bei einer Schlägerei 60-80 liv-
res, für Schwängerung eines Mädchens 30-200 livres etc.). Die Hauptvergehen des An-
geklagten bestanden in der Erpressung von Steuern und Schutzgeldern von seinen Bau-
ern, nicht etwa in physischen Gewalttaten oder Grausamkeiten. So übte er sogar noch 
Heiratszwang aus, indem er für die Weigerung, ein bestimmtes Mädchen zu heiraten, von 
einem Junggesellen 20 livres forderte. Wir müssen die Anschuldigung, ein droit de cuis-
sage ausgeübt zu haben, deshalb im Kontext solcher Abgabenforderungen und weniger 
im Zusammenhang mit sexuellen Vergehen zu begreifen versuchen.  
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Autorität, aber nicht immer die Mäßigung besaßen, ziemlich gefährlichen Ver-
suchungen aussetzte, wenn sie dort einige schöne Untergebene vorfanden.«86  

Auch wenn diese Zeugnisse aus einem ganz anderen Zusammenhang, näm-
lich der gelehrten Jurisprudenz und Schriftstellerei des 17. und 18. Jahrhun-
derts stammen, erlauben sie doch Rückschlüsse auf die Natur des droit de cuis-
sage des Louis de Han, Herrn von Breuil. Die Erwähnung solcher Rechte im 
Kontext des ländlichen Gewohnheitsrechts wiederum spricht für eine Veranke-
rung in den bäuerlichen Rechtstraditionen. Es handelt sich somit nicht um eine 
Erfindung und Propaganda der dem König nahestehenden Juristen, wie Alain 
BOUREAU vor kurzem zu demonstrieren versucht hat.87 Vielmehr erscheint das 
Schenkelrecht als eigentümliche Symbolisierung des Herrenrechts der ersten 
Nacht, die durch ihre Abstraktion vom sexuellen Kern des Ehevollzugs über 
den Umweg des symbolischen Beilagers eine tatsächliche Manifestation des 
Topos im Gewohnheitsrecht erlaubte.88 In diesem Kontext eröffnen uns die 
Quellen zum droit de cuisse nun eine weitere Möglichkeit des Gebrauchs des 
Beilagersymbols in dieser Zeit. Auch die im Prinzip abstrakte Tradition des 
Herrenrechts der ersten Nacht als Legitimation für Heiratsabgaben im späten 
Mittelalter konnte durch das symbolische Beilager, in Anlehnung an die aus 
fürstlichen Kreisen bekannte Sitte des Beilagers in Prokuration durch das Set-

                                                 
 86  FLÉCHIER 1862, S. 167f. fährt im Anschluß fort: »Cette honteuse cérémonie a été changé 

en reconnoissance pénicuniaire, et, par un accord mutuel, les seigneurs ont demandé des 
droits plus solides, et les sujets ont été bien aises de se rédimer de cette loi si dangereuse 
à leur honneur.« In der Edition von Chéruel wird auf S. 167 unter Anm. 2. zu der Ver-
wendung des Ausdruck d’emporter leurs jambes darauf hingewiesen, daß dieses Wort im 
Manuskript geändert scheint und man eigentlich enfoncer oder einen analogen Begriff le-
sen müsse. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 55f. und 349ff. mit einer etwas zu freien Übersetzung. 
Der erste Bericht über das jus primae noctis in der Auvergne stammt von Jean Papon 
(1505-1590) in seinem Corpus Juris Francici (lib. 22 tit. 9, de adulterio, n. 18.); nach 
SCHMIDT 1881, S. 284. Für die Frage der Aufhebung solcher symbolischer Rechte vgl. 
auch SAUVAL 1724, S. 465: »A Paris et en France ces abus n’ont été abolis ou échangés 
en d’autres redevances que dans le siècle passé.« 

 87  Vgl. BOUREAU 1995, S. 315ff. Die Authentizität der zitierten Rechtsbräuche und Ge-
wohnheitsrechte ist von A. BOUREAU mit dem Hinweis auf eine mögliche Funktion ihrer 
Erwähnung im Interessenkonflikt zwischen König und Partikularherrn durch die »gens du 
roi« bestritten worden. Er erklärt die Erwähnung des droit de cuissage in den Memoiren 
des Fléchier von Nîmes als ironische sozialpolitische Parodie auf die absurden Bräuche 
der bäuerlichen Welt aus dem Mund eines Höflings. Die Erwähnung derartiger Bräuche 
bei Juristen, die keinesfalls dem Lager der Königstreuen zuzuordnen sind (wobei ich ei-
nen derartig scharfen Antagonismus anzweifeln möchte) und die Quellen aus dem ländli-
chen Bereich, in denen sich die Herren selber solcher Rechtsbräuche bezichtigen, spre-
chen gegen eine solche Interpretation. 

 88 Vgl. hierzu auch S. 283ff. 
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zen eines unbekleideten Beins in das Brautbett, in eine Art »Spielhandlung« 
umgesetzt und dadurch greifbar bzw. (er)faßbar gemacht werden. Es ist diese 
Form der Manifestation des Herrenrechts der ersten Nacht im späten Mittelal-
ter und der frühen Neuzeit, die ich im folgenden als durchaus »real« begreifen 
möchte.  

Wenn wir uns schließlich der Frage nach dem Ursprung des droit de cuissa-
ge des Herrn von Breuil zuwenden, so stößt man zunächst auf die bemerkens-
werte Tatsache, daß die Herrschaft ursprünglich zum Kloster St. Martin in 
Tours gehörte. Die Gerichtsbarkeit des Lehens lag bei einem Meier oder Vogt, 
dessen Amt ein eigenes Lehen war. Diese Ministerialen, die Herren von Breuil, 
mußten ihrerseits dem Kloster St. Martin 10 s. Zins und andere Abgaben zah-
len. Louis de Han ist der erste Herr des Lehens von Breuil, der uns namentlich 
bekannt ist.89 Wir werden im Vergleich mit anderen Erwähnungen des Herren-
rechts in spätmittelalterlichen ländlichen Rechtsaufzeichnungen noch sehen, 
daß auch an anderen Orten aufgestiegene Ministeriale aus dem Kontext 
klösterlicher Gerichtsherrschaft, deren Lehen erblich geworden war, solche 
Ehrenrechte anläßlich der Eheschließung ihrer »Untertanen« beanspruchten.90 
Der Wortlaut des dénombrement des Herrn von Breuil jedoch läßt keine 
weiteren Rückschlüsse auf den Ursprung und die Entwicklung dieser 
Ehrenrechte in seiner Herrschaft zu.  

                                                

Béarn  

Einen besonderen Platz in der Reihe der Erwähnungen des Herrenrechtes der 
ersten Nacht nimmt ein Rechtstitel ein, der aus dem Jahre 1538 datiert. Er ge-
hört in eine Serie von dénombrements, die Jacques von Foix, Bischof von Les-
car und Abt der Klöster von Foix und La Ruelle, Kanzler des Königs von Na-
varra, Heinrich II. von Albret (1517-1555), in dessen Namen von den Herren 
des kleinen Königreiches einforderte. Der Anlaß war die desolate Finanzsitua-
tion Heinrichs, die durch eine Modernisierung der Finanzverwaltung saniert 
werden sollte.91 Schon im Oktober 1534 erfolgte eine Aufforderung an die ade-
ligen Herrn, ihre Einkünfte und Rechte offenzulegen.92 Gleichzeitig bean-
spruchte der König das Recht auf sämtliche in diesem Zusammenhang nicht 

 
 89  CARRÉ DE BUSSEROLLE 1880, S. 7. 
 90 Vgl. unten S. 250ff.  
 91  Die Situation wurde zusätzlich durch einige Geldentwertungskrisen verschärft, die genau 

in den uns interessierenden Zeitraum fallen. Die erste bekannte größere Krise datiert vom 
Jahre 1536, eine zweite, ungleich schwerere vom Oktober des Jahres 1538. Vgl. 
DUCASSE 1962, S. 167-181. 

 92  DARTIGUE-PEYROU 1934, S. 247f. 



Das Herrenrecht der ersten Nacht 228

deklarierten bzw. nachweisbaren Ländereien und Einkünfte – nach dem Prinzip 
nul terre sans seigneur.93 Aber erst mit dem Amtsantritt von Jacques de Foix 
als Generalleutnant und Kanzler 1538 wurde diese Forderung in die Tat umge-
setzt.94  

Jehan von Louvie-Soubiron, Herr einiger Gemeinden im oberen Tal von Os-
sau in den Pyrenäen, lieferte pflichtgemäß am 27. Januar 1538 eine Rechtstitel-
aufzählung an die erst kurz zuvor gegründete Rechnungskammer zu Pau.95 In 
diesem dénombrement findet sich ein Titel, der in drastischer Form das Herren-
recht der ersten Nacht gegenüber den Bewohnern des kleinen Dorfes Aas96 in 
der Nähe des Herrensitzes von Louvie-Soubiron erwähnt. 

[§ 39] Item, que quant auguns de tals 
maisons qui part dejus seray declarades se 
mariden, dabant que conexer lors molhers, 
son tengutz de las p(resen)tar per la prume-
re noeyt au me(dixs) s(enho)r de Lobier per 
en far a son plaser, o autrement l’en valhar 
cert tribuit.  

[§ 40] Item, sy ben de cascun infant qui 
engendren lo son tiengutz p(agu)ar certane 
some de diner. Et s’y adbien que lo prumer 
nascuts sie infant mascle es francq p(er) so 
qui poeyre star engendrat de las obres deu-
dyt s(enho)r de Lobier en ladyte prumere 
noeyt et de sons susditz plasers.97 

§ 39. Wenn Leute aus diesen Häusern 
sich verheiraten, so sind sie gehalten, bevor 
sie ihre Frauen erkennen, diese für die erste 
Nacht dem Herrn von Lobier vorzustellen, 
damit derselbe mit ihnen nach seinem Ver-
gnügen verfährt, oder sonst ihm seinen Tribut 
zu überreichen. 

§ 40. Bei jeder Geburt eines Kindes sind 
sie gehalten, eine bestimmte Summe von 
Pfennigen zu bringen, und wenn es sich er-
eignet, daß das erstgeborene Kind ein Knabe 
ist, so ist es frei, weil es aus dem Actus des 
genannten Herrn von Lobier in jener Nacht 
seines Vergnügens erzeugt sein könnte. 

                                                 
 93  Vgl. dagegen MÉMOIRE ANGOSSE 1846, S. 79f.  
 94  Vgl. DESPLAT 1986, S. 22. 
 95  Heirich II. von Navarra hatte sie am 4. Januar 1527 gegründet. Sie bestand aus einem 

Präsidenten, fünf Räten und einem Generalprokurator. Vgl. La Cour des comptes 1984, 
S. 281.  

 96  Vgl. ARRIPE 1984. Aas liegt auf 750 m. Höhe und wird von einem Berggipfel beherrscht, 
der sich bis auf 2612 Meter erhebt. Damit liegt es im Zustand der natürlichen Isolation 
von den anderen Siedlungen der Umgebung. ARRIPE bietet auf den Seiten 19-37 seiner 
Arbeit über die linguistisch bemerkenswerte frühere Pfeifsprache der Bewohner eine Ein-
führung in die Geschichte des Dorfes, die sich jedoch vor allem auf die Neuzeit be-
schränkt. 

 97  AD Pyrénées Atlantiques, B 850 fol. 8v.; vgl. Abb. 11. im Anhang sowie MAZURE & 
HATOULET 1841, S. 171f., Anm. A.; MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 48; MÉMOIRE D’ANGOSSE 
1846, S. 6; BASCLE DE LAGRÈZE 1855, S. 28 Anm. 1; LAFERRIERE 1858, S. 455f.; PINARD 
1861, S. 635; RAYMOND 1874, 1880; BARTHE 1874, S. 28ff.; PICOT 1884-85, S. 343; 
BASCLE DE LAGRÈZE 1867, S. 403f.; SCHMIDT 1881, S. 332; En 1539, le »Droit du 
Seigneur« en Béarn, dormir avec les mariées, in: Eclair Magazine plus, Nr. 68, Pau, Feb-
ruar 1993, S. 24; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 186f.; WETTLAUFER 1994a, S. 250; 
BOUREAU 1995, S. 120f. 
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Es ist nicht verwunderlich, daß gerade diese Erwähnung des Herrenrechts 
der ersten Nacht in einer ländlichen Rechtsquelle des 16. Jahrhunderts immer 
wieder als Argument für die Schrecken der Feudalherrschaft im Mittelalter 
herangezogen worden ist. Dieser Text eignet sich jedoch kaum dazu, sich eine 
Meinung über die den gesellschaftlichen Gebrauch des Topos vom Herrenrecht 
der ersten Nacht in der Auseinandersetzung zwischen Bauern und Herrn in 
dieser Zeit zu bilden. Die Umstände seiner Entstehung und die drastische Aus-
drucksweise lassen Zweifel daran aufkommen, daß der Herr von Louvie-
Soubiron hier eine gewohnheitsrechtliche Tradition, wie sie aus den anderen 
Rechtstitelaufzählungen erkennbar ist, gegenüber den Bewohnern des Dorfes 
Aa Allerdin
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In diesem Text98 tritt uns der schon bekannte Kanon an Naturalabgaben an-
läßlich der Eheschließung an den Herrn entgegen, den wir schon aus den ande-
ren, nordfranzösischen Quellen kennen. Die exakte Angabe der Höhe der Natu-
ralabgaben im Gegensatz zum Text aus dem ca. 40 km entfernten Louvie-
Soubiron deuten tatsächlich auf eine gewohnheitsrechtliche Tradition hin. Die 
Erwähnung des Herrenrechts ist jedoch in diesem Text anders als in den nord-
französischen Beispielen funktionalisiert: Weder die Erlaubnis für das erste 
Beilager noch die Androhung eines Herrenrechts bei Nichtlieferung der Hoch-
zeitsabgabe werden thematisiert, sondern vielmehr die Umwandlung eines al-
ten Gewohnheitsrechts in eine Naturalabgabe, ganz im Sinne der schottischen 
Heiratsabgabe marcheta in dem Geschichtswerk des Hector BOETHIUS.99 Wir 
finden somit in diesem Rechtstitel durch die Berufung auf Tradition und alte 
Überlieferung eine weitere Bestätigung für die im 15. und 16. Jahrhundert 
nicht nur in der gelehrten Jurisprudenz verbreitete Verbindung zwischen den 
Hochzeitsabgaben und dem Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht, die hier 
in einer Rechtstitelaufzählung gezielt für die Zwecke des »Dénombranten« 
eingesetzt wurde.  

Noch ein weiterer Unterschied zwischen den Rechtstitel der Herren von 
Louvie-Soubiron und von Bizanos sei an dieser Stelle erwähnt. Auger, der Herr 
von Bizanos, hatte Erfolg mit seinem dénombrement. Er erhielt am 2. Februar 
1538 die Verifikation, was eine Anerkennung seiner Rechtstitel durch seinen 
Lehnsherrn bedeutet.100 Der Rechtstitelaufzählung des Jehan von Louvie wider-
fuhr demhingegen ein bislang ungeklärtes Schicksal. Seine dort beanspruchten 
feudalen Rechte, insbesondere die Gerichtsbarkeit und den Besitz von Minen 
in den umliegenden Bergen betreffend, wurden vom Generalprokurator, der 
über die Rechtstitelaufzählungen zu befinden hatte, mit der Begründung zu-
rückgewiesen, dergleichen Rechte stünden nur dem Souverain, also dem König 
zu. Er wurde aufgefordert, seine Aufzählung innerhalb einer Frist von 40 Ta-
gen nach der Kommissionssitzung der Rechnungskammer neu einzureichen.101 
Bei Mißachtung dieser Aufforderung würde die angefügte Lehensanerkennung 
an den König als nicht geleistet betrachtet und bezüglich seiner Rechte nur sein 
direkter Besitz (d.h. keine anderen Feudal- bzw. Hoheitsrechte) anerkannt wer-

                                                 
 98  AD Pyrénées Atlantiques, B 834 fol. 10v. Siehe Abb. 10. Vgl. BASCLE DE LAGRÈZE 1855, 

S. 28f.; DERS. 1867, S. 404f.; BARTHÉLEMY 1866, S. 108; RAYMOND 1874, 1880; 
SCHMIDT 1881, S. 335f.; PICOT 1884-85, S. 343, 344 Anm. 1; DUFEAU DE MALUQUER 
1893, S. 221f.; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 188; BOUREAU 1995, S. 119ff.; Eclair Plus, 
Numero hors serie sur Bizanos, Pau, April 1995, S. 18. 

 99  Vgl. oben S. 141ff. 
100  Vgl. BATCAVE 1925, S. 45. 
101  Siehe zu dieser Frist auch JASSEMIN 1933, S. 242.  
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den.102 Ob er tatsächlich ein neues dénombrement in der Vierwochenfrist einlie-
ferte, ist nicht bekannt,103 erscheint jedoch schon deshalb unwahrscheinlich, da 
auf den Oktober des Jahres ein aveu datiert, der diesmal ohne zusätzliche feu-
dale Rechtstitel ausgestattet war.104 Wenn man die Einwände des Generalpro-
kurators bezüglich des ersten dénombrement liest, so wird dort in keiner Weise 
auf das Herrenrecht der ersten Nacht im besonderen eingegangen, vielmehr ist 
es möglicherweise unter den Ausdrücken »services personnels et servitudes, 
autres tributs et subsides sur les personnes et ses soumis« zusammengefaßt. 
Selbst die Erwähnung des Herrenrechts in solch drastischer Form wie in Lou-
vie-Soubiron scheint zu Anfang des 16. Jahrhunderts nicht zu einem diesbe-
züglichen Protest geführt zu haben. Die Kritik bezieht sich vielmehr auf andere 
Aspekte der Rechtstitelaufzählung, die der Kommission viel wichtiger erschie-

                                                 
102  »Les procureurs-généraux ont vu le précédent dénombrement, et, en tant que le dénom-

brant dit que il a sur ses soumis droit de grillons, fers et prisons; qu’il lui est dû serment 
de fidélité aux lieux de Listo et de Lobier-Sobiron, en la val d’Ossau, qu’il a droit sur les 
eaux, herms et montagnes, avec pouvoir de bâtir moulins, digues et pêcheries, et de pro-
hiber la pêche et la chasse de toute sorte de venaison; qu’il a droit de mine d’or, argent, 
fer et autres métaux; droit d’imposer et d’exiger toutes amendes et peines; services per-
sonnels et servitudes, autres tributs et subsides sur les personnes de ses soumis, déclarent 
qu’à l'égard de tels droits prétendus et autres appartenants à la haute justice et seigneurie 
souveraine, ils ne donnent ni consentement, ni assentiment à ce que le dénombrant soit 
reçu à en faire hommage attendu que ces droits appartiennent exclusivement (sien propis) 
de ladite Seigneurie souveraine; et au cas qu’il soit reçu a en faire hommage, ils protes-
tent. Quant aux autres droits et fonds confrontés et limités, ils consentent qu’il soit reçu à 
en faire hommage, les droits dudit seigneur souverain (Senhor major) étant réservés, pour 
que le tout soit vérifié; autrement ils protestent. Et pour service personnel du dénombrant, 
lesdits procureurs généraux requièrent qu’il soit tenu de fournir deux hommes d’armes, 
quand il en sera requis, et d’offrir, à titre d’hommage, à chaque changement de Seigneur, 
un cheval d’Espagne valant cent ducats. Signé DUFAUR, procureur-général. [...] Demeu-
rant réservés les droits appartenant audit Seigneur souverain et à autrui; et si le dénom-
brant est tenu d’aucun autre devoir que ce qu’il a déclaré dans le présent hommage, nous 
n’entendons en rien préjudicier audit Seigneur; mais ledit dénombrant sera tenu de rendre 
tous les devoirs que lui et ses prédécesseurs ont accoutumé de rendre audit Seigneur et à 
ses prédécesseurs; et, outre cela, le seigneur de Lobier sera tenu de faire et présenter ledit 
dénombrement de ses terres et seigneuries devant les commissaires qui, a cet effet, seront 
délégués, le sénéchal juge et le procureur étant appelés, et ce, dans les quarante jours qui 
suivront l’intimation de ladite commission; Et à défaut de ce faire, nous avons déclaré et 
déclarons par ces présentes le susdit hommage pour non fait et non reçu, et ne l’avoir 
d’ailleurs reçu que quant à ce qu’il possède et qui sera vérifié par devant lesdits commis-
saires.« MÉMOIRE  D’ANGOSSE 1846, S. 7f. Vgl. BUTEL 1894, S. 181, Anm. 1. 

103  Im AD der Pyrénées Atlantiques befindet sich kein solches dénombrement. Vgl. 
RAYMOND 1875.  

104  Vgl. BOUREAU 1995, S. 122. 
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nen: die angebliche hohe und mittlere Gerichtsbarkeit in seiner Herrschaft und 
der Besitz der Gold-, Silber- und sonstiger Metallminen in den umliegenden 
Bergen, mit denen Jehan von Louvie-Soubiron seit einiger Zeit in das Berg-
baugeschäft einzusteigen versuchte.  

Alain BOUREAU hat zu Recht darauf hingewiesen, daß sich ein dénombre-
ment nur auf die Rechtsbeziehung zwischen Vasall und Lehnsherrn bezöge und 
daher eine Argumentation des Vasallen gegen seine Untertanen und Bauern 
aus einem solchen Dokument heraus nicht zulässig sein konnte.105 Wenn die 
Kommission der Rechnungskammer, dieser Theorie zufolge, die Rechtsbezie-
hung zwischen Vasall und Untertanen gar nicht besonders interessierte, dann 
ist es allerdings ein Zirkelschluß, der Verweigerung der Anerkennung des 
dénombrement in irgendeiner Weise Bedeutung bezüglich der Realität oder der 
Intention der Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht in solchen Quellen 
beizusprechen. Falls das Herrenrecht für die Beurteilung des dénombrement 
irrelevant war, ist es letztlich für die Frage der realen Existenz eines solchen 
Rechtsbrauches oder ländlichen Rechtstradition unwichtig, ob der Rechtstitel 
aus anderen Gründen anerkannt oder abgelehnt wurde. Dies ist eine Schwäche 
in der Argumentation BOUREAUs, der der Frage der Registrierung und Aner-
kennung der dénombrement auch hinsichtlich des Charakters des Herrenrechts 
eine entscheidende Bedeutung beimißt. Wenn das Herrenrecht wirklich der 
Grund der Ablehnung des Rechtstitels gewesen wäre, so hätten die Kommissi-
onsmitglieder dies auch erwähnt. Das Schweigen der Quellen deutet darauf 
hin, daß eine Erwähnung eines Herrenrechts der ersten Nacht im Zusammen-
hang mit einer Hochzeitsabgabe in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches oder 
Ungebührliches hatte und des weiteren die Kommission an dergleichen Rech-
ten auch nicht sonderlich interessiert war, da sie für den Lehnsherrn keinen 
direkten Verlust bedeuteten. Schließlich zeigen auch die anderen relevanten 
französischen Rechtstitelaufzählungen, daß dort eine Erwähnung des Herren-
rechts der Anerkennung des dénombrement nicht entgegenstand. Damit stellt 
sich aber erneut die Frage der Funktion der Erwähnung des Herrenrechts in den 
Rechtstiteln überhaupt, mit denen der »Dénombrant« ja durchaus ein Ziel ver-
folgte. 

Betrachten wir zunächst die näheren Umstände der Abfassung und Funktion 
dieser Rechtstitelaufzählungen im Kontext der Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte des Tals von Ossau in den Pyrenäen, bevor wir nach den möglichen 
Gründen der Erwähnung des Herrenrechts in diesen Quellen fragen und seiner 
Funktionalisierung nachgehen.  

                                                 
105  BOUREAU 1995, S. 121f. 
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Wir sind über das Verhältnis von Jehan de Louvie-Soubiron zu seinen an-
geblichen Untertanen aufgrund eines Rechtsstreits aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hervorragend informiert.106 Es ist eine Ironie der Geschichte, daß 
ebenfalls in diesem Rechtsstreit des vergangenen Jahrhunderts, dessen Aus-
gang wir jedoch leider nicht kennen, die Frage, ob Jehan wirklich Feudalherr 
über die Bauern der Umgebung oder nur ein einfacher Grundbesitzer mit eini-
gen herrschaftlichen Funktionen für die umliegenden Orte war, eine zentrale 
Rolle spielte.107 Die von ihm beanspruchte Gerichtsherrschaft und damit der 
feudale Charakter seiner Herrschaft im Tal von Ossau, die schon von der 
Kommission des Königs von Navarra bestritten worden war, beschäftigte somit 
noch die Richter in einem Zivilprozeß der dreißiger und vierziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts und hatte große Bedeutung in bezug auf die Frage, ob die Nut-
zungs- und Liegenschaftsrechte an den Wiesen und den umliegenden Bergen 
(und Bergwerken) den Rechtsnachfolgern eben dieses Jehan de Louvie-
Soubiron oder aber den Gemeinden, den früheren Untertanen, zustehen wür-
den. Ohne in sämtliche Details dieses überaus interessanten Rechtsstreits ein-
gehen zu wollen, sei doch darauf hingewiesen, daß hier in der französischen 
                                                 
106 Grundlage der folgenden Ausführungen sind drei Denkschriften, die im Laufe des Beru-

fungsverfahrens in der Sache der Gemeinde Louvie-Soubiron gegen den Marquis 
d’Angosse und die Witwe Pugens aus Toulouse verfaßt wurden und die Rechtspositionen 
der gegnerischen Parteien widerspiegeln. Da Alain BOUREAU 1995 in seiner Arbeit (S. 
103) erwähnt, diese Denkschriften nicht gefunden zu haben und sogar Zweifel an ihrer 
Existenz bekundet, sei an dieser Stelle ihre Lokalisation vermerkt: MÉMOIRE BULHÉ 
1845, BM de la ville de Pau, Signatur Ee 753; MÉMOIRE D’ANGOSSE 1846, BM de la ville 
de Pau, Signatur Ee 754; ADDITIONS AU MÉMOIRE 1847; BM de la ville de Pau: Signatur 
Ee 755 [In dieser letzten Denkschrift findet sich eingelegt die Kopie eines Briefes des 
Anwalts Broca (als Vertreter der Gemeinde Louvie-Soubiron) an den Marquis d’Angosse 
vom 31. Mai 1847]. Kopien dieser Denkschriften und des Briefes befinden sich im Besitz 
des Verfassers.  

107  Mehrere Anfragen an die AD des Pyrénées Atlantiques und Recherchen vor Ort haben in 
dieser Frage keine Klarheit erbringen können. Das Urteil in erster Instanz wurde vor dem 
Gericht von Oloron am 29. Juni 1839 verkündet (vgl. MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 30). Am 
26. November und 6. Dezember legte die Gemeinde von Louvie-Soubiron Widerspruch 
gegen das für sie ungünstige Urteil der ersten Instanz ein, und die Appellationsinstanz 
wurde nach einem Beschluß vom 6. Juni 1842 zugelassen. Im Appellationsgericht in Pau 
ist ein Beschluß vom 7. Februar 1845 verzeichnet, der am 22. des Monats registriert wur-
de (AD Serie 2 U 1407). In diesem Beschluß wurde Herr Hatoulet, Archivar und Paläo-
graph zu Pau, mit der Transkription und Übersetzung bestimmter alter Rechtstitel, betref-
fend die Gemeinden Louvie-Soubiron und Listo, beauftragt. Die Gerichtsakten der Ap-
pellationsinstanz in Zivilsachen finden sich nach Auskunft des Archivar Herrn Sandoval 
nicht im Départementsarchiv in Pau. Eine Möglichkeit wäre, daß sie, ohne daß es zu ei-
nem Urteil gekommen ist, an die erste Instanz nach Oloron zurückgegangen sind. Ob sie 
sich heute etwa dort noch befinden, konnte ich bislang nicht in Erfahrung bringen.  



Das Herrenrecht der ersten Nacht 234

Provinz kurz vor der Revolution von 1848 über die Frage nach dem eigentli-
chen Gehalt »feudaler Herrschaft« zu Gericht gesessen wurde.108 Auch wenn 
die Julirevolution 1830 den sogenannten Bürgerkönig Louis-Philippe an die 
Macht geführt hatte, war man in Frankreich immer noch mit der Verarbeitung 
der Umwälzungen durch die große Revolution von 1789 beschäftigt. In diesen 
Kontext gehört der Prozeß zwischen der Gemeinde Louvie-Soubiron gegen den 
Marquis von Angosse und seine Rechtsnachfolger.109 Grundlage des Beru-
fungsverfahrens bildeten zwei Gesetze aus der Französischen Revolution, die 
als Ausführungsbestimmung zur Enteignung des Bodens von »Feudalherrn« 
angesehen werden können und auch noch Mitte der 1840er Jahre Rechtsgültig-
keit besaßen. Das entscheidende Gesetz vom 28. Juli 1792 bestimmte, daß alles 
Gemeineigentum wie Wiesen, Weiden, Wälder und Berge den umliegenden 
Gemeinden zugesprochen werden sollte, wenn zum einen diese sich innerhalb 
von fünf Jahren darum bemühten und, als zweite wichtige Einschränkung, 
wenn keine »Herren« durch schriftliche Besitztitel oder durch andauernden 
und unbestrittenen Besitz während der letzten 40 Jahre nachweisen konnten, 
daß die betreffenden Areale ihnen gehörten. In einem weiteren Dekret vom 19. 
Juni 1793 wurde die Frage des Nachweises des Besitztitels durch Grundherren 
noch einmal aufgegriffen und konkretisiert. Ausdrücklich wird dort der Besitz 
aufgrund von »puissance féodale« (Feudalherrschaft) in diesem Zusammen-
hang als legitimer Anspruch auf den Grundbesitz ausgeschlossen.110 Da der 
Marquis von Angosse behauptete, legitimer Besitzer im Sinne eines Grundbe-
sitzes des Gemeindelandes und der umliegenden Berge zu sein, stützt sich die 
Anklage der Gemeinde Louvie-Soubiron auf die Behauptung, er sei vielmehr 
ein Rechtsnachfolger von Feudalherrn, die als solche vor der Revolution über 
die fraglichen Gemeinden geherrscht hätten. Aufgrund dieser Rechtslage be-

                                                 
108  Vgl. besonders MÉMOIRE D’ANGOSSE 1846, S. 79ff. Aus dem in Anm. 106 erwähnten 

Brief des Anwalts Broca vom 31. Mai 1847 lassen sich Hinweise auf fünf weitere und 
fast gleichzeitige Prozesse aus dem Béarn entnehmen, die sich ebenfalls mit der Frage des 
Eigentumsrechts von Gemeinden an dem umliegenden Grund und Boden aufgrund des 
Revolutionsgesetzes vom 28. August 1792 beschäftigten. Der Rechtsstreit war also kein 
Einzelfall. Eine regionale Untersuchung dieser interessanten Fälle würde sich für die zu-
künftige Forschung anbieten. Vgl. auch MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 60f. 

109  Vgl. MÉMOIRE D’ANGOSSE 1846, S. 46ff. Die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gemein-
de Louvie-Soubiron und ihren Herrn haben ihren Ursprung schon im 17. Jh. Die Revolu-
tion führte 1793 kurzfristig zu einer Enteignung des Herrn von Louvie-Soubiron, die je-
doch schon kurz darauf wieder rückgängig gemacht wurde. Jedoch führte die Ausführung 
eines Gerichtsbeschlusses vom 23. Brumaire des Jahres Zwei der Revolution zu einer 
Vernichtung der meisten Besitztitel und Urkunden des Herrn von Louvie-Soubiron. Sie 
wurden auf dem Marktplatz der Gemeinde Oloron öffentlich verbrannt.  

110  Vgl. MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 4. 
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schäftigen sich beide Parteien in dem Prozeß vor allem mit der Frage, ob die 
früheren Herrn von Louvie-Soubiron und Listo, einem kleineren Nachbarort, 
im eigentlichen Sinne Feudalherrn gewesen seien oder vielmehr nur Grundbe-
sitzer, die auf ihrem Boden keinerlei feudale Rechte, sondern nur »Ehrenrech-
te« ausgeübt hätten. Als Dokument im Sinne der Anklage bot sich daher das 
1841 von Jules HATOULET entdeckte und in seiner Edition der älteren Ge-
wohnheitsrechte des Béarn zuerst veröffentlichte dénombrement des Herrn von 
Louvie-Soubiron an, das sich bis dahin unbeachtet im Archiv zu Pau befunden 
hatte.111 Man wird vermuten dürfen, daß gerade die Auffindung dieses Doku-
ments die Gemeinde zur Anrufung der Berufungsinstanz bewogen haben wird, 
da sie aus ihm den Beweis zu erbringen glaubte, daß die Herren von Louvie-
Soubiron sehr wohl Feudalherrn und nicht bloß Grundbesitzer gewesen sei-
en.112 

Der Text selber findet sich in einem Papierheft in Folio von 49 Seiten, von 
denen 35 beschrieben sind. Er beginnt auf der ersten Seite mit einer Vorrede 
und der Nennung des Grundes für die Anfertigung der Rechtstitelaufzählung: 
»Um dem Befehl und Erlaß des Herrn Jacques von Foix, Bischof von Lescar, 
Abt von Foix und de la Reule, [...] Generalleutnant des sehr hohen und sehr 
mächtigen Heinrich, von Gottes Gnaden König von Navarra, Herrscher über 
Béarn, den er den Adeligen und adeligen Lehnsleuten in diesem Land und der 
Herrschaft Béarn gegeben hat, Genüge zu leisten, und der als Kommissar aus-
drücklich von dem genannten Herrn damit beauftragt worden ist von den ge-
nannten Adeligen und adeligen Lehnsleuten hommages und dénombrements zu 
empfangen, gibt er, der edle Jehan, Herr von Louvie-Soubiron, von Listo und 
Sauveterre und Buziet [...], Artikel für Artikel, die folgende Rechtstitelaufzäh-
lung, in der die Güter und Sachen, die er als Lehnsmann hält und die er als 
Herr besitzt [...], aufgeführt und spezifiziert werden, weil er dies tun muß und 
gehalten ist, hommage und den Treueschwur gegenüber seinem genannten 
Herrn des Béarn zu leisten.«113 Der mehrfache Hinweise auf die Verpflichtung 
zur Ablieferung der Rechtstitelaufzählung könnte darauf hinweisen, daß der 
»Edle« Johan nur widerwillig seiner Pflicht nachkommt. Sein hommage und 
sein Treueschwur, die im nächsten Absatz, unter § 1 genannt werden, sind ganz 

                                                 
111  Tatsächlich taucht das dénombrement vor der Veröffentlichtung durch MAZURE und 

HATOULET nicht in der Gerichtsverhandlung der ersten Instanz vor dem Gericht von Olo-
ron auf.  

112  Trotz dieser Bedeutung in einem Zivilprozeß des 19. Jhs. müssen wir nach der einhelli-
gen Meinung aller Forscher, die sich bislang direkt mit den Quellen auseindandergesetzt 
haben, von der Authentizität des dénombrement ausgehen. Vgl. BASCLE DE LAGRÈZE 
1867, S. 405 und Abb 11. im Anhang.  

113  AD des Pyrénées Atlantiques, B 850, fol. 1r. 
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in klassischer und standardisierter Form gehalten. Doch schon die nächsten 
Artikel sprechen von seiner niederen und mittleren Gerichtsbarkeit. Als erster 
Rufé Baron des Béarn114 habe er seit unvordenklichen Zeiten das Recht, einen 
Kerker und instruments de correction, also Straf- und Folterwerkzeuge, im 
Zusammenhang mit seiner Funktion als Gerichtsherr zu benutzen. Auch alle 
anderen Formen der Gerichtsbarkeit, ausgenommen die Halsgerichtsbarkeit, 
beansprucht er in seinem dénombrement.115 Er hingegen unterstelle sich auf-
grund seines »uralten Adels« keinem weltlichen Gericht außer an dem Ort, an 
dem er selber ansässig sei. Er habe des weiteren das Recht auf einen gegensei-
tigen Treueid seiner Untertanen anläßlich jedes Herrschaftswechsels.116 Dieses 
Recht ist auch durch ein weiteres Dokument urkundlich belegt, den Treueid 
Jehans von Louvie-Soubiron und seinen Untertanen vom 1. September 1534. 
Diese Urkunde wurde in den Notariatsakten des Rathauses von Pau aufbewahrt 
und beschreibt eindrucksvoll das gegenseitige Treuegelöbnis zwischen Herrn 
und Untertanen. Jehan, der von seinem vor einiger Zeit verstorbenen Vater117 
als ältester Sohn die Herrschaft übernahm, hatte mit einer gewissen Verzöge-
rung erst einige Zeit nach dessen Tod die Herrschaft offiziell angetreten und 
den Treueid einfordern können. Möglicherweise steht die notarielle Hinterle-
gung des Treueids auch schon im Zusammenhang mit der einen Monat später 
datierten Ordonnanz Heinrichs von Navarra mit der Aufforderung an die Her-
ren des Béarn, ein dénombrement zu liefern. Jedenfalls ließ Jehan an diesem 
ersten September 1534 notariell beglaubigen, daß er auf der Erde kniend und 
mit bedecktem Haupt, die Hand auf dem Missale »Te igitur« und ein darunter 
liegendes heiliges Kreuz ruhend, seinen Untertanen geschworen habe, ihnen 
ein guter und gerechter Herr zu sein und sich an die Gesetze und Gewohnheits-
rechte des Béarn, die sogenannten Fors de Béarn,118 zu halten. Er versprach 
ihnen auch Schutz vor Gewalt und ohne Ansehen der Person Gericht zu halten. 
Schließlich leisteten alle zusammengerufenen und namentlich genannten Be-
wohner seiner Herrschaft den Gegeneid als gute und gehorsame Untertanen 
und bestätigten gleichzeitig auch den bail, den Meier oder Serganten des 

                                                 
114  Dieser Titel bedurfte schon im dénombrement der Erklärung. Er beinhalte das Recht, als 

erster auf der Ständeversammlung und anderen Versammlungen zu sprechen. AD des Py-
rénées-Atlantiques, B 850, fol. 1v, § 3. MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 45. 

115  AD des Pyrénées Atlantiques, B 850, fol. 1v, § 4 u. 5. Er verzichtet ausdrücklich auf das 
Recht, Missetäter zu hängen, auszupeitschen, zu köpfen und zu vierteilen.  

116  AD des Pyrénées Atlantiques, B 850, fol. 1v, § 9. 
117  François de Béarn, Seigneur de Louvie, Sénéchal de Béarn, Gouverneur d’Oloron. 

RAYMOND 1873, S. 28f. 
118  Vgl. hierzu: PARCADE 1895; ROGE 1908; LABORDE 1909; OURLIAC 1990. Zur Verbrei-

tung der »Fueros« oder »Fors« siehe GILISSEN 1982, S. 85f.  
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Herrn, in seinem Amt. Dieser verpflichtete sich seinerseits, die jährlichen Ab-
gaben und Tribute, die die Bewohner dem Herrn schuldeten, für diesen einzu-
sammeln.119 Aus diesem notariell beglaubigten Treueid wird man zumindest 
schließen dürfen, daß der Herr von Louvie-Soubiron tatsächlich versuchte, eine 
feudale Herrschaft und darin eingeschlossen auch niedere und mittlere Ge-
richtsherrschaft, in seinen Gemeinden zu konsolidieren oder zu etablieren, 
auch wenn man einen Zusammenhang mit der Finanz- und Verwaltungsrefor-
mation des Béarn in dieser Zeit nicht ausschließen kann.  

Wenn wir uns wieder dem dénombrement von 1538 zuwenden, so finden 
wir dort im folgenden Steuerrechte, Zollrechte und das Mühlenrecht genannt.120 
Diese Rechte begründete Jehan mit seinem Besitzrecht an den Wiesen und 
Gewässern seiner Herrschaft, das er ausdrücklich erwähnt und betont. Des wei-
teren nennt er ein droit de carnal, also das Recht auf Beschlagnahmung frem-
der Tiere auf den Weiden seiner Herrschaft. Dieses Recht war in einer Region, 
die von der Weidewirtschaft lebte, von einer gewissen Schärfe und wurde 
schon während eines Enteignungsverfahrens im Zusammenhang mit den Unru-
hen während der Französischen Revolution 1793 in Südfrankreich als Argu-
ment für den feudalen Charakter der Herrschaft der Seigneurs von Louvie-
Soubiron instrumentalisiert.121 Schließlich fordert Jehan den Mühlenbann, die 
Fischereirechte und die Schürf- und Nutzungsrechte an den schon genannten 
Minen der umliegenden Berge, bevor er sich in § 38 der Rechtstitelaufzählung 
den Bewohnern des Dorfes Aas zuwendet. Er schreibt, es gäbe in diesem Dorf 
neun Häuser,122 deren Bewohner Abhängige der Herrschaft Louvie-Soubiron 
                                                 
119  Vgl. MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 43f. ADDITIONS AU MÉMOIRE 1847, S. 8ff. BOUREAU 

1995, S. 131 behauptet, daß dieses Dokument am 30. Oktober 1538 in Pau an Stelle des 
dénombrement vom Januar des Jahres von der Kommission des Jean de Foix einregist-
riert worden sei. Er gibt die Quelle seiner Information hierfür nicht an, sie kann jedoch 
nur auf einem Mißverständnis bei der Lektüre des Buches von Marcel BARTHE; Le Bon 
vieux Temps en Béarn. Extraits d’un Mémoire publiée en 1845 dans l’intérêt de la com-
mune de Louvie-Soubiron et Listo, Pau 1874, beruhen. Ansonten hätte der Rechtstitel 
nicht unter den Notariatsakten (minutes des anciens notaires), sondern bei den anderen 
Rechtstitelaufzählungen in der Serie B der AD abgelegt sein müssen. Von dem arrêt der 
königlichen Kommission vom 30. Oktober 1538 wissen wir nur aus einer Verifikation 
dieses dénombrement vor der Kammer des Generalkommissariats vom 24. November 
1667 (AD des Pyrénées Atlantiques, B 662), die von einem Beschluß eben dieses Datums 
berichtet, der dem Herrn von Louvie-Soubiron das droit de carnal (Beschlagnahmung 
von fremden Tieren auf der Weide), das Recht auf einen Treueeid und auf clam, man et 
ban (niedere und mittlere Justiz) zugestanden haben soll. Dieser arrêt selber scheint je-
doch verloren.  

120  Vgl. zu diesen Rechten LUC 1943, S. 44ff. 
121  Vgl. MÉMOIRE ANGOSSE 1846, S. 46ff.; MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 96f. 
122  Zur Bedeutung des Hauses für den Stand einer Person vgl. LUC 1943, S. 31. 
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seien. Diese Leute wären daher seine questaux123 oder auch serfs und der Un-
freiheit unterworfen. Die Unfreiheit bestünde aus dem Verbot, sich von ihren 
Häusern auf Dauer zu entfernen124 und der gleichzeitigen Verpflichtung, be-
stimmte Dienste und Abgaben zu bezahlen. Wenn sich eine fremde Person mit 
diesen Unfreien verheirate, so fiele diese in deren Stand ab. Er habe das Recht, 
sie gefesselt und in Eisen in ihre Häuser zurückzuführen, wenn sie sich von 
dort gegen seinen Willen entfernten.125 Außerdem hießen sie in der Umgangs-
sprache seit allen Zeiten die bragaris von Louvie.126 Auf diese Stelle folgen die 
beiden Paragraphen, die das Herrenrecht der ersten Nacht und einen Kopfzins 
auf alle neugeborenen Kinder erwähnen.  

Alain BOUREAU hat in seiner Analyse des dénombrement behauptet, daß die 
Formulierung der Gewohnheitsrechte sehr allgemein gehalten sei und keine 
fixen Summen, z.B. für das Lösegeld zur Vermeidung des Herrenrechts, ange-
geben sind.127 Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, daß eben 
solche detaillierte Zinse auf den folgenden Seiten (Folio 9r.ff.) für jedes ein-
zelne Haus genannt werden und den quantitativ größeren Teil der Rechtstitel-
aufzählung ausmachen. In der gedruckten Anklageschrift der Gemeinde Lou-
vie-Soubiron, von der das kleine Werk von Marcel BARTHE über die 
Feudalherrschaft in der Landschaft Béarn einige Auszüge bietet, bricht der 
Abdruck der von HATOULET gemachte Übersetzung des dénombrement 
ebenfalls mit Folio 9v. ab: »Diese Häuser und die Personen, die sie bewohnen, 
zahlen jährlich die folgenden Abgaben und Tribute, aufgeführt item par item; 
jedoch sind einige Häuser und ihre Bewohner von den genannten Diensten 
befreit worden durch den genannten Herrn von Louvie und seine Vorgänger 
unter der Bedingung einer Abgabe, so wie es weiter unten angegeben ist; daher 
zahlen sie und sind gehalten zu zahlen die lods und ventes und prélations, und 
er hat über sie dieselben Rechte wie über die anderen Bewohner seiner 
genannten Herrschaften, für alle Verkäufe (ventes) und Veränderungen 
(mutations). Die genannten Häuser und ihre Ländereien sind also wie folgt 
(etc. etc.).«128 Zur Darstellung des feudalen Charakters der Herrschaft erschien 

s Gerichtsverfahrens im 19. Jahrhundert der der Gemeinde innerhalb de                                                 
123  Über die questalité, eine besondere Form der Unfreiheit in dieser Gegend, die ihren Na-

men von der Verpflichtung zur Zahlung einer queste, also eines Kopfzinses ableitete und 
die mit dem Stand der homme de corps und der serf de poursuite vergleichbar war, siehe 
BRISSAUD & ROGE 1905, Anhang über Questaux, Botoyees und Sterlos; BATCAVE 1925, 
S. 42ff.; LUC 1943, S. 19f.  

124  Vgl. LODGE 1905, S. 27f. 
125  Vgl. BATCAVE 1925, S. 50. 
126  AD des Pyrénées Atlantiques, B 850, fol. 8r-v. § 38. Vgl. zur Bedeutung von bragaris 

unten Anm. 130. 
127  BOUREAU 1995, S. 131. 
128  MÉMOIRE BULHÉ 1845, S. 48.  
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Gerichtsverfahrens im 19. Jahrhundert der allgemein gehaltene Anfang der 
Rechtstitelaufzählung sehr viel besser geeignet als der trockenere Hauptteil, in 
dem z.T. für jedes einzelne Haus bestimmte Abgaben und Dienste festgelegt 
wurden. Ein Blick auf das Original des dénombrements im Archiv zu Pau be-
weist, daß es entgegen der Auffassung BOUREAUs sehr wohl eine detaillierte 
Aufzählung der Steuern für die einzelnen Bewohner enthält und sich damit in 
keiner Beziehung von den anderen, gleichzeitig eingelieferten Rechtstitelauf-
zählungen der anderen Herrn des Béarn unterscheidet.  

Bis auf die besondere Unfreiheit der Bewohner der Ortschaft Aas ist das 
dénombrement somit in keiner Weise außergewöhnlich oder im Vergleich mit 
anderen, aus dem selben Anlaß gelieferten Aufzählungen, bemerkenswert.129 
Die beiden Formulierungen des Herrenrechts der ersten Nacht in den Rechtsti-
teln aus dem Béarn gleichen sich vielmehr in wichtigen Punkten. In Louvie-
Soubiron spricht der Herr von den Bewohnern des Dorfes Aas mit einer deutli-
chen sozialen Stigmatisierung als bragaris. Dieser Ausdruck ist wahrscheinlich 
von bragades abgeleitet, das eine Form serviler Abgaben, ähnlich den lods und 
ventes, bezeichnete.130 Diesen Ausdruck benutzte schon ein Vorfahre des Herrn 
von Louvie-Soubiron in einem Dokument aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, 

                                                 
129  Vgl. hierzu besonders DARTIGUE-PEYROU 1934, S. 590 mit einer Übersetzung des 

dénombrement des biens et hommage des Barons Bernard de Gayrosse vom 31. Januar 
1538. Dort wird ebenfalls die mittlere Gerichtsbarkeit und das Recht auf prisons, ceps, 
grésillons, grues, estrapdes und fers gennant (S. 591). Einen Vergleich mit sämtlichen 
aus dieser Zeit erhaltenen dénombrements und aveux muß einer lokalgeschichtlichen Ar-
beit vorbehalten bleiben, die ich hiermit anregen möchte. Schon der besondere Dialekt, 
das sogenannte Béarnais, in dem diese Dokumente abgefaßt sind, erschwert den Zugriff 
auf den Inhalt dieser Quellen.  

130  Vgl. BATCAVE 1924, S. 46; LESPY & RAYMOND 1887, S. 125: Bragadge, droit de »préli-
bation«; tribut payé en échange de ce droit: fius, rendes, blatz, graas, bragadges. Arch. 
(Noble Auger de Gayrosse avait vendu tous ces droits seigneuriaux), cens, rentes, blés, 
grains et tributs payés en échange du droit de »prélibation« Vgl. dagegen BOUREAU 1995, 
S. 131, der den Ausdruck bragaris von dem Verb braga (im Dialekt des Béarn: »sich 
aufspielen«, »angeben«) ableiten möchte. Siehe auch: LESPY & RAYMOND 1887, S. 124: 
»Bragar: faire le fier, se pavaner: Bragant mey qu’un cagot nou brague en hèste ennau. F. 
Past. Faisant le fier plus qu’un cagot ne le fait en jour de fête solennelle.« Die Verfasser 
halten es als Erklärung für dieses Sprichwort für möglich, daß die Cagots, eine sozial 
stigmatisierte Randgruppe dieser Region, evt. während eines Festes ein Zeichen der In-
famie ablegen durften und deshalb stolz waren. Möglicherweise erklärt sich die doppelte 
Bedeutung des Wortstammes aus einer Bedeutungsverschiebung, die das Wort in der 
Neuzeit durchgemacht hat. Nachdem es ursprünglich eine Form besonders erniedrigender 
Abgaben bezeichnete, wurde in späterer Zeit die Forderung solcher Abgaben als Angebe-
rei oder Prahlerei bezeichnet, die schließlich zu der genannten Bedeutungsverschiebung 
geführt haben könnte. Zu den »droits de mutation« vgl. LUC 1943, S. 42f. 
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um bestimmte servile Abgaben zu bezeichnen. Dies verleiht den Erwähnungen 
solcher Rechte im dénombrement von 1538 hinsichtlich ihrer ursprünglichen 
Authentizität weiteres Gewicht.131 In Bizanos waren die betreffenden Unterta-
nen »von einer derartig großen Unterwürfigkeit (subjection)«, daß dem Herrn 
seit unvordenklichen Zeiten das Herrenrecht zustand, welches dann als Be-
gründung für bestimmte Ehrengaben anläßlich einer Eheschließung fungiert. In 
beiden Fällen wird das Herrenrecht als Rechtsgrundlage für die Erhebung von 
Abgaben genannt, in beiden Fällen war ein Tribut bzw. eine Naturalabgabe als 
Ablösung für das Herrenrecht vorgesehen. Befremdlich bleibt in diesem Zu-
sammenhang jedoch zunächst der § 40 der Rechtstitelaufzählung aus Louvie-
Soubiron. Dort wird das Herrenrecht mit einer anderen Abgabe, die bei Geburt 
eines Kindes fällig wurde, in einen Zusammenhang gestellt. Fragen wir zu-
nächst nach dem Grund für eine solche Abgabe, die für die Kinder der 
questaux bezahlt werden sollte.  

In der Landschaft Béarn war es von alters her üblich, daß die questaux alle 
männlichen Kinder, außer den Erstgeborenen, ihrem Herrn ein Jahr lang zum 
Dienst zur Verfügung stellen mußten.132 Wir können also vermuten, daß die 
Geldzahlung für jedes der Kinder diese Dienstpflicht abkaufen sollte.133 Dieses 
alte Gewohnheitsrecht paßt sehr gut zu den servilen Dienstleistungen und Ab-
gaben, die der Herr Jehan in seinem dénombrement von den Bewohnern von 
Aas fordert. Das eigentlich Neue und Innovative an diesem Paragraphen 
scheint nun die Verquickung des Herrenrechts mit dieser gewohnheitsrechtli-
chen Bestimmung zu sein. Die Befreiung des erstgeborenen Sohnes erklärt sich 
wahrscheinlich als Folge des ausgeprägten Erstgeborenenrechts im Béarn 
(droit d’aînesse)134 und stand daher nicht in kausalem Zusammenhang mit ei-

                                                 
131  Vgl. BATCAVE 1925, S. 45f. mit Hinweis auf AD des Pyrénées Atlantiques, E 1972 aus 

der Zeit zwischen 1435 und 1486.  
132  RAYMOND 1877/78 S. 122f. BATCAVE 1924, S. 192 zitiert einen Text (1538), der eben-

falls diese gewohnheitsrechtliche Dienstpflicht noch kennt: »En prumer loe totz los que-
staus de Larté et Castetarbe, reconegon et confessan estar tengutz et haver acostumat de 
balhar totz e cascun lors infantz mascles, reservat lo filh primogenit, au Senhor souviran 
de Biarn per servir cascun deusd. infantz goeytes ung an solamentz en lo castet d’Orthees 
jusis la charye deu capitayne e castellan dequet.« 

133  LODGE 1905, S. 29f. berichtet von einem Schiedgerichtsurteil aus dem Jahre 1436 (AD 
des Pyrénées Atlantiques, H 152), in dem eine Abgabe mit der Bezeichnung fedexoos, die 
üblicherweise bei der Geburt eines Kindes fällig wurde, in Zusammenhang mit der ein-
jährigen Dienstpflicht jedes questau gestellt wird. Jungen hatten diesen Dienst üblicher-
weise im Alter von 14 Jahren, Mädchen im Alter von 12 Jahren zu verrichten. 

134  Vgl. CÉNAC-MONCAUT 1870, S. 5-20; DUPONT 1914, S. 71f., 197; BATCAVE 1925, S. 
60ff.; CANTET 1971; LUC 1943, S. 23 weist darauf hin, daß im 14. Jh. die Erbfolge der 
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nem Herrenrecht der ersten Nacht, wie es durch diesen Paragraphen suggeriert 
wird. Durch diese, durchaus einer gewissen Logik nicht entbehrenden, Ver-
mengung zweier unterschiedlicher Rechtstraditionen hat der Herr von Louvie-
Soubiron, sozusagen nebenbei, dem Herrenrecht eine bedrohliche Realität ver-
liehen.135 Wenn zuvor in ländlichen Rechtsquellen nie von den möglichen Fol-
gen dieser Rechtstradition die Rede war, sondern immer nur von ihrer Andro-
hung, so führt Jehan von Louvie-Soubiron an dieser Stelle tatsächlich eine 
neue Qualität des naiven Umgangs mit dem Topos vom Herrenrecht der ersten 
Nacht in ländlichen Rechtsquellen ein. 

Ich halte diese Entwicklung nicht für zufällig. Die Erwähnungen des Her-
renrechts im Béarn sind die jüngsten Zeugnisse dieser Rechtstradition. Die fast 
gleichzeitigen Schweizer Quellen, die im folgenden noch zu behandeln sein 
werden, stehen in einer Traditionslinie, die nur älteres Weistumsrecht wieder-
holt. Im Béarn dagegen wird das Herrenrecht zu dieser Zeit anscheinend zum 
ersten Mal verschriftlicht, ist also in viel stärkerem Maße Zeitgeist und geisti-
gen Strömungen der ersten Hälfte des 16. Jhs. ausgesetzt gewesen. Die »mit-
telalterliche« Beziehung zwischen Abgaben anläßlich der Eheschließung und 
dem herrschaftlichen Vorrecht war in dieser Zeit schon deutlich dem Topos 
eines tyrannischen Herrenrechts gewichen. 

Um der Frage nach der Realität des hier genannten Gewohnheitsrechts nä-
her zu kommen, müssen wir weiter nach der Funktion der Erwähnung des Her-
renrechts in seiner Bedeutung als Begründung für servile Abgaben in den 
Rechtstiteln des Béarn fragen, denn aus dieser erklärt sich auch die bemer-
kenswerte Ausweitung des Motivs auf die abkaufbare einjährige Dienstpflicht 
der Kinder. Ein Herr war bei der Erstellung eines dénombrement verpflichtet, 
sämtliche Rechte und Einkünfte aus seiner Herrschaft anzugeben. Besondere 
Immunitätsrechte, Zwing und Bann und vor allem die Gerichtsherrschaft wei-
sen in der Theorie des Feudalsystems auf besonders alte und unmittelbare 
Formen von Herrschaft über Personen hin. Die Erwähnung der Abgaben anläß-
lich der Eheschließung und der damit verbundenen alten Tradition des herr-
schaftlichen Rechts auf die erste Brautnacht in den bislang genannten Rechtsti-
telaufzählungen verfolgte sehr wahrscheinlich kein anderes Ziel als dem 
Lehnsherr mit einem deutlichen Zeichen der autonomen Herrschaft des Vasal-
len zu konfrontieren. Das Herrenrecht weist in diesen Quellen auf den Ur-
sprung personaler Herrschaft aus der unabhängigen und umfassenden Herr-

                                                                                                                                 
questaux durch Erstgeborenenrecht ohne Unterschied des Geschlechts der Kinder be-
stimmt war. Die mainmorte war in dieser Gegend unbekannt.  

135  Eine ähnliche kausale Beziehung wurde im 17. Jh. von englischen Gelehrten hinsichtlich 
des Erbrechts des jüngsten Sohnes (borough English) konstruiert. Vgl. oben S. 146. 
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schaft aufgrund der Villikationsverfassung des frühen und hohen Mittelalters 
hin.136 

Bevor wir die Quellen der sozialen und wirtschaftlichen Realität gegenüber-
stellen, die wir aus anderen Quellengattungen für diese Landschaft an der 
Schwelle zur Neuzeit rekonstruieren können, möchte ich noch auf die zweite 
Tradition des Herrenrechts in dieser Gegend, auf das dénombrement des Herrn 
von Bizanos, zu sprechen kommen. Für diese Herrschaft findet sich leider kein 
Rechtsstreit, der sich für Louvie-Soubiron als so nützlich für den Historiker 
erwiesen hat.137 Allerdings bieten die Quellen dafür eine Wiederholung des 
1538 formulierten Rechtstitels in einem dénombrement eines Rechtsnachfol-
gers aus dem Jahr 1674. Diese späte Erwähnung in einer ländlichen Rechts-
quelle konfrontiert uns mit einem Phänomen, das bei den im folgenden noch zu 
behandelnden Schweizer Quellen ebenfalls, aber in anderem Quellenkontext, 
zu beobachten ist: die lange Tradition und Wiederholung von Gewohnheits-
rechten, die schon längst nicht mehr in Übung waren und deren Inhalt häufig 
auch nicht mehr verstanden wurde. Aus diesem Grund wurde die Rechtstitel-
aufzählung von 1674 wahrscheinlich auch von der königlichen Kommission 
abgelehnt. In der Verifikation vom 30. Juli 1686 war der das Herrenrecht 
betreffende Artikel ersatzlos gestrichen.138  

Gehen wir noch ein weiteres Mal auf das ursprünglichen dénombrement von 
1538 zurück. Ähnlich wie Jehan von Louvie-Soubiron beruft sich Auger von 
Bizanos zunächst auf den Anlaß der Vorlage des dénombrements, den Befehl 
des Kanzlers Jacques von Foix.139 In der folgenden Rechtstitelaufzählung nennt 
                                                 
136  Dies mag einer der Gründe für das »Revival« vergleichbarer anderer Abgaben im späten 

Mittelalter sein, in dem diese Form der vom Lehnsherrn unabhängigen, nicht feudal legi-
timierten Herrschaftszeichen, sich so großer Beliebtheit erfreuten. 

137  Bizanos ist eine alte Siedlung. Die Herren dieses Ortes werden am Ende des 11. Jh. erst-
mals urkundlich erwähnt. Die Siedlung zählte 1385, 1549 und 1644 unverändert 13 Feu-
erstellen. Erst im 18. Jh. ist eine drastische Bevölkerungszunahme zu verzeichnen. Vgl. 
Eclair Plus, Numero hors serie sur Bizanos, Pau, April 1995, S. 4f. Wir sind über Vermö-
gen und Besitz des Herrn von Auger von Bizanos durch ein Inventar sehr ausführlich in-
formiert, das nach seinem Tode (ca. 1554) angefertigt wurde. Aufgrund dieser Quelle be-
zeichnete DARTIGUE-PEYROU den Herrn von Bizanos als einen für die Gegend unge-
wöhnlich wohlhabenden Herrn. DARTIGUE-PEYROU 1934, S. 317. Vgl. BOUREAU 1995, 
S. 125f.  

138  Vgl. BATCAVE 1925, S. 45. 
139  Per satisfaire au commandament feict aus nobles et tenens bien noblement en lo pays de 

Bearn per vos, Illustre Reverend Paire en Dieu, Mossenhor Jaques de Foixs, Evesque de 
Lescar, Chancellier de Foixs et de Bearn, premier et grand aumoyner et loctenent gene-
ral des tres ault et puysant Henric, per la gratia de Dieu, rey de Navarra, Seignehor so-
biran de Bearn, et commissary expressament per lodit senhor deputat a receber los 
homatges et denombramens deus nobles en lo dit pay de Bearn. Noble Augier, Senhor de 
la maison noble de seignhoria et gentilessa deu loc de Bizanos ab sas appertenensas, 
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er seine Besitzrechte über den Ort Bizanos, sein dort befindliches herrschaftli-
ches Haus und weitere Grundstücke und Immobilien in der Gegend. Er 
behauptet ebenso wie Jehan von Louvie-Soubiron, das Recht auf den Treueid 
seiner Untertanen zu haben und behält sich die Gerichtsherrschaft in Bizanos 
vor. Auch das bei der Bevölkerung verhaßte droit de carnal wird genannt.140 
Schließlich werden Hand- und Spanndienste seiner Untertanen erwähnt. Un-
mittelbar vor der fraglichen Passage mit der Erwähnung des Herrenrechts der 
ersten Nacht schreibt er von seinem Recht auf zwei Tage Frondienst in seinem 
Weinberg oder die Lieferung von Holz für seine Heizung und als Reparaturma-
terial für seine Mühle zu jedem von ihm festgelegten Zeitpunkt.141 Ungemesse-
ne Dienste à volonté passen ebenfalls sehr gut in das zu vermittelnde Bild einer 
Herrschaft, die uralte servile Dienstleistungen und Abgaben forderte. Die 
Rechtstitelaufzählung schließt mit einem Treueid und der Anerkennung des 
Lehnsherrn sowie der Zusage, seinen Lehnspflichten im Rahmen dessen nach-
zukommen, was sich in den Kartularen und den Archiven der Herrschaft von 
Bizanos dazu finde.142 Anders als in Louvie-Soubiron gibt es keinen Hinweis 
auf Proteste oder Bemerkungen der Kommission. Daß die in diesem 
dénombrement genannten Rechte auch weiterhin die Grundlage der Herrschaft 
des Herrn von Bizanos bildeten, zeigt schon die Wiederholung vieler wichtiger 
Rechtstitel und darunter auch des Herrenrechts der ersten Nacht in dem gesie-
gelten dénombrement des Jacques de Vigneau, Herrn von Bizanos, vom 12. 
Oktober 1674.143 Die Herrschaft über Bizanos war nach dem Tod des Auger 
                                                                                                                                 

maison noble de seignhoria et gentilessa deu loc de Bizanos ab sas appertenensas, baille 
son present denombrament, en loquoau fe declaration et speciffication deus biens et cau-
ses per luy tengutz et posseditz en lo present pays de Bearn comme senhor susdit, per ra-
son dels quoaus es tengut far homtage et sagrament de fidelitat audit senhor de Bearn. 
AD des Pyrénées Atlantiques B 834, fol. 1r. Das dénombrement ist auf ein Papierheft von 
12 Folioseiten geschrieben. Der Text endet auf Folio 11v.  

140  AD des Pyrénées Atlantiques B 834, fol. 9v.  
141  Ibid. fol. 10v.  
142  Suplican a vos, mon diit senhor loctenent et comissary suusdit, en sousditz dretz noblesse 

et procession lo entretenir: se presentant luy diit denombrant far homadge et segrament 
de fidelitat et fornir audiit senhor sobiran en feyt de guoerra segont que se trobara star 
chargat en los catularis et archivez deudiit senhor, et tot autrement anxi que bon vassal 
et subjet es tengut. Ibid. fol. 11v. Es folgt die Unterschrift Auger de Bizanos. 

143  Dénombrement von Jacques de Vigneau vom 12. Oktober 1674: Item temps passé, lesdits 
soubmis estoient en telle subjection que les prédécesseurs dud(it) dénombrant avaient 
droit toutes et quantes qu’ils prenoient femme en mariage, de coucher avec l’espousée la 
nuit plus prochaine des noces. Ce devoir a été pourtant converty par lesd(its) prédéces-
seurs en cest autre, sçavoir: que les(dits) soubmis sont tenus et obligés chaque fois qu’il 
se fait des noces dans led(it) lieu de lui porter une poule, un chapon, une espaule de mou-
ton, deux pains ou un gateau, et trois ecuelles d’une sorte de bouillie appelle vulgai-
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von Bizanos im Jahre 1553 als Erbe über seine Tochter an den Herrn Pierris du 
Pac übergegangen, einen promovierten Juristen, der zunächst Vorsitzender des 
Conseil Souverain in Pau und schließlich sogar Kanzler des Königreiches Na-
varra wurde. Eine Generation später gelangte sie wiederum über die Erbtochter 
an Samson de Vignau, den Vater des Jakob de Vigneau, des »Dénombran-
ten«.144 Keiner der Rechtsnachfolger des Herrn von Bizanos scheint versucht zu 
haben, die im dénombrement von 1538 genannten herrschaftlichen Rechte zu 
korrigieren oder in irgendeiner Weise daran Anstoß genommen zu haben. Eine 
solche Ignoranz eines Juristen gegenüber unsittlichen und bizarren Rechten 
seiner eigener Herrschaft erklärt sich aus der symbolischen Qualität derartiger 
Rechtstraditionen sowie aus der Tatsache, daß das Herrenrecht der ersten 
Nacht als antiker Topos vor allem eine Legitimationsfunktion für die geforder-
ten Ehrengeschenke anläßlich der Hochzeit von Untertanen besaß, die Teil 
einer allgemein akzeptierten Metapher über den Beginn der Herrschaft von 
Abhängigkeit und Unfreiheit im Mittelalter war. Eine solches Zeichen der 
Herrschaft stellte auch die befestigte Burg von Bizanos dar, die heute jedoch 
einem Nachfolgebau an demselben Platz, dem Château de Franqueville, gewi-
chen ist.145 Ob Auger von Bizanos 1538 tatsächlich noch Naturalabgaben an-
läßlich der Hochzeit seiner Untertanen erhob, wissen wir nicht genau.146 Aller-
dings, und dies gibt zu denken, beanspruchte noch im 17. Jahrhundert der Prä-
sident der königlichen Rechnungskammer zu Pau, Doat, das Recht auf eine 
Heiratserlaubnisgebühr bei formariage seiner eigenen Untertanen, und nur der 
Protest seiner Kollegen brachte ihn von dieser Forderung wieder ab.147  

                                                                                                                                 
rem(ent) Bibaroou. AD Pyrénées Atlantiques, B. 877, fol. 4r-v.; vgl. BASCLE DE LAGRÈZE 
1855, S. 28f.; DERS. 1867, S. 404f.; RAYMOND 1874, 1880; SCHMIDT 1881, S. 335f.; 
PICOT 1884-85, S. 343, 344 Anm. 1; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 188; BOUREAU 1995, 
S. 119ff. 

144  Vgl. DUFEAU DE MALUQUER 1893, S. 221ff. 
145  Das Schloß ist nach einem Besitzer des 19. Jhs., Albert Belhomme de Franqueville, be-

nannt, der den Besitz 1854 kaufte. Eclair Plus, Numero hors serie sur Bizanos, Pau, April 
1995, S. 19. 

146  Allerdings gibt es Hinweise auf Wegsperre und Lösungsbrauchtum im Zusammenang mit 
Eheschließungen im Béarn, in deren Kontext auch Mißbräuche erwähnt werden. Vgl. 
DÜNNINGER 1967, S. 250, Anm. 150, und DESPLAT 1986, S. 135: »Rubriques des péages, 
des droits de passage sur les ponts, des naulages: Art. 13: »Et au cas que quelques nou-
veaux mariés passent par l’un desdits naulages avec leur compagnie, ou celle de quelque 
puissant personnage (pour éviter les abus ci devant commis [Hervorhebung durch den 
Verfasser]), ils exigeront de chaque personne à cheval ou à pied ce qui est prévu ci-
dessus, à moins qu’ils n’aient convenu autrement avec les parties.« 

147  BATCAVE 1925, S. 46. Vgl. La cour des comptes 1984, S. 287, Anm. 19. 
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Angesichts derartiger Vorkommnisse und zumal bei der Lektüre der Rechts-
titel der Herren von Bizanos und von Louvie-Soubiron sowie der anderen 
dénombrements der Zeit könnte man meinen, strenge Unfreiheit und persönli-
che Leibeigenschaft seien noch im 16. Jahrhundert übliche Erscheinungen in 
den Pyrenäen gewesen. Der Vergleich mit anderen Quellen relativiert diesen 
Eindruck jedoch deutlich.148 Zwar können sämtliche Rechte, die in den Rechts-
titeln genannt wurden, auf eine Tradition in diesem Teil des heutigen Frank-
reich zurückblicken, aber sie waren doch zu Beginn des 16. Jahrhunderts kaum 
mehr als Reflexe einer älteren Rechtsauffassung und hatten ihre ursprüngliche 
Schärfe schon lange verloren. Einen quantitativen Überblick zur Verbreitung 
der Unfreiheit (questalité) im Béarn bietet zunächst die von dem Archivar Paul 
RAYMOND edierte Übersicht über die serfs des Béarn aus dem Jahre 1387.149 
Das Problem der standesunterschiedlichen Eheschließungen taucht in diesem 
Zinsbuch häufig auf.150 Es stellte jedoch schon am Ende des 14. Jahrhunderts 
keinen eigentlichen Hinderungsgrund für eine Eheschließung mehr dar, auch 
wenn in einigen Fällen noch die Erlaubnis des Herrn gefordert wurde.151 Aus 
dieser Quelle wissen wir von einer Bernadine de Marc de Pontaa aus Bizanos, 
die im Jahre 1439 zum Zwecke einer Eheschließung mit einem freien Mann 
eines anderen Ortes aus der questalité freigelassen wird. Im Falle des Todes 
ihres Mannes bei gleichzeitiger Kinderlosigkeit der Ehe war sie jedoch ver-
pflichtet, zu ihrem früheren Herrn zurückzukehren.152 Noch im 16. Jahrhundert 
finden sich vereinzelt Spuren einer solchen Heiratserlaubnis, die jedoch als 

                                                 
148  Insgesamt stimmt die Forschung darin überein, daß Unfreiheit und Leibeigenschaft im 

Béarn nur vergleichsweise schwach ausgeprägt waren und auch die Feudalherrschaft als 
solche nur vereinzelt beansprucht wurde. LODGE 1905, S. 34f. TUCOO-CHALA 1970, S. 
24. 

149  RAYMOND 1877/78, S. 121-312. Da die Handschrift leider durch Wasserschäden stark 
beschädigt ist, sind nicht über alle Gebiete des Béarn Informationen erhalten. Auch Pierre 
LUC meint in seiner Arbeit über das ländliche Leben und die Rechtspraxis des Béarn im 
14. und 15. Jh., daß die Zahl der unfreien Personen in der Bevölkerung in diesem Zeit-
raum recht zahlreich gewesen sei. Noch die erneuerte Fassung der Fors aus dem Jahre 
1551 besaß daher einen kurzen Abschnitt über Unfreie. LUC 1943, S. 19. 

150  Vgl. RAYMOND 1877/78, S. 123ff. mit einer kurzen Übersicht und im Einzelnen die Nr. 
23, 24, 31, 135, 136 138, 139, 144, 180, 181. 

151  Vgl. auch BASCLE DE LAGRÈZE 1864, S. 129f.; LUC 1943, S. 21. 
152  Vgl. RAYMOND 1877/78, S. 167, Nr. 115; BATCAVE 1925, S. 44f. Im Gegensatz zu ande-

ren Gegenden Südwestfrankreichs, z.B. Bordeaux, war eine Eingriff des Herrn in die 
Erbschaft der unfreien Frau, die sich außerhalb der Herrschaft verheiratete, nicht üblich. 
Ebenso waren die Bewohner des Béarn durch ihre Gewohnheitsrechte vom Heiratszwang 
des Herrn befreit, wie aus einem Beschluß der Ständeversammlung des Béarn aus dem 
Jahre 1443 anläßlich eines strittigen Falles mit Verweis auf die Fors festgestellt wurde.  
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nicht mehr zeitgemäß erscheinen.153 Schon 1566 bezeichnen z.B. die Bewohner 
von Louvie-Soubiron ihr Dorf als république, obwohl sie weiter Abgaben an 
den Herrn des Ortes zu leisten hatten.154 Über das Schicksal der neun Häuser 
von Aas erfahren wir leider nichts Näheres aus anderen Quellen. Erst 1667 
wurden sie von ihren Abgaben an den Herrn von Louvie-Soubiron befreit. 

Die Quellen aus dem Béarn haben seit ihrer ersten Veröffentlichung eine 
starke Resonanz in der Diskussion um das Herrenrecht der ersten Nacht im 19. 
Jahrhundert hervorgerufen.155 Alain BOUREAU, der sich zuletzt ausführlich mit 
diesen Texten und ihrem Umfeld beschäftigt hat, schließt seine Untersuchung 
mit der Feststellung, daß es sich in bezug auf das Herrenrecht nicht um Rechte 
oder Überlieferungen, sondern vielmehr um derbe Provokationen und massive 
Drohungen gehandelt habe.156 Dieser künstlich aufgebauten Opposition kann 
aufgrund der starken und nachweisbaren Verhaftung des Herrenrechts in der 
Abgabentradition anläßlich der Eheschließung von Untertanen nicht zuge-
stimmt werden. Der Topos des Herrenrechts zeigt sich auch in den Pyrenäen 
als Teil der spätmittelalterlichen ländlich-bäuerlichen Kultur. Obwohl wir über 
die tatsächliche Durchsetzung von Abgabenverpflichtungen durch die Herren 
von Louvie-Soubiron oder Bizanos zur Zeit der Abfassung der 
Rechtstitelaufzählungen nichts wissen, wird aus den Quellen doch deutlich, 
daß diese Herren ebenso wie ihre Rechtsvorgänger und -nachfolger z.T. über 
Jahrhunderte an traditionellen Abgaben anläßlich der Eheschließung unfreier 
Personen und der damit eng verbundenen Tradition des Herrenrechts der ersten 
Nacht festgehalten haben. Die Erwähnungen des Herrenrechts in 
Rechtstitelaufzählungen sollte nicht den Untertanen drohen oder diese 
provozieren (dazu wäre dieses Medium auch gar nicht geeignet gewesen), 
sondern dem Lehnsherrn das Bild einer uralten unmittelbaren 
Herrschaftstradition des Vasallen vermitteln. Der Glaube an das frühere 
Herrenrecht der ersten Nacht wurde von Herren und Untertanen gleichermaßen 
geteilt und im Fall der dénombrement vom Herrn für seine persönlichen 
Zwecke und Ziele benutzt. Dabei könnte diese Tradition durchaus auch im 
Sinne BOUREAUs als Drohung oder derbe Provokation benutzt worden sein. 
                                                 
153  Ein Zinsbuch der Sénéchaussée von Sauveterre (im Béarn) aus dem 16. Jh. verbietet die 

Eheschließung der Töchter Unfreier mit freien Männern, doch BATCAVE sieht darin zu 
Recht nur leere Formeln, die zu dieser Zeit der rechtlichen und sozialen Grundlage ent-
behrten. BATCAVE 1925, S. 44, Anm. 3. 

154  MÉMOIRE D’ANGOSSE 1846, S. 9ff. mit dem Zitat einer Urkunde vom 14. März 1566.  
155  Vgl. u.a. die Referenzen bei dem Zitat der Quellen oben Anm. 97 und 98. Die Quellen 

wurden vor allem durch die Publikationen des BASCLE DE LAGRÈZE (1854, 1855, 1864, 
1867) einem breiten Fachpublikum bekannt gemacht und daher von jedem zitiert, der sich 
ausführlicher mit der Frage des Herrenrechts beschäftigt hat.  

156  BOUREAU 1995, S. 133. 
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nutzt worden sein. Doch hierüber besitzen wir keinerlei Quellen aus dem 
Béarn.  

Eine Verankerung des Herrenrechts in der ländlich-bäuerlichen Kultur wird 
auch durch die zahlreichen Zeugnisse der Folklore gestützt, die sich sowohl 
direkt auf das Tal von Ossau als auch auf den gesamten Südwesten Frankreichs 
beziehen. Ein Pfarrer der Ortschaft Louvie-Soubiron veröffentlichte 1891 eine 
Sozialtopographie des Tales, in der er u.a. über die frühere Unterdrückung der 
Bewohner des Dorfes Aas schrieb: »Aber die freien Bergbauern (montagnards) 
haben nicht lange die Kapriolen dieser Tyrannen ertragen, die zudem unan-
ständig waren. Daher wurde einer von ihnen, der Baron von Assouste, in dem 
Haus einer seiner Untertanen erhängt und ein anderer, der Herr von Louvie und 
Listo, der eine traurige Berühmtheit durch seine eines türkischen Paschas wür-
digen Rechtsansprüche erlangt hat, wurde durch einen jungen Bräutigam am 
Tag seiner Hochzeit getötet.«157 Trotz der interessanten Ergänzung über die 
Ermordung des Herrn von Louvie-Soubiron wird man einem solchen Bericht 
aufgrund der Ende des vergangenen Jahrhunderts schon lange bekannten Quel-
len nicht viel Aussagekraft zubilligen können. Über den Captal von Buch al-
lerdings, den Herrn einer kleinen, aber bedeutenden Herrschaft im Becken von 
Arcachon bei Bordeaux, wurde schon im 17. Jahrhundert mehrfach berichtet, 
er habe ein Recht besessen, mit den neu verheirateten Bräuten in der Hoch-
zeitsnacht zu schlafen. Dieses Recht sei 1468 durch einen Beschluß des Parla-
ments von Bordeaux wegen Unsittlichkeit untersagt worden. Im Gegenzug sei 
ihm jedoch eine Herdsteuer in Geld über seine Untertanen zugesprochen wor-
den.158 Die Gründung der Stadt Montauban wird in der Folklore ebenfalls seit 
dem 17. Jahrhundert mit dem Herrenrecht der ersten Nacht in Zusammenhang 

                                                 
157  CAPDEVIELLE 1891, S. 152. 
158  GAUFRETEAU 1877, S. 27: »1468: En cette année, le Captau de Buch avoit le droit de 

coucher, s’il vouloit, avec les nouvelles espousées, le premier soir des nopces, ou de 
prendre un present selon qu’il ordonnoit, en toutes les terres et paroisses de son captalat. 
Mais ce droit fut aboli comme estant contraire aux commandemens de Dieu, par arrest du 
parlement de Bordeaux, et auf lieu d’yceluy, luy fut ordonné un certain droit de fouage en 
argent, sur ses subjects.« Von dieser Stelle der Chronik scheint der Abbé Bellet einige 
Jahrzehnte später inspiriert gewesen zu sein, als er schrieb: »Le captal de Buch avoit au-
trefois ce droit de coucher avec les nouvelles éspouses la première nuit des noces, ou 
prendre tel présent qu’il ordonnoit. Ce droit, contraire aux bonnes moeurs, et qui ne se 
pouvoit lever que sur les esclaves, fut supprimé en 1468 par arrêt du Parlement de Bor-
deaux, qui substitua à la place un droit en argent.« DELPIT 1857, S. 92. mit Hinweis auf 
ein Ms. in der Stadtbibliothek von Bordeaux. Vgl. zu dieser Tradition ausführlich 
BOUREAU 1995, S. 109ff.  
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gebracht.159 Das jus primae noctis wurde dem Herrn von Baudéan (bei 
Bagnères-de-Bigorre) nachgesagt, und BASCLE DE LAGRÈZE berichtet mit be-
wegenden Worten die Geschichte eines jungen Mädchens aus dem Tal von 
Aure, das sich angeblich durch ein Gebet an die Jungfrau Maria von dem Her-
renrecht zu befreien wußte.160 Wenn solchen Erzählungen auch keinerlei histo-
riographischer Wert beizumessen ist, so belegen sie doch eindringlich die Prä-
senz und Verbreitung des Topos vom Herrenrecht der ersten Nacht in der länd-
lichen Volkskultur dieser Gegend.  

Offnungen und Urbare 

Mit den Erwähnungen des Herrenrechts in einigen Schweizer Offnungen und 
Urbaren des 15. und 16. Jahrhundert wechseln wir nicht nur geographisch in 
eine andere europäische Region, sondern auch die Quellengattung verändert 
sich. Den Weistümern aus dem Gebiet um Mosel und Rhein verwandt sind die 
südwestdeutschen und schweizerischen Offnungen und Dingrödel. Es handelt 
sich um ländliche Rechtsaufzeichnungen des späten Mittelalters aus dem Ge-
biet der heutigen Schweiz, des Oberrheins und aus dem Elsaß, die eine wert-
volle Quelle für gewohnheitsrechtliches Brauchtum dieser Zeit darstellen. Die-
se Quellengattung bietet verschriftlichte lokale Gewohnheitsrechte, bei denen 
in der Form einer Weisung rechtskundige Männer eine »kollektive« Aussage 
über das bestehende Gewohnheitsrecht eines Rechtskreises, meist einer Ge-
richtsherrschaft, machten.161 Die Subsumierung dieser Quellen unter dem Beg-
riff »Weistümer« ist seit den Arbeiten Jacob GRIMMs üblich geworden.162 Eben 
diese ältere Forschung, die in Deutschland von GRIMM begründet wurde, sah in 
der Beschäftigung mit dieser Quellengattung aufgrund ihrer Verhaftung im 
Gewohnheitsrecht die Möglichkeit, eine gemeinsame deutsche Identität zu stif-
ten und den vermeintlich verlorenen deutschen Volksgeist wiederzubeleben.163 
Aufgrund dieses Anliegens wurde in der Frage des Alters und der Herkunft der 

                                                 
159  CANAL 1938, S. 67-72. Vgl. PEUCHET & CHANLAIRE 1811, S. 23f.; DEVALS 1855; DERS. 

1859, S. 3f. (Der Archivar der Stadt Montauban antwortete hier auf einen Artikel von 
Eugene d’Auriac über das droit de prélibation, der am 16. Okt. 1859 in der Zeitung »Si-
ècle« erschienen war.) Vgl. auch SCHMIDT 1881, S. 288ff.; CURIE-SEIMBRES 1880, S. 
37ff. 

160  BASCLE DE LAGRÈZE 1855, S. 29f.  
161  DÄNDLIKER 1908, S. 234f.; FEIGL 1977, S. 425-448; GILISSEN 1982, S. 69ff. Vgl. zum 

Stand der Edition Schweizerischer Rechtsquellen BLICKLE 1999, S. 121-136. 
162  WERKMÜLLER, Dieter, Artikel »Weistümer«, in: HDR, 37. Lfg., Sp. 1240. Vgl. PROSSER 

1991, S. 12f. 
163  PROSSER 1991, S. 16ff. 
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in den Quellen sichtbaren gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen ein Rückbe-
zug auf die »germanische Vorzeit« postuliert, der sich bei näherer Betrachtung 
der Entstehung und Funktion dieser Texte nicht aufrechterhalten läßt.164 Ein 
Grund für diesen Fehlschluß der älteren Forschung liegt in der Bedeutung der 
Argumente des »alten Herkommens« und der »uralten Gewohnheit« für die 
Legitimation von Rechtsgewohnheiten, die in dieser Quellengattung aufge-
zeichnet wurden.165 Solche Formeln verweisen jedoch nicht zwingend in die 
»germanische Frühzeit« als Entstehungszeitpunkt, sondern können sich auch 
auf Rechtssätze beziehen, die erst zwei oder drei Generationen alt sind. In der 
Perspektive einer mündlichen Tradierung des Gewohnheitsrechts reicht schon 
eine solche Zeitspanne, um vom Standpunkt der Sprecher von »altem Her-
kommen« zu reden. Damit ist aber noch kein absolutes Kriterium für das Alter 
bestimmter Rechtssätze in diesen Quellen gefunden – vielmehr kann man von 
verschiedenen Zeitschichten ausgehen, die bei der Verschriftlichung des Ge-
wohnheitsrechts zusammenflossen und aus der heutigen Perspektive nur 
schwer voneinander zu trennen sind.166  

Bezüglich der Frage, wessen Rechtsauffassung die Quellen widerspiegeln, 
hat die neuere Forschung ebenfalls wichtige neue Akzente zu setzen vermocht. 
Während GRIMM, GIERKE und FEHR von einem genossenschaftlichen Charakter 
der Weistümer ausgingen, haben Erna PATZELT und Hermann WIESSNER zei-
gen können, daß sich in den Weistümern häufig die herrschaftliche Perspektive 
der Rechtsauffassung niederschlug. Schon die Entstehungsmodi einer solchen 
Offnung deuten auf den prädominanten herrschaftlichen Einfluß bei der For-
mulierung der Offnungen hin.167 Karl Rudolf KOLLNIG geht demhingegen in 
einem vermittelnden Standpunkt davon aus, daß »Herrschaft und Bauer, jedes 
zu seinem gebührenden Teil, jedes in verschiedener Weise ... bei der Entste-
hung, Überlieferung und Fortentwicklung der Weistümer beteiligt« waren.168 
Weniger kontrovers ist die Auffassung über die Urheberschaft der sogenannten 
Urbare oder Lagerbücher. Diese Quellen sind, deutlicher als Weistümer oder 
Dingrödel, Produkte herrschaftlicher Verwaltungstätigkeit und Herrschaftsaus-
                                                 
164  Eine erste Kritik dieser älteren Forschungsrichtung setzte in den zwanziger Jahren dieses 

Jhs. mit den Arbeiten von Erna PATZELT 1929 und Hermann WIESSNER 1934 ein.  
165  Vgl. GILISSEN 1982, S. 29f.  
166  Häufig bleibt als einzige Möglichkeit der Altersbestimmung der Vergleich mit früheren 

Hofrechten, sofern diese überliefert sind. Im hohen Mittelalter reißt leider zumeist die 
Überlieferungskette, so daß keine Gewißheit über das Alter bestimmter Rechtsge-
wohnheiten erlangt werden kann. Vgl. SEEMANN 1986, S. 65; PROSSER 1991, S. 110ff. 

167  Diese Rechtssätze wurden ritualisiert vom Herrn erfragt, der dann die Antwort der Schöf-
fen oder Hofjünger niederschreiben ließ. Natürlich beeinflußte schon die Fragestellung 
die Antwort der Schöffen. Vgl. PROSSER 1991, S. 67ff.  

168  KOLLNIG 1957, S. 24. 
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übung, obwohl auch herrschaftliche Verpflichtungen gegenüber den Unterta-
nen in ihnen aufgeführt werden konnten.169 Bei der Analyse von Rechtsbräu-
chen, die in Urbaren oder Lagerbüchern erwähnt werden, muß man sich daher 
besonders über die einseitige Perspektive der verzeichneten Rechte im klaren 
sein. 

Wie auch immer man den prozentualen Anteil von herrschaftlichen und 
bäuerlichen Interessen festschreiben möchte – die Herrschaftskultur der bäuer-
lichen Oberschicht, aus denen Meier und Vögte sich im Spätmittelalter rekru-
tierten, war keine Elitenkultur im eigentlichen Sinne, sondern tief in der ländli-
chen Welt und ihren Traditionen verwurzelt. Was die Gerichtsherrn erfragten 
und die »Hofjünger« als Recht auswiesen, war daher Ausdruck gemeinsamer 
bäuerlich-ländlicher Traditionen und Gewohnheiten, die die Grundlage der 
dort verzeichneten Rechtsordnung bildeten. Bei diesem rechtlichen Brauchtum 
handelt es sich um einen Ausdruck der ländlichen Rechtstradition, der per de-
finitionem von Herrn und Bauern gleichermaßen verstanden werden mußte, 
damit sie praktisch umgesetzt werden konnte. Dabei war es nicht immer not-
wendig, die Ursprungsbedeutung einer Rechtsweisung zu verstehen.170 Gerade 
der ursprüngliche Zweck und Sinn des Herrenrechts der ersten Nacht im länd-
lichen Brauchtum ist in der Neuzeit gründlich mißverstanden worden. Jedoch 
mußte die Tradition einer solchen Rechtsweisung zumindest in der Vergangen-
heit eine Funktion im Verhältnis der Bauern zu ihrer Herrschaft gehabt haben, 
damit sie überhaupt Eingang in diese Quellengattung finden konnte.  

Schweiz 

Formulierungen eines Herrenrechts der ersten Nacht im deutschen Sprachbe-
reich finden sich nur in ländlichen Rechtsquellen der Herrschaft Greifensee bei 
Zürich. Die häufig zitierten Texte dieser Tradition sind die schon in der Einlei-
tung zu dieser Studie genannten Offnungen der Gerichtsherrschaften Maur und 
Hirslanden/Stadelhofen aus den Jahren 1538 und 1543. Die Erwähnungen des 
Herrenrechts reichen jedoch in das 14. Jahrhundert zurück, und die Offnungen 
wurden, einschließlich des Passus das Herrenrecht betreffend, teilweise bis in 
das 18. Jahrhundert verlesen.171 Die Quellen aus der Schweiz erlauben somit 

                                                 
169  Vgl. RICHTER 1979, S. 75ff.  
170  Vgl. BURMEISTER 1970, S. 73 »Anderwärts ist häufig zu beobachten, daß die Weistümer 

auch obsoletes und gar nicht mehr verständliches Recht tradieren. So wird, um einen be-
sonders krassen Fall zu nennen, noch im 18. Jh. in der Offnung von Maur (Züricher Frau-
enmünsterabtei), das »ius primae noctis« verlesen.« Vgl. auch MÜLLER 1964, S. 59, Anm. 
153 und KOLLNIG 1957, S. 21f. 

171  Vgl. SCHMID 1963a, S. 33 mit Hinweis auf STAZ. F IIb 125, S. 201. 
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einen längsschnittartigen und dichten Vergleich der Erwähnungen des Herren-
rechts und Aussagen über die Entwicklung der Tradition in dieser Gegend, wie 
er sonst bislang für keine andere europäische Region möglich ist.172 

Maur, ein Ort am Greifensee ca. 30 km von Zürich entfernt gelegen, besaß 
ein eigenes Niedergericht, welchem ein Meier als Vertreter der Grundherrin, 
der Fraunmünsterabtei Zürich, vorstand. Dieser fragte bei den Gerichtstagen im 
Herbst und im Mai oder bei dringendem Bedarf rechtskundige Hofgenossen 
um ihre Meinung zur Streitigkeiten in Niedergerichtsdingen, also vornehmlich 
Grund-, Erb- und Familiensachen, und verkündete daraufhin das gewiesene 
Urteil.173 Die hohe Gerichtsbarkeit, die zunächst bei den Grafen von Kyburg 
und später bei der Stadt Zürich lag, gehörte nicht in die Kompetenz dieses Mei-
ers. Die mittlere Gerichtsbarkeit, die sich im Laufe des 13. Jahrhunderts in den 
Händen der Grafen von Rapperswil ausbildete, hatte die Herrschaft Greifensee 
inne.174  

Eine erste Erwähnung findet das jus primae noctis in einer Stelle des Burg-
urbars von Maur, einem undatierten und nicht homogenen Rechtsdokument 
vom Ende des 14. Jahrhunderts,175 das deutlich die Interessen des Meiers als 

                                                 
172 Die Erwähnung des jus primae noctis in bezug auf die Bewohner des Dorfes Maur am 

Greifensee ist aufgrund lokalgeschichtlicher Arbeiten außergewöhnlich gut untersucht. 
Bruno SCHMID hat in seiner Dissertation über die Gerichtsherrschaft Maur 1963 das ver-
fügbare Material zur Frage des jus primae noctis in dieser Herrschaft zusammengetragen 
und einige Überlegungen zur Erklärung des Quellentextes beigefügt. SCHMID 1963a. Vgl. 
auch DERS. 1963b, S. 25-48. SCHMIDs Arbeit profitiert sehr von der unveröffentlichten 
lokalgeschichtlichen Studie des früheren Gemeindepfarrers von Maur, Gottfried KUHN 
(1939-41), dessen Leistung auch im Vorwort der Arbeit gewürdigt wird. Ein Exemplar 
der Arbeit KUHNs befindet sich im STAZ. unter der Signatur DC M 20 1-7. Auch eine 
Geschichte des Dorfes Maur aus dem Jahre 1979 behandelt das Herrenrecht und seinen 
Quellenkontext ausführlich. AEPPLI 1979. Einen Überblick zur Frage der wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse des Kantons Zürich im hohen und späten Mittelalter bietet die 
neue GESCHICHTE DES KANTONS ZÜRICH 1995, S. 269ff. Die neuere Forschung zum Her-
renrecht der ersten Nacht hat das Erklärungspotential dieser Arbeiten in keiner Weise 
ausgeschöpft. Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 159. 

173  SCHMID 1963a, S. 60. 
174  AEPPLI 1979, S. 64. 
175  Es besteht keine völlige Klarheit der Datierung, aber einige Rechtssätze reichen nicht vor 

1398 zurück. Die homogen ausschauende Quelle der Pergamenthandschrift vereinigt so-
mit unterschiedliche Zeitschichten. Sicher ist aufgrund der Dorsalaufschrift nur, daß das 
Burgurbar 1424 von Ulrich von Lommis seinem Nachfolger im Meieramt Heinrich 
Aeppli aus Anlaß des damaligen Herrschaftswechsel zugestellt wurde. Es könnte entwe-
der anläßlich dieses Herrschaftswechsels entstanden oder auch älter sein. Vgl. KUHN 
1939-41, S. 180; SCHMID 1963a, S. 33f. 
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ausführendes Organ der grundherrschaftlichen Gewalt in der Gerichtsherr-
schaft Maur widerspiegelt.176 
4. Item wär in dem hoff und in dem gericht zu der e kompt, er syg wär er well, der sol uns das 
wÿb die ersten nacht antwurten(n), ald er kouff sy dann(en) von uns, als das mit gewonheit 
herkomen ist und der alt rodel wyset, unnd wär das nitt däte, der müst dannethyn bessren mit 
dry schilling Zürich(er) pfenni(n)g.177 

SCHMID stellt in der Analyse des Textes zu Recht als auffällig heraus, daß der 
Anspruch auf das Herrenrecht an dieser Stelle sehr viel vorsichtiger als in dem 
schon genannten Text der Offnung von 1543 formuliert sei und deutlich auf ein 
fiskalisches Interesse des Meiers hindeute. Das Herrenrecht erscheint in diesem 
Text im Zusammenhang mit einer Lösegebühr für die Brautnacht, die aus ge-
wohnheitsrechtlichem Herkommen vom Herrn gekauft werden mußte. Dieser 
Herr war zur Zeit der Entstehung dieses Urbars noch die Frauenmünsterabtei 
Zürich, deren wirtschaftliche Interessen durch den Meier zu Maur vertreten 
wurden.178 Ob dieser Meier aufgrund eigener Herrlichkeit oder mit Berufung 
auf ein ursprünglich klösterliches Recht ein solches Lösegeld bei Eheschlie-
ßungen in seiner Gerichtsherrschaft beanspruchte, geht aus dem Text nicht 
hervor. Vielmehr beruft er sich auf die »alte Gewohnheit« und die Weisung 
eines älteren Rodels, der dieses Recht schon gekannt haben soll. Ein solcher ist 
uns leider nicht überliefert. Damit sind wir auf für die Frage des Ursprungs der 
Tradition eines Herrenrechts in der Gerichtsherrschaft Maur auf Indizien an-
gewiesen. 

Zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung dieser gewohnheitsrecht-
lichen Traditionen in Maur und Stadelhofen ist es notwendig, die Entwicklung 
der Gerichtsherrschaft und des Abgabenwesens der Frauenmünsterabtei von 
Zürich zu untersuchen. Schon früh hatte der Meier als Repräsentant der grund-
herrlichen familia eine sehr emanzipierte Stellung in Maur inne, die er sich das 

                                                 
176  Vgl. zur Entstehung und Funktion von Urbaren allgemein auch OTT 1977, S. 103ff. Das 

Urbar hatte eine grundlegende Bedeutung für die Gerichtsherrschaft Maur und wurde da-
her noch im 18. Jh. bei Rechtsstreitigkeiten verlesen. SCHMID 1963a, S. 33f.: Das Burg-
urbar wurde z.B. 1760 verlesen: (StAZ F. IIb 125, S. 201). Eine Fassung dieses Urbars 
erhielt sich im Gemeindebuch von Maur: (StAZ F IIb 125), das mit dem Kommentar des 
Gerichtsherrn Kramer versehen ist. 

177  STAZ. Urkunden Stadt und Land Nr. 2563 – Original Pergamentheft, undatiert. Abschrift 
des 15. Jh. Dorsalnotiz: Urbar von Ulrichen von Lommis Heinrichen Appli zugestellt 
worden. Vgl. Abb. 13. im Anhang sowie KUHN 1939-41, S. 137, der als Enstehungszeit 
1370-80 annimmt.  

178  Vgl. zur Wirtschaftsgeschichte dieser Abtei KÖPPEL 1991. Leider berücksicht diese stark 
an wirtschaftshistorischen Fragestellungen ausgerichtete Dissertation kaum rechtshistori-
sche Aspekte.  
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ganze Mittelalter hindurch bewahren konnte.179 Wie aus dem Habsburger Urbar 
hervorgeht, waren die Gotteshausleute im 14. und 15. Jahrhundert zur Zahlung 
eines Fastnachtshuhns an die Meier und nicht, wie allgemein üblich, an das 
Kloster, verpflichtet. Auch das Recht der Bestrafung für ungenossame Ehe lag 
in dieser Zeit bei den Meiern und nicht beim Kloster.180 SCHMID erklärt diese 
Situation aus der schwachen Organisationsform der Frauenmünsterabtei Zürich 
als Kanonissenstift.181 Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts erscheint der Meier 
von Maur als Ritter in den Urkundenlisten dieser Zeit neben anderen Ritterge-
schlechtern. Sein Lehen war erblich, und er hatte Anspruch auf die typischen 
grundherrschaftlichen Abgaben.182 Dies deutet ebenfalls auf eine besonders 
starke Stellung der Meier gegenüber dem Kloster hin – ein Problem, mit dem 
auch andere Klöster zu kämpfen hatten und das häufig zu Auseinandersetzun-
gen zwischen den Meiern und ihren Lehnsherrn führte. Davon zeugt u.a. ein 
am 19. April 1260 ergangener Schiedsspruch des Leutpriesters Burkhard von 
Altorf über einen Streit zwischen dem Meier Ulrich aus Maur und seiner 
klösterlichen Herrschaft.183 Aus diesem Schiedsspruch geht hervor, daß der 
Meier von den Schuhpossern184 die Todfallabgabe nicht nur für die Abtei, 
sondern auch für sich selber einzog. Dazu fehlte ihm die Rechtsgrundlage. 
Diese Gewohnheit wurde ihm untersagt. Allerdings durfte er für seine 
Verwaltungstätigkeit einen »Êrschatz« beim Antritt eines Erbes einziehen. 
                                                 
179  SCHMID 1963a, S. 34ff. 
180  SCHWEIZER & GLÄTTLI 1904, S. 631. 
181  SCHMID 1963a, S. 39. 
182  SCHMID 1963a, S. 35. 
183  »Hec sunt jura Molendinarii villici in Stadelhofen. Ipse accipit primo de quolibet subdito 

quo, si accipit uxorem, II ciphos vini Alsaciensis. Item de omnibus capris suorum subdi-
torum preter cellerarii, de qualibet accipit in festo Michaelis I d. vel per tres ferias sextas 
infra festum beati Johannis et festum Pentecostes accipit lac illarum caprarum omnium 
preter hoc, si aliqua edum intempestive protulit. Item si habet porcos hii debent sibi 
custodiri a certo pastore villanorum, si quem certum habent villani, et villicus tenetur 
propter hoc pastori precium iudicato acquirere. Item hec spectant ad suam collationem: 
scopossas et areas. Et domina abbatissa debet conferre curtim et mansus et piscinam et 
feodum nemorarium et scop[ossam] pastoris et molendinum et tabernam. Hec omnia de-
bet conferre cum consensu ipsius villici. Item Molendinarius accipit de qualibet scopossa 
in festo Stephani. X den., Vl den. de mansu, V den. de area, V den. de dimidia 
scop[ossa], que dicitur tagelen, de curti 1 quart. vini. Hec accipit villicus in mure I quart. 
vini de curti, et II mod. spelte, I mod. tritici et II mod. avene.« ESCHER & SCHWEIZER 
1939, Bd. 12, S. 68; vgl. WYSS 1851-58, S. 55 u. S. 91; SCHMID 1963a, S. 31f.; ESCHER 
& SCHWEIZER 1894, Bd. 3, Nr. 1101; WYSS 1851-58, S. 149f (Nr. 168); KUHN 1939-41, 
S. 115ff.; AEPPLI 1979, S. 41ff.  

184  Vgl. hierzu KUHN 1939-41, S. 121. Die Schuhpossen scheinen, im Gegensatz zu den 
Hufen, durch den Meier geschaffene Bauernstellen zu sein, von denen der Meier daher 
auch besondere Abgaben beanspruchen konnte.  



Das Herrenrecht der ersten Nacht 254

tigkeit einen »Êrschatz« beim Antritt eines Erbes einziehen. Dieses Recht mag 
dem Meier Gelegenheit dazu gegeben haben, sich aufzuspielen und statt der 
dabei üblichen Gebühr von 4 s. das Besthaupt oder Bestkleid zu beanspruchen. 
Obwohl in dieser Quelle von einer Ehesteuer noch keine Rede ist, kann man 
aus dem Vergleich mit anderen Herrschaften schließen, daß eine solche auch in 
Maur bestanden haben dürfte. Der Meier Jacob Mülner (ab 1243 bis 1287 Mei-
er) aus Stadelhofen, der zweiten Herrschaft, in der das Herrenrecht der ersten 
Nacht in der Herrschaft Greifensee Erwähnung findet, beanspruchte schon im 
13. Jahrhundert eine Abgabe in Elsässerwein von seinen Untergebenen anläß-
lich einer Eheschließung. Da die Abgabenverpflichtungen in Maur und Stadel-
hofen sich ansonsten gleichen (eine Ziegensteuer wurde hier wie dort erhoben) 
kann man mit Gottfried KUHN die begründete Vermutung aussprechen, daß ein 
solcher Heiratszins in Maur im 13. Jahrhundert ebenfalls gefordert worden sein 
mag.185 Der Schiedsspruch von 1260 deutet darauf hin, daß die Forderungen 
des Meiers der Äbtissin als ungerechte Neuerungen erschienen, die es zu be-
kämpfen galt. Man wird somit sowohl für Maur als auch für Stadelhofen ver-
muten dürfen, daß die Heiratsabgabe dort als Neuerung im 13. Jahrhundert 
eingeführt wurde und vermutlich gleichzeitig eine Legitimation durch eine 
Ableitung aus einem früheren Herrenrecht der ersten Nacht erfahren haben 
mag. An einer solchen Legitimität fehlte es diesen Abgaben besonders. Nicht 
ganz unrecht hatte in dieser Perspektive vielleicht Samuel SUGENHEIM, ein 
liberal-patriotischer Frankfurter Privatgelehrter, als er 1871 in bezug auf das 
Herrenrecht der ersten Nacht schrieb: »Die kleinen Herrn sind die schlimms-
ten. Je kleiner der Gewalthaber, je weniger wird er dem Kitzel widerstehen 
können, die Macht, welche Fortunas Gunst in seine Hand gelegt, möglichst 
auszubeuten, zu mißbrauchen.«186 

Beachtenswert ist im Zusammenhang mit der Zahlungsverpflichtung auch 
die Formulierung: »er syg wer er well.« Der Bereich der Gerichtsherrschaft des 
Meiers wird hier zum entscheidenden Kriterium für eine Abgabenpflicht, die 
ursprünglich auf personalen Bindungen beruhte. Zudem machte der Meier hier, 
im Gegensatz zu den Todfallabgaben, keinen Unterschied zwischen den 
Schuhpossern und den Hufnern, die sich in der Gerichtsherrschaft des Meiers 
verheiraten wollten. Der Unterschied zum Prinzip und zur Funktion der forma-
riage, die sich ja nur auf das Problem der Entfremdung einer Person bezieht, 
könnte nicht deutlicher ausgedrückt werden. Daß die Ausheirat und ihr Verbot 
in der Geschichte der Abtei durchaus nicht unbekannt war, zeigen Quellen des 
hohen Mittelalters. Aus dem 10. Jahrhundert ist ein Verzeichnis von Unfreien 
                                                 
185  KUHN 1939-41, S. 114. Vgl. ESCHER & SCHWEIZER 1939, Bd. 12, S. 68, Nr. 799a: »Ipse 

accipit primo quolibet subdito suo, si accipit uxorem, II ciphos vini Alsaciensis .« 
186  SUGENHEIM 1871, S. 929. 
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der Frauenmünsterabtei überliefert, die durch Eheschließung der Abtei ent-
fremdet worden waren. Aus einigen Formulierungen kann man auf eine Ver-
pflichtung zur Heiratserlaubnis schließen. Ob sie sich nur auf die Heirat nach 
außerhalb der klösterlichen familia oder auch auf Heiraten innerhalb derselben 
bezog, geht aus dieser Urkunde nicht hervor.187 Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang die Ausbildung einer klösterlichen familia im 9. und 10. Jahrhun-
dert.188 Die Selbstverknechtungs- oder Schenkungsurkunden dieser Zeit, die 
uns überliefert sind, erwähnen jedoch nur einen jährlichen Wachszins; von 
Heiratsabgaben oder Erlaubnisgebühren für die Eheschließung ist in dieser Zeit 
nicht die Rede.189 Auch in Rechnungen, so versichert SCHMID, seien Heiratsab-
gaben nicht nachzuweisen.190 Allerdings ist hierbei zu bedenken, daß die Zahl 
der überlieferten Urkunden für die Frauenmünsterabtei aus dem 11. und 12. 
Jahrhundert sehr gering ist. So fehlen die klassischen Traditionsurkunden, wie 
sie z.B. im Liber traditionensis des Klosters St. Peter zu Gent erhalten sind, bis 
auf wenige, schon genannte Ausnahmen.191 Wir können nicht mit Gewißheit 
sagen, ob Heiratserlaubnisabgaben von den Eigenleuten des Klosters im frühen 
und hohen Mittelalter gefordert worden sind oder ob diese Besteuerungsform 
auf der Grundherrschaft dieses Frauenklosters nie bestanden hat. Die Quellen 
jedenfalls zeigen keine derartige Abgabentradition. Hierdurch wird die obige 
Vermutung weiter erhärtet, daß es sich bei den im 13. Jahrhundert durch die 
Meier geforderten Heiratsabgaben um Neuerungen handelte, die vermutlich in 
einem fiskalischen Interesse dieser aufstrebenden Ministerialenschicht ihren 
Ursprung hatte. 

Man hat in späterer Zeit in Maur zäh an diesen Abgaben und ihrer angebli-
chen rechtlichen Grundlage festgehalten. Die schon mehrfach genannte Off-
nung aus dem Jahre 1543 wiederholt die Bestimmung des Burgurbars, kennt 
aber auch einige neuere Zusätze, die uns über die Verpflichtungen des Meiers 
und auch der Hofhörigen bei der Ausrichtung einer Hochzeit unterrichten. 

                                                 
187  »De Rieda soror Luibinzoni. Cuozila et filli eius. IIII. que post cambitionem nupsit sine 

licentia in potestatem monialium. ... Filie autem due Predicte Engizun ... sunt nunc sine 
licentia clericorum in potestate domine Reginlinde.« ESCHER & SCHWEIZER 1894, Bd. 1, 
Nr. 192; vgl. WYSS 1851-58, S. 24f.; SCHMID 1963a, S. 29. 

188  WYSS 1851, S. 25f. 
189  Vgl. WYSS 1851-58, S. 33 (Übergabe von acht Hörigen an das Kloster mit der Bestim-

mung, daß sie jedes Jahr 4 d. in Wachs oder Silber zu zahlen hätten); DERS. S. 12f. (Ü-
bergabe eines Hofs an das Kloster mit der Verpflichtung, jährlich 2 d. Rekognitionszins 
zu zahlen. Die Möglichkeit des Rückkaufs durch die Kinder wird offen gehalten.) 

190  Vgl. SCHMID 1963a, S. 279f. Dergleichen könnte sich wohl nur aus wesentlich späterer 
Zeit finden. 

191  Vgl. zu diesen Autodedikationen oben S. 116ff. 
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Aber sprechent die hofjunger, weller hie ze der helgen e kumt, der sol einen meÿer laden und 
ouch sin frowen, da sol der meÿer lien dem brütgum ein haffen, da er wol mag ein schaff in 
gesieden, ouch sol der meÿer bringen ein fůder holtz an das hochzit, ouch sol ein meÿer und 
sin frow bringen ein vierdenteil eines swins bachen, und so die hochzit zergat, so sol der brüt-
gum den meÿer bÿ sim wip lassen ligen die ersten nacht, oder er sol sÿ lösen mit .v. ß. iiij. 
dn.192 

Zunächst wird durch den Hofrodel die Pflicht des Brautpaares zur Einladung 
des Meiers und seiner Frau anläßlich einer Hochzeit festgelegt. Dieser sollte im 
Gegenzug einen großen Kochtopf, Holz und Schweinefleisch mitbringen, so 
daß dem Brautpaar durch die Einladung zumindest kein Verlust entstand. Dies 
sind augenscheinlich Neuerungen des 15. Jahrhunderts, da sich im Burgurbar 
keinerlei Hinweise auf solche gegenseitigen Verpflichtungen finden. Darauf 
folgt im Text die schon bekannte Bestimmung, daß der Bräutigam den Meier 
bei seiner Frau liegen lassen soll oder eine Lösegebühr von 5 s. 4 d. bezahlt 
werden müsse. Hier finden wir als einzige Neuerung eine Anhebung der Ge-
bühr von 3 auf 5 s. 4 d., eine nicht nur in der Schweiz verbreitete Abgabenhöhe 
für einen Heiratszins im 15. Jahrhundert.193  

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Text reicht in die Mitte des 
18. Jahrhunderts zurück. Johann Conrad FÜSSLIN war der Meinung, daß durch 
die Erwähnung eines Herrenrechts der ersten Nacht ein Zwangsmittel bereitge-
stellt werden sollte, aufgrund dessen die Leibeigenen des Klosters zum Zeichen 
ihrer Zugehörigkeit zum Kloster die Summe von 5 s. und 4 d. ohne weiteren 
Widerstand bezahlen sollten. 194 Johann Caspar BLUNTSCHLI und andere mit 

                                                 
192  StAZ C. I 2562, Fassung von 1543. Vgl. FÜSSLIN 1753, S. 154f.; KORNER 1904, S. 42, 

Anm. 2; KUHN 1939-41, S. 155; SCHMID 1963a, S. 309; AEPPLI 1979, S. 46f. [mit einer 
Abb. des Ms.]. Siehe auch Abb. 14. im Anhang. Der Hofrodel wurde in doppelter Aus-
führung aufbewahrt. Das Exemplar der Gemeinde Maur ist jedoch verloren. Bei dem im 
Staatsarchiv erhaltenen Exemplar handelt es sich um einen aus drei Stücken zusammen-
genähten Pergamentstreifen von 147 cm Länge und 20 cm Breite. Weitere identische Ab-
schriften auf Papier finden sich im STAZ. A 123 (1543) und STAZ. T 429.8. Eine weite-
re, leicht geänderte Fassung steht in einem Kopialbuch STAZ. B III 65 fol 112ff. Nach 
dieser letzteren Fassung zitierte GRIMM 1840, Bd. 1, S. 43ff. 

193  Vgl. oben S. 179.  
194  »Ihren Gesetzen eine Kraft zu geben, verknüpften sie oft Pflichten mit Gegensätzen, die 

entweder schwer oder gar unmöglich waren, damit die Untergebenen dadurch angefeuert 
würden, ihre Pflichten desto eifriger zu erstatten. So ist gedachtes Gesetz von Mauer auch 
gestellet. Der Bräutigam mußte, zum Zeichen der Leibeigenschaft, damit die von Mauer 
der Äbtissin von Zürich zugethan waren, dem Meyer 5 S. und 4 Pfenn. bezahlen. Damit 
er das ungesäumt entrichtete, saget das Gesetz: er sollte ihn die erste Nacht bei seinem 
Weibe schlafen lassen, oder gedachte Summe bezahlen. ... Damit derselbige seine 
Schuldigkeit hurtig erfüllete, verband der Gesetzgeber etwas mit selbiger, daß ihm 
unmöglich zu ertragen war.« FÜSSLIN 1753, S. 172f. 
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ihm hielten die Bestimmung für einen juristischen Scherz oder eine Drohung.195 
Schon Eduard OSENBRÜGGEN begriff das Recht jedoch auch als ein Symbol der 
Hörigkeit.196 Dabei vertrat er die Auffassung, es habe sich bei demselben um 
ein aus älterer Zeit stammendes summum jus, eine äußerste Rechtskonsequenz 
gehandelt, die bei Nichtbeachtung des herrschaftlichen Erlaubnisvorbehaltes 
wirksam geworden sei.197 Jakob GRIMM fügte bei der Veröffentlichung dieser 
Offnung die Anmerkung hinzu: »Er (d.h. der Bräutigam) wird also nie verfehlt 
haben, diese kleine Summe zu erlegen.«198 Das Augenmerk war somit auf die 
Frage gerichtet, ob die Bestimmung über das Herrenrecht jemals zur Ausfüh-
rung gekommen sein mochte. Ganz in diesem Sinne liest sich auch eine Quelle 
der Gerichtsherrschaft aus dem 18. Jahrhundert.  

In der »Aufheiterung betreffende die vormalige Meyer Herrn und Burg 
Vögte zu Maur und derselben Gerichtsbarkeit«, aus dem Jahre 1761 wird das 
jus primae noctis ein weiteres und letztes Mal, allerdings in stark abgewandel-
ter Form, erwähnt: 
Weiters sprächend die Hoofjünger, welcher hier zu der H. Eh kombt, der sol ein Meÿer und 
sein Frau laden, da sol der Meÿer dem Breütigam liehen ein Haafen, das er wol mag ein 
Schaaf darin sieden, auch sol der Meÿer bringen j. Füederlj holz und ein vierden Teil eines 
Schwinsbachen, und so die Gest hinweg, so sol der Breütigam den Meÿer beÿ seiner Braut 
lasen liggen die erste Nacht, und so es dem Meÿer nicht beliebt, mues der Breütigam darum 
geben vj ß. iiij. denie.199 

Das Herrenrecht ist in dieser Fassung nicht mehr Legitimation des Heiratszin-
ses, sondern besteht aus eigenem Recht, bei dessen Fälligkeit der Meier eine 
Wahlmöglichkeit zu haben behauptete. Neben der geringen Erhöhung des Zin-
ses um 1 s. fällt die Sexualisierung des Herrenrechts auf. Der Passus wurde im 
18. Jahrhundert nicht mehr verstanden und von David Herrliberger, dem für 
seine Kupferstiche bekannten letzten Gerichtsherrn von Maur, deutlich modifi-
ziert. Dabei muß man Herrliberger gar nicht bösen Willen unterstellen. Die 
ursprünglichen Fassungen des Artikels vom Ende des 14. und Beginn des 16. 
                                                 
195  BLUNTSCHLI 1838, S. 189f.; GRIMM 1899, Bd. 1, S. 531f.; SCHMIDT 1881, S. 353ff.; 

SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 155ff. Ohne eigene Meinung: WIESSNER 1934, S. 157. 
ENNEN 1984, S. 220 sieht eine mögliche Verbindung zwischen der Erwähnung des Her-
renrechts in Schweizer Quellen und dem Aufhören der Ehegenoßsame in diesem Gebiet. 
Vgl. auch ERLER 1978, Sp. 498. 

196  »... und als ein Symbol der Hörigkeit nach der persönlichen Seite hin möchte ich auch das 
s.g. Recht der ersten Nacht ansehen, welches dem Meier in Mauer und dem Vogt in Sta-
delhofen und Hirslanden in den Offnungen eingeräumt wurde; es ist eine äußerste juristi-
sche Consequenz, ein plastischer Ausdrucks eines Prinzips.« OSENBRÜGGEN 1859, S. 93. 

197  OSENBRÜGGEN 1859, S. 95. 
198  GRIMM 1899, Bd. 1, S. 531 Anm. 2. 
199  StadtAZ III B 87 aus dem Jahr 1761. Siehe Abb. 17. Vgl. SCHMID 1963a, S. 319. 
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Jahrhunderts, die Herrliberger kannte, ergaben für diesen möglicherweise kei-
nen anderen Sinn als den oben zitierten. Schließlich ergibt sich aus der Vorrede 
auch, daß Herrliberger das Herrenrecht als Zeichen der Bedeutung und Macht 
seiner Amtsvorgänger interpretierte und sich damit wahrscheinlich auf die 
Stellung der Meier zu Maur im 13. und 14. Jahrhundert bezog.  

Der Gerichtsherr Johann Rudolf Kramer (1640-1705) dagegen verstand die 
Bedeutung des Herrenrechts für die Beziehung zwischen Untertanen und Herrn 
im späten Mittelalter noch, als er in sein »Libell« (einer chronologischen Zu-
sammenfassung der wichtigen Dokumente der Gerichtsherrschaft) schrieb: 
»Dises hat die Reformation ufgehebet, dan wann es noch brüchlich, so gulte 
die Herrlichkeit weit ein merers.«200 Durch die Reformation wurde die alte 
klösterliche Gerichtsherrschaft, die zu dieser Zeit schon längst an die Stadt 
Zürich übergegangen war, aufgehoben und mit ihr die Grundlage für den An-
spruch auf den Heiratszins und das Herrenrecht der ersten Nacht.201 Eine sol-
che, obwohl nur kurze Bemerkung, wirft doch ein erhellendes Licht auf die 
Reformation als Wendepunkt in der Frage der Rechtserheblichkeit von be-
stimmten Herrschaftsrechten. In der Perspektive eines Protestanten des 17. 
Jahrhunderts hatte die Reformation die mittelalterliche feudale Herrschaft 
gebrochen und damit auch dem Herrenrecht der ersten Nacht, einem Zeichen 
dieser Herrschaft, seine Legitimation genommen. Die Äußerung Kramers weist 
somit auf die ursprüngliche Funktion des Herrenrechts der ersten Nacht aus der 
Sicht eines Nachfahren von Betroffenen hin – es war ein Zeichen der Herr-
schaft, ein Standessymbol und zugleich Inbegriff der mittelalterlichen hierar-
chischen Gesellschaftsordnung.  

Ebenfalls in diese Richtung deutet ein Aktenstück vom 9. Januar 1549, in 
dem eine Kommission Zürcher Bürger den kurz zuvor noch bestätigten Hofro-
del von Maur kritisch überprüfte und u.a. den § 4, der das Herrenrecht erwähnt, 
beanstandete. Dieser wie auch einige andere Artikel, die für nicht mehr zeit-

                                                 
200  StAZ F IIb 125, S. 37. Vgl. SCHMID 1963a, S. 279. Vgl. Abb. 16. Es handelt sich um die 

Abschrift eines Libells des Gerichtsherrn Kramer von 1677 aus dem 18. Jh.. Die Über-
schrift lautet: »Protocol betreffend die Freyheiten, Rächtsamen, Gebräuch und Uebungen 
der Gerichtsbarkeit Maur, wie auch dieserer Gemeind Rächtsamen und Gewohnheiten... 
Anno 1755«. Es betrifft den Zeitraum von 1604-1755, hat aber auch undatierte Einträge. 
Tatsächlich handelt es sich um eine Zusammenstellung von Aktenstücken, die Gemeinde 
Maur betreffend, die 1755 von David Herrliberger, dem letzten Gerichtsherrn, verfaßt 
wurde. Es finden sich u.a. Fassungen des alten Urbars und der Offnungen. Zu Herrliber-
ger vgl. SPIESS-SCHAAD 1983; WEBER 1996. 

201  »Die Reformation erlaubte den Griff auf alle Gerichtsherrlichkeiten der schweizerischen 
Klöster.« SCHMID 1963a, S. 24. 
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gemäß erachtet wurden, sollten wegfallen. Zu einer solchen Erneuerung des 
Hofrodels ist es jedoch nie gekommen.202  

Wenn wir uns der anderen Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht in 
der Herrschaft Greifensee zuwenden, tritt uns eine leicht gewandelte Tradition 
bezüglich des Herrenrechts der ersten Nacht entgegen. Die Quellenlage bezüg-
lich Stadelhofen und Hirslanden ist leider weniger dicht. Die das Herrenrecht 
betreffende Tradition findet sich nur in einer Offnung aus dem Jahre 1538, die 
die Abschrift eines älteren Rodels darstellt. Dieser war durch ein Feuer in Hirs-
landen im Haus des Felix Leman so stark beschädigt worden, daß eine Ab-
schrift nötig wurde. Der gewohnheitsrechtliche Inhalt des Rodels weist zurück 
in die Vergangenheit, in das 14. Jahrhundert. DÄNDLIKER nimmt in seiner Ge-
schichte der Stadt und des Kantons Zürich an, daß die Offnung von Stadelho-
fen bald nach 1357 entstanden sei.203 Dieses Alter wird auch durch Nennung 
der Äbtissin des Frauenmünsters zu Zürich als Herrin deutlich. Die Herrschaft 
war 1524 im Zuge der Reformation endgültig an die Stadt Zürich übergegan-
gen, an deren Vertreter auch die Bitte um Abschrift und Erneuerung des Rodels 
herangetragen wurde.204 Daß die Tradition des Herrenrechts der ersten Nacht 
und einer Abgabe an den Vogt anläßlich des ersten Beilagers auf dem Kelnhof 
in Stadelhofen wieder in die Abschrift aufgenommen wurde, ist wohl weniger 
dem Interesse der Bürger Stadelhofens an diesem Paragraphen zuzuschreiben, 
als vielmehr dem starren Prinzip des Gewohnheitsrechts, das nur durch exakte 
Kopie und Wiederholung der alten Rechtsgewohnheiten eine gewisse Rechts-
sicherheit versprach. Hierdurch fand die nicht mehr zeitgemäße Bestimmung 
über das Vorrecht des Bürger-Vogts von Stadelhofen bezüglich des ersten Bei-
lagers mit der Braut wiederum Eingang in den erneuerten Rodel dieser Ge-
meinden: 
Ouch hand die Burger die Rechtung, wer der ist, der uff den güterenn, die zu den kelnhoff 
gehörennd, die Erstenn nacht by sinem wybe ligenn wil, die er nüwlich zu der Ee genommen 
hatt, der sol der obgenannten Bürger vogt dieselbenn erstenn nacht by demselbenn sinem wÿbe 
lassenn ligen, wil aber er das nüt thün, so sol er dem vogt gebenn vier und drÿg Schilling Züri-
cher pfennig, weders er wil, die wal hat der Brügom, und sol man ouch demselbenn brügome 
zestür an der brutlouss gebenn ein füder holz, uß dem Zürichberg, ob er wil an demslebenn 
holz hät.205 

Die Formulierung der Alternative zwischen einer Abgabe und dem Herrenrecht 
ist in diesem Text anders und, wie ich meine, sehr viel traditioneller gefaßt. 

                                                 
202  STAZ. A 58.1. Vgl. KUHN 1939-41, S. 154. 
203  DÄNDLIKER 1908, S. 249 u. 383, Anm. 4. 
204 Vgl. KUHN 1939-41, S. 162 mit dem Druckfehler 1424. 
205  STAZ. A 97.4 Vgl. Ott 1855, S. 73-76; SCHMIDT 1881, S. 355; SCHMIDT-BLEIBTREU 

1988, S. 157. Siehe Abb. 15. im Anhang. 
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Ebenso wie in Maur steht zu Beginn das Recht des Vogtes auf das erste Beila-
ger, das sozusagen Grundlage der Abgabe war. Der erste Teilsatz beschreibt 
den Moment, in dem der folgende Rechtssatz seine Wirkung entfalten soll: 
beim ersten Beilager des Bräutigams mit der Braut, die er vor kurzem kirchlich 
geehelicht hatte. Wir erkennen in diesem Text deutlich die Bedeutung des ers-
ten Beilagers für das Eheschließungsbrauchtum in diesem Gebiet der 
Schweiz.206 In der folgenden Alternative, den Vogt zunächst bei der Braut lie-
gen zu lassen oder aber 4 und 3 s., also 7 s., zu geben, tritt eine gedankliche 
Unlogik zutage, der auf den Ursprung des Artikels verweist: Wie soll der Bräu-
tigam zuerst bei seiner Braut liegen, wenn doch im nächsten Satz gesagt wird, 
daß der Vogt ein Recht auf diese erste Nacht hat? Man wird vor dem Hinter-
grund der Quellen aus Maur annehmen dürfen, daß das Herrenrecht nicht als 
Alternative zur Geldzahlung, sondern die Geldzahlung als Lösegebühr für ein 
ursprüngliches Vorrecht des Herrn auf die erste Nacht mit der Braut gemeint 
war. Diese Lösegeld wurde ebenso wie in Maur durch eine Gegengabe aus dem 
Holz der Gemeinde kompensiert. Diese sprachliche Unlogik in der Fassung der 
Begründung eines Rechtsanspruchs auf eine Heiratsabgabe begegnet uns nicht 
nur in der Schweiz, sondern auch in einem lokalen Gewohnheitsrecht aus 
Nordfrankreich, das noch zu besprechen sein wird.207 

Obwohl sich die schriftlichen Zeugnisse der Tradition des Herrenrechts der 
ersten Nacht im deutschen Sprachbereich in den genannten Quellen erschöp-
fen, ist doch wiederum die Folklore des jus primae noctis in den Alpen außer-
gewöhnlich stark ausgebildet. Ebenfalls aus der Zürcher Gegend stammt eine 
Sage über das »Stumpengeld«, die in verschiedenen Versionen die Herren von 
Hohen-Landenberg mit dem Herrenrecht in Zusammenhang bringt.208 Diese 

                                                 
206  Vgl. dazu die Belege oben Anm. 27. 
207  Vgl. unten S. 269ff. 
208  GLAETTLI 1959, S. 70f. (II, Nr. 11): »Das Stumpengeld: Die Ritter von Hohen-

Landenberg hatten das Recht, bei ihren Eigenleuten das »Stumpengeld« einzuziehen. 
Damit hatte es folgende Bewandtnis: Wenn nämlich im Burgbann zwei Hochzeit halten 
wollten, so hatte der Herr das Recht, die Braut in der Hochzeitsnacht auf die Burg zu be-
fehlen, weil sie schuldig war, die erste Nacht mit ihm zu verbringen. Wie mancher frisch-
gebackene Ehemann mußte dieses ungeheuerliche Recht schon verflucht haben, wenn er 
in der Nacht nach der Hochzeit seine Frau auf die Burg bringen mußte. Mit der Zeit aber 
konnten sich die Bauern von dieser Plage loskaufen, indem sie dem Burgherrn statt der 
Braut eine bestimmte Summe Geldes abgeben durften. Diese Abgabe nannte man das 
Stumpengeld. Und noch heutigen Tages sagt man etwa noch spaßweise zu einem Hoch-
zeiter am Hochzeitstage: »Jä, Hans (oder Heich), häecht s Stumpegält scho zahlt?« Bei 
der Sage handelt sich um eine mündliche Überlieferung in Juckern, Saland und Undalen. 
Vgl. zu den Herrn von Hohen-Landenberg DIENER 1898 und STUDER 1904. Die Sage 
wird dort nicht erwähnt. 
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Sage kennt die Zahlung eines gewohnheitsrechtlichen Heiratszinses, dem 
»Stumpengeld«, für die Ablösung eines früheren Herrenrechts der ersten 
Nacht. Als eines Tages ein junger Mann dieses Geld pflichtgemäß abliefern 
will, besteht der Herr auf die Ausübung seines Herrenrechts, was den Bräuti-
gam zur Revolte aufstachelt, die schließlich zur Zerstörung der Burg führt. Der 
tyrannische Herr wird anschließend auf dem Zürcher Marktplatz lebendigen 
Leibes verbrannt. Die Sage vereinigt damit zwei verschiedene historische Er-
eignisse und zwei verschiedene Herren von Hohen-Landenberg miteinander. 
Beringer von Hohen-Landenberg, dem 1344 die Burg zerstört wurde und wel-
cher in der Mordnacht von Zürich am 23. Februar 1350 umkam, wird hier mit 
dem einhundert Jahre später gestorbenen Hermann, genannt »Bick«, der wegen 
Sodomiterei und Falschmünzerei am 9. Juni 1450 den Feuertod erleiden mußte, 
verwechselt. In einer anderen Fassung ist die Braut eine Magd des Herrn und 
Ritter von Eich, die dem jungen Bräutigam den Zugang zum Schloß ermöglich-
te, als der Herr gerade auf der Jagd war. So konnte dieser mit einigen Helfern 
das Schloß stürmen und in Brand setzen.209  

Diese Folkloretradition erhält eine besondere Brisanz, wenn man sich ver-
deutlicht, daß auch die Herrschaft Greifensee, und damit auch die Vogtei über 
Maur und Stadelhofen, als Pfand im Jahr 1300 von der Gräfin Elisabeth von 
Rapperswil an den Marschall von Österreich, Hermann von Landenberg ver-
pfändet worden war und so an dessen Sohn gelang. Da dieses Pfand nie einge-
löst wurde, blieb der Besitz bis 1369 in den Händen dieser Seitenlinie der Lan-
denberger, bis er wiederum verkauft werden mußte.210 Dieses aufstrebende A-
delsgeschlecht, aus der auch die Linie der Hohenlandenberger hervorging, hat-
te somit die Vogteirechte über jene Orte in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts inne, in denen das Vorrecht des Meiers auf die Brautnacht Ein-
gang in das ländliche Gewohnheitsrecht hielt.  

Auch der west- und südalpine Bereich hat eine reiche Sagentradition zum 
Herrenrecht der ersten Nacht hervorgebracht. Aus dem Wallis gibt es eine Rei-
he von Legenden, die tyrannische Zwingherren des Herrenrechts bezichtigen. 
Wie so häufig wird daran die Erstürmung der Burg und die Befreiung der Un-
tertanen vom tyrannischen Unterdrücker geknüpft.211 In Graubünden wurde der 
sagenhafte Volksheld Adam von Chamogask als Befreier vom Herrenrecht der 

                                                 
209  GLAETTLI 1959, S. 71 mit Verweis auf Gottfried PETERHANS, Ins Zürcher Obland, Win-

terthur 1925, S. 133. 
210  AEPPLI 1979, S. 94; SABLONIER 1979, S. 112ff.; GESCHICHTE DES KANTONS ZÜRICH 

1996, S. 171, 414f. 
211  SCHMID 1899, S. 243ff. FEHR 1955, S. 95. 
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ersten Nacht gefeiert.212 Den Herren von Gräpplang und Freudenberg im Sar-
ganserland wurde ebenso wie den Wartenbergern bezüglich Gutmadingen und 
einiger umliegender Orte das Herrenrecht nachgesagt.213 Eine vergleichbare 
Sage ist aus dem Elsaß bekannt.214 Piemont kennt eine besonders reiche Folklo-
re bezüglich des Herrenrechts.215 Hier findet sich schon in einem 1553 erschie-
nenen Buch von Girolamo MUTIO216 die Behauptung, das Herrenrecht wäre in 
dieser Gegend in der Vergangenheit ausgeübt worden. Dabei erwähnte er auch 
Heiratsabgaben, die aufgrund des Herrenrechts in einem Ort, dessen Namen er 
leider nicht nennt, noch zu seiner Zeit üblich gewesen seien.217 Auch Bonifazi-
us VANNOZZI berichtet, daß der Kardinal Hieronymus della Rovere, Erzbischof 
von Turin, (1564-1592), ein Dokument mit Rechtstitel seines Hauses über das 
jus primae noctis zerrissen habe.218 Schließlich findet sich in den 1666 erschie-

                                                 
212  Vgl. den Artikel: Adam von Chamogask, in: Historisch-Biographisches Lexikon der 

Schweiz, Bd. 1, Neuenburg 1921, S. 96. SERERHARD 1944, S. 105. 
213  MANZ 1926, S. 207; BADER 1934, S. 35f. 
214  »Da wo die Kirche steht, sieht man noch die Trümmer einer alten Burg, auf welcher ein 

Zwingherr hauste, von welchem die Bürger erzählen, das er unter einer daselbst gestan-
denen Linde mit jeder Braut den ersten Reihen getanzt, hernach aber nach seinem Gefal-
len mehrere Freiheiten angemasst und so viele Ausgelassenheiten verübt hätte, das sich 
endlich die Bürger zusammen verschworen und auf ein gegebenes Zeichen mit der Glo-
cke an einem Morgen vor Tag das Schloss angegriffen und ihren Tyrannen ermordet ha-
ben. Ich habe diese Glocke gesehen, sie hängt noch im Kirchturm, sieht uralt aus, hat kei-
ne Inschrift, und zum Andenken an diese Begebenheit wird sie noch alle Morgen vor der 
Torglocke angezogen und ist sonst zu nichts zu gebrauchen.« PFLEGER 1937, S. 139. 

215  Vgl. SORLIN 1989, S. 11ff.; BELLONE 1976, S. 300ff. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 239ff. 
216  Zu Girolamo MUTIO (Justinopolitanus) vgl. ZEDLER 1734, Bd. 22, S. 1598. Siehe auch 

SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 149. 
217  »Non voglio lasciare di dire una altra cosa, la quale senza rammario non posso 

rammemorare; che alla memoria de gli avoli nostri & de’ nostri padri nel Piemonti & tra i 
gioghi del Apennino & dell’ Alpi di Francia si usava, che le nuove spose si giacevano la 
prima notte col Signore del paese. Et e questa cosa tanto vera, che anchora in alcuno di 
que’ luoghi si pagano delle gravezze ordinarie, per le quali da’ loro Signori si liberarono 
da cosi dishonesta soggettione: & servano hoggi il nome del Connagio.« MUTIO 1553, 
fol. 61. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 139; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 149. Siehe auch 
BORELLUS 1598, Bd. 1 Nr. 150 fol. 6v; SCHMIDT 1881, S. 139 Anm. 2 u. 246 Anm. 2. 

218  »Il buon Prencipe sarà sempre nemico de gli abusi et gli torrà via, giusta sua possa, 
conservando le buone usanze, et introducendone dell’ottime. Malcolmo, marito di S. 
Margarita, et Re di Scotia, annullò la scelerata legge, formata da’suoi anticipati; che pri-
ma, chela Sposasi congiugnesse col suo marito, desse il fior di sua virginità al Signore, et 
Padrone del luogo: et acciò tutte le virgini mantenesser viva la memoria di tanto benefitio, 
ordino, che per l’auvenire qualunque si sposa, conuno scudo d’oro, dato al Signore, ri-
comprasse la lor pudicitia (Berichtigung: la sua pudicizia/Anm. d. Verf.). Cotal costume, 
da pagani et da Gentili, fù già in Piemonte, et il Cardinale Illustrissimo Hieronimo della 
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nenen Annalen von Alessandria des Girolamo GHILINI eine Legende bezüglich 
der Gründung der Stadt Nizza de la Paille (Nizza della Paglia in Piemont), die 
eine beachtliche publizistische Verbreitung im 19. Jahrhundert erfahren hat.219 
In diesen Zusammenhang gehören auch die schon in der Einleitung erwähnten 
Berichte über Aufstände und Erhebungen gegen Zwingherrn in Savoyen und in 
Persen (Pergine).220 Keine dieser Nachrichten läßt sich bislang mit ländlichen 
Rechtsaufzeichnungen für diese Orte in Verbindung setzen, aber daß sie auf 
gewohnheitsrechtlichen Traditionen beruhen und aufbauen, kann aufgrund der 
schriftlichen Quellen aus der Herrschaft Greifensee nicht ausgeschlossen wer-
den.  

Coutume und Coutumiers 

Den Weistümern und Offnungen stehen in gewisser Hinsicht die lokalen Ge-
wohnheitsrechte nordfranzösischer Provenienz nahe. Die Gewohnheit der 
mündlichen Rechtsweisung und Wiederholung des gesamten Gewohnheits-
rechts bei Gerichtstagen im Sinne einer Offnung war in großen Teilen Frank-
reichs unbekannt. Dort wurde vielmehr nur die jeweils in einem Rechtsstreit 
zur Diskussion stehende Rechtsgewohnheit von einer Anzahl rechtskundiger 
Männer erfragt. Diese Vorgehensweise, die enquête bzw. enquête par turbe,221 

                                                                                                                                 
Rovere mi diceva, haver egli stesso, abbruciato il privilegio, che havea di ciò la sua Casa. 
Vedete, di gratia, à qual forte di barbarie arrivò qualche secolo; trouvandosi Signori su-
premi, che concendevano il fiore colo, trouvandosi Signori supremi, che concedeuano il 
fiore dell’altrui verginità, alla libidine de’bestialissimi Signori, et ne spediuano carta di 
Privilegio; de’quali si doveuano pagar alle Cancellarie i soliti diritti; et i privilegiati, si 
prevaleuano di cotal facoltà, manomettendo, et deflorando l’altrui verginità, et comme-
tendo mortalissimo peccato, in vertù di concessione fattagli da supremo Prencipe, simile a 
privilegij concceduti in specie de Re di Napoli ad alcuni Baroni di quel Regno, sotto 
questo titolo di Angarie, et perangarie, che è un far quasi schiavi, in alcune cose, i sudditi 
di detti Baroni, cosa più da Turco, che da Christiano, come lo nota assai bene, nel suo 
Enchrirido, il P.F. Gregorio Capuccino, Napoletano.« VANNOZZI 1610, S. 252f.; BAYLE 
1744, Bd. 4, S. 232 unter Sixte IV. Anm. H.; SCHMIDT 1881, S. 239; SCHMIDT-
BLEIBTREU 1988, S. 65; BOUREAU 1995, S. 36. Zur Geschichte der Familie della Rove-
re/Riario siehe REINHARDT 1992, S. 202-211.  

219  GHILINI 1666, S. 36. (1903, Bd. 1, S. 204f.); LE DROIT DE JAMBAGE 1790; RASTELLI 
1788; COLLIN DE PLANCY 1820; DERS. 1823. Vgl. SORLIN 1989, S. 11; BOUREAU 1995, S. 
73ff. 

220  COLLOMB 1982, S. 89-99. Vgl. oben S. 45 sowie unten Anm. 267. 
221  Bei diesem Verfahren, das zur Feststellung des Gewohnheitsrechts in strittigen Fällen 

angewandt wurde, wurde eine Frage erfahrenen und rechtskundigen Personen der betref-
fenden Gegend vorgelegt, die aus ihrem Wissen der Gewohnheiten des Ortes die richtige 



Das Herrenrecht der ersten Nacht 264

hat eine flächendeckende Aufzeichnung von lokalen Gewohnheitsrechten im 
Bereich des »pays du droit non écrit« verhindert. Nur aus dem äußersten Nor-
den, der alten Grafschaft Ponthieu und in der Picardie, finden sich den 
Weistümern vergleichbare Kompilationen im Zusammenhang mit der Auf-
zeichnung der Kodifizierung des Gewohnheitsrechts.222 Die königliche Ordon-
nanz von Montils-lès-Tours aus dem Jahre 1454 führte zu einer bis in das 16. 
Jahrhundert dauernden Verschriftlichung der französischen Gewohnheitsrech-
te.223 Wir kennen heute eine ganze Reihe von solchen, zumeist schon gedruck-
ten Gewohnheitsrechten, die sich in eine allgemeine, europäische Bewegung 
der Abfassung von Gewohnheitsrechten in dieser Zeit einreihen.224 Durch die 
aufgrund dieser königlicher Initiative entstandenen coutumes wurden die unter-
schiedlichen Gewohnheitsrechte einer Landschaft vereinheitlicht und unifor-
miert. Nur diejenigen Rechte, die von einer Mehrheit der Bevölkerung, vertre-
ten durch die Versammlung der drei Stände, akzeptiert und anerkannt wurde, 
konnten zum schriftlich kodifizierten Gewohnheitsrecht werden.225 

Einen interessanten Fund veröffentlichte DUGAST-MATIFEUX im Jahre 1862 
in bezug auf die Frage, warum das jus primae noctis nicht in solchen offiziel-
len Gewohnheitsrechten des 15. Jahrhunderts auftaucht, obwohl Hinweise auf 
eine ländliche, gewohnheitsrechtliche Tradition von Abgabenzahlungen anläß-
lich des ersten Beilagers einer Braut im Zusammenhang mit dem Topos eines 
Herrenrechts der ersten Nacht aus einigen Regionen vorliegen. In den coutu-
mes der Landschaft Touraine, am Ende der Aufzählung von örtlichen Gewohn-
heitsrechten (usages locaux), findet sich die folgende, erhellende Bemerkung: 
»Und was die anderen Artikel des genannten lokalen Gewohnheitsrechts an-
geht, da sie allen im allgemeinen mehr als Herrenrechte (droits seigneuriaulx) 
erschienen denn als wirkliche Gewohnheiten (coustume), wurde von uns fest-
gelegt, daß die genannten Artikel weder veröffentlicht noch als Gewohnheits-
recht festgehalten werden sollen, sondern den Herrn und Baronen, Burgherrn 
und anderen vorbehalten sein soll, die Rechte gegenüber ihren Untergebenen 
auszuüben, die ihnen zustehen können; und den genannten Untergebenen auf 
der anderen Seite vorbehalten sei sich dagegen zu verteidigen.«226 In dieser 

                                                                                                                                 
Antwort auf das Problem zu geben suchten. Vgl. DOUXCHAMPS-LEFEVRE & GODDING 
1972. 

222  BOUTHORS 1845, S. VIII. 
223  LEBRUN 1932, S. 73ff.; FILHOL 1965, S. 367ff.; GRINBERG 1997, S. 1017ff.  
224  Vgl. POUDRET 1990, S. 533, (Coutume de Poitu, 1497; Coutume de Orleans, 1509; Cou-

tume de Sens, 1520). GOURON & TERRIN 1975; GILISSEN 1982. 
225  POUDRET 1990, S. 533. Vgl. zur Aufteilung des Gewohnheitsrechts in »coutumes généra-

les, locales et particulières« GRINBERG 1997, S. 1021ff.  
226  DUGAST-MATIFEUX 1862, S. 207. 
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Erläuterung zur Verfahrensweise wird der schmale Grat spürbar, den Gewohn-
heitsrecht und Herrenrecht im Spätmittelalter trennen. Herrenrechte waren im 
Gegensatz zur coutume nicht allgemein anerkannt, sie bestanden nicht un-
bestritten, sondern waren häufig Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen 
Herrn und Untertanen. Durch diese Erklärung wird zudem deutlich, warum das 
jus primae noctis, als Herrenrecht par excellence, auch dort, wo es eine 
verschriftlichte Tradition gab, nicht in die kodifizierten und später gedruckten 
Gewohnheitsrechte in Frankreich übernommen worden ist. Lokale herrschaftli-
che Rechtsgewohnheiten, die die geradezu sprichwörtliche Diversität von 
Rechtsgewohnheiten ausmachten, hatten somit in der offiziellen coutume kei-
nen Platz.  

Erwähnungen des Herrenrechts in ländlichen Rechtsquellen sind nicht nur 
in Rechtstitelaufzählungen, Weistümern oder lokalen Gewohnheitsrechten zu 
finden.227 Auch eine Rechtskompilation bzw. ein Rechtsbuch, der »Grand Cou-
tumier de France«, hat in seinen Handschriften dieses Recht verzeichnet. Da-
mit wenden wir uns wiederum einer neuen Quellengattung zu, die Auskunft 
über lokale Herrenrechte und Rechtsgewohnheiten zu geben vermag.  

Grand Coutumier de France 

Der Grand Coutumier ist eine ursprünglich private Rechtsaufzeichnung des 
Pariser Advokaten und bailli von Evreux Jacques d’Ableiges, dessen Urschrift 
aus den Jahren 1387-1389 datiert.228 Die Benennung als »Grand Coutumier de 
France« stammt nicht vom Autor, der seinem Werk keinen Titel gab. Vielmehr 
handelt es sich um eine Bezeichnung des frühen 16. Jahrhunderts, die dem 
Werk eine quasi-öffentliche Autorität verleiht. Es beinhaltet jedoch nicht etwa, 
                                                 
227  Die Erwähnung des Herrenrechts in Handschriften des Grand Coutumier de France ist 

von BOUREAU 1995 übersehen worden, da sie noch nicht in dem von ihm bearbeiteten 
Dossier des Jules DELPIT auftaucht. DARESTE veröffentlichte den Wortlaut der Textstelle 
erst 1862 unabhängig von der Diskussion zum Herrenrecht der ersten Nacht in dieser 
Zeit. Sie fand daher auch in diesem Kontext zunächst keine Beachtung. Erst Paul 
VIOLLET 1882, S. 90 erwähnte den Text in einer Rezension der Arbeit von Karl SCHMIDT 
1881, der in seinem Aufsatz in der Zeitschrift für Ethnologie (SCHMIDT 1884, S. 27) auf 
diese Anregung einging. Vgl. auch SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 182. Wenn BOUREAU 
1995, S. 121ff. den Gebrauch des Topos vom Herrenrecht im Spätmittelalter alleine aus 
der Quellengattung der Rechtstitelaufzählungen zu erklären versucht, zeigt die Erwäh-
nung im Grand Coutumier sowie in einem lokalen Gewohnheitsrecht, daß es sich nicht 
nur um Protzerei und Angeberei einzelner Herrn gehandelt hat, sondern die schriftlichen 
Erwähnungen des Herrenrechts vielmehr auf eine weit verbreitete ländliche Tradition zu-
rückzuführen sind, die eine Verbindung zwischen Heiratsabgaben und dem Topos des 
Herrenrechts kannte. 

228  POTTHAST, Bd. 6, S. 502f. 
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wie der Titel nahezulegen scheint, eine Sammlung französischer Gewohnheits-
rechte, sondern vielmehr eine auf das Pariser Châtelet zugeschnittene Kompila-
tion von Rechtsgrundsätzen und Verfahrensanweisungen für den Rechtsprakti-
ker, die im 15. Jahrhundert daher häufig als »Stile et coustume de la viconté et 
prevosté de Paris« bezeichnet wurde.229 Eine neue, kritische Edition unter Be-
rücksichtigung aller bislang bekannten Handschriften fehlt seit langem.230 Die 
ab 1514 verfügbaren gedruckten Fassungen des Grand Coutumier231 stellen nur 
eine Auswahl des in den Handschriften vorhandenen Materials dar. Vor allem 
die Fallbeispiele zur Illustration und Verdeutlichung der in den vier Büchern 
des Coutumiers dargestellten Rechtsgewohnheiten wurden nicht in die ge-
druckte Fassung übernommen. Um ein solches Beispiel handelt es sich bei der 
Erwähnung der Tradition eines Herrenrechts auf das erste Beilager mit der 
Braut in einem Ort im baillage von Senlis, das in einer Familie von 
Manuskripten des Coutumiers auftaucht, die erst mit dem zweiten Buch 
beginnt und auch sonst einige Abweichungen von der gedruckten Fassung zei-
gt.  Diese Erwähnung findet sich in einem Kapitel des zweiten Buches mit der 
Überschrift »Du nombre des personnes« und erscheint in fünf Handschriften 
des Grand Coutumier, die zu einer Handschriftenfamilie gehören und deutlich 
erweiterte Kopien von Teilen der Urschrift des Jacques d’Ableiges darstel-
len.232 Die Manuskripte können mit großer Wahrscheinlichkeit in die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert werden.233 Die in ihnen erhaltenen Versio-
nen des Grand Coutumier weisen jedoch auf das Ende des 14. bzw. den An-

                                                 
229  PETOT & TIMBAL 1974, S. 305f. Auch die Bennung: »Costumier de France« findet sich 

vereinzelt im 15. Jh. Vgl. auch LEBRUN 1932, S. 56-59. 
230  Die Edition des Grand Coutumier nach den gedruckten Ausgaben vom Anfang des 16. 

Jh. von E. LABOULAYE & R. DARESTE 1868 ist veraltet und berücksichtigt die Hand-
schriften nicht. Daher ist es bislang nicht möglich, mit genügender Sicherheit die Hand-
schriftentradition in eine Filiation zu bringen und die Herkunft der einzelnen Textteile zu 
bestimmen. Vgl. für die umfangreiche Diskussion zur Entstehungsgeschichte des Grand 
Coutumier: GIFFARD 1906, S. 426-462; DERS. 1909, S. 704-721; DERS. 1913a, S. 202-
213; DERS. 1913b, S. 664-696; OLIVIER-MARTIN 1906, S. 630-668; DERS. 1910, S. 113-
127; DERS. 1911, S. 75-88; DERS. 1922, Bd. 1, S. 90ff. 

231  Vgl. zu den Editionen PETOT & TIMBAL 1974, S. 284, Anm. 2. 
232  Vgl. GIFFARD & OLIVIER-MARTIN. Weder die gedruckte Fassung des Grand Coutumier 

noch die übrigen der insgesamt achtzehn bekannten Handschriften kennen die Stelle. 
233  In dem Ms. BN. ms fr. 18099 findet sich im Anschluß an den Grand Coumtumier (fol. 

149) die Ordonnanz Karl VII. zur Justizreform vom April 1454, (neuer Stil) von gleicher 
Hand. Vgl. für die Ms. BN. ms fr. 18419 und Bibliothek des Vatikan, Ottoboni 2794 
GIFFARD 1906, S. 429f., Anm. 3 mit einer genauen Inhaltsangabe.  
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fang des 15. Jahrhunderts zurück.234 Das besagte Kapitel des zweiten Buches 
beschäftigt sich hauptsächlich mit der Unterscheidung von adeligen und nicht-
adeligen Personen und der Charakterisierung ihres Standes. Sehr anschaulich 
wird zuletzt der Stand der Unfreien beschrieben:  
Aber die Personen unfreien Standes [...] sind diejenigen, die in verschiedenen Bereichen weder 
über sich oder über ihren Besitz bestimmen können ohne die Zustimmung ihrer Herrn. Sie 
können nicht heiraten, kein Testament machen, und wenn sie ohne leibliche Erben sterben, so 
werden sie von ihren Herrn beerbt, [...] In der Landschaft Brie und in der Champagne sind 
mehrere Personen unfrei und sowohl der mainmorte als auch der formariage sowie der taille à 
volonté unterworfen. [...] Formariage bedeutet, daß diese unfreien Personen nicht eine Person 
eines anderen Standes oder einer anderen Herrschaft (justice) heiraten können ohne die Er-
laubnis ihres Herrn. [...] Wenn irgendein unfreier Mann eine freie Frau oder eine Frau eines 
besseren Standes als seines eigenen, oder eine Frau die in Unfreiheit bei einem anderen Herrn 
steht ohne die Zustimmung seines Herrn heiratet, der muß eine Strafgebühr bezahlen (il forfait 
son mariage).235 

Am Ende des Abschnitts, nach einem Beispiel für ein pragmatisches Verfahren 
für Eheschließungen in Orten, in denen unterschiedliche Herren zugleich Ei-
genleute haben (in dem angeführten Beispiel eines Dorfes in der Nähe von 
Chartres hat sowohl der König als auch das Kapitel von Chartres Eigenleute) 
findet sich eine Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht. 

Dieses Beispiel steht am Ende eines Kapitels, das mit der Beschreibung des 
Geburtsadels beginnt und dann sukzessive die ständische Rangleiter bis zu den 
Unfreien hinunter behandelt. Es findet sich in mehreren Manuskripten dersel-
ben Familie.237 Der Autor der betreffenden Manuskripttradition konnte sich 
                                                 
234  Vgl. OLIVIER-MARTIN 1922, S. 96. Ob die darin enthaltenen Zusätze von d’Ableiges 

selber oder aber einem anderen, unbekannten Juristen dieser Zeit stammen, ist kaum zu 
entscheiden. 

235  DARESTE 1862, S. 678ff.  
236  BNF ms fr. 18099, fol. 59v-60r.  
237  Vgl. auch BNF ms. fr. 4369, fol. 82r.; ms. fr. 18419, fol. 58v. Es ist zu vermuten, daß 

auch die anderen Mss. dieser Familie (Bibliothèque de l’Arsenal ms. 2466 und Bibliothek 
des Vatikan, ms. Ottoboni 2794) diese Textstelle besitzen. Sie konnten bislang vom Ver-
fasser noch nicht überprüft werden. Vgl. DARESTE 1862, S. 681 und PETOT 1949, S. 204f. 
Anm. 19 sowie PETOT 1992, S. 298f. Anm. 106. mit einem Druckfehler in der Signatur 
des Ms. Bei der Übersetzung ist zu beachten, daß der Begriff »fiefs« eigentlich »Lehen« 

Im baillage Senlis, Bürgermeisterei von 
Auge, in einer Ortschaft genannt Brathueil, sind 
einige Lehnsleute von derartigem Stand, daß bei 
ihrer Verheiratung der Herr die erste Nacht mit 
der Frau des Lehnsmannes schlafen muß; je-
doch erläßt ihnen dies der Herr für fünf sous. 

Ou bailliage de Senlis, en la prevosté 
d’Auge, en une ville appellé(e) Brathueil 
a fiefs de telle condicion, que, quant ils se 
marient, le seigneur doit coucher la pri-
miere nuyt avec la femme du fief, mais le 
seigneur l’en quite s’il veult pour 5 s.236



Das Herrenrecht der ersten Nacht 268

anscheinend kaum eine größere Knechtschaft, eine größere Unterwerfung, als 
die Forderung des Herrenrechts der ersten Nacht vorstellen. Die Erwähnung 
des jus primae noctis im Grand Coutumier im Zusammenhang mit Beispielen 
für den unterschiedlichen Stand der Bevölkerungsgruppen deutet desweiteren 
auf seine Qualität als Standesmerkmal in der spätmittelalterlichen Gesellschaft 
hin. Die Information ist derart präzise, daß man eine gesicherte Quelle, etwa 
ein dénombrement oder einen Rechtsstreit, annehmen muß.238 Hierfür spricht 
auch der Vergleich mit dem schon behandelten dénombrement des Herrn von 
La Rivière-Bourdet, der ebenfalls meinte, mit den Bräuten seiner abhängigen 
Bauern schlafen zu können und zu müssen.239 Wir können hier wie dort davon 
ausgehen, daß der Zwang zur Rechtshandlung aus dem Prinzip des Gewohn-
heitsrechts abzuleiten ist, eine Ersatzhandlung für das eigentliche Recht, näm-
lich das Lösegeld für die Braut, zu fordern.  

Doch die Parallelen reichen noch weiter. Im Grand Coutumier wird zuerst 
die Pflicht des symbolischen Vorrechts genannt. Die Abgabe, die in den ande-
ren Quellen im Vordergrund steht, erscheint hier nur als Abkauf oder als 
Lösegebühr für das Herrenrecht. Dies erinnert wiederum an das dénombrement 
aus La Rivière-Bourdet, aber auch an das Burgurbar aus Maur, das ebenfalls an 
erster Stelle das Recht auf die erste Nacht mit der Braut nennt. Ein solches ur-
sprüngliches Recht und seine Ablösung durch eine Gebühr ist auch Kern der 
Legende vom schottischen König Evenus, die in der juristischen Literatur der 
Neuzeit so viele Anhänger fand. Je weiter wir in der Chronologie der überlie-
ferten ländlichen Rechtsquellen zum Herrenrecht der ersten Nacht zurückge-
hen, desto deutlicher zeigt sich als Kern der ländlichen Tradition eine Glaube 
an ein Vorrecht des Herrn auf die erste Brautnacht, auf das gegen Zahlung ei-
nes Lösegeldes verzichtet wurde. Ein Unterschied zur literarischen Tradition 
des 13. und 14. Jahrhunderts besteht jedoch in der Benennung des Zahlungs-
pflichtigen. Im Gedicht über die Bauern von Verson und im Baudouin de Se-
bourc waren es die Eltern, die eine Steuer auf die Mitgift ihrer Tochter zahlen 
mußten oder diese, als Alternative, dem Herrn für die erste Nacht überlassen 

                                                                                                                                 
bedeutet. Jedoch kann man aus dem zweiten Teil des Satzes erschließen, daß die Lehens-
leute gemeint sind, die dieses Lehen innehaben. 

238  Nachforschungen in den Registern der Serie P der Chambre de Comptes zu Paris haben 
in dieser Frage keine Ergebnisse erbracht. Es finden sich dort nur einige aveux und 
dénombrement zu »Bretheuil, franc fief en la vicomte de Rouen« sowie »Bretheuil, 
seigneurie en la vicomté de falaise, baillage d’Evreux«. Ein gleichnamiger Ort in der 
baillage von Senlis ist dort nicht verzeichnet. Der Ort Bratheuil liegt im Arrondissement 
von Senlis im Département Oise. Vgl. auch DELISLE 1852, S. 70. 

239 Vgl. oben S. 219ff. Dieses dénombrement stammt vom Anfang des 15. Jhs. und ist somit 
etwa gleichzeitig zu den Mss. des Grand Coutumier.  
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mußten. Die ländlichen Quellen des 15. Jahrhunderts nennen dagegen aus-
drücklich nur den Bräutigam als denjenigen, der seine Braut beim Herrn aus-
löste.  

Von Bedeutung ist die Erwähnung des jus primae noctis im Grand Coutu-
mier schon deswegen, weil sie uns aus dem Bereich der einseitig herrschaftlich 
verfaßten Rechtstitelaufzählungen herausführt und einen Blick auf die Rezep-
tion dieser Tradition bei den juristischen Praktikern der Zeit eröffnet. Wenn der 
»sittliche Gehalt« des Herrenrechts außerhalb des Vorstellungsvermögens der 
Juristen dieser Epoche gelegen hätte, wäre es nicht in eine solche Beispiel-
sammlung aufgenommen, sondern als »mauvaise coutume« deutlich verurteilt 
worden.240 

Ponthieu 

Die Quellensammlung von lokalen Gewohnheitsrechten des baillage von A-
miens, die Alexandre BOUTHORS im Jahre 1845 veröffentlichte und die, wie 
wir im ersten Kapitel gesehen haben, unfreiwillig die große Kontroverse um 
das Herrenrecht in Frankreich auslöste, erlaubt uns einen Blick auf die Praxis 
der Redaktion von Coutumiers, den Sammlungen von Gewohnheitsrechten zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts in dieser Gegend. Sie beruht auf den 
Originalschriften von fast 400 Gewohnheitsrechten, die aufgrund eines 
königlichen Ediktes Ludwig XII. (ausgestellt in Grenoble am 2. April 1507) im 
baillage von Amiens am 2. Oktober des Jahres der Generalversammlung der 
drei Stände (trois états) vorgelegt wurden. Sie sollten Klärung in einen 
Konflikt zwischen dem Bürgermeister und den Schöffen (échevinage) der Stadt 
und dem Generalleutnant des baillage von Amiens bringen. Sie konnten jedoch 
nicht verifiziert werden, da es ungefähr sechs Monate regulärer Sitzungen 
benötigt hätte, um die große Zahl der eingelieferten Titel zu lesen und zu 
verhandeln. Daher kam es zu einer erneuten Abfassung der Rechtstitel in der 
Form eines geschlossenen Coutumiers, der am 25. Juni 1508 fertiggestellt 
wurde und fünf Jahre später seine offizielle Bestätigung erfuhr. Nachdem die 
ursprünglichen Niederschriften 1559 inventarisiert worden waren, 
verschwanden sie zunächst in einem Koffer, der unterhalb des Auditoriums des 
Versammlungssaals, in den Gebäuden der »Malmaison«, die in der Mitte des 
19. Jahrhunderts als Malschule der Gemeinde von Amiens genutzt wurde, 
abgestellt wurde. So blieben die Rechtstitel bis kurz vor der Revolution 

                                                 
240 Vgl. zu den sog. »mauvaises coutumes« OLIVIER-MARTIN 1938, S. 108-137; MAGNOU-

NORTIER 1980, S. 135-172; LAURASON-ROSAZ 1990, S. 557-586; RICHARD 1992, S. 23-
29 sowie unten Anm. 275. 
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titel bis kurz vor der Revolution unbeachtet, bis der Benediktiner GRENIER den 
Titeln einige Auszüge entnahm und veröffentlichte.241  

In diesem Fundus liegt auch eine Aufstellung der Gewohnheitsrechte des 
Herrn Andrieu von Rambures über die Bewohner des Dorfes Drucat.242 
Andrieu von Rambures war bei der Feststellung der Gewohnheitsrechte dieses 
Dorfes wohl kaum anwesend. Zumindest hat er das Dokument nicht unter-
zeichnet. Vielmehr werden wir in Pierre Doremieulx, dem Leutnant und bailly 
des Ortes, den Autor der lokalen Gewohnheitsrechte vermuten dürfen. Die 
Rechte wurden in Drucat am Dienstag, den 28. September 1507 aufgeschrieben 
und von einer Reihe von Bewohnern des Ortes und anderen Zeugen unter-
schrieben.  

Diese Verfahrensweise deutet auf diejenige Art interaktiven Prozesses der 
Rechtsfindung hin, wie er aus den Weistümern bekannt ist. Durch öffentliches 
Erfragen der Gewohnheiten und Rechte des betreffenden Ortes im Rahmen 
einer Versammlung wurde auch in Nordfrankreich im Spätmittelalter Recht 
»gewiesen«. Trotzdem ist die herrschaftliche Perspektive schon aufgrund des 
Inhalts der einzelnen Rechtstitel sicherlich als dominant zu bezeichnen.  

Am Ende der insgesamt achtzehn Paragraphen umfassenden Aufzählung der 
Gewohnheiten des Dorfes Drucat findet sich die Erwähnung des Herrenrechts 
der ersten Nacht. Sie steht im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Zah-
lung einer Heiratsabgabe an den Herrn mit der volkstümlichen Bezeichnung 

 
 

 
 

 
 
 

 

Item et quant aucun des subgictz ou 
subgiecte dudit lieu de Drucat se marye 
et la feste et noepces se font audit lieu 
de Drucat, le maryé ne poeult couchier 
la premiere nuyt avecq sa da(m)me de 
noeupce, sans le co(n)gié licence et 
auctorité dud(it) seign(eu)r ‹le quel› ou 
quel led(it) seign(eu)r ait couchié avecq 
lad(icte) dam(m)e de noepce; lequel 
co(n)gié il est tenu demander aud(it) 
seign(eu)r ou a ses officiers; pour le-
quel co(n)gié obtenir, led(it) maryé 
est tenu baillier ung plat de viande
                                                 
241  Vgl. BOUTHORS 1853, S. V. Diese Absch

in der Nationalbibliothek in Paris befinden
242  Andrieu von Rambures war Ritter, Rat un

Villerois, Dompierre, Drucat, Estovyes, R
und Huppy. BOUTHORS 1853, S. 733. Vg
98f. 
Item, wenn ein Untertan oder eine Unter-
tanin des Ortes Drucat sich verheiratet und
das Hochzeitsfest an dem genannten Ort von
Drucat stattfindet, so kann der junge Ehe-
mann in der ersten Nacht mit der Hochzeits-
dame nicht ohne das Einverständnis, die
Erlaubnis und Autorisation des genannten
Herrn schlafen, oder daß (ou quel) der ge-
nannte Herr mit der Braut geschlafen hat; er
muß um die Erlaubnis bei dem Herrn oder
seinen Beamten mit der Lieferung von einer
Schüssel Fleisch, wie solches auf der Hoch-
zeit gegessen wird, und zwei Kannen vom
riften sollen sich nach Auskunft von BUTHORS 
.  
d chambellan des Königs, Herr von Rambures, 
ay, Vergies und Le Fay, Cambron, Ochancourt 
l. auch PARAVICINI 1975, S. 32. Anm. 94, S. 
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culage.  

tel q(ue) on la mengue ausd(ictes) 
noepces, avec deux los de bruvaige tel 
q(ue) l’on boit aud(ictes) noepces. Et est 
led(it) droit appellé droit de cullage; et 
d’icell(uy) droit de cullaige led(it) 
s(eigneu)r et ses predices(seur)s ont joy 
de tout tamps et de tel qu’il n’est memoire 
du co(n)traire.245 

Hochzeitstrunk (los de bruvaige), so wie 
dieser auf den gesagten Hochzeiten getrunken 
wird nachsuchen; und dieses Recht wird droit 
de cullage genannt, und dieses droit de cul-
laige wurde von dem genannten Herrn und 
seinen Vorgängern zu allen Zeiten genossen 
und zwar derart, daß sich niemand daran erin-
nern kann, daß es anders gewesen sei. 

Die Transkription der entscheidenden Zeile, in welcher dem Herrn das Herren-
recht eingeräumt wird, ist zwar nicht zweifelhaft, ergibt aber im Original zu-
nächst keinen Sinn, da der Anschluß mit der Konjunktion ou quel (auquel ? = 
an welchem) nicht zur übrigen Satzkonstruktion paßt. F. Irénée DARSY, der 
1885 die Transkriptionen BOUTHORS anhand der Originale überprüfte, wies 
darauf hin, daß dieser Satzteil unverständlich sei, wenn man nicht permis de 
oder permis le vor dem Wort couchyé einfügen möchte.243 BOUTHORS hatte 
demhingegen ouquel in ein sinnfälligeres ou que abgewandelt, daß somit eine 
Apposition einleiten würde. Für eine solche Lesart spricht, daß das nächste 
Wort (ledit) wiederum mit dem Buchstaben »l« beginnt und daher dem Schrei-
ber durchaus die Auslassung eines Wortzwischenraums unterlaufen sein könn-
te, zumal der Schreiber direkt vor dieser Passage sich mit lequel verschrieben 
hatte und dieses Wort durchstreichen mußte. Nachdem er diesen Fehler be-
merkt hatte, setzte er neu an und aus ou que ledit wurde ouquel ledit.244  

Auffällig an diesem Text ist auf den ersten Blick wiederum die Unlogik im 
Handlungsablauf, die der Text ungeachtet der schon genannten Unstimmigkeit 
in sich birgt. Der Bräutigam darf erst mit der Braut in der Hochzeitsnacht das 
Beilager halten, wenn er die Erlaubnis des Herrn erhalten oder dieser mit der 
Braut schon ein Beilager gehalten hat. In der Alternative, die hier aufgezeigt 
wird, klingt, anders als im Beispiel der Offnung von Stadelhofen, die Tradition 
des Herrenrechts nur sehr schwach an. Die Erlaubnis für das Beilager bzw. die 
Erlaubnisgebühr werden hier gleich gesetzt mit der Ausübung des Herrenrechts 
der ersten Nacht. Bezüglich der Frage der Realität eines solchen Rechtsbrau-
ches verweist die coutume von Drucat auf ein symbolisches Vorrecht, das 
                                                 
243  DARSY 1885, S. 579, Anm. 3. 
244  Eine solche Erklärung erscheint mir im Kontext der übrigen Quellen, die eine eindeutige 

Leseart erlauben, durchaus gerechtfertigt. Jede andere Interpretation würde nicht mit dem 
übrigen Satzbau des Abschnitts in Übereinstimmung zu bringen sein. Die Leseart 
BOUTHORS bleibt damit, da sie nur einen geringfügigen Fehler postuliert, die beste. 

245  Coutume de Drucat vom 28. Sept. 1507 (§ 17) AD de la Somme 1 B 239 fol. 5v. Vgl. 
BOUTHORS 1845, S. 484; vgl. DERS. 1865, S. 540; SCHMIDT 1881, S. 329; DARSY 1885, 
S. 579, Anm. 3; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 183ff.; BOUREAU 1995, S. 123f. 



Das Herrenrecht der ersten Nacht 272

möglicherweise in Form eines symbolischen Beilagers stattfinden konnte. Ob 
es jemals dazu in Drucat gekommen ist, wissen wir nicht. Es finden sich dies-
bezüglich keine weiteren Anhaltspunkte in den Quellen. Aus dem Text wird 
jedoch die synonyme Verwendung des Ausdrucks »coucher« für einen symbo-
lischen Akt und den Beischlaf deutlich.246 Der Bräutigam kann nur dann mit 
der Braut das Beilager halten und die Ehe vollziehen, wenn der Herr die Er-
laubnis dazu gegeben hatte oder durch einen symbolischen Akt dieser Erlaub-
nisvorbehalt, zumindest formell und nach den Regeln des Gewohnheitsrechts, 
aufrecht erhalten wurde.  

Im Zusammenhang mit dem zitierten Gewohnheitsrecht von Drucat vom 
Anfang des 16. Jahrhunderts ist eine Beobachtung von Bedeutung, die auch 
schon BOUTHORS als Argument für die Unauffälligkeit der Erwähnung des 
Herrenrechts der ersten Nacht zusammen mit einer Heiratsabgabe in dieser Zeit 
herangezogen hat.247 Der Text dieses lokalen Gewohnheitsrechts ist ebenso wie 
alle anderen mit der Unterschrift einer Reihe von Personen versehen, die 
teilweise Bewohner der fraglichen Herrschaft und teilweise Vertreter des 
baillage waren. Einige Artikel der coutume von Drucat tragen nun 
Randbemerkungen, die die Meinung von Untertanen dieser Herrschaft 
wiedergeben. Es handelt sich um die Paragraphen 15 und 16, die eine 
Viehsteuer und eine Strafgebühr für die verspätete Zahlung des jährlichen 
Zinses an den Herrn enthalten. In Bezug auf die Viehsteuer wenden einige 
Bewohner der Ortschaft ein, daß nach den allgemeinen Gewohnheitsrechten 
des baillage von Amiens eine Viehsteuer nur ab einer Größe der Herde von 
mindestens zwanzig Tieren erhoben würde. Obwohl sie in Drucat die 
Gewohnheit hätten, ihrem Herrn die Steuer auch schon ab zehn Tieren zu 
bezahlen, möchten sie doch lieber die Gewohnheit des baillage von Amiens in 
dieser Sache befolgen, wenn es der Herrschaft belieben würde.248 In schärferem 
Ton protestieren sie gegen die Androhung einer Strafgebühr von 7 s. und 6 d. 

hrlichen Zinses. Eine solche Strafe sei bei ihnen bei verspäteter Zahlung des jä                                                 
246  HANAUER 1893, S. 303. Vgl. auch oben Anm. 52. 
247  BOUTHORS 1845, S. 450; DERS. 1865, S. 542, Anm. 2. 

-

-

248  »§ 15: Item, [...]; et ceulx qui en tiente jusques au nombre de dix inclusivement, ilz en 
doivent une audit seigneur pour le droit d’herbage vif; et doivent les nouretiers, en leurs 
troupeaux de blanches bestes, prendre trois bestes et les séparer des aultres et, ce fait, le
dit nouretier doit choisir l’une desdites bestes et ledit seigneur prend l’aultre, laquelle 
qu’il lui plaist aprez; et se ledit droit de vif herbage est demandé et il est reffusé, le refu
sant doit pour refus estre condempné en amende de LX solz.« Randbemerkung: »Aucuns 
des habitans on dit que, par coustume générale du baillage d’Amyens, il ne doient point 
de vif herbage sy n’y a vingt bestes, mais qu’ilz ont accoustumé de payer audit seigneur 
de Rambures, de dix bestes l’une quant il a volu la prendre et lever, et quant à ce il 
voudroient bien garder ladite coustume du baillage, s’il plaisoit audit seigneur.« 
BOUTHORS 1845, S. 483f.  
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solche Strafe sei bei ihnen nicht üblich. Außerdem hätten sie immer pünktlich 
ihren Zins bezahlt, und daher verweisen sie auf das allgemeine Gewohnheits-
recht von Amiens in dieser Sache.249 Gegen die beiden folgenden Artikel, das 
Herrenrecht und das »Froschlehen«250 betreffend, erhob sich dagegen keinerlei 
Widerspruch. Es sind keine Randbemerkungen verzeichnet. Dieses Schweigen 
kann nur als Zustimmung im Sinne einer Bestätigung des gewohnheitsrechtli-
chen und allgemein anerkannten Charakters dieser Bestimmungen interpretiert 
werden. Da das lokale Gewohnheitsrecht von einigen der Untertanen unter-
schrieben wurde, ist davon auszugehen, daß die Artikel auch nicht im Nachhi-
nein zugefügt wurden. Gerade gegen solche Fälschungen waren die Bauern in 
jener Zeit mißtrauisch und baten daher gerne eine schriftkundige Person ihres 
Vertrauens, häufig den Dorfpfarrer, hinzu, wenn es um die Bestätigung solcher 
Rechtsdokumente ging.  

In einem derartigen Quellenkontext kann das Herrenrecht der ersten Nacht 
in Drucat nur als eine in der ländlichen Kultur verankerte Tradition im Kontext 
bestimmter Heiratsabgaben verstanden werden, die an sich nicht substantiell 
bedrohlich für die Bauern war und nicht als ungerecht empfunden wurde. Da-
mit soll nicht gesagt werden, daß eine Anwendung des Herrenrechts in der 
Form eines symbolischen Rechtsbrauches, eines symbolischen Beilagers des 
herrschaftlichen Stellvertreters mit der Braut, nicht eine Schande für den 
betreffenden Bauern gewesen wäre und ihn wohl zum Gespött vor der Dorf-
gemeinschaft gemacht hätte. Aber grundsätzlich hatte der Herr ein Recht auf 
die Abgabe für die Erlaubnis zum ersten Beilager und konnte in diesem 
Zusammenhang auch eine Alternative angeben, die zugleich die Funktion einer 
Rechtfertigung der Abgabe besaß. Die Bauern hatten kaum eine Chance, sich 
gegen die durch das Herrenrecht implizierte Erniedrigung zu wehren, da sie 
geschickt mit der gewohnheitsrechtlichen Abgabentradition verquickt war, 
deren Legitimität durch das hohe Alter von Abgaben anläßlich der Eheschlie-
ßung von Unfreien nicht zu bestreiten war. Außerdem müssen wir annehmen, 
daß die Bauern ebenfalls an ein ursprüngliches Recht des Herrn auf die Braut-
nacht im Zusammenhang mit der Hochzeitsabgabe geglaubt haben. Es war 
daher an dem Bräutigam, eine derartig entwürdigende und entehrende Alterna-

                                                 
249  »§ 16 Item, par la-dite costume de Drucat, quant les subgietz dudit lieu ne payent leur 

cens chascun an, au jour qu’ilz les doivent, ilz doient audit seigneur, chascun et pour 
chascun terme et pour chascun ténement, VII solz VI deniers d’amende, se prendre le 
voeult ledit seigneur.« Randbemerkung: »les dites habitans dient qu’ilz ne tiennent point 
ladite coustume locale, et qu’ilz ont sy bien payé ledit seigneur qu’il ne leur a fait payer 
aucune lois ou amendes; et remettent ladite coustume locale à la coustume générale du 
baillage d’Amiens.« BOUTHORS 1845, S. 282.  

250 Vgl. unten S. 304ff. 
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tive zur Heiratsabgabe durch Erfüllung der einer scheinbar alten, gewohnheits-
rechtlichen Abgabe zu verhindern.251  

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen in der Quellensammlung 
BOUTHORs, in denen der Herr sich einen Erlaubnisvorbehalt für das erste Bei-
lager der Eheleute in seiner Herrschaft ausbedungen hatte. Auf diese herr-
schaftliche Erlaubnis konzentriert sich z.B. das lokale Gewohnheitsrecht der 
Herrschaft von Maisnel-lès-Hesdin.252  
Item, wenn jemand sich durch Heirat in der genannten Stadt und Herrschaft oder anderen Orts 
verbindet, und diese Leute wollen die erste Nacht ihrer Hochzeit in der genannten Herrschaft 
schlafen, so kann und darf der Bräutigam (sire de noeupces) nicht mit seiner Frau und Braut 
die genannte erste Nacht schlafen, egal ob sie Untertanen sind oder nicht, ohne den genannten 
Herrn darum um Gnade (grace) oder Erlaubnis gefragt zu haben, und dies bei Strafe der Kon-
fiszierung des Bettes auf welchem die genannten Eheleute geschlafen hätten und von allem 
was sich auf dem genannten Bett am nächsten Morgen gefunden hätte, und zwar zum Recht 
und Nutzen desselben Herrn.253 

Die Anerkennung des Erlaubnisrechts wird durch die Androhung des Einzugs 
des Ehebettes mit sämtlichem Zubehör am nächsten Morgen Nachdruck verlie-
hen. Diese Bestimmung bezieht sich wahrscheinlich auf die in dieser Zeit recht 
aufwendige Ausstattung des Hochzeitsbettes durch wertvolle Decken und Bett-
bezüge.254 In dem gleichen Sinne ist die coutume von Doullens für Auxy-le-
Château abgefaßt. Auch sie betont das Zustimmungsrecht des Herrn und stellt 
seine Nichtbeachtung unter Strafe:  

                                                 
251  BOUTHORS bemerkte somit völlig zu Recht in seiner Erörterung der Quellenbelege zum 

Herrenrecht der ersten Nacht im spätmittelalterlichen Gewohnheitsrecht, daß das jus pri-
mae noctis weniger eine Alternative zur Zahlung der Heiratsabgabe als vielmehr eine Er-
innerung der Zahlungspflichtigen an ihre ursprüngliche Unfreiheit gewesen sei. 
BOUTHORS 1853, S. 470f. 

252 Bei Alexandre BOUTHORS unter dem Titel: »Coutumes, usages et communes observances 
de la terre et seignorie du Maisnel-les-Hesdin, appartenant à Mgr. Guy du Maisnel, rédi-
gées par écrit, lues et publiées le 20 sept. 1507, à la conjure de Nicolas Brumet, bailli de 
ladite terre« abgedruckt. BOUTHORS 1853, S. 625. 

253  »ltem, se aulcuns se conjoindent par mariage, en ladite ville et seignourie ou ailleurs, 
voeullent couchier, la première nuyt de leurs noeupces, sur ladite seignourie, soit quilz 
soient subgetz ou non, le sire de noeupces ne poeult ou doit couchier avec sa femme et 
espouse, ladit première nuyt, sans demander grace ou congié de ce faire audit seigneur, 
sur peine de confiscation du lit sur lequel lesdis conjoingz aueroient couchié, et de tout ce 
qui seroit trouvé sur ledit lit, lendemain au matin, le tout au droit et proumt d’iceluy sei-
gneur.« AD de la Somme B 236. Vgl. BOUTHORS 1853, S. 626; DARSY 1885, S. 581, 
Anm. 1. 

254  Vgl. BEITEL 1980, Nr. 41 mit einer aufwendigen Hochzeitsdecke im Stil des 16. Jhs. aus 
Kärnten.  
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Item, wenn irgendwelche Fremde sich mit den aus dem genannten Ort gebürtigen Mädchen 
oder Frauen ehelich verbinden oder an diesem Ort bleiben, so können sie am Tag der Hochzeit 
nicht mit ihren genannten Frauen schlafen (das Beilager halten/Anm. des Verf.), ohne zuvor 
die Erlaubnis hierzu von meinem genannten Herrn oder seinem Stellvertreter oder dessen 
Leutnant einzuholen; wenn das nicht geschieht, zahlt jeder jedesmal eine Strafe von 60 s. pari-
sis.255  

Der diesem Gewohnheitsrecht folgende Artikel handelt vom Recht des Herrn, 
Personen zu arrestieren und bezieht sich direkt auf die gerichtsherrlichen Be-
fugnisse. Der herrschaftliche Erlaubnisvorbehalt wurde auch gerne mit der 
Zahlung einer Abgabe verbunden, die bis in das 16. Jahrhundert hinein mit 
dem alten Namen culage bezeichnet wurde. So erhob die kirchliche Herrschaft 
von Blangy-en-Ternois im bailliage von Amiens zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts eine Erlaubnisgebühr für das Beilager in der Höhe von 2 s., die in ihrer 
Funktion an eine licentia maritalis des hohen Mittelalters erinnert:  
Durch ein anderes Gewohnheitsrecht ist festgelegt, daß, wenn irgendein Fremder sich mit 
irgendeiner Frau verheiratet [...] und in den Grenzen der selben Grafschaft bleibt und sich dort 
niederlassen möchte, er verpflichtet ist, an die genannten Kirche, den Abt und den Konvent ein 
Recht von 2 s. parisis zu zahlen, welches man in der Umgangssprache cullage nennt.256 

In der Herrschaft Brestel-lès-Doullens, die 1507 dem Herrn Pierre l’Escuier 
gehörte, mußte ein fremder Mann, der sich mit einer Frau dieser Herrschaft 
verehelichen wollte, am Tag der Hochzeit ebenfalls 2 d. an den Herrn zahlen. 
Wenn er dies versäumte, verfiel er der Höchststrafe von 60 s.257 In der Herr-
schaft Barlin hatte zur gleichen Zeit der Herr Olivier de Vrenad ebenfalls das 
droit de cullage aufgrund seiner Gerichtsherrschaft an diesem Ort, den er als 
Lehen der Frau von Humbercourt hielt. Dieses Recht beinhaltete, »daß alle 
                                                 
255  »21. Item, quant aucuns estrangiers se allient par mariage à aucunes filles ou femmes 

estans de la nacion de ladite ville d’Auxi ou demeurans en icelle ville, ilz ne poeultent la 
nuit de la feste de leurs noeupces couchyer avec leurs dites femmes, sans premièrement 
avoir congié de ce faire à mondit seigneur, ou son bailly ou lieutenant de son bailly, que 
ce ne soit en commectant amende de LX sols parisis chascun et pour chascune fois.« 
BOUTHORS 1853, S. 60. (22. September 1507). Vgl. DERS. S. 166, Anm. 7. 

256  »14. Par aultre coustume, se aucun estrangier se marie à aucune femme [...] demourant es 
mettes d’icelle conté et y vient faire sa résidence avant qu’il couche avec sa femme, il est 
tenu paier ausdits relligieux, abé et couvent, un droit de II solz parisis que l’on nomme 
vulgairement cullage.« 28. September 1507. BOUTHORS 1853, S. 77, vgl. DERS. 1845, S. 
470; SCHMIDT 1881, S. 326; DARSY 1885, S. 579, Anm. 1; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 
146, Anm. 327. 

257  »25. Item, se ung homme foraing se marye et prend femme en ladite ville de Brestel, 
laquelle y soit demourant, alors quil fianchera il doibt et est tenu payer le jour quil 
espousera, au seigneur de Brestel, II deniers et s’il deffault à les payer, il eschet envers 
ledit seigneur en amende de LX solz.« BOUTHORS 1853, S. 85; vgl. DARSY 1885, S. 579, 
Anm. 2; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 146. 
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Frauen, die ein Lehen vom genannten Herrn von Barlin halten, jedesmal und so 
oft sie heiraten oder ihren Ehemann wechseln sie oder ihre genannten Ehemän-
ner in bezug auf die Lehen, das relevium und die Hofgenossenschaft gehalten 
sind den sechsten Teil des Wertes zu zahlen. Dieses droit de cullage ist der 
Herr von Barlin gehalten in gleicher Höhe an die Frau von Humbercourt wei-
terzugeben.«258 

Im Vordergrund scheint zunächst die Erlaubnis zu stehen. Eine solcher Er-
laubnisvorbehalt kann sich nur auf die Eheschließung und ihre Folgen beziehen 
– die Assoziation mit dem Beilager wäre unverständlich, wenn man nicht die 
rechtlichen Funktionen des Beilagers für die Eheschließung im Spätmittelalter 
mitdenken würde. Aufgrund der volkstümlichen Verwendung des Beilagers als 
Zeichen des Vollzugs der Eheschließung konnten auch Abgaben, die für die 
Niederlassung einer neuen Familie anläßlich der Eheschließung erhoben wur-
den, mit dieser Rechtshandlung verknüpft werden. Diese Abgabe wurde in 
Nordfrankreich vielfach in der Umgangssprache als droit de cullage bezeichnet 
und knüpfen damit an eine Tradition an, die aufgrund urkundlicher Nachweise 
bis in das 13. Jahrhundert zurückführt und sich etymologisch auf eine Abgabe 
des hohen Mittelalters bezog. Könnte nicht in dieser weit zurückreichenden 
Wurzel von Heiratsabgaben der Grund für die Verbindung zwischen den Er-
laubnisabgaben für das erste Beilager und dem Topos des Herrenrechts der 
ersten Nacht im Spätmittelalter begründet liegen, die uns in den Erwähnungen 
des jus primae noctis in ländlichen Rechtsquellen entgegentritt? In den genann-
ten Quellen erscheint culage als eine Mischung aus Besitzwechselabgabe des 
Lehnsmannes (relevium) und Abgabe für eine eventuelle formariage. Eine sol-
che Bedeutungsverschiebung der culage hin zu einer Besteuerung der Hoch-
zeit, die prinzipiell jeder Begründung entbehren konnte, führen besonders an-
schaulich die Rechtstitelaufzählungen der Herren von Lambercourt aus den 
Jahren 1503 und 1514 vor, die nicht aus der Sammlung BOUTHORS stammen. 

                                                 
258  Coutumes et droit seigneurial de la ville, terre et seigneurie de Barlin, appartenant à Mgr. 

Olivier de Vrenad, seigneur de la Bastie, à cause de Marguerite du Bois, son épouse, da-
me dudit Barlin et douagiére de Roye. »1. Ledit seigneur tient la terre et seigneurie de 
Barlin, appartenances et appendances d’icelle, en un seul fief, de Madame de Humber-
court, à cause de son chastel de Honnelin, de la conté de Saint-Pol; auquel fief il a toute 
justice, haute, moyenne et basse; à cause dudit fief, visconté, baronnie et seignourie de 
Barlin, ledit seigneur a plusieurs beaux droix, previliéges et prérogatives sur tous ses 
hommes et tenans; et sy a un certain droit de cullage qui est tel, que toutes femmes qui 
tiennent fief dudit seigneur de Barlin, toutes et quantes fois qu’elles se maryent ou chan-
gent de mary, elles ou leurs dits maris sont tenus paier, assavoir les fiefs, reliefs limités et 
les coteries, le VI.e denier de la valeur; duquel droit de cullage, ledit seigneur de Barlin 
est tenu faire pareil droit à madame de Humbercourt.« BOUTHORS 1853, S. 231; SCHMIDT 
1881, S. 330; DARSY 1885, S. 577f. Anm. 2; BOUREAU 1995, S. 116. 
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Bei dem ersten Text handelt es sich um dénombrement vom 28. September 
1503 des Guillaume Bournel, des Herrn von Namps-au-Mont und auch von 
Lambercourt in der Grafschaft Nevers. Über seine Rechte in Lambercourt 
schreibt er:  
Wenn irgendwelche Leute, vereinigt durch Eheschließung, ihr Beilager (lit de couche) in mei-
ner genannten Herrschaft von Lambercourt halten und sie eine Frau aus einer anderen Herr-
schaft als dieser nehmen, so sind sie am Tag der Eheschließung gehalten nach der Zeremonie 
in der heiligen Kirche oder anderswo, wenn sie sich anschicken das Festessen oder Abendes-
sen zu halten und sich zu Tisch setzen oder das genannte Beilager vorgenommen wird und 
bevor sie sich an den Tisch setzen, daß der Ehemann der genannten Braut in Begleitung der 
Sänger und Spielleute an meinen Herrschaftssitz kommt und mir oder meinen Verwaltern und 
Amtsträgern einen Kuchen aus weißem Mehl und zwei Kannen Wein von zwei Lot mitbringt 
und den genannten Kuchen und Wein präsentiert. Nachdem der Kuchen in dieser Form, wie 
gesagt, präsentiert worden ist, und zwar in der vorgenannten Art und Weise und mit der Be-
gleitung, nehme ich oder die genannten Verwalter ihn und schneiden ein Viertel als meinen 
Teil an der Seite daraus, die gut dünkt. Dieses Viertel steht mir zusammen mit dem Wein zu, 
nur daß das Geschirr, worin die der genannte Kuchen und Wein hergebracht wurden, muß 
wieder zurückgegeben werden. Und wenn es mir gefällt, so gebe ich oder lasse ich genannten 
Kuchen und Wein zum Trinken und Essen an den genannten Bräutigam seine Begleiter zu-
rückgeben; und wenn etwas fehlt an dem Gesagten, so hätte er mir aus diesem Grunde eine 
Strafe von 60 sol. parisis zu zahlen. Und sie sind auch gehalten mir von dem Hochzeitsbier, 
das sie verwenden, in der genannten Weise und unter der selben Strafe etwas zu bringen oder 
sie sollen um Gnade (Erlaß) bitten, die zu gewähren entweder mir oder meinen Amtsträgern 
vorbehalten bleibt.259 

Es ist zunächst auffällig, daß die Hochzeitsabgaben von dem Ort des Beilagers 
abhängig gemacht werden. Die Rechtstitelaufzählung fügt schließlich als wei-

                                                 
259  »Quand aucuns conioincts par mariaige font leur litz de couche en mad. terre et 

s(ei)g(neu)rie de Lambercourt et qu’ilz prandent femme d’aultre s(ei)g(eu)rie que ycelle, 
au jour des espousaiges sont tenus aprez le(u)rs espousaiges fais en sainte eglize ou ail-
leurs et qu’ilz viennent pour faire leur disner ou souper et pour asseoir a table au lieu ou 
led(it) lict se fait, avant qu’ilz se mettre a table le mary de lad(it) espouzee est tenu moy 
apporter ou a mes commis et officiers, ayant ses menestreux et joueurs d’instrumens, a 
mon lieu seignoural ung gatteau d’un boiseau de farine blanche et une quenne de vin de 
deux lotz et icelluy vin et gatteau le moy presenter ou a mes commis, lequel gatteau ainsi 
presenté comme d(it) est par led(it) mary acompaigniet en la maniere dicte, moy ou 
mesd(its) commis le doibvent prandre et en copper ung quartier pour ma part a tel bout et 
costé que bon semblera. Lequel quartier me demeure avoeuc led. vin saouf q(ue) les vas-
seaulx [vaisseaux] en quoy sont apportés lesd(its) gatteaux et vin se rendent. Et se bon me 
semble je donne ou fais donner dud(it) gatteaux et vin a boire et a mengier aud(it) mary et 
assistens, et se faulte y avoit en che que dit est il auroit envers moy p(ar) tels facteurs 
amende de soixante solz parisis. Et tel bruvaige qu’ilz usent sont tenus faire et apporter 
en la maniere dicte et sur pareille amende ou de demander grace, laquelle demeure en ma 
vollonté ou de mesd(its) officiers.« Le CLERC DE BUSSY 1874, S. 164f. 
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tere Bedingung hinzu, daß die Frau aus einem anderen Dorf stammen muß. 
Dies scheint zwar auf eine Verbindung zur Ausheirat hinzudeuten, nur macht 
die Einschränkung in diesem Zusammenhang kaum Sinn, da die Frau in diesem 
Fall in das Dorf einheiratet und der Herr nicht mit der Gefahr des Verlusts son-
dern vielmehr mit der Tatsache eines Zugewinns, auch im Kontext der Mitgif-
tehe in dieser Zeit, konfrontiert ist. Es ist vielmehr zu vermuten, daß die Be-
stimmung in Reminiszenz an die alte Problematik der formariage den An-
schein einer Legitimation für die Besteuerung des Hochzeitsfests liefern sollte. 
Es könnte sich auch um eine Anspielung auf eine Niederlassungssteuer han-
deln, bei der das Recht für die Gründung eines Haushalts und des Eintritt in die 
Rechtsgemeinschaft durch eine symbolische Abgabe in Naturalien erkauft 
werden mußte. Bemerkenswert ist in dieser Quelle die pedantische Aufzählung 
der Pflichten des Brautpaares zur Lieferung der Naturalien anläßlich des Beila-
gers. 

Ein anderer aveu vom 1. Juni 1514 durch seinen Sohn Flour Bournel be-
hauptet dasselbe Recht auf Beteiligung am Luxus der Hochzeit seiner Unterta-
nen. Aber in diesem dénombrement wird es mit einem traditionellen Ausdruck 
als »droit de cullage« bezeichnet. Des weiteren fällt in dem nur wenige Jahre 
später verfaßten Text der Bezug zur Ausheirat bzw. Einheirat völlig weg, und 
als einzige Bedingung für die Abgabenpflicht bleibt der Ort des Beilagers.260 
Beide Texte weisen daher auf eine Besteuerung der Festlichkeit einer Ehe-
schließung, die sich regelhaft mit dem ersten Beilager verband, hin.  

Für das Alter dieser Steuerform spricht ein aveu aus dem sogenannten »Ter-
rier du Ponthieu«261 für die Herrschaft von Drucat, der auf den Monat August 
                                                 
260 »Quand aucuns co[n]iointz par mariaige font leur lict de couche, q[ue] l’on appelle la 

courtine, en madicte s[ei]g[neu]rie de Lambercourt, ja soit qu’ilz soient mes subjectz ou 
non, au jour de leur espouzailles et qu’ilz viennent po[r] faire leur disner ou souper, avant 
faire led[it] repas et avant mettre a table, le mary est tenue moy aporter et presenter, pour 
mon droit qui se nome droit de cullaige, acompaigniet de ses joueurs et d’instrumens a 
mond[it] lieu seignoural ung grand gatiau de farine blanche et une quenne de vin de deux 
lotz, duquel gateau ainssy pu[n]té a moy ou a mesd[its] officiers il sen prend po[r] 
mond[it] droit ung quartier quy me demeure avec led[it] vin, et se faulte y avoit telz ma-
nans escherioient en amende de lx. s[olz] p[arisis] vers moy. Et pour ce que souventes 
fois aucuns ne ont puissance d’avoir von et néantmoins sy sont ilz tenus pu[n]ter tel bru-
vaige et pareil nombre q[ue] d[it] est et tel quilz buveront ou demande grace a peril de pa-
reille ame[n]de de lx. s[olz] p[arisis] avec led[it] gatieau.« Le CLERC DE BUSSY 1874, S. 
165. Vgl. HANAUER 1893, S. 273ff.  

261  Vgl. LEDIEU 1882, S. 326-52. Es handelt sich um den Terrier des Ponthieu an Eduard III., 
König von England, der diese Grafschaft als Erbe seiner Mutter, Isabella von Frankreich, 
der Tochter Philipps des Schönen, besaß. Die Pergamenthandschrift umfaßt insgesamt 
358 Seiten mit Rechtstiteln (aveux und dénombrements) und stammt aus den Jahren 
1311-1312.  
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1312 datiert. Er wurde von einem gewissen »Enguerran(d), Schildknappe und 
Herr von Drucat« bei der königlichen Rechnungskammer eingeliefert und 
kennt zwei verschiedene Besteuerung anläßlich der Hochzeit von Unterta-
nen.262 
Wenn irgendwelche der genannten Männer oder Frauen sich verheiraten und Hochzeit halten 
auf meinem genannten Boden, sind sie gehalten, mir Brot und Wein zu schicken. Und wenn 
die vorgenannten Männer und Frauen mir nichts schicken, zahlen sie 60 s. Strafe.  
Wenn irgendwelche fremden Leute sich mit meinen Hörigen (ostes) oder den Töchtern meiner 
Hörigen verheiraten wollen, so kann man nicht auf meinem Boden mit seiner Frau schlafen 
ohne meine Erlaubnis oder die Erlaubnis eines von mir Beauftragten. Und wenn es sich her-
ausstellt, daß man dies doch tut, so hat man 60 s. Strafe zu zahlen.263 

Die beiden vorstehenden Artikel beziehen sich deutlich auf zwei unterschiedli-
che Momente der Herrschaft des Herrn über die Eheschließung seiner Eigen-
leute. Der erste Paragraph fordert eine Heiratsabgabe anläßlich der Eheschlie-
ßung, ohne einen Erlaubnisvorbehalt zu erwähnen. Die Strafe bei Nichterfül-
lung beträgt hier die übliche Höhe von 60 s. Die folgende Bestimmung bezieht 
sich demhingegen auf einen Erlaubnisvorbehalt bei der Ausführung einer 
Rechtshandlung, nämlich des ersten Beilagers des Ehepaares in der Herrschaft 
des Herrn von Drucat. Der Herr kontrollierte durch seinen Erlaubnisvorbehalt 
den Zuzug von Männern, die Erbtöchter aus seiner Herrschaft heiraten wollten. 
Seine Erlaubnis bezog sich dabei auf das erste eheliche Beilager, da dieses die 
Eheschließung unauflöslich machte und durch seine besondere Bedeutung im 
Erbrecht die Ehe als solches symbolisierte.264  

Doch bemerkenswert an diesem Text ist ein ganz anderes Moment. In dem 
aveu aus dem »Terrier du Ponthieu« vom Beginn des 14. Jahrhunderts ist noch 
keine Rede vom Herrenrecht der ersten Nacht oder vom »Froschlehen«, ob-
wohl der Kontext von Heiratszins und Erlaubnisvorbehalt für das erste Beila-
ger schon existierte. Dieser Befund mag zunächst befremdlich wirken, da wir 
in der Dichtung die Verbindung zwischen Heiratsabgabe und dem jus primae 
noctis bis in das 13. Jahrhundert zurückverfolgen konnten. Er unterstreicht 
jedoch nur die Aussage, die auch die Überliefung von ländlichen Rechtsquellen 
                                                 
262  Dieser aveu ist, nachdem er vom Register losgelöst worden war, lange Zeit verloren ge-

wesen. LEDIEU 1882, S. 339f. 
263  »Item, se aucuns des devant diz houmes ou des devant dites fames se marioit et faisoit les 

noces en ma devant dite terre, il est tenuz à moi envoier du pain et du vin. Et se li devant 
dit houme ou fame ne m’en envoioit, il seroit à soissante sols d’amende. Item, se aucuns 
estranges hons se veut marier à mes ostes ou aus filles de mes ostes, il ne puet couchier 
sus ma terre ne aveuques sa fame sanz mon congié ou sanz le congié de celui qui de moi 
a cause, et si il estoit ne seu ne prouvé que il le feist, il seroit à soissante sols d’amende.« 
LEDIEU 1882, S. 340. Vgl. HANAUER 1893, S. 305.  

264  Vgl. oben S. 198ff. 
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zum Herrenrecht der ersten Nacht nahelegt: Die Erwähnung des Herrenrechts 
der ersten Nacht in diesen Quellen ist ein Phänomen des ausgehenden Mittelal-
ters, und zwar insbesondere des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts. Wir 
werden die möglichen Gründe für diesen engen chronologischen Rahmen im 
folgenden noch genauer zu erörtern haben.  

Trotz dieser Hinweise auf auf die späte Verschriftlichung der mündlichen 
Tradition finden wir auch in Nordfrankreich Hinweise aus das Herrenrecht in 
der Folklore und in oralen Überlieferungen. Paul SÉBILLOT hat in seiner umfas-
senden Arbeit zur Folklore Frankreichs 1907 festgestellt, daß in der Normandie 
ein Sprichwort kursierte, nachdem einer bedeutenden Persönlichkeit das droit 
de jambage wie einem Herrn von Mesnil Goudouin zugesprochen wurde. Das-
selbe Sprichwort sei in der Pikardie über die Herren von Drucat im Umlauf 
gewesen.265 Ebenso wurde den Mönchen von Englebelmer in der Pikardie 
nachgesagt, daß sie die neu verheirateten Bräute unter dem Vorwand der Läu-
terung zwangen, die erste Nacht im Kloster zu verbringen.266 Diese 
Folkloretraditionen deuten auf die Präsenz und Entfaltung der Tradition in der 
Neuzeit, bei der zwar nicht wie im Alpenraum die Erzählungen von 
Erhebungen und Aufständen gegen tyrannische Herrn im Vordergrund standen, 
aber dennoch der unterdrückende Charakter des Herrenrechts durchscheint.  

 
Wenn wir an dieser Stelle eine kurze Zwischenbilanz ziehen, so ist zunächst 

festzuhalten, daß eine Reihe von authentischen Zeugnissen eines im ländlichen 
Bereich verbreiteten Glaubens an ein früheres Herrenrecht der ersten Nacht 
existieren, die allesamt aus dem 15. bzw. frühen 16. Jahrhundert stammen und 
geographisch in völlig unterschiedlichen Regionen Frankreichs und des Alpen-
raums angesiedelt sind. Die Gründe für die Erwähnung des herrschaftlichen 
Vorrechts in den ländlichen Rechtsquellen haben sich, unabhängig von der 
jeweiligen Region, als erstaunlich einheitlich herausgestellt. In jedem Fall ging 
die Initiative von der herrschaftlichen Seite aus. Bezüglich der dénombrement 
kann vermutet werden, daß der Herr seine Rechte möglichst vollständig auf-
zählen wollte und zugleich Alter und die Qualität seiner Gerichtsherrschaft 
durch die Erwähnung eines solchen Herrenrechts zu unterstreichen suchte. 
Damit ist aber nur das Motiv der Erwähnung in dieser Quellengattung benannt. 
Der Ursprung der Tradition, auf der die Konstruktion einer Alternative zwi-
schen der Zahlung einer Heiratsabgabe und einem Vorrecht des Herrn auf den 
Vollzug der Ehe mit der Braut beruht, läßt sich aus diesem Motiv nicht erse-
hen.  

                                                 
265  SÉBILLOT 1907, S. 286; vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 185, Anm. 47. 
266 SORLIN 1989, S. 8.  
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Befragt man die Texte nach diesem Grund für die Integration des jus primae 
noctis in das ländliche Gewohnheitsrecht, so zeigt sich bei der Analyse des 
Schweizer Urbars der Gerichtsherrschaft Maur aus der Zeit um 1400, daß dort 
ein Kaufvorgang unterstellt wird, mit dem der Bräutigam seine Braut vom 
Herrn bzw. seinem Stellvertreter, dem Meier, erwarb bzw. abkaufte. Der Hei-
ratszins wird hier zum Lösegeld für die Hochzeitsnacht, die im Volksglauben 
dem Herrn zustand. Es mag dieser Zahlungsvorgang gewesen sein, mit dem der 
Bräutigam im hohen Mittelalter die Zustimmung des Herrn zur Hochzeit zu 
erkaufen hatte, der möglicherweise die alte Assoziation zwischen diesen Hei-
ratserlaubnisabgaben und den Mundialabgaben/Lösegebühren der Eltern für 
ihre Tochter, mit denen der Gedanke eines herrschaftlichen Vorrechts auf die 
Hochzeitsnacht verbunden war, wieder in Erinnerung gerufen haben mag.  

Durch einen Vergleich der Erwähnung des Herrenrechts in einem lokalen 
Gewohnheitsrecht für die Herrschaft Drucat aus dem Jahr 1507 mit einem älte-
ren dénombrement konnte gezeigt werden, daß die Tradition für diesen Ort 
nicht vor das 14. Jahrhundert zurückreicht. Allerdings waren sowohl Steuern 
auf den Luxus des Hochzeitsfests als auch der Erlaubnisvorbehalt des Herren 
bei einer Eheschließung einer Frau seiner Herrschaft mit einem fremden Mann 
schon Anfang des 14. Jahrhunderts ausgebildet. Es waren diese herrschaftli-
chen Rechte, mit denen sich wahrscheinlich im Laufe des 15. Jahrhunderts die 
Vorstellung eines früheren Herrenrechts der ersten Nacht verbanden.267  

                                                 
267 Wenn man nach älteren Quellen sucht, die eine ländliche Tradition des Herrenrechts 

erwähnen, findet man, bis auf die zweifelhafte Ausnahme einer angeblich aus dem 12. 
Jahrhundert stammenden Urkunde keine derartigen Texte. In dieser Quelle aus Persen 
(Pergine) in Süd-Tirol, die auf das Jahr 1166 datieren soll, findet man im Zusammenhang 
der Forderung der Persener Talschaft nach Aufhebung von gewissen Frondiensten und 
Steuern die folgende Wendung: »Ferner, daß die Fronden und Lasten, die durch densel-
ben Vater und Großvater ihnen auferlegt sind, ganz aufgehoben und vernichtet werden 
sollen, [...] und Nutzungen/Erträge (fruictiones) von der ersten Nacht wegen der Bräute 
(de sponsabus).« Lat.: »Item quod hangarias et honera ab ipso Patre et Avo suis sibi factis 
in totum tollantur et cassentur uti sunt [...] et fruictiones prime noctis de sponsabus.« GAR 
1856, S. 57. Die Urkunde ist allein durch eine Edition von Benedetto BONELLI, Notizie 
istorico-critiche intorno al B.M. Adelpreto Vescovo comprotettore della chiesa di Trento, 
Bd. 2, Trient 1761, S. 433ff. (Nr. 34) überliefert. Carl AUSSERER hat in seiner Geschichte 
der Burg und des Gerichts Persen jedoch überzeugend dargelegt, daß es sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit um eine Fälschung handelt. AUSSERER 1915/16, S. 220-238 [Deut-
sche Übersetzung, Überlieferungsgeschichte und Analyse der Urkunde]. In der Vergan-
genheit ist sie allerdings von vielen Forschern, so auch von mir selber, für authentisch 
gehalten worden. Vgl. RAPP 1827, S. 43; GAR 1856, S. 25ff.; PERTILE 1896, S. 274, Anm. 
70; SACCHI 1938, S. 517f. Vgl. zuletzt WETTLAUFER 1994a, S. 255. Siehe auch SCHMIDT 
1881, S. 233ff.; SCHNEIDER 1924, S. 194f.; COULTON 1926, S. 466; SCHMIDT-BLEIBTREU 
1988, S. 151f. Der Abdruck der Quelle bei GAR und SCHMIDT beruht auf der Veröffentli-
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In Bezug auf die ländliche Tradition eines Herrenrechts der ersten Nacht im 
späten Mittelalter konnte durch die Analyse der verschiedenen Rechtstitel und 
ihres Quellenkontexts gezeigt werden, daß Herrn und Untertanen gleichmaßen 
von der Existenz und Berechtigung eines solchen herrschaftlichen Vorrechts 
auf die Brautnacht überzeugt waren. Damit präsentieren sich die Erwähnungen 
des Herrenrechts in ländlichen Rechtsquellen als Artefakte der Memorial- und 
Gedächtniskultur des mittelalterlichen Gewohnheitsrechts und zeugen von der 
eigentümlichen Geschichtsvorstellung der Renaissance, in der historia und 
fabula eine harmonische Verbindung eingingen.268  

Schiedsurteil und Reisebericht 

Welche Wirkung die fabula in dieser Zeit auf die Menschen und ihr Handeln 
entfalten konnte zeigt der gesellschaftliche Gebrauch des Herrenrechts der ers-
ten anhand einiger katalanischer Quellen. Das symbolische Recht des Herrn 
auf das erste Beilager mit der Braut konnte im 15. Jahrhundert an manchen 
Orten zu einer »Realität« in der Rechtsbeziehungen zwischen Bauern und 
Herrn werden. Ein Beispiel für eine solche Umsetzung der ländlichen Tradition 
in eine Symbolhandlung, die ihrerseits als Machtdemonstration im Konflikt 
zwischen revoltierenden Bauern und ihren Herrn funktionalisiert wurde, bieten 
verschiedene spätmittelalterliche Texte, die über den Bauernkrieg in Katalo-
nien berichten.  

En senyal de senyoria – das Herrenrecht im katalanischen Bauernkrieg 

Die bislang behandelten Quellen aus der Schweiz und vor allem aus Frankreich 
haben das Herrenrecht im Kontext von Heiratsabgaben erwähnt. In den Texten, 
die uns zu diesem ländlichen Gewohnheitsrecht aus dem spätmittelalterlichen 
Katalonien überliefert sind, fehlt ein solcher Bezug. Sie stammen aus völlig 
unterschiedlichen Quellengattungen, die sich in ihrer Aussage jedoch ergänzen 
und ein deutliches Bild auf die Funktionalisierung des Herrenrechts im Kontext 

                                                                                                                                 
chung von BONELLI 1761. Das einzige Argument, das für die Echtheit der Urkunde 
spricht, ist eine Stelle in der Chroniche di Vicenza des Battista PAGLIARINI, lib. 1, S. 21, 
der mit Hinweis auf ein altes Archivbuch (Libro antico dell’Archivio di Vincenza, Buch-
staben P-M, carte 79) um 1450 meinte, im Jahre 1167 hätten die Leute von Persen und 
Vicenza ein Bündnis geschlossen. Von einem solchen ist in der sehr fragmentarisch über-
lieferten Urkunde von 1166 hauptsächlich die Rede. Doch lassen sich auch diesbezüglich 
Überlegungen anstellen, die eine solche Äusserung ohne Rückgriff auf die fragliche Ur-
kunde hinreichend erklären. Vgl. AUSSERER 1915/16, S. 131f.  

268 Vgl. BIETENHOLZ 1994, S. 398. 
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der Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Herrn in dieser Region werfen 
– dem einzigen erfolgreichen mittelalterlichen Bauernaufstand, den die Ge-
schichtsschreibung zu verzeichnen hat.269 Besonders eine dieser Quellen, der 
Schiedsspruch des Königs von Kastilien und Aragon, Ferdinand des Katholi-
schen, vom 21. April 1486 im Kloster Guadalupe, der den Endpunkt der Strei-
tigkeiten zwischen Bauern und Herrn markiert, hat einen ausgesprochen offi-
ziellen Charakter und hebt sich hierdurch von den bislang behandelten Quel-
lengattungen ab.270 Betrachten wir zunächst die Ursprünge des Konflikts und 
verfolgen seine Entwicklung, bevor wir den uns diesen Quellen im einzelnen 
zuwenden. 

Die Geschichte der Entwicklung eines unfreien Bauernstandes in Katalonien 
wirft ein bezeichnendes Bild auf die rechtliche Lage eines großen Teils der 
ländlichen Bevölkerung dieser Region im hohen und späten Mittelalter.271 Die 
Bauern, die im Laufe des 12. und 13. Jahrhundert unfrei wurden, bezeichnete 
man in katalanischer Sprache als pagesos de remença. Der Ausdruck erklärt 
sich als Ableitung aus dem lateinischen homines de redimentia, einer in den 
Quellen immer wieder auftauchenden Bezeichnung für Bauern, die sich nur 
durch die Zahlung einer redemtio die Freiheit erkaufen konnten.272 Neben der 
Verpflichtung zur Zahlung einer Manumissionsgebühr waren diese Bauern 
einer Reihe von Abgaben und Rechten unterworfen, die als malos usos 
(schlechte Gewohnheiten) bezeichnet wurden. Der Ursprung dieser Abgaben 
liegt in der aufkommenden seigneurie banale und der Schwäche einer zentra-
len, königlichen Autorität in der Mitte des 11. Jahrhunderts.273 Zu dieser Zeit 
finden sich in Katalonien die ersten Belege für die Beanspruchung von hoher 
Gerichtsherrschaft und den hiermit verbundenen Einkünften und Profiten durch 

                                                 
269  FREEDMAN 1993, S. 39-54. 
270  Vgl. MONTAGUT 1983, S. 374-380. 
271  Die Geschichte des katalanischen Bauernkrieges und seiner Ursprünge ist in letzter Zeit 

besonders intensiv erforscht worden. Zu erwähnen sind vor allem die Arbeiten von Paul 
FREEDMAN, der in in mehreren umfassenden Studien sowohl die Entstehung dieser Un-
freiheit als auch ihre Manifestation, die sich in standestypischen Abgaben ausdrückte, un-
tersucht hat. Grundlegend bleiben außerdem die Forschungen von VICENS VIVES 1945; 
SOBREQUÉS I VIDAL 1952; DERS. & SOBREQUÉS I CALLICÓ 1973. 

272  FREEDMAN 1991, S. 103. Bei der manumissio wurde deutlich zwischen Frauen und Män-
nern unterschieden. Jungfrauen konnten durch die Zahlung einer geringen, symbolischen 
Gebühr oder auch ohne jede Zahlung die Herrschaft anläßlich einer Eheschließung ver-
lassen. »Feminae corruptae« mußten sich jedoch mit teilweise erheblich höhere Summen 
freikaufen. Wenn schließlich verheiratete Männer mit ihren Familien wegziehen wollten, 
konnte die Gebühr durchaus 100 s. übersteigen. Vgl. DERS., S. 132. 

273  BONNASSIE 1975-76, Bd. 2, S. 809ff.; FREEDMAN 1991, S. 62. 
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einzelne Herrn.274 Die malos usos bildeten seit dem 13. Jahrhundert einen fes-
ten Kanon von fünf bzw. sechs Abgaben, wenn man die redemtio hinzuzählt, 
und wurden zu einem untrüglichen Zeichen für den unfreien Stand der Bauern. 
Intestia war das Recht eines Herrn auf einen substantiellen Anteil am bewegli-
chen Erbe eines Bauern, der ohne Testament verstarb. Eine ähnliche Abgabe 
unter der Bezeichnung exorquia konnte erhoben werden, wenn ein Bauer ohne 
legitime Erben verstarb. Es handelt sich somit um eine spezielle Spielart der 
weit verbreiteten Todfallabgaben. Falls die Frau eines Bauern Ehebruch be-
gangen hatte, so konnte der Herr ebenfalls einen Teil der bäuerlichen Habe 
beschlagnahmen. Dieses Recht wurde als cuguçia bezeichnet. Zwei andere 
»schlechte Gewohnheiten« tauchen in den Quellen im Gegensatz zu den schon 
genannten nur sporadisch auf. Bei einem Brand im Haus des Bauern, der so-
wohl durch Brandstiftung als auch durch einen Unfall verursacht sein konnte, 
mußte eine arsina genannte Strafe an den Herrn gezahlt werden. Schließlich 
erhoben manche Herrn eine Abgabe für eine Garantieleistung bezüglich der 
Mitgiftzahlung, die sie in einem Ehevertrag durch ihre Unterschrift bestätigten. 
Diese Gebühr ist als ferma de spoli forçada bekannt.275 Sie steht in enger Ver-
bindung mit dem herrschaftlichen Konsens zur Eheschließung der Bauern, für 
dessen Notwendigkeit es eine Reihe von Beispielen aus dem 12. und 13. Jahr-
hundert gibt.276 

Neben den malos usos waren die pagesos de remença einem ius maletrac-
tandi unterworfen, das ihnen verbot, bei Auseinandersetzungen mit ihrem 
Herrn ein externes, z.B. königliches Gericht anzurufen.277 Dieses Recht war 
ebenso wie die schlechten Gewohnheiten Gegenstand der Auseinandersetzung 
zwischen Bauern und Herrn, die in den 1380er Jahren begannen und sich bis 
zum Ausbruch der offenen Revolte 1462 immer weiter verschärften. Die For-
derung der Bauern bestand vor allem in der Abschaffung der Unfreiheit, defi-
niert durch die malos usos und die herrschaftlichen Willkür, welche durch das 
ius maletractandi institutionalisiert war. Es waren somit weniger ökonomische 
Beweggründe, die zur organisierten Erhebung führten, sondern vielmehr der 
Wunsch nach Abschaffung der Leibeigenschaft, der vielleicht gerade aufgrund 
einer steigenden wirtschaftlichen Prosperität in dieser Bevölkerungsgruppe 

                                                 
274  FREEDMAN 1991, S. 71.  
275  MONSALVATJE Y FOSSAS 1901-1908, Bd. 13, S. 18f.; PISKORSKI 1929, S. 31ff.; 

FREEDMAN 1991, S. 17.  
276  FREEDMAN 1991, S. 125. Ebenso war der Ehezwang in Katalonien bekannt. 
277  Vgl. hierzu: FREEDMAN 1985, S. 39-53; DERS. 1991, S. 172ff. Obwohl dieses Recht 

schon durch die Cortes von Cervera im Jahre 1202 den Herrn zugebilligt worden war, ist 
eine tatsächlich Anwendung des ius maletractandi erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. 
zu beobachten.  
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immer dringender wurde.278 Die Bauern konnten sich in ihrem Kampf jedoch 
nur bedingt auf die Unterstützung des Königs verlassen, der je nach Opportuni-
tät im Verlauf der Auseinandersetzung mehrmals die Seiten wechselte. Die 
Initiative übernahm vielmehr im Laufe der Auseinandersetzung eine dritte Par-
tei. Der permanente Rat der katalanischen Stände, ursprünglich von Karl, Prinz 
von Viana und Sohn König Johann II., 1460 mit dem Ziel gegründet, Unter-
stützung für den Kampf gegen seinen Vater zu organisieren, hatte sich nach 
dessen Tode im September 1461 verselbständigt. Der diputació genannte Rat 
organisierte eine eigene Armee und fühlte sich nicht länger dem König zu Ge-
horsam verpflichtet – vielmehr suchte man nach einem neuen Monarchen, der 
den Bürgerkrieg in Katalonien ein Ende hätte bereiten können.  

Es war diese diputació, die im Mai 1462 die Vertreter von Herrn und Bau-
ern in der katalanischen Stadt Vic an einen Tisch brachte, um den Streit über 
Leibeigenschaft, malos usos und erniedrigende Mißbräuche zu schlichten. Der 
Grund für diese Intervention der Stände in die Auseinandersetzung zwischen 
Bauern und Herrn ist nicht eindeutig bestimmbar. Möglicherweise wollte man 
durch diese Verhandlungen eine gemäßigte Gruppe von Bauern davon abhal-
ten, sich dem militärischen Führer des Aufstandes, Verntallat, anzuschließen, 
der als Unterstützer König Johann II. galt.279 Zeugnis dieses Vermittlungsver-
suchs ist ein Dokument, das in der Form von bäuerlichen Klagen und herr-
schaftlichen Antworten auf dieselben versucht, die einzelnen Streitpunkte zu 
schlichten und Gegensätze zu überbrücken. Ob der Wille zur Einigung jedoch 
tatsächlich auf beiden Seiten bestand, ist bezweifelt worden.280 

Der Einigungsversuch aus dem Jahre 1462 stellt trotz seines Scheiterns eine 
wertvolle Quelle für die Geschichte des Bauernkrieges dar und hatte eine 
grundlegende Bedeutung für die folgenden Verhandlungen.281 In 19 Paragra-
phen brachten die Bauern ihre Beschwerden bezüglich der malos usos sowie 
verschiedener Mißbräuche vor. In diesem Zusammenhang forderten sie auch 
die Aufhebung eines erniedrigenden Rechtsbrauches anläßlich ihrer Eheschlie-
ßung von den Herren, den sie als Demonstration von Herrschaft und damit 
auch ihrer eignen Unfreiheit empfanden. Im Zusammenhang mit diesem 
Brauch sei es schließlich auch, so die Bauern, zu sexuellen Übergriffen und 
Belästigungen in der Hochzeitsnacht gekommen, die die Bauern nicht weiter 

                                                 
278  FREEDMAN 1991, S. 184. 
279  FREEDMAN 1991, S. 192. Vgl. VICENS VIVES 1945, S. 94ff.  
280  Vielmehr kann man aus der Tatsache, daß dieses Dokument die eigentlichen Streitpunkte, 

die Ablösung der malos usos betreffend, ausklammerte, auf eine Verzögerungstaktik 
schließen, die möglichweise nur die bessere Sammlung und Vorbereitung von Truppen 
zum Ziel hatte. FREEDMAN 1991, S. 192f.  

281  VICENS VIVES 1945, S. 97. 
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ertragen wollten. Die Herren antworten auf diese Anklage zurückweisend und 
behaupten, daß sie von einem solchen Brauch noch nie etwas gehört hätten. 
Falls er allerdings doch bestünde, sollte er aufgehoben werden.   
Diese bäuerliche Anklage eines offensichtlichen Mißbrauchs bietet zum ersten 
Mal eine Stellungnahme der Betroffenen, die die französischen und schweize-
rischen Quellen nicht zur Verfügung stellen. Der Text, der ganz explizit von 
symbolischen Rechtsbräuchen im Kontext des Herrenrechts der ersten Nacht 
spricht, ist von der Forschung konträr interpretiert worden. Die Aussage der 
Herren, daß sie von einem derartigen Brauch weder gehört hätten noch an seine 
Ausübung glaubten, hat einige Historiker zu der pauschalen Aussage veranlaßt, 
daß das Herrenrecht der ersten Nacht in Katalonien nicht existiert habe.283 A-
lain BOUREAU meint, daß der Text nichts über die tatsächliche geübte herr-
schaftliche Praxis aussage, sondern nur als Teil eines Diskurses zwischen Bau-

                                                 
282  HINOJOSA 1905, S. 367 mit Verweis auf Bibliotheca del Escorial. Mss. ij d 15, fol. 27-

31v° (1). Für Hilfe bei der Übersetzung dieses katalanischen Textes danke ich Prof. em. 
H. LÜDTKE, Kiel. Das Verb lavat ist mit llevar zu identifizieren, das in diesem Zusam-
menhang mit »abschaffen« übersetzt werden kann. Der Text wird ebenfalls zitiert von 
SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 170, Anm. 52 und FREEDMAN 1999, S. 386, Anm. 27 
(engl.). 

283  Vgl. den Artikel »pernada« in der ENCICLOPEDIA EUROPEO-AMERICANA 1921, Bd. 43, S. 
972ff. 

»8. Que lo senyor no puxe dor-
mir la primera nit ab la muller del 
pages. Item, pretenen alguns seny-
ors, que com lo pages pren muller lo 
senyor ha a dormir la primera nit ab 
ella, e en senyal de senyoria, lo 
vespre que lo pages deu fer noces 
esser la muller colgada, ve lo senyor 
e munte en lo lit pessant de sobre la 
dita dona, e com aço sia infructuos 
al senyor e gran subiugatio al pages 
mal eximpli e occasio de mal dema-
nen suppliquen totalment esser lavat. 
Responem los dits senyors, que no 
saben no crehen que tal servitut sia 
en lo present principat ni sia may per 
algun senyor exhigida. Si axi es 
veritat com en lo dit capitol es con-
tentgut, renuncien cassen e annullen 
los dits senyors tal servitut com sie 
cose molt iniusta e desonesta.«282 

§ 8. Daß der Herr nicht in der ersten Nacht mit 
der Frau der Bauern schlafen darf. Item, es bean-
spruchen einige Herrn, wenn die Bauern Frauen 
nehmen (heiraten), daß der Herr die erste Nacht 
mit ihr zu schlafen hat; und zum Zeichen der Herr-
schaft (en senyal de senyoria) steigt der Herr am 
Vorabend des Hochzeitsfestes auf das Hochzeits-
bett und schreitet über die genannte niedergelegte 
Frau. Und weil dies unergiebig ist für den Herrn 
und für den Bauern eine große Erniedrigung be-
deutet, ein schlechtes Beispiel ist und eine Gele-
genheit für Böses, verlangen und bitten sie, daß es 
ganz abgeschafft (aufgehoben) wird. Darauf ant-
worten die Herren, daß sie weder wissen noch 
glauben, daß ein solcher Dienst in ihrer Herrschaft 
bestehe und des weiteren, daß er niemals von ei-
nem Herrn gefordert wurde. Und dies ist wahr, wie 
man es in den vorangegangenen Kapiteln gesagt 
hat, die genannten Herrn annullieren einen solchen 
Dienst und lassen ihn fallen, weil dies eine sehr 
ungerechte und unehrenhafte Sache ist. 
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ern und Herrn zu verstehen sei, in denen Anschuldigungen und Rechtfertigun-
gen ausgetauscht worden seien. Daher sei der Text nicht wörtlich zu nehmen.284 
Mehrere Momente sprechen meiner Auffassung nach gegen eine solche Inter-
pretation. Zum einen wird die symbolische Rechtshandlung sehr detailliert 
beschrieben. Woher hätten die Bauern ihr Wissen über derartige Praktiken 
nehmen sollen, wenn nicht einige von ihnen sie tatsächlich erfahren hätten? 
Falls das tyrannische Herrenrecht in der Form des literarischen Topos die Folie 
für einen rhetorischen Diskurs zwischen Bauern und Herrn abgegeben hätte, so 
wäre zudem die Erwähnung einer solchen symbolischen Handlung, die der 
Topos nicht kennt, kaum erklärbar. Man hätte vielmehr einfach behauptet, die 
Bräute seien von den Herrn in der Hochzeitsnacht vergewaltigt worden und 
hätte damit einen noch stärkeren Effekt erzielt. Endlich sind auch andere For-
men der symbolischen Unterdrückung der Bauern im Kontext des katalani-
schen Bauernkrieges bekannt, die Gegenstand von gewaltätigen Auseinander-
setzungen zwischen Bauern und Herrn wurden.285 Die Realität der im Eini-
gungsversuch genannten Mißbräuche, einschließlich des Herrenrechts der ers-
ten Nacht, wird von keinem der maßgeblichen Historiker des Bauernkrieges in 
Zweifel gezogen.286 Alle Indizien sprechen somit dafür, daß die Beschwerden 
der Bauern auf tatsächlichen Begebenheiten beruhen und die Äußerung der 
Herren nur ein Hinweis darauf ist, daß ein solcher Rechtsbrauch kaum allge-
meine Verbreitung erfahren hatte und wohl nur an wenigen, nahe beieinander 
liegenden Orten bestanden haben mag. Eine solche Ausbildung lokaler Ge-
wohnheiten mag durch die zersplitterte Herrschaft, bedingt durch die geogra-
phischen Besonderheiten dieser Region, begünstigt worden sein.287 In diesem 
Kontext wird die besondere Spannung deutlich, die zwischen dem allgegen-
wärtigen literarischen Topos des Herrenrechts der ersten Nacht und seiner nur 
vergleichsweise seltenen Umsetzung im ländlichen Gewohnheitsrecht des spä-
ten Mittelalters festzustellen ist.  

                                                 
284  BOUREAU 1995, S. 267. 
285  Die »recollida« genannten Abgaben, die in der Verpflichtung der abhängigen Bauern 

bestand, zum eigenen Schutz auf die Burg des Herrn zu kommen und diesem Naturalien 
und auch Geld für ihre »Verteidigung« mitzubringen, wurden von diesen als Ausdruck 
herrschaftlicher Willkür verstanden, da es anscheinend keine reale Bedrohung gab, die 
eine derartige Aktion gerechtfertigt hätte. FREEDMAN 1991, S. 181f.  

286  MONSALVATJE Y FOSSAS 1901-1908, Bd. 13, S. 36; HINOJOSA 1900, S. 224f.; PISKORSKI 
1929, S. 32 legen in ihren Betrachtungen zur Frage, ob das jus primae noctis in Katalo-
nien bestanden habe, besonderen Wert auf die Unterscheidung zwischen vereinzelten 
Mißbräuchen, deren Existenz sie anzunehmen geneigt sind und einem allgemeinen Recht, 
das sie bestreiten. Siehe auch SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 171; FREEDMAN 1991, S. 
193f. 

287  FREEDMAN 1991, S. 25. 
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Ein weiterer Hinweis darauf, daß symbolische Handlungen des Herrn bei 
der Eheschließung von pagesos de remença in dem Konflikt einen durchaus 
ernstzunehmenden Stellenwert hatten, ist die Wiederholung des Verbots eines 
solchen Mißbrauchs in dem schon erwähnten Schiedsgerichtsurteil Ferdinand 
des Katholischen von Guadalupe 1486. Zu diesem königlichen Schiedsspruch 
kam es aufgrund neuerlicher Bauernaufstände in der Zeit von 1481-1485, die 
das Land schwer erschütterten. Der Spruch wiederholt in weiten Teilen das 
Einigungsprojekt von 1462 und legt alle wichtigen Punkte zugunsten der Bau-
ern aus. Damit beseitigte dieser Schiedsspruch endgültig die malos usos und 
die Leibeigenschaft in Katalonien. Aber auch andere Mißbräuche und unter-
drückende Gewohnheitsrechte, wie das ius maletractandi und das symbolische 
Herrenrecht der ersten Nacht wurden formell abgeschafft und ihre Ausübung 
verboten:  
Ebensowenig dürfen sie (die Grundherren/Anm. des Verf.) in der ersten Nacht, wenn der Bau-
er heiratet, mit seiner Frau schlafen oder zum Zeichen der Herrschaft in der Hochzeitsnacht, 
nachdem die Frau sich zu Bett gelegt hat, über sie, die genannte Frau, hinüberschreiten.288 

Während diese Quellen aus der Innenperspektive eines Konfikts heraus ent-
standen sind und daher in der Forschung Zweifel an ihrer Realitätsnähe geäu-
ßert wurden, bietet eine Erwähnung des Herrenrechts in einem spätmittelalter-
lichen Reisebericht die Möglichkeit, genaueres über die erniedrigenden 
Mißbräuche von einem außenstehenden Beobachter zu erfahren. Nikolaus von 
Popplau, ein Breslauer Patrizier, unternahm in den Jahren 1483 bis 1486 eine 
Reise zwischen Pilgerfahrt und Höfetour durch viele Länder Europas. Er sah 
die gespannte politische Situation in Katalonien mit einer erstaunlichen Schär-
fe und schrieb in seinem Reisebericht, der uns in einer Abschrift des 18. Jahr-
hunderts erhalten ist, über Land und Leute:  
Von Catalonia muß ich noch eins erzählen, welches darin gebräuchlich gehalten wird. Die 
Edelleute schlafen die erste Nacht bey ihrer Bauern Bräuten; wenn auch des Bauren Weib 10 
Kinder hat, so giebt sie dem Herrn eines leibeigen, und wo des Bauern Weib, bey welcher der 
Erbherr die erste Nacht geschlafen, dem Bauer entzöge, muß er dem Erbherrn die Hälfte aller 
seiner Güter einräumen, welches nicht christlich.289 

                                                 
288  »[...] ni tampoco puedan la primera noche quel pages prende mujer dormir con ella o en 

señal de senyoria la noche de las bodas de que la muger sera echada en la cama pasar en-
cima de aquella sobre la dicha muger [...]« VICENS VIVES 1945, S. 352 (§ VIIII.). Vgl. 
LIEBRECHT 1874, S. 138; SCHMIDT 1881, S. 301, 304; BRUTAILS 1891, S. 189ff.; 
PISKORSKI 1929, S. 28, Anm. 29; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 166, Anm. 28. Das 
Schiedsgerichtsurteil ist ebenfalls gedruckt in: Pragmaticas y altres drets de Cathalunya, 
Barcelona 1589, Buch 4, Kap. 13, S. 97-106. 

289  OELSNER & REICHE 1806, S. 447. Vgl. KLOSE 1847, S. 369; MERCADAL 1952, S. 325. 
Eine neue Edition bietet jetzt RADZIKOWSKI 1998, S. 127. Eine ebensolche von A. und 
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Für den Reisenden von Popplau bestand anscheinend kein wahrnehmbarer Un-
terschied zwischen dem erniedrigenden Brauch des Herrenrechts der ersten 
Nacht und einigen anderen »schlechten Gewohnheiten«. Die Zuordnung der 
Bemerkung über die Verpflichtung von Bauern, ein Kind in Leibeigeschaft zu 
übergeben, in den Kontext der malos usos bereitet zunächst Probleme. Da die 
pagesos de remença schon alle Zeichen der Leibeigenschaft im Sinne einer 
beschränkten Freizügigkeit und Bindung an die Scholle aufweisen, ist es zu-
nächst erstaunlich, daß die Bauern ein Kind in die Leibeigeschaft geben sollen, 
wenn eine Kinderzahl von zehn erreicht war. Dieses Gewohnheitsrecht erinnert 
an die aus den benachbarten Pyrenäen überlieferte Sitte, nach der die Bauern 
ein Kind für eine gewisse Zeit dem Herrn zum Frondienst überlassen muß-
ten.290 Tatsächlich findet sich im Schiedsgerichtsurteil von 1486 direkt nach der 
Erwähnung des Herrenrechts der ersten Nacht die Aufhebung einer solchen, 
allerdings zeitlich nicht limitierten Verpflichtung für die Söhne und Töchter 
der Bauern.291 Popplaus Bericht bietet an dieser Stelle eine zusätzliche Präzisie-
rung, die jedoch durchaus mit den im Schiedsurteil festgelegten Grundsätzen 
übereinstimmt. Die im Reisebericht Popplaus darauf folgende Regel, die sich 
auf den Ehebruch von Ehefrauen bezieht, läßt sich zweifelsfrei als malo uso 
mit der Bezeichnung cuguçia identifizieren.  

Aus den drei bislang zitierten Texten wird der besondere Charakter des jus 
primae noctis in Katalonien des 15. Jahrhunderts deutlich. Die Quellen kon-
frontieren uns mit Hinweisen auf einen symbolischen Rechtsbrauch, der 
anscheinend losgelöst von den Heiratsabgaben nur dem Ziel der Demonstration 
von Herrschaft in einem Konflikt diente, der genau diese in Frage stellte. In 
gewisser Weise wiederholt sich jedoch in diesen Texten die alternative Mög-
lichkeit der Ablösung durch eine Geldsumme, die aus Frankreich oder der 
Schweiz bekannt ist. In Katalonien konnte das Herrenrecht durch eine symboli-
sche Handlung ausgeübt werden, die zwar das Herrenrecht als Recht auf den 
ersten Beischlaf symbolisierte, aber doch die Umgehung einer sexuellen Hand-
lung ermöglichte. In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, 
daß der Einigungsversuch von 1462 auf die Möglichkeit von sexuellen Über-
griffen eingeht, die anläßlich solcher symbolischer Rechtshandlungen vorge-

                                                                                                                                 
W. Paravicini ist zur Zeit in Vorbereitung. Einen Hinweis auf die Erwähnung des jus 
primae noctis im Reisebericht des Nicolaus von Popplau gibt auch schon Enrique CASAS, 
ohne jedoch seine Quelle anzugeben und den Wortlaut auszuwerten. Vgl. CASAS 1931, S. 
119. Weitere Hinweise auf das »derecho de pernada« nennen SCHMIDT 1881, S. 294 und 
BARROS 1993, S. 4-17. 

290  Vgl. oben S. 240. 
291  »Ni puedan los dichos seniores de la fija o fijo del pages con paga ni sin paga servirse del 

menos de su voluntat,« VICENS VIVES 1945, S. 352 (§VIIII.) 
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kommen sein sollen.292 Die lokale Rechtsgewohnheit bot, um mit den Worten 
des Textes zu sprechen, manchmal auch »die Gelegenheit für Böses«. Mit dem 
Wortlaut dieser Stelle besitzen wir den einzigen ernstzunehmenden Hinweis 
für eine sexuelle Ausnutzung des Topos vom tyrannischen Herrenrecht der 
ersten Nacht für das gesamte europäische Mittelalter. 

Bevor wir den Ort des Herrenrechts der ersten Nacht in der spätmittelalterli-
chen Gesellschaft im Vergleich mit den schon behandelten ländlichen Rechts-
quellen näher bestimmen, steht zunächst noch die Frage nach der Herkunft und 
Verbreitung des Topos im spätmittelalterlichen Katalonien zur Beantwortung 
an. Das Erscheinen des jus primae noctis in den katalanischen Quellen ist si-
cherlich als Folge der Radikalisierung der Beziehungen zwischen Grundherren 
und den pagesos de remença in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu 
interpretieren. Trotz der relativ guten Quellenlage ist jedoch, wie schon er-
wähnt, nicht die ansonsten übliche Beziehung zwischen dem Herrenrecht und 
Heiratsabgaben auszumachen. Erst in den Werken von Juristen der frühen 
Neuzeit wurde eine solche Verbindung konstituiert. Jerónimo PUJADES (1568-
1635), ein katalanischer Jurist und Historiker des frühen 17. Jahrhunderts, ver-
öffentlichte den ersten Teil seiner Geschichtsdarstellung Kataloniens, die »Co-
ronica Universal del principat de Cathalunya« im Jahre 1609 in katalanischer 
Sprache.293 Eine Gesamtedition des Werkes, nach einer Handschrift der Pariser 
Bibliotheque Nationale, konnte erst im Jahre 1829 in Barcelona unternommen 
werden, so daß diese Chronik lange Zeit international unbekannt blieb. 
PUJADES verstand unter dem malo uso der »firma de espolio forzada« die Ver-
pflichtung des Bauern, für seinen Heiratsvertrag die Unterschrift (ferma/firma) 
seines Herren einzuholen, damit der Vertrag Gültigkeit erlangte. Zugleich 
meinte er, mit diesem malo uso stünde die Erwähnung des Herrenrechts der 
ersten Nacht in dem Schiedsurteil Ferdinands von 1486 in Zusammenhang.294 
Was könnte PUJADES zu diesem »Fehlschluß« verleitet haben?  

                                                 
292  Dagegen SCHMIDT 1881, S. 55, besonders Anm. 6. Die Bedeutung der Wendung »schla-

fen mit«, die heute einen ganz eindeutigen Charakter hat, ist hier mit einem symbolischen 
Beilager zu übersetzen. SCHMIDT 1881, S. 306. Sonst könnte der Brauch nicht unergiebig 
für die Herren sein (wie die Bauern 1462 behaupten!) und die Beifügung, daß damit »Ge-
legenheit für Böses« gegeben würde, wäre unverständlich. 

293  ENCICLOPEDIA EUROPEO-AMERICANA, Bd. 48, S. 454. Siehe auch HELFFERICH 1858, S. 
407 Anm. 350. Der zweite und dritte Teil erschien 1662 in kastillischer Sprache. 

294  »11. Firma de espolio forzada, era la mayor iniquidad que se pudiese imaginar. Porque se 
exigia de este modo: que cuando do alguno se casaba, el senor, en pago de su 
consentimiento, ó firma que hacia el contrato del matrimonio, se acostaba la primera noce 
en la cama con la novia, ántes que la tocase el novio. Y si el senor no queria usar de este 
derecho, luego que la novia estaba metida en la cama, el senor la pasaba el pié por encima 
en senal de su senorío. Sácase esto de la referida sentencia, en el noveno párraso, donde 
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Heiratsabgaben unter der Bezeichnung presentalias sind seit der Mitte des 
11. Jahrhunderts in Katalonien nachweisbar.295 Ihre Berechtigung leitet sich 
ebenso wie die der anderen forçias und toltias aus der Banngewalt der einzel-
nen Herrn ab, die in dieser Zeit die ursprünglich größtenteils freie Bauernschaft 
zu unterdrücken begannen. Pierre BONASSIE, ein Kenner der katalanischen Ge-
schichte des hohen Mittelalters, meint mit Bezug auf diese Abgaben, daß die 
älteren Autoren möglichweise nicht ganz ohne Berechtigung die ferma de spoli 
mit dem Herrenrecht der ersten Nacht verwechselt hätten. Er hält diese für di-
rekte Vorläufer der Zahlungen für die Unterschrift des Herrn unter den Ehever-
trag der Bauern, den späteren ferma de spoli forçada.296 Ähnlich argumtentierte 
auch der Jurist Francisco de CARDENAS 1874 in einem Aufsatz zum Herren-
recht der ersten Nacht in Katalonien. Sein überzeugendstes Argument ist ein 
Hinweis auf den angeblichen Prozeß eines Feudalherrn gegen einen Bauern 
über die Ausübung des symbolischen Herrenrechts der ersten Nacht.297 Man 

                                                                                                                                 
despues de haber prohibido la arcia al senor de vasallos, dice estas palabras: [...] 12. He 
querido referir aquí las palabras formales, porque la cosa en sí por su torpeza es de difícil 
creencia; y tambien porque Francisco Solsona en el lugar y citado, dice que se llamaba 
firma de espolio forzada, porque cuando el vassallo obligaba sus bienes para seguridad 
del dote de la muger, el senor por firmar aquella escritura de obligacion ó hipoteca, tenia 
el tercio del laudemio. No dice de donde lo saca. Lo que yo digo, es á la letra lo que está 
escrito en dicha sentencia.« PUJADES 1829-32, Buch 6, S. 336. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 
296, Anm. 4 und S. 303f.; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 164 Anm. 20. 

295  BONNASSIE 1975, Bd. 2, S. 592.  
296  BONNASSIE 1975, Bd. 2, S. 827. 
297  CARDENAS 1884, S. 141f. Die Akten dieses Vorgangs, der sich über mehrere Instanzen 

erstreckt haben soll, befinden sich angeblich im Archiv der Grafschaft von Cardona in 
Katalonien. CARDENAS selber hat die Akten anscheinend nicht gesehen und berichtet dar-
über unter Berufung auf zwei Gewährsmänner, den Notar D. N. Tomaso sowie den Leh-
rer an einer Notariatsschule, einen gewissen Félix María Falguera, die beide die fragli-
chen Prozeßakten eingesehen haben sollen. Der Bauer habe sich der Ausübung des sym-
bolischen Herrenrechts widersetzt. An das Ergebnis des Prozesses konnte sich der Ge-
währsmann Falguera nicht mehr genau erinnern – es habe entweder in der Erlaubnis 
bestanden, das Recht auszuüben oder aber in der Verhängung einer Strafe, da der Bauer 
sich dem Herrn widersetzt hatte. Leider gibt CARDENAS keine Aktensignatur diese Vor-
gangs an, so daß aufgrund der dürftigen Auskünfte der Vorgang, sofern er tatsächlich e-
xistiert, heute wohl kaum wieder auffindbar sein wird. Das Archiv der Grafen von Car-
dona ist nach freundlicher Auskunft von Prof. P. FREEDMAN heute Teil des Archivs der 
Grafen von Medinaceli. Vgl. zu diesem Archiv: Documentacio de la Casa de Medinaceli: 
El Archivo General de los Duques de Segorbe y Cardona, von Antonio Sanchez 
GONZALEZ, Madrid 1990. Vielleicht fände sich in diesem Prozeß tatsächlich ein unum-
stößlicher Beweis für die Realität des symbolischen Herrenrechts der ersten Nacht im 
späten Mittelalter und ein Zusammenhang mit den Heiratsabgaben in Katalonien. Mögli-
cherweise handelt es sich aber auch nur um eine Behauptung oder ein Mißverständnis, 
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wird dessen ungeachtet, bis zur Auffindung derartiger Prozeßakten, auch auf-
grund der bislang bekannten Quellen davon ausgehen müssen, daß das Herren-
recht der ersten Nacht als symbolischer Rechtsbrauch eine Rolle in den Ausei-
nandersetzungen zwischen Bauern und Herrn im Katalonien des ausgehenden 
15. Jahrhunderts spielte und über rhetorische Diskurse hinaus eine historische 
Realität als Zeichen herrschaftlicher Macht und Überlegenheit besessen hat.  

 
Mit den Erwähnungen des Herrenrechts im Kontext des spätmittelalterli-

chen katalanischen Bauernkriegs haben wir ein Beispiel behandelt, in dem das 
Herrenrecht innerhalb eines gesellschaftlichen Konflikts zwischen Herrn und 
Bauern thematisiert wird. Im Hintergrund dieser sozialen Konflikte des späten 
Mittelalters steht eine lange Tradition von Spannungen zwischen Herren und 
Untertanen, die weit in das hohe Mittelalter zurückreicht. So schrieb Petrus 
Venerabilis, der Abt von Cluny, an Bernard von Clairvaux in der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts: 
Niemand kann leugnen, wie sehr die weltlichen Herrn die Leute auf dem Lande und die Un-
freien unterdrücken; diese ungerechten Herrn begnügen sich nicht mit der normalen und 
wohlerworbenen Unfreiheit, vielmehr bemächtigen sie sich ohne Unterlaß und ohne Mitleid 
der Güter mitsamt der Personen und der Personen mit ihren Gütern; neben den 
gewohnheitsrechtlichen Abgaben fordern sie von ihnen das Vermögen drei- oder viermal im 
Jahr, oder so oft es ihnen in den Sinn kommt, sie beschweren sie mit unzählbaren Diensten, 
belasten sie mit grausamen und unerträglichen Lasten und zwingen sie damit fast immer, ihren 
eigenen Grund und Boden zu verlassen und zu fliehen.298  

                                                                                                                                

Auch für die ansonsten privilegierten Eigenleute der Klöster waren Mißbräu-
che und mauvaises coutumes wohl keine Seltenheit. Pierre BERNARD meinte in 
der Zusammenfassung seiner Studie über die Eigenleute kirchlicher Herrschaf-
ten: »Man muß auch erwähnen, daß die Forderungen der Verwalter für jene 
eine Quelle des Übels waren. Zahlreich sind die Urkunden, die sich gegen die 
von ihnen begangenen Mißbräuche stellen.«299  

Das Thema des tyrannischen und despotischen Herrn bzw. seines Verwal-
ters war somit im späten Mittelalter kein Novum. Doch vor dem 15. Jahrhun-
dert findet wir in den Quellen keinen Hinweis darauf, daß Eigenleute, die sich 
ungerecht behandelt fühlten, ihrem Herrn ein jus primae noctis unterstellt hät-
ten. Im Gegenteil. Es waren diese Herrn und ihre Verwalter selbst, die ein sol-

 
derer es so viele in der Diskussion um das Herrenrecht im 19. Jahrhundert gegeben hat 
und die Karl SCHMIDT in seiner Arbeit eindrucksvoll widerlegt hat. 

298 Petrus Venerabilis, Epist. 28, lib. 1; CURIE-SEIMBRES 1880, S. 40f. 
299  BERNARD 1919, S. 310f. BERNARD zitiert nachfolgend einige Beispiele derartiger 

Mißbräuche von Verwaltern aus der Mitte des 11. Jhs., die sich die Beanspruchung von 
injustes coutumes, ungerechten Gewohnheiten, zu schulden kommen ließen. 
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ches Recht in ihre Rechtstitelaufzählungen und Gewohnheitsrechte aufnahmen. 
Nur in Katalonien wollten die Herren, als sie unter Beteiligung von offizieller 
Seite darauf angesprochen wurden, nichts von einem solchen Recht wissen. 
Warum? 

Zunächst einmal wissen wir nicht, ob die Verhandlungsführer mit den »Tä-
tern« identisch gewesen sind. Möglicherweise wußten die Verhandelnden 
wirklich nichts von solchen Vorkommnissen, die sich vereinzelt zugetragen 
haben mochten. Vielleicht war man jedoch mit dieser symbolischen Machtde-
monstration einen Schritt zu weit gegangen. Obwohl es eine gemeinsame länd-
liche Tradition eines jus primae noctis im Zusammenhang mit der Zahlung von 
Heiratsabgaben vereinzelt gegeben haben mag, bedeutete die Umsetzung der-
selben in eine »Spielhandlung« eine Provokation, gegen die sich die Parlamen-
täre der Bauern wehren wollten. Denn schließlich raubte das ius maletractandi 
diesen in der Regel die Möglichkeit, gegen derartige Gewohnheiten an dritter 
Stelle zu protestieren. Der Vermittlungsausschuß von Vic aus dem Jahre 1462 
nun bot eine Gelegenheit, derartige Vorkommnisse anzusprechen und Gehör zu 
finden. Die heute für uns vielleicht lächerlich anmutende Zeremonie des Herrn, 
über das Bett mit der darin niedergelegten Braut zu steigen, wurde damals, dies 
sei noch einmal betont, jedenfalls so ernst genommen, daß ein Verbot im kö-
niglichen Schiedsurteil von 1486 wiederholt wurde. Soziale Gesten und Sym-
bole hatten im ausgehenden Mittelalter einen höheren gesellschaftlichen 
Stellenwert, als wir ihnen heute oftmals zuzubilligen geneigt sind.300 

4.3. Coutumes bizarres, ridicules et contre les bonnes moeurs –  
das Herrenrecht im Kontext der bizarren Gewohnheitsrechte 

Nicht nur in den spätmittelalterlichen ländlichen Rechtsquellen, auch in der 
gelehrten französischen Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts finden wir Hinweise 
auf das Herrenrecht im Kontext ländlichen Brauchtums. In diesen Traktaten 
wird von Juristen über die Rechte einiger Grundherren in Teilen Spaniens, 
Frankreichs und Italiens auf das jus coxae locandae, connagium, droit de cuis-
se, droit de noce und auch über das Recht auf die erste Nacht mit den Bräuten 
ihrer Untertanen berichtet.301 Vor allem seit dem 17. Jahrhundert taucht das 
Herrenrecht zusammen mit anderen bizarren Rechten unter Überschriften wie 
»Coutumes bizarres, ridicules et contre les bonnes moeurs« oder »droits 

                                                 
300  Vgl. ALTHOFF 1999, S. 140-154. 
301  Zur Bedeutung dieser Ausdrücke siehe oben S. 14, Anm. 9. und SCHMIDT 1881, S. 54, 

139, 245. 
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seigneuriaux extraordinaires et contre les bonnes moeurs«302 auf und wurde 
damit deutlich aus dem Rahmen der allgemein anerkannten und geschriebenen 
Gewohnheitsrechte herausgehoben.  

Im Zusammenhang der Frage nach dem Herrenrecht der ersten Nacht in den 
ländlichen Traditionen des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit 
interessiert besonders, welchen Platz das jus primae noctis in diesem Reigen 
bizarrer Rechte einnahm. Wie seriös waren derartige Rechtsansprüche? Waren 
diese droits seigneuriaux, weil sie »contre les bonnes moeurs«, also gegen die 
guten Sitten verstießen, nur scherzhaft gemeint oder wurden die einzelnen 
Rechtsgewohnheiten und ihr gewohnheitsrechtlicher Geltungsanspruch von 
den Juristen der Zeit durchaus ernst genommen? Ein Vergleich der Erwähnun-
gen des Herrenrechts durch frühneuzeitliche Juristen mit anderen bizarren 
Rechten wie dem »Froschlehen« oder dem »currant nudi«303 eröffnet die Mög-
lichkeit, den Stellenwert und die Funktion derartiger Gewohnheitsrechte in der 
ländlichen Gesellschaft besser zu verstehen. Betrachten wir daher zunächst die 
konkreten Erwähnungen des Herrenrechts der ersten Nacht in den Werken der 
Juristen und wenden uns dann anderen bizarren Rechtsansprüchen zu, von de-
nen exemplarisch zwei ausführlicher behandelt werden sollen: das »Schönfrau-
enlehen zu Randersacker« und das anscheinend in ganz Mitteleuropa verbreite-
te »Froschlehen«.  

Die älteste Erwähnung des Herrenrechts in einem gedruckten juristischen 
Werk findet sich in einer Entscheidungssammlung des Metropolitangerichts 
von Bourges in der Landschaft Berry des Nikolaus BOERIUS (Boyer, Bohier)304 
aus dem Jahre 1551. Dort wird eine Begebenheit erwähnt, die über die ländli-
che Tradition des Herrenrechts hinausweist. In den Erläuterungen zu dem Fall 
einer Frau, die mit einem Pfarrer Geschlechtsverkehr gehabt haben soll, meinte 
BOERIUS: »Und ich habe im Metropolitangericht zu Bourges einen Appellati-
onsprozeß gesehen, in welchem der Pfarrer oder Vorsteher einer Gemeinde 
behauptete, aus Gewohnheit das Recht auf die erste fleischliche Erkennung der 
                                                 
302  OLIVE 1638, S. 155-63 (1Lyon 1607) [Buch 2, Kap. 1, Des droits seigneuriaux extraordi-

naires et contre les bonnes moeurs]; D’ESPEISSES 1666. Bd. 3, Seite 226f. [Des certains 
droits seigneuriaux qui sont contre les bonnes moeures]; LAROCHE-FLAVIN 1617, S. 338 
[Que les Droicts Seigneuriaux contre la liberté naturelle, et la pieté Chrestienne, et les 
bonnes moeurs, sont illegitimes]; SAUVAL 1724, Bd. 2, S. 464ff. [Redevances ridicules]. 
Vgl. auch CURIOSITÉ’S HISTORIQUES 1855, S. 276-296. 

303 Vgl. zu diesen Begriffen unten S. 298 und 304. 
304  BOERIUS wurde 1469 zu Montpellier bei Narbonne geboren und war seit 1512 Professor 

an der Universität zu Bourges. Er wurde später in das Parlament zu Bordeaux berufen 
und starb als dessen Präsident am 10. Juni 1539. Die unter seinem Namen herausgegebe-
nen Decisiones burdegalenses erschienen erst nach seinem Tode (1551) und werden als 
bedeutendste Leistung dieses Juristen angesehen. Vgl. BU, Bd. 4, S. 684. 
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Bräute zu besitzen. Diese Gewohnheit wurde annulliert und der Pfarrer zur 
Zahlung einer Buße verurteilt.«305 Die mehrfach unter dem Hinweis auf die 
vielen späteren Zusätze dieser Fällesammlung formulierten Zweifel an der Zu-
verlässigkeit dieses Berichts erscheinen mir nicht stichhaltig, da die fragliche 
Stelle mit »Ego vidi in curia Bituricensi« beginnt.306 Für einen Zusatz hätte der 
Kommentator sicher eine andere Einleitung gewählt. Selbst wenn die Äuße-
rung nicht von BOERIUS persönlich stammen sollte, kann ich darin vor dem 
Hintergrund der ländlichen Tradition der Zeit keinen Grund zum Zweifel an 
der Authentizität der Beobachtung finden. Es handelt sich vielmehr um einen 
bemerkenswerten Einzelfall, der aufgrund der erstaunlichen Rechtfertigung des 
Pfarrers bei BOERIUS Beachtung gefunden haben mag. 

In einer Ausgabe des Buches des Juristen Jean PAPON mit dem Titel »Re-
cueil d’arrests notables des cours souveraines de France«, die 1568 in Lyon 
erschien, berichtet dieser, daß in manchen Gegenden Frankreichs die Gewohn-
heit beobachtet und geduldet werde, daß der Herr des Ortes das Recht habe, 
mit der Braut die erste Nacht zu verbringen. Dieser Text wird ebenso wie bei 
BOERIUS von einer Geschichte aus dem 6. Buch des Diodorus Siculus begleitet, 
wonach an einigen Orten Siziliens ein Mädchen, wenn es zum ersten Mal hei-
ratete, sich zunächst mit einigen jungen, heiratsfähigen Männern prostituieren 
mußte und dann dem letzten, mit dem sie Verkehr hatte, zur Ehe gegeben wur-

                                                 
305  »Et circa praedicta idem dicit Bened. ubi supra esse in partibus Siciliae, quod die nuptia-

rum ultimo, qui sponsam cognoscebat, erat ipse sponsus, de quod allegat Diodorum, lib. 6 
de antiquorum gestu ita dicere. Et ego vidi in Curia Bituricensi coram metropolitano pro-
cessum appellationis, in quo rector seu curatus parochialis praetendebat ex consuetudine 
primam habere carnalem sponsae cognitionem, quae consuetudo fuit annullata, et in 
emendam condemnatus. Et pariter dici audiri et pro certo teneri, nonnullos Vasconiae 
dominos habere facultatem prima nocte nuptiarum suorum subditorum, ponendi unam ti-
biam nudam ad latus neogamae cubantis, aut componendi cum ipsis. Et similiter reperi 
Ambiendam Episcopum pro licentia ad per eum oratorem neogamis, seu noviter maritatis 
cubandum, prima, secunda, et tertia noctibus danda, solitum in civitate de Bellavilla cer-
tum quid exigere, quod alibi solitum reperi fuisse factum [...]« BOERIUS 1690, S. 612. 
Vgl. DU CANGE 1954, Bd. 4, S. 283. Der Text der ersten Auflage (1551) konnte bis jetzt 
noch nicht verglichen werden. In der Forschung wurde bisher nur die Aussage des 
BOERIUS betreffend den Pfarrer, der behauptete, das Gewohnheitsrecht zu haben, den 
neuverheirateten Frauen seiner Gemeinde als erster beizuwohnen sowie die Bemerkung 
über das ›droit de cuisse‹ aus der Auvergne beachtet. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 342f.; 
SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 130f. Die Textstelle ist jedoch eingebettet in den Zusam-
menhang verwandter Erzählungen aus Antike und Mittelalter, die auch später in der Dis-
kussion um das jus primae noctis eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Bericht des Di-
odorus SICULUS über die Hochzeitssitten in Sizilien und die Dispensgebühren für die To-
biasnächte der Bischöfe von Amiens rahmen die Geschichte des Pfarrers ein.  

306 Vgl. SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 131. 
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de.307 PAPON verurteilte derartige »Unsitten«. Doch er nahm sie durchaus ernst. 
Sein Bericht über das droit de noce in der Auvergne findet sich unter der Über-
schrift »D’adultere et fornifications«, also »Über Ehebruch und Unzucht«. Als 
Jurist hätte er vor Gericht wahrscheinlich mit dem Verbot des Ehebruchs ar-
gumentiert, um die Unsittlichkeit solcher Rechtsgewohnheiten zu unterstrei-
chen. Vor dem Hintergrund der französischen Rechtstitelaufzählungen, die das 
Herrenrecht der ersten Nacht erwähnen, erscheint seine Information glaubwür-
dig. PAPONS schroffe Ablehnung dieser gewohnheitsrechtlichen Tradition deu-
tet jedoch an, daß der gelehrte Jurist kaum Verständnis oder Hintergrundwis-
sen über die ländlichen Rechtsbräuche seiner Zeit aufzubringen in der Lage 
war.  

Eine umfangreiche Zusammenstellung bizarrer Rechte, einschließlich des 
Herrenrechts der ersten Nacht, findet sich unter der Überschrift »De certains 
droits seigneuriaux qui sont contre les bonnes moeurs« in den Werken des 
französischen Juristen Antoine D’ESPEISSES aus dem Jahre 1666. All diese 
Rechte, so D’ESPEISSES, seien durch die Rechtsprechung aufgrund ihrer Uneh-
renhaftigkeit zurückgewiesen worden. Die fraglichen Bestimmungen erschie-
nen also keineswegs als lächerlich oder scherzhaft. Auch von einer bloßen An-
drohung dieser Gewohnheitsrechte ist nicht die Rede.308 Neben dem jus primae 

                                                 
307  »Est execrable, que en aucuns endroits d’icelui royaume, et meme en Auvergne, s’est 

trouvée coutume observee et toleree, que le Seigneur du lieu avoit droit de coucher la 
première nuit avec l’epousée. Cela n’est pas eloignée de ce qu’a ecrit Diodorus Siculus au 
vi. livre de son histoire, que en aucuns endroits de Sicile la fille se mariant pour la 
premiere fois etoit prostituée a plusieures jeunes hommes a marier, et demeuroit propre a 
celui qui dernier la connoissoit. Ce sont actes barbares et brutaux, indignes non seulement 
de chretiens, mais d’hommes.« PAPON 1568, S. 717; zit. nach HOWARTH 1971, S. 300. 
Ebenso hat das lateinische Corpus juris Francici 1624, lib. 22 tit. 9. nr. 18 von J. PAPON 
eine geringfügig abweichende Fassung der Stelle: »Detestandum est, in nonnullis locis 
hujus Regni, nominatim in Arvernia, reperiri et extare ac tolerari consuetudinem, qua 
Domini loci jus hoc datum, ut prima nocte cum sponsa dormire impune (nicht in der 
franz. Ausgabe/Hervorhebung durch den Verf.) possit ... Hi actus barbari sunt ac bestia-
les, indigni non tantum Christianis, sed etiam hominibus.« Vgl. SCHMIDT 1881, S. 285. 
Allerdings findet sich diese Aussage nicht in der Ausgabe Paris 1565 (BNF, Paris mit der 
Signatur F 41299). Im Artikel 18 des 22. Buches unter 9. »d’adultere et fornifications« 
wird jedoch über den schon genannten Streit um die Dispensgebühren der Bischöfe von 
Amiens berichtet. Vgl. oben S. 208. 

308  »Tels droits sont rejettés, et est defendu aux seigneurs de les exiger, nonobstant que leurs 
sujets ou vassaux s’y soient expressement obligez par leur infeodation ou recognoissan-
ces: [...] ou est dit ›Que les oeuvres promises au patron ne luy doivent point estre faictes, 
si elle sont deshonnestes‹. Ainsi estant porté par les Coutumes du lieu d’Auensac, que 
ceux qui seroient surpris en adultere estoient obligez de courir par la ville tout nuds, et le 
seigneur demandant ce droit, contre le Syndic des habitants dudit lieu, par Arrest du Par-
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noctis und dem droit de cuisse wurde von D’ESPEISSES das Stechen der soge-
nannten »Quintaine«309 und auch das »currant nudi« von entblößten Ehebre-
chern als unsittlich verurteilt.310 Für Italien wurde dieses Phänomen einer 
                                                                                                                                 

lament du Tolose, du 12 May 1628. Le Syndic des habitant dudit lieu fust dechargé de la 
teneur dudit article qui fust rejetté, sauf par le iuge, le cas y escheant, d’estre pourueu à la 
punition des adulteres, suiuant le droit et les Ordonnances. d’Oliue en ses Arrests, liv. 2 
chap. 1. Pareillement par Arrest du Parlement du Paris, du 19. May 1409 L’Evesque Da-
mines, fust debouté d’un droit qu’il prenoit sur les nouveaux mariez au dit vassal de faire 
rendre lesdits droits par autre personne, comme il esté jugé au Parlement de Paris, le 12 
Septembre 1587, en faveur d’un Vassal Noble, qui estant obligé à cette charge feodal de 
chanter un chanson paysane comme un Ivrongne puis courir et frapper la Quitaine à la fa-
con des Roturiers, et jetter son chapeau ou un perche en courant; par ledit Arrest en fust 
déchargé pour le advenir; pour la licence de coucher la premiere nuit avec leurs espou-
sées. Charond. en ses Respons. liv. 7 chap. 79 et Chenu sur Paponius en ses Arrests. liv. 
13 tit. du droit de Taille 3. sur la fin. Et en Ecosse, on y exigeoit anciennement un droit 
appelé Marquetes, d’un demi marc d’argent que le roi du pays y prenoit pour le droit qu’il 
pretendoit d’avoir de coucher la premiere nuit avec la nouvelle Espousée. Ragueau en son 
Indice, sous le mot Marquetes. Et par autre Arrest du Parlement de Paris, les Religieux de 
Saint Etienne de Nevers, furent déboutez d’un droit qu’ils prenoient sur chacun qui se 
marioit à Nevers. Char. et Chenu d. locis. Il y avoit encore un autre droit que certains Sei-
gneurs avoient tenir la cuisse dans le lict des nouveaux mariez au jour de leur nopces, 
dont parle D’Olive au liv. 2 chap. 1. Tous lesquels droits et semblables sont rejettez, 
comme dit est. Que si lesdits droits ne sont pas entierement reprouvez par les bonnes 
mœurs, ainsi seulement messans à sa qualité que possede le vassal; en ce cas il est permis 
moyennant qu’il le fist rendre par un autre. Chopin. in consuet. Andeg. lib 2. tit. 3 num 6. 
Et si lesdits droits ne sont pas messeans, le Vassal doit les rendre; ainsi par arret du Par-
lament de Paris du 6 Mars 1601 un Seigneur de Fief ayant ce droit que son Sergent seroit 
invité en tous les Mariages de ses Vassaux ou Vassales, et qu’il seroit assis à table devant 
la mariée, a esté maintenu audit droit. Servin. tom. 2. chap. 62.« D’ESPEISSES 1666, S. 
226. 

309  D’Espeisses bezog sich hierbei auf die sog. »quintaine de devoir«. Hierunter wurde ein 
Stechen mit einer langen Stange auf einen aufgehängten Schild zur Belustigung des 
Herrn verstanden. Im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden nicht selten die neu 
vereirateten Männer, die in der Gerichtsherrschaft eines Herrn wohnten, zu diesem Rei-
terspiel nach der Hochzeitsnacht gezwungen. Vgl. unten Anm. 315.  

310  Daß darin eine besondere Entehrung gesehen wurde unterstreicht, daß Nacktheit auch im 
Mittelalter Scham hervorrief und deshalb vor einer simplifizierten Sicht der Eliasschen 
Zivilisationstheorie Vorsicht geboten ist. Auf der anderen Seite muß auch gesehen wer-
den, daß die Strafform als solche nicht vor der öffentlichen Exposition des nackten Lei-
bes zurückschreckt, die Strafe also nicht als gefährlich oder schädlich für die Stadtbe-
wohner, sondern geradezu als heilsam und abschreckend verstanden wurde. Vgl. zur Dis-
kussion über Nackheit und Scham im Mittelalter ELIAS 1988, Bd. 1, S. 75-109, 230-262 
u. Bd. 2, S. 312-454; DUERR 1988, S. 7-12, 24-73, 92-115, 283-307; DERS. 1990, S. 7-25, 
256-331; LOHMANN 1991, S. 191-195; SCHEIBELREITER 1990, S. 199-201; HAPPE 1989, 
S. 118f.; JEROUSCHEK 1990, S. 571; SKOWRONEK 1992; KLEINSPEHN 1989, S. 31f.; 
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Schandstrafe für Ehebrecher von R. TREXLER 1984 ausführlich untersucht.311 In 
Bezug auf Südfrankreich existiert eine Arbeit von Jean Marie CARABASSE.312 
Es scheint sich bei dieser Sitte um ein vor allem im 12. und 13. Jahrhundert 
weit verbreitetes Phänomen zu handeln, das erst in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts auf Widerstand von offizieller Seite traf. Als Begründung für die 
Abschaffung dieser Ehrenstrafe wurde angeführt, sie stünde im Widerspruch 
zum öffentlichen Wohl.313 Die Ausführungen D’ESPEISSES erlauben uns einen 
guten Einblick in die Sichtweise eines französischen Juristen des 17. Jahrhun-
derts bezüglich der genannten bizarren Rechte und Abgaben, die häufig in ei-
nem Atemzug mit dem Herrenrecht der ersten Nacht genannt wurden.314 
                                                                                                                                 

BOHLE 1992, S. 41; KUZMICS 1988, S. 88; JÜTTE 1992, S. 109-129; NECKEL 1991, S. 
121-145; SCHRÖTER 1990b, S. 42-85. 

311  TREXLER 1984, S. 845-902. 
312  CARABASSE 1987, S. 83-102. Siehe hierzu auch eine Stelle in den Fors de Béarn: ROGE 

1908, S. 443 [Essai de reconstruction de l’ancien for général (1188)] § XXVI: »Si aliquis 
vel aliqua cum alterius uxore vel marito captus vel capta fuerit, totam villam currant uter-
que nudus.« und S. 117, § 21 (Fors de Morlaas) sowie »Mémoires sur les fors de Béarn«, 
relié en trois volumes; Ms. XVIIIe siècle, Bd. 2, S. 663, Kapitel V.: »Crimes contre les 
moeurs: 2. Bearn: Ceux qui seront pris en adultere males ou femelles doivent courir la 
ville et être fouetter par l’executeur de la haute justice. F. XLIV [...] 16.« BM de Pau, 
Singatur MS 38 (Ee 10. a. 38). Vgl. auch CÉNAC-MONCAUT 1870, S. 9; SAINTYVES 1935, 
S. 11ff. 

313  CARABASSE 1987, S. 94. 
314 In Deutschland wurden diese Berichte aus Frankreich rezipiert. Eigenes Material lieferten 

deutsche Juristen nicht, obwohl die Schweizer Offnungen sicher Anlaß zu solchen Stel-
lungnahmen hätten geben können. Vielmehr wurden nur die Erwähnungen des Herren-
rechts von französischen Humanisten aufgegriffen und kommentiert. So erwähnte 1658 
Nikolas HENEL VON HENNEFELD in seinem Buch »Otium wratislaviense« die Rechte der 
Grafen und Kanoniker von Lyon und bezog sich dabei auf CHOPPIN und BORELLUS. Er 
sprach in diesem Zusammenhang über das jus primae noctis als »jus luxandae coxae« o-
der »cunnagii« der Vorfahren in Abwandlung der Bezeichnung durch CHOPPIN als »jus 
coxae locandae«. »Tales cornuti quondam erant vasalli illi, qui Comitibus ac postea Ca-
nonicis Lugdunensibus dabant licentiam prima nocte concumbendi suis sponsis, cujus-
modi quidem pactum jus luxandae coxae aut cunnagii veteres nominarunt: sed quod ta-
men quia turpe ac probrosum pro impssibili habendum et in pecuniae contributionem 
convertendum, Choppinus et Borellus rectissime statuerunt.« HENEL VON HENNEFELD 
1658, Kap. 47: Cornuti appellatio injuriosa, S. 401. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 245. Zur glei-
chen Zeit meinte ein anderer deutscher Schriftsteller, der Historiker Paul HACHENBERG 
(1652-1681), in seiner Sammlung von Untersuchungen zur historischen Geographie 
Deutschlands im Mittelalter »Germania media« im Rahmen eines Kapitels über die Heirat 
bei den Germanen, daß ein jus primae noctis früher bei diesen üblich gewesen sei. 
HACHENBERG 1709, S. 122. (diss. V: De nuptiis veterum Germanorum, § 12) »Durior 
tamen eorum conditio fuit, qui primam noctem aliis indulgere subsessoribus cogebantur, 
ut sponsarum amplexibus se ingurgitarent, floremque virginitatis carperent. Id marchetam 
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Ein anderer Bereich der zum Teil lächerlich anmutenden Herrenrechte des 
ausgehenden Mittelalters sind die von Herrschaft zu Herrschaft unterschiedli-
chen Traditionen anläßlich bestimmter Feste und besonderer Feiertage. Das 
mittelalterliche Lanzen-Stechspiel (quintaine) ist ein bekanntes Beispiel für 
einen solchen Brauch, der, obwohl zur Belustigung gedacht, häufig als Ver-
pflichtung empfunden wurde. Er wurde manchmal auch zum Hochzeitsfest 
abhängiger Bauern vom Herrn verlangt, und zwar von denjenigen, »qui cou-
chent la première nuyt de leurs nopces o leurs femmes.«315 Überhaupt wurde 

                                                                                                                                 
mulieris leges Saxonum vocant, vocabulo ducto ab antiquuo verbo march sive marcheren, 
quod equitare denotat: alii obscoeniore nomine jus cunnagii dixerunt. Igitur marcheta erat 
virginalis pudictiae prima violatio et delibatio quae vetustis temporibus, apud 
septentrionales populos, Principibus vitis et Dynastis; in suis ditionibus permissa erat. Hi 
enim prima nuptiarum nocte novas inibant sponsas, devirginitasque sponsis reddebant: 
Qualis quorundam Indorum consuetudo hodie fertur, qui nuptas sacerdotibus 
permolendas subagitandasque intempestiva pietate praebent. Sed invalescente religione 
Christiana mos ille paulatim sublatus est, dum concubitus iste certo vaccarum numero, 
aut pecuniae pretio redimeretur. Inde in vetustis legibus Scotorum apud Skaenaum 
legitur: [...] Quae vectigalis ratio in quibusdam Germania Belgii ditionibus de causa 
Dominibus pagorum persolvitur, ut vir omni eruditione instructissimus M. Zuernius 
Boxhornius annotavit.« Vgl. KESTNER 1761, S. 3 und VOSS 1972, S. 57. 

315  Ein Beispiel ist für das Jahr 1507 für die Herrschaft Availle aufgrund eines Rechtsstreits 
bezeugt. »[...] noble homs Franczois de Broon, escuier, seigneur de Fourneaux et 
d’Availle, du Blanc-Mouton, premier pannetier de la Royne et capitaine de Morleix, [...], 
par cause de sadite terre et seigneurie d’Availle, il es deu à droit et est en possession, [...], 
d’avoir et percevoir oudit bourg de la paroesse d’Availle ung debvoir nommé et vulgai-
rement appelé debvoir de quintaine; qui est tel, que touz et chascuns les hommes de bas 
estat de quelconques lieux et paroesse qu’ilz soint, [...], qui couchent la première nuyt de 
leurs nopces o leurs femmes en ladite paroesse d’Availle, doibvent ledit debvoir de quin-
taine audit de Broon, et que de tout temps il a esté ainsi usé, observé et gardé.« 
PARFOURU 1899, S. 290f., vgl. CLARE 1983, S. 190. Vgl. auch OLIVE 1638, S. 163: »Ad-
dition: [...] I’adjousteray à ces droits un devoir Seigneurial, qu’on appelle Quintaine qui 
est insolite, mais pas contre les bonnes moeurs. En la coustume locale de Mesieres, dit 
Ragueau, les Musnier son tenus une fois par an, frapper par trois coups le pal de la Quin-
taine en la plus proche rivière du Chasteau du Seigneur Baron, ou Chastelain, et s’ils se 
feignent rompre leurs perches, ou s’ils defaillent au iour, lieu et heure accoustumés, il y a 
soixante sols d’amende au seigneur. A Mehun sur Eune en Berry les hommes nouveau 
mariés de l’année, sont tenus le dimanche iour de Pentecoste tirer la Quintaine au dessous 
du Chasteau, et par trois fois frapper de leurs perches un pau de bois qui est planté au 
cours de l’eau: et les femmes nouvellement mariées sont tenuës de bailler un chapeau de 
roses, ou d’autres fleurs au Procureur du Roy, et à gouster au Greffier du Iuge, qui en fait 
le registre, et les defaillans doivent soixante sols d’amende, et doit le fermier des exploits, 
defauts et amendes fournier de menestriers, et ioüeurs d’instrumens.« Siehe auch 
GILLIODTS-VAN-SEVEREN 1883, S. 495, Anm. 3; DELISLE 1853, S. 70f. [AN P 304, Nr. 
16]; DELPIT 1857, S. 52; AUTEXIER 1947, S. 267f.; BOUREAU 1995, S. 117.  
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die Hochzeit vielfach mit den unterschiedlichsten Abgaben und Darbietungs-
verpflichtungen verknüpft.316 Das Atzungsrecht in der Herrschaft Solouire 
(heute Somloire/Dep. Maine-et-Loire), das anläßlich der Hochzeit von den 
Bewohner bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts verlangte, daß ein Sergant acht 
Tage im voraus zur Hochzeit eingeladen werden sollte und ihm zudem das 
Recht zustehe, mit zwei Jagdhunden und einem Windhund an der Hochzeits-
feier teilzunehmen, der Braut an der Tafel gegenüber zu sitzen und das erste 
Lied anzustimmen, ist hierfür ein Beispiel.317 Aber auch Zoll- und Wegerechte 
boten die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur symbolischen Reproduktion 
der Machtverhältnisse und zur hommage an den Herrn.318  

Ebenso fallen Neujahrsbräuche in den Bereich der »droits ridicules«.319 Das 
Recht des Herrn von Villejésus bestand angeblich darin, daß die Bauern jedes 
Jahr, am ersten Januar, gehalten waren, im Wald einen Zaunkönig zu fangen 
und ihn dem Kommandanten oder seinem Stellvertreter zu präsentieren. Die 
Form dieser Präsentation war bemerkenswert: Der Zaunkönig mußte mit fixier-
ten Krallen in einem besonders geformten Käfig von vier Kindern transportiert 
werden, die einen unbekleideten Po und nackte Beine hatten. Diese Kinder 
wurden mitsamt dem Käfig von vier Erwachsenen auf dem Weg zum Herrn 
mehrmals in die Luft gehoben, und zwar mit dem Kopf nach unten, so daß ihre 
Genitalien demonstrativ sichtbar waren.320 Dabei sollten die Kinder »vive le 
roi« rufen. All diese phantasievollen Zeremonien sind voll von Anspielungen 
und symbolischen Handlungen.321 
                                                 
316 Vgl. GUILLOTIN DE CORSON 1902, S. 42. 
317  SERVIN 1640, S. 730ff. D’ESPEISSES 1666, S. 226 (vgl. oben Anm. 308). Ausführlich 

behandelt BOUREAU 1995, S. 227ff. den Fall.  
318  Vgl. PELLEGRIN 1982, S. 105ff.  
319  GUIGE 1880, S. 5-9. 
320  In diesem Zusammenhang könnte man an eine besondere Umsetzung einer Genitalprä-

sentation im Sinne eines Abwehrzaubers denken. Vgl. SÜTTERLIN 1987; DIES. 1989, S. 
65-74; EIBL-EIBESFELDT & SÜTTERLIN 1992; GASSNER 1993. 

321  Eine detaillierte Analyse in ethnologischer/volkskundlicher Perspektive vermag diese 
symbolischen Bezüge möglicherweise aufzudecken. Vgl. PELLEGRIN 1982, S. 99f. Ein 
anderer merkwürdiger Brauch wurde von Johannès PLANTADIS 1890 in einem mehrteili-
gen Aufsatz über die Gebräuche der Entjungferung in den Gewohnheitsrechten Frank-
reichs veröffentlicht. Das Herrenrecht der ersten Nacht wird darin nur am Rande erwähnt 
(vgl. PLANTADIS 1890, S. 166), allerdings sah er in ihm die Grundlage für einige andere 
bizarre Gewohnheitsrechte, z.B. die Feier der »Rosières«, des »Roi de la Tire-Vesse« und 
die sog. »Merdoulado«. Bei der »Rosière« von Salency handelt es sich um die Ehrung 
des tugendhaftesten Mädchens der Stadt Salency durch eine Rosenkrone und andere Ge-
schenke (vgl. hierzu LABESSADE 1878). Der »Roi de la Tire-Vesse« ist, in wörtlicher Ü-
bersetzung, ein »Furzkönig«, der in einem Rollentausch mit dem Herrn der Vicomté de 
La Roche, in Laguenne in der Nähe von Tulle, allerlei erniedrigende Handlungen vor-
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Alain BOUREAU bezweifelt, daß die Juristen der frühen Neuzeit von authen-
tischen ländlichen Rechtsbräuchen berichten. Er argumentiert, daß vor allem 
Juristen, die dem König nahestanden (les gens du roi), den Mythos eines Her-
renrechts der ersten Nacht in ihren Schriften weiter verbreitet hätten, um die 
Macht der Partikularherren zu schwächen und ihrer Herrschaft Willkür und 
Ausbeutung zu unterstellen.322 Neben der Tatsache, daß, wie BOUREAU selber 
feststellen muß, die betreffenden Juristen nicht alle zum »Lager des Königs« 
gehörten, greift eine solche Erklärung bezüglich des Inhalts ihrer Berichte zu 
kurz. Selbst wenn mit der Erwähnung des jus primae noctis politische Ziele 
verfolgt wurden, bedürfte eine so konkrete Äußerung wie die des Juristen 
BOERIUS eines anderen Hintergrunds. Es ist daher anzunehmen, daß die Juris-
ten des 16. und 17. Jahrhunderts vom Herrenrecht der ersten Nacht aufgrund 
mündlicher Berichte oder anhängiger Gerichtsverfahren erfahren haben.323 Die 
Motivation zur Erwähnung dieser Anekdoten in ihren juristischen Traktaten 
dürfte außerdem in der Arbeitsmethode dieser humanistischen Gelehrten zu 
suchen sein, die sicherlich keine Gelegenheit ausließen, einen schon in der 
Antike bekannten Topos im Zusammenhang mit den weit ausgreifenden Kom-
mentaren zu Rechtsfällen ihrer Zeit zu zitieren. 

Betrachten wir vor dem Hintergrund der breit gestreuten Beispiele exempla-
risch zwei bizarre bzw. unsittliche »Rechte« des späten Mittelalters, die in den 
engeren Kontext des Herrenrechts der ersten Nacht gehören. 

                                                                                                                                 
nehmen mußte. Plantadis interpretierte diesen Brauch als Loskauf von einem früheren jus 
primae noctis. Der Brauch mit der Bezeichnung »Merdoulado«, der in einem einfachen 
Aufmarsch besteht, bei dem die Namen der Personen verlesen werden, die im letzten Jahr 
geheiratet haben steht ebensowenig mit dem Herrenrecht in irgendeiner Verbindung wie 
die zuvor erwähnten Bräuche. Der Name »Merdoulado« ist abgeleitet von einem früheren 
Beinamen des ersten nichtklerikalen Vicomte von Tulle mit Namen Adhémar von Echel-
les (oder Aymar-le-Dom). Schon ein gewisser Abt BÉRONIE soll jedoch in seinem Dicti-
onnaire patois du Bas-Limousin den Brauch des »Merdoulado« mit dem Herrenrecht in 
Zusammenhang gebracht haben. Er sage dort, daß dieser Brauch das »droit de cuissage« 
ersetze. Dabei stütze er diese Aussage auf Dokumente aus den Archiven dem Bistum von 
Tulle. PLANTADIS 1890, S. 273. Vgl. ebenfalls zur Folklore des Herrenrechts den Artikel 
in der Zeitschrift: Folk-Lore, London 1898, Bd. 9, S. 366-368. 

322 BOUREAU 1995, S. 180, 227, 238. 
323  BOUREAU vermutet, daß der Bericht des BOERIUS möglicherweise durch eine Episode in 

den Cent nouvelles nouvelles des Philippe de Vigneulles inspiriert sein könnte. Vgl. 
BOUREAU 1995, S. 180. Vor dem Hintergrund eines durchaus verbreiteten Volksaber-
glaubens an eine frühere Existenz des Herrenrechts der ersten Nacht in dieser Zeit erklärt 
sich dieser Augenzeugenbericht eher als eine auf einem tatsächlichen Vorfall basierende 
Anekdote und nicht als königstreue Propaganda. 
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Exemplum I: Das »Schönfrauenlehen« zu Randersacker bei Würzburg 

Als »Kuriosität aus vergangenen Zeiten« bezeichnete Friedrich STEIN 1895 das 
sogenannte »Schönfrauenlehen« zu Randersacker bei Würzburg. Seit dem An-
fang des 15. Jahrhundert findet sich im Lehenbucheintrag für diesen Ort neben 
einem Atzungsrecht (Herbergsrecht) auch die Bereitstellung einer schönen 
Frau für den Herrn. Ein um 1400 entstandene Lehenbucheintrag bestimmte:  
Eberhard Zingel, gesessen zu Heidingsfeld, hat empfangen auf Gutern zu Randersacker 42 
Schilling Pfennig, alle Jahre eine Atzung mit 12 Pferden einmal in dem Jahre, den 11 Pferden 
sollen sie geben 11 Metzen Haber und dem zwölften Pferde 2 Metzen Haber, einem Habicht 
soll man ein Huhn geben, den Windhunden einen Brei, und ein Feuer ohne Rauch, wenn sie 
die Atzung nicht geben, so sollen sie ziehen zu einem offenen Wirth daselbst, was sie da ver-
zehren, das sollen die Hübner bezahlen, und sollen haben eine schöne Frauen.324 

In dieser Form hat sich der Lehenstitel der Herren von Randersacker bis in das 
18. Jahrhundert erhalten; der letzte diesbezüglich Eintrag datiert vom 21. Feb-
ruar 1738.325 Der Anspruch auf die schöne Frau taucht in dem oben zitierten 
Text zum ersten Mal auf. Die älteste Eintragung aus dem Jahre 1380 kennt 
weder das Atzungsrecht noch das »Schönfrauenlehen«. Nur eine Zahlung von 
8 Pfund und 8 Schilling wird zu diesem Zeitpunkt von den Hübnern gefordert. 
Als es 1395 zum Verkauf des Lehens kam, trat zunächst das Atzungsrecht in 
dem Kaufbrief neben die Geldzahlung. Einige Jahre später kam dann das 
»Schönfrauenlehen« hinzu.  

Dieses sogenannte »Schönfrauenlehen« bezieht sich deutlich auf das At-
zungsrecht, bei dessen Verweigerung die Hübner der Kosten für die Verpfle-
gung in einer öffentlichen Wirtsstube zahlen mußten und in diesem Zusam-
menhang für die Kosten einer »schönen Frau«, einer Prostituierten, aufkom-
men sollten. Obwohl es dem Käufer gelang, diese Neuerung in das Lehenbuch 
einzubringen und festzuschreiben, weisen die Quellen des 15. Jahrhunderts 
jedoch darauf hin, daß von diesem Recht kein Gebrauch gemacht wurde und 
der Anspruch im Laufe der Zeit dadurch verfiel.326 Erst 1536 kam ein Nachbe-
sitzer, Hans Christoph von Berlichingen, auf die Idee, die Atzung wahrzuneh-
men und zog daher in Begleitung von sieben Adeligen und mehreren Knechten 
am 26. November des Jahres nach Randersacker, ohne jedoch von den Bauern 
irgend etwas zu erhalten. Weitere fünfzig Jahre verstrichen, bevor der gleich-

                                                 
324  STEIN 1895, S. 165f. 
325  STEIN 1895, S. 161. Der Eintrag ist von 1427 bis 1738 unverändert. Im Unterschied zur 

oben zitierten Fassung endet 1738 der Text wie folgt: »[...], dreien Windhunden soll man 
geben einen Brei, dazu eine schöne Frau, auf Gütern, Häusern und Hofriethen zu Ran-
dersacker.« 

326  STEIN 1895, S. 167. 
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namige Sohn des genannten Hans Christoph von Berlichingen erneut die Bau-
ern zur Leistung der Atzung aufforderte. Diesmal kam es, aufgrund der fortge-
setzten Weigerung der Bauern, sich diesbezüglich auf irgend etwas einzulas-
sen, zu einer vorgerichtlichen Auseinandersetzung, aufgrund derer wir heute 
über den gesamten Streitfall genaueres wissen.327 Doch auch dieser erneute 
Vorstoß des Herrn war erfolglos und seitdem war von der Atzung und dem 
damit verbundenen »Schönfrauenlehen« nie wieder die Rede. 

Obwohl der gesamte Vorgang sicherlich eine Ausnahme und damit ganz im 
Sinne von STEIN eine Kuriosität darstellt, lassen sich aus ihm einige interessan-
te Schlüsse für das Auftreten des Herrenrechts der ersten Nacht in den Rechts-
quellen ziehen. Auch das jus primae noctis taucht in ländlichen Rechtsquellen 
der Schweiz zum ersten Mal Ende des 14. Jahrhunderts auf und hält sich bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts in den Textfassungen der Offnungen. Leider 
haben wir aus der Schweiz keinen Rechtsstreit überliefert, aber wir können aus 
der Entwicklung in Randersacker vielleicht erschließen, daß in der Herrschaft 
Greifensee möglicherweise niemals die symbolische Alternative zur Abgaben-
zahlung anläßlich der Hochzeit beansprucht wurde. In Bezug auf die Entwick-
lung der allgemeinen Vorstellung von Sittlichkeit und Moral demonstriert das 
Lehen schließlich eindringlich die Verwerfungen, die im 14. Jahrhundert in 
ganz Europa einsetzten und zumindest bis zur Reformation andauerten.328 Es 
war zu dieser Zeit etwas sehr natürliches, bei einer Bewirtung in einem Gast-
haus auch eine »schöne Frau«, eine »Hübschlerin« dabei zu haben, die für ihre 
Gesellschaft und ihre spezifischen Dienste auch bezahlt wurde. Sicherlich wird 
man in diesem Kontext nicht sofort an Prostitution in einem Frauenhaus den-
ken müssen, aber die Aufgaben der schönen Frau, die bezahlt werden sollten, 
scheinen doch eindeutig über den Servierdienst der Speisen hinausgegangen 
sein.329  

Exemplum II: Das »Froschlehen« 

Als weiteres Beispiel für bizarre Rechtsgewohnheiten des späten Mittelalters 
möchte ich das sogenannte »Froschlehen« erörtern. Bei diesem »Frondienst« 
handelt es sich um ein Phänomen, über das sich sowohl urkundliche als auch 
folkloristische Nachrichten aus Frankreich, der Schweiz, Norditalien und 
                                                 
327  Vgl. STEIN 1895, S. 173-176 (Anhang). 
328 Eine solche »Epochengrenze« bezüglich der »Erotisierung des Alltags im Spätmittelalter« 

um mit den Worten Reiner DIECKHOFFS zu sprechen, kann regional übergreifend jedoch 
kaum gezogen werden. Vgl. DIECKHOFF 1985, S. 344ff.  

329  Zur Verbreitung des Prostitutionswesen im Spätmittelalter vgl. ROSSIAUD 1976, S. 289-
325; DERS. 1986, S. 97-120; DERS 1989; SCHUSTER 1992; TREXLER 1981, S. 983-1016. 
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Deutschland finden.330 Unter diesem »Froschlehen« versteht man die mancher-
orts bestehende Verpflichtung der Bauern, mit Ruten oder Stöcken in der 
Nacht in das Wasser des Schloßteichs oder Burggrabens zu schlagen und damit 
das Quaken der Frösche zu unterdrücken. Was sich zunächst wie ein schlechter 
Scherz liest, gewinnt im Lichte der Quellen eine andere Qualität. Allein für die 
genannten Gebiete sind heute an die zwanzig Nennungen eines »Froschlehens« 
bekannt, wobei diese Liste noch erweitert werden könnte.331  

Ebenso wie das Herrenrecht der ersten Nacht wurde auch das Froschlehen 
während der Französischen Revolution als Argument gegen die alte Feudal-
ordnung gebraucht. Der aus der Basse-Bretagne stammende Abgeordnete der 
Nationalversammlung LE GUEN DE KERENGAL verurteilte in einer Sitzung vom 
4. Juli 1789 in Paris derartige Rechtstitel, die die Bauern dazu zwangen, die 

                                                 
330  Als Beispiel für eine Folkloretradition sei hier die Sage vom Fröschebatzen aus Bichelsee 

zitiert. GLAETTLI 1959, S. 67f.: »8. Der Fröschenbatzen. In jenen Zeiten, als noch Ritter 
in der Burg am Bichelsee hausten, bevölkerte eine Unmenge von Fröschen den Saum des 
sonst stillen Gewässers. In den lauen Sommernächten erhoben diese Vierbeiner ein so 
gewaltiges Gequake, daß es den Herren auf der Burg fast die Ohren zersprengte. Wenn 
die unmusikalischen Adeligen den Wettgesang vom See herauf nicht mehr ertragen 
mochten, so boten sie ihre Eigenleute in der Gegend zur Fröschenjagd auf. Mit Stecken 
und Ruten mußten die Bauern dann den Tierchen den Garaus machen. Weil es aber keine 
besondere Freude war, in stockdunkler Nacht in den Sümpfen und im Wasser herumzu-
waten, wurden die Bauern tätig, sich von diesem unwürdigen Dienste loszukaufen. Die 
Herren von Bichelsee, die nie zu viel Geld besaßen, waren mit dem Begehren einverstan-
den. Sie setzten den Loskauf mit einem Batzen fest, den jede Haushaltung fortan jedes 
Jahr zu zahlen hatte. Diesen Batzen hieß man den Fröschenbatzen. Als später die Herr-
schaft Bichelsee an das Kloster Fischingen fiel, mußten die Bichelseer den Fröschenbat-
zen weiter zahlen, obschon in der zerfallenen Burg längst keine Ritter mehr wohnten, de-
nen das Fröschenkonzert in den Ohren weh getan hätte. Auch den Klosterbrüdern kratzte 
das Jubilieren der grünen Sänger keineswegs in den Ohren, aber eben, Geld macht auch 
vor den Geldsäcken der sogenannten Frommen nicht halt.« Vgl. MEYER 1883, S. 111ff. 
Das Froschlehen wurde hier auch mit dem Herrenrecht der ersten Nacht und anderen feu-
dalen Mißbräuchen erwähnt. Vgl. MEYER 1883, S. 113. Für weitere Hinweise auf die 
Folklore des Froschlehens siehe SÉBILLOT 1907, S. 289f.  

331  Bouligneux (Bresse), GUIGE 1880, S. 9; Monthureux-sur-Saône, Girancourt (Vogesen), 
DARMSTÄDTER 1897, S. 146. Vgl. auch RICHARD 1835, S. 46; MEYER 1883, S. 106f.; 
Freienseen (Solms-Laubach), MEYER 1883, S. 107; Abtei Reichenau, BADER 1942, S. 53; 
Lombardei, MEYER 1883, S. 107f., BOUTHORS 1853, S. 464; Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord), Baulon (Ille-et-Vilaine), Rames (Seine-Inférieure), Naours, Thennes, Maisnières 
(Somme), Roubaix (Nord); Luxeuil, Lavilleneuve, Aubigney (Haute-Saône), Laxou 
(Meurthe-et-Moselle), LALLEMENT 1854, S. 114ff., GERMAIN 1895, S. 184ff. sowie 
DUVERNOY 1902, S. 33; Steinbourg (Bas-Rhin), TRÉVÉDY 1899; vgl. SCHNEIDER 1953, S. 
12; Drucat (Ponthieu) BOUTHORS 1853, S. 484. Vgl. DERS. 1845b, S. 7; Lourdes (Bigor-
re), LODGE 1905, S. 29. 
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Nächte damit zu verbringen, auf die Teiche zu schlagen und die Frösche am 
Quaken zu hindern, damit die Herren in Ruhe schlafen könnten.332 Diese Er-
wähnung aus der Zeit der Revolution läßt schon vermuten, daß auch das 
»Froschlehen«– ebenso wie das Herrenrecht der ersten Nacht – im 19. Jahr-
hundert in Frankreich zu einem Politikum wurde.333 

Hier wie dort stellt sich die Frage, ob das »Froschlehen« wirklich ausgeübt 
wurde. Jakob GRIMM vertrat in den Rechtsaltertümern die Auffassung, daß 
beim »Froschlehen« die symbolische Anerkennung der Herrschaft im Vorder-
grund gestanden hätte. Dies trifft wahrscheinlich für einige Zeugnisse dieses 
Frondienstes zu, bei denen im vorhinein eine bestimmte Nacht des Jahres be-
stimmt wurde, in der dieser Dienst zu verrichten war.334 Hans FEHR meinte, daß 
sich das »Froschlehen« als ein literarisches Motiv erkläre: »Irgend ein Poet hat 
diese spaßige Rechtspflicht erfunden, und sie ist dann von Land zu Land ge-
wandert. Nichts weist darauf hin, daß das Fröscheschlagen einst praktisch ge-
übt werden mußte.«335 Die meisten Quellen lassen einen solchen Schluß jedoch 
nicht zu und nennen als Anlaß für das »Frösche stillen« schlicht den Lärm, der 
durch die Tiere erzeugt wird. In der neueren Forschung wird daher durchweg 
von der Realität eines solchen Frondienstes im Mittelalter ausgegangen.336  

Betrachten wir zunächst einige dieser Quellen, bevor wir uns der Frage zu-
wenden, wie das »Froschlehen« als Frondienst überhaupt entstehen und welche 
soziale Funktion es später besessen haben könnte. Der älteste Text aus Loth-
ringen verweist auf das 14. Jahrhundert (1343-1372) und kennt das »Froschle-
hen« für die Bewohner von Essey-lès-Metz, einen Ort, der schon in dieser Zeit 
wüst fiel.337 Dort hatten die Bannherrn des Ortes das Recht auf einen Laufjun-
gen (Burschen), zu dessen Aufgaben neben der Bedienung der Herrn zu Tisch 
im Sinne eines Vorkosters auch zählte, mit einer sieben Fuß langen Rute die 
Frösche um das Haus herum zu vertreiben, in denen die Herrn aßen oder sich 
zur Nachtruhe legten. Bei dieser Tätigkeit sollte der Junge rufen: »Frieden, ihr 

                                                 
332  Le Moniteur Universel, Nr. 33 (3.-4. août 1789), S. 140. Vgl. MEYER 1883, S. 112. 

SCHNEIDER 1953, S. 12. 
333  So spielte das Froschlehen im französischen Wahlkampf des Jahres 1898 eine Rolle. 

TRÉVÉDY 1899; SCHNEIDER 1953, S. 13. 
334  GRIMM 1922, S. 491f. »Il y avait à Roubaix, près de Lille, une ferme et seigneurie appar-

tenant au prince de Soubise, où les sujets étoient obligés de venir un jour de l’année faire 
la moue (la grimace), le visage tourné vers les fenêtres du château et de battre les fossés 
pour empêcher les bruits des grenouilles.« Vgl. MEYER 1883, S. 106, der auf S. 113 zu 
dem Schluß kommt, daß es »wohl mehr ein symbolischer Ausdruck zur Anerkennung des 
Herrenrechts über den Leibeigenen, der willenlos seinem Gebieter zu gehorchen hatte«. 

335  FEHR 1946, S. 26f. Ähnlich THORMANN 1907, S. 27. 
336  Vgl. HEPDING 1940, S. 168, SCHNEIDER 1953, S. 17. 
337  SCHNEIDER 1953, S. 13. 
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Frösche, der Herr schläft«. Falls der Herr oder sein Beauftragter ihn jedoch bei 
dieser Arbeit schlafend vorfinden sollte, hatten sie das Recht ihn ins Wasser zu 
stoßen, ohne das er sich dagegen beschweren konnte. Zudem hatte er für dieses 
Vergehen eine Strafe von 5 s. zu zahlen.338  

Eine Rechtstitelaufzählung der Metzer Abtei Saint-Glosslinde über das Dorf 
Leyr (Meurthe-et-Moselle) aus dem Jahre 1411 erwähnt das »Froschlehen« 
wiederum im Zusammenhang mit der Verpflichtung eines Atzungsrechts.339 
Das gleiche Recht hatte die Äbtissin von Saint-Pierre-aux-Nonnains zu Metz 
über die Herrschaft von Elvange (Moselle).340 Die älteste bekannte Nachricht 
über ein »Froschlehen« bezieht sich auf die Abtei Corbie und stammt aus der 
Zeit um 1200.341 Aber auch in Südwestfrankreich findet sich das »Froschle-
hen«. In einem Urkundenbuch für Bigorre, das Texte aus der Zeit von 1062-
1263 umfaßt, wird das »Froschlehen« in der Gegend von Lourdes genannt.342 
Die Zimmersche Chronik erwähnt ein »Froschlehen« für die Abtei Reiche-

                                                 
338  »Ly dui signors dou ban par delay Sainct-Baudière doient faire un coursiers enz porter-

riers dou ban, l’une dez année lou doit faire ly sires Philippe Ly Gournais, chevaliers, et 
l’autrez année après, ly sire Poince de Vy, amant et eschevins [...] Encor ait tel droit ly 
coursier que, se ly signour alleivent au ban pour embanoier ou à La Mairs pour gésir, ilz 
pueent mander lou coursier et ly coursier y doit aller et doit pourter sa cuwelle en son col 
et son pot en sa main; se signiffie lou pot pou gicter l’eawe sus lez mains lou signour au 
maingier et doit mangier de tel mes, com ly sires manjut, et boire de tels vins, com li sires 
boit. Et s’on ly deffaillivent dou plus petit dez mes, il se puet lever de la tauble sans oc-
quexon et aller an sa maison. Et quant il ait but et maingiey, il doit aller faire son mestier 
et doit avoir une verge de 7 piedz, et doit aller baitre les renne entor la maixon et doit di-
re: ›Or, paix, renez, messire dort‹. Et se li signors ou ces comandements lou treuvent dor-
mant, il lou pueent gecter en li awe sen ocquixon, et sy doit 5 sous d’amande au signour. 
Et por chescune fois qu’il lou trouveroient dormant, il doit 5 sous de messains d’amande 
avant [...]« SCHNEIDER 1953, S. 14 mit Verweis auf AD Moselle H 2428, (copie informe 
du XVIe siècle d’un texte du XlVe). 

339  »[...] Tuitz li menan que tiennent de la crowée de Domengechampz qui ont lours maisons 
doient haubergier les chevalz Madame, chacun ung chevalz, et lor doient saingnier foin et 
leitiere la première nuit tant seulement et doient saingnier chacun ung cussin s’on le true-
ve en l’ostel et doient encore battre les rannes, s’elles faisoient noise à Madame, quant el-
le est au lieu [...] «. SCHNEIDER 1953, S. 14 mit Verweis auf AD Meurthe-et-Moselle B 
475, Nr. 28. 

340  »Item ait encore madite dame es ladite ville telle seigneurie et hauteurs que toute et quan-
tesfois qu’elle vient en ladite ville, et elle ait tenue ses plais, et s’il luy plaist à reposer, le 
maire et justice avec les bonnes gens de ladite ville doibvent aller battre les raines et les 
faire taire jusques à tant que madite Dame ait reposé.« SCHNEIDER 1953, S. 14. mit Hin-
weis auf AD Meurthe-et-Moselle B 587, Nr. 13.  

341  SCHNEIDER 1953, S. 15, Anm. 1.  
342  »lo casal – debet las granolhas far carar« LODGE 1905, S. 29 mit Hinweis auf AD des 

Pyrénées-Atlantiques, E. 368, fol. 2. 
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nau.343 Karl S. BADER schreibt darüber: »Die Stelle über das Reichenauer Frö-
sche Stillen ist zugleich ein aufschlußreicher Fall der Übertragung einer litera-
rischen Tradition in ein deutsches Weistum. Man wird nicht fehlgehen, wenn 
man annimmt, daß die Anregung dazu nicht von bäuerlicher Seite kam, son-
dern daß es sich um einen vom Grundherren den Bauern in den Mund gelegten 
Ausdruck bildhafter Zeichensprache für die Oberhoheit handelte.«344 Wenn 
auch BADER hier die symbolische Komponente des Herrschaftsanspruchs, die 
sich im »Froschlehen« spiegelt, betont, so schließt das jedoch nicht die Realität 
der Verpflichtung an sich aus. Tatsächlich wird neben der pragmatischen Si-
cherstellung der Nachtruhe im 15. Jahrhundert ebenfalls die Funktion als Herr-
schaftssymbol eine Rolle bei der schriftlichen Fixierung dieses Gewohnheits-
rechts gespielt haben.345 

Die ausführliche Analyse der genannten Quellen ergibt, daß das »Froschle-
hen« vor allem von zwei Personengruppen verlangt wurde: von den »Laufjun-
gen« bzw. persönlichen Dienern und von Personen, die bestimmte Hufen als 
Lehen hielten. Im ersten Fall bietet es sich an, diese Personen als Substitution 
für einen früheren »fugator ranum« zu begreifen, der als persönlicher Dienst-
mann des Herrn sich eben dieser Tätigkeit widmen mußte.346 Im anderen Fall 
war die Verpflichtung des »Froschlehens« an bestimmte Lehen gebunden, die 
sich ursprünglich von der terra indomenicata, das heißt dem alten Herrenland 
der Villikationsverfassung, ableiten. Wer ein solches Lehen innehatte, war zu 
besonderen Dienstleistungen verpflichtet, zu denen auch das »Froschlehen« 
                                                 
343  »Das (von der Verschwendungssucht der Mönche) geben nit ain klaine anzaigung die 

froschlehen, also genennt, da sondere mair und leut darauf bestellt, die auch ire lehengue-
ter darum besessen, die haben den fröschen weren sollen und verhindern, das die gaistli-
chen vätter vor dem retschen schlafen kunden... Mögt aber ainer sagen, wie kan man den 
fröschen das retschen verbieten, oder wie mag doch ain sollichs abgestellt werden? Do 
haben unsere vorder geantwurt, es kund ain thor ein so ungeruempte fragen thon, das ze-
hen weisen im die nit verantworten wissen.« BADER 1942, S. 53. Vgl. DERS., S. 30; 
KNÜSSBERG 1935-38, S. 1014; HEPDING 1940, S. 161; FRANKLIN 1884, S. 140f.; 
BIRLINGER 1874, Bd. 2, S. 185; DECKER-HAUFF Bd. 1, 1972, S. 109f. (*381). Vgl. FEHR 
1946, S. 26f. Das Froschlehen ist auch für die Besitzungen des Bischofs von Genf er-
wähnt worden. François de Sales schrieb in einem Brief vom 20. Juli 1607: »Je suis ici à 
Viu [Viuz-en-Sallaz/Anm. d. Verf.], qui est la terre de notre évêché. Or les sujets étaient 
anciennement obligés, par reconnaissace formelle, de faire taire les grenouilles des fossés 
et marécages voisins pendant que l’évêque dormait. Il me semble que c’était une dure loi, 
et pour moi je ne veux point exiger ce devoir.« FRANÇOIS DE SALES, Oevres, Bd. 15, An-
necy 1904, S. 301, zitiert nach: BRUCHET 1908, S. LVII, Anm. 2. 

344  BADER 1942, S. 31. Über die literarische Tradition vgl. auch MEYER 1883, S. 102-106. 
345  Vgl. zur Funktion des Froschlehens in der spätmittelalterlichen ländlichen Gesellschaft 

DUVERNOY 1902, S. 32-35. 
346  Vgl. SCHNEIDER 1953, S. 15f.  
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gehören konnte. Auf eine solche Deutung weist auch die Bezeichnung mancher 
Hufen als »Fröschhauben« oder im Französischen als »crouée« hin.347 In bei-
den Fällen leitet sich der Dienst aus der früheren Villikationsverfassung ab, die 
dem Herrn die Möglichkeit gegeben hatte, direkte Dienstleistungen von seinen 
servi zu verlangen. Das »Froschlehen« als Frondienst wird also durchaus älter 
sein als seine Erwähnung im Lehensverzeichnis von Corbie aus der Zeit um 
1200. 

In direkter Verbindung zum Herrenrecht der ersten Nacht steht das 
»Froschlehen« schließlich in der coutume von Drucat in der Grafschaft 
Ponthieu. Dort wird im Anschluß an das Herrenrecht der ersten Nacht erwähnt: 
»§ 18: Item, und er hat das gesagte Recht, daß, wenn er ruht und schläft seinem 
Schloß an dem genannten Ort, sind alle Untergebenen des genannten Ortes 
Drucat gehalten, auf das Wasser in der Nähe des genannten Schlosses zu 
schlagen, um die Frösche zu vertreiben, damit sie ihn durch ihren Lärm nicht 
stören, bei Strafe und Bußgeld für jeden Untertan von 60 s.«348 Es liegt nahe, in 
beiden Artikeln die selbe Funktion zu suchen, nämlich ein Zeichen für die O-
berhoheit und die Herrschaft.  

Es ist mehrfach versucht worden, das »Froschlehen« aus einer literarischen 
Vorlage abzuleiten. Die Quellen legen jedoch, wie gezeigt werden konnte, eine 
Entstehung der Tradition im Kontext der älteren Villikationsverfassung nahe. 
Obwohl auch in diesem Fall eine ältere literarische Tradition, wie sie sich für 
das Herrenrecht in der Kreuzfahrerdichtung des 14. Jahrhunderts findet, nicht 
auszuschließen ist, kann es sich dabei wiederum kaum um den Ursprung der 
Tradition handeln. Die Quellen sind geographisch zu weit verteilt, als daß ein 
einziger, gemeinsamer Ursprung möglich erscheinen würde.  

 
Welche Schlüsse lassen sich vor dem Hintergrund der Beispiele des 

»Schönfrauenlehens« und des »Froschlehens« in bezug auf die coutumes bizar-
res, ridicules et contre les bonnes moeurs insgesamt sowie das Herrenrecht der 
ersten Nacht im speziellen ziehen? Die Forschung hat sich bislang nur am 
                                                 
347  SCHNEIDER 1953, S. 16. 
348  »§ 18: Item, et a ledit droit que, quant il couche et pernote en son chastiau dudit lieu, tous 

les subgietz dudit lieu de Drucat sont tenu battre l’ieaue estans auprez dudit chasteau pour 
empeschier que les raines ou grenoulles ne lui faicent noise, sur paine et amende à chas-
cun subgiet le LX. sols parisis.« BOUTHORS 1853, S. 484. Vgl. DERS. 1845b, S. 7. Es gibt 
heute eine Straße in diesem Ort, die den Namen »chasse marées« (Vgl. BOUTHORS 1853, 
S. 465) trägt und damit möglicherweise auf das alte Gewohnheitsrecht anspielt, auch 
wenn der Begriff heute den Schiffstyp »Windjammer« bezeichnet. Ich erhielt diese In-
formation von einem älteren Bewohner des Dorfes im Juli 1995. Das Schloß selber wurde 
im zweiten Weltkrieg von deutschen Besatzungstruppen zerstört. Von den ursprünglichen 
Gebäuden steht heute nur noch ein Turm, der zur mittelalterlichen Anlage gehörte.  
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Rande mit solchen »Rechten« beschäftigt. GRIMM erwähnt sie in seinen 
Rechtsaltertümern als »Dienste aus Hoffahrt und Mutwillen« und sah in ihnen 
Zeugnisse uralter germanischer Volkssitten.349 Marc BLOCH sprach ihnen eben-
falls ein hohes, ja prähistorisches Alter zu und wies auf ihre soziale Funktion 
hin.350 Diese Ableitung aus uralten Sitten und Gebräuchen hat bis heute Kon-
junktur. So geht Martine GRINBERG in einem interessanten Artikel aus dem 
Jahre 1988 über »préstations bizzares« u.a. auf das Herrenrecht der ersten 
Nacht ein und bezeichnet die Beteiligung des Herrn am Hochzeitsfest durch 
Naturalabgaben als maritagium. Sie vermutet in dieser Einbindung des Herrn 
in die Hochzeit der Untertanen, die sich durch die Abgaben in Brot und Wein 
als Gegenleistung für die herrschaftliche Autorisation zur Eheschließung mani-
festierte, sehr alte Formen des Gabentauschs, die sich im späten Mittelalter mit 
der Vorstellung eines herrschaftlichen jus primae noctis verbunden hätten. In 
Anlehnung an Marc BLOCH sieht GRINBERG im Herrenrechts eine volkstümli-
che Umsetzung des Aberglaubens der ersten Nacht, der Angst vor dem Vagi-
nalblut der Defloration.351  

Das Beispiel des »Froschlehens« zeigt, daß manche der bizarren Rechte und 
Gewohnheiten, wie sie uns in Spätmittelalter und früher Neuzeit entgegentre-
ten, keine uralten Traditionen darstellen sondern vielmehr in der klassischen 
Zeit des Feudalismus, in der Zeit des hohen Mittelalters, aufgekommen sind. 
Der lokale Sonderfall des »Schönfrauenlehens« dagegen findet sich, ebenso 
wie das Herrenrecht der ersten Nacht, erstmalig zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
in ländlichen Rechtsquellen. Das Wiederaufleben bzw. das Aufkommen dieser 
bizarren Rechte im 14. und 15. Jahrhundert ist somit geradezu ein Charakteris-
tikum für diese Epoche, die von Johann Huizinga zurecht als Herbst des Mit-
telalters bezeichnet wurde. 

                                                 
349  PROSSER 1991, S. 22. Dort ein Verweis auf GRIMM 1863, Bd. 4, S. VIII. Andere Arbeiten 

zu Weistümern, Dingrodeln und Gewohnheitsrechten im allgemeinen sehen in diesen bi-
zarren Rechten dagegen nur einen Ausdruck des Volkshumors, der sich in den Quellen 
niedergeschlagen habe. GIERKE 1886, S. 35f.; THORMANN 1907, S. 27; KNÜSSBERG 1936, 
S. 89; KOLLNIG 1941, S. 167. Obwohl scherzhafte und humoristische Elemente in diesem 
Zusammenhang nicht ganz auszuschließen sind, eignet sich ein solches Erklärungsmodell 
jedoch für die meisten derartigen Bestimmungen nicht. PROSSER 1991, S. 130ff. Die Fra-
ge des Humors in den ländlichen Rechtsquellen haben wir unter Kapitel 4.1. im Zusam-
menhang mit dem Stellenwert der Rechtssymbolik schon ausführlich behandelt. 

-

351  »Nuit de noces, dangereuse par le sang qui coulera. [...] Alors faut il mobiliser les forces 
bénéfiques, pour résister à l’impureté et au maléfice? Le seigneur en a peut-être les moy-
ens. Nuit de noces qui deviendra féconde que si la prise de femme se paie autrement, par 
un don au seigneur ou à la communauté, ou au deux.« GRINBERG 1988, S. 1417f. 

350  BLOCH 1963, Bd. 1, S. 246: »[...] ritual practices which have come down, there can hard
ly be any doubt, from an immense antiquity.« Vgl. PELLEGRIN 1982, S. 99, 116. 



 

Kapitel 5 

Status und Sexualität – die »erste Nacht«  
als Herrschaftssymbol 

Wenn ich die Arnhem Schimpansen beobachte, denke ich manchmal,  
daß ich Freuds Urhorde studiere; so, als ob mich eine Zeitmaschine in prähistorische  

Zeiten zurückversetzt hätte, so daß ich das Dorfleben unserer Vorfahren beobachten kann.  
Sie akzeptieren noch das ›droit du seigneur‹, eines der vergessenen Produkte der westlichen 
Kultur. Als Yeroen das Alpha-Männchen war, war er alleine verantwortlich für ungefähr ¾ 

aller Paarungen. Wenn man den Sexualverkehr mit den jungen Weibchen nicht mitzählt  
(welche weniger Rivalität hervorrufen), war sein Anteil fast 100 Prozent.  

Sex war sein Monopol in der Gruppe. 

Frans DE WAAL;  
Chimpanzee politics, Baltimore 1990, S. 167f. 

Es scheint auf den ersten Blick gewagt, im Sinne Frans DE WAALS ein »Pro-
dukt der westlichen Kultur« mit dem Sexualverhalten einer Schimpansenhorde 
in einen Zusammenhang zu stellen. Ich möchte mit den folgenden Ausführun-
gen jedoch zeigen, daß es außerordentlich erhellend für die Suche nach dem 
Ursprung und einem tieferen Verständnis eines kulturellen Phänomens – wie 
dem Herrenrecht der ersten Nacht – sein kann, einen Blick auf die gemeinsa-
men Grundlagen menschlichen und tierischen Verhaltens zu werfen.1 

Schon in der Einleitung ist auf das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit als kul-
turwissenschaftliche Studie hingewiesen worden. Lothar GALL definierte in 
seiner Abschlußrede vor dem 41. Deutschen Historikertag in München den 
Gegenstand der »zur historischen Kulturwissenschaft geweiteten Geschichts-
wissenschaft« mit einer deutlich an die biologischen Wissenschaften angelehn-
ten Terminologie als »die Beschreibung und Analyse des überaus dynamischen 
und wandlungsreichen Prozesses der Selbstdefinition und Selbstidentifizierung 
des Menschen auf außerbiologischem, außergenetischem Wege«.2 Tatsächlich 
ist in den letzten zwanzig Jahren, fast unbemerkt von der Geschichtswissen-
schaft, intensiv über den Zusammenhang zwischen biologischer Evolution und 

                                                 
 1  Es handelt sich bei der »sozialen Geste« des Herrenrechts um eine Idee, oder wie schon 

Eduard Osenbrüggen meinte, um die Formulierung eines »absoluten Prinzips«. Vgl. 
OSENBRÜGGEN 1868, S. 91; HDA, Bd. 3, 1930/31, Sp. 746; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, 
S. 26. 

 2  GALL 1997, S. 18. 
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kultureller Entwicklung geforscht worden.3 Angeregt durch neue Erkenntisse 
der biologischen Verhaltensforschung haben sie erneut den Blick auf den fun-
damentalen Zusammenhang zwischen dem biologischen Wesen Mensch und 
den von ihm hervorgebrachten Kultur- und Verhaltensäußerungen gelenkt, die 
trotz ihrer scheinbar unendlichen Variation keinesfalls beliebig sind. Einen 
Beitrag zur Erforschung dieses Zusammenhangs am Beispiel des Herrenrechts 
der ersten Nacht möchten die folgenden Ausführungen leisten. Gleichzeitig 
sollen sie das Erklärungspotential der evolutionsbiologischen Forschung für 
die Erklärung des Bedeutungskerns des literarischen Topos vom Herrenrecht 
der ersten Nacht nutzbar machen.  

Voranstellen möchte ich eine kurze Einführung in die Terminologie und Be-
trachtungsperspektive der Soziobiologie und Humanethologie des Menschen. 
Ein wichtiges Ziel dieser Disziplinen ist die Erforschung der »unbewußten« 
biologischen Wurzeln menschlichen Handelns und kulturell gesetzter Normen. 
Eine solche Fragestellung ist für den Historiker ungewohnt, da er Normen in 
der Regel aus mehr oder weniger spezifischen kulturellen Institutionen (Reli-
gion, kulturelles Erbe, Zeitgeist, Erziehungsideale) abzuleiten sucht. Mit sol-
chen Kategorien ist für ihn die direkte, unmittelbare Handlungsmotivation 
meist ausreichend beschrieben. Evolutionsbiologen stellen sich hingegen die 
Frage, ob hinter solchen unmittelbaren (proximaten) Handlungsgründen weite-
re, umfassendere (ultimate) Beweggründe stehen könnten, die unbewußt zur 
Ausbildung und zur immerwährenden Anpassung kultureller Normen und 
Handlungsanweisungen an die jeweilige Umweltsituation geführt haben könn-
ten.4  

Die Annahme eines solchen ultimaten »Ziels«5 tierischen wie menschlichen 
Handelns wird jedoch in anderen Wissenschaften, darunter auch der Ge-
schichtswissenschaft, mit einer gewissen Skepsis betrachtet.6 Ein guter Teil 
dieser Skepsis beruht auf der Unkenntnis der Methoden und grundlegenden 
Annahmen der evolutionsbiologischen Forschung. Ohne auf die allgemeinen 
methodischen Gegensätze zwischen naturwissenschaftlich und geisteswissen-
                                                 
 3  LUMSDEN 1988, S. 234-267; TOOBY & COSMIDES 1989, S. 29 79; DURHAM 1991. 
 4 Vgl. FRANCIS 1990, S. 401-415; ALCOCK & SHERMAN 1994, S. 58-62; BRAUDE & TANG-

MARTINEZ 1996. 
 5 Es handelt sich dabei nicht um ein zielgerichtetes Handeln im eigentlichen Sinne, sondern 

um die Beschreibung der aus der Beobachtung der Natur abgeleiteten Erkenntnis, daß alle 
bekannten Lebenwesen unter Aufwendung von Energie versuchen, ihre Erbinformationen 
(die die Grundlage ihrer Physiologie und Umweltadaptation darstellen) an eine nächste 
Generation ihrer Art weiter zu geben. Der eigentliche Grund dieses Bestrebens ist dabei 
weiterhin unklar. Ihn zu benennen hieße die ewige Frage nach dem Sinn des Lebendigen 
zu beantworten. 

 6  Für eine umfassende Kritik vgl. BOCK 1980. 
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schaftlich fundierten Humanwissenschaften an dieser Stelle eingehen zu kön-
nen,7 möchte ich vielmehr anhand eines Beispiels die grundsätzliche Arbeits-
methode der evolutionsbiologisch orientierten Verhaltenswissenschaften kurz 
vorstellen und hierdurch mehr Transparenz verleihen. 

Der amerikanische Anthropologe L. BOONE hat vor knapp zehn Jahren eine 
Studie zur Frage des elterlichen Investments, der sozialen Unterordnung und 
der Bevölkerungsentwicklung des portugiesischen Adels des 15. und 16. Jahr-
hunderts veröffentlicht. Er untersucht unterschiedliche Muster der Verteilung 
elterlicher Ressourcen an ihre Kinder dieser Personengruppe. Wir werden ex-
emplarisch nur die Frage der Verteilung von Ressourcen an Söhne und Töchter 
erörtern, bei der sich nach BOONE eine deutliche Veränderung innerhalb des 
Untersuchungszeitraums (1380-1580) feststellen läßt. Während zu Anfang die-
ser Periode vor allem Söhne mit Titeln und Landbesitz ausgestattet werden, 
nimmt zum Ende des Untersuchungszeitraums dieses Muster anscheinend ab 
und der Familienbesitz wird in stärkerem Maße auf die Töchter übertragen, die 
durch eine hohe Mitgift versuchen konnten, sich in höhere gesellschaftliche 
Schichten einzuheiraten. BOONE beobachtet, daß in den höchsten Kreisen mit 
dem größten Besitz über den gesamten Zeitraum das Erbe auf den männlichen 
Nachwuchs konzentriert wird, während im niederen Adel die Wahrscheinlich-
keit der Investition des Familienvermögens in die Mitgift der Töchter höher zu 
sein scheint. Außerdem bekommen diese Töchter mit höherer Mitgift zugleich 
auch mehr Kinder als die vergleichbare Gruppe der Töchter des hohen, vermö-
genden Adels.  

Diese Beobachtungen stimmen mit einem Effekt überein, der in der Evolu-
tionsbiologie üblicher Weise als Trivers-Willard-Hypothese bezeichnet wird. 
Diese besagt, daß Eltern dazu neigen, in dasjenige Geschlecht ihrer Nachkom-
men zu investieren, das in einer gegebenen ökologischen Situation wahrschein-
lich die meisten Nachfahren hervorbringt. Die Eltern erhöhen mit diesem un-
bewußten Verhalten, so die Annahme, ihre eigene reproduktive Fitneß.8  

Hypothesen wie die soeben genannte können nur getestet werden, wenn se-
rielles, statistisch auswertbares Material vorliegt. In unserem speziellen Fall 
handelt es sich um die 11 Bände umfassende »Peditura Lusitana: Nobilitário de 
Famílias de Portugal«, die zwischen 1942-48 von C. A. MORAIS veröffentlicht 
wurde und auf eine Kompilation des 17. Jahrhunderts zurückgeht.9 Anhand des 

                                                 
 7  Siehe hierzu den von Otto Gerhard Oexle 1998 herausgegebenen Sammelband Nr. 6 der 

Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft.  
 8 Vgl. BOONE 1988, S. 205. Unter Fitneß versteht man in der Biologie das Maß für die 

unterschiedliche Fähigkeit von Individuen, durch Fortpflanzung ihre persönlichen geneti-
schen Informationen an die nächste Generation weiterzugeben. 

 9 MORAIS 1942-48. Vgl. BOONE 1988, S. 202. 
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in diesen Genealogien gesammelten Materials über die wichtigsten Adelsfami-
lien Portugals hat BOONE in seiner Studie die Trivers-Willard-Hypothese getes-
tet und herausgefunden, daß sich die untersuchten Adelsfamilien gemäß der 
darin formulierten Vorhersage verhielten. Während im höheren Adel die Söhne 
einen leicht erhöhten reproduktiven Erfolg (also mehr Nachwuchs) als Töchter 
aufweisen, hatten im niederen Adel Töchter eine signifikant höhere Zahl von 
Nachfahren.10 Dieses Ergebnis wertet der Autor als Erklärung der beobachtba-
ren Güterübertragungen der Eltern auf die Kinder im portugiesischen Adel 
dieser Periode und zugleich auch als Bestätigung der Anwendbarkeit der Tri-
vers-Willard-Hypothese auf menschliche Gesellschaften. 

Selbstverständlich ist die Untersuchung BOONEs von der Fragestellung ge-
prägt, die er als Anthropologe an das Material herantrug. Ein Historiker, der 
sich um eine demographische Auswertung des Materials bemüht hätte, wäre 
bei gleicher Fragestellung vermutlich zu ganz anderen Schlußfolgerungen ge-
langt. Er hätte zwar wahrscheinlich die gleiche Tendenz aus den zur Verfügung 
stehenden Daten abgelesen, aber ganz andere Gründe für die unterschiedliche 
Ressourcenverteilung zwischen Söhnen und Töchtern in Erwägung gezogen. 
Vielleicht hätte er argumentiert, daß im portugiesischen Hochadel die Mög-
lichkeit des sozialen Aufstiegs durch eine Mitgiftheirat nicht mehr gegeben 
war, oder er hätte auf Eheschließungen von Töchtern in andere europäische 
Länder verwiesen, die von BOONE nicht berücksichtigt wurden. Eine ganze 
Zahl weiterer, alternativer Erklärungen, die an dem Quellenkorpus ansetzen, 
sind ebenfalls vorstellbar.  

Evolutionsbiologen und Historiker schauen mit einem ganz unterschiedli-
chen Blick auf gleiche Material. Natürlich unterscheiden sich die beiden vor-
gestellten Erklärungen erheblich. Aber könnten sich, vielleicht auf einer ande-
ren Ebene, die unterschiedliche Begründungen für die demographischen Beo-
bachtungen nicht auch ergänzen? Könnten proximate und ultimate Erklärungen 
zusammen nicht ein vollständigeres Bild ergeben? An einer solchen Ergänzung 
der Perspektive ist mir im folgenden auch im Hinblick auf das Herrenrecht der 
ersten Nacht gelegen. Sicherlich läuft man bei der Anwendung evolutionsbio-
logischer Hypothesen auf kulturelle Phänomene Gefahr, zu globalen oder re-
duktionistischen Erklärungen zu gelangen, die nur einen geringen Aussagewert 
darüber besitzen, wie sich eine spezifische Kulturleistung von einer anderen 
genau unterscheidet und in welchem (historischem) Zusammenhang diese zu-
einander stehen. Der evolutionsbiologische Standpunkt wird zudem häufig, vor 

                                                 
 10 BOONE 1988, S. 205-207. 
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allem von Nicht-Fachleuten, als deterministisch empfunden und zugleich, qua-
si automatisch, konservativen Ideologien zugeordnet.11 Dies ist ein Fehlschluß. 

Wenn im folgenden bezüglich des Herrenrechts der ersten Nacht eine Inter-
pretation sowohl des literarischen Topos als auch seines gesellschaftlichen 
Gebrauchs im Spätmittelalter aus dem Blickwinkel der Evolutionsbiologie un-
ternommen wird, ist sich der Verfasser den genannten Einschränkungen und 
Bedenken durchaus bewußt. Doch als ergänzende Perspektive scheint mir eine 
evolutionsbiologische Einordnung des Phänomens jus primae noctis für ein 
tieferes Verständnis seines Bedeutungskern als sehr gewinnversprechend.12 
Hierbei sollen die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie helfen, eine fundierte 
anthropologische Perspektive des Herrenrechts der ersten Nacht zu gewinnen. 
Zu diesem Zweck wird zunächst die Frage einer interkulturellen Verbreitung 
des jus primae noctis als Recht eines mächtigen Mannes auf die Hochzeits-
nacht mit den Bräuten anderer Männer zu behandeln sein. Aufgrund der trotz 
aller Unterschiede zu beobachtenden Parallelen zwischen dem europäischen 
Herrenrecht und außereuropäischen Sitten im Kontext der rituellen Defloration 
untersucht der folgende Abschnitt den gemeinsamen Ursprung der Beziehung 
zwischen Macht/Status und polygynen Fortpflanzungssystemen. Schließlich 
erörtert das letzte Kapitel, welche Schlüsse für die Fragen nach Alter, Ur-
sprung, Entstehung und Form der europäischen Tradition des Herrenrechts der 
ersten Nacht aus der evolutionsbiologischen Analyse zu ziehen sind. Dieser 
Abschnitt mag zugleich dazu dienen, den grundsätzliche Erkenntniswert dieser 
Methode für die Historiographie und eine mit historischem Material arbeitende 
evolutionsbiologische Anthropologie näher zu bestimmen. 

5.1. Das jus primae noctis und die Bedeutung des ersten Beischlafs 
in außereuropäischen Kulturen  

Wenn wir die Berichte über außereuropäische Sitten der rituellen Defloration 
mit den Nachrichten aus der Antike und dem Mittelalter über das tyrannische 
Herrenrecht der ersten Nacht vergleichen wollen, werden wir auf eine ganz 
spezifische Quellenform verwiesen, die mit der Entwicklung der Buchdruck-
kunst Ende des 15. Jahrhunderts eine große Verbreitung fand: die Fernreisebe-

                                                 
 11 Vgl. HEMMINGER 1994, S. 72. 
 12  Bislang gibt es nur sehr wenige Beispiele für eine Verwendung des Erklärungspotentials 

der Evolutionsbiologie durch Historiker. Vgl. HERLIHY 1995b, S. 247-260. Relativ etab-
liert ist demhingegen die Verwendung historischen Materials für das Testen von Hypo-
thesen, die sich aus der Evolutionstheorie ergeben. Vgl. BETZIG 1986; VOLAND 1993. 
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richte europäischer Entdeckungsreisender.13 Bei den ersten Kontakten, die die-
se Expeditionen mit der einheimischen Bevölkerung in Asien und Amerika 
aufnahmen, berichteten einzelne Reisende auch über deren Sitten und Gebräu-
che im Spiegel ihrer eigenen Kultur. So ist es bezeichnend, daß die frühen Rei-
seberichte noch deutlicher der eigenen kulturellen Vorlage verhaftet zu sein 
scheinen als die späteren, die sich immer stärker der Andersartigkeit der frem-
den Kulturen zu öffneten. In Hinblick auf den Topos des tyrannischen Herren-
rechts erscheint uns der rituelle Despotismus, über den Marco Polo in seiner 
Reisebeschreibung aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert berichtet, durchaus 
vertraut. Er erzählt von dem angeblichen Vorrecht des Königs von Champa (im 
Südosten der kambodschanischen Halbinsel), alle Frauen vor ihrer Verheira-
tung zuerst sehen zu dürfen und für seinen eigenen Harem auswählen zu kön-
nen.14 Ein anderes berühmtes Reisebuch, nämlich die fiktiven Reisen des Rit-
ters von Mandeville aus dem 14. Jahrhundert – wahrscheinlich eine Kompilati-
on anderer Berichte – erwähnt dagegen eine Sitte, die keine Entsprechung in 
der europäischen Kulturgeschichte zu besitzen scheint. In der Übersetzung des 
Berichts durch Otto von Diemeringen aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs. liest 
sich die Stelle folgendermaßen.  
Darnach komt man in ein inseln da ist gewohnheit so ein man ein wyb nymt so beschlafet er sy 
nit als erster, man hat arme knecht da die des ersten sin wyb beschlaffen und ihr den magtüm 
nemen, darum gyt man den selben knechte iren lon. Und die selben knechte heissent da zu land 
Cadiberes aber so man hie vonn inen reden will so nennet man sy verserer. Und Cadiberis zu 
tütsch ist ein verwegener mann; sy understoend sorgeliche ding durch cleines guts willen. 
Dann welcher die ersten nacht einer junckfrawen den magthum nit nymt, von dem hat der 
eeman zu clagen vor gericht als ab einem moerder. Dartzu ist es in dem selben land gar 
sorgklich ein junck frawen zu beschlaffen. Wann es ist sit da das den toechtern ir ding verzau-
bert und mit boesn kuensten vergiftet wuert, in solicher massz das deszhalb ir erster man in 
gebresten und siechtum komen mag. Und wann sy einst beschlauffen wuert, so ist es darnach 
nit sorglich.15 

                                                 
 13  Vgl. MOLLAT 1984 mit weiterer Literatur.  
 14  »You must know that in this kingdom no women is allowed to marry until the King shall 

have seen her; if the women pleases him then he takes her to wife; if she does not, he 
gives her a dowery to get her a husband withal. In the year of Christ 1285, Messer Marco 
Polo was in that country, and at that time the King had, between sons and daughters, 326 
children, of whom at least 150 were men fit to carry arms.« Zitiert nach: YULE & 
CORDIER 1871, Bd. 2, (III. Buch, Kap. 6), S. 268. Vgl. auch LIEBRECHT 1864, S. 542; 
SCHMIDT 1881, S. 214. Die Stelle erinnert an Herodots Bericht über die Adyrmachiden. 
Vgl. oben Kap. 2, Anm. 28. 

 15  Das Buch des Ritters Johannsen von Montevilla, Straßburg 1484 (deutsche Übersetzung 
durch Otto von Diemeringen), Buch 4, Kap. 7. Vgl. BREMER & RIDDER 1991, S. 362f.  
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Zu diesem Text wird in dem Druck aus dem Jahre 1484 ein Bild mit einem 
Paar im Bett (»Deflorateur« und Frau) und einem daneben stehenden Mann 
(der Ehemann?) gegeben.16 In geradezu klassischer Weise beschreibt die Stelle 
die Sitte der rituellen Defloration aufgrund der Angst vor dem ersten 
Geschlechtsverkehr. Die Darstellung verdeutlicht, daß es sich für den Autor 
um die Beschreibung einer für ihn ganz »wunderlichen« Angst handelt.17 Im 
Spätmittelalter konnte eine solche Sitte nur als Kontrastbild zur eigenen 
kulturellen Wertschätzung der Jungfräulichkeit und des ersten Beischlafs 
verstanden werden. Diese Beschreibung einer fremdartigen Sitte war Teil des 
Kanons der »Mirabilia« des fernen Ostens, über die es seit der Antike 
einschlägige Berichte gab.18 Deshalb müssen auch diese Nachrichten vor dem 
Hintergrund der antiken Überlieferung betrachtet werden.19 Tatsächlich gibt es 
hier Vorlagen, die auf die rituelle Defloration in ihrer Spielart als Phallus- oder 
Götzendienst hindeuten. Augustinus berichtet in seinem Werk über den 
Gottesstaat (ca. 413-426) über eine derartige Sitte, bei der gerade verheiratete 
Jungfrauen durch einen Priapen entjungfert werden.20 Ebenso wurde ein Relief 
in Pompeji gefunden, das die Entjungferung einer Frau durch die Phallusstatue 
eines Priapen in der von Augustinus beschriebenen Form zeigt.21 Ob die 
Motivation jedoch hier in mystischer Angst vor dem ersten Geschlechtsverkehr 
zu suchen ist oder es sich eher um einen tatsächlichen oder nur vorgestellten 
Opferkult gehandelt haben könnte, ist schwierig zu entscheiden.  

Während in dem Bericht Mandevilles noch unbestimmt von einer fernen In-
sel gesprochen wurde, so finden sich mit Beginn der großen Entdeckungsfahr-
ten immer konkretere Einzelheiten über die Sitte der rituellen Defloration mit 
                                                 
 16  Vgl. unten Abb. Nr. 20. 
 17  Vgl. zu dieser Erzählung im Reisebuch von Mandeville HERTZ 1897, S. 130f. Eine Zu-

sammenstellung ethnographischer Beschreibungen von Deflorationsritualen bieten: 
MÜLLER 1901, S. 26-27; PLOSS & BARTELS 1908, S. 402-406; DIES. 1927, Bd. 1, S. 762, 
765; Bd. 2, S. 43, 140ff.; ALMÉRAS, 1924 (11903), S. 24-28, 80-112; WESTERMARCK 
1921, Bd. 1, S. 166-206; BRIFFAULT 1927, Bd. 1, S. 708, Bd. 3, S. 216ff.; DERS. 1929, S. 
44f.; CRAWLEY 1927, S. 65ff.; GOODLAND 1931, S. 686 (Index: Defloration, Ritual) ; 
GORDON, 1946, S. 21-27; DERS. 1950; JAMESON 1950, S. 564; SCOTT 1953, S. 143-145; 
THOMPSON 1955, S. 360f. (T161/F547.1.1.); CAZENEUVE 1957, S. 127f.; MARCIREAU 
1971, S. 109ff. 

 18  Vgl. RIDDER 1992, S. 371.  
 19  Vgl. oben S. 17.  
 20  Augustinus, De civitate Dei, Kap. VI., § 9. Vgl. FEHRLE 1910, S. 42: »Priapus nimis 

masculus, super cuius immanissimum et turpissimum fascinum sedere nova nupta iubeba-
tur more honestissimo et religiosissimo matronarum.« Ähnliche Berichte finden sich 
schon bei Lactatius und Arnobius.  

 21  FAMIN 1832. Abb. 20. Vgl. unten Abb. 19. Zur phallischen Demonstration in der klassi-
schen Antike vgl. FEHLING 1974, S. 7ff. 
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genauer Angabe des Ortes und der Verfahrensweise. Dabei lassen sich parallel 
zwei Stränge der Berichterstattung verfolgen, die die Entdeckung der fernöstli-
chen und der mittelamerikanischen Gebiete repräsentieren. 

In Bezug auf Indien, vor allem über Goa und Calicut, wird die Funktion der 
Brahmanen als »Deflorateure« bei Hochzeiten berichtet. Sie hatten gemäß der 
Sitte vor dem Bräutigam mit der Braut Beischlaf, um sie auf die Ehe vorzube-
reiten. Für diesen Dienst erhielten sie Geschenke. Ludovico DE VARTHEMA, ein 
reisender Patrizier aus Bologna, sprach in seiner Reisebeschreibung 1510 als 
erster von gewissen Hochzeitssitten in Calicut (an der Küste von Malabar), die 
später in der ethnographischen Literatur ebenfalls als jus primae noctis be-
zeichnet wurden. In einer deutschen Übersetzung aus dem Jahre 1534 lautet 
seine Beschreibung wie folgt:  
Es dunckt mich nit unlustig sein hie anzuzeygen die sytten unnd gebreuch diser Priester, dann 
sie seind bey jnen, wie die furnembsten Pfaffen bey uns seind. So der König ein weib nimbt, 
so schlafft er nit bey jr, der furnembste priester hat jr dann vor die Jungfrawschafft genommen, 
das thund die pfaffen auch nit umb sunst, dann der König gibt einem noch funfhundert gulden 
zu lohn darzu, diese weys heldt sunst niemandts, dann der König von Calechut.22 

Auch Gasparo BALBY, ein venezianischer Juwelenhändler, der 1579 bis 1588 
eine Reise nach Indien unternahm, berichtet über die rituelle Defloration durch 
Brahmanen, die auch weitgehende andere sexuelle Freiheiten gehabt haben 
sollen.23 Duarte BARBOSA (gest. 1521), der seit 1516 in Indien gewesen war 
und dort selbst Nachrichten über die Sitten der dortigen Bevölkerung hatte 
sammeln können, berichtete dagegen von einer bemerkenswerten rituellen De-
floration durch eine Phallusstatue (Lingam). Die Statue wird in dem Text als 

                                                 
 22  Zitiert nach: SCHMIDT 1881, S. 313f. Anm. 1. Ich habe den Text in einer italienischen 

Ausgabe aus dem Jahre 1523 eingesehen: Ludovico VARTHEMA, Itinerario de Ludovico 
de Varthma Bolognese nello Egypto, Surria, nella Arabia deserta & felice, nella Persia, 
nella India & Ethiopia.«, Mailand 1523, fol. 21 (1. Aufl. Rom 1510, S. 50). Siehe zu 
VARTHEMA auch: KNEFELKAMP 1992, S. 155. 

 23 Descriptio civitatis Cocchi (1582): »Uxorem ducturus, sive rex sive alius quicunque es 
subditis ejus, primus cum ea non dormit, sed virginitatem uxoris tam regis ipsius quam a-
liorum quorumcunque pro libitu suo conversandi, ita quidem, ut et mariti et fratres mulie-
rum, advenientibus Sacrificulis cedant, locumque cum uxoribus colluendi reliquant, ha-
bentes eos pro viris sanctissimis, qui in lege uxores et filias suas erudire quam optime 
possint. Unde non solum domo libenter sub eorum adventum exeunt, sed etiam sibi de 
dignitate hac ex animo gratulantur, eamque vicinis et amicis suis gaudio praedicant.« 
BALBY 1606, Kap. 27. De itinere ex Martaban versus Cocchi (1586): »Sunt autem in civi-
tate hac (Cocchi) sacerdotes qui Bramini ipsis dicuntur, hi potestatem habent conversandi 
cum omnibus mulieribus virginibusque et eas cognoscendi, ne regina quidem et filiabus 
ejus exeptis.« BALBY 1609, Kap. 44. Vgl. SCHMIDT 1881, S. 315f. Anm. 1 u. 2. 
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Götze bezeichnet.24 Hinweise auf eine rituelle Defloration mit Hilfe eines Göt-
zenbildes haben neben Barbosa, Balby und Avity auch andere Berichterstatter 
und Kompilatoren von Reiseberichten gegeben.25 Damit finden wir eine er-
staunliche Parallele zur antiken römischen Darstellung eines solchen Kults. 

Gleichzeitig zu diesen Nachrichten existieren Berichte aus Süd- und Mittel-
amerika von portugiesischen und spanischen Entdeckungsreisenden. Gonzalo 
Hernández de OVIEDO Y VALDÉS (1478-1557) schrieb in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts eine allgemeine Natur- und Sittengeschichte der Indianer. Darin 
schilderte er auch Deflorationsbräuche bei den südamerikanischen Arowaken-
Indianern. Dort erfolge die Defloration der jungen Frauen durch den »Pia-
chen«, einer Art Priester.26 Francisco Lòpez DE GOMARA, der in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts lebte, berichtete als erster über die Sitte der rituel-
len Deflorationen bei den Cumaná- Indianern.27  
Wenn die Nacht eintritt, geben sie dem Bräutigam seine Braut an die Hand, und so lassen sie 
beide Ehegatten zurück; dies müssen die rechtmäßigen Frauen sein; doch auch die Frauen, die 
ihr Ehemann außerdem hält, werden von ihnen hochgeachtet und anerkannt. Mit den letzteren 
schlafen die Priester nicht. Die Priester nämlich, die man Piaches nennt, sind heilige und from-
me Männer, wie später erklärt werden soll, denen gibt man die neuvermählten Frauen zum 
Deflorieren, was man für einen anständigen Gebrauch hält. Die ehrwürdigen Väter überneh-

                                                 
 24  »There are other persons also who offer the virginity of their daughters to an idol, and as 

soon they are ten years of age they take her to a monastery, and the house of prayer of 
that idol, with great honour, and accompanied by her relations, entertaining her like one 
that is going to be married. And outside of the monastery, at the dot, there is a bench of 
hard black stone, square, of half a man’s height, and surrounded with wooden steps, with 
many oil lamps laced on the steps, which are lit at night. (hier eine Auslassung in der eng-
lischen Übersetzung mit folgender Anmerkung): Y sobre el dicho palo esta una piedra de 
alturea de un dobdo y en el medio un agujero en el qual meten un palo agudo y arman las 
gradas paramentadas con paños de seda para que la gente de fuera no vea el secreto de 
dentro y la madre de la moza con algunas otras mugeres entran en aquel lugar despues de 
hechas muchas cerimonias y alli sobre aquel palo agudo rompen la moza su virginidad y 
deraman la sangre sobre aquella piedra.« BARBOSA S. 96. Vgl. auch HAMILTON 1727, S. 
308; THURSTON 1906, S. 30; DERS. & RANGACHARI 1909, S. 326. 

 25  Dazu zählen: LINSCHOTEN 1596, Buch 1, Kap. 33, S. 50f.; CHALLES 1721, Bd. 2, S. 204-
7. Vgl. auch GUBERNATIS 1878, S. 219; HERTZ 1897, S. 115-131, 162f.  

 26  »En el pueblo de Aruacay é aun en algunos pueblos de la provincia de Paria, se a-
costumbra entre los indios que, quando se ha de casar alguna moza virgen, ha de dormir 
primero con ella é averla aquel su piache – saçerdote, para que sea dichosa en el casa-
miento, y al otro dia siguiente se ha de entregar al marido, y no sin que esto se haga pri-
mero ...« OVIEDO Y VALDÉS 1851-55, Bd. 1, S. 222. Vgl. POLLAK-ELTZ 1967, S. 259. 

 27  GOMARA 1852, S. 160. 
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men die Arbeit, um nicht ihren Vorzug und ihre Würde zu verlieren, und die neuvermählten 
Männer enthalten sich jeden Argwohns, jeder Klage und jeden Schmerzes.28 

Diese Sitte wurde auch von späteren Beobachtern wiederholt beschrieben.29 
Als letztes Beispiel aus der ansehnlichen Zahl solcher Berichte sei die Darstel-
lung Francisco COREALs genannt, der über die Sitte der rituellen Deflorationen 
bei den Indianen Neu-Andalusiens (Kolumbien) schrieb. Sein von sexuellen 
Anspielungen gezeichneter Bericht verdeutlicht das tiefe Unverständnis und 
auch die Überheblichkeit von Europäern gegenüber diesen Sitten, zu denen es 
in der eigenen Kultur keinerlei Entsprechung gab. So führte COREAL den 
Brauch auf den Aberglauben der Bevölkerung und die Tyrannei der Priester 
zurück.30 Von hier war der gedankliche Schritt zum Vergleich mit der Tradition 
der antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Berichte über ein tyranni-
sches jus primae noctis in Europa nicht mehr weit. 

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde Anfang des 17. Jahrhunderts zu-
nächst in der Dichtung vollzogen. Der spanische Schriftsteller Miguel de Cer-
vantes (1547-1616) verwendet in seiner letzten Novelle »Los Trabajos de Per-
siles y Sigismunda« das Motiv des nasamonischen Ritus in einer abgewandel-

                                                 
 28  »En siendo noche dan al novio su esposa por la mano, y así quedan velados; estas deben 

ser las mujeres ligítimas, pues las demás que su marido tiene, las acatan y reconocen. Con 
estas no duermen los sacerdotes, que llaman piaches, hombres santos y religiosos, como 
después diré, á quien dan las novias á desvirgar, que lo tienen por honorosa costumbre, 
Los reverendos padres toman aquel trabajo por no perder su preminencia y devocion, y 
los novios se quitan de suspecha, queja y pena.« GOMARA 1852, S. 206. Vgl. SCHMIDT 
1881, S. 360, Anm. 3. 

 29  Vgl. DE HERRERA 1725-26, Bd. 3, S. 341: »It was customary for the high-Priest to ley the 
first Night with de bride.« LUMHOLTZ 1902, S. 270. Diese Bericht halten BENNETT & 
ZINGG 1935, S. 78 Anm. 1 für unwahrscheinlich aufgrund der von ihnen beobachten Prü-
derie und sexuellen Zurückhaltung der Frauen. Einen anderen Bericht gibt BOLINDER 
1925, S. 109, 152f., 163 von der Verpflichtung eines Priesters zur Defloration von Jung-
frauen anläßlich eines Tanzfestes.  

 30  »Leurs Prêtres sont de grans et signalés impostures, qu’ils nomment Piaias ou Boies. Ces 
Prêtres, beaucoup moins bêtes et sauvages qu’on ne pense, ont entr’autres fonctions la 
commission d’expédier le pucelage des jeunes filles qui se marient. C’est une plaisante 
chose que le goût et la mode en cette occasion. En Europe on recherche avec avidité ce 
que l’on fuit très soigneusement aux Indes, que c’est un grand crime de ne pas céder aux 
Prêtres cette fleur si chère et si rare en nos quartiers. Je crois trés sérieusement que cette 
opinion est un effet de la superstition de ces pauvres idolâtres et de la tyrannie des Prê-
tres. Il y en a bien parmi nous qui voudroient peut-être qu’un tel sacrifice devint un point 
de Religion.« COREAL 1722, Bd. 1, S. 139f. Daß es sich bei dieser Sitte um einen allge-
mein akzeptierten Übergangsritus und eine Vorbereitung der Frauen auf die Ehe handeln 
könnte, war damals, durch den kulturellen Ethnozentrismus bedingt, anscheinend noch 
nicht begreifbar. 
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ten Form, indem er es nicht als fremde Sitte vorstellt, sondern diese barbari-
sche Verletzung der jungfräulichen Ehre nach Irland verlegt.31 W. D. 
HOWARTH sieht die Vorlagen dieser Dichtung zum einen in den »Commentari-
os Reales« von Garcilaso el Inca und zum anderen in einer Passage aus Johan-
nes BOEMUS »Repertorium ... de omnibus gentium ritibus« aus dem Jahre 
1520.32 Letztlich dürfte diese Stelle jedoch auf Herodots Bericht über die 
Hochzeitssitten der Lybier in seinen vielfältigen Fassungen der Renaissance 
zurückzuführen sein. 

Eine direktere Verbindung zwischen den Berichten über rituelle Defloration 
und dem mittelalterlichen jus primae noctis wurde kurz vor der Französischen 
Revolution z.B. durch den italienischen Gelehrten Giovanni R. CARLI (1720-
1795) hergestellt. Seine »Amerikanischen Briefe« antizipieren eine Sichtweise 
der rituellen Defloration, die in der Anthropologie des späten 19. Jahrhunderts 
zu einem Teil des Allgemeinwissens erhoben wurde. CARLI verglich René 
CHOPPINs Bericht über die Kanoniker von Lyon direkt mit der Erzählung über 
das Deflorationsrecht des Königs von Teneriffa33 und den Sitten der Bevölke-
rung von Kuba, wo bei der Hochzeit von Kaziken ein nasamonisches Ritual 
üblich gewesen sei.34 Durch diesen Analogieschluß aber war der gefährliche 
Weg der Gleichsetzung von europäischen und außereuropäischen Sitten be-
schritten, der im 19. Jahrhundert vor allem in neu entstandenen Wissenschafts-
zweigen wie der Ethnologie und Anthropologie zu einer synomymen Verwen-

                                                 
 31 CERVANTES 1997, S. 207f. 
 32 GARCILASO EL INCA 1942, Buch 1, Kap. 14, S. 38. Vgl. HOWARTH 1961b, S. 563f. 
 33  Vgl. oben S. 224; SCHMIDT 1881, S. 308f. 
 34  »En general, le peuple de Saint Domingue, des autres isles et du continent, se contentoit 

d’une seul femme, tandis que les seigneurs, les caciques et les grands souverains, en pre-
noient autant qu’ils vouloient, comme les asiatiques. [...] Le mari devoit autre cela au ca-
cique la fleur virginale de sa femme. Il étoit même d’usage, dans l’isle de Cuba, que 
l’épouse d’un cacique couchât la première nuit avec tous les caciques qui avoient été in-
vités à la noce. Les plus distingués après eux, et même quelquefois le peuple, se régloient 
sur cet exemple; et l’on savoit qu’on étoit invité pour cette fonction de la première nuit. 
Nous apprenons, au contraire, qu’à Teneriffe le roi seul avoit ce droit sur toutes les filles 
de son domaine. Cet usage n’a pas été ignoré en plusieurs parties de l’Europe, dans les 
premières temps du systême féodal. Le droit des chanoines de Lyon (Anm.: L’auteur des 
Essais sur Paris a dit, avec vérité, que les chanoines de Lyon usoient de cette prérogative 
avec les femmes de leurs vilains; et que l’idée déshonorante du C....ge [Cullage/Anm. des 
Verf.] avoit pris là son origine. Mais cette seconde réflexion est fausse.) a plusieurs fois 
été cité. Ce sont eux qui l’ont conservé le plus long-temps.« CARLI 1788, S. 136 (vgl. die 
deutsch. Ausgabe von Chr. G. HENNIG, Gera 1785, Bd. 1, S. 72). 



Status und Sexualität 321

dung des Begriffs jus primae noctis für das europäische Herrenrecht und die 
außereuropäische Sitten der rituellen Defloration führte.35 

Diese außereuropäischen Sitten und Bräuche erweisen sich bei näherer Be-
trachtung in ihrem Bedeutungskern nicht als Ausdruck eines Herrenrechts, 
sondern als Bestandteil teilweiser komplexer Übergangsrituale (rite de passa-
ge), in denen häufig Aberglauben und Ängste in bezug auf den ersten Ge-
schlechtsverkehr von Männern mit jungen Frauen eine Rolle spielen.36 Ein 
Vergleich der europäischen Konzeption des Herrenrechts der ersten Nacht mit 
den Nachrichten über die Sitte der rituellen Defloration in anderen Kulturen 
führt zu dem Ergebnis, daß beide Phänomene aus unterschiedlichen Beweg-
gründen entstanden zu sein scheinen und nur in einem Punkt eine gewisse, in-
teressante Überschneidung aufweisen. Häufig wurde die Defloration von Pries-
tern, Häuptlingen und anderen sozial hochstehenden Personen an den nubilen 
Mädchen vorgenommen.37 Wenn wir in diesem Zusammenhang eine in vielen 
Kulturen verbreitete besondere Funktion mächtiger Männer feststellen können, 
die in einer überproportional großen Zahl von Fällen die Aufgabe, die Pflicht 
oder das Vorrecht des ersten Beischlafs mit einer jungen Frau übernehmen, so 
stellt sich meiner Auffassung nach die Frage, ob sich hinter einer solchen Beo-
bachtung nicht ein übergeordneter, allgemeinerer Verhaltensmechanismus ver-
birgt, der die theoretisch unendlichen Möglichkeiten der diesbezüglichen Kul-
turäußerungen in entscheidender Weise beeinflußt hat. Bei der Behandlung der 
irischen Heldenepen hatten wir schon auf die Analogie bezüglich der Person 
des Entjungferers in außereuropäischen Kulturen und den Pflichten von Helden 
in der keltischen Mythologie hingewiesen.38 Wilhelm HERTZ hat in seinem 
Aufsatz über die Sage vom Giftmädchen 1897 hieraus geschlossen, daß aus der 
ebenfalls in der indogermanischen Kultur ursprünglich verbreiteten Verpflich-

                                                 
 35  Vgl. GUBERNATIS 1878, S. 219-227; HELLWALD 1889, S. 349ff. Zusammenstellungen 

älterer Berichte über rituelle Defloration und Erwähnungen des Herrenrechts der ersten 
Nacht finden sich bei: GAYA 1681, S. 156f., 159, 173, 185; ROTTMANN 1715, S. 144ff.; 
HOFFMANN 1720, S. 53-88; BERNARD 1723-37, Bd. 7, S. 8, 21, 269; CASTRIES 1772, Bd. 
4, S. 43-44; DÉMEUNIER 1776, Bd. 1, S. 182, 187, 240, 355; FISCHER 1780, S. 101f. 

 36  In Indien war die Defloration an das sog. Tali-Ritual gebunden, bei der junge Frauen 
meist vor dem Einsetzen der ersten Menarche eine rituelle, zeitlich begrenzte Ehe mit ei-
nem älteren Mann oder Brahmanen schlossen und in diesem Zusammenhang auch ent-
jungfert wurden. Ethnologisches Material und strukturalistische sowie phsychoanalyti-
sche Interpretationen bieten GOUGH 1955, S. 45-80 und YALMAN 1963, S. 25-58. Vgl. 
auch SCHMIDT 1884, S. 367; SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 210f. 

 37  Siehe z.B. WRANGEL 1839, Bd. 1, S. 133 [Defloration durch Schamanen]; VON SPIX & 
VON MARTIUS 1831, S. 1182 und 1189; VON MARTIUS 1867, Bd. 1, S. 113, 428, 485. Vgl. 
zu den sexuellen Privilegien religiöser Führer ALEXANDER 1979, S. 80.  

 38  Vgl. oben S. 67ff. 
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tung zur Defloration junger Mädchen schließlich »im Laufe der Zeiten durch 
den Wandel der Anschauungen etwas wie ein jus primae noctis werden konnte. 
Wie aus der freiwilligen Hilfeleistung eine Art Verpflichtung, so ging aus die-
ser eine Art Recht hervor.«39 Ob aus den Hinweisen in den irischen Heldenepen 
wirklich auf eine solche Vorstellung bei den Ur-Indogermanen geschlossen 
werden kann, bleibt weiterhin fragwürdig und wird sich vielleicht niemals völ-
lig klären lassen.40 Die auffällige Erwähnung hochrangiger Männer hier wie 
dort wirft jedoch ungeachtet der Erklärungen, die man in den Kulturen für die 
Heranziehung dieser Personen für die Entjungferung gegeben hat, die Frage 
auf, ob es nicht eine allgemeinere Beziehung zwischen Status bzw. Macht und 
ihrer spezifischen Ausnützung in Hinblick auf die männliche Sexualität gibt, 
die unterhalb der kulturell vermittelten Funktionen solcher Sitten einen Einfluß 
auf die Ausgestaltung sozialer Gesten wie des Herrenrechts der ersten Nacht 
nimmt.  

5.2. Macht und Polygynie – eine anthropologische Konstante?  

Es ist eine Binsenweisheit, daß der Mensch nicht auf ein Paarungssystem zur 
Fortpflanzung festgelegt ist. Über die menschlichen Kulturen verbreitet finden 
sich polygame/polygyne, polyandrische und monogame Fortpflanzungssysteme 
in den Religionen und Normen von Gesellschaften verankert. Allerdings ist die 
prozentuale Verteilung dieser Systeme auf die unterschiedlichen Kulturen we-
niger bekannt. In einer Untersuchung an 185 rezenten Gesellschaften fanden 
C.S. FORD und F.A. BEACH 1951, daß 84% dieser Kulturen polygyne Paarbe-
ziehungen erlauben. Nur etwa 16% fordern strikte Monogamie, ein halbes Pro-
zent entfällt schließlich auf die Polyandrie.41 Robin FOX faßt diese Situation 
prägnant in einem Satz zusammen: »Das bei den Menschen am weitesten ver-
breitete Heiratsmuster ist die Vielweiberei der Mächtigen [...] und selbst in 
offiziell oder ökologisch monogamen Gesellschaften erfreuen sich die Mächti-

                                                 
 39  HERTZ 1897, S. 128. Dagegen SCHMIDT-BLEIBTREU 1988, S. 215. 
 40 Der Keltenforscher Prof. Alfred Haffner, Kiel, betont in einem Brief an den Verfasser 

vom 15.8.97, daß bezüglich der kontinentalen Kelten seines Wissens weder Schriftquel-
len noch archäologische Funde irgendeine Aussage hinsichtlich der Existenz des jus pri-
mae noctis bzw. ritueller Deflorationssitten in diesen Ethnien ermöglichen. Anders sieht 
er die Situation bezüglich der Inselkelten. Hier könnten die im Zusammenhang mit dem 
Topos des Herrenrechts in der keltischen Mythologie angestellten Überlegungen zutref-
fend sein.  

 41  FORD & BEACH 1969, S. 115f. Vgl. auch KNUSSMANN 1996, S. 330, der eine Studie mit 
849 Gesellschaften erwähnt, die zu dem selben Ergebnis gelangt (83%).  
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gen in der Regel eines erweiterten sexuellen Zugangs zu jungen Frauen oder 
zumindest eines Monopols bei deren Verheiratung.«42  

Vor dem Hintergrund dieses Befundes hat die Evolutionsbiologie und Ver-
haltensforschung des Menschen in ihren neueren Forschungen mehrfach die 
enge Beziehung zwischen der Macht einzelner Männer (Zugang zu Ressour-
cen) und dem Auftreten polygyner Paarungssysteme beim Menschen demonst-
riert.43 Man könne davon ausgehen, so Randy THORNHILL in einem stimulie-
renden Artikel über Evolutionsbiologie und historische Wissenschaften, »daß 
Gesetze und kulturelle Regeln dem reproduktiven Interesse einflußreicher 
Personen dienen, insbesondere einflußreicher Männer«.44 Laura BETZIG hat 
1986 in ihrer vielbeachteten Dissertation den Zusammenhang zwischen 
politischen Systemen und unterschiedlichem Fortpflanzungserfolg von 
Individuen untersucht.45 Sie kommt zu dem Ergebnis, daß mächtige Männer in 
historischen wie rezenten Gesellschaften immer wieder versucht hätten, ihre 
Macht in despotischer Weise zu gebrauchen und damit ihren eigenen 
Fortpflanzungserfolg zu maximieren.  

Diese Bemühungen, eine direkte Beziehung zwischen Reproduktionserfolg 
des Individuums und seinem Verhalten nachzuweisen, werden jedoch in der 
Evolutionsbiologie zunehmend kritischer beurteilt, da sie auf der heiklen An-
nahme basieren, daß menschliches Verhalten immer (noch) adaptiv sei und 
damit implizieren, daß auch heute noch meßbare Unterschiede im Reprodukti-
onserfolg aufgrund von adaptiven Verhaltensunterschieden zu beobachten sei-
en.46 Eine Forschungsrichtung, die als Evolutionspsychologie (evolutionary 
psychology) bezeichnet wird, hat daher in jüngster Zeit diese Annahme ent-
scheidend modifiziert und sich der Erforschung adaptiver psychologischer Me-
chanismen zugewandt.47 Ein zentrales Axiom der Evolutionspsychologie ist 

                                                 
 42  FOX 1986, S. 22f. Vgl. BETZIG 1986, S. 85f.; WILSON & DALY 1992, S. 300-302. 
 43  MEALEY 1985, S. 249-258; BORGERHOFF MULDER 1987, S. 617ff.; VOLAND 1993, S. 

76f.; vgl. auch KNUSSMANN 1996, S. 330.  
 44  THORNHILL 1992, S. 222f. 
 45  BETZIG 1986. Vgl. die Rez. von MARGOLIS 1988, S. 189-191; CATON 1988, Bd. 24 S. 

159-61; WILLHOITE 1988, S. 484-486; KUMAR 1988, S. 142-3; FIX 1987, S. 134f.; 
HARRINGTON 1987, S. 371; MAZUR 1987, S. 717f.; ABERNETHY 1987, Bd. 175, S. 252-
253; ARNHART 1987, S. 91-93; VINING 1989, S. 375-380; WALTER 1988, S. 220-223; 
ARENS 1989, S. 401-7; MCGREGOR 1988, S. 427-432. Vgl. auch BETZIG 1982, S. 209-
221; DIES. 1992a, S. S. 303-307; DIES. 1992b, S. 351-383, DIES. 1992c, S. 309-349; DIES. 
1992d, S. 37-74; DIES. 1995, S. 181-215; DIES. 1997, S. 8-9. 

 46  Vgl. zu dieser Kritik SYMONS 1992, S. 136. 
 47  Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, daß adaptive Verhaltensvorprogrammierungen quasi 

automatisch ein bestimmtes Verhalten hervorrufen. Natürlich können Menschen ihr Han-
deln bewußt kontrollieren und steuern, so daß auch kulturelle Normen entstehen können, 
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hierbei die Annahme einer gemeinsamen, universellen menschlichen Natur auf 
der Ebene solcher evolvierter psychologischer Mechanismen. Diese Mecha-
nismen erlauben schnelle Entscheidungen in komplexen sozialen Situation, da 
sie auf festgelegte Stimuli reagieren.48 Ihre Entwicklung vollzog sich in 
evolutionären Zeiträumen in bezug auf die zu diesen Zeiten relevanten Umwelt 
und vermochte die Reproduktion von Individuen zu maximieren.49 Unabhängig 
von dieser Frage der Betrachtungsebene (psychologische Adaption oder 
tatsächliche Reproduktion) wird aber auch in dieser Schule davon 
ausgegangen, daß ein Zusammenhang zwischen den Größen Macht und 
Polygynie beim Menschen besteht. 

Ein Beispiel bietet der Zusammenhang zwischen Status und Reproduktions-
erfolg in modernen Industriegesellschaften. Zwar findet sich dort kein meßbar 
größerer Reproduktionserfolg ranghoher Männer, aber der adaptive Mecha-
nismus, der in einer traditionellen Gesellschaft bis heute zu höheren Kinder-
zahlen führt, funktioniert hier wie dort. Ranghohe Männer haben auch in In-
dustriegesellschaften deutlich häufiger Geschlechtsverkehr als Rangniedere. 
Die allgemeine Verfügbarkeit von Kontrazeption und die Verankerung der 
Monogamie in westlichen Gesellschaften führen jedoch dazu, daß sich diese 
höhere Kopulationsfrequenz nicht in größerer Fertilität messen läßt.50  

Für einen solchen Zusammenhang zwischen Macht bzw. Status und Poly-
gynie finden sich in historischen und ethnographischen Berichten eine Reihe 
von weiteren Beispielen.51 Hier ist zunächst der schon genannte Bericht des 
Reisenden Marco Polo über das Vorrecht des Königs von Champa zu erwäh-
nen.52 In Dahomey soll der König ebenfalls über alle Frauen seines Königrei-
ches verfügt haben. Diejenigen unverheirateten Frauen, die ihm gefielen, konn-

                                                                                                                                 
die der Verhaltensanweisung eines adaptiven psychologischen Mechanismus geradezu 
entgegengesetzt stehen. Da in vielen Kulturen gerade die Triebsublimation oder -
unterdrückung als besonders wertvolles und genuin menschliches Handeln gilt, sind sol-
che Negationen von stammesgeschichtlich erworbenen Verhaltensanpassungen sogar die 
Regel.  

 48 BARKOW/COSMIDES/TOOBY 1992, S. 5; SYMONS 1992, S. 147. 
 49 Es geht der Evolutionspsychologie nicht darum, wie adaptiv ein Verhalten heute (oder in 

einer historischen Umwelt) gewesen ist, sondern wie groß der reproduktive Vorteil in der 
evolutionär relevanten, also prähistorischen Umwelt gewesen sein mag, in der aufgrund 
des Selektionsdrucks der unmittelbare Zusammenhang zwischen Verhalten wie sexueller 
Aktivität und tatsächlicher Reproduktion noch nicht unterbrochen war. 

 50 PÉRUSSE 1993, S. 267-322. Vgl. auch VINING 1986, S. 167-216; CAREY 1993, S. 289.  
 51 Vgl. z.B. die Sozialgeschichte der christlichen Polygamie von CAIRNCROSS 1974 oder die 

Arbeiten von Stephan BUCHHOLZ 1987, S. 71-91 und Paul MIKAT 1988.  
 52  Vgl. oben Anm. 14. 
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te er bei sich im Palast behalten.53 Über die Verfügungsgewalt der Inka über 
die Frauen ihres Herrschaftsgebietes wird am Beispiel der sogenannten Son-
nenjungfrauen (aclla) berichtet.54 Vielfach wurde in der Vergangenheit durch 
die Überwachung von Frauen in einem »Harem« dem Herrscher der alleinige 
sexuelle Zugang gesichert.55 Schließlich gehört auch die sexuelle Ausnutzung 
einer hierarchischen Position am Arbeitsplatz, das sogenannte »sexual harass-
ment« zu dieser speziellen Form der Ausnutzung von Macht im Hinblick auf 
einen vermehrten sexuellen Zugang zu Frauen.56  

Macht und Polygynie bzw. ihre Interaktion scheinen somit in der Tat eine 
anthropologische Konstante zu bilden.57 Die durch evolutionäre Selektion an 
die Umwelt angepaßte Verhaltensprädispositionen (psychologische Mechanis-
men) scheinen diesbezüglich in einer gewissen Interaktion mit kulturellen 
Normen und Verhaltensanweisungen (z.B. Haremsbildung) zu stehen. Diese 
psychologischen Mechanismen steuern jedoch nicht direkt das Verhalten, son-
dern werden kulturell moderiert. Mit welchem dieser Mechanismen könnte der 
literarische Topos des Herrenrechts der ersten Nacht interagieren? Zur Beant-
wortung dieser Frage greife ich im folgenden auf einige neuere Ergebnisse der 
vergleichende Verhaltensforschung und Evolutionsbiologie des Menschen zu-
rück. 

                                                 
 53  WESTERMARCK 1921, S. 195. Vgl. auch S. 194: »The jus primae noctis of a chief may 

have the same origin as the right of certain chiefs to cohabit with their female subjects at 
any time.« 

 54  »Es liegt nahe, die außeralltägliche Stellung der aclla im Inkastaat mit charismatischen 
Qualitäten in Verbindung zu bringen, die der Jungfräulichkeit vielfach zugeschrieben 
werden. Die große Anzahl der Sonnenjungfrauen, die ausdrücklich für Rollen vorgesehen 
waren, deren Wahrnehmung den Verlust der Virginität mit sich brachte, läßt diese Deu-
tung allerdings nicht zu. Symbolisiert wurde nicht wie im christlichen Abendlande die 
asketische Enthaltsamkeit in ihrer reinsten Form, sondern die Verfügungsgewalt des Inka 
über die Sexualität der Sonnenjungfrauen, darüber vermittelt über alle Frauen seines 
Herrschaftsgebietes und letztlich über die gesamte Nicht-Inka-Bevölkerung. Das Erfor-
dernis der Virginität, das dazu führte, die aclla bereits in jungen Jahren auszuwählen und 
zu kasernieren, war Ausdruck dieses exklusiven Verfügungsanspruchs. Der Inka berief 
sich darauf, daß alle Frauen seine Schwestern seien, er also der potentielle Bräutigam al-
ler.« MÜLLER 1991, S. 246; vgl. auch THORNHILL 1992, S. 228f. 

 55  Man beachte in diesem Zusammenhang die Funktion von Eunuchen als Haremswächter, 
die aufgrund ihrer Sterilität keine Gefahr für den Herrscher bzw. »Besitzer« der Frauen 
darstellte.  

 56 Vgl. STUDD & GATTIKER 1991, S. 249-90; STUDD 1996, S. 54-89. Vgl. oben in der Ein-
führung Anm. 7.  

 57 Diese Beziehung zwischen Dominanz und Reproduktionserfolg ist natürlich nicht auf den 
Menschen beschränkt, sondern findet sich auch bei vielen Tieren. Vgl. FEDIGAN 1983, S. 
91-129; ELLIS 1995, S. 257-333. 
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5.3. Dominanz und Unterwerfung – biologische Grundlagen des 
menschlichen Verhaltens als Erklärung für soziale Gesten 

Einer der wichtigsten Methoden der Anthropologie zur Erforschung der 
menschlichen Natur und der biologischen Grundlagen seines Verhaltens ist 
seine Einordnung in die Stammesgeschichte. Der Mensch gehört in dieser Per-
spektive in die Ordnung der Primaten und die Untergruppe der Altweltaffen 
(Catarrhina).58 Viele Aspekte des menschlichen Verhaltens finden wir auch bei 
anderen Primaten und insbesondere den Hominiden.59 Ebenso wie die anderen 
Primaten bildet daher auch der Mensch Hierarchien in den sozialen Gruppen 
aus. Solche Hierarchien vermeiden Konflikte um Ressourcen aller Art und er-
möglichen einzelnen Mitgliedern der Gruppe effektiver in deren Genuß zu 
kommen.60 Gerade bei den männlichen Mitgliedern solcher Primatengruppen 
haben zum Teil erstaunlichen physiologischen Anpassungen ausgebildet, um 
im Wettbewerb um diese Ressourcen eine Chance zu haben. 

Eine solche Anpassung ist z.B. der Sexualdimorphismus, d.h. der relative 
Größen- und Gewichtsunterschied zwischen den beiden Geschlechtern einer 
Art.61 Es existiert eine interessante Korrelation zwischen der Ausprägung die-
ses Sexualdimorphismus und der Fortpflanzungsstrategie bzw. dem Paarungs-
system einer Art. Primatenarten mit beachtlichen Größen und Gewichtsunter-
schieden zwischen den Geschlechtern leben häufig in polygynen Fortpflan-
zungssystemen.62 Eine ähnliche Korrelation läßt sich auch für das Verhältnis 
von Hodengewicht zum Körpergewicht und dem adaptiven Fortpflanzungssys-
tem vieler Primaten beobachten.63 Relativ große Hoden, wie sie bei Schimpan-
sen zu finden sind, deuten auf eine starke intrauterine Spermakonkurrenz64 hin, 

                                                 
 58 Vgl. KNUSSMANN 1996, S. 272ff.  
 59 Der Mensch ist morphologisch, immunbiologisch und ethologisch in besonderer Weise 

mit den drei Großaffenarten Schimpanse (Pan), Gorilla (Gorilla) und Orang Utan (Pongo) 
verwandt.  

 60  »Dominanzordnungen gründen auf einer Ungleichheit der individuellen ›Machtfaktoren‹. 
Sie haben zur Folge, daß das Ergebnis einer agressiven Auseinandersetzung zwischen 
zwei Tieren mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit vorauszusehen ist, weshalb 
kostspielige Kämpfe im großen und ganzen überflüssig werden. Für ein dominantes Indi-
viduum reicht es häufig, einen Anspruch (z.B. an einer Ressource) zu signalisieren, um 
respektiert zu werden.« VOLAND 1993, S. 65.  

 61 Vgl. MARTIN/WILLNER/DETTLING 1994, S. 159-200.  
 62  VOLAND 1993, S. 161.  
 63 HARCOURT 1981, S. 55f. 
 64  Unter Spermakonkurrenz versteht man den geschlechtlichen Wettbewerb während der 

Insemination, also in der Phase zwischen Samenabgabe und Befruchtung. Vgl. zu diesem 
Begriff VOLAND 1993, S. 136ff. sowie BAKER & BELLIS 1995. 
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d.h. daß die Spermien nach mehrfacher Kopulation mit verschiedenen Männ-
chen erst im Genitaltrakt des Weibchens zueinander in Konkurrenz treten. Ge-
ringes Hodengewicht, wie es z.B. beim Gorilla vorkommt, weist demhingegen 
auf eine andere Strategie hin. Hier wird der Kampf bzw. der Wettbewerb um 
die Befruchtung der Weibchen schon im Vorfeld ausgetragen, indem die 
Männchen miteinander um den Besitz oder den Zugang zu diesen kämpfen. 
Aus diesem Grund sind Gorillamännchen in der Regel auch mehr als doppelt 
so groß und schwer wie Weibchen dieser Art.  

Während die Männchen kämpfen, haben die Weibchen die Qual der Wahl. 
Der eigentliche Grund des andauernden Wettstreits um Status und Macht unter 
den Männchen scheint in der Tatsache des sogenannte female choice zu liegen. 
Weibchen wählen ein Männchen zur Paarung und nicht umgekehrt.65 Diese 
Rollenverteilung liegt wahrscheinlich in den unterschiedlichen Reproduktions-
potentialen der beiden Geschlechter begründet. Während Männchen eine fast 
unbegrenzte Zeugungsfähigkeit besitzen, müssen Weibchen sehr viel mehr 
darauf bedacht sein, den richtigen Partner für die Fortpflanzung zu finden, da 
sie einen wesentlich höheren Einsatz beim elterlichen Investment einbringen. 
Wenn der männliche Beitrag zur elterlichen Aufzucht und Versorgung der 
Nachkommen (parental investment) einen merklichen Einfluß auf die Überle-
benschancen des gemeinsamen Nachwuchs ausübt, ist das Weibchen zudem 
bemüht, eine möglichst sorgfältige Auswahl zu treffen und auf entsprechende 
Merkmale des Männchens zu achten. Das Männchen wiederum muß in genau 
solche Merkmale »investieren«, um seine Chancen in der Paarungskonkurrenz, 
der sexual selection, zu erhöhen.66  

Wenn wir die menschliche Physiologie unter dem genannten Aspekt des art-
spezifischen Sexualdimorphismus und des relativen Hodengewichts betrachten, 
ergibt sich eine biologische Anpassung an eine schwache Polygynie. Dem ent-
spricht, wie wir schon gesehen haben, auch die tatsächliche Verbreitung der 
Fortpflanzungssysteme beim Menschen. Eine solche Anpassung an ein poly-
gynes Fortpflanzungssystem läßt gleichzeitig erwarten, daß für den Menschen 
als Art Rangkämpfe und Dominanzstrukturen eine wichtige Funktion besessen 
haben und besitzen. Durch die soziale Hierarchie wird nicht nur der Zugang zu 
der wertvollen und limitierten Ressource »Frau« geregelt, sondern auch zu 
denjenigen Ressourcen, die schließlich die Aufzucht der Nachkommen über-
haupt erst ermöglichen.  

                                                 
 65 Die Möglichkeit einer Vergewaltigung möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erörtern, 

da es sich quantitativ gesehen um Ausnahmen von einer Regel handelt. Vgl. VOLAND 
1993, S. 146ff. 

 66 Vgl. VOLAND 1993, S. 109ff.  
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Eine letzte Beobachtung aus der vergleichenden Verhaltensforschung möch-
te ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen: Bei vielen Primaten kann 
man im Sozialverhalten ein Andeuten der Kopulation (das sogenannte »Aufrei-
ten«) – auch bei gleichgeschlechtlichen Individuen – beobachten. Dieses Ver-
halten ist nicht etwa sexuell motiviert, sondern hat eine wichtige soziale Funk-
tion als Zeichen der Dominanz, des Status eines Männchens.67 In genau dersel-
ben Funktion ist dieses Verhalten auch vereinzelt beim Menschen beobachtet 
worden.68 

Damit kommen wir auf Frans DE WAAL und seiner Beschreibung des Alpha-
Männchens der Arnhem Schimpansen und dessen angebliches »Herrenrecht« 
zurück. Im Grunde ist dieses Beispiel schlecht gewählt. Wie wir gesehen ha-
ben, gehören Schimpansen zu den Primatenarten, die den Wettbewerb um die 
Befruchtung der Weibchen nicht nur durch Rangkämpfe, sondern auch durch 
Spermakonkurrenz austragen. Doch trotz dieser doppelten Strategie spielt auch 
bei diesen Hominiden die Hierarchie innerhalb ihrer Gruppe eine große Rolle. 
Die Beobachtungen DE WAALs deuten darauf hin, daß die Arnhem Schimpan-
sen ihre hierarische Position in der Gruppe gerade in Hinblick auf den Zugang 
zu den Weibchen ausgenutzt haben. Yeroen, das Alpha-Männchen aus dem 
zitierten Beispiel, mußte seine Stellung immer wieder gegen die anderen männ-
lichen Mitglieder der Gruppe verteidigen und sich in kritischen Momenten 
durch Drohungen und Dominanzgebärden Respekt verschaffen.69 Erinnert die-
ses Verhalten nicht an das »symbolische Herrenrecht« im katalanischen Bau-
ernkrieg?  

Die Art der innergeschlechtlichen Drohung und Rangdemonstration kann 
sich beim Menschen grundsätzlich von der Praxis bei anderen Primaten unter-
scheiden. Der Mensch hat mit Hilfe von sprachlichen Abstraktionen die Mög-
lichkeit, in Konkurrenzsituationen durch verbale Drohungen einen ähnlichen 
Effekt wie durch eine körperliche Drohung oder durch aggressive Vokalisation 
zu erzielen. Die Drohung kann sogar hierdurch noch viel subtiler gestaltet wer-
den. Um eine solche abstrakte sprachliche Drohung handelt es sich meiner 

                                                 
 67 Wer Status durch Aufreiten demonstriert, der zeigt seine Macht gegenüber der Gruppe. 

Solches Display-Verhalten, wie es sich vielfach bei Primaten findet, ist in einer natürli-
chen Umwelt hochgradig adaptiv. Es handelt sich um eine Lösung bzw. Antwort auf das 
Problem der intrasexuellen Konkurrenz bei Primaten um die Weibchen eine Gruppe. Vgl. 
EIBL-EIBESFELDT 1986, S. 109ff. 

 68  Über eine solches Verhalten eines Bandenchefs gegenüber neuen Mitgliedern wurde z.B. 
aus dem Jugendbandenmillieu berichtet. Vgl. ROUMAJON, Yves, »sodomisation par la 
chef de la bande«, Brief an I. Eibl-Eibesfeldt in der Sonderdrucksammlung der For-
schungsstelle für Humanethologie, Andechs. Vgl. auch EIBL-EIBESFELDT 1986, S. 108.  

 69 DE WAAL 1989, S. 167ff.  
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Auffassung nach beim Herrenrecht der ersten Nacht im Sinne des Vorrechts 
eines mächtigen Mannes auf den Beischlaf mit den Bräuten anderer Männer. 
Diese Metapher spielt auf eine universale, über den Menschen als Gattungswe-
sen hinausweisende intrasexuelle und typisch männliche Konkurrenzsituation 
um den Zugang zum weiblichen Geschlecht an, die in ihrer Zuspitzung auf die 
erste Nacht und in ihrer Formulierung als »absolutes Prinzip« eine typische 
menschliche Kulturleistung darstellt.70 Erst in dieser Verallgemeinerung und 
Konzentration auf die Eheschließung wird aus der demonstrativen Einzeltat 
eine umfassende Drohung, ein Zeichen der Herrschaft.  

Vor dem Hintergrund der menschlichen Stammesgeschichte und unter zur 
Hilfenahme der Erkenntisse von vergleichender Verhaltensforschung und evo-
lutionärer Psychologie kann man den Bedeutungskern des Herrenrechts der 
ersten Nacht auf seine Wurzeln im sozialen Miteinander von Primatenpopula-
tionen zurückführen. Diese Wurzeln erklären meiner Auffassung nach die an-
dauernde Popularität des Topos eines herrschaftlichen Vorrechts auf die Bräute 
anderer Männer in Literatur und Kunst. Wie könnte man auch besser einen 
Tyrannen charakterisieren, als ihm ein Vorrecht auf die Frauen seiner Herr-
schaft zu unterstellen? Eine solche Rangdemonstration wurde sicherlich zu-
recht als »primitiv« im Sinne von »unkultiviert« empfunden. Wer auf solche 
Weise seine Macht zeigt, verläßt sich auf die uralten »Spielregeln« der Prima-
tengruppe und negiert die Vorstellung einer, wie auch immer gestalteten, egali-
tären Gesellschaftsordnung nach dem Ideal der griechischen »Polis«. Aus die-
sem »politischen« Aspekt des Topos rührt der vielfältige Gebrauch der Thema-
tik vom Gilgamesch-Epos bis zur Französischen Revolution oder den Schriften 
August Bebels. 

Wenn ein katalanischer Herr im Kontext des Bauernkriegs in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts behauptete, das Recht zu besitzen, mit der Braut 
eines seiner untergebenen Bauern in der Hochzeitsnacht schlafen gehen zu 
dürfen und zu Verdeutlichung dieses Anspruchs über die im Bett niedergelegte 
Braut hinüberschritt, so war dies nicht nur eine verbale Rangdemonstration von 
großer Deutlichkeit, sondern meiner Auffassung nach eine reale körperliche 
Unterwerfungsgeste, die auch als solche verstanden wurde: als »senyal de se-
nyoria«, als Zeichen der Herrschaft, wie es die Quellen selbst ausdrücken. Se-

                                                 
 70  Ehe und Hochzeit reichen als fundamentale und distinktive Elemente der menschlicher 

Kultur bis weit in die vorgeschichtliche Zeit hinab. So meinen QUIATT & REYNOLDS 
1995, S. 11: »Marriage, indeed, emerges as the single feature that most clearly distin-
guishes human from non-human primate lineage structures.« Die Assoziation des Herren-
rechts mit dieser typisch menschlichen Errungenschaft erscheint aus diesem Blickwinkel 
heraus geradezu unausweichlich.  
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xuelles Vorrecht und soziale Führungsposition bilden eine Einheit, die zu jeder 
Zeit und allerorts verstanden wurde.  

Ein solches Verständnis des jus primae noctis als Demütigung und Unter-
werfung anderer Männer ist 1978 schon von dem Ethnopsychologen Georges 
DEVEREUX vorgeschlagen worden.71 Devereux meint es sei möglich, bestimmte 
Formen von Vergewaltigung nicht nur als Demütigungen der weiblichen Op-
fer, sondern auch als Erniedrigung der ihnen nahestehenden Männern zu inter-
pretieren.72 Dieser Befund scheint mir in besonderem Maße die soziale Funkti-
on und den Gebrauch des Herrenrechts der ersten Nacht im spätmittelalterli-
chen Katalonien anzudeuten.  

Wenn durch die Kernaussage des Herrenrechts der ersten Nacht auf seine 
Wurzeln in der menschlichen Stammesgeschichte zurückgeführt wird, so soll 
damit jedoch keinesfalls der These einer kulturellen Universalität des jus pri-
mae noctis Vorschub geleistet werden. Das Herrenrecht der ersten Nacht mit 
seiner spezifischen Anbindung des Vorrechts an die Hochzeitsnacht bleibt eine 
kulturelle »Errungenschaft« des europäisch-vorderasiatischen Raumes. Es han-
delt sich hierbei um nur eine von vielen Möglichkeiten der Ausformung eines 
solchen kulturellen Topos. Seine Verbindung zu den Erscheinungen anderer 
Kulturen, auch zur rituellen Defloration, erhält das jus primae noctis durch die 
anthropologische Konstante der Beziehung zwischen Macht und Polygynie, die 
dem Menschen aufgrund seines stammesgeschichtlichen Erbes anhängt.  

Den eigentlich Gewinn einer Einbindung der Evolutionsbiologie in die kul-
turwissenschaftlichen Forschung möchte ich schließlich in der erweiterten Per-
spektive sehen, in der kulturelle Phänomene in einem solchen Kontext erschei-
nen. In einer solchen Perspektive sind kulturelle Normen und literarische To-
poi ebensowenig beliebig wie es die soziale Struktur eines Bienenstaates ist. 
Sie sind vielmehr abgeleitet von den grundsätzlichen Bedingungen unseres 
Verhaltensspielraumes, die uns durch unsere phylogenetische Abstammung 
vorgegeben sind und bleiben. Im Kontext der Evolutionsbiologie erscheint das 
Herrenrecht der ersten Nacht als beinahe logische Konsequenz intrasexueller 
Konkurrenz in stratifizierten Gesellschaften. Daß es sich beim Herrenrecht im 
engeren Sinne dennoch »nur« um einen geographisch auf Europa und Vorder-
asien beschränkten Topos handelt, demonstriert eindrucksvoll die Diversität 
menschlicher Kulturen, die eine Anpassung an die unterschiedlichsten Lebens-
räume ermöglichte.  
                                                 
 71 Vgl. DEVEREUX 1978, S. 187. 
 72  DEVEREUX 1978, S. 185ff. Vgl. DUERR 1993, S. 428ff. 



 

Kapitel 6 

Ergebnisse  

Die Idee des Vorrechts eines mächtigen Mannes auf den ersten Beischlaf mit 
der Frau eines anderen Mannes reicht bis in die Anfänge des Schriftgebrauchs 
der europäischen und vorderasiatischen Geschichte zurück. Schon das Gilga-
mesch-Epos kennt sie und verwendet diesen literarischen Topos zur Charakte-
risierung von Macht und tyrannischer Herrschaft des Königs von Uruk. Die 
römische, arabische und inselkeltische Literatur kannte den Topos ebenfalls 
und hat ihn in nahezu identischer Weise verwendet. Einmal wurde die Tyran-
nei eines Herrschers, ein anderes Mal seine Macht durch die Erwähnung eines 
solchen Vorrechts betont.  

Das frühe Mittelalter schweigt, bis auf eine Ausnahme, zum Thema des 
Herrenrechts der ersten Nacht. Nur in den Annalen des irischen Klosters 
Clonmacnoisie findet sich aus der Zeit um 800 ein Hinweis, daß der antike 
Topos auch in dieser Zeit in Europa noch bekannt war. Der Schreiber beschul-
digte darin die Wikinger einer solchen Tyrannei und bezog damit das Herren-
recht auf die Probleme seiner Zeit. Dieser »Gebrauch« des Herrenrechts der 
ersten Nacht ist auch ein Merkmal der Verwendung des jus primae noctis in 
der spätmittelalterlichen Literatur und Dichtung.  

 
Der erste Hinweis in diesen Quellengattungen stammt aus der Mitte des 13. 

Jahrhunderts. In einer Dichtung über die Bauern von Verson in der Herrschaft 
des Klosters Mt.-Saint-Michel in der Normandie erfahren wir von einer münd-
lichen Tradition, die dem Herrn angeblich ein Vorrecht auf die erste Nacht mit 
den Bräuten seiner Bauern einräumt. Diese Tradition steht in einem direkten 
Zusammenhang mit der Heiratsabgabe culage, die sich wahrscheinlich etymo-
logisch aus einer Steuer auf den Brautschatz der Frau im frühen und hohen 
Mittelalter ableitet. Zur Zeit des Gedichts aber bezeichnete der Ausdruck cula-
ge eine Steuer auf das Erbteil der Braut, auf ihr maritagium.  

Die chronologisch nächste Erwähnung findet das Herrenrecht in einer Dich-
tung des zweiten Kreuzfahrerzyklus, dem Baudouin de Sebourc, dessen Ent-
stehungszeit in der Mitte des 14. Jahrhunderts liegt. Dieser französische Ro-
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man, der auch in einer mittelniederländischen Fassung Verbreitung fand und 
dem ein großer kommerzieller Erfolg nachgesagt wird,1 hat wahrscheinlich das 
Herrenrecht in seiner Verbindung zu den Heiratsabgaben populär gemacht und 
breiten Bevölkerungsschichten näher gebracht. Auch dieser Text verwendet 
den Topos des Herrenrechts der ersten Nacht zur Charakterisierung von Steuer-
forderungen auf die Mitgift der Braut anläßlich ihrer Eheschließung. Die Ver-
bindung des Herrenrechts der ersten Nacht zu diesen Mitgiftsteuern ist wahr-
scheinlich auf die Ablehnung solcher Steuern durch die Zahlungspflichtigen 
und die besondere Konnotation dieses Ehegeschenks im Spätmittelalter als 
Äquivalent der Keuschheit und Jungfräulichkeit der Braut zurückzuführen. Ein 
Zugriff des Herrn auf diese Summe konnte daher zugleich als Angriff auf die 
Keuschheit der Braut interpretiert werden. Der Versroman Baudouin de Se-
bourc war zwar ein wichtiger Multiplikator für die Idee eines Herrenrechts als 
Alternative zur Zahlung von Heiratsabgaben, aber nicht der eigentliche Ur-
sprung dieser Tradition, die sich kurze Zeit später in ländlichen Rechtsquellen 
zu verschriftlichen begann und ein so bemerkenswertes »Eigenleben« entfalte-
te.  

Bei der Untersuchung weiterer mittelalterlicher Heiratsabgaben, die durch 
Legenden oder von Historikern in einen Zusammenhang mit dem Herrenrecht 
der ersten Nacht gestellt wurden, haben wir den mehrfachen Funktionswandel 
dieser Zahlungen anläßlich der Eheschließung an den Herrn beobachten kön-
nen. Die längste funktionelle Kontinuität weisen dabei die Abgaben für die 
Heirat aus einer Herrschaft heraus auf. Sie lassen sich vom hohen Mittelalter 
bis weit in die Neuzeit belegen. Auf das frühe und hohe Mittelalter beschrän-
ken sich dagegen im wesentlichen die Abgaben für die allgemeine Heiratser-
laubnis, die licentia maritalis. Mit der Auflösung der Hofverfassung im 12. 
und 13. Jahrhundert wurden sie nicht mehr gefordert, und wenn die Heiratser-
laubnis im 15. und 16. Jahrhundert gerade im Zusammenhang mit dem Herren-
recht der ersten Nacht wieder anklingt, so handelt es sich hierbei um einem aus 
seinem funktionellen Kontext gerissenen Anachronismus. Die Kirche hatte 
längst die Eheschließung nach dem Konsensprinzip für Unfreie auf allen sozia-
len Ebenen durchgesetzt.  

Anhand von etymologischen und vergleichenden Analysen verschiedener 
volkstümlicher Namen für mitteleuropäische Heiratsabgaben haben wir 
schließlich auf die Vorläufer dieser Erlaubnisgebühren geschlossen, deren 
Funktion und rechtliche Grundlage bislang kaum untersucht worden sind. Eine 
im Mittelalter im Gebiet des heutigen Belgien und den Niederlanden üblicher 
Heiratszins, der mit seiner lateinischen Bezeichnung als Bürgschaftsverpflich-

                                                 
 1  COOK 1972, S. 15.  
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tung in den Quellen auftaucht, hat den Weg zu den schon im frühen Mittelalter 
üblichen Zahlungen für das mundium der Braut gewiesen. Durch eine lombar-
dischen Quelle des 8. Jahrhunderts konnte das Prinzip der Brautpreiszahlung 
nach germanischen Rechtsvorstellungen bei einer Eheschließung zwischen 
einer freien Frau und einem unfreien Mann geklärt werden. Da ein unfreier 
Mann in jener Zeit zu einem solchen Rechtsgeschäft nicht in der Lage war und 
vielleicht auch nicht die nötigen Mittel aufbringen konnte, trat der Herr an die 
Stelle seines Unfreien und bezahlte den Brautpreis an die Braut direkt oder an 
ihre Verwandten. Damit ging die urspünglich freie Frau in die Munt des Herrn 
ihres Bräutigams über und wurde, mit all ihren Nachfahren, selber Muntling 
dieses Herrn. Ihre Nachfahren – und zwar nur die Töchter – hatten bei ihrer 
eigenen Eheschließung das Geld, das ihre Mutter als Brautschatz bekommen 
hatte, wieder an den Herrn oder dessen Rechtsnachfolger zurückzuzahlen. 
Hieraus erklärt sich wahrscheinlich die spätere Bezeichnung von Heiratsabga-
ben als Bürgschaftsverpflichtung.  

Die Zahlung des mundiums durch den Herrn persönlich an die freie Frau an-
läßlich ihres Erwerbs als Gattin für seinen Unfreien hatte einen »Nebeneffekt«, 
der meiner Auffassung nach in späteren Jahrhunderten zu einer in mündlichen 
Traditionen verbreiteten Assoziation zwischen Heiratsabgaben und dem herr-
schaftlichen Vorrecht auf die Brautnacht in Europa geführt hat. Mit der Zah-
lung des mundiums erwarb ein Mann im älteren germanischen Eherecht 
zugleich auch das Recht auf die Heimführung der Braut und das eheliche Bei-
lager. Zwar war dieser Rechtsanspruch in dem besondern Fall des Erwerbs 
einer freien Frau als Ehefrau für einen Muntling des Herrn nicht intendiert, 
aber er ergab sich zwangsläufig aus der Zahlung des mundiums anläßlich einer 
Eheschließung.  

Zu dieser Assoziation mag hinzugekommen sein, daß im älteren Recht das 
Ehebett der unfreien Frau gegenüber dem eigenen Herrn nicht geschützt war. 
Doch möchte ich diesem Moment höchstens eine sekundäre Bedeutung bei-
messen, da hieraus allein sich ein »Rechtsanspruch« auf das erste Beilager mit 
der Frau des Unfreien, wie er im spätmittelalterlichen Gewohnheitsrecht for-
muliert wurde, nicht hätte ergeben können. 

Über die Entwicklung einer mündlichen Tradition, die vor dem 13. Jahr-
hundert in Mitteleuropa Abgaben anläßlich der Eheschließung einer Tochter 
mit dem Topos des tyrannischen Herrenrechts der ersten Nacht verband, kön-
nen wir nur Mutmaßungen anstellen. Es ist zudem unsicher, ob sich diese 
mündliche Tradition nicht erst sehr viel später mit dem literarischen Topos 
verband und vielleicht erst durch die Legende vom Recht des schottischen Kö-
nigs Evenus vom Anfang des 16. Jahrhunderts eine Brücke zu der antiken lite-
rarischen Tradition geschlagen wurde. Die Heiratsabgaben auf den Britischen 
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Inseln, deren Entstehung durch diese Legende erklärt wurde, scheinen auf-
grund ihrer zeitweiligen Funktion als Steuern auf die Mitgift der Braut in Be-
ziehung zum Herrenrecht der ersten Nacht getreten zu sein. Das völlige Fehlen 
von Erwähnungen des Herrenrechts in ländlichen Rechtsquellen des Spätmit-
telalters in dieser Region weist jedoch meiner Auffassung nach darauf hin, daß 
die Verbindung zwischen Heiratsabgaben und dem Herrenrecht dort nicht in 
dem selben Maße wie auf dem Kontinent existierte und vielleicht nur von dort 
»importiert« worden ist. 

Wir haben es bei dem mittelalterlichen Herrenrecht der ersten Nacht mit ei-
nem Phänomen der Legendenbildung zu tun, bei dem erst in der Rückschau auf 
einen vergangenen Zeitraum ein bestimmtes Momentum (das Recht des Herrn 
auf die erste Nacht mit der Braut, wenn die Eltern nicht einen geliehenen Geld-
betrag zurückzahlen) eine Realität gewonnen hat, das es aus dem Bereich der 
rein gedanklichen Assoziation heraushebt und als tatsächliches, d.h. reales Ge-
schehen begreift.2 Diese Konstituierung der »Legende« in Form einer oralen 
Tradition, die sicherlich vor die Mitte des 13. Jahrhunderts anzusetzen ist,3 
kann aufgrund ihrer rein mündlichen Basis heute nicht mehr genauer nachvoll-
zogen werden.  

 
In der Zeit um 1400, vielleicht auch schon in der zweiten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts, fand die Idee eines herrschaftlichen Vorrechts auf die Brautnacht 
erstmals Verwendung im ländlichen Gewohnheitsrecht. Sie wurde von Herren 
oder deren Verwaltern in das öffentliche Rechtsleben von Herrschaften integ-
riert und verschriftlichte sich sukzessive mit der Aufzeichnung des ländlichen 
Gewohnheitsrechts und dem Wechsel vom mündlich gewiesenen zum ge-
schriebenen Recht. Das Herrenrecht wurde dazu verwendet, Abgabenzahlun-
gen anläßlich einer Hochzeit von Untertanen zu legitimieren, Ersatzhandlun-
gen für die Nichtzahlung einer Abgabe bereitzustellen und schließlich, um dem 
eigenen Lehnsherrn das Alter der herrschaftlichen Rechte und vor allem der 
niederen und mittleren Gerichtsherrlichkeit zu demonstrieren. Die Abgaben-
zahlungen wiederum, die in den ländlichen Rechtstexten gefordert wurden, 
waren keine Mitgiftsteuern, sondern vielmehr Beteiligungen des Herrn am Lu-
xus des Hochzeitsfests oder Erlaubnisgebühren für die Durchführung des ehe-
lichen Beilagers auf dem Grund und Boden des Herrn. Zahlungspflichtige und 
Zahlungsempfänger scheinen dabei zusammen an die Authentizität eines sol-
chen Herrenrechts der ersten Nacht im hohen Mittelalter, vor »ewigen Zeiten«, 

                                                 
 2 Vgl. für die Zeiträume, in denen solche Legenden oder Mythen entstehen können 

BIETENHOLZ 1994, S. 402. 
 3 Vgl. dagegen BOUREAU 1995, S. 223f. 
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geglaubt zu haben, obwohl die Initiative der Integration in das Gewohnheits-
recht eindeutig bei den Gerichtsherren lag. 

Der im ausgehenden Mittelalter an manchen Orten verbreitete Glaube an ein 
früheres Herrenrecht der ersten Nacht erreichte schließlich in der zweiten Hälf-
te des 15. Jahrhunderts eine gewisse Popularität, so daß mancherorts aus der 
mündlichen Tradition auch symbolische Rechtshandlungen erwuchsen. In 
Frankreich wurde das droit de cuissage als »Schenkelrecht« in Anlehnung an 
die Sitte des symbolischen Vollzugs der Ehe durch einen Prokurator erfunden, 
der hierzu ein unbekleidetes Bein in das Bett mit der Braut stellte. In Katalo-
nien schritten die Herren über das Hochzeitsbett, in dem die Braut niedergelegt 
worden war. Bei diesen symbolischen Handlungen, die schnell den Unmut der 
betroffenen Bauern erregten, scheint es in Katalonien auch zu sexuellen Über-
griffen und damit zu Situationen gekommen zu sein, die von einer realen Um-
setzung des Topos vom tyrannischen Vorrecht des Herrschers auf den Bei-
schlaf mit den Bräuten der Untertanen nicht mehr weit entfernt waren. Doch 
über das genaue Ausmaß dieser Übergriffe, von denen nur in Katalonien die 
Rede ist, haben wir bislang keine näheren Informationen.  

Die Quellenlage, die trotz allen Forschens bis heute als dürftig zu bezeich-
nen ist, deutet darauf hin, daß die Beanspruchung des Herrenrechts der ersten 
Nacht im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit eher die Ausnahme als die 
Regel war. Trotz der weiten geographischen Verbreitung von ländlichen 
Rechtsquellen, die das Herrenrecht erwähnen, wird man daher mit Edith 
ENNEN von einem marginalen Phänomen sprechen dürfen.4 Die Bedeutung des 
Herrenrechts der ersten Nacht für die sozialen Beziehungen zwischen Herren 
und Eigenleuten im Mittelalter ist in der Historiographie des 19. Jahrhunderts 
maßlos übertrieben worden. Tatsächlich handelt es sich nur um einen – wenn 
auch aus heutiger Perspektive spektakulären – Aspekt der vielfältigen sozialen 
und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Herren und Bauern im 15. und 16. 
Jahrhundert.  

Den »sozialen Gebrauch« der symbolischen Rechtshandlungen konnten wir 
am Beispiel des Herrenrechts im katalanischen Bauernkrieg näher studieren. 
Diese Rechtssymbole wurden von den betroffenen Bauern als Erniedrigung, als 
Zeichen der Herrschaft empfunden, gegen die sich ein ganzer Stand (pagesos 
de remença) in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts schließlich erfolgreich 
erhob. Durch diesen »sozialen Gebrauch«, der nicht nur rhetorisch gewesen zu 
sein scheint, wurde im spätmittelalterlichen Katalonien versucht, die bäuerliche 
Abhängigkeit und die alte Hierarchie aufrecht zu erhalten, die unter der Frei-
heitsbewegung zu zerbrechen drohte. Das Herrenrecht wurde als Machtde-

                                                 
 4 ENNEN 1984, S. 220. 
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monstration für die symbolische Reproduktion sozialer Ungleichheit instru-
mentalisiert.  

 
Damit kommen wir zurück zum Ausgangspunkt dieser Studie und zu der 

Frage nach dem Bedeutungskern des Topos vom tyrannischen Herrenrecht der 
ersten Nacht. Ein Vergleich mit außereuropäischen Bräuchen der rituellen De-
floration hat erneut gezeigt, daß es sich um grundsätzlich unterschiedlich moti-
vierte Phänomene handelt, die allerdings in einem zentralen Punkt konvergie-
ren. Auch bei Bräuchen, die aus einer Angst vor dem Vaginalblut beim ersten 
Geschlechtsverkehr oder als rite de passage entstanden sind, waren es zumeist 
mächtige Männer (Priester, Brahmanen, Häuptlinge), die mit der Defloration 
der Braut beauftragt wurden bzw. dieses Privileg wahrgenommen haben. Diese 
Konvergenzen konnten auf eine anthropologische Konstante, nämlich die Be-
ziehung zwischen Macht und Polygynie, zurückgeführt werden, die sich nicht 
nur mit Hilfe kulturvergleichender Studien, sondern auch aufgrund physiologi-
scher Anpassungen des Menschen aufzeigen läßt. 

Diese physiologischen Anpassungen weisen zugleich auf die Bedeutung von 
Dominanzhierarchien und Rangkämpfen bei vielen Primatenarten hin. Auch 
der Mensch kennt eine grundlegende intrasexuelle Konkurrenz, an die sich die 
Primaten im Laufe der Evolution durch adaptive Verhaltensmechanismen an-
gepaßt haben. Zeichen der Dominanz oder Unterwerfung sind durch eine Viel-
zahl von Gesten und Gebärden interkulturell ähnlich und werden bis heute 
meist intuitiv verstanden.5 Die Idee des Herrenrechts scheint ihren Ursprung in 
diesem intrasexuellen Konkurrenzverhalten von Männern zu nehmen, stellt 
aber im Gegensatz zum absoluten Anspruch eines Mannes auf alle Frauen sei-
nes Herrschaftsgebietes eine auf Symbolgebrauch gestützte Einschränkung 
eines Prinzips dar, welches sich auch in nichtmenschlichen Primatengruppen 
beobachten läßt: den Anspruch des »Alpha«-Männchens auf alle Kopulationen 
mit den Weibchen seines Territoriums. 

Durch die Einbeziehung eines evolutionsbiologischen und evolutionspsy-
chologischen Ansatzes in diese Studie konnte die Perspektive zudem kultur-
wissenschaftlich geweitet werden und einen Beitrag zum Verständnis des 
Wirkmechanismus und der Macht kultureller Phänomene, z.B. literarischer 
Topoi, geleistet werden. Eine die biologischen Grundlagen menschlichen Ver-
haltens berücksichtigende Kulturwissenschaft könnte ihr Erklärungspotential 
an einer Reihe weiterer Beispiele unter Beweis stellen. So ist zunächst an eine 
Vielzahl anderer Vorrechte und Privilegien (Tafelordnungen, Sitzordnungen, 
Hofordnungen) zu denken, die eine kulturell vermittelte Rangdemonstration 

                                                 
 5 EIBL-EIBESFELDT 1986, S. 385-408; 477ff.  
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zur Grundlage haben können.6 Doch auch ganz andere Gebiete kultureller 
Normen und Verhaltensweisen könnten auf ihre ultimate Dimension hin unter-
sucht werden. Ich denke hier zum Beispiel an die im dritten Kapitel behandel-
ten Heiratsbeschränkungen, zumal das Verbot der Ausheirat, welches im Spät-
mittelalter als besonders unangenehm und belastend von den Eigenleuten emp-
funden wurden. Dieses Verbot impliziert eine extreme Einschränkung des so-
genannten mate choice. In der Forschung ist schon mehrfach die künstliche 
Endogamie erwähnt worden, die durch diese Regel hervorgerufen wurde.7  

Wenn wir den Blick kulturgeschichtlich über das Mittelalter hinaus öffnen, 
so treten eine Reihe weiterer sozialer Gesten vor Augen, die einer Erklärung 
im Rahmen eines evolutionsbiologischen Ansatzes harren. So schrieb Walter 
VON HAUFF 1924 in einer Abhandlung über »Sexualpsychologisches im alten 
Testament«: »Eigenartig ist der Brauch, daß ein Herrscher damit in die Rechte 
seines Vorgängers eintritt, daß er mit den Frauen Umgang pflegt, auch wenn 
der Sohn dem Vater folgt. So wird dem aufständigen Absolom ein Zelt auf dem 
Dach des Palastes aufgeschlagen, und ›er geht vor den Augen des ganzen Israel 
zu den Kebsweibern seines Vaters hinein‹, kaum daß er nach Jerusalem gelangt 
ist und tut durch diese erste Staatsaktion kund, daß er die Herrschaft tatsächlich 
angetreten hat.«8 

Wenn man als Historiker in einer derartig anthropologisch erweiterten Per-
spektive arbeitet, sollte man sich jedoch zugleich bewußt machen, daß insbe-
sondere kulturelle Normen und Werte immer in letzter Instanz bewußte Set-
zungen des Menschen bleiben sollten und nicht aus ultimaten oder »natürli-
chen« Begründungen gesellschaftlich gerechtfertigt werden dürfen.9 Mit einer 
solchen, an Max WEBER angelehnten Sichtweise der Unabhängigkeit von Nor-
men und Werten, dürfte auch das Problem der wertrelativierenden Kraft der 
evolutionsbiologischen Forschung (ganz ähnlich wie die der historischen 
Wissenschaften im 19. Jahrhundert) abgewendet werden können. 

 
Die Antwort auf die Frage nach der Existenz des Herrenrechts, die schon 

mehrfach von der Rechts- und Kulturgeschichte erforscht worden ist, hat sich 
in der Zusammenschau als weitaus komplexer dargestellt als bislang ange-
nommen wurde. Die Gleichzeitigkeit und gegenseitige Verzahnung von litera-

                                                 
 6 Vgl. die Beispiele bei SPIESS 1997a, S. 39-61. 
 7 Vgl. BLOCH 1963, Bd. 1, S. 295. BENNETT 1948, S. 245. 
 8 HAUFF 1924, S. 24 mit Verweis auf I. Samuel 16,22. Hierbei handelt es sich jedoch um 

einen Druckfehler, es muß II. Samuel 16,22 heißen. Im Text folgen weitere Beispiele für 
diese Sitte. 

 9  Vgl. auch die Warnung vor dem »naturalistischen Fehlschluß« von PAUL, VOLAND & 
WINKLER 1993, S. 306. 
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rischem Topos und der spätmittelalterlichen Realität symbolischer Rechtsbräu-
che machen eine binäre Aussage von Ja oder Nein über die historische Realität 
des Herrenrechts der ersten Nacht unmöglich. Als Ergebnis läßt sich jedoch 
festhalten, daß es sich beim Herrenrecht der ersten Nacht keineswegs nur um 
eine Fiktion oder einen Mythos gehandelt hat, sondern um eine, durch die 
Konzentration auf die Hochzeitsnacht, typisch menschliche »Geste« der inner-
geschlechtlichen und sozialen Konkurrenz, die sich auf der Grundlage der spe-
zifischen Bedingungen der Eheschließung und der Herrschaftskonzepte zu Be-
ginn des europäischen Mittelalters ausbilden konnte und am Ausgang dieser 
Epoche eine bemerkenswerte Blüte erlebte. 

 
 



 

Anhang 
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Bauduin de Sebourc 

Die folgenden Textstellen sind der Edition von Larry S. CRIST und Robert F. 
COOK; Baudouin de Sebourc, Société des Anciens Textes Français, zwei Bän-
de, (im Druck), entnommen. Sie korrespondieren mit den Abbildungen Nr. 2, 
4-6 und 7, die im 9. Kapitel beigegeben sind.  

Die in Klammern gesetzten Angaben beziehen sich auf die alte Edition von 
Louis Napoléon BOCA; Li Romans de Bauduin de Sebourc, IIIe roy de Jherusa-
lem, poème du XIVe siècle publié pour la première fois d’après les manuscrits 
de la Bibliotheque Royale, 2 Bde., Valenciennes 1841.  

 
S. 239f., Verse 6109-6133; (Bd. 1, S. 186ff.: chant 7, Vers 314-338.) 
BNF, ms. fr. 12552, fol. 31v. 

 
Or oiés du glouton, cui li corpz Dieu maudie!    6109 (314) 
trois traïtours apelle, qui sont de sa lingnie:  
Garsiles et Thiebaus, Anthiammes de Roussie.  
»Signour«, che dist Gaufrois, »je vous commande et prie  
que droit en Frise alés dedens une galie;  
une taille eslevez par le terre garnie:  
quatre deniers paier d’un lot de vin sour lie;  
qui ne vent que .ij. sols, prendés ent le moitie.  
Faites taille paier a chascune partie:  
le .xe. prendés sour toute le clergie.  
Et s’il est aucuns homs qui sa fille marie,  
prendés le mariee et vous et vo maisnie  
couchiés avoeques lui le premiere nutie  
se le moitiet n’avés, que n’en faille de mie,  
de tout chou qu’elle ara, soit rente ou signourrie.  
D’un huis .iiij. deniers, qui est sus le chaucie,  
et des fenestrez .ij., et fuist bien veroullie.  
De la querque de blé, qui raziere est nonchie,  
prendez ent .iiij. sols, a cascun le moitie,  
et au molin otant, si ne le laissiez mie.  
D’une beste tuer qu’on veult a boucherie,  
.xij. viez parisis, puis qu’elle est escorchie.  
Asamblez .j. trezor a Luzarches l’antie  
par coi, s’argens me faut, qu’il me fera aïe,  
car ceste guerre chi durra toute ma vie«.    6133 (338) 
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S. 288ff. Verse 7414-7601 (S. 224ff.: Chant 8: Vers 738-930) 
BNF: ms fr. 12552, fol. 38r-39r. 
 
Li maronnier ont fait leur chalant arriver   7414 (738) 
au plus prochain païs qu’il seurent aviser:  
c’est li païs de Frize, si com j’oïs conter. 
La descendi a terre Bauduïns au coer ber.  
Blanche sa douche amie fist a cheval monter  
et li .iiij. escuier commenchent a esrer.  
Quant Blanche vint a terre, soi prist a repozer,  
car Bauduïns le fist .xv. jours demourrer  
a le premiere ville que li bers pot trouver;  
si bien pensa de lui c’on ne l’en pot blasmer,  
et puis isnelement se volt acheminer.  
Par le païs de Frize commenchent a esrer,  
tant c’une ville virent, qui moult fist a löer:    7426 (750) 
on l’apelle Lusarches, si com j’oïs conter.  
En le ville s’en vont pour iaus a hosteler:  
la ville fu moult forte, ch’ai oï recorder.  
En celle ville la, dont vous m’öés parler,  
furent li traitour, que Diex puist craventer!  
que Gaufrois i tramist pour ses gens desrober.  
Or aproche li tamps qu’il aront a porter.  
Il n’est tampz ne saison c’on ne voie passer:  
legierement le passent chil qui ont a disner.  
Bauduïns de Sebourc en Lusarches entra,    7436 (760) 
parmi le maistre porte vers le marchiet s’en va;  
regarde les hosteus, auquel il se traira.  
Atant es j. garchon, qui haut li escria:  
»Sire, descendez chi; on vous herbergera,  
et si arés tout chou, sire, qu’il vous plaira«.  
Et quant Bauduïns l’ot, tantost s’i acorda;  
du cheval descendi, que plus n’i arresta.  
Il est venus a Blanche, douchement l’embracha;  
dou cheval ou elle iert esroment le rosta.  
Entrés est en l’ostel et l’ostesse trouva,    7446 (770) 
qui sus une chaiere moult tenrement ploura. 
Quant Bauduïns le voit, esrant li demanda:  
»Dame, pour Dieu, qu’avés? Ne le me chelés ja!  
Moult demenés grant doel, par Dieu qui me fourma.  
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Est vostres maris mors, qui vo corpz espousa?«  
»Nenil«, che dist la dame qui grant doel demena,  
»ains pleure d’autre choze, dont mes coers dolour a,  
et si croi que mes corpz tous vis esragera,  
si vous dirai pour coi li coers me partira:    7455 (780) 
jë ai une pucelle que li miens corpz porta;  
or est elle plevie, demain espousera.  
De chi tout maintenant .j. traïtres s’en va,  
si dist qu’avoec ma fille anuit se couchera  
se il n’a la moitiet qu’en mariage ara.  
Je li ai en couvent qu’anuit il avera  
ou me fille ou l’argent, dont mes coerz dolour a: 
l’un des .ij. couvient faire, ne sai qu’il m’avenra.  
Fel sont li traïtour; jusqu’a .iij. en i a     7464 (791) 
lassus en che chastel. Chertes, qui leur faurra,  
ne moebles ne chateus il ne nous demourra.  
Que maudis soit nos sires qui chi les envoia  
pour rober le païs; il l’ont honni piecha.  
Si m’aït Dieu de gloire, fuïr nous en faura«.  
Adont detort ses poingz et ses cheveus tira: 
onques mais nulle dame si grant doel ne mena.  
Quant Bauduïns le voit, forment li anoia;  
il en ot grant pitiet quant la dame esgarda.    7473 (800) 
Lors li dit douchement, que point ne li chela:  
»Dame, ne plourés plus, car Diex vous aidera,  
que, par cellui Signour qui sa mort pardonna,  
en le paine morrai ou el en avenra,  
car che mauvais usaige mes corpz abatera.  
Vos champions serai et tous cheulz par decha.  
As traïtours irai, savoir c’on me dira:  
telz me porra desdire, la teste me laira.  
Onques sifait usage Jhesus ne commanda;  
ch’est encontre droiture, si que Diex m’aidera«.   7483 (810) 
»Sire«, che dist la dame, »preudoms vous engenra! 
Et s’esploitier pöés che que vos corpz dit m’a,  
tant vous donrai du mien car il vous souffira«. 
»Dame«, dist Bauduïns, »denier n’en arai ja!  
Bien ferai le besoingne, si que bien vous plaira;  
du vostre ne voel riens, ne crois n’en arai ja,  
mais que j’aie blans dras quant on se couchera.  
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»Dame«, dist Bauduïns, »laissiés vostre plourer, 
car Jhesus vous poet bien aidier et conforter«. 
Adont va vistement, en la loge, monter.   7493 (820) 
Li vallet vont le vin a le table aporter: 
et Bauduïns s’assist et le belle au vis cler, 
et li .iiij. escuier sont assis au disner. 
Et la dame lor va de ses biens presenter. 
Atant est .j. sergant, qui commenche a crier. 
La dame saut avant, si li va demander: 
»Sire, que volés-vous? Nel me voeillés cheller!« 
Et li sergans respont: »Il me convient mener 
vo fille, avoeques moy a Garsile parler, 
qu’avoeques li vorra ceste nuit repozer,   7503 (830) 
ou il me faut l’avoir partir et dessevrer 
et l’une des parties par devant mi porter. 
Faites, delivrés vous, aillours m’estoet aler! 
G’irai, ou nom de moi, chiés le fille Gomer, 
que Garsiles m’a fait en ma part delivrer: 
Je l’averai anuit, coi qu’il doive couster,  
car demain au matin le doit on espouser. 
Dame, délivrez-vous, je ne puis arrester!« 
Et la dame respont: »Sour sains vous puis jurer  
que je ferai ma fille, qui le vïaire a cler,   7513 (840) 
mener ens ou chastel a Garsile le ber 
ou l’avoir a moitiet i ferai delivrer. 
Li marïés s’en va son conseil assambler, 
car ne scet mie encore comment vorra ouvrer: 
ou de ma fille rendre, ou l’avoir dessevrer.« 
Et li sergans respont: »Sour sains vous puis jurer,  
se plus chaiens me faites venir ne retroter,  
de .c. solz pour ma paine je vous ferai paiier!« 
Et la dame respont: »Che fait a creanter«.  
Dont s’en va li sergans, plus ne volt arrester.    7523 (850) 
Et la dame s’en va a Bauduïn conter  
les raisons du sergant, que Diex puist craventer!  
»Dame«, ce dist li enfes, »tout che laissiés ester,  
car, par cellui Signour qui fist et chiel et mer, 
temprement les ferai d’autre Martin canter«.  
Bauduïns de Sebourc n’i fist arrestement; 
il boit et si mengnüe assés et longement.  
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Et quant che vint .j. poy dessus l’avesprement, 
il a dit a l’ostesse, qui le coer ot dolent:  
»Or me bailliés vo fille tost et apertement;    7533 (860) 
g’irai vir au chastel Garsile le pulent  
et Aliamme et Thiebaut et trestout le couvent;  
mais, par le foy que doy a Dieu omnipotent, 
ains que reviengne chi, aront leur paiement«.  
»Sire«, ch[ë] a dit Blanche, »vous pensez folement: 
telle choze porrés esmouvoir vraiement  
qui trop vous coustera, se Diex omnipotent  
ne vous aide a porter et fait avanchement.  
Se croire me voliés, par le mien serement,  
puis qu’il n’en touche a vous, n’en parleriés noient«.  7543 (870) 
»Belle«, dist Bauduïns, »foy que doy saint Lorent, 
chest usaige qu’il ont acquis sifaitement,  
ch’est encontre droiture, si que raisons m’aprent  
qu’il doivent de mal faire avoir mal paiement.  
Et g’i meterai paine, par Dieu, si grandement,  
voir comme je porrai, si pri au Sapïent  
que selonc me droiture me voelle aidier briement«.  
Atant es le pucelle, qui de biauté resplent: 
par devant Bauduïn, qui tant a hardement,  
s’agenoulla la belle, qui ot noble jouvent.    7553 (880) 
Lors dist a sa mollier Bauduïns vistement: 
»Ma dame, or regardés, pour le saint sacrament: 
n’est che mie pités et grant encombrement  
de cheste puchelette maintenir si vieument  
que de gesir o lui a sa char carnelment  
ou d’avoir le moitiet de l’or et de l’argent  
que ses peres li donne en droit mariement?  
Ja ne me puist aidier li Peres qui ne ment  
se je ne descoustume ains mon departement  
che servaige villain qu’ensi honnist la gent«.    7563 (890) 
Outre la table saut; ses arm[e]üres prent:  
il vesti le haubert, dont le maille resplent,  
une coife laicha: d’achier fu purement.  
Il s’est a le couverte armés souffissament  
et quant il fu armez le puchelette prent;  
vers le chastel l’emmainne sans nul detriement. 
Et Blanche demourra, qui Dieu prie humblement  
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qu’il gart le sien ami qu’il n’ait encombrement.  
Li escuier li dïent assés courtoisement:  
»Dame, n’aiés paour du vassal nullement,    7573 (900) 
car tous les ochirra s’il ne sont plus de cent«.  
Or s’en va Bauduïns devers le tour antie, 
s’emmaine avoeques li le puchelle jolie. 
Il est venus au pont du chastel qui flambie  
et puis l’[a] trespassé, que point ne se detrie. 
A le porte est venus et au portier s’escrie: 
Portiers, laisse moi ens, pour Dieu le fil Marie!  
Regarde chi endroit, amis, quelle galie  
je vois mener Garsile, qui tant a signourrie!  
Auque nuit l’avera ens en sa compaignie   7583 (910); 
tu en aras ta part enchois demain complie, 
mais il faut que Garsiles l’ait le premiere fie«.  
Li portiers cuida bien qu’il soit de le maisnie  
Garsile le felon, cui li corpz Dieu maudie!  
s’a ouvert le wisquet, dont il fist grant folie.  
Bauduïns i entra, qui point ne se detrie, 
puis a dit au portier: »Metés ens men amie«.  
Et chius dist: »Volentiers«. Adonques a saisie   7591 (920) 
le pucelle plaisans, qui bien estoit nourrie.  
Bauduïns de Sebourc, entreus qu’il s’essonnie,  
li lancha sen coutel entre pomon et fie;  
si söef l’abat mort qu’il ne brait ne [ne] crie.  
Puis dist a le pucelle: »Damoiselle prisie,  
ralés a mon hostel salüer ma maisnie  
et ma femme ensement, que laissai courrechie: 
dites leur que j’ai ja bonne euvre commenchie«.  
Et elle s’em parti, qui de coer a Dieu prie  
qu’a Bauduïn le ber voeille sauver la vie.    7601 (930) 
 
S. 301f. Verse 7773-7795 (Chant 8: Vers 1105-1130) 
BNF, ms. fr. 12552, fol. 39v-40r. 
 
Et Bauduïns li prex est as crestiaus alés,   7773 (1105) 
si a dit a bourgois: »Faites pais, s’entendez!« 
Fiert a une fenestre .iij. copz desmesurez  
de s’espee trenchant, puis a dit: »Or öés:  
entre vous, bonne gent que chi voi aünés,  
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ne savés qui je sui, mais par tampz le sarés:    7779 (1110) 
.j. homs sui d’aventure, d’estrainge païs nés,  
qui orains m’embati, che est la verités,  
en cheste ville chi. Quant me fui hostelés  
m’ostesse m’ala dire, quant je fui desjunez,  
coustumes et servaiges et grans desloiautez, 
maletotes et taillez et grandes cruautés,  
et me dist que s’uns homs veult estre marïés 
que li corpz la puchelle devoit estre livrez  
au voloir dou signour et de tous ses privés  
et faloit que li corpz de li fuist violés     7785 (1120) 
ou li sires eüst en secz deniers contés  
le moitiet de l’avoir et de ses herités.  
Je, qui sui chevaliers aventureus clamés,  
m’avisai que c’estoit et meschief et pités  
c’on vous avoit ensi et tailliés et robés  
et pris .iiij. deniers de vos huis deffremés.  
J’entrai en che chastel fervestus et armés:  
Garsiles et Aliammes et Thiebaut ai tués  
et .xv. traïtours que j’ai chaiens trouvés.  
Ains ne fu telz tresors que cha est assamblez:    7795 (1130) 
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